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Kurzfassung 

 

Deutsch 

Die technikhistorische Dissertation analysiert die Digitalisierung der Waren- und Da-

tenströme zwischen den Lebensmittelhändlern und -herstellern in der Bundesrepublik 

Deutschland im internationalen Kontext mit dem Fokus auf die Entwicklung der Stan-

dardisierungsorganisation Centrale für Coorganisation (heute GS1 Germany) und ihrer 

Projekte von Mitte der 1960er Jahre bis 1989. Die Untersuchung zeigt auf, wie sich die 

Händler über handelsstufen-, branchenübergreifende und international kompatible Stan-

dardisierungen digitale Techniken aneigneten und den Lebensmittel- und Konsumgü-

termarkt über ein digitalisiertes Kommunikationssystem basierend auf kooperativen Ar-

tikelnummernsystemen mit den Herstellern gestalteten. 

 

 

Englisch 

The dissertation analyses the digitization of the flow of goods and data between food re-

tailers and producers in West Germany in an international context, with a particular fo-

cus on the development of the standardization organization Centrale für Coorganisation 

(now GS1 Germany) and its projects from the mid-1960s to 1989. The study demon-

strates how retailers have appropriated digital technology by developing standardization 

encompassing different levels of trade and industry. Furthermore, it shows how retailers 

have shaped the German food and consumer goods market by creating a mutual digital 

communication system in cooperation with associated producers which has been based 

on joint article numbering systems. 
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1

1 Einleitung 

Die Digitalisierung ist ein Prozess von großer Tragweite und wachsender Bedeutung in 

unserer Gegenwart. Dies zeigt sich insbesondere an dem Phänomen „Big Data“, wel-

ches derzeit in den verschiedensten sozialen Arenen als Konsequenz der ubiquitären di-

gitalen Vernetzung in unserer Gesellschaft verhandelt wird. Die mit der immer leis-

tungsfähiger werdenden Rechentechnik und Software1 entstandene Möglichkeit, immer 

größere Datenmengen zu erfassen und aufzubereiten, erweitert menschliche Handlungs-

spielräume in nahezu allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens gewaltig, 

bringt aber gleichzeitig auch neue Gefahren hervor. Die als „Big Data“ bezeichneten gi-

gantischen, komplexen und sich schnell ändernden Datenmengen, die mithilfe neuer 

Technologien verarbeitet werden und dadurch, so wird vermutet, immer mehr gesell-

schaftliche Abläufe in einer globalisierten Welt steuern können, werden als Heilsver-

sprechen, aber auch als Sündenfall der Digitalisierung diskutiert.2 Dabei trägt jeder ein-

zelne3 von uns dazu bei, das Datenvolumen und die Datenkomplexität zu erhöhen. Jeder 

                                                 
1 Als Software werden in der vorliegenden Arbeit die Programme und Dienstleistungen bezeichnet, die 
aus den traditionellen Rechenmaschinen ein universell anwendbares Tool gestalten. Vgl. Von Engelhardt 
2006, S. 1; Ensmenger 2010, S. 5-7; Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, 
Stichwort: Software, online im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/56933/software-
v8.html, zuletzt abgerufen am 24.02.2015. Obwohl sich die Forschung bis heute nicht auf eine eindeutige 
Definition von Software einigen kann, hat sich ein Konsens darüber gebildet, den Timo Leimbach wie 
folgt beschreibt: „Software umfasst zumindest ein oder mehrere Programme, eine Dokumentation, die die 
Struktur und Systematik der Software beschreibt, sowie eine weitere Dokumentation, welche die Benut-
zung erklärt.“ Leimbach 2011, S. 8 (siehe auch Leimbach 2010). Dabei unterlag die Bedeutung des Be-
griffs der Software seit seiner erstmaligen Verwendung  im Jahr 1958 von John W. Tukey (Tukey 1958, 
S. 2) einem steten Wandel. Zur Geschichte des Softwarebegriffs siehe Haigh 2002, S. 5-13. Zur Ge-
schichte der amerikanischen Software(entwickler) siehe Ensmenger 2010. Der Entwicklung der westdeut-
schen Softwarebranche widmet sich Timo Leimbach (Leimbach 2011). Zur Entwicklung der Softwarein-
dustrie im Internetzeitalter siehe Campbell-Kelly/Garcia-Swartz 2007, S. 735-764.  
2 Vgl. die Definition von Mainzer 2014, S. 233f: „Big Data bezeichnet Datensets, deren Größe und Kom-
plexität (Petabyte-Bereich) durch klassische Datenbanken und Algorithmen zum Erfassen, Verwalten und 
Verarbeiten von Daten zu überschaubaren Kosten und in absehbarer Zeit nicht möglich ist“. Vgl. auch die 
Begriffsdefinition „Big Data“ im Informatiklexikon der Gesellschaft für Informatik e.V.: Gesellschaft für 
Informatik e.V., Informatiklexikon, „Big Data“, online im Internet: http://www.gi.de/service/informatik 
lexikon/detailansicht/article/big-data.html, zuletzt abgerufen am 08.07.2015. Auch in der historischen 
Forschung gewinnt „Big Data“ an Bedeutung. Die Arbeitsgruppe „Historicizing Big Data“ am Max-
Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte forscht zu der materiellen Kultur und den Repräsentationen 
von Daten und dem Umgang mit ihnen von der Frühen Neuzeit bis heute mit dem Ziel, das Phänomen 
„Big Data“ zu historisieren. Vgl. Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Department II, Work-
ing Group: Historicizing Big Data, online im Internet: https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/research/ 
projects/DeptII_Aronova_Oertzen_Sepkoski_Historicizing, zuletzt abgerufen am 09.07.2015. 
3 In der vorliegenden Arbeit wird aus Gründen der Lesbarkeit durchgängig die maskuline Form der Per-
sonenbezeichnung benutzt, die aber grundsätzlich gleichermaßen auf beide Geschlechter Bezug nimmt. 
Ausgenommen davon sind die Personen in den Gremien des ban-L-Zentrums und der Centrale für Coor-
ganisation (Arbeitskreise, Beirat des ban-L-Zentrums, Aufsichtsrat der Centrale für Coorganisation), die 
die in der vorliegenden Arbeit analysierten Standardisierungen entwickelten und verbreiteten, da sie im 
Untersuchungszeitraum mit einer Ausnahme ausschließlich männlichen Geschlechts waren. Aussagen, 
die sich spezifisch auf das männliche oder weibliche Geschlecht beziehen, werden an entsprechender 
Stelle kenntlich gemacht. 



Kapitel 1 Einleitung  

 

2

Klick mit der PC-Maus, jede E-Mail, jeder Online-Einkauf, jeder Tweet, jedes Telefo-

nat, jede Autofahrt mit dem Navigationsgerät füttern die nimmersatten Daten- und 

Kommunikationsnetzwerke. 

Die Befürworter von „Big Data“ preisen die sozialen, politischen und wirtschaftlichen 

Möglichkeiten, die durch die Berechnung von Korrelationen aus den Datenmengen ent-

stehen. So sollen beispielsweise Verbrechen verhindert werden können, indem man die 

Täter vorab anhand ihrer Aktivitäten in den sozialen Netzwerken und im Internet4 iden-

tifiziert. Prävention gibt es aber nicht nur bei den Straftaten, sondern auch im Gesund-

heitswesen. Hier sollen die Korrelationen Epidemien voraussagen können. Darüber hin-

aus soll „Big Data“ unser Einkaufserlebnis bereichern, indem aus der Verdichtung von 

großen, heterogenen Datenmengen aus den unterschiedlichsten Quellen Kundenprofile 

erstellt werden, die es den Herstellern und Händlern ermöglichen, unsere Konsumbe-

dürfnisse und -wünsche noch individualisierter und exakter bedienen können.5 Selbst-

verständlich können auch die Unternehmen von „Big Data“ profitieren, indem sie ihre 

Produkte passgenauer und preiswerter herstellen und vertreiben können.6 

Die Kritiker von „Big Data“ dagegen verweisen auf die Risiken in einer Welt, die über 

Korrelationen gesteuert wird. So mahnen sie an, dass durch die Konzentration auf die 

Dateneffekte die Fragen nach den Ursachen und Wirkungszusammenhängen bedeu-

tungslos werden. Sie müssen aber dringend gestellt werden, um soziale Phänomene und 

Ereignisse zu verstehen und um angemessen handeln zu können. Darüber hinaus be-

fürchten sie, dass „Big Data“ missbräuchlich zur Überwachung der Bürger eingesetzt 

                                                 
4 Das Internet (zusammengesetzter Begriff aus dem engl. „inter“ und „network“) bezeichnet einen welt-
weiten dezentralisierten Verbund von Rechnernetzwerken, die Daten über das Protokoll TCP/IP (Trans-
mission Control Protocols/Internet Protocol) austauschen. Die Ursprünge des Internets gehen auf das 
amerikanische ARPANET (zusammengesetzt engl. aus ARPA (Advanced Research Projects Agency), ei-
ner dem amerikanischen Verteidigungsministerium angegliederten Forschungsgemeinschaft, und „net“) 
zurück, welches im Jahr 1969 von dem US-Verteidigungsministerium zur Vernetzung von militärischen 
und akademischen Einrichtungen innerhalb den USA lanciert wurde. Über das Internet werden verschie-
dene Dienste wie beispielsweise E-Mail oder das World Wide Web (WWW) angeboten. Fälschlicher-
weise werden das Internet und das WWW im allgemeinen Sprachgebrauch oftmals synonym verwendet. 
Das WWW geht auf den britischen Physiker und Informatiker Tim Berners-Lee zurück, der 1990 das 
WWW am Cern entwickelte, um die Kommunikation zwischen den weltweit verstreuten Hochenergie-
physikern zu vereinfachen. Vgl. Friedewald 2000, S. 333, 336; Abbate 1999, S. 2, 210, 214f.  Siehe auch 
Berners-Lee 1999; Hughes 1998. Berners-Lee entwickelte die erste Website, die bis heute mit der Kopie 
des Inhalts von 1992 existiert: Home of the first website, online im Internet: http://info.cern.ch, zuletzt 
abgerufen am 08.07.2015. 
5 Das Paradoxe daran ist, dass die individualisierten Angebote an die Konsumenten, die aus „Big Data“ 
entstehen, oftmals auf Daten basieren, die nicht personenbezogen sind. Darüber hinaus stehen auch nicht 
das Individuum und seine persönlichen Daten im Zentrum des Interesses, sondern die Gruppe, zu der er 
oder sie gehören und ihre Daten. Vgl. Steinebach/Halvani/Schäfer/Winter/Yannikos 2014, S. 13f. 
6 Vgl. Mainzer 2014, S. 13-34; Steinebach/Halvani/Schäfer/Winter/Yannikos 2014, S. 3-10. 
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wird und der Datenschutz gefährdet ist. Überhaupt verschärft „Big Data“ die Probleme 

des Schutzes von Persönlichkeits- und Urheberrechten, die mit der Durchsetzung der 

Computer und der Entstehung des Internets akut geworden sind.7 

Die „Big Data“-Debatte konzentriert sich auf die (positiven und negativen) Dateneffek-

te und suggeriert damit, dass unsere Welt und unser Alltag mithilfe digitaler Techniken 

in allen ihren Facetten berechenbar sind. Dabei rückt in den Hintergrund, dass die Digi-

talisierung unserer Gesellschaft, die die Basis für „Big Data“ bildet, ein ausgesprochen 

voraussetzungsreicher, komplexer und kontingenter Prozess ist, und das schon seit Jahr-

zehnten. Um solch gigantische Datenmengen zu nutzen, musste zuerst eine digitale so-

ziotechnische8 Infrastruktur entstehen, in der die Daten erfasst, gespeichert, prozessiert 

und ausgewertet werden konnte. So müssen wir die Digitalisierung in ihrer historischen 

und soziotechnischen Entwicklung verstehen, um die Reichweite und Wirkungsmäch-

tigkeit von digitalen Phänomenen im 21. Jahrhundert wie „Big Data“ einordnen zu kön-

nen: Wie konnten diese enormen Datenmengen überhaupt entstehen? Wer war dafür 

wie „verantwortlich“? Welche Voraussetzungen mussten dafür geschaffen werden? 

Was verstehen wir unter digitalen Daten? Wie wird unsere materielle Welt in die digita-

len Strukturen übersetzt? 

Dass digitale Informations- und Kommunikationstechniken9 unsere Gesellschaft verän-

dern und verändert haben, ist als Konsens der unterschiedlichen Forschungsdisziplinen 

unbestritten.10 So wird beispielsweise in der aktuellen historischen Forschung zu den 

                                                 
7 Vgl. Mainzer 2014, S. 13-34, 227-258; Steinebach/Halvani/Schäfer/Winter/Yannikos 2014, S. 12-18; 
Mayer-Schönberger/Cukier 2013, S. 6f; Danyel 2012, S. 199-202. Zum Datenschutz siehe Friede-
wald/Pohoryles 2014. Zum Aspekt der Überwachung siehe Jansson /Christensen 2014; Zurawski 2011. 
8 Bruno Latour kritisiert den Begriff „sozio-technisch“, da dieser für ihn die Gefahr birgt, den Dualismus 
von Sozialem und Technik zu verfestigen. Vgl. Latour 2006, S. 514. Die vorliegende Arbeit verwendet  
„soziotechnisch“, um auszudrücken 1.), dass es um Organisationen (Netzwerke) geht, die von sozialen 
Akteuren und technische Artefakten gebildet werden, in denen sie 2.) ihre Interessen in den technischen 
Innovationen aushandeln und dabei neue „Akteure“ entstehen lassen, die 3.) den historischen Wandel 
kennzeichnen und beeinflussen. Zur Definition und Begriffsabgrenzung von soziotechnischen Systemen 
siehe auch Leonardi 2012, S. 25-48. 
9 Manuel Castells bezeichnet als Informationstechnologien konventionell […] die konvergierende Gruppe 
von Technologien in den Bereichen Mikroelektronik, Computer (Hard- und Software), Funk und Tele-
kommunikation und elektronische Optik“. Darüber hinaus integriert er die Gentechnik in seine Definition. 
Castells 2001, S. 32. 
10 Grundlegend siehe Castells 2001. Exemplarisch siehe für die Technik- und Computergeschichte vgl. 
Misa 2007, S. 52-63; Cortada 2004, S. 3; Gugerli 2009, S. 14. Auch die Wissenschaftsphilosophie be-
kennt sich zur Wirkmächtigkeit der Computer und Informations- und Kommunikationstechniken: Main-
zer 2011, S. 177-189. Für die Wirtschafts-, Handels- und Konsumgeschichte siehe beispielhaft De Grazia 
2006, S. 238-253; De Grazia 1998, S. 59-83. Auch die sozialwissenschaftliche Technikforschung ver-
weist bereits zu Beginn der 1990er Jahre auf den disziplinären Konsens über die Bedeutung von Informa-
tions- und Kommunikationstechniken für den gesellschaftlichen Wandel: Vgl. Kubicek/Seeger 1991, S. 4. 
Zur Wirkmächtigkeit von Informations- und Kommunikationstechniken allgemein siehe Yates 2005. 
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1970er Jahren als „Epochenbruch“11 in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) die Di-

gitalisierung als ein Faktor hervorgehoben, der den grundlegenden gesellschaftlichen 

Strukturwandel wesentlich mit verursacht hat.12 James W. Cortada kennzeichnet die 

Wirkmächtigkeit von digitalen Informations- und Kommunikationstechniken auf wirt-

schaftliche Zusammenhänge und Prozesse in Analogie zu Adam Smith‘ „Invisible 

Hand“ und Alfred D. Chandler Jr.s „Visible Hand“ mit der Metapher der „Digital 

Hand“, auf die der Titel der vorliegenden Arbeit Bezug nimmt.13 Offen bleibt bislang 

allerdings in fast allen Betrachtungen des Digitalen als Faktor der Veränderung die Fra-

ge, wie die digitalen Techniken das tun und getan haben, und welche Motive und Inte-

ressen die Akteure besaßen, die die Digitalisierung unserer Gesellschaft vorangetrieben 

und begleitet haben. Wie funktionierte die Digitalisierung als soziotechnisches Phäno-

men? Erst mit einer Antwort auf diese Frage können auch aktuelle Erscheinungen, Er-

eignisse und Strukturen eingeordnet und verstanden werden. 

Der Konsumgütermarkt, insbesondere der Lebensmittelmarkt, ist eine wichtige Arena 

des sozialen Wandels in der spätmodernen Gesellschaft, in der dem Konsum eine identi-

tätsstiftende und gesellschaftskonstituierende Rolle zugewiesen wird, weil er zum Auf-

führungsort politischer Grundrechte im Alltag wird.14 Der Bürger kann als Konsument15 

über seine Konsumentscheidung seine Souveränität ausüben und seine Bedürfnisse stil-

len.16 Da in der ausdifferenzierten Gesellschaft des 19. und 20. Jahrhunderts die Herstel-

ler und Konsumenten aufgrund der zunehmenden räumlichen, zeitlichen und informati-

onellen Distanzen nicht mehr direkt miteinander verhandelten, kam dem Groß- und 

                                                 
11 Vgl. Doering-Manteuffel/Raphael 2011, S. 25-40. Auch in den Sozialwissenschaften gibt es einen 
Konsens darüber, dass die westlichen Gesellschaften seit den 1970er Jahren einem fundamentalen Wan-
del unterliegen. Ulrich Beck beispielsweise kennzeichnet seine Gesellschaftsanalyse der sogenannten „re-
flexiven Moderne“ als „(Welt-)Risikogesellschaft“. Beck 1986; Beck/Giddens/Lash 1996; Beck 2007. 
Gerhard Schulze beschreibt sie als „Die Erlebnisgesellschaft“. Schulze 1992. 
12 Vgl. Doering-Manteuffel/Raphael 2011, S. 31; Raithel/Rödder/Wirsching 2009b, S. 9; Doering-
Manteuffel/Raphael 2008, S. 80-84. 
13 Vgl. Cortada 2004, S. viii; Smith 2006; Chandler 1977. Zur Bedeutung der Metaphern von Smith, 
Chandler und Cortada siehe ausführlich Kapitel 1.2 der vorliegenden Arbeit. 
14 Vgl. Bosch 2010, S. 9; Andersen 1997b, S. 765. 
15 Die vorliegende Arbeit verwendet Konsument und Verbraucher synonym, wobei ich den beiden Akteu-
ren eine weite Definition des Konsumbegriffs zugrunde lege. Unter Konsum verstehe ich die soziokultu-
relle Praxis des Kaufes, Besitzes und Erwerbs von Waren und Dienstleistungen, die eine aktive und sinn- 
und identitätsstiftende Handlung darstellt. Vgl. Haustein 2007, S. 15; Siegrist 1997, S. 16. Zur Theorie 
des Konsums siehe Bourdieu 1982; Douglas/Isherwood 1979. 
16 Der damalige Wirtschaftsminister der BRD Ludwig Erhard bezeichnete die „freie Konsumwahl“ als ein 
„wesentliches demokratisches Grundrecht“ in einer Bundestagsrede im Jahr 1951. Verhandlungen des 
Deutschen Bundestages, 1. Wahlperiode, Bd. 6, 126. Sitzung am 14.3.1951, S. 4800, zitiert nach Ander-
sen 1997b, S. 765. Vgl. Wildt 2009, S. 314; Andersen 1997a, S. 15. 
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Einzelhandel als vermittelnde Instanz eine wachsende Bedeutung in dem Austausch von 

Waren und Informationen zu.17 Durch die verstärkte funktionelle Ausdifferenzierung im 

Zuge der Selbstbedienung und die generelle Tendenz zur Verwissenschaftlichung im 

20. Jahrhundert benötigten die Händler in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts neue 

Instrumente, um ihre Mediatorenrolle auszuüben.18 In der Digitalisierung der westdeut-

schen Konsumgüterwirtschaft nahm der Lebensmittelhandel eine Pionierrolle ein, da er 

die digitalen Techniken förderte und einführte, die die Marktakteure miteinander ver-

netzten. Zwar hatten die Hersteller in der zweiten Hälfte der 1960er Jahren grundsätz-

lich aufgrund ihrer Wirtschaftskraft und/oder ihrer zentralisierten Betriebs- und Pro-

zessorganisationen die Möglichkeit, Computer (Großrechner) und elektronische Daten-

verarbeitungstechniken (EDV-Techniken) früher als die Händler einzuführen, allerdings 

beschränkten sie deren Einsatz auf ihre betriebsinternen Prozesse, vor allem im Bereich 

des Rechnungswesens (Fakturierung, Gehaltsabrechnung etc.).19 Die Lebensmittelhänd-

ler dagegen initiierten Mitte der 1960er Jahre die unternehmens-, handelsstufen- und 

branchenübergreifende Digitalisierung, wie die vorliegende Arbeit aufzeigen wird. Zu-

sammen mit den den Lebensmittelhandel beliefernden Herstellern gründeten sie eine 

Organisation, die in den folgenden zwei Jahrzehnten die Vermittlung20 digitalisierte und 

damit maßgeblich zur digitalen Vernetzung und Markgestaltung beitrug. 

1.1 Gegenstand und Ziel der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit untersucht die Digitalisierung des Konsumgütermarktes in der 

BRD ausgehend vom Lebensmittelhandel von der Mitte der 1960er Jahre bis zum Ende 

der 1980er Jahre im Kontext einer sich globalisierenden Wirtschaft.21 Damit widmet sie 

sich drängenden Phänomenen der historischen Forschung: Zum einen beschäftigt sie 

sich mit dem Wandel des Verhältnisses von Herstellern und Händlern in der Informati-

                                                 
17 Vgl. Roosen/Zachmann 2012, S. 1-3. 
18 Vgl. Langer 2013, S. 327f, 330, 332f. 
19 Jansen/Niedermeyr/Seetzen/Woit 1969, S. 3-29, 6-4, 6-5. Zur Statistik des Einsatzes von EDV in den 
westdeutschen Unternehmen vgl. Huisinga 1996, S. 61-65; Schuhmann 2012, S. 248. Ein früher Anwen-
der von EDV und Rechnern im Handel in der BRD ist das Versandhaus Quelle, das bereits im Jahr 1957 
eine digitale Anlage der Firma Mix & Genest, später Standard Elektrik Lorenz (SEL), für die Automati-
sierung seiner Lager- und Versandprozesse einführte. Vgl. Petzold 1985, S. 459-463. 
20 Zum Begriff der technischen Vermittlung vgl. Latour 2006, S. 483-528. Die Verwendung des Vermitt-
lungsbegriffes in der vorliegenden Arbeit wird im folgenden Abschnitt konkretisiert. 
21 Zum Einfluss von digitalen Techniken auf den (Lebensmittel-)Einzelhandel in westlich-kapitalistischen 
Gesellschaften aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive siehe Kinsey 2001, S. 1113-30; Watson, 
Bartholomew 2011, S. 309-324. Siehe auch grundlegend den Sammelband von Erik Brynjolfsson und 
Brian Kahin: Brynjolfsson/Kahin 2000.  
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onsgesellschaft. Eng damit verbunden geht sie der Entwicklung des Einzelhandels als 

dem zentralen Ort nach, an dem Angebot und Nachfrage in der Ära des Massenkon-

sums, der zur prägenden Erscheinung spätmoderner Gesellschaften nach dem zweiten 

Weltkrieg geworden ist, aufeinandertreffen. Zum anderen erörtert sie die Einführung 

und Wirkung von digitalen Techniken im Handel als grundlegende Invention und Inno-

vation22 in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach der Etablierung der Selbstbe-

dienung in der BRD. 

In Deutschland löste beginnend in der frühen Neuzeit, aber dann vor allem im 19. Jahr-

hundert die Bedarfsdeckung über den Markt die häusliche Selbstversorgung ab. Die sich 

im 19. Jahrhundert durchsetzende Massenproduktion führte dazu, dass die Hersteller ih-

re Waren für einen anonymen Markt erzeugten.23 Im Zentrum der (spät)modernen Be-

darfsweckung und -deckung steht also der Markt als soziale Akteurskonstellation, über 

den der Ausgleich von Angebot und Nachfrage erfolgt.24 Dabei kommt dem Handel ei-

ne zentrale Rolle zu: Seine grundsätzliche volkswirtschaftliche Funktion besteht darin, 

die räumlichen, zeitlichen und informationellen Distanzen zwischen den im Laufe der 

Jahrhunderte und Jahrzehnte sich immer weiter ausdifferenzierenden Sphären der Pro-

duktion und Konsumtion zu überbrücken.25 Als Bindeglieder zwischen Herstellern und 

Konsumenten organisieren Groß- und Einzelhändler den Austausch von Waren und Da-

ten. Sie schaffen damit ökonomische Werte und versehen die Verbrauchsgüter und ihre 

Erwerbskontexte mit kulturellen Bedeutungen.26 Die Händler besitzen somit eine fun-

damentale Bedeutung für Wirtschaftsordnungen, die als Marktwirtschaft bezeichnet 

                                                 
22 Die vorliegende Arbeit rekurriert auf den Schumpeterschen Innovationsbegriff, der eine technische  
oder organisatorische Neuerung dann als solche begreift, wenn sie im Produktionsprozess Anwendung 
findet und mit einem sozialen und wirtschaftlichen Wandel einhergeht. Vgl. Schumpeter 1964, S. 100f, 
zitiert nach Huisinga 1996, S. 108. Vgl. zum wirtschaftswissenschaftlichen Innovationsbegriff Springer 
Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Innovation, online im Internet: 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/54588/innovation-v8.html, zuletzt abgerufen am 10.01.2015. 
Siehe Schumpeter 2008 (im Original erschienen 1939:  Schumpeter 1939). 
23 Vgl. Pfister 2000, S. 38-66; König 2000, S. 33, 91f. 
24 Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Markt, online im In-
ternet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/4487/markt-v12.html, zuletzt abgerufen am 25.02.2015. 
25 Wolfgang König weist darauf hin, dass sich Produktion und Konsumtion wechselseitig bedingen. Kon-
sumtion ist das Ziel der Produktion und ohne Produktion wiederum gibt es keine Güter, also Waren und 
Dienstleistungen, für den Konsum. Zwar sind die beiden Sphären räumlich voneinander getrennt, aber 
funktional aufeinander bezogen. Vgl. König 2008, S. 13f. Zur Definition des Gutes vgl. Springer Gabler 
Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Gut, online im Internet: 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/1784/gut-v9.html, zuletzt abgerufen am 31.01.2015. 
26 Vgl. Langer 2013, S. 43; Roosen/Zachmann 2012, S. 1-32. 
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werden können (privates Angebot an Produktionsmitteln, Preis über Angebot und Nach-

frage, freier Marktzugang).27 

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Konsumgüterwirtschaft und insbeson-

dere den Lebensmittelhandel, also den „Handel mit verderblichen Waren des kurzfristi-

gen Bedarfs“28. Die Verderblichkeit der Produkte birgt ein spezifisches Risiko für die 

Lebensmittelgroß- und -einzelhändler, die deshalb an einem hohen Lagerumschlag inte-

ressiert sind. Da die Nahrung aber ein Grundbedürfnis der Menschen ist, kann der Le-

bensmitteleinzelhändler grundsätzlich mit einer regelmäßigen und häufig erscheinenden 

Kundschaft rechnen. Es gibt mehrere Kriterien, anhand derer der Lebensmitteleinzel-

handel weiter charakterisiert werden kann. Zum einen ist zwischen dem stationären 

Handel (Ladengeschäfte), dem ambulanten Handel (Markt, Handelsreisende) und dem 

Versandhandel zu unterscheiden. Darüber hinaus kann der Einzelhandel nach seinem 

Warenangebot differenziert werden, welches sich in seiner Sortimentsstruktur zeigt. 

Neben den Lebensmitteln bieten die Lebensmitteleinzelhändler oftmals auch andere 

Konsumgüter des täglichen Bedarfs an wie Reinigungsmittel oder Körperpflegeproduk-

te. Häufig ist die Sortimentsstruktur auch eng mit spezifischen Betriebsformen verbun-

den. Die Betriebsformen, d. h. die verschiedenen Arten und Weisen der betrieblichen 

Organisation, weisen oftmals unterschiedliche Verkaufsflächen und Sortimentsstruktu-

ren auf. Neben den selbstständigen Einzelhändlern gibt es die mehrstufigen Einzelhan-

delsgeschäfte. Darunter fallen die ursprünglich von Verbrauchern gegründeten Kon-

sumgenossenschaften29, die Filialunternehmen (eine Unternehmensleitung mit mindes-

tens zwei räumlich getrennten Läden; ab zehn Geschäften gilt das Unternehmen als 

Massenfilialbetrieb) und die freiwilligen Zusammenschlüsse (die vom Einzelhandel 

ausgehenden Einkaufsgenossenschaften und die vom Großhandel initiierten freiwilligen 

Ketten). Schließlich differenzieren sich Einzelhandelsunternehmen danach, wie sie ih-

ren Verkauf gestalten, beispielsweise als Discountgeschäft oder Supermarkt.30 Im Zent-

                                                 
27 Zum Begriff der Marktwirtschaft vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, Das Politlexikon, Stich-
wort „Marktwirtschaft“, online im Internet: http://www.bpb.de/wissen/6H6JE7, zuletzt abgerufen am 
09.07.2015. 
28 Langer 2013, S. 43. 
29 Als erste Konsumgenossenschaft wurde die Rochdale Society of Equitable Pioneers in England im Jahr 
1844 gegründet, die die wesentlichen Prinzipien der Konsumgenossenschaften weltweit prägte. Vgl. Lan-
ger 2013, S. 44. Zur Entwicklung der Konsumgenossenschaften in Deutschland und England im ausge-
henden 18. und im 19. Jahrhundert siehe Prinz 1996. 
30 Vgl. Langer 2013, S. 43ff. 
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rum der vorliegenden Arbeit steht der stationäre Handel mit den Waren des täglichen 

Bedarfs. 

Zunächst interagierten die Händler und die Konsumenten im stationären Lebensmitte-

leinzelhandel persönlich in den sogenannten „Tante-Emma-Läden“31, in denen die Ver-

käufer32 hinter dem Verkaufstresen standen und die Kunden bedienten. Mit der Einfüh-

rung der Selbstbedienung Ende der 1950er Jahre anonymisierte sich das Händler-

Konsumenten-Verhältnis und die Kasse(nzone) rückte in das Zentrum dieser Vermitt-

lung:33 Mit Ausnahme der Bedienungstheken, den Rudimenten der alten Verkaufsform, 

trafen hier Massenangebot und -nachfrage unmittelbar aufeinander.34 Der hier verwen-

dete Begriff der Kasse bezieht sich nicht nur auf das technische Artefakt35, sondern um-

fasst auch die Prozesse, die an dem Verkaufsort „Kasse“ stattfinden.36 Treffender ist die 

englische Bezeichnung als „Point of Sale“ (POS) bzw. „Point of Purchase“ (POP), wel-

che synonym zum Begriff der Kasse in der vorliegenden Arbeit Anwendung finden.37 

Der durch die Selbstbedienung beschleunigte und erhöhte Warenumsatz führte zu lan-

gen Schlangen in der Kassenzone. Der Stau an der Kasse war aber nur der sichtbare 

Ausdruck eines Engpasses in einem soziotechnischen Systems, welches Angebot und 

Nachfrage zusammenführte. Die Waren mussten nämlich in ausreichender Menge und 

Vielfalt und zeitlich angepasst an das Einkaufsverhalten der Konsumenten in den Läden 

zur Verfügung gestellt werden, um den Kauftakt überhaupt zu ermöglichen. Der POS 

und damit alle mit ihm verbundenen Betriebsabläufe, Techniken und Akteure, die die 

                                                 
31 Der „Tante-Emma-Laden“ referiert umgangssprachlich auf ein Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft in 
der Zeit vor der Einführung der Selbstbedienung, in dem der Kunde, meist vom Inhaber („Tante-Emma“) 
persönlich, bedient wurde. Vgl. Handelsblatt (o.J.), „Das Tante-Emma-Prinzip erlebt ein Comeback“, on-
line im Internet: http://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/facebook-google-und-co-das-tante-
emma-prinzip-erlebt-ein-comeback/6121418-2.html, zuletzt abgerufen am 09.08.2015. 
32 Im Untersuchungszeitraum wurden die Berufe des Kassierers und des Verkäufers im Lebensmittelein-
zelhandel vor allem von Frauen ausgeübt. Vgl. Girschik 2010, S. 9. 
33 Vgl. Langer 2013, S. 52-56. Zum Wandel der Händler-Konsumenten-Beziehung in der BRD im 20. 
Jahrhundert siehe Spiekermann 2006, S. 147-174. 
34 Vgl. Girschik 2010, S. 11. 
35 Uwe Spiekermann weist darauf hin, dass das Artefakt „Registrierkasse“ zwar schon in der Weimarer 
Republik vereinzelt  in den Läden zu finden war, ihre Bedeutung jedoch erst in den frühen 1950er Jahren 
deutlich zunahm. Vgl. Spiekermann 1997, S. 111. 
36 Wanda J. Orlikowski weist darauf hin, dass organisatorische Strukturen und Prozesse immer mit der 
Materialität einer Technik verbunden sind. Vgl. Orlikowski 2007, S. 1436. Zur Materialität von Technik 
und ihre Bedeutung in soziotechnischen Zusammenhängen siehe den Sammelband von Paul M. Leonardi, 
Bonnie A. Nardi  und Jannis Kallinikos: Leonardi/Nardi/Kallinikos 2012. 
37 Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Point of Sale (POS), 
online im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/54807/point-of-sale-pos-v7.html, zuletzt 
abgerufen am 25.02.2015. 
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Warenströme zu den Verbrauchern lenkten, wurden zu einem zentralen Gegenstand der 

Rationalisierungsbemühungen der damaligen Zeit.38 Im Hinblick auf die gesamte wirt-

schaftliche Situation der BRD verschärften sich diese insbesondere mit der ab 1967 ein-

setzenden, ersten Rezession39, die die Boomphase von Wiederaufbau und Wirtschafts-

wunder beendete.40 Die Kasse erfuhr aus diesen ökonomischen Zwängen heraus, aber 

auch im Zuge der damaligen fortschreitenden Entwicklung der elektronischen Daten-

verarbeitung (EDV) eine Aufwertung als Steuerungsinstrument der Einzelhändler. Die 

elektronische Kasse wurde zum Ausgangspunkt für die betriebsinterne und  

-übergreifende Rationalisierung der Waren- und Datenströme.41 Hier unterscheidet sich 

die BRD beispielsweise von den USA. Die amerikanischen Einzelhändler entwickelten 

die automatische Datenerfassung an der Kasse mithilfe eines Lesegerätes und eines ma-

schinenlesbaren Symbols, das sogenannte (POS-)Scanning42, in erster Linie zur Auto-

matisierung des Kassiervorganges, um damit die Produktivität und Effizienz am POS zu 

steigern (Beschleunigung des Abkassierens, Senkung der Lohnkosten, automatische 

Nachbestellung der Waren).43 Die Gründe hierfür waren die erhöhten Personalkosten, 

die einerseits durch die Ende der 1960er Jahre einsetzende Inflation bedingt waren, und 

andererseits durch die spezifischen Betriebsabläufe an der Kasse und die im Vergleich 

zu Europa größeren Sortimente mit höheren Artikelzahlen verursacht wurden.44 In der 

BRD hingegen (ähnlich wie in der Schweiz bei der Migros45) fand die Kasse bei den 

Einzelhändlern eine zentrale Beachtung, um ausgehend vom POS eine rechnergestützte 

Warenwirtschaft zu realisieren, wie die vorliegende Studie erstmals empirisch für die 

BRD aufzeigen wird. Nicht der Kassiervorgang stand im Mittelpunkt ihrer Bemühun-

gen, sondern die vor- und nachgelagerten Kommunikationsprozesse und Betriebsabläu-

fe. Im Gegensatz zur ersten Entwicklung des POS-Scannings in der Schweiz, die unter-
                                                 
38 Vgl. Girschik 2010, S. 11. 
39 Je nach konjunkturtheoretischer Einordnung versteht man unter einer Rezession sinkende und stagnie-
rende Wachstumsraten oder ein Negativwachstum. Im betrachteten Zeitraum verzeichnete die BRD seit 
1950 in den Jahren 1967, 1975 und 1982 ein Negativwachstum. Die Rezessionen der Jahre 1975 und 
1982 waren Folgen der Ölkrisen der Jahre 1973 (Lieferembargo der Organisation erdölexportierender 
Länder (OPEC)) und 1980 (Iran-Irak-Krieg). Vgl. Räth 2009, S. 204. 
40 Zum Bedeutungswandel der Kasse vgl. Girschik 2010, S. 53-73. Zur Umsatzentwicklung sowie zum 
Wandel der Vertriebsformen und der gesetzlichen Rahmenbedingungen im deutschen Einzelhandel von 
1949 bis 2000 vgl. Banken 2007, S. 119, 127; Spiekermann 1997, S. 99-116. 
41 Vgl. Ditt 2003, S. 338. 
42 Vgl. Girschik 2010, S. 197. 
43 Vgl. Morton 1994, S. 103f; Brown 1997, S. xv. 
44 Vgl. Girschik 2010, S. 167f; Cortada 2004, S. 285ff; Brown 1997, S. 23ff; Morton 1994, S. 103. 
45 Vgl. Girschik 2010, S.232-234. 
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nehmensintern in der Migros stattfand, strebten die deutschen Händler und Hersteller 

(und an dieser Stelle aber ähnlich wie in den USA) eine betriebsübergreifende Rationa-

lisierung an. Meine Arbeit knüpft damit an technik- und unternehmenshistorische Un-

tersuchungen an, die den Bedeutungszuwachs und -wandel der Kassenzone und des 

Kassiervorganges in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts darlegen.46 Die gewachse-

ne Relevanz der Kasse für die Unternehmen wirft die Frage auf, welche Aspekte ausge-

hend vom POS von wem wie und warum digitalisiert wurden? Wie wurde eine rechner- 

bzw. EDV-gestützte Warenwirtschaft etabliert? Und welche Bedeutung hatten die Digi-

talisierungsprozesse nicht nur für die einzelnen Betriebe und Unternehmen, sondern für 

die gesamte Konsumgüterwirtschaft? 

In der durch Informations- und Kommunikationstechniken geprägten Gesellschaft wer-

den die Computerisierung, die Informatisierung und die Digitalisierung als Schlüssel-

prozesse der gesellschaftlichen Entwicklung betrachtet. Meines Erachtens lässt sich der 

soziotechnische Wandel in der Konsumgüterwirtschaft im letzten Drittel des 20. Jahr-

hunderts am besten durch die Digitalisierung erschließen. Der spezifische Charakter des 

Digitalen, dessen materialisierte Form der Mikrochip bzw. integrierte Schaltkreis ist, 

ermöglicht es, Artefakte, aber auch Strukturen und Konventionen zu betrachten. Im Ge-

gensatz zur Computerisierung, also der fortschreitenden Einführung und Nutzung von 

Computern in der Gesellschaft47, umfasst die Digitalisierung nicht nur technische Arte-

fakte, sondern auch Daten, Repräsentationen und Prozesse.48 Anders als die Informati-

sierung49, die die sozialen Prozesse der Erzeugung und Nutzung von Informationen zur 

Produktion immer weiterer Informationen untersucht50, bleibt die Digitalisierung aber 

immer auch auf das materialisierte Digitale, also die digitalen Artefakte, bezogen. Von 

der Informatisierung und den Informationstechniken, die nicht notwendigerweise digital 

sein müssen51, grenzt sich die Digitalisierung ab, indem sie sich auf Techniken und 

                                                 
46 Vgl. Girschik 2010; Cortada 2004; Brown 1997; Morton 1994. 
47 Vgl. Danyel 2012, S. 188. 
48 Vgl. Ensmenger 2012, S. 768; Cortada 2004, S. 5f. 
49 Zu den Herausforderungen, die eine Geschichtsschreibung über Information birgt, siehe Aspray 2015, 
S. 1-23. 
50 Der Ursprungs des Begriffs der Informatisierung wird gemeinhin Simon Nora und Alain Minc zuge-
schrieben: Nora/Minc 1979. Sie verstehen unter Informatisierung die „[…] zunehmende Durchdringung 
der Gesellschaft und ihrer Teilsysteme und der Organisationen mit Informationstechnologien“. No-
ra/Minc 1979, S. 15. Zur Informatisierung in den USA siehe den von Alfred D. Chandler und James W. 
Cortada herausgegeben Sammelband Chandler/Cortada 2000. 
51 Hier folge ich der breiten Definition von JoAnne Yates und John Van Maanen, die unter Informations-
technik „[…] those mechanisms used to organize, store, manipulate, present, send, and retrieve informati-
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Praktiken konzentriert, welche Daten zeit- und wertdiskret (im Binärformat) codieren 

und speichern. Digitale Techniken implizieren, dass die gespeicherten und damit reprä-

sentierten Daten aufgrund ihres spezifischen Formats und der zugrundeliegenden tech-

nischen Architektur einen grundsätzlich anderen Charakter besitzen als die Materialitä-

ten, die sie abbilden. Damit eröffnet das Digitale qualitativ und quantitativ vollkommen 

neue Möglichkeiten: Es können nahezu unendliche Mengen an Daten codiert, gespei-

chert und in vielfältiger Art und Weise dezentral zur Verfügung gestellt werden. Diese 

wiederum können als Repräsentationen in Softwareprogrammen analysiert werden und 

eine Fülle neuer und neuartiger Informationen produzieren.52 

Im Zentrum dieser Studie stehen die digitale Techniken, Standards53, Infrastrukturen, 

Programme und Daten, die sich rund um die elektronische Kasse54 als Scharnier zwi-

schen Massenangebot und -nachfrage im Selbstbedienungszeitalter entwickelten: Arti-

kelnummern(systeme), ihre Verschlüsselung als Barcode, Scannerkassen55, Warenwirt-

schaftssysteme (Software), Datenbanken und Datenübertragungsstandards 

und -strukturen.56 Unter einem Standard versteht die vorliegende Arbeit „[…] eine Ge-

samtheit wirtschaftlich-technischer Elemente, die so aufeinander bezogen sind und in 

Wechselwirkung stehen, dass sie als eine aufgaben-, sinn- oder zweckgebundene Ein-

heit angesehen werden können und sich in dieser Hinsicht gegenüber der sie umgeben-

den Umwelt abgrenzen.“57 Standardisierung bezeichnet die Art und Weise, wie die so-

ziotechnischen Einheiten entstehen.58 Die vorliegende Arbeit beansprucht dabei nicht, 

alle technischen Offerten der damaligen Zeit vollständig anzuführen und in ihren tech-

nischen Spezifikationen zu beschreiben. Vielmehr geht es darum, die unternehmens-, 

                                                                                                                                               
on“ verstehen. Yates/Van Maanen 2001, S. xii. Unter dem Begriff „Informationstechnik“ fallen also sehr 
unterschiedliche Techniken wie optische Telegraphen oder auch Smartphones. Vgl. Yates/Van Maanen 
2001, S. xii; Ensmenger 2012, S. 766f. Zur Bedeutung von Information(stechnik) für den gesellschaftli-
chen Wandel siehe grundlegend Beniger 1986. 
52 Vgl. Yoo 2012, S. 137-142; Ensmenger 2012, S. 766-771; Cortada 2004, S. 5f. Castells 2004, S. 7-12; 
Castells 2001, S. 21f (Fußnote 32), 32. Zur Kritik an der Verwendung des Begriffs des Digitalen als Me-
tapher für „Fortschritt“ und „Revolution“ siehe Haigh 2014, S. 24-28. 
53 Zur Definition und Wirkmächtigkeit von Standards vgl. Busch 2011. 
54 Zu den verschiedenen Kassentypen vgl. Huisinga 1996, S. 37f. 
55 Eine Scanner- oder auch Datenkasse ist eine elektronische Registrierkasse, die Daten auf rechnerkom-
patiblen Datenträgern speichern kann und anschlussfähig an andere Rechner(netze) und Datenkassen ist. 
Die Daten können manuell oder über ein mobiles oder stationäres Lesegerät („Scanner“) erfasst werden. 
Vgl. Huisinga 1996, S. 38. 
56 Vgl. Kubicek/Seeger 1991, S. 5; Huisinga 1996, S. 69. 
57 Ambrosius 2009b, S. 16. 
58 Vgl. Ambrosius 2009b, S. 18. 
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handelsstufen- und branchenübergreifenden Artikelnummernsysteme und Standardisie-

rungen als Analysekategorie zu verwenden, um zu untersuchen, wie die westdeutschen 

Konsumgüterhersteller und -händler ihre zwischenbetrieblichen Daten- und Warenströ-

me digitalisierten und welche Interessen sie mit dem Einsatz des Digitalen verfolgten. 

Wie ich in meiner Fragestellung weiter ausführen werde, umfasst die sich auf der Basis 

der Artikelnummernsysteme entwickelnde soziotechnische Infrastruktur technische Ar-

tefakte und Repräsentationen ökonomischer Prozesse und eignet sich deshalb beson-

ders, um den Wandel im Lebensmittelhandel der BRD nachzuvollziehen. 

An dieser Stelle verweise ich darauf, dass sich das POS-Scanning meines Erachtens zu-

dem eignet, um die technische Vermittlung im Sinne Bruno Latours nachzuvollziehen, 

da hier menschliche und nicht-menschliche Akteure ein Netzwerk bilden. Ihre wechsel-

seitige Interaktion und Aushandlung von Kompetenzen führte zu den Artikelnummern-

systemen, welche wiederum soziotechnische Netzwerke initiierten und den Konsumgü-

termarkt gestalteten. Es ist nicht das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit, die 

von Bruno Latour definierten Prozesse der Vermittlung techniktheoretisch zu untersu-

chen oder gar einen empirischen Beitrag zur Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT)59 zu leis-

ten. Die grundlegende Idee der ANT, soziale Akteure und technische Artefakte als 

gleichberechtigt, symmetrisch und abhängig zu betrachten, inspiriert aber das Verständ-

nis von den Digitalisierungsprozessen, welches der vorliegenden Arbeit zugrunde 

liegt.60 

Der zentrale Akteur für die Entwicklung und Einführung der Digitalisierung im deut-

schen Konsumgütermarkt und insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel ist die Centra-

le für Coorganisation (CCG). Die heute als GS1 (Global Standards One) Germany ope-

rierende GmbH zeichnete für die Entwicklung, Vergabe und Verwaltung der Standards 

verantwortlich, die die Digitalisierung der Waren- und Datenströme unternehmens-, 

branchen- und handelsstufenübergreifend in der BRD (und später auch in der internati-

onalen Warenwirtschaft) ermöglichten. Die CCG wurde im Jahr 1974 als Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung von der Rationalisierungsgemeinschaft im Handel (RGH) und 

des Markenverbandes gegründet. Die RGH, als Vertreterin des Handels, und der Mar-

                                                 
59 Siehe grundlegend zur Akteur-Netzwerk-Theorie Belliger/Krieger (2006). 
60 Vgl. Latour 2006, S. 483-528. Zum Einfluss des Digitalen auf die sozialwissenschaftliche Theoriebil-
dung siehe Latour 2006, S. 529-544. 
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kenverband, der die Interessen der Markenartikelhersteller vertrat, waren zu jeweils 50 

Prozent paritätisch an der CCG beteiligt.61 

Die CCG erweist sich in mehrfacher Hinsicht als ein geeigneter Zugang, um die Digita-

lisierung der westdeutschen Konsumgüterwirtschaft zu untersuchen. Zunächst einmal 

fungierte sie aus ihrer auf dem Prinzip der Parität basierenden Organisation heraus als 

Mediator im sozioökonomischen System der BRD, indem sie zwischen ihren assoziier-

ten Unternehmen und Verbänden die unterschiedlichen Interessen aggregierte, selektier-

te, artikulierte und integrierte. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte institutionalisierte und 

legitimierte sie sich zunehmend und regulierte als Organisation über ihre Standards den 

(digitalen) deutschen Konsumgütermarkt, wie weiter zu zeigen sein wird.62 Die CCG 

setzte sich aus Unternehmensvertretern, die (potentielle) Anwender der Digitalisie-

rungstechniken waren, zusammen. Damit knüpft die vorliegende Studie an technik- und 

wirtschaftshistorische Arbeiten an, die als „user“ von Techniken nicht Individuen, son-

dern Industrien, Unternehmen und Netzwerke betrachten.63 Die Mitglieder der CCG 

stellten führende Unternehmen der damaligen Zeit dar und besaßen Marktmacht in der 

Konsumgüterbranche, wie weiter zu zeigen sein wird. Dies bedingt umgekehrt, dass die 

Aussagekraft der vorliegenden Arbeit für mittelständische Unternehmen begrenzt ist. 

Der Mangel an kleineren und mittleren Einzelhändlern in den Gremien der CCG (Ar-

beitskreise, Aufsichtsrat) liegt darin begründet, dass die EDV-Offerten, wie in Kapitel 

2.2 erörtert wird, damals vergleichsweise kostenintensiv waren (in einer ohnehin wett-

bewerbsintensiven Branche) und die Mehrzahl der kleineren und mittleren Unterneh-

men die Techniken deswegen nicht nur nicht einführen konnten, sondern sich auch auf-

grund fehlender Nutzenerwartung nicht mit ihnen auseinandersetzten. Durch die vermit-

telnde und zentrale Rolle, die die CCG in der Kommunikation zwischen den Herstellern 

und Händlern spielt, kann ich eine Aussage treffen, wie die deutsche Konsumgüterwirt-

schaft die Digitalisierung managte. Jedes Unternehmen wies vor der Standardisierung 

durch die CCG eigene Lösungen auf, die den jeweiligen individuellen Unternehmens-

größen, Vertriebswegen, Produkten, Netzwerken etc. entsprachen. Im Hinblick auf die 
                                                 
61 Coorganisation 1/1999, S. 71. 
62 Zu den Funktionen von Verbänden vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Verbände und 
Lobbyismus. Funktionen von Verbänden in der modernen Gesellschaft, in: Aus Politik und Zeitgeschich-
te 15-16/2006, online im Internet: http://www.bpb.de/apuz/29798/funktionen-von-verbaenden-in-der-
modernen-gesellschaft?p=all, zuletzt abgerufen am 10.01.2015. Zur Bedeutung von Standards und den sie 
entwickelnden und verwaltenden Organisationen für die Steuerung von (globalen) Wirtschaften siehe 
exemplarisch die Studie von Craig N. Murphy und JoAnne Yates über die Internationale Organisation für 
Normung (engl. International Organization for Standardization (ISO)): Murphy/Yates 2009. 
63 Siehe beispielhaft Cortada 2004; Yates 2005; Berghoff/Sydow 2007.  
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Frage nach der Marktkoordinierung ist die Beantwortung über die CCG als gemeinsame 

Organisation der führenden Hersteller und Händler zielführend. 

Das Ziel der vorliegende Studie ist es aufzuzeigen, dass die Digitalisierung der zwi-

schenbetrieblichen Waren- und Datenströme im westdeutschen Konsumgütermarkt ein 

ausgesprochen voraussetzungsreiches und kontingentes Phänomen ist, welches vom Le-

bensmittelhandel ausging, nationalen und internationalen Pfadabhängigkeiten unterlag 

und aus einem internationalen Kontext heraus verstanden werden muss. 

Das Konzept der Pfadabhängigkeit geht auf Paul A. David zurück.64 Pfadabhängigkeit 

ist „[…] ein stochastischer Prozess, dessen Ergebnis eine Konsequenz (bzw. Funktion) 

seiner eigenen Geschichte ist“65. Seit den 1980er Jahren wurde der sich ursprünglich auf 

technisch-wirtschaftliche Entwicklungen konzentrierende Ansatz kontinuierlich weiter-

entwickelt und auch auf wirtschaftssystemische und schließlich auch auf politische und 

soziale Prozesse angewendet. Für die Technikentwicklung bedeutet das Konzept der 

Pfadabhängigkeit, dass Ereignisse der Vergangenheit den Verlauf und das Ergebnis der 

Entwicklung beeinflussen, also dass sich Pfade herausbilden. Entlang der Pfade werden 

alternative Entwicklungswege aus Gründen der Rückkoppelung und selbstreferenziellen 

Stabilisierung nicht eingeschlagen. Dadurch ist ein Pfadwechsel erschwert, jedoch 

grundsätzlich immer möglich. Der Prozessverlauf bleibt also offen und kann damit auch 

nicht vorhergesagt werden. Laut Paul A. David bilden sich Pfadabhängigkeiten aus In-

terdependenzen von technischen Zusammenhängen, wachsenden Skalenerträgen und 

der Quasi-Irreversibilität von Investitionen (wirtschaftlich-technische Perspektive). Aus 

politisch-organisatorischer und institutioneller Perspektive können darüber hinaus auch 

hohe Marktanteile, etablierte Mehrheitskoalitionen und ordnungspolitische Leitvorstel-

lungen Pfade entstehen lassen. Das Konzept der Pfadabhängigkeit zielt darauf ab zu er-

klären, weshalb sich suboptimale Techniken dauerhaft durchsetzen oder persistent blei-

ben, obwohl es bessere Alternativen gibt.66 

1.2 Forschung 

Die Untersuchung befasst sich mit der Digitalisierung der Waren- und Datenströme 

zwischen den Lebensmittelhändlern und den sie beliefernden Herstellern aus technik- 

                                                 
64 Vgl. David 1985, S. 332-337. In späteren Veröffentlichungen hat David das Konzept der Pfadabhän-
gigkeit weiter ausdifferenziert, siehe beispielsweise David 2000; David 2007. 
65 Wieland 2009, S. 22. 
66 Vgl. Ambrosius/Franke 2015, S. 292, 294-296; Wieland 2009, S. 22-24. 



Kapitel 1 Einleitung  

 

15 

und wirtschaftshistorischer Perspektive. Dabei knüpfe ich an Arbeiten an, die heraushe-

ben, dass der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechniken in Unterneh-

men, Verbänden und Organisationen nur vordergründig Rationalisierungszwecken67 

diente, und dass vielfältige und nicht nur ökonomische Interessen die Entwicklung und 

Anwendung digitaler Techniken vorantrieben.68 Für meine Untersuchung ist das Ergeb-

nis der einschlägigen Forschung von besonderer Bedeutung, dass die Einführung von 

(digitalen) Informations- und Kommunikationstechniken immer auch eine Veränderung 

der Organisationen und Strukturen von den Unternehmen bedingt.69 Die Arbeit erwei-

tert und vertieft diesen soziotechnischen Zusammenhang, indem sie nicht nur technische 

Artefakte betrachtet, sondern auch Prozesse, Waren und Daten, die digitalisiert wurden. 

Grundsätzlich muss konstatiert werden, dass nur wenige technikhistorische Arbeiten 

existieren, die sich mit der Digitalisierung des POS auseinandersetzen. Der Technikhis-

toriker und ehemaliger IBM-Consultant James W. Cortada beschäftigt sich in seiner 

Trilogie „The Digital Hand“ mit den digitalen Techniken und auch mit der automati-

schen Datenerfassung an der Kasse, und ermöglicht einen grundlegenden und umfas-

senden Überblick über ihre Entwicklung und Anwendung in den verschiedenen Bran-

chen der amerikanischen Wirtschaft. Seine tendenziell deskriptiven und meist auf die 

technischen Artefakte bezogenen Analysen fordern weiterführende Arbeiten, die empi-

risch gesättigt die Entwicklungen in ihren sozialen und kulturellen Entstehungs- und 

Anwendungskontext einbetten.70 

Der Rechtsanwalt Stephen A. Brown rekonstruiert in seinem Buch „Revolution at the 

checkout counter“ die Entwicklung des amerikanischen Barcode- und Artikelnummern-

standards Universal Product Code (UPC). Als beteiligter Zeitzeuge besitzen seine de-

taillierten Ausführungen vor allem Quellencharakter.71 

                                                 
67 Ab Mitte der 1980er Jahre diskutierten wissenschaftliche Studien aus der Wirtschaftsinformatik ver-
stärkt den Zusammenhang zwischen den Informations- und Kommunikationstechniken und dem Unter-
nehmenserfolg auf volkswirtschaftlicher Ebene. Der Befund, dass die angenommene Wirkmächtigkeit 
von IT nicht quantifizierbar und messbar war, wurde als „paradox“ empfunden und bezeichnet das soge-
nannte „Produktivitätsparadoxon“. Vgl. Schulze 2009, S. 92f; Laudon/Laudon/Schoder 2010, S. 39f. Zum 
Produktivitätsparadoxon des Computers aus industriesoziologischer Perspektive vgl. grundlegend 
Faust/Bahnmüller 1996, S. 129-148. 
68 Vgl. exemplarisch Girschik 2010; Yates/Van Maanen 2001. 
69 Vgl. Schuhmann 2012; Leimbach 2011; Girschik 2010; Yates 2005; Agar 2003; Haigh 2001, S. 15-61; 
Yates/Van Maanen 2001; Chandler 2001. 
70 Vgl. Cortada 2004; Cortada 2006; Cortada 2008. 
71 Vgl. Brown 1997. 
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Interessanterweise stammt die erste wissenschaftliche historische Reflexion über Ent-

wicklung des amerikanischen Barcodestandards UPC nicht aus den USA, sondern von 

dem britischen Wissenschaftshistoriker und Senior Curator Alan Q. Morton. In seinem 

Aufsatz stellt Morton den UPC als intraindustrielle Entwicklung der amerikanischen 

Lebensmittelhändler und -hersteller dar, die als Beispiel dafür dient, wie sich der tech-

nische Wandel in einem größeren (auch internationalen) Rahmen vollzog. Morton ar-

gumentiert den industrieweiten Einfluss des UPC überzeugend aus seiner Entwick-

lungsgeschichte heraus. Der UPC wurde von der amerikanischen Lebensmittelwirt-

schaft für die amerikanische Lebensmittelwirtschaft entwickelt, ohne die Beteiligung 

staatlicher Akteure. Die spezifische Zusammensetzung der UPC-Entwicklungsgremien 

aus den Unternehmensvorständen/Firmenleitern und zukünftigen UPC-Anwendern si-

cherte dem amerikanischen Barcodestandard seine industrieweite Einführung und 

Durchsetzung.72 Offen allerdings bleibt, wie der UPC konkret die (internationale) Wirt-

schaft nach seiner Implementierung veränderte. Der von Morton festgestellte „[…] new 

way of handling technological change on such a large scale that it affected very rapidly, 

not just one firm or sector but the whole of a major international industry“73 kann für 

die BRD nicht bestätigt werden, wie die vorliegende Arbeit zeigen wird. Die Entwick-

lung, Einführung und Durchsetzung des Artikelnummernsystems sowohl als branchen-

spezifischer als auch -übergreifender Standard gestaltete sich in der BRD vorausset-

zungsreich und langwierig. Sie war mitnichten von Anfang an eine Erfolgsgeschichte, 

wie man anachronistisch aus der gegenwärtigen Ubiquität der Barcodes schließen könn-

te. 

Die Unternehmens- und Technikhistorikerin Katja Girschik zeigt in ihrer Studie „Als 

die Kassen lesen lernten“ auf, dass sich das Scanning im größten Schweizer Einzelhan-

delsunternehmen Migros zunächst nicht durchsetzen konnte, weil seine soziotechnische 

Anschlussfähigkeit innerhalb des selbstreferenziellen Unternehmens und im überbe-

trieblichen und internationalen Umfeld nicht gegeben war. Ihre auf die Schweiz und auf 

die Zeit von 1950 bis 1975 ausgerichtete Arbeit ist eine quellengesättigte Untersuchung, 

die einen wichtigen Ausgangspunkt für meine Untersuchungen darstellt, weil sie die 

Bedeutung des POS als Dreh- und Angelpunkt für die innerbetriebliche Reorganisation 

                                                 
72 Vgl. Morton 1994. 
73 Morton 1994, S. 101. Zum UPC siehe auch Hicks 1975; Nelson 1997. 
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der Warenströme und Unternehmensstrukturen verdeutlicht und die Einführung von di-

gitalen Techniken in der Migros als kontingentes Phänomen beschreibt.74 

Die herkömmliche technikhistorische Forschung zu Computern und EDV vermittelt 

umfangreiche und vielfältige Einsichten in die Entwicklung und die Anwendung von 

Computern und digitalen Informations- und Kommunikationstechniken.75 Dabei kon-

zentriert sie sich zum einen auf die Entwicklungen und Wirkungen von Hardware, also 

bestimmten technischen Artefakten, und von Software76, also den Programmen und 

Dienstleistungen, um aus den traditionellen Rechenmaschinen ein universell anwendba-

res Tool zu gestalten.77 Darüber hinaus stellt sie bestimmte Unternehmen, Akteursgrup-

pen und Persönlichkeiten in den Mittelpunkt ihrer Untersuchungen, die die digitalen 

Techniken entwickelten, vertrieben und anwendeten.78 Während sich ältere Darstellun-

gen oftmals auf den technischen Untersuchungsgegenstand beschränken, ist in der jün-

geren Forschung festzustellen, dass die Techniken zunehmend kontextualisiert und in 

ihren sozialen, ökonomischen und politischen Zusammenhang eingebettet werden. Da-

bei verorten sich diese Arbeiten in den jeweiligen historischen Disziplinen außerhalb 

der Computergeschichte, zu deren Verständnis sie beizutragen suchen (Wirtschaftsge-

schichte, Unternehmensgeschichte, Sozialgeschichte etc.). Die Folge davon ist, dass die 

Computergeschichte einerseits eine große Diversität an Forschungsthemen und Ansät-

zen aufweist, es ihr aber andererseits auch an einem disziplinären Konsens über die For-

schungsthemen und Fragestellungen sowie an empirisch gesättigten Aussagen zum Ein-

fluss des Digitalen auf den gesellschaftlichen Wandel mangelt.79 

Die vorliegende Arbeit versucht diesen Herausforderungen zu begegnen, indem sie sich 

nicht auf technische Artefakte beschränkt, sondern das soziotechnische Netzwerk um 

die Artikelnummernsysteme und das Phänomen der Digitalisierung in den Fokus ihrer 

                                                 
74 Vgl. Girschik 2010. 
75 Grundlegend siehe Campbell-Kelly/Aspray/Ensmenger/Yost 2014; Turkel/Muhammedi/Start 2014, S. 
72-75; Mahoney 2011; Ceruzzi 2003. 
76 Zur Charakterisierung und Definition von Software vgl. ausführlich Fußnote 1 in der Einleitung der 
vorliegenden Arbeit. 
77 Exemplarisch siehe Schuhmann 2012; Leimbach 2011; Friedewald 1999. 
78 Exemplarisch siehe Schlombs 2010; Schlombs 2008, S. 42-58; Misa 2007, S. 8-15. 
79 Vgl. Haigh, Thomas (2010), The History of Information Technology, March 2010 Draft version to ap-
pear in the Annual Review of Information Science and Technology, Vol. 45, 2011, S. 8-10, online im In-
ternet: http://www.tomandmaria.com/tom/Writing/HistoryOfInformationTechnologyARIST_Draft.pdf, 
zuletzt abgerufen am 10.07.2015. Erschienen 2011in Annual Review of Information Science and Tech-
nology: Haigh 2011. 
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Untersuchung stellt.80 Mit dem Ziel, die soziotechnischen Veränderungsprozesse im 

deutschen Konsumgütermarkt, die durch die digitalen Techniken charakterisiert waren, 

aufzuzeigen, knüpft die Studie an verschiedene Aspekte der Computergeschichte an. 

Zum einen nimmt sie Bezug auf die Geschichte der Software, indem sie die soziotech-

nischen Herausforderungen darstellt, die bei dem Versuch entstanden sind, die am POS 

generierten Scannerdaten den Herstellern und den Händler zugänglich und interpretier-

bar zu machen (siehe Kapitel 5.4).81 Zum anderen untersucht sie die Digitalisierung aus 

einer unternehmensübergreifenden, institutionell organisierten Perspektive und knüpft 

damit an Studien an, die sich auf die Entwicklung und den Einsatz von Hardware und 

Software in Branchen und Industrien widmen.82 Mit ihrem Erkenntnisinteresse, die Be-

deutung des Digitalen für die Koordinierung von Angebot und Nachfrage aufzuzeigen, 

konkretisiert sie nicht nur Cortadas Befund des durch digitale Informations- und Kom-

munikationstechniken verursachten soziotechnischen Wandels in der Lebensmittelwirt-

schaft83, sondern sie schlägt auch eine Brücke zur Wirtschafts-, Handels- und Konsum-

geschichte. 

Die Beschäftigung mit den Akteuren und Mechanismen des Marktes bzw. der Märkte 

ist aus der Forschungstradition heraus das Arbeitsgebiet der Wirtschafts-, Handels- und 

Konsumhistoriker. Der Begründer der klassischen Nationalökonomie Adam Smith ging 

im 18. Jahrhundert davon aus, dass der freie Markt als „invisible hand“ automatisch das 

Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage herstellt.84 Für die klassische und ne-

oklassische Ökonomie bildet die unsichtbare Hand das Basistheorem bis in die Gegen-

wart. Im 20. Jahrhundert ist diese Vorstellung jedoch zunehmend in die Kritik geraten. 

Der Wirtschaftshistoriker Alfred D. Chandler Jr. stellte in seiner Arbeit aus dem Jahr 

1977 für die Zeit des Wandels der amerikanischen Ökonomie von der agrarisch gepräg-
                                                 
80 Siehe die Ausführungen in Kapitel 1.1 zum Begriff der Digitalisierung. 
81 Vgl. Haigh 2002, S. 11: „We cannot hope to understand software’s early history without understanding 
the work done inside user organizations to adapt and supplement packages.” 
82 Vgl. Leimbach 2011; Cortada 2004; Cortada 2006; Cortada 2008. 
83 Vgl. Cortada 2004, S. 315. 
84 Adam Smith prägte die Metapher der unsichtbaren Hand als Selbstregulierungsmechanismus des Mark-
tes in seiner Arbeit „Der Wohlstand der Nationen“ aus dem Jahr 1776: Smith 2006. An dieser Stelle muss 
auf zwei Aspekte hingewiesen werden: Zum einen ist zu beachten, dass Smith die Metapher der unsicht-
baren Hand nicht - wie ihm oftmals nachgesagt wird - erfunden hat. Sie war zu jener Zeit bereits geläufig. 
So widmet Tomáš Sedláček in seiner Ideengeschichte der Ökonomie ein Kapitel der unsichtbaren Hand 
und stellt dar, dass die Metapher schon Jahrhunderte und Jahrtausende vor Smith Verwendung fand. Vgl. 
Sedláček 2012, S. 321-338. Zum anderen existiert eine breite wissenschaftliche Kontroverse über die Be-
deutung(en), die Smith der unsichtbaren Hand zugesprochen hat. Die Diskussion richtete sich vor allem 
gegen eine eindimensionale und reduktionistische Perspektive auf Smith‘ (nationalökonomisches) Werk. 
Exemplarisch vgl. Rothschild 1994, S. 319-322. 
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ten zur industriellen Wirtschaft von den 1840er bis zu den 1920er Jahren die These auf, 

dass die „visible hand of management“ die „invisible hand of market mechanisms“ ab-

gelöst hat.85 Die „moderne“ hierarchisch aufgebaute, multidivisionale Wirtschaftsunter-

nehmung wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts „[…] the most powerful in-

stitution in the American economy“86. Hierbei übernahmen Manager und Unternehmen 

laut Chandler die Aufgaben von Smith‘ Invisible Hand und koordinierten Waren- und 

Datenströme zwischen Produktion und Konsumtion.87 Wie bereits dargestellt, greift Ja-

mes W. Cortada die Metapher in seiner Trilogie „The Digital Hand“ ebenfalls auf. Un-

ter Bezugnahme auf Adam Smith und Alfred D. Chandler Jr. weist er den digitalen 

Techniken eine wesentliche Bedeutung in der Steuerung wirtschaftlicher Prozesse in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu.88 

Während ausgehend von Adam Smith die klassische und neoklassische Ökonomie an-

nimmt, dass der freie Markt die Produktion und Verteilung der Güter und Dienstleistun-

gen von selbst regelt, nehmen Alfred D. Chandler Jr. und James W. Cortada an, dass der 

Markt organisiert wird. Bei Chandler sind es wie bereits aufgezeigt die Manager und 

Unternehmen, die das Angebot und die Nachfrage koordinierten, bei Cortada kommt 

den digitalen Techniken diese Bedeutung zu. Obwohl Cortada die digitalen Techniken 

und den Einzelhandel in seiner Trilogie aufgreift, die Metapher der Hände auf das Digi-

tale überträgt und seine Bedeutung in der Steuerung wirtschaftlicher Aktivitäten betont, 

untersucht er noch nicht im Detail, wie die „Digital Hand“ Angebot und Nachfrage zu-

sammenführten. 

Aus der zentralen Rolle heraus, die der Einzelhandel in der Vermittlung zwischen An-

gebot und Nachfrage, zwischen Produktion und Konsumtion einnimmt, ist zu erwarten, 

dass sich die wirtschafts- und konsumhistorische Forschung mit ihm beschäftigt und ei-

nen Beitrag zur Beantwortung der Frage leistet, wer den deutschen Konsumgütermarkt 

wie gestaltete. Die Beschäftigung mit dem Einzelhandel stellt jedoch ein lange vernach-

lässigtes Feld der historischen Forschung dar.89 Als Wirtschaftszweig des tertiären Sek-

                                                 
85 Chandler 1977, S. 5f. Auch im Hinblick auf die Verwendung der Hand-Metapher durch Chandler gibt 
es eine wissenschaftliche Kontroverse. So wird beispielsweise kritisch hinterfragt, ob Chandler‘s Visible 
Hand mit Smith‘ Invisible Hand gleichgesetzt werden kann, so dass die eine Hand die andere ersetzen 
bzw. von einer Vergleichbarkeit und einem Wandel gesprochen werden kann. Vgl. Mathews 2000, S. 
163-173. 
86 Chandler 1977, S. 1. 
87 Vgl. Chandler 1977, S. 6-12. 
88 Vgl. Cortada 2004, S. viii. 
89 Vgl. Banken 2007, S. 117-145. 
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tors leidet der Einzelhandel unter der in der Vergangenheit vorherrschenden Dominanz 

des industriellen Sektors in der wirtschaftshistorischen Forschung.90 Die Vernachlässi-

gung des Einzelhandels ist unter anderem auf die schwierige Quellenlage zurückzufüh-

ren, wie ich in Kapitel 1.4 näher erläutern werde. 

Einen deskriptiven Überblick über den westdeutschen (Einzel-)Handel in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts liefern von Ökonomen verfasste Studien älteren Datums.91 

Jüngere Gesamtdarstellungen liegen mit Ausnahme der Studie von Uwe Spiekermann 

nicht vor.92 In Aufsätzen widmet sich die wirtschaftshistorische Forschung diversen As-

pekten des deutschen Einzelhandels, die zugleich das gewachsene Interesse der ein-

schlägigen Forschung am „Wandel im Handel“ veranschaulichen.93 

Die wirtschafts- und konsumhistorische Forschung widmet sich den Phänomenen der 

Distribution und ihren Akteuren.94 Für die Bundesrepublik Deutschland wird der sozio-

technische Wandel im Einzelhandel und seine Rolle als Vermittler in der Koordinierung 

von Angebot und Nachfrage vor allem in Studien aufgearbeitet, die sich mit der Einfüh-

rung der Selbstbedienung als Organisation und Innovation im Einzelhandel auseinan-

dersetzen.95 Lydia Langer stellt mit ihrer 2013 erschienenen umfassenden Studie die 

                                                 
90 Selbst die in der Reihe „Internationale Standardlehrbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“ 
erschienene Einführung in die Wirtschaftsgeschichte von Toni Pierenkemper aus dem Jahr 2005 kon-
zentriert sich auf das 19. Jahrhundert und die europäische Industrialisierung: Pierenkemper 2005. Zur 
Genese der Wirtschaftsgeschichte als Zeitgeschichte vgl. Steiner, André, Wirtschaftsgeschichte, Version: 
1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 15. 10.2013, online im Internet: http://docupedia.de/zg/ Wirtschaftsge-
schichte?oldid=97453, zuletzt abgerufen am 21.01.2015. Zum Verhältnis von Wirtschafts- und Kulturge-
schichte siehe grundlegend Berghoff/Vogel 2004. Zur Entdeckung des letzten Drittels des 20. Jahrhun-
derts als Forschungsfeld siehe Reitmayer/Schlemmer 2014; Raithel/Rödder/Wirsching 2009a; Doering-
Manteuffel/Raphael 2008. 
91 Ein prominenter Vertreter der deutschen (Einzel-)Handelsforschung ist Karl-Heinz Henksmeier. Der 
erste Geschäftsführer des 1957 gegründeten Instituts für Selbstbedienung (ISB) veröffentlichte mehrere 
Studien zu verschiedenen Aspekten des Einzelhandels. Exemplarisch siehe Henksmeier 1961; Henksmei-
er/Hoffmann 1963. Vgl. Langer 2013, S. 254f. Weitere Darstellungen zur Geschichte des deutschen Ein-
zelhandels vgl. Gartmayr 1964; Berekoven 1986; Tietz 1992, S. 13-92. 
92 Uwe Spiekermann füllt diese Leerstelle für die Zeit von 1850 bis 1914: Spiekermann 1999. In ihrem 
ausstellungsbegleitenden Sammelband widmen sich Michael Haverkamp und Hans-Jürgen Teuteberg der 
Entwicklung des Einzelhandels im 20. Jahrhundert und versuchen, diese über einen längeren Zeitraum zu 
fassen: Haverkamp/Teuteberg 2000. 
93 Vgl. Pfister 2000; Schröter 2008, S. 445-458; Shaw 1992, S. 166-185; Denecke/Shaw 1992; Banken 
2007, S. 117-145; Spiekermann 1997, S. 69-129; Spiekermann 2004, S. 197-217; Spiekermann 2000, S. 
191-210; Spiekermann 2005, S. 93-102; Spiekermann 2006, S. 147-174; Spiekermann 2007, S. 123-147; 
De Grazia 1998; Scholten 2004, S. 167-200. 
94 Vgl. Berghoff/Spiekermann 2011, S. 1f. Siehe exemplarisch Epple 2010; Nützenadel/Trentmann 2008. 
Grundlegend ist der Aufsatz von Victoria De Grazia: De Grazia 1998. 
95 Vgl. Andersen 1997a; Nast 1997; Wildt 1994, S. 176-212. Grundlegend zur Entwicklung der deutschen 
Konsumgesellschaft im 20. Jahrhundert siehe den Sammelband von Haupt/Torp 2009. Zur Betriebsform 
des Warenhauses siehe Briesen 2001. Eine rein deskriptive Arbeit liefert Schwedt 2006. Weiterführend 
für die Schweiz siehe aus einer kulturhistorischen Perspektive Brändli 2000. Eine kurze Einführung zur 
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Entwicklung und Einführung der Selbstbedienung in der BRD von 1945 bis 1973 dar. 

Über die erkenntnisleitende Kategorie des Wissens gelingt es ihr, diese grundlegende 

Innovation im Einzelhandel der BRD im transnationalen Kontext zu charakterisieren. 

Aufgrund der schwierigen Quellenlage, die sich vor allem durch den fehlenden Zugang 

zu Materialien der Einzelhandelsunternehmen und -archive definiert96, konzentriert sich 

die Untersuchung auf den (inter-)nationalen fachlichen Austausch und die Interaktionen 

von den Akteuren von Wirtschaft, Staat und Wissenschaft (Einzelhändler, Konsumgü-

terhersteller, Wirtschaftsvertreter beispielsweise aus Verbänden, Hersteller von Laden-

einrichtungen, Fachleute aus der Verpackungsindustrie und Werbung, Politiker und 

Wissenschaftler). Die Diskurse über die und die Adaptions-, Selektions- und Transfer-

prozesse der Selbstbedienung in der BRD werden somit über die Akteure in den vermit-

telnden Arenen und Gremien und nicht auf Unternehmensebene nachvollzogen.97 Karl 

Ditt untersucht die Entwicklung des Dienstleistungssektors am Beispiel der Einführung 

der Selbstbedienung in der BRD in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Obwohl 

sich das POS-Scanning in seinem Untersuchungszeitraum entwickelte und diffundierte, 

nimmt Ditt nur in wenigen Sätzen deskriptiv auf die Einführung von den Scannerkassen 

Bezug. Der soziotechnische Kontext der Automatisierung des Kassiervorganges wird 

nicht thematisiert.98 Der von Ralph Jessen und Lydia Langer 2012 herausgegebene 

Sammelband widmet sich interdisziplinär und mit ausgewählten Aspekten dem Wandel 

im europäischen Einzelhandel nach 1945. Neben der Einführung der Selbstbedienung 

thematisieren die Aufsätze den Wandel der Vertriebsformen sowie wissenschaftliche 

Einflüsse und technische Innovationen.99 Eine Studie thematisiert die Entwicklung und 

Einführung der Europäischen Artikelnummer (EAN) in der BRD.100 Es findet darüber 

hinaus keine Auseinandersetzung, Konkretisierung und Kontextualisierung der Digitali-

sierung im deutschen Lebensmitteleinzelhandel statt. 

Die in der wirtschafts- und technikhistorischen Forschung befundene Diskrepanz zwi-

schen der Zuschreibung von Bedeutung und Wirkmächtigkeit der Digitalisierung einer-

seits und der mangelnden quellenbasierten Auseinandersetzung mit ihr andererseits fin-

                                                                                                                                               
Selbstbedienung und ihren Betriebsformen liefert Kleinschmidt 2008, S. 145-148. Für Italien siehe Scar-
pellini 2004, S. 625-668. 
96 Ausführlicher dazu siehe Kapitel 1.4 der vorliegenden Arbeit. 
97 Vgl. Langer 2013. 
98 Vgl. Ditt 2003, S. 338, 340. 
99 Vgl. Jessen/Langer 2012. 
100 Vgl. Menke 2012b. Siehe auch Menke 2012a. 
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det sich auch in zeithistorischen Arbeiten: So greift die Forschung zu den 1970er und 

1980er Jahren wie eingangs erwähnt die Digitalisierung als einen Faktor des zu analy-

sierenden „Strukturwandels“ bzw. „Epochenbruchs“ auf.101 Einen Beitrag dazu, um die-

se Lücke zu schließen, leisten jüngere Arbeiten der Unternehmensgeschichte. So wid-

men sich Heiko Braun und Christian Kleinschmidt dem Aufbau und der Bedeutung von 

EDV-gestützten Informationssystemen zur Unternehmenssteuerung in den Pharmaun-

ternehmen Bayer und Schering.102 

In den 1990er Jahren hat sich die sozialwissenschaftliche Technikforschung in der BRD 

mit der CCG und ihren Artikelnummernsystemen Bundeseinheitliche Artikelnummer 

(ban) und Europäische Artikelnummer (EAN) und dem CCG-Standard SEDAS (Stan-

dardregelungen Einheitlicher Datenaustauschsysteme) für den elektronischen Datenaus-

tausch (engl. Electronic Data Interchange (EDI)) auseinandergesetzt. Diese Arbeiten 

wurzeln im Kontext eines seit Anfang der 1980er Jahre wiedererwachten Interesses der 

Sozialwissenschaften an Technisierungsprozessen und an den gesellschaftlichen Bedin-

gungen, Kontexten und Wirkungsweisen von Technik. Obwohl auch hier die industrie- 

und organisationssoziologische Tradition weiterhin Bestand hatte, erweiterte die sozi-

alwissenschaftliche Technikforschung ihren Fokus auf die Technisierung in und von so-

zialen Bereichen, die über die herkömmlichen Forschungsgegenstände Arbeit und Pro-

duktion hinausgingen.103 In dieser Tradition ist die Studie des Informationswissen-

schaftlers Herbert Kubicek und des Sozial- und Kommunikationswissenschaftlers Peter 

Seeger aus dem Jahr 1991 zu bewerten. In ihrem Forschungsbericht „The negotiation of 

data standards. A comparative analysis of EAN- und EFT/POS-systems“104 (EFT/POS 

= Electronic Fund Transfer at Point of Sale105) wenden sie den SCOT-Ansatz106 auf die 

                                                 
101 Vgl. Doering-Manteuffel/Raphael 2011, S. 31; Raithel/Rödder/Wirsching 2009b, S. 9. 
102 Vgl. Braun/Kleinschmidt 2015. 
103 Vgl. Lutz 1989, S. 7-11. Für eine sozialwissenschaftlich ausgerichtete Studie über Informations- und 
Kommunikationstechniken siehe exemplarisch Becker 1985. 
104 Kubicek/Seeger 1991. Die Forschungsergebnisse wurden zudem ein Jahr später als Aufsatz publiziert: 
Kubicek/Seeger 1992, S. 351-374. In einem früheren Aufsatz thematisieren sie die Entwicklung der EAN 
als Beispiel für die Technikentwicklung und -anwendung als sozialen Prozess und skizzieren ihr For-
schungsvorhaben: Kubicek/van Gerpen/Seeger1989, S. 167-185.  
105 Vgl. Kubicek/Seeger 1991, S. 4. 
106 SCOT bedeutet engl. Social Construction of Technology und bezeichnet einen sich seit den 1980er 
Jahren verbreitenden sozialkonstruktivistischen Forschungsansatz, der Technikentwicklung grundsätzlich 
als einen sozialen Prozess versteht. Zum SCOT-Ansatz siehe grundlegend den Sammelband von Wiebe 
E. Bijker, Thomas P. Hughes und Trevor Pinch: Bijker/Hughes/Pinch 2012. Der Sammelband wurde 
erstmals 1987 veröffentlicht und ist bis heute grundlegend zum SCOT-Ansatz. Zum 25-jährigen Jubiläum 
des Standardwerkes erfolgte die zweite Auflage. 
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Standardisierung von Daten an und untersuchen die Bedeutung von Daten- und Kom-

munikationsstandards für die digitale Kommunikation als großtechnisches System im 

Sinne Thomas P. Hughes.107 Sie verstehen die genannten Standards als technische Arte-

fakte, die in organisatorische und vertragliche Regelungen eingebettet sind, die zusam-

men ein soziotechnisches System bilden. Der CCG schreiben sie eine besondere Rolle 

in der Entwicklung und Verbreitung der Standards zu, die darin begründet liegt, dass die 

CCG als Mediator und nicht als Teil der Wertschöpfungskette agiert.108 Diese Charakte-

risierungen, die Herbert Kubicek und Peter Seeger vornehmen, haben das konzeptionel-

le Verständnis der vorliegenden Arbeit über die Standards und die sie entwickelnde und 

verwaltende Organisation geprägt. Die Quellen, die den Untersuchungen von Kubicek 

und Seeger zugrunde liegen, werden nicht näher expliziert.109 Der Forschungsgegen-

stand von Kubicek und Seeger ist die Bedeutung der Daten- und Kommunikationsstan-

dards für Entwicklung großtechnischer Systeme, ihre konkrete Anwendung und Diffu-

sion im Handel und Relevanz für die Marktkoordination spielt in ihrer Studie keine Rol-

le. 

Bezug auf den Handel nimmt dagegen der Berufs- und Wirtschaftspädagoge Richard 

Huisinga, der in seiner Arbeit „Theorien und gesellschaftliche Praxis technischer Ent-

wicklungen“ aus dem Jahr 1996 die Entwicklung des POS-Scannings aus techniktheore-

tischer Perspektive analysiert. Das Ziel seines interdisziplinären Ansatzes ist es, die 

Entwicklung von Technik als sozialen Prozess zu beschreiben unter Rückgriff auf die 

Systemtheorie von Günter Ropohl und die erkenntnisleitenden Kategorien „Freiset-

zung“ und „Vergesellschaftung“ von Oskar Negt und Alexander Kluge.110 Für die vor-

liegende Arbeit ist insbesondere von erkenntnisleitender Bedeutung, dass Huisinga die 

                                                 
107 Siehe Hughes 2012, S. 45-76. 
108 Vgl. Kubicek/Seeger 1992, S. 353, 373f. 
109 In der Skizzierung ihres Forschungsvorhabens befinden die Autoren die Protokolle der CCG-
Arbeitsgruppensitzungen als geeignet, um die damaligen Erwartungen und Strategien der an der Entwick-
lung der Datenstandards beteiligten Akteure an die Techniken zu untersuchen. Vgl. Kubicek/van Ger-
pen/Seeger 1989, S. 181. Aus den anschließenden Veröffentlichungen geht jedoch nicht hervor, welche 
Quellen tatsächlich verwendet wurden. In meiner Arbeit analysiere ich hauptsächlich die Aufsichts-
ratsprotokolle der CCG, da in diesem Gremium die Entscheidungen über die Techniken, Standards und 
Institutionalisierungen getroffen wurden, die anschließend auch in den Konsumgüterunternehmen einge-
führt und angewendet wurden. Mehr noch als die Quellen aus den CCG-(assoziierten) Arbeitsgruppen, 
die vereinzelt auch verwendet wurden, lassen sich aus den Aufsichtsratsprotokolle Rückschlüsse auf die 
Strategien, Motive und Interessenlagen der beteiligten Akteure sowie auf die Aushandlungsprozesse zie-
hen. Detailliert zu den der vorliegenden Arbeit zugrundliegenden Quellen siehe Kapitel 1.4. 
110 Vgl. Negt/Kluge 1973. 
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Artikelnummernsysteme als soziotechnische Entwicklungs- und Wirkungszusammen-

hänge charakterisiert.111 

Die Studien von Huisinga und Kubicek/Seeger entstanden beide in dem Zeitraum vom 

Beginn bis zur Mitte der 1990er Jahre zu einer Zeit, als die CCG-Standardisierungen 

erst im Begriff waren, sich im Konsumgütermarkt der BRD durchzusetzen, wie die vor-

liegende Arbeit aufzeigen wird. Ich frage in der vorliegenden Arbeit, wie sich die Digi-

talisierungstechniken entwickelten und verbreiteten, welche Hindernisse dabei über-

wunden und welche Herausforderungen gemeistert werden mussten, und welche 

Pfadabhängigkeiten entstanden sind. Die historische Betrachtung ermöglicht es uns, die 

von Richard Huisinga, Herbert Kubicek und Peter Seeger gewürdigte soziotechnische 

Relevanz der CCG-Standards in ihren kontingenten Prozessen zu verstehen. 

In konzeptioneller, methodischer und theoretischer Hinsicht haben die Arbeiten von 

Huisinga und Kubicek/Seeger die vorliegende Studie inspiriert, wie ich im Folgenden 

näher erläutern werde. 

1.3 Fragestellung und Forschungsansatz 

Händler und Hersteller tauschen Waren und Daten aus, um die Konsumenten mit Waren 

und Dienstleistungen zu versorgen. Zwischen den Akteuren sowie in den einzelnen Un-

ternehmen fließen also Waren- und Datenströme.112 Alle Tätigkeiten, die ein Händler 

oder Hersteller unternimmt, um den physischen Warenfluss zu steuern, also alle Waren-

bewegungen nach Menge und Art und die sie begleitenden personellen und finanziellen 

Prozesse sowie Sachmittel, werden als Warenwirtschaft bezeichnet. Ein Warenwirt-

schaftssystem umfasst den informativen und physischen Warenfluss und ist eine Abbil-

dung der Warenprozesse und die zielorientierte Verarbeitung aller warenbegleitenden 

Daten.113 In den 1970er und 1980er Jahren erweiterten sich die Möglichkeiten der 

Händler und Hersteller, Computer und EDV einzusetzen, um die Waren- und Datenflüs-

se zu steuern. Aufgrund der zunehmenden Miniaturisierung der Hardware durch den 

                                                 
111 Vgl. Huisinga 1996. Richard Huisinga verwendet für seine Konstruktion der Entwicklung der EAN 
von der CCG publizierte Quellen: Ausgaben der Coorganisation, Jahres- und Arbeitsberichte, ban-L-
Kataloge. Vgl. Huisinga 1996, S. 91f, 276. 
112 Zur Geschichte und Bedeutung der Abbildung von Warenflüssen als Verkettung von Materie und Wis-
sen siehe Dommann 2011, S. 90, 93. 
113 Dynamik im Handel 10/1983, S. 53. Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschafts-
lexikon, Stichwort: Warenwirtschaftssystem (WWS), online im Internet:  
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/54843/warenwirtschaftssystem-wws-v10.html, zuletzt abgeru-
fen am 17.07.2015. 
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Mikrochip seit den 1970er Jahren wurde die Technik schneller, leistungsfähiger und 

günstiger, und damit für die breite Masse der Händler erschwinglich und attraktiv.114 

Richard Huisinga bezeichnet auf EDV basierende Warenwirtschaftssysteme als „regu-

lative Zentren zwischen Produktion und Konsumtion im Prozeß von Freisetzung und 

Vergesellschaftung“115 und verweist damit darauf, dass Warenwirtschaftssysteme kom-

plexe, überbetriebliche soziotechnische Strukturen und Prozesse umfassen. Um diese 

zwischenbetrieblichen Waren- und Datenströme und ihre Steuerung mithilfe von EDV 

geht es in der vorliegenden Arbeit: Wie erfolgte die Digitalisierung der Warenwirtschaft 

im westdeutschen Lebensmittelhandel und welche Bedeutung hatte die Digitalisierung 

für die Marktgestaltung? 

Die Basis der EDV-gestützten Warenwirtschaft bildeten die Artikelnummernsysteme, 

die die individuellen Artikel identifizierten. Als maschinenlesbare Verschlüsselungen 

(Barcode) automatisierten die Artikelnummern darüber hinaus die Erfassung der Wa-

ren(daten) an der Kasse, auf was im Folgenden als (POS-)Scanning rekurriert wird. 

Nach Richard Huisinga sind „[…] «Scanning» und «Strichcode» aufeinander bezogene 

Verfahrens- und Technikkomplexe, insofern technisch, nämlich mittels Lasertechnik 

lesbare Warennummern (z.B. die europäische Artikelnummer) der Steuerung von Wa-

renwirtschaftssystemen dienen und zwar über das Erfassen von standardisierten Arti-

kelnummern.“116 Das Scanning umfasst also Artikelnummern(systeme), ihre Verschlüs-

selung als Strichcode, elektronische Kassen bzw. Computerkassen mit einem Leser für 

die Barcodes („Scanner“), die angeschlossene EDV und rechnergestützte Infrastruktur 

sowie Software (Programme). Richard Huisinga weist darauf hin, dass es weitere digita-

le Techniken gibt, die am POS zur Steuerung der Warenwirtschaft relevant sind: elekt-

ronische Bezahlterminals, mobile Datenerfassungsgeräte (MDE)117 und Verbundsyste-

me Waage-Kasse. Letztere sind elektronische Infrastrukturen, die ermöglichen, dass 

beispielsweise über eine Kundennummer am Einkaufswagen die Preise der Ware an den 

Kassenwaagen der Bedientheken gespeichert werden und am POS aufgerufen werden 

                                                 
114 Vgl. Danyel 2012, S. 187. 
115 Huisinga 1996, S. 33. Hervorhebung im Original, Anmerkung der Autorin. 
116 Huisinga 1996, S. 69. 
117 MDEs dienen dem beschleunigten Erfassen beispielsweise von Lager- und Regaldaten und damit der 
Bestellabwicklung. Sie sind tragbare EDV-Geräte, die mit einem Lesestift zum Scannen der Barcodes 
und mit einer hohen Speicherkapazität ausgerüstet sind. Da sie einen Anschluss für das Fernmeldenetz 
besitzen, können die eingelesenen Daten direkt über das Telefon oder einen Akustikkoppler übertragen 
werden. Vgl. Huisinga 1996, S. 40. 
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konnte.118 Die vorliegende Studie konzentriert sich auf die grundlegenden Prozesse und 

Techniken, die eine digitalisierte Vermittlung der Waren- und Datenströme ermögli-

chen. Das spezifische Merkmal der Artikelnummernsysteme laut Huisinga ist, dass sie 

ökonomische Ratio und Technik vereinen.119 Was ist darunter  konkret zu verstehen? 

EDV-basierte Warenwirtschaftssysteme umfassen technische Artefakte und ökonomi-

sche Standards. Die Standards sind die Artikelnummernsysteme, die in der Zusammen-

arbeit der westdeutschen Lebensmittelhändler mit den sie beliefernden Herstellern ent-

standen sind.120 Auch die Artikelnummernsysteme selbst sind soziotechnische Syste-

me.121 Auf Anregung von Richard Huisinga verstehe ich die Artikelnummerierungssys-

teme in ihrer Genese als Problemlösungsstrategien und Integrationshilfen und im Er-

gebnis als Kompromisse von Herstellern und Händlern.122 Artikelnummernsysteme sind 

also keine reinen technischen Artefakte, die in soziale Strukturen eingebettet sind, son-

dern sie sind selbst in ihrer Entwicklung und Wirkung soziotechnische Systeme, wie ich 

empirisch zeigen werde. Aus diesem Verständnis von der Warenwirtschaft als Gesamt-

heit der zwischenbetrieblich zu steuernden Waren- und Datenflüsse und von den Arti-

kelnummernsystemen als soziotechnischen Systemen heraus frage ich nach den konkre-

ten Motiven und Interessen der die Digitalisierung des Konsumgütermarktes vorantrei-

benden Akteure und wie sie den Kompromiss Europäische Artikelnummer (EAN) und 

ihre Vorgängerin, die Bundeseinheitliche Artikelnummer(ierung) (ban-L; „L“ steht für 

Lebensmittelhandel, weil die Artikelnummer bei ihrer Einführung im Jahr 1969 auf die 

Anwendung in der Lebensmittelwirtschaft beschränkt wurde, wie ich in Kapitel 2.3 auf-

zeigen werde), aushandelten: Welche Akteure (Unternehmen, Verbände, Organisatio-

nen) beteiligten sich mit welchen Interessen an der Gestaltung der Artikelnummernsys-

teme? Welche internen und externen Hindernisse und Engpässe bei der Kompromiss-

findung gab es und warum? Wie konnten sie überwunden werden? Wie entwickelte sich 

die CCG als Organisation, die die Entstehung der Artikelnummernsysteme koordinierte 

                                                 
118 Vgl. Huisinga 1996, S. 34-40. 
119 Vgl. Huisinga, S. 105. 
120 Vgl. Kubicek/Seeger 1991, S. 6. 
121 Hier orientiere ich mich an der Definition von Kubicek/Seeger, die die Artikelnummer als ein sozio-
technisches System mit technischen, funktionalen und organisatorischen Aspekten beschreiben. Vgl. Ku-
bicek/Seeger 1991, S. 13. Zum Verständnis der Artikelnummernsysteme als soziotechnisches System sie-
he auch Kapitel 1.1 der vorliegenden Arbeit. 
122 Vgl. Huisinga 1996, S. 102f. 
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und für ihre Verwaltung verantwortlich war? Welchen Pfadabhängigkeiten unterlagen 

die Elemente des von der CCG aufgebauten soziotechnischen Systems? 

Die jüngere Forschung zu den Jahrzehnten „nach dem Boom“123 arbeitet heraus, dass 

sich in den 1960er Jahren, insbesondere mit der ersten Großen Koalition in der BRD im 

Jahr 1966, eine keynesianisch inspirierte Wirtschaftspolitik durchsetzte, deren Merkma-

le Konsens, Stabilität und Steuerung waren. Ein weiteres Charakteristikum dieser Zeit 

war der massive Ausbau des Wohlfahrtsstaates und der großzügige Ausbau von Sozial-

leistungen bis zur Mitte der 1970er Jahre. Demgegenüber stehen die krisenhaften Aus-

wirkungen der Ölkrise von 1973/74, die den stabilen Rahmen der internationalen Wirt-

schaftsordnung nach dem zweiten Weltkrieg erschütterten und zu Rezession und Ar-

beitslosigkeit in der BRD führten.124 Die entstandenen ökonomischen Zwänge wiede-

rum verschärften den Wettbewerb zwischen den Unternehmen und auf den Märkten. Im 

Einzelhandel nahmen Aspekte der Rationalisierung und Produktivitätssteigerung eine 

zentrale Rolle ein: Seit den 1950er Jahren gewannen Techniken zur Effizienzsteigerung 

wie die elektronischen Kassensysteme oder auch Verpackungsmaschinen sowie Er-

kenntnisse der wissenschaftlichen Unternehmensführung an Bedeutung.125 Die west-

deutsche Konsumgüterbranche entwickelte das Artikelnummernsystem in diesem Span-

nungsfeld von konsensorientierter, wohlfahrtsstaatlicher Politik und verstärktem kom-

petitiven Handeln der Marktakteure.126 Die Analyse der Aushandlungsprozesse der an 

dem EAN-System beteiligten Akteure verspricht einen Einblick, wie die Unternehmen 

und Verbände mit den Herausforderungen der damaligen Zeit umgingen und wie sie ih-

re Handlungen und Prozesse koordinierten, umso mehr, als dass es sich bei den Initiato-

ren der Digitalisierung um nicht-staatliche Akteure handelte. 

Einschlägige Forschungsarbeiten haben aufgezeigt, dass die Computertechnik nur vor-

dergründig den postulierten Rationalisierungszwecken diente. Mit ihrem Einsatz ver-

folgten die Akteure weiterreichende Zwecke, die sie mit einer Rationalisierungs- und 

Effizienzargumentation diskursiv rationalisierten.127 Wie aufgezeigt versteht die vorlie-

                                                 
123 Vgl. Doering-Manteuffel/Raphael 2008. 
124 Vgl. Doering-Manteuffel/Raphael 2008, S. 19f, 23f, 29f, 31, 35f. 
125 Vgl. Langer 2013, S. 89. Lydia Langer verweist darauf, dass es bereits in den 1920er Jahren eine Rati-
onalisierungsdebatte in Deutschland gab, die sich aber vor allem auf die Modernisierung der Produktion 
bezog. Dabei macht sie deutlich, dass der Rationalisierungsbegriff in der historischen Forschung unscharf 
definiert ist. Vgl. Langer 2013, S. 62-67.  
126 Zum Wettbewerb aus historischer Perspektive siehe den Sammelband von Jessen 2014. Zur BRD vgl. 
den Beitrag von Morton Reitmayer: Reitmayer 2014, S. 261-288. 
127 Vgl. Girschik 2010; Faust/Bahnmüller 1996. 
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gende Arbeit die damals ebenfalls zur (rechnergestützten) Rationalisierung eingesetzten 

Artikelnummernsysteme als Problemlösungsstrategien, Kompromisse und Integrations-

hilfen. Aber welche Bedeutung schrieben ihnen die CCG und die Unternehmen damals 

zu? Welche Zwecke verfolgten sie mit der Entwicklung und den Einsatz der CCG-

Standards? Wie legitimierte die CCG ihre Standardisierungen? Und wie lassen sich ihre 

Argumente im Kontext der Rationalisierung(sdebatte) der 1960er Jahre und zu den 

(Um-)deutungen der digitalen Techniken in der damaligen Zeit, die von Katja Girschik 

überzeugend dargestellt werden128, einordnen? 

Ich konzentriere mich auf die Standards, die die CCG entwickelte, denn die wirtschafts- 

und rechtshistorische Forschung hat aufgezeigt, dass Standards wichtige Elemente für 

die Gestaltung des Verhältnisses zwischen Herstellern, Händlern und Konsumenten 

sind. Im Zuge der Industrialisierung diente die Normierung von Lebensmitteln dazu, die 

zunehmende Informationsasymmetrie zwischen den Verbrauchern und den Produzenten 

und Händlern zu überbrücken und den Konsumenten eine „objektive“ Beurteilung der 

Qualität der Lebensmittel zu ermöglichen. Angesichts der Lebensmittelskandale, die 

nicht nur im Zeitalter von „Analogkäse“ und von mit Pferdefleisch zubereiteter Fertig-

lasagne, sondern bereits im 19. Jahrhundert zu einem Misstrauen der Verbraucher in die 

Nahrungsmittelproduzenten und -händler geführt hatte, erwiesen sich die Regulierungen 

als vertrauensbildende und marktgestaltende Maßnahme.129 Wie die Standardisierung 

der die regulierten Waren begleitenden Datenströme die Harmonisierung von Angebot 

und Nachfrage beeinflusste, soll die vorliegende Untersuchung aufhellen. 

Durch den in den 1950er Jahren von der wiederaufgebauten Massenproduktion und dem 

zunehmend gesellschaftlich akzeptierten Massenkonsum als Wohlstandsmerkmal und 

Demokratieelement erhöhten Druck auf den Handel, eine Vertriebsstruktur aufzubauen, 

die „Masse und Diversität“130 vermittelte, nahm die Rationalisierung in den 1960er Jah-

ren eine zentrale Rolle im Einzelhandel ein. Sie zeigte sich vor allem in dem Wandel 

der Betriebsformen (zum Beispiel Einführung des Supermarktes, Anstieg der Zahl der 

freiwilligen Ketten) und Unternehmensorganisationen (Rückgang der selbstständigen 

Einzelhändler, Trend zum mehrstufigen, zentralisierten Großunternehmen) sowie in der 

Verwissenschaftlichung der Unternehmensführung und dem Einsatz von technischen 

                                                 
128 Vgl. Girschik 2010, S. 75-144. 
129 Vgl. Spiekermann 2011, S. 11-36; Hierholzer 2010; Dessaux 2007, S. 351-368. Zur soziokulturellen 
Bedeutung von prämetrischen Maßen siehe grundlegend Kula 1986. 
130 Girschik 2010, S. 40. 
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Mitteln zur Effizienzsteigerung (z. B. elektronische Kassensysteme, Verpackungs- und 

Preisauszeichnungsmaschinen, Lochkartensysteme).131 Dabei erfuhren die EDV-

Möglichkeiten der damaligen Zeit eine Umdeutung, wie Katja Girschik überzeugend am 

Beispiel des größten Schweizer Einzelhandelsunternehmens Migros darstellt.132 Zu-

nächst bedienten sich die Verantwortlichen der Migros zu Beginn der 1950er Jahren 

Lochkartenmaschinen, um die durch die neue Vertriebsform der Selbstbedienung mas-

senhaft anfallenden Bestellungen möglichst schnell zu verarbeiten. Mitte der 1950er 

Jahre wurden diese elektromechanischen Rechenmaschinen durch elektronische Com-

puter ersetzt, die zunehmend nicht mehr nur für Verwaltungs- und Routineaufgaben, 

sondern auch in der Unternehmensführung eingesetzt wurden. Die EDV erfuhr an-

schließend eine weitere Umdeutung: Im Zusammenwirken der EDV-Möglichkeiten je-

ner Zeit mit neuen Managementmethoden und -ideen entwickelte sich in der Migros ei-

ne „Vision einer rechnergestützten Warenwirtschaft“133. Auch in der BRD fanden sol-

che Umdeutungen statt, wie Timo Leimbach und Annette Schuhmann aufzeigen. Wäh-

rend zu Beginn der 1950er Jahre Rechenanlagen ablehnend noch als Maschinen zur Au-

tomatisierung betrachtet wurden, die seine Nutzer intellektuell gefährdeten und überfor-

derten, so kann am Ende des Jahrzehnts eine überwiegend positive Wahrnehmung der 

„Elektronengehirne“ und „Roboter“ festgestellt werden. Sie wurden zunehmend als Bü-

roarbeiter („computer as clerk“) oder als Manager („computer as manager“) betrachtet. 

Diese gesellschaftlichen Umdeutungen sind darin begründet, dass in Deutschland zu-

nehmend wissenschaftliche Modelle und Methoden Eingang in die Unternehmensfüh-

rungen hielten und sich die Verfügbarkeit von Computern erhöhte, so dass praktische 

Erfahrungen mit der neuen Technik gemacht werden konnten.134 Welche Rückschlüsse 

können von den Aushandlungen über die Entwicklung der CCG-Standards auf die Ak-

zeptanz, Ablehnung und Anwendung der EDV im Handel gezogen werden? 

Die wirkmächtige Verbindung, die die von den USA beeinflusste marktorientierte, auf 

den Absatz ausgerichtete Unternehmensführung mit den EDV-Offerten der damaligen 

Zeit einging, zeigt sich an den EDV-gestützten Informationssystemen, die seit Anfang 

der 1960er Jahre vor allem in den USA und bis zu Beginn der 1970er Jahre auch in 

                                                 
131 Vgl. Langer 2013, S. 83-90. Ausführlicher zum Wandel im Handel siehe Kapitel 2.1 der vorliegenden 
Arbeit. 
132 Vgl. Girschik 2010. Zu den Leitbildern der Computernutzung als Werkzeug und Medium siehe Frie-
dewald 1999. 
133 Girschik 2010, S. 75. 
134 Vgl. Leimbach 2011, S. 83-85, 89; Schuhmann 2012, 237, 239, 243f, 246. 
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Deutschland diskutiert wurden. Es war der damalige Marktführer in der BRD im Be-

reich der Großcomputer, IBM, der mit dem Konzept des Management Information Sys-

tems die Diskussion wesentlich mitprägte.135 Wie bereits erörtert sind Warenwirt-

schaftssysteme Informationssysteme, die Warenprozesse abbilden und ihrer Steuerung 

und der Verarbeitung ihrer warenbegleitenden Daten dienen.136 Sie müssen aus be-

triebswirtschaftlicher Sicht nicht notwendigerweise digitalisiert sein, können also auch 

ohne Computer- und EDV-Einsatz existieren.137 In der vorliegenden Arbeit bezeichnen 

Warenwirtschaftssysteme die Gesamtheit der in einem Computer abgebildeten Waren- 

und Datenströme der Geschäftsprozesse eines Unternehmens. Da das Erkenntnisinteres-

se auf den westdeutschen Konsumgütermarkt und insbesondere den Lebensmittelein-

zelhandel ausgerichtet ist, sind insbesondere die Gestaltung von betriebsübergreifenden 

Warenwirtschaftssystemen bzw. die Digitalisierung der Verbindungsstellen zwischen 

den unternehmenseigenen und sektoralen Waren- und Datenwirtschaften von Interesse. 

Eine treffende Charakterisierung liefert Richard Huisinga in „Theorien und gesellschaft-

liche Praxis technischer Entwicklungen“, wo er die sich im Prozess der Technisierung 

neu etablierenden Versorgungsinfrastruktur als manifestiertes digitalisiertes Warenwirt-

schaftssystem bezeichnet.138 Demnach bilden digitale Warenwirtschaftssysteme Waren-

prozesse ab, die zuvor reorganisiert wurden. Unter Reorganisation verstehe ich die Bil-

dung von Modellen von den materiellen Betriebsabläufen und Kommunikationsprozes-

sen, die im Anschluss digitalisiert werden sollten.139 Die Strukturen, die den digitalisier-

ten Waren- und Datenströme unterliegen, erfahren also durch die von der Digitalisie-

rung hervorgerufene Abstraktion und Modellbildung eine Veränderung. Vice versa be-

sitzen die digitalen Repräsentationen wie bereits erläutert eine andere Qualität als die 

Materialitäten, die sie abbilden. Diese Ausführungen werfen dabei folgende Fragen auf: 

Welche Waren, Daten und Prozesse waren von der Digitalisierung wie und warum be-

troffen? Wie wurden die Waren und Daten digital abgebildet? Welche Prozesse, Tech-

niken und Standardisierungen waren dafür notwendig? Wie wurden die materiellen Be-

                                                 
135 Vgl. Braun/Kleinschmidt 2015, S. 139; Leimbach 2011, S. 187; Girschik 2010, S. 88f. 
136 Zum wirtschaftswisssenschaftlichen Begriff des Warenwirtschaftssystems vgl. Springer Gabler Verlag 
(Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Warenwirtschaftssystem (WWS), online im Inter-
net: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/54843/warenwirtschaftssystem-wws-v10.html, zuletzt ab-
gerufen am 19.12.2014; Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: In-
formationssystem, online im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/9241/ informationssys-
tem-v14.html, zuletzt abgerufen am 17.07.2015. 
137 Vgl. Becker/Schulte1996, S. 9. 
138 Vgl. Huisinga 1996, S. 33. 
139 Vgl. Kubicek/Seeger 1991, S. 10f; Kling/Lamb 2000, S. 296. 
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triebsabläufe und -organisationen und die Kommunikationsprozesse durch die Digitali-

sierung der Waren- und Datenströme reorganisiert? Hierbei steht nicht die Warenwirt-

schaft eines einzelnen Unternehmens im Fokus, sondern die von Herstellern und Händ-

lern gemeinsam geschaffene soziotechnische Infrastruktur eines zunehmend immer 

wettbewerbsintensiveren Wirtschaftssektors, nämlich dem der Konsumgüterbranche 

und insbesondere dem der Lebensmittelwirtschaft. Wie wurde die Digitalisierung der 

unternehmens-, handelsstufen- und branchenübergreifenden Schnittstellen von wem und 

wie verhandelt? Es wird zu zeigen sein, dass die digitale Repräsentation von Waren und 

Daten komplexe Standardisierungen über die Artikelnummerierung hinaus erforderte 

und in voraussetzungsreichen Aushandlungsprozessen erfolgte.140 Die mit den digitalen 

Standards verbundene Modellbildung über die Betriebsabläufe und Kommunikations-

prozesse führte dazu, dass sich die materiellen Strukturen wandelten. Die vorliegende 

Studie knüpft damit an technik- und unternehmenshistorische Arbeiten an, die den Zu-

sammenhang zwischen den digitalen Informations- und Kommunikationstechniken und 

den Veränderungen in betrieblichen Organisationen untersuchen.141 

In der BRD in den 1950er Jahren wurde kontrovers, aber überwiegend optimistisch dis-

kutiert, regelmäßig anfallende Routinearbeiten in Verwaltung und Produktion zu auto-

matisieren und an die sogenannten „Elektronengehirne“ zu delegieren. Die von erfolg-

reichen amerikanischen Installationen und Arbeitskräftemangel motivierte Entschei-

dung von einigen Unternehmen in der zweiten Hälfte der 1950er Jahren Computer ein-

zuführen, gab wichtige Impulse für eine seitdem stetig steigende Nachfrage. Dabei 

schrieben die Unternehmen den Rechenmaschinen auch neue Kompetenzen und Funkti-

onen zu: Computer rechneten nicht mehr nur, sondern konnten auch zur Steuerung be-

trieblicher Prozesse eingesetzt werden. Ab Mitte der 1960er Jahre stieg die Zahl der in 

den Unternehmen installierten Computer stark an, was auf das enorme Wirtschafts-

wachstum seit Beginn der 1960er Jahre und auf die ausdifferenzierten EDV- und Com-

puter-Offerten, die auch mittleren und kleineren Unternehmen den Computereinsatz 

ermöglichte, zurückzuführen ist. Ab Beginn der 1970er Jahre wurde der Einsatz von 

Computer in den Unternehmen (wie auch der „technische Fortschritt“ generell) ambiva-

lent betrachtet. Einerseits sollten die Entwicklungen der Mikroelektronik aktuelle Prob-

leme des Arbeitsmarktes, der Produktion, des Konsums und der sozialen Demokratisie-

rung lösen. Andererseits sahen die Zeitgenossen in der zunehmenden Computerisierung 

                                                 
140 Vgl. Kubicek/Seeger 1992, S. 352; Busch 2011, S. 28, 33. 
141 Vgl. Winter/Taylor 2001, S. 8. 
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der Unternehmen die Gefahr, dass die Computer zu den sogenannten „menschenleeren 

Fabriken“ führten und die Arbeitnehmer arbeitslos machten. Die Kritik betraf dabei vor 

allem die Betriebsabläufe in der Industrie und Produktion, weniger in der Verwaltung 

und im Büro. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass sich die Arbeitsbedingungen 

für die Angestellten beispielsweise in den Verwaltungen der Banken und Versicherun-

gen bereits seit den späten 1950er Jahren durch die Computer maßgeblich geändert hat-

ten, ohne dass dies eine öffentliche oder gewerkschaftliche Kritik nach sich gezogen 

hatte.142 

Wie demnach zu zeigen sein wird, schufen die kooperativen Standardisierungen auf der 

Basis des CCG-Artikelnummernsystems eine neue Versorgungsinfrastruktur, über die 

die Hersteller und Händler Waren und Daten austauschten, also miteinander kommuni-

zierten. Nach Claude E. Shannon und Warren E. Weaver bezeichnet Kommunikation 

den störungsfreien Austausch und die Übertragung von Informationen.143 Informationen 

sind strukturierte Daten, die sich von Wissen dahingehend abgrenzen, dass sie nicht 

verarbeitet, also nicht kontextualisiert oder interpretiert sind.144 Dies bedeutet, dass 

Wissensbestände kulturell und historisch geprägt und dynamisch sind. Dabei diskutiert 

die einschlägige Forschung die These, dass Informationen und Wissen zu allen Zeiten 

und in allen Gesellschaften wesentliche Faktoren des sozialen Wandels waren und 

sind.145 Manuel Castells versteht in diesem Zusammenhang die digitalen Informations- 

und Kommunikationstechnologien als „revolutionäre“ Triebkräfte, die die Erschließung 

von neuen Wissensbeständen (und damit den gesellschaftlichen Strukturwandel) ermög-

lichten146, so dass sich für die vorliegende Arbeit die folgenden Fragen stellen: Welche 

Informationen erschloss das neue soziotechnische Kommunikationsnetz der CCG und 

welche Wissensbestände generierten die Hersteller und Händler daraus? Wie erlangten 

die von der CCG zugänglich gemachten Daten Bedeutung und wurden steuerungsrele-

vant? Wie kann das spezifische Wissen charakterisiert werden, welches mithilfe der di-

                                                 
142 Vgl. Schuhmann 2012, S. 236-252. 
143 Vgl. Burkart /Hömberg 2004a, S. 11. Der hier verwendete und auf seine technisch-formale Dimension 
beschränkte Kommunikationsbegriff soll nicht über die grundsätzliche Komplexität der Kommunikation 
hinwegtäuschen, die in den unterschiedlichen Forschungsdisziplinen diskutiert wird. Vgl. Godul-
la/Hohlfeld 2013, S. 415-418; Burkart/Hömberg 2004b, S. 1-8; Becker 2002. 
144 Vgl. Barjot/Schröter 2015, S. 4. 
145 Vgl. Castells 2004, S. 7. Zum Wissen als analytische Kategorie und als Faktor gesellschaftlichen 
Wandels siehe Szöllösi-Janze 2004, S. 277-313; Fried/Kailer 2003,  S. 7-19. Als empirische Untersu-
chung siehe Langer 2013. 
146 Vgl. Castells 2004, S. 9. 
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gitalen Kommunikations- und Informationstechnologien generiert wurde? In welchem 

Zusammenhang stehen die von der CCG bereitgestellten Informationen mit der in der 

einschlägigen Forschung diskutierten These, dass Wissen ein entscheidender Faktor ge-

sellschaftlichen Wandels ist? Die Digitalisierung erweist sich somit als ein komplexes, 

wirkmächtiges und kontingentes Phänomen. Im Anschluss daran stellt sich die Frage, 

wie diese „Digital Hand“147 konkret im Konsumgütermarkt der BRD wirkte. 

Die Volkswirtschaftslehre versteht unter einem Markt allgemein das geregelte Zusam-

mentreffen von Angebot und Nachfrage nach Waren, Dienstleitungen und Rechten.148 

Während diese allgemeine Definition wenig Widerspruch hervorrufen dürfte, gibt es 

viele unterschiedliche disziplinäre Antworten auf die Frage, was unter einem „geregel-

ten Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage“ verstanden werden kann. Die Sozio-

logie, die Politikwissenschaft, die Psychologie, die Anthropologie und nicht zuletzt die 

Geschichtswissenschaft bieten theoretische Ansätze, um den Markt bzw. die Märkte zu 

konkretisieren und zu kontextualisieren. Märkte können sowohl als abstrakter Ort des 

Tausches als auch als Mechanismus für wirtschaftliches Wachstum verstanden wer-

den.149 Märkte können nach den auf ihnen gehandelten Produkten und Dienstleistungen, 

nach ihrer Tauschwährung, nach der Anzahl ihrer Teilnehmer (z.B. Monopol, Oligopol, 

Konkurrenz) oder ihrer geographischen Reichweite (z. B. regional, national, internatio-

nal) strukturiert werden.150 Mit diesem kurzen Verweis auf die mannigfaltigen Debatten 

um das Phänomen „Markt“ soll nun das spezifische theoretische Verständnis von Markt 

expliziert werden, welches der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt. Anregungen erhielt 

ich von Arbeiten der „neuen Wirtschaftssoziologie“151, die seit Mitte der 1980er Jahren 

zunächst in den USA und spätestens seit der Jahrtausendwende in Deutschland eine Re-

naissance erfahren hat und laut Jens Beckert aufzeigt, „[…] wie kapitalistische Ökono-

mien von einem ausgeklügelten Institutionensystem abhängen, auf Netzwerkbeziehun-

gen zwischen den Akteuren beruhen, moralische Handlungsvoraussetzungen haben und 

auf kulturell verankerte Wissensbestände zurückgreifen“152. Die „neue Wirtschaftssozi-

                                                 
147 Cortada 2004. 
148 Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Markt, online im 
Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/4487/markt-v12.html, zuletzt abgerufen am 
09.02.2015. 
149 Vgl. Swedberg 2007, S. 12.  
150 Vgl. Stanford Encyclopedia of Philosophy, „Markets“, online im Internet: 
http://plato.stanford.edu/entries/markets/, zuletzt abgerufen am 18.07.2015. 
151 Beckert/Diaz-Bone/Ganßmann 2007c, S. 20. 
152 Beckert 2009, S. 183. 
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ologie“ versucht, die nicht-marktlichen Voraussetzungen von Märkten zu erforschen. Es 

geht ihr darum, Märkte jenseits des neoklassischen Paradigmas des „homo oeconomi-

cus“ und der Bedeutung des Preises für die Herstellung des Marktgleichgewichtes zu 

verstehen: „Im Mittelpunkt der Marktsoziologie steht die Frage, wie durch soziale 

Netzwerke, soziale Normen, kognitive Strukturen und formale Institutionen die Kontin-

genz der Handlungssituation so weit reduziert wird, dass Marktakteure erwarten kön-

nen, davon zu profitieren, wenn sie sich auf die Risiken des Markthandelns einlas-

sen.“153 

Die vorliegende Arbeit verwendet den Begriff Markt als eine soziale Form der Koordi-

nation, und Märkte als in soziale Strukturen eingebettete Akteurskonstellationen, die 

sich dynamisch wandeln. Märkte werden durch Interaktionen und soziale Kommunika-

tionsnetzwerke konstituiert.154 Aus der Perspektive der Netzwerktheorie sind Marktak-

teure (und damit Märkte) in soziale Strukturen eingebunden.155 Nach Harisson C. White 

entstehen Märkte aus Netzwerken.156 Dabei bringen Händler („Verkäufer“) die soziale 

Struktur des Marktes hervor, weil sie ihr Überleben durch stabile Liefer- und Abneh-

merbeziehungen sichern.157 Ich weite diese wirtschaftssoziologische Perspektive, die 

vorrangig auf die Produzenten und Händler beschränkt ist, auch auf die CCG als zwi-

schen den Herstellern und Händlern vermittelnde Organisation aus. Insbesondere inte-

ressiert mich dabei die Organisation im institutionellen Sinne, nämlich als soziales Ge-

bilde oder in der Colemanschen Tradition als korporativer Akteur.158 Ein wesentliches 

Merkmal eines korporativen Akteurs, der eine juristische Person ist, ist die Austausch-

barkeit der natürlichen Personen, die in Beziehungen zu ihm stehen. Die korporativen 

Akteure bestehen nicht aus Personen, sondern aus Positionen. Die Rechte und Ressour-

cen der Mitglieder der jeweiligen Organisation sind zentralisiert, die korporativen Ak-

teure verfügen über ein zentrales Entscheidungsorgan. Das Dilemma bei der Entstehung 

eines korporativen Akteurs besteht darin, dass die Personen Rechte, Ressourcen oder 

Macht abgeben müssen, um in den Genuss der Vorteile der jeweiligen Organisation zu 

kommen. Andererseits aber schaffen korporative Akteure stabile Strukturen und mini-

mieren Risiken, so dass die Marktteilnehmer bereit sind, an den Tauschaktivitäten des 
                                                 
153 Beckert 2007a, S. 68. 
154 Vgl. Engels 2009, S. 69; White/Godart 2007, S. 197; Beckert 2007b, S. 6. 
155 Vgl. Granovetter 1985, S. 502, 504. 
156 Vgl. White 2002. 
157 Vgl. Fligstein 2011, S. 43. 
158 Vgl. Coleman 1979, S. 3. 
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jeweiligen Marktes teilzunehmen. Innerhalb eines korporativen Akteurs regeln Satzun-

gen etc. das Machtverhältnis zwischen der Organisation und ihren Mitgliedern.159 

Am Beispiel der CCG, der paritätischen Organisation der deutschen Konsumgüterher-

steller und -händler, und ihrer Einbindung in das internationale EAN-Netzwerk soll die 

Marktgestaltung über soziotechnische Kommunikationsnetzwerke auf der Ebene eines 

korporativen Akteurs konkretisiert werden: Wie bettete sich die CCG in die deutsche 

Lebensmittelwirtschaft ein? Wie koordinierte die CCG über ihre Standards den deut-

schen Konsumgütermarkt? Welchen Koordinationsproblemen stand die CCG gegenüber 

und wie löste sie diese? Wie wirkte sich das Dilemma eines korporativen Akteurs bei 

der CCG aus? Wie handelten die Mitgliedsverbände ihre Interessen und Handlungs-

spielräume in der CCG aus? Wie organisierte sich die CCG als korporativer Akteur mit 

eigenem Selbst-Bewusstsein im dynamischen nationalen und internationalen Wirt-

schaftsgefüge der 1970er und 1980er Jahre? 

Damit knüpft meine Arbeit auch an von der Neuen Institutionenökonomik inspirierte 

unternehmenshistorische Untersuchungen an, indem ich analysiere, wie die Hersteller 

und Händler über die CCG als Organisation suchten, ihre Transaktionskosten zu senken 

und ihre Informationsasymmetrien zu bewältigen.160 Mit der Frage danach, wie die 

Konsumgüterhersteller und -händler sich in der CCG organisierten und ihre teilweise 

konträren Eigeninteressen aushandelten, und wie die CCG als Organisation sich in ih-

rem nationalen und internationalen soziokulturellen Umfeld entwickelte, knüpft sie dar-

über hinaus an unternehmenshistorische Studien an, die die Entwicklung von Unter-

nehmen und Organisationen als kontingent und von mannigfaltigen, soziokulturellen 

Faktoren und den Zielkonflikten der sozialen Akteure geprägt beschreiben.161  

Die Studien über die International Organization for Standardization (ISO) und die 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) haben aufge-

zeigt, dass nicht-staatliche Regulierungsorganisationen und -institutionen in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts einen wesentlichen Einfluss auf die Steuerung von sich glo-

balisierenden Märkten nehmen konnten, nämlich über Standards, die als Kompromisse 

(konkurrierender) Akteure entwickelt wurden und deren Anwendung freiwillig war. Die 

                                                 
159 Vgl. Coleman 1979, S. 22, 25f, 107; Fligstein 2011, S. 46f. 
160 Siehe weiterführend den Sammelband von Jan-Ottmar Hesse, Christian Kleinschmidt und Karl 
Lauschke: Hesse/Kleinschmidt/Lauschke 2002. 
161 Zum Einzelhandel vgl. Scholten 2004, S. 167-200. Allgemein siehe beispielsweise Scholten 2008; 
Hesse/Schanetzky/Scholten 2004. 
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ISO wurde 1946 von nationalen Normungsorganisationen gegründet, um internationale 

Standardisierungen und damit Kosteneinsparungen zu ermöglichen. Die Kriegsjahre 

hatten gezeigt, dass beispielsweise die Unterschiede in den britischen und amerikani-

schen Standards für Schraubengewinde zusätzliche 25 Millionen GBP an Kriegsauf-

wänden verursacht hatten.162 Die Gründung der ISO basierte auf mehreren Initiativen 

von Ingenieursverbänden, die bereits seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts existierten 

und zum Ziel hatten, in Standardisierungsfragen zusammenzuarbeiten und die sich ge-

nerell bemühten, Standards in ihre Industrien einzubringen.163 Die SWIFT wurde im 

Jahr 1973 als Genossenschaft gegründet, um eine proprietäre Kommunikationsinfra-

struktur zu schaffen, über die Transaktionsnachrichten sicher ausgetauscht werden 

konnten. Ihrer Gründung lag die Einsicht der partizipierenden Banken zugrunde,  dass 

der manuelle herkömmliche Informationsaustausch über Telex und Telegramm ineffi-

zient war.164 Die Standards, die beide Organisationen ihren Branchen bereitstellten, wa-

ren insbesondere von der Art und Weise geprägt, wie sie als Kompromisse entwickelt 

wurden. Die komplexe Entscheidungsfindung bei der ISO lässt sich als „voluntary con-

sensus process“ bezeichnen, der darauf basiert, dass die nationalen Delegationen der na-

tionalen ISO-Mitgliedsorganisationen einstimmig für eine Lösung abstimmen (jedes 

Land besitzt eine Stimme, Standards werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit verab-

schiedet). Insbesondere die nationale Einigung erwies sich in der Vergangenheit als 

Engpass für das internationale System.165 Die Zusammenarbeit der SWIFT-Mitglieder 

bezeichnet die einschlägige Forschung als „co-opetition“, also eine Kompromissfindung 

zwischen Wettbewerb (engl. competition) und Kooperation (engl. cooperation), die da-

rauf hinweist, dass in der SWIFT Akteure der wettbewerbsintensiven Bankenbranche 

verhandelten.166 Mit ihrer Fokussierung auf die CCG und ihrer Mitgliedschaft in der in-

ternationalen Dachorganisation EAN International167 will die vorliegende Arbeit zum 

                                                 
162 Vgl. Murphy/Yates 2009, S. 13, 17. 
163 Vgl. Murphy/Yates 2009, S. 11-17. 
164 Vgl. Scott/Zachariadis 2014, S. 10-13, 16, 20. 
165 Vgl. Murphy/Yates 2009, S. 26-30. 
166 Vgl. Scott/Zachariadis 2014, S. 19. 
167 1981 benannte sich die internationale EAN-Organisation „European Article Numbering Association 
EAN“ aufgrund der Mitgliedschaften von nichteuropäischen Ländern in „International Article Numbering 
Association EAN“, kurz „EAN International“, um. Die vorliegende Arbeit verwendet durchgehend die 
Bezeichnung „EAN International“ für die EAN-Dachorganisation, zum einen aus textzeichenökonomi-
schen Gründen, zum anderen, weil der UPC von Anfang an über Länderpräfixe in das EAN-System inte-
griert worden war und damit der internationale Charakter der Organisation seit ihrer Gründung existierte. 
International Article Numbering Association E.A.N. 1984; International Article Numbering Association 
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Verständnis beitragen, wie über freiwillige, internationale Kommunikationsstandards 

der nationale und internationale Konsumgütermarkt gestaltet werden konnte. 

Die Einführung von Einzelhandelsinnovationen wie die Selbstbedienung oder der Su-

permarkt in den beiden Nachkriegsjahrzehnten war kein spezifisch westdeutsches Phä-

nomen. Auch andere west- und osteuropäische Länder führten im gleichen Zeitraum 

diese Neuerungen ein.168 Aus diesem Grund stellt sich die Frage nach einer Internatio-

nalisierung der Artikelnummernsysteme und der Globalisierung der Märkte. Die ein-

schlägige Forschung diskutiert in diesem Zusammenhang die Konzepte der Europäisie-

rung, Westernisierung und Amerikanisierung. Diverse Studien zeigen auf, dass die In-

ternationalisierung als wechselseitiger Prozess verstanden werden muss. Eine Amerika-

nisierung im Sinne eines einseitigen Kultur- und Wissenstransfers würde zu kurz grei-

fen. Im Handel ist der Einfluss der USA als Referenzmarkt nicht von der Hand zu wei-

sen. Allerdings zielte die Politik der USA in der Nachkriegszeit auf die innereuropäi-

sche Selbsthilfe ab. Zudem erstarkte die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft.169 Die 

vorliegende Arbeit nimmt deshalb immer wieder auf den internationalen Kontext Bezug 

und strebt an, einen Beitrag zu der Frage zu leisten, wie sich die westdeutsche Konsum-

güterwirtschaft internationalisierte bzw. wie ein europäischer Binnenmarkt gestaltet 

wurde. Dabei untersuche ich die europäische Dachorganisation EAN International, in 

der die CCG seit 1977 vertreten war und die die EAN auf internationaler Ebene koordi-

nierte, als eine europäische „mediation junction“170: Wie handelten die Ländervertre-

tungen ihre Interessen aus? Welche Hindernisse gab es auf dem Weg zu einem interna-

tionalen Markt? Wie integrierte die EAN International als nicht-staatliche Organisation 

die nationalen Interessen im Kontext der europäischen Wirtschaftspolitik?171 Ein sicher 

fruchtbarer und spannender Vergleich der Einführung und Verbreitung der Artikel-

nummernsysteme in verschiedenen europäischen Ländern kann im Rahmen der vorlie-

genden Arbeit jedoch nicht geleistet werden. 

                                                                                                                                               
E.A.N. o.J., Annual Report 1991, S. 4; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 10 am 02.06.1976, S. 7f; 
food+nonfood 10/1976, S. 66. 
168 Vgl. Langer 2013, S. 129; De Grazia 1998; Scarpellini 2004. 
169 Vgl. exemplarisch Langer 2013, S. 129f; Doering-Manteuffel 1999, S. 12; De Grazia 2005; Schröter 
2004a, S. 132-153. 
170 Oldenziel/de la Bruhèze/de Wit 2005, S. 107-139. Das Konzept der „mediation junction“ von Ruth 
Oldenziel et al. bezeichnet die Schnittstellen zwischen Produktion und Konsumtion, in denen Techniken 
ausgehandelt wurden und sich heterogene Netzwerke vieler unterschiedlicher Akteure und Organisatio-
nen bildeten. Diese Netzwerke bzw. Vermittler prägten Technisierungsprozesse im Kontext von Staat, 
Markt und Gesellschaft. Vgl. Oldenziel/de la Bruhèze/de Wit 2005, S. 107, 116f, 120, 125. 
171 Vgl. Oldenziel/de la Bruhèze/de Wit 2005, S. 123-126. 
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Neben der Globalisierung konstatieren in dem Untersuchungszeitraum einschlägige 

Forschungsarbeiten darüber hinaus zwei weitere Phänomene, zu denen die vorliegende 

Arbeit einen Beitrag zu leisten sucht: Tertiarisierung und Individualisierung.172 Unter 

der Tertiarisierung kann grundsätzlich der sektorale Wandel in einer Volkswirtschaft 

verstanden werden, in der der tertiäre Sektor relativ zum sekundären Sektor an Bedeu-

tung gewinnt. Die sektorale Unterteilung kann nach den verschiedensten Kriterien vor-

genommen werden, so zum Beispiel nach sozialen, politischen, wirtschaftlichen, techni-

schen etc. Als ökonomische Kriterien können beispielsweise die Erwerbstätigkeit und 

die Wertschöpfung einer Volkswirtschaft betrachtet werden. An dieser Stelle muss fest-

gehalten werden, dass der unter der sogenannten Drei-Sektoren-Hypothese173 bekannt 

gewordene strukturelle Wandel, der eine Beschäftigungsentwicklung zugunsten des ter-

tiären (Dienstleistungs-)Sektors prognostiziert, auch von der historischen Forschung kri-

tisch betrachtet wird.174 Die jüngere zeithistorische Forschung stellt fest, dass die west-

deutsche Wirtschaft in den 1970er und 1980er Jahre dem internationalen Trend der 

Deindustrialisierung folgte. Dabei zeigt sie auf, dass es zu einer Beurteilung des Wan-

dels wichtig ist, nicht nur die institutionelle Wertschöpfungs- und Beschäftigungsent-

wicklung der Sektoren zu betrachten, sondern intrasektorale Veränderungen miteinzu-

beziehen. So ist beispielsweise bedeutsam, dass in den 1970er Jahren die Industrieun-

ternehmen ihre Forschungs-, Planungs-, Rechnungs- oder Rechtsabteilungen zuneh-

mend auslagerten („Outsourcing“) und als selbstständige Unternehmen weiterführten. 

Diese blieben zwar der Industrie weiterhin eng verbunden, wurden aber nun statistisch 

dem Dienstleistungssektor zugerechnet. Bei der Tertiarisierung geht es demnach vor al-

lem darum, die konkreten Veränderungen in den funktionellen Beziehungen zwischen 

den Produzenten und den Händlern zu verstehen.175 Die CCG als korporativer Akteur 

ermöglicht es, diese Veränderungen im sektorenübergreifenden Beziehungsgefüge em-

pirisch nachzuvollziehen: Wie konkretisierte sich der proklamierte Strukturwandel im 

korporativen Akteur CCG, in seinem Netzwerk und seinen Standards? Wie veränderten 

sich die Aufgaben, Funktionen und Verantwortlichkeiten zwischen den Herstellern und 
                                                 
172 Vgl. Raithel/Rödder/Wirsching 2009b, S. 9f. 
173 Die Drei-Sektoren-Hypothese ist eine volkswirtschaftliche Theorie von den britischen Wirtschaftswis-
senschaftlern Alan G. B. Fisher und Colin G. Clark aus den 1930er Jahren, die durch den französischen 
Ökonom Jean Fourastié gegen Ende der 1940er Jahre aufgenommen wurde. Vgl. Fisher 1939, S. 24-38; 
Clark 1957; Fourastié 1954; Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stich-
wort: Drei-Sektoren-Hypothese, online im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/58475/ 
drei-sektoren-hypothese-v6.html, zuletzt abgerufen am 20.07.2015. 
174 Vgl. Ditt 2003. 
175 Vgl. Ambrosius 2009a, S. 17-30. 
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Händlern durch die Digitalisierung? Dieses Erkenntnisinteresse ist eng verbunden mit 

der Frage nach den Prozessen, die durch die Digitalisierung reorganisiert wurden. Die 

vorliegende Studie erhebt dabei nicht den Anspruch, die Tertiarisierungsentwicklungen 

in der BRD in ihrer Vollständigkeit aufzuarbeiten. Da die CCG als Organisation der 

Konsumgüterhersteller und -händler aber die infrastrukturell-funktionellen Entwicklun-

gen im westdeutschen Konsumgütermarkt über die Organisation der die Waren beglei-

tenden Datenströme repräsentiert, können exemplarisch die Veränderungen für die BRD 

nachvollzogen werden. 

Hierbei wird erwartet, dass die vorliegende Arbeit einen Einblick in den von der Ord-

nungsökonomie postulierten Wandel von einer angebots- zu einer nachfrageorientierten 

Lebensmittelwirtschaft vermittelt. Dabei geht es nicht darum zu klären, welche Maß-

nahmen die Politik zu welcher Zeit einsetzte, um die Konjunktur zu beeinflussen, son-

dern es geht um die Frage, wie sich die Machtverhältnisse und Handlungsspielräume 

zwischen den Herstellern und Händlern durch die gemeinsamen Standards und Infra-

strukturen veränderten. So nimmt die Wirtschaftswissenschaftlerin Jean D. Kinsey an, 

dass die Lebensmitteleinzelhändler in der Wertschöpfungskette dadurch aufgewertet 

werden, dass sie als Mediatoren durch den Einsatz von Informations- und Kommunika-

tionstechniken zunehmend über Informationen über die Nachfrage der Konsumenten 

verfügen. Da dieses Wissen immer entscheidender für den Unternehmenserfolg wird, 

stärkt es die Position der Händler gegenüber den Herstellern. Die Händler treffen 

dadurch immer mehr Entscheidungen über den Produktions- und Verbrauchszyklus der 

Waren.176 Anhand des betriebsübergreifenden, auf den CCG-Standards beruhenden Wa-

renwirtschaftssystems untersuche ich, inwieweit sich der Zugriff der Hersteller und 

Händler auf die marktrelevanten Informationen veränderte: Welchen Einfluss hatte die 

Digitalisierung der Datenströme auf die Informations(a)symmetrien zwischen den Her-

stellern und Händlern? 

Ähnlich wie beim ökonomischen Wandel konstatiert die Forschung in den 1970er und 

1980er Jahren auch Veränderungen der sozialen Strukturen, die mit dem Begriff der In-

dividualisierung zusammengefasst werden: So nahm die Freizeit relativ zur Arbeitszeit 

zu und die Selbstentfaltung und -bestimmung entwickelten sich seit Mitte der 1960er 

Jahre zu wichtigen gesellschaftlichen Werten.177 Diese Veränderungen schlugen sich 

                                                 
176 Vgl. Roosen/Zachmann 2012, S. 2f; Kinsey 2001. Zur Rolle von Informations- und Kommunikations-
technologien in der Gestaltung von Machtverhältnissen siehe auch Castells 2009. 
177 Vgl. Rödder 2009, S. 191-193. 
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auch in dem Konsumverhalten der Verbraucher nieder. In den 1960er Jahren differen-

zierten sich die Konsumentenbedürfnisse und das Konsumverhalten aus, wie die fol-

genden Ausführungen skizzieren:178 Durch die auf der Selbstbedienung basierenden 

Vertriebsformen konnten die massenproduzierten Waren in ihrer Vielfalt und Menge 

auf die Kunden treffen. Dabei schätzten die Konsumenten zunehmend die Wahlfreiheit 

bei ihrer Produktauswahl, die sie in den sich neu etablierenden Supermärkten und den 

Discountern erlebten. Aufgrund des sich allgemein entfaltenden Wohlstandes und den 

verhältnismäßig günstigeren Produkten durch die Massenproduktion konnten die Haus-

halte ihre Grundbedürfnisse relativ günstig stillen und ihnen blieb mehr Haushalts-

budget für langlebigere Konsumgüter, Reisen etc.179 Das Konsumverhalten der West-

deutschen differenzierte sich parallel zur zunehmenden Warenvielfalt und dem wach-

senden Wohlstand aus. An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass sich die „feinen 

Unterschiede“180 paradoxerweise gleichermaßen mit einer zunehmenden Standardisie-

rung der Waren (und Nachfrage) ausbildeten.181 Die vorliegende Arbeit sucht Einblicke 

zu geben, wie die westdeutschen Hersteller und Händler die Individualisierungstenden-

zen im Konsum durch ihre digitalisierte Versorgungsinfrastruktur und ihre Wissensbe-

stände beeinflussten bzw. durch sie beeinflusst wurden. 

Grundsätzlich sind die Konsumenten ein wesentlicher Bestandteil des Lebensmittel- 

und Konsumgütermarktes, da sich wie bereits ausgeführt Produktion und Konsumtion 

bedingen. Da sich die vorliegende Arbeit auf die Digitalisierung der Daten- und Waren-

ströme zwischen den Herstellern und Händlern konzentriert, werden die Konsumenten 

als aktiv handelnde Akteure nicht in die Untersuchung miteinbezogen. Hierbei muss 

angemerkt werden, dass die Konsumenten mit den digitalen Techniken und Standards, 

die ich analysiere, auch nur mittelbar in Berührung kamen. Eine Ausnahme bildet das 

Self-Scanning, welches zum Beispiel in der BRD derzeit bei Ikea als alternativer 

Check-out angeboten wird. Seit den 1980er Jahren gab es weltweit, zuerst in den USA 

                                                 
178 Die Ausdifferenzierung des Konsums in den 1950er und 1960er Jahren ist ein komplexes Phänomen, 
welches in Wechselwirkung mit vielfältigen technischen, sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kul-
turellen Entwicklungen steht. Die historische Forschung hat diese Zusammenhänge aufgearbeitet, auf die 
an dieser Stelle aber aus dem Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit und aus forschungsökonomi-
schen Gründen nicht näher eingegangen wird. Exemplarisch für die Breite des Forschungsgegenstandes 
und -interesses soll auf die Rolle der Konsumentenkredite hingewiesen werden. Zu den Konsumenten-
krediten siehe Logemann 2008, S. 525-559. 
179 Zum Vergleich der Konsumausgabe von Privathaushalten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien 
und den USA von 1960 bis zum Ende der 1970er Jahre siehe Haustein 2007, S. 62. 
180 Bourdieu 1982. 
181 Vgl. Langer 2013, S. 348, 367, 374. 
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und später auch in Europa, den Versuch, die Verbraucher auch im Lebensmitteleinzel-

handel ihre Waren an entsprechenden Scannerkassen selbst registrieren zu lassen.182 Die 

Erfahrungen der Verbraucher mit dem POS-Scanning und Self-Scanning näher zu ana-

lysieren, beispielsweise über Oral History-Interviews, verspricht interessante Einblicke 

für die Technik-, Wirtschafts- und Konsumgeschichte, würde aber den Rahmen der vor-

liegenden Arbeit sprengen, so dass dies der zukünftigen Forschung überlassen bleiben 

muss. Der Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle auf die grundsätzlichen methodi-

schen und quellenbezogenen Schwierigkeiten verwiesen werden, die sich bei der Be-

schäftigung mit den Konsumenten ergeben. Die einschlägige Forschung vertritt die Auf-

fassung, dass sich im Handel keine Innovation ohne den Konsumenten durchsetzen 

kann.183 Die Perspektive der Verbraucher lässt sich aber nur schwierig konstruieren. So 

sind die Konsumentenmotive sehr vielfältig und disparat und in ihrer Masse methodisch 

schwierig zu erfassen, weil es nur limitierte Quellen gibt (beispielsweise Haushaltsbü-

cher und Umfragen), die die unmittelbare Konsumentenperspektive wiedergeben. 

Meine Arbeit knüpft über technik- und computerhistorische sowie wirtschafts-, kon-

sum- und unternehmenshistorische Studien hinaus auch an zeithistorische Untersuchun-

gen an, die sich mit der Zeit „nach dem Boom“184 beschäftigen. Der spezifische Beitrag 

der vorliegenden Studie liegt darin, die Wirkung der „Digital Hand“185 in der BRD von 

Mitte der 1960er bis Ende der 1980er Jahre aufzuzeigen. Der Ansatz, die Artikelnum-

mernsysteme und ihre assoziierten digitalen Standards und Strukturen historisch als 

Entwicklungs- und Steuerungsinstrumente des Marktes zu betrachten, ist in dieser Form 

neuartig. Der Untersuchungszeitraum der Studie ist einerseits bedingt durch die bereits 

skizzierten ökonomischen und wirtschaftspolitischen Veränderungen in der BRD in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Durchsetzung der Selbstbedienung und Massen-

konsumgesellschaft in den 1960er Jahren, Rezessionen seit 1967, Einheit Deutschlands 

1989/90). Andererseits geben die Artikelnummernsysteme den zeitlichen Rahmen für 

die Untersuchung vor: Mitte der 1960er Jahre schlossen sich die westdeutschen Le-

bensmittelhersteller und -händler das erste Mal zusammen, um ein gemeinsames Arti-

kelnummernsystem zur rationalisierten Steuerung ihrer Daten- und Warenflüsse basie-

                                                 
182 Vgl. Menke 2012a, S. 49. Zum POS-Scanning aus verbraucherpolitischer Perspektive siehe Menke 
2012a, S. 48-54. 
183 Vgl. Langer 2013, S. 18; Strasser 2002, S. 764. 
184 Doering-Manteuffel/Lutz 2008. 
185 Cortada 2004. 
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rend auf der Lochkartentechnik (state-of-the-art) zu schaffen. Das sogenannte Bundes-

einheitliche Artikelnummernsystem ban-L war die institutionelle Basis, auf dem die da-

rauffolgenden Standards der CCG und ihre Organisation aufbauten. Die Studie endet 

mit dem Ende der 1980er Jahre, als sich das POS-Scanning statistisch gesehen in der 

BRD durchsetzte und die CCG die wesentlichen Komponenten der digitalen Infrastruk-

tur des westdeutschen Konsumgütermarktes etabliert hatte. 

1.4 Quellen 

Die vorliegende Arbeit basiert vor allem auf den bisher unbearbeiteten und weitgehend 

ungeordneten Archivbeständen des EHI Retail Institute (EHI) und der Global Standards 

One Germany (GS1 Germany), beide ansässig in Köln. Die RGH fusionierte im Jahr 

1989 mit dem Deutschen Handelsinstitut (ehemals Institut für Selbstbedienung (ISB), 

1988 umbenannt in DHI). Das DHI wurde 1993 zum EuroHandelsinstitut (EHI) umbe-

nannt, im Jahr 2006 erfolgte die Internationalisierung der Firmenbezeichnung in EHI 

Retail Institute.186 Die CCG wird im Jahr 2005 im Zuge der Fusion der amerikanischen 

Standardisierungsorganisation Universal Code Council und der EAN International zu 

Global Standards One ebenfalls umbenannt, nämlich entsprechend in GS1 Germany.187 

Die beiden Organisationen waren die treibenden Kräfte bei der Entwicklung und Ver-

breitung der Artikelnummernsysteme und Standards für den digitalisierten zwischenbe-

trieblichen Informationsaustausch im Konsumgütermarkt. 

Es sind vor allem die Protokolle des Aufsichtsrats der CCG (heute GS1 Germany), die 

sich im Hinblick auf meine Fragestellung als ergiebig erweisen und einen wesentlichen 

Quellenkorpus meiner Arbeit bilden. So lassen sich anhand der Protokolle des CCG-

Leitungsgremiums die Aushandlungsprozesse zwischen den beteiligten Akteuren (Un-

ternehmen und Verbände der Hersteller und Händler, Unternehmensberater, EDV-

Dienstleister, Marktforschungsinstitute) und ihre Motive und Interessen an den Standar-

disierungsprojekten offenlegen. Da in den Protokollen auch immer wieder das Verhält-

nis zu der internationalen CCG-Dachorganisation International Article Numbering 

Association EAN (heute GS1)188, kurz „EAN International“, sowie den supranationalen 

                                                 
186 Vgl. EHI Retail Institute, „Meilensteine des EHI Retail Institute“, online im Internet: 
http://www.ehi.org/ueber-uns/geschichte.html, zuletzt abgerufen am 21.07.2015. 
187 Vgl. GS1 Germany, „40 Jahre GS1“, online im Internet: https://www.gs1-germany.de/im-fokus/40-
jahre-gs1/, zuletzt abgerufen am 21.07.2015. 
188 Homepage GS1, „How we got there“, online im Internet: http://www.gs1.org/about/how-we-got-here, 
zuletzt abgerufen am 07.09.2015. 
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Standardisierungsprojekten thematisiert wird, erweisen sich die Protokolle darüber hin-

aus als geeignet, die nationalen Entwicklungen im internationalen Kontext zu verstehen 

und Wechselwirkungen aufzuzeigen. Der Aufsichtsrat als zentrales Entscheidungsorgan 

der CCG verantwortete die Entwicklung der CCG und gestaltete das Verhältnis der 

CCG gegenüber seinen Mitgliedern, der (Fach-)Öffentlichkeit und den „Konkurren-

ten“189. Somit lassen sich die Entstehung und Entfaltung des korporativen Akteurs CCG 

ebenfalls anhand dieses Quellenkorpus nachvollziehen. Da der CCG-Aufsichtsrat aus 

Unternehmensvertretern besteht, geben sie darüber hinaus einen Einblick in die Heraus-

forderungen für die Anwender, die die Einführung der neuen Standards in die betriebli-

che Praxis mit sich brachten. 

Teilweise kann mit den Aufsichtsratsprotokollen die schwierige Quellenlage kompen-

siert werden, die bei den individuellen Handelsunternehmen und -verbänden auftritt. Im 

Gegensatz zu den Industrieorganisationen, die traditionell stärker an der Archivierung 

von unternehmenseigenen und kontextbezogenen Materialien interessiert waren und 

sind190, ist der Zugang zu und Zugriff auf Archivalien der Handelsunternehmen ver-

gleichsweise schwierig. Im Zuge meiner Anfrage bei allen namhaften Lebensmittelein-

zelhandelsunternehmen in der BRD habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Zugang 

sehr restriktiv gehandhabt wird, fast immer mit der Begründung verbunden, dass prinzi-

piell keine geeigneten Quellen existierten. 

Um dennoch ein besseres Verständnis von den einzelnen Unternehmens- und Verbands-

interessen zu bekommen, gründet die vorliegende Arbeit auch auf Fach- und Unterneh-

menszeitschriften. Sie verdichten die Eigeninteressen der jeweiligen Akteure und er-

möglichen es, ein differenzierteres Bild von den Konflikten und Kompromissen zu 

zeichnen, die die Akteure in den Kommunikationsstandards aushandelten.  Darüber hin-

aus können die Motive und Haltungen der individuellen Akteure kontextualisiert wer-

den. 

In den genannten Archiven konnte ich auch weitere unveröffentlichte Quellen wie Ar-

beitsberichte, Seminarberichte, diverse Entwürfe (Satzungen, Teilnahme- und Ge-

schäftsbedingungen und technische Spezifikationen), Bilanzen und Gutachten sowie 

                                                 
189 „Konkurrent“ steht in Anführungszeichen, weil es damals keine weitere Initiative außer der CCG und 
ihrer Vorgängerorganisation ban-L-Zentrum gab, die ein unternehmensübergreifendes, nationales Arti-
kelnummernsystem entwickelte. Trotzdem jedoch gab es Organisationen, wie weiter zu zeigen sein wird, 
die die Zuständigkeit der CCG in Frage stellten und somit im weitesten Sinne als „Konkurrenz“ bezeich-
net werden können. 
190 Vgl. Langer 2013, S. 16f. 
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Sitzungsprotokolle von CCG-assoziierten Gremien (CIES, NDWK, Generalversamm-

lung EAN International) einsehen. Zusammen mit den gedruckten Quellen lassen sich 

so die Standardisierungsprojekte in ihrer (Weiter-)Entwicklung darstellen. Darüber hin-

aus ermöglichen die gedruckten Quellen, einen Bezug zu den benachbarten Aspekten 

der Standards und Standardsierungen, wie die (Verbreitung von) EDV-Möglichkeiten 

im Handel und das Selbstbedienungskonzept, herzustellen. 

1.5 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Die Entwicklung, der Wandel und 

die Erweiterungen des Artikelnummernsystems der CCG als Schlüsselkategorie für die 

digitalisierte Kommunikations- und Versorgungsinfrastruktur für den westdeutschen 

Konsumgütermarkt stehen dabei im Zentrum meiner Argumentation. 

Die Auswirkungen der Selbstbedienung rückten den POS ins Zentrum der Rationalisie-

rungsbemühungen in den 1960er Jahren, weil an ihm Angebot und Nachfrage unmittel-

bar aufeinandertrafen. Um die Menge und Vielfalt der Artikel aber überhaupt effizient 

vermitteln zu können, mussten auch die vor- und nachgelagerten Betriebsabläufe und 

Kommunikationsprozesse beachtet und umgestaltet werden. Seit Mitte der 1960er Jahre 

standen den Händlern diverse EDV-Lösungen zur Verfügung, mit denen sie den Her-

ausforderungen der Selbstbedienung begegnen konnten. Um die Waren- und Daten-

ströme EDV-gestützt zu steuern, mussten aber zunächst die kommunikativen Verbin-

dungsstellen standardisiert werden. Im Anschluss an die Darstellung des Gegenstandes 

meiner Forschung, des Forschungsstandes, der methodischen Überlegungen und der 

Entwicklung der Fragestellung im ersten einleitenden Kapitel untersucht das zweite Ka-

pitel die Entwicklung und Verbreitung des ersten unternehmens- und handelsstufen-

übergreifenden Artikelnummernsystems in der westdeutschen Lebensmittelwirtschaft 

als Basis für die darauf aufbauende Digitalisierung der Waren- und Datenströme im 

Konsumgütermarkt. Der Untersuchungszeitraum beginnt Mitte der 1960er Jahre, als 

sich die Selbstbedienung als neues Vertriebskonzept flächendeckend entfaltete und 

Wohlstand und Wirtschaftswachstum die westdeutsche Ökonomie und Gesellschaft 

kennzeichneten. Da die Selbstbedienung weitreichende Konsequenzen für die Be-

triebsabläufe und -strukturen im (Einzel-)Handel hatte und zu funktionalen Verände-

rungen im Beziehungsgefüge von Herstellern, Händlern und Konsumenten führte, wer-

den diese zunächst als Verständnisgrundlage für die darauffolgenden Ausführungen 

kurz skizziert. Anschließend erörtere ich kompakt die EDV-Anwendungen, denen sich 
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die Händler zur damaligen Zeit bedienten. Mit den Ausführungen zur Selbstbedienung 

und EDV-Nutzung im Handel in der BRD zeige ich auf, welche Bedeutungen die EDV-

Möglichkeiten in den 1960er Jahren für die Händler besaßen, um die durch die Massen-

distribution induzierten Veränderungen in ihren Strukturen, Betriebsabläufen und Auf-

gaben zu bewältigen. Im Anschluss daran analysiere ich, wie die Händler die EDV kon-

kret anwendeten und welche neuen Herausforderungen dabei für ihre effiziente Vermitt-

lung entstanden. Im Zentrum meiner Untersuchungen stehen die Entwicklung und Ver-

breitung des gemeinsamen Artikelnummernsystems ban-L der westdeutschen Lebens-

mittelhersteller und -händler, die den empirischen Kern des Kapitels bilden. Dabei ana-

lysiere ich zunächst die von den Akteuren wahrgenommenen Problemstellungen, um zu 

zeigen, mit welchen konkreten Motiven sie versuchten, die zwischenbetriebliche Kom-

munikation zu harmonisieren. Die anschließende Untersuchung der Entwicklung des 

Artikelnummernsystems ban-L soll einen Einblick geben, wie die Hersteller und Händ-

ler ihre individuellen Interessen in dem soziotechnischen System aushandelten. Ich zei-

ge mit der Darstellungen der Kontroversen in den Entwürfen der Artikelnummer bis zu 

ihrer Verabschiedung im Jahr 1969 auf, welche Prozesse, Waren, Daten und Funktionen 

von der Standardisierung betroffen waren und welche Veränderungen die Akteure in ih-

ren Strukturen vornehmen mussten, um die ban-L anzuwenden. Darüber hinaus kon-

zentriere ich mich auf die Hindernisse, die der Realisierung der ban-L entgegenstanden. 

Mit der Einführung der ban-L war eine erste verbindliche Übereinkunft geschaffen 

worden, die ich im Hinblick auf ihre Anwender, „non-user“ und Zielgruppen diskutiere. 

In diesem Zusammenhang widme ich mich auch der die ban-L verwaltende und im Zu-

ge ihrer Einführung neu gegründeten Organisation ban-L-Zentrum, um darzustellen, wie 

das soziotechnische System ban über seine Standardisierungen und Institutionalisierun-

gen marktgestaltendes Potential entfaltete. In den darauffolgenden Abschnitten des 

zweiten Kapitels widme ich mich der nationalen und internationalen Diffusion der  

ban-L, um deutlich zu machen, wie ihre Verantwortlichen das System bewarben und 

mit welchen Herausforderungen und Hindernissen seine Verbreitung in den verschiede-

nen Konsumgüterbranchen und bei den unterschiedlichen Handelsstufen konfrontiert 

war. In diesem Zusammenhang thematisiere ich auch die Standardisierungen des zwi-

schenbetrieblichen Rechnungsdatenflusses durch das ban-L-Zentrum. Das Ziel des 

zweiten Kapitels ist es aufzuzeigen, wie die westdeutschen Lebensmittelhändler und die 

sie beliefernden Hersteller ihre Kooperation in Form des gemeinsamen Artikelnum-
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mernsystems institutionalisierten und wie diese Standardisierung auf die marktbezoge-

nen Strukturen und Prozesse rückwirkte. 

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Wandel der ban zu dem Barcodestandard 

Europäische Artikelnummer (EAN) in der Nachfolgeorganisation des ban-L-Zentrums, 

der CCG. In dem vergleichsweise kurzen Zeitraum von der Gründung der CCG im Jahr 

1974 bis zum Inkrafttreten der EAN in der BRD im Jahr 1977 verdichten sich die Kont-

roversen und Diskurse rund um eine gemeinsame zwischenbetriebliche und sektoren-

übergreifende und schließlich auch internationale Digitalisierung der Waren- und Da-

tenflüsse im westdeutschen Konsumgütermarkt, weshalb dieser Zeitraum intensiv ana-

lysiert wird. Zunächst konzentriere ich mich auf die Gründung und Entwicklung der 

CCG als eigenständige Rechtspersönlichkeit (GmbH). Ich untersuche, welche Interes-

sen die Hersteller und Händler mit der Unabhängigkeit der für die ban-L verantwortli-

chen Organisation verfolgten und wie sie die CCG organisierten. Anschließend betrach-

te ich die Entwicklung der CCG-Gremien und Arbeitskreise und analysiere die Verän-

derungen in dem Verhältnis der CCG zu ihrer „Mutterorganisation“ RGH und ihrer aus-

ländischen „Schwester“ ban austria. Anschließend widme ich mich der Weiterentwick-

lung und Verbreitung der ban-L in den verschiedenen Handelsstufen (Industrie, Groß-

handel, Einzelhandel) und den verschiedenen Konsumgüterbranchen in der BRD. Im 

Fokus meiner Analyse stehen die soziotechnischen Kontroversen, Hindernisse und 

Engpässe, die die Diffusion der ban-L beeinflussten. Dabei soll herausgearbeitet wer-

den, wie die Digitalisierung des zwischenbetrieblichen Austausches von Waren und Da-

ten voranschritt oder eben nicht, welche Gründe es dafür gab und welche Lösungen die 

Akteure diskutierten. Der darauffolgende Abschnitt diskutiert, wie die CCG die Ent-

wicklung und Verbreitung anderer nationaler Nummernsysteme wahrnahm und bewer-

tete, die im Untersuchungszeitraum der vorliegenden Arbeit mehr oder weniger zeit-

gleich mit der ban-L entstanden waren. Darüber hinaus untersuche ich die Bemühungen 

der Europäischen Gemeinschaft (EWG), die nationalen Artikelnummernsysteme zu ver-

einheitlichen, um den effizienten Waren- und Datenstrom in dem expandierenden euro-

päischen Binnenmarkt zu gewährleisten. Das anschließende Unterkapitel analysiert den 

Wandel des westdeutschen Artikelnummernsystems von der ban-L zur EAN im zuvor 

dargestellten internationalen Kontext. Ich untersuche, wie die Aushandlungsprozesse 

auf der europäischen Ebene innerhalb der CCG diskutiert wurden und welche nationa-

len Interessen die Akteure in dem europäischen Projekt EAN verfolgten. Hierbei unter-

scheide ich drei Ebenen des soziotechnischen Systems EAN: die Artikelnummerierung, 
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ihre Repräsentation als Barcode und ihre nationale und internationale Institutionalisie-

rung. Ich erwarte, mit dieser Differenzierung die einzelnen Prozesse, Repräsentationen, 

Reorganisationen und Verbindungsstellen deutlich zu machen, die von der Digitalisie-

rung der Waren- und Datenströme betroffen waren. Das Ziel dieses Kapitels ist es dar-

zustellen, was der Wandel von der ban zur EAN und die Entwicklung des korporativen 

Akteurs CCG für die Digitalisierung der Vermittlung und der Versorgungsinfrastruktur 

in der westdeutschen Konsumgüterwirtschaft bedeutete (Integration der Handelsstufen, 

Branchen und Funktionen). 

Das vierte Kapitel untersucht die Durchsetzung der EAN von ihrem Inkrafttreten im 

Jahr 1977 bis zur Mitte der 1980er Jahre, als sie begann sich flächendeckend im west-

deutschen Konsumgütermarkt auszubreiten. Zunächst analysiere ich die Kontroversen, 

die die Hersteller und Händler der unterschiedlichen Branchen nach der Implementie-

rung der EAN führten. Dabei behalte ich die im dritten Kapitel vorgenommene Unter-

teilung des soziotechnischen Systems EAN in die drei Ebenen Artikelnummer, Barcode 

und formale Organisation bei, um die Veränderungen in den Digitalisierungsprozessen 

deutlich zu machen. Anschließend konzentriere ich mich auf den institutionellen und 

organisatorischen Wandel der CCG und ihr Verhältnis zu potentiellen Konkurrenzver-

bänden um zu untersuchen, welchen Einfluss die CCG als Not-for-Profit-

Organisation191 im westdeutschen Konsumgütermarkt besaß und wie sie diesen zu si-

chern versuchte. In diesem Zusammenhang analysiere ich zudem die Wechselwirkung 

zwischen der Institutionalisierung der EAN über die CCG und ihrer Diffusionsge-

schwindigkeit und -reichweite. Der darauffolgende Abschnitt diskutiert die Weiterent-

wicklung der EAN auf internationaler Ebene. Ähnlich wie im nationalen Kontext kon-

zentriere ich mich einerseits auf die einzelnen Aspekte des Artikelnummernsystems 

(Aufbau der Artikelnummer, Strichcodierung) und andererseits auf die formale Organi-

sation, die das System verwaltete. Ziel ist es offenzulegen, wie die das soziotechnische 

System EAN und ihre institutionalisierten Hersteller-Händler-Strukturen sowohl natio-

nal als auch international die Waren und Daten im Konsumgütermarkt steuerten. 

Im fünften Kapitel breche ich die chronologische Betrachtung auf und verdichte und 

erweitere die Erkenntnisse des bisherigen Untersuchungszeitraumes. Dabei konzentriere 

ich mich auf die Zeit ab Mitte der 1970er Jahre, als das Artikelnummernsystem ban-L in 
                                                 
191 Die CCG kann in Anlehnung an das an der John Hopkins University entwickelte Konzept als Not-for-
Profit-Organisation bezeichnet werden, weil die CCG als GmbH zwar ein auf sie selbst ausgerichtetes 
Gewinninteresse besaß, die Überschüsse jedoch nicht an die Gesellschafter ausschüttete, sondern wieder 
zurück in die Arbeit der Organisation einfließen ließ. Vgl. Kraus/Stegarescu 2005, S. 6f. 
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die digitalisierte Form EAN überführt wurde. In den Kapitel 2, 3 und 4 habe ich vor al-

lem die Entwicklung der Artikelnummernsysteme und die institutionellen und organisa-

torischen Strukturen des CCG-Systems untersucht. Nun widme ich mich im fünften 

„umklammernden“ Kapitel der Digitalisierung der warenbegleitenden Datenflüsse in 

der zwischenbetrieblichen Kommunikation, der digitalisierten Repräsentation der Wa-

ren sowie den Informationen, die über das soziotechnische System der CCG generiert 

werden konnten. Zunächst analysiere ich, wie die Hersteller und die Händler den unter-

nehmensübergreifenden und EDV-gestützten Datenaustausch innerhalb der CCG in der 

„analogen“ ban-L-Ära diskutierten und konzipierten. Darauf aufbauend untersuche ich, 

wie die wesentlichen Datenströme, die zwischen den Herstellern und Händlern flossen, 

konzipiert, standardisiert, digitalisiert und automatisiert wurden. Anschließend beschäf-

tige ich mich mit der Frage, wie die CCG die Waren in der digitalen Umgebung abbil-

dete. Die EAN identifizierte die Artikel und war die Voraussetzung dafür, dass sie au-

tomatisch an den Verbindungsstellen (Wareneingang, Warenausgang, POS, Regal etc.) 

registriert werden konnte. Da die Waren aber zusätzliche Eigenschaften wie Gewicht 

etc. besaßen, erörtere ich an dieser Stelle, wie die CCG die sogenannten „Artikel-

stammdaten“ digitalisierte. Im darauffolgenden Abschnitt konzentriere ich mich auf die 

Entwicklung und Verarbeitung der durch das CCG-Kommunikationssystem generierten 

marktbezogenen Informationen (Scannerdaten) mit dem Ziel, die Steuerungsrelevanz 

und Gestaltungskraft der CCG-Standards für die Koordinierung von Angebot und Nach-

frage einzuordnen. Dabei thematisiere ich, wie die CCG die Einzelhändler in ihre Ver-

sorgungsstruktur integrierte. Abschließend diskutiere ich die Internationalisierung des 

elektronischen Datenaustausches und gehe der Frage nach, wie die internationalen 

Standards die Projekte und Organisation der CCG beeinflussten. 

Die Schlussbetrachtung im sechsten Kapitel greift die zentralen Erkenntnisse der Arbeit 

auf und ordnet und bewertet sie bezugnehmend auf die übergeordnete Frage nach der 

Entwicklung und Wirkung der „Digital Hand“192 in der westdeutschen Konsumgüter-

wirtschaft. So sollen zusammenfassend die in der Einleitung gestellten, forschungslei-

tenden Fragestellungen beantwortet werden. 

 

                                                 
192 Cortada 2004. 
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2 Die Vorgeschichte der Digitalisierung in der westdeutschen Le-

bensmittelwirtschaft: die Entwicklung und Verbreitung der Bun-

deseinheitlichen Artikelnummer ban-L (Mitte der 1960er Jahre – 

1974) 

Die Digitalisierung des westdeutschen Konsumgütermarktes begann als eine Kooperati-

on der Lebensmittelhersteller und -händler in den 1960er Jahren. In dieser Zeit verbrei-

tete sich die sich seit den 1950er Jahren in der BRD etablierende Verkaufsform der 

Selbstbedienung am schnellsten im Lebensmitteleinzelhandel. Deshalb waren es die 

Akteure der Lebensmittelbranche, die als Erste sektorenweit mit den Herausforderungen 

konfrontiert wurden, die die Selbstbedienung mit sich brachte. Zunächst gehe ich des-

halb der Frage nach, wie die Selbstbedienung die Strukturen, Prozesse und Funktionen 

im zwischenbetrieblichen Austausch der Waren und Daten veränderte. Es zeigt sich, 

dass die Masse und Diversität der Waren und Daten, die durch die Umstellung der 

Händler auf die Selbstbedienung zwischen den Lagern, Unternehmenszentralen und Lä-

den flossen, die Engpässe in der Kommunikation zwischen den Herstellern und Händ-

lern verursachten. Um die Waren- und Datenströme effizienter zu steuern, mussten die 

Betriebsabläufe beispielsweise des Bestellwesens und der Kassiervorgang umgestaltet 

werden. Zudem bedingte die Selbstbedienung, dass die Aufgaben und Funktionen zwi-

schen den Herstellern und Händlern in der Lebensmittelwirtschaft reorganisiert wurden, 

wie die Vorverpackung der Waren verdeutlicht. Ein kurzer Exkurs zu den Auswirkun-

gen der neuen Verkaufsform auf die Konsumenten und das (Verkaufs-)Personal soll 

meine Ausführungen ergänzen, um die Tragweite der Auswirkungen der Basisinnovati-

on193 „Selbstbedienung“ für alle Akteure der Wertschöpfungskette aufzuzeigen. 

Seit Mitte der 1960er Jahre standen den Händlern diverse EDV-Lösungen zur Verfü-

gung, die auch die sich gerade im Umbruch befindende tradierte mittelständische Struk-

tur des (Lebensmittel-)Einzelhandels berücksichtigten. Im zweiten Abschnitt gehe ich 

deshalb der Frage nach, welche Bedeutung die EDV im Handel hatte (EDV-Bedarfe 

und -Einsatz). Es zeigt sich, dass die Händler vor allem die Betriebsabläufe und jene 

Aufgaben automatisieren wollten, die massenhaft anfielen und damit personal- und kos-

tenintensiv waren. 

                                                 
193 Nefiodow 2006, S. 3. 
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Im dritten Abschnitt untersuche ich, mit welchen Herausforderungen die Händler bei 

der EDV-gestützten Steuerung der Massendistribution konfrontiert wurden und wie sie 

diese zu lösen versuchten. Ich zeige auf, dass die individuellen Artikelnummernsysteme 

der Unternehmen das Nadelöhr für den effizienten Waren- und Datenstrom zwischen 

den Herstellern und den Großhändlern und Handelszentralen darstellten. Um den neuen 

Problemstellungen zu begegnen und den zwischenbetrieblichen Austausch der Waren 

und Daten zu automatisieren, initiierte die RGH im Jahr 1966 ein handelsstufen-, be-

triebs- und branchenübergreifendes Artikelnummernsystem. Hierbei konzentriere ich 

mich auf die Konflikte und Hindernisse bei der Entwicklung der sogenannten „bundes-

einheitlichen Artikelnumerierung“ (ban), um die Interessen und Motive der an der ban 

beteiligten Akteure für eine EDV-gestützte (gemeinsame) Versorgungsinfrastruktur und 

Warenwirtschaft herauszuarbeiten. Es zeigt sich, dass mit der ban ein Kompromiss ge-

funden werden konnte, der die den Lebensmittelhandel beliefernden Konsumgüterher-

steller und die Lebensmittelgroßhändler und -handelszentralen integrierte. 

Im vierten Teil des Kapitels untersuche ich, wie sich die ban weiterentwickelte und dif-

fundierte. Es zeigt sich, dass die ban weiterhin Schwierigkeiten hatte, von den Nichtle-

bensmittelherstellern akzeptiert und angewendet zu werden. Darüber hinaus konnte sie 

die Bedürfnisse der Einzelhändler nach der automatischen Datenerfassung am POS 

nicht erfüllen. Trotzdem strebten die Urheber der ban die Gültigkeit ihres Artikelnum-

mernsystems in der gesamten nationalen Konsumgüterbranche an. Mit der Angleichung 

der ban-Klassifikation an die Binnenhandelsstatistik im Jahr 1973 erreichten die ban-

Verantwortlichen dies zumindest formal. Die Gründe für die zögerliche Über- und An-

nahme der ban waren die Reorganisationen, die die Hersteller und Händler vornehmen 

mussten, wenn sie die ban einsetzen wollten. Die Urheber der ban nahmen im An-

schluss an das Inkrafttreten der ban weitere Standardisierungen der Datenkommunikati-

on vor, die die Identifikation der Unternehmen und Betriebe sowie den Datenfluss im 

Rechnungsverkehr betrafen. 

Der fünfte Abschnitt erläutert am Beispiel der Standardisierungen der Rechnungskom-

munikation (Formulare, Streckengeschäft), wie die RGH bzw. das ban-Zentrum die Da-

tenflüsse zwischen den Herstellern und Händlern im ban-Zeitalter harmonisieren wollte. 

Auch hier mussten die unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Handelsstufen in 

Einklang gebracht werden. Die Standardisierungen machten Reorganisationen erforder-

lich, wie bei der Abrechnungsorganisation beim Streckengeschäft, die die Kompromiss-

findung zwischen den Herstellern und Händlern erschwerten. 
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Obwohl nicht von vorneherein als internationaler Standard konzipiert, begannen die 

„geistigen Väter“ der ban zu Beginn der 1970er Jahre, die ban auch als Vorbild für an-

dere Länder zu konstruieren, wie der sechste Abschnitt erläutert. Die damals einzig in 

der Praxis realisierte Exportvariante war das österreichische ban-austria-System. 

Ein Zwischenfazit fasst schließlich die Ergebnisse des zweiten Kapitels zusammen. 

2.1 Die Konsequenzen der Einführung der Selbstbedienung für den Aus-

tausch von Waren und Daten zwischen den Herstellern und Händlern 

in den 1960er Jahren 

2.1.1 Die Selbstbedienung als Verkaufsform des Massenabsatzes 

Nichts ist so beständig wie der Wandel im Handel. Das oft zitierte, aber deswegen his-

torisch nicht weniger zutreffende Bonmot weist auf die Dynamik im Handel hin, die seit 

Jahrhunderten diese Arena der Vermittlung zwischen Angebot und Nachfrage prägt. Ein 

grundlegender struktureller Wandel im bundesdeutschen Handel wurde durch die Ein-

führung und Verbreitung des Selbstbedienungskonzeptes initiiert. Im Folgenden soll die 

Selbstbedienung kurz charakterisiert werden. Wie bereits erörtert, hat die wirtschafts-, 

konsum-, sozial- und kulturhistorische Forschung die Einführung, Verbreitung und 

Wirkung dieser Basisinnovation194 breit aufgearbeitet. Ich beschränke mich auf die für 

meine Fragestellung relevanten Aspekte und stelle kompakt dar, wie sich die Selbstbe-

dienung als wesentliches und weitreichendes Vertriebskonzept des Massenabsatzes auf 

die Strukturen und Prozesse im Handel auswirkte.  Zunächst ist zu klären, was der Be-

griff der Selbstbedienung konkret bezeichnet. 

Eine zeitgenössische Definition charakterisiert die Selbstbedienung als Verkaufsform: 

„Unter Selbstbedienung verstehen wir jenes System im Detailhandel, bei welchem der 

Käufer ohne die Anwesenheit eines Verkäufers die gewünschte Ware selbst auswählt 

und zu sich nimmt und mit einer Verkaufsperson erst und lediglich dann in Berührung 

kommt, wenn er seine Auswahl abgeschlossen hat und den seinem Einkauf entspre-

chenden Preis erlegt.“195 Diese Kennzeichnung der Selbstbedienung konzentriert sich 

auf den Verkaufsakt und die Beziehung zwischen den Einzelhändlern und den Konsu-

menten, die sich durch die Selbstbedienung anonymisierte. Während in der traditionel-

                                                 
194 Nefiodow 2006, S. 3. 
195 Stehlin 1955, S. 17, zitiert nach Langer 2013, S. 52. 
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len Verkaufsform des (Lebensmittel-)Einzelhandels, dem Bedienungsgeschäft, das Ver-

kaufspersonal mit der Käuferschaft den gesamten Verkaufsvorgang über interagierte 

(Kundenwünsche entgegennehmen, Waren aus dem Lager holen, Waren abwiegen und 

verpacken, Eigenschaften der Ware erklären, Abkassieren etc.), reduzierte sich in den 

Selbstbedienungsläden der persönliche Kontakt auf den Kassiervorgang. 

Am schnellsten breitete sich die Selbstbedienung im Lebensmitteleinzelhandel aus.196 

Die Entwicklung der absoluten und relativen Umsatzzahlen dieses Sektors illustrieren 

seine Dynamik und den Rationalisierungsdruck, dem die Händler durch die Einführung 

der Selbstbedienung begegneten: Während der absolute Umsatz im Lebensmitteleinzel-

handel zunahm – so beispielsweise von 28,7 Milliarden DM im Jahr 1960 auf 49,6 Mil-

liarden DM im Jahr 1969197 –, ging sein Anteil am gesamten Umsatz des Einzelhandels 

zurück.198 Mit dem zunehmenden Wohlstand in der Nachkriegszeit gaben die Verbrau-

cher relativ mehr für andere Konsumgüter als Nahrungsmittel aus.199 Ab dem Jahr 1967 

lag die Anzahl der Bedienungsgeschäfte im Lebensmitteleinzelhandel unter der der 

Selbstbedienungsgeschäfte. Während 1966 noch mehr Bedienungsläden (76.342) als 

Selbstbedienungsläden (72.241) existierten, kehrte sich ihr Verhältnis im darauffolgen-

den Jahr um. 80.214 Selbstbedienungsläden standen 68.302 Bedienungsläden gegen-

über.200 Legt man als Kriterium für den Vergleich von Selbstbedienungs- und Bedie-

nungsläden den Umsatz zugrunde, dann dominierten die Selbstbedienungsgeschäfte be-

reits im Jahr 1964.201 Im europäischen Vergleich verbreitete sich die Selbstbedienung in 

der BRD zügig. Im Jahr 1957 verfügte die BRD über die dritthöchste Anzahl an Le-

bensmitteleinzelhandelsgeschäften. Mit 3.183 Selbstbedienungslebensmittelgeschäften 

lag die BRD hinter England mit 3.750 und Schweden mit 3.515 Läden. Das Land mit 

der vierthöchsten Anzahl an Selbstbedienungsgeschäften im Lebensmitteleinzelhandel, 

                                                 
196 Vgl. Ditt 2003, S. 336. 
197 Die Zahlen beziehen sich auf das Gebiet der Bundesrepublik einschließlich West-Berlin. Selbstbedie-
nung und Supermarkt 2/1971, S. 6. 
198 Vgl. Spiekermann 1997, S. 99-101. 
199 Vgl. Reckendrees 2007, S. 39-41. 
200 Selbstbedienung und Supermarkt 7/1973, S. 3; SB in Zahlen 1989, S. 40f. 
201 SB in Zahlen 1989, S. 44f. Vgl. Ditt 2003, S. 333f; König 2000, S. 102; Kopper 2002, S. 76f. Im Hin-
blick auf die Verkaufsfläche liegen für den Zeitraum von 1962 bis 1965 keine Daten vor. Im Jahr 1966 
vereinigten die Selbstbedienungsgeschäfte 70,3 Prozent der gesamten Verkaufsfläche des Lebensmit-
teleinzelhandels auf sich. Im Jahr 1961 war das Verhältnis noch fast genau anders herum: Die Bedie-
nungsgeschäfte okkupierten 69,8 Prozent der Verkaufsfläche. SB in Zahlen 1989, S. 42f. Es darf ange-
nommen werden, dass sich das Verhältnis zugunsten der Selbstbedienung relativ schnell änderte, da die 
Selbstbedienung eine Verkaufsform ist, die größere Verkaufsflächen förderte und forderte, wie ich im 
nächsten Abschnitt aufzeigen werde. 
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Norwegen, wies eine vergleichsweise geringe Durchsetzung der Selbstbedienung auf, 

die sich in nur 1.288 Geschäften als Verkaufsform zu jener Zeit etabliert hatte.202 

Die Einzelhändler wollten durch die Selbstbedienung ihre Produktivität steigern: Sie 

organisierten ihre Betriebe in Selbstbedienung mit dem Ziel, mehr Ware in kürzerer Zeit 

zu niedrigeren Kosten an die Konsumenten zu verkaufen.203 Dies war ein ausgespro-

chen voraussetzungsreiches Unterfangen, wie der Handelsmanager Peter Treichel 1965 

darlegte: „Die Kasse wird häufig als der neuralgische Punkt im SB-Laden bezeichnet. 

[…] Zwar bestimmt in der Selbstbedienung der Kunde die Zeit seines Einkaufs selber, 

doch trifft das nicht ganz zu. An der Kasse muß er sich einem Betriebsablauf unterord-

nen, auf dessen Geschwindigkeit er keinen Einfluß hat. Es ist die berühmte Kassen-

schlange, die trotz aller Bemühungen der Registrierkassenindustrie und trotz der Arbeit 

von Forschungsinstituten des Handels und der Arbeit der Betriebe selbst noch nicht 

ausgestorben ist, und die – obwohl schon viele ihrer Schrecken verloren – bei Kunden 

immer noch zu Verärgerungen führen kann. Auch wenn das modernste Kassenmodell 

gewählt wurde – das sich übrigens nicht für jeden Betrieb eignet, aber wir wollen die 

technische Seite hier nicht behandeln –, müssen alle organisatorischen Maßnahmen er-

griffen werden, die Wartezeit der Kunden an den Kassen möglichst kurz zu halten. Die 

besten Eindrücke beim Einkauf bleiben in der Erinnerung des Kunden negativ haften, 

wenn er an der Kasse lange warten muß oder schlecht bedient wird.“204 Das Zitat weist 

auf die Engpässe am POS hin, die mit der Einführung der Selbstbedienung einhergin-

gen. Zwar konnte der Warenumschlag innerhalb des Verkaufsraumes durch die Selbst-

bedienung erhöht werden, indem prinzipiell mehr Kunden auf mehr Waren trafen. Der 

beschleunigte Warenstrom wurde aber an der Kasse gebremst, wenn der POS nicht dem 

Kundenaufkommen entsprechend organisiert wurde.205 Die Organisation dieser Prozes-

se war also das eigentliche Nadelöhr. Auch Studien der RGH weisen darauf hin, dass es 

nicht die verfügbare technische Leistungsfähigkeit der Kassen war, die in den 1960er 

Jahren einer zügigen Kassenabfertigung im Lebensmitteleinzelhandel im Wege stand, 

sondern dass die effiziente Gestaltung der Betriebsabläufe ausschlaggebend dafür war, 

die Kunden- und Warenflüsse zu bewältigen. Eine organisatorische Herausforderung 

                                                 
202 Selbstbedienung 5/1957/58, S. 12; Institut für Selbstbedienung 1988, S. 12: beide zitiert nach Langer 
2013, S. 397f. 
203 Vgl. Langer 2013, S. 53. 
204 Treichel 1965, S. 213. 
205 Diemel/Heinrich 1962a,  S. 10; Mies 1972, S. 7f. 



Kapitel 2 Die Vorgeschichte der Digitalisierung  

 

54 

bestand für die Händler beispielsweise darin, dass die Kassen zu unterschiedlichen Zei-

ten einen jeweils mehr oder weniger großen Kundenstrom durchschleusen mussten. Re-

gelmäßige Belastungsspitzen waren Freitagnachmittag und Samstagvormittag, in den 

frühen Morgenstunden dagegen war der Kundenandrang gering. Die Einzelhändler 

mussten ihre Personaleinsatzplanung so gestalten, dass sowohl in Stoß- als auch in 

Leerlaufzeiten eine auf die Belastung ausgerichtete Anzahl von Kassenstellen 

und -personal besetzt war. Ein Vergleich der Personalkosten mit Einrichtungskosten für 

verschiedene zur damaligen Zeit gängige Kassensysteme bei schwankender Auslastung 

ergab, dass die Lohnkosten bei den Gesamtkosten stärker zu Buche schlugen. Unter-

nehmen versuchten deshalb beispielsweise durch eine Aufteilung des Kassiervorganges 

auf mehrere Personen, die Produktivität an den Kassen zu steigern.206 

Um Angebot und Nachfrage im Selbstbedienungszeitalter zusammenführen zu können, 

bedurfte es aber weiterer Voraussetzungen, die die dem POS vor- und nachgelagerten 

Strukturen betrafen, beispielsweise das Auffüllen der Regale. Eine Regel der Einzel-

händler lautete nämlich, dass Regale immer voll sein mussten, denn die Präsentation der 

Waren in Massen stimulierte den Umsatz.207 

Die Selbstbedienung veränderte demnach nicht nur den Verkaufsakt. Um die Produkti-

vität zu steigern, mussten die Strukturen des Einzelhandels und die Prozesse der zwi-

schenbetrieblichen Waren- und Datenkommunikation verändert werden: So musste aus-

reichend Ware vorhanden sein, die in Selbstbedienung abgesetzt werden konnte. Dafür 

benötigten die Händler größere Lager und größere Verkaufsflächen. Zudem mussten sie 

sicherstellen, dass der Warennachschub bedarfsgerecht erfolgte, also Bestellungen etc. 

rechtzeitig prozessiert wurden. 

2.1.2 Der strukturelle Wandel im Handel und seine Bedeutung für die Vermitt-

lungsprozesse 

Seit Anfang der 1960er Jahre konkurrierten nicht mehr einzelne Handelsgeschäfte, son-

dern nur mehr Gruppen von Händlern miteinander. Dem gingen Fusionen, Aufkäufe 

und Geschäftsaufgaben voran. Vor allem Klein- und Kleinstunternehmen verschwanden 

                                                 
206 Vorwort von Friedrich Priess in Diemel/Heinrich 1962a, S. 8; Diemel/Heinrich 1962a, S. 62-79; Mies 
1972, S. 62, 74f, 85; Selbstbedienung und Supermarkt 12/1972, S. 26ff; Selbstbedienung und Supermarkt 
10/1971, S. 8, 14. 
207 Vgl. Langer 2013, S. 337. 
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vom Markt.208 Dieser Wandel „vom Individual- zum Gruppenwettbewerb“209 spiegelte 

sich in den Veränderungen in der Betriebsanzahl und dem Umsatzanteil wider. Seit En-

de der 1950er Jahre reduzierte sich die Zahl der Lebensmittelgeschäfte kontinuierlich. 

Während das ISB210  im Jahr 1958 noch ca. 170.000 Lebensmittelgeschäfte zählte, ver-

ringerte sich ihre Zahl bis 1965 auf ungefähr 160.000.211 1969 zählte das ISB nur noch 

rund 137.000 Lebensmittelgeschäfte.212 Der Anteil der selbstständigen Einzelhändler, 

die ein einziges Geschäft betrieben, am Gesamtumsatz des Lebensmitteleinzelhandels 

nahm von 1956 bis 1966 von acht auf zwei Prozent ab.213 

Ein wesentlicher Grund für das „Ladensterben“214 in den 1960er und frühen 1970er Jah-

ren stellten die mehrstufigen Großunternehmen dar, die an die Stelle der Einzelgeschäf-

te traten.215 Die sich durchsetzenden (internationalisierten) Großformen des Handels, 

die freiwilligen Ketten, Massenfilialisten und Konsumgenossenschaften und -vereine, 

verkörperten die Rationalisierungsvorstellungen der damaligen Zeit: das Prinzip der 

„economies of scale“216 und eine zentralisierte Unternehmensorganisation.217 Ihre 

wachsende Leistungsfähigkeit zeigte sich in der Zunahme der Verkaufsflächen. Die 

durchschnittliche Ladenfläche beispielsweise nahm von 140 qm im Jahr 1957 auf  

203 qm im Jahr 1965 zu.218 

                                                 
208 Vgl. Banken 2007, S. 121f. 
209 Spiekermann 1997, S. 104. 
210 Das Institut für Selbstbedienung wurde am 11.1.1957 von Verbänden des Lebensmittelhandels ge-
gründet. Vgl. Langer 2013, S. 254. Seine Aufgabe war „[...] die Erforschung der Selbstbedienung, die 
Nutzbarmachung von relevantem Wissen durch die Weitergabe von Informationen und die Zusammenar-
beit mit der Industrie sowie anderen ähnlich ausgerichteten Organisationen“. Langer 2013, S. 256. Zum 
ISB siehe ausführlicher Langer 2013, S. 253-260. 
211 Selbstbedienung und Supermarkt 2/1967, S. 47. 
212 SB in Zahlen 1989, S. 40f. 
213 Vgl. Banken 2007, S. 122. 
214 Banken 2007, S. 122. 
215 Vgl. Langer 2013, S. 88. 
216 Unter den Skalenerträgen oder der Größenkostenersparnis (engl. „economies of scale“) versteht man 
Größenvorteile. Diese zeigen sich darin, dass die für ein Produkt (im Sinne eines Stückes der Produktion) 
im Unternehmen anfallenden Kosten mit steigender Produktionsmenge und damit auch der steigenden 
Unternehmensgröße sinken. Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, 
Stichwort: Economies of Scale, online im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/ 
54610/economies-of-scale-v6.html, zuletzt abgerufen am 14.03.2015. 
217 Vgl. Langer 2013, S. 88, 400; Spiekermann 1997, S. 102-104. Spiekermann führt darüber hinaus noch 
die im Vergleich zu den vorherigen Jahrzehnten rationalisierungsbereite Grundhaltung der mittleren Be-
triebe und die günstigen wirtschafts- und außenpolitischen Rahmenbedingungen in der Nachkriegszeit an. 
Vgl. Spiekermann 1997, S. 99. 
218 Vgl. Langer 2013, S. 260f; Spiekermann 1997, S. 107, 112. 
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Die Zusammenarbeit von Groß- und Einzelhändlern der Lebensmittelbranche nahm im 

Vergleich zum Handel mit anderen Warengruppen wie beispielsweise Textilien oder Ei-

senwaren früh institutionalisierte und organisierte Formen an. So zeigt eine Studie der 

RGH aus dem Jahr 1958 auf, dass diese Zusammenarbeit vor allem bei der Steuerung 

des Warenflusses erfolgreich und auf den Absatz ausgerichtet war. Gemeinsame Orga-

nisationen zum Beispiel im Bereich der Werbung konnten dagegen nicht etabliert wer-

den.219  

Allen Großformen gemein war es, dass sie vertikal integriert waren, also eine zentrali-

sierte und hierarchisierte Unternehmensstruktur besaßen, die mehrere Handelsstufen 

vereinte. So organisierten sie nicht nur zentral die Warenbeschaffung für die einzelnen 

Einzelhandelsgeschäfte (Großhandelsstufe), sondern dehnten ihre Tätigkeiten auch oft-

mals auf den Bereich der Produktion aus.220 Die Großeinkaufszentrale Thams & Garfs 

(Thaga) aus Hamburg beispielsweise betrieb Ende der 1950er Jahre eine eigene Kaffee-

rösterei.221 Dies bedeutet, dass die Großbetriebe komplexe Strukturen und Abläufe steu-

ern mussten. 

Doch nicht nur innerhalb der Großformen oder der institutionalisierten Kooperationen, 

sondern auch grundsätzlich zwischen den einzelnen Handelsstufen war die zwischenbe-

triebliche Kommunikation voraussetzungsreich: Die verschiedenen Handelsstufen besa-

ßen unterschiedliche Bedürfnisse und stellten damit unterschiedliche Anforderungen an 

die Organisation und Harmonisierung der betriebsübergreifenden Prozesse. Ein kurzer 

Blick auf den Bestellvorgang soll die Herausforderungen verdeutlichen: Die Bestellun-

gen stellen im Wesentlichen den Austausch von Informationen zwischen den Einzel-

händlern (Ladengeschäften), den Unternehmenszentralen und den Großhändlern (Lager) 

dar. Die Einzelhändler hatten ein nach Betriebstyp, Verkaufsfläche und Standort indivi-

duelles Sortiment, welches nicht den Sortimenten und der Organisation der Lager der 

Großhändler entsprach. Darüber hinaus besaßen manche Einzelhändler selbst kein (aus-

reichend großes) Lager, so dass die Waren entsprechend ihrem aktuellen Bedarf gelie-

fert werden mussten. Das erforderte eine effiziente Abstimmung der Informationswege 

und -ströme und der Betriebsabläufe. 

                                                 
219 Ruberg 1958, S. 11-13, 24, 52f. 
220 Vgl. Wortmann 2003 S. 4-6, 9f, 12. 
221 Ruberg 1958, S. 142, 145. 
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Zudem änderten sich die Funktionen und Aufgaben der Hersteller und Händler, wie die 

mit dem Massenabsatz in Selbstbedienung verbundene Notwendigkeit der Vorverpa-

ckung aufzeigt. Die Selbstbedienung erforderte, dass die Einzelhändler ihre Massenwa-

ren in verbrauchsgerechter, normierter und verpackter Form anboten. Die Händler frag-

ten deshalb entsprechende Artikel bei den Herstellern nach und verlagerten damit einen 

Teil ihrer Aufgaben und Kosten auf die Produzenten. Grundsätzlich kam diese Entwick-

lung aber den Herstellern entgegen, weil es „[…] dem industriellen Bestreben nach au-

tomatisierter und normierter Massen- und Serienproduktion“222 entsprach. In den 

1970er Jahren erzielte der Anteil an vorverpackten Waren im deutschen Handel bereits 

90 Prozent.223 Die Verpackungen wirkten sich auch auf die Funktionen der Händler aus: 

Sie waren es, die die Kunden nun anstelle der Händler informierten und interessierten, 

und sie ersetzten damit die Funktion der Händler als Waren- und Verkaufsexperten.224 

Die Händler konzentrierten sich hierbei zunehmend auf die Sortimentsgestaltung sowie 

die Logistik und Administration der Verkaufsräume und Lager.225 Umgekehrt übernah-

men die Lebensmittelhändler auch Aufgaben der Hersteller, beispielsweise wenn Kon-

sumgenossenschaften ihre eigenen Produkte herstellten.226 

Der Lebensmitteleinzelhandel in der BRD der 1950er und 1960er Jahre konzentrierte 

sich aber nicht nur im Zuge der Selbstbedienung, sondern er differenzierte sich auch 

zunehmend aus.  Das sichtbarste Zeichen dieser strukturellen Veränderung war die Ver-

breitung des Supermarktes seit dem Ende der 1950er Jahre.227 Ihre absolute Zahl stieg 

von 250 im Jahr 1961 auf 1.852 im Jahr 1969.228 Mitte der 1960er Jahre erweiterten 

Verbrauchermärkte, Selbstbedienungswarenhäuser und Discounter die Palette der 

                                                 
222 Ditt 2003, S. 327. 
223 Vgl. Ditt 2003, S. 326f, 352; Nast 1997, S. 107-109; Wildt 1994, S. 204.  
224 Vgl. Ditt 2003, S. 320, 327. Ausführlicher zur Funktion und Aufgabe des Händlers vor der Einführung 
der Selbstbedienung siehe Ditt 2003, S. 319f und grundlegend Spiekermann 1999. 
225 Vgl. Spiekermann 2006, S. 161; Ditt 2003, S. 327. 
226 Vgl. Spiekermann 1997, S. 114-116; Wortmann 2003, S. 4f. 
227 Die Restrukturierung der Bedienungsgeschäfte und die Einführung von Supermärkten waren voraus-
setzungsreich und kostspielig. Die Umstellung der Geschäfte auf Selbstbedienung bedingte, dass die 
Händler ihre Läden neu gestalteten und Anschaffungen tätigten. So mussten sie beispielsweise in neue 
Verkaufsmöbel investieren. Der damit verbundene Kapitaleinsatz bedeutete für sie eine Erhöhung ihrer 
Fixkosten. Vgl. Spiekermann 1997, S. 111-113. Zudem wurden die neuen Betriebsformen von den selbst-
ständigen Einzelhändlern kritisch betrachtet, weil sie um ihre Existenz fürchteten, und es begann 1960 ei-
ne politische Debatte um den sogenannten „Expansionsstopp“ der Großunternehmen. Vgl. Langer 2013, 
S. 285-294. 
228 Selbstbedienung und Supermarkt 4/1969, S. 11; SB in Zahlen 1989, S. 40. 
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Selbstbedienungsgeschäfte.229 Anfang der 1970er Jahren waren diese Betriebsformen 

bereits voll etabliert.230 Die einzelnen Betriebstypen unterschieden sich in ihren Sorti-

menten und der Größe ihrer Verkaufsflächen.231 Während Verbrauchermärkte und Dis-

counter vor allem Lebensmittel vertrieben, spezialisierte sich das Selbstbedienungswa-

renhaus vor allem auf Nicht-Lebensmittel.232 Die Dynamik im Handel wirkt aber auch 

hier: Das Verhältnis von foods (dt. Lebensmittel) zu non-foods (dt. Nicht-

Lebensmittel)233 und die Größe der Verkaufsflächen bezogen auf die individuellen Be-

triebstypen veränderte sich über die Jahre und Jahrzehnte.234 

Wie bereits angeführt charakterisierten und differenzierten neben den Verkaufsflächen 

auch die Sortimente und die Breite, Qualität und Tiefe des Warenangebots die Betriebs-

formen. In den 1960er Jahren änderten sich die Sortimente grundlegend. Einhergehend 

mit der wachsenden Bedeutung und Verfügbarkeit von Tiefkühltruhen und Kühlschrän-

ken235 fand die Tiefkühlkost ihren Weg in die Sortimente, und auch Frischwaren konn-

ten nun abgepackt werden und wurden dadurch zunehmend selbstbedienungsfähig.236 

                                                 
229 Vgl. Ditt 2003, S. 336-343. Den ersten Supermarkt in der BRD, die sogenannte „Rheinlandhalle“, er-
öffnete Herbert Eklöh am 26. September 1957 in Köln-Ehrenfeld. Vgl. Langer 2013, S. 263; Ditt 2003, S. 
337. Zur Bedeutung von Herbert Eklöh für die Einführung der Selbstbedienung in der BRD siehe Langer 
2013, S. 165. 
230 Vgl. Langer 2013, S. 20f. 
231 Ab 1962 definierte die International Self-Service Organization (ISSO) den Betriebstyp des Super-
markts nicht mehr über den Jahresumsatz, sondern über die Mindestgrundfläche von 400 qm. Vgl. Langer 
2013, S. 256, 265. Das ISB veröffentlichte im Jahr 1974 seine Ladentypendefinition wie folgt. Ein 
Selbstbedienungsmarkt besaß zwischen 250 und 400 qm Verkaufsfläche, ein Supermarkt musste mindes-
tens 400 qm aufweisen, ein SB-Center verfügte über 1.500 qm und ein SB-Warenhaus über 4.000 qm. 
food+nonfood 3/1974, S. 13. Die Vergrößerung der Verkaufsflächen war eng verbunden mit der Stand-
ortfrage in den Unternehmen und muss im Kontext der Veränderungen in der Siedlungsstruktur und der 
(politischen Steuerung) der Stadtentwicklung und Raumplanung betrachtet werden, die parallel zur Kon-
zentration und Differenzierung der Einzelhandelslandschaft stattfanden. Vgl. Langer 2013, S. 266f. 
232 Vgl. Langer 2013, S. 305. Zu den Veränderungen im Umsatz und den Vertriebsflächen der einzelnen 
Betriebstypen siehe Banken 2007, S. 131 und Spiekermann 1997, S. 112. 
233 Nicht-Lebensmittel sind alle Waren, die nicht Nahrungs- und Genussmittel darstellen, so zum Beispiel 
Wasch- und Putzmittel, Zeitungen, Blumen, Haushaltswaren. Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), 
Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Food-Sortiment, online im Internet: http://wirtschaftslexikon. gab-
ler.de/Archiv/128931/food-sortiment-v4.html, zuletzt abgerufen am 19.03.2015. 
234 SB in Zahlen 1989, S. 76, 104, 109. Vgl. Spiekermann 1997, S. 114. 
235 Im Jahr 1961 besaß fast die Hälfte (47 Prozent) aller Haushalte einen Kühlschrank, 1969 waren es be-
reits 87 Prozent. Damit erreichten die bundesdeutschen Haushalte eine höhere Ausstattungsquote als die 
französischen (1961: 32,9 Prozent, 1969: 80 Prozent) und britischen Haushalte (1961: 28,4 Prozent, 1969: 
61 Prozent), lagen aber weit hinter den amerikanischen, von denen bereits im Jahr 1961 98,3 Prozent ei-
nen Kühlschrank besaßen. Vgl. Haustein 2007, S. 98, 100. Tiefkühltruhen oder -fächer dagegen besaßen 
in der BRD Mitte der 1960er Jahre erst fünf Prozent der Haushalte. Im Einzelhandel hatten sich Kühltru-
hen zu diesem Zeitpunkt schon durchgesetzt. Vgl. Langer 2013, S. 345. 
236 Spiekermann führt aus, dass die Handelsgruppen anfangs ihre Produkte selbst verpacken mussten, weil 
die Hersteller ihre Ware noch nicht im verkaufsfertigen Zustand anbieten konnten. Durch die schon in 
den 1950er Jahren von den Massenfilialisten und Konsumvereinen erfolgte Umstellung auf den Sichtver-
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Der Trend ging zum Vollsortiment, also dem Angebot von mehreren Warengruppen, die 

möglichst lückenlos den Verbraucher versorgen sollten. Der Jahresbetriebsvergleich der 

Selbstbedienungsfilialen des ISB im Jahr 1964 ergab, dass drei Viertel der Läden Nicht-

Lebensmittel führten. Dabei schwankten die Anteile mit der Größe der jeweiligen Un-

ternehmungen. 37 Prozent der Selbstbedienungsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche bis 

60 qm vertrieben non-foods, während 91 Prozent der Läden mit einer Verkaufsfläche 

zwischen 400 qm und 500 qm Nicht-Lebensmittel in ihren Sortimenten integriert hatten. 

Der durchschnittliche Umsatzanteil der non-foods betrug vier Prozent.237 Die Integrati-

on der Nicht-Lebensmittel entsprach einerseits dem Wunsch der Konsumenten, ihren 

Einkauf „in einem Aufwasch“ zu erledigen. Andererseits boten die non-foods den Ein-

zelhändler ein geeignetes Mittel, um ihre Umsätze zu steigern. Da mit steigendem Ein-

kommen die Ausgaben der Haushalte für Lebensmittel relativ sanken, blieb den Kon-

sumenten mehr Budget für langlebigere Konsumgüter und alltägliche Verbrauchsgü-

ter.238 Grundsätzlich schenkten die Lebensmitteleinzelhändler, allen voran die Betreiber 

der Supermärkte, der Sortiments- und Preisgestaltung im Verlauf der 1960er Jahre eine 

besondere Beachtung. Aufgrund natürlicher Sättigungsgrenzen und einer seit Mitte der 

1960er Jahre rückläufigen Geburtenrate war das Wachstum ihrer Branche begrenzt. 

Deshalb versuchten sie, anstelle des Umsatzes über die Preispolitik den Ertrag zu stei-

gern.239 

Eine weitere wesentliche Veränderung in der Gestaltung der Sortimente bestand in dem 

wachsenden Anteil an Handelsmarken. Während die Lebensmittelhändler bis 1974 an 

die von den Herstellern festgesetzten Preise für Markenartikel gebunden waren, konnten 

sie mit ihren eigenen Marken flexibel kalkulieren, um damit im herrschenden Preis-

wettbewerb zu bestehen. Zudem stellten die Handelsmarken die Möglichkeit dar, sich 

im zunehmenden Wettbewerb von der immer größer werdenden Konkurrenz zu diffe-

renzieren. Kulturhistorisch kann der Erfolg der Handelsmarken damit erklärt werden, 

dass er an die Bedeutung anknüpft, welche die Markenartikel in den anonymisierten 

                                                                                                                                               
kauf noch vor der Einführung der Selbstbedienung bemühten sich die Händler schon frühzeitig um ver-
kaufsfertige Verpackungen. Vgl. Spiekermann 1997, S. 111, 115. Ditt weist darauf, dass die Nachfrage 
des Einzelhandels nach verkaufsfertigen Waren jedoch prinzipiell dem Massen- und Serienfertigungs-
prinzip der Industrie entgegenkam. Vgl. Ditt 2003, S. 327. Ditt weist zudem auf das Fehlen einer Verpa-
ckungsindustrie in der BRD in den Anfängen der Selbstbedienung in den 1950er Jahren hin, belegt jedoch 
seine Aussage nicht. Vgl. Ditt 2003, S. 321. Zur Sortimentsentwicklung in SB-Läden in der BRD von 
1958 bis 1974 siehe auch Nast 1997, S. 110f. 
237 Sieberts/Wagener 1973, S. 112. 
238 Vgl. Langer 2013, S. 347f. 
239 Vgl. Ditt 2003, S. 337f. 



Kapitel 2 Die Vorgeschichte der Digitalisierung  

 

60 

Händler-Konsumenten-Beziehungen im Selbstbedienungszeitalter im Verlauf der 

1950er Jahre verstärkt gewannen. Die Konsumenten sahen sich einem ausdifferenzier-

ten und schwer zu überblickenden Angebot gegenüber. Über eine Marke konnten die 

Hersteller und die Händler Vertrauen und Stabilität schaffen und die Komplexität für 

die Konsumenten reduzieren. Zugleich konnten sie durch die markenbedingte Bindung 

der Konsumenten an bestimmte Produkte, die die Verbraucher regelmäßig und konstant 

kauften, ihren Absatz besser planen. Diese den Markenartikeln zugrundeliegende Stra-

tegie versuchten die Einzelhändler auch auf ihre Handelsmarken zu übertragen.240 

Die Zunahme der Verkaufsflächen ermöglichte es den Händlern, mehr und unterschied-

lichste Waren anzubieten. Die Methoden der Haltbarmachung und Vorverpackung 

schafften die Voraussetzungen für tiefere und breitere Sortimente, die in Selbstbedie-

nung abgesetzt werden konnten. Für die Einzelhändler ging damit einher, dass sie diese 

wachsende Menge und Diversität effizient verwalten mussten. Es wurde für sie zuneh-

mend wichtiger, die Bestände und Abverkäufe exakt erfassen zu können.241 

Die vorangegangen Ausführungen verdeutlichen, wie die Komplexität der Strukturen in 

der Lebensmittelwirtschaft (und entsprechend auch in den Branchen, die ihre Produkte 

über den Lebensmitteleinzelhandel in seinen vielfältigen Betriebsformen vertrieben) in 

den 1960er Jahren zunahm. Die Handelsunternehmen konzentrierten sich, die Vertriebs-

formen differenzierten sich, die Verkaufsflächen wuchsen, die Sortimente wurden tiefer 

und breiter, die Funktionen und Aufgaben verteilten sich um bzw. teilten sich auf etc.242 

Diese Veränderungen stellten neue Herausforderungen an die inner- und überbetriebli-

chen Abläufe und die Kommunikation zwischen den Akteuren der Wertschöpfungsket-

te. Wie sich die Selbstbedienung auf die Konsumenten und die Angestellten im Le-

bensmitteleinzelhandel auswirkte, skizziert der folgende Exkurs. 

                                                 
240 Vgl. Langer 2013, S. 351ff; Wildt 2009, S. 308; Kopper 2002, S. 78; Ditt 2003, S. 344; Spiekermann 
1997, S. 107, 111, 113-115. 
241 Vgl. Girschik 2010, S. 146-152. 
242 In Zusammenhang mit der Einführung der Supermärkte wurde in der BRD die Kompetenzverteilung 
zwischen den Groß- und Einzelhändlern diskutiert, weil der Einzelhandel die finanziellen und organisato-
rischen Belastungen, die bei der Implementierung der neuen Betriebsform auftraten, nicht mehr alleine 
tragen konnte. Diese Überlegungen wie auch andere Eingriffe des Großhandels oder der Hersteller wur-
den in den 1960er Jahren kontrovers debattiert, weil sie die funktionale Trennung in Groß- und Einzel-
handel in Frage stellten. Die Einzelhändler sahen durch Interventionen des Großhandels und der Herstel-
ler grundsätzlich ihre Absatzmöglichkeiten gefährdet. Vgl. Langer 2013, S. 293f. 
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2.1.3 Exkurs: Die Auswirkungen der Selbstbedienung auf die Konsumenten und die 

Beschäftigten im Lebensmitteleinzelhandel 

Die konsumhistorische Forschung hat darauf hingewiesen, dass sich die Selbstbedie-

nung nicht ohne ihre Akzeptanz und praktische Aneignung durch die Konsumenten hät-

te durchsetzen können.243 Wie Händler und Hersteller, so mussten auch die Verbraucher 

neue Kompetenzen erwerben und ihre althergebrachten Routinen durchbrechen.244 So 

forderte das Selbstbedienungskonzept beispielsweise die Barzahlung und damit eine 

Abkehr vom tradierten „Anschreiben“.245 

In den 1950er Jahren bestand die wesentliche Herausforderung für die Konsumenten da-

rin, das neue größere und vielfältigere Angebot mit den eigenen finanziellen Möglich-

keiten und den durch den wachsenden Wohlstand gewandelten persönlichen Konsum-

bedürfnissen abzustimmen.246 Die Quellen beschreiben die Konsumenten manchmal als 

vorsichtig oder kritisch, lassen aber keine grundsätzliche Ablehnung der neuen Ver-

kaufsform erkennen.247 Eine Studie des Instituts für Werbepsychologie und Markter-

kundung GmbH aus dem Jahr 1963 konstatiert, dass die Mehrheit der westdeutschen 

Bevölkerung „eher gern“ in Selbstbedienungsgeschäften einkaufte. Während der weib-

liche Anteil der Befragten, die den Einkauf in Selbstbedienung schätzten, 65 Prozent 

betrug, waren es bei den Männern zustimmende 54 Prozent. Eine ablehnende Haltung 

hatten 22 Prozent sowohl der befragten Männer als auch Frauen.248 

Die Mehrheit der Konsumenten schätzte vor allem die sozialpsychologischen Vorzüge 

der Selbstbedienung, zum Beispiel die Anonymität beim Einkauf, die im Vergleich zum 

Bedienungsladen geringere Einkaufszeit oder auch der Wegfall des durch die persönli-

che Beziehung zum Kaufmann forcierten Kaufzwanges. Einige Kunden aber akzeptier-

ten das neue Verkaufskonzept nur zögerlich oder auch gar nicht und sahen in den gera-

                                                 
243 Vgl. Langer 2013, S. 364; Wildt 1991, S. 336; Brändli 2000, S. 20. 
244 Die Darstellung der Konsumentenperspektive erweist sich aufgrund der schwachen Quellenlage als 
schwierig. Die meisten Quellen ermöglichen nur einen vermittelten Zugang zu den Einstellungen und 
dem Verhalten der Verbraucher, die Konsumenten selbst kommen kaum zur Sprache. Dies ist ein grund-
sätzliches Problem der konsumhistorischen Forschung, welches einige Studien (z.B. Wildt 1996) versucht 
haben durch beispielsweise die Methode der Oral History zu durchbrechen. Vgl. Langer 2013, S. 365. 
245 Vgl. Langer 2013, S. 218; Spiekermann 1997, S. 108. 
246 Vgl. Langer 2013, S. 367. 
247 Vgl. Langer 2013, S. 367f. Die Annahme bzw. Ablehnung der Selbstbedienung korreliert mit dem Al-
ter der Verbraucher: Ältere Konsumenten standen ihr grundsätzlich kritischer gegenüber als die nach 
1940 Geborenen. Vgl. Langer 2013, S. 379f. 
248 Selbstbedienung und Supermarkt 1/1963, S. 12 ff, zitiert nach Treichel 1965, S. 20, 22. 
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de angeführten Vorteilen eher Nachteile. Sie bemängelten beispielsweise die unpersön-

liche Atmosphäre beim Einkaufen und die fehlende Beratung. Da die Anzahl der Bedie-

nungsläden schneller sank als die der Selbstbedienungsläden zunahm, wurde das Ver-

sorgungsnetz weitmaschiger. Deshalb standen vor allem ältere und weniger mobile 

Konsumenten der Selbstbedienung kritisch gegenüber.249 Grundsätzlich jedoch waren 

die Verbraucher durch die Wochenmärkte, die Einheitspreisgeschäfte der Vorkriegszeit, 

die Automaten oder auch durch die teilweise offenen Warenauslagen der Kauf- und 

Warenhäuser bereits vor der Einführung der Selbstbedienungsläden mit dem Verkaufs-

prinzip in Berührung gekommen, so dass sie die Selbstbedienung im Lebensmittelein-

zelhandel zwar als neu und ungewohnt, jedoch nicht als fremdartig empfanden.250 

Wie an anderer Stelle bereits hingewiesen, verbanden die Verbraucher mit den neuen 

Konsummöglichkeiten in der Nachkriegszeit auch eine neue Wahlfreiheit, Autonomie 

und Selbstverwirklichung. Die Politik förderte diese Entwicklung aktiv, da sie den Mas-

senkonsum als ein demokratiestabilisierendes Element betrachtete.251 Die „uneinge-

schränkte Konsumwahl“252 wurde bekanntermaßen 1951 von Ludwig Erhardt zum de-

mokratischen Grundrecht erhoben. Sie diente darüber hinaus der diskursiven Abgren-

zung der kapitalistischen Staaten von den neuen sozialistischen in Mittel- und Osteuro-

pa.253 

Die Konsumenten standen manchen Veränderungen der Einzelhandelslandschaft im 

Selbstbedienungszeitalter aufgeschlossener gegenüber als die Einzelhändler. So akzep-

tierten die Verbraucher die Discounter, die ihren Durchbruch im westdeutschen Distri-

butionssystem zu Beginn der 1960er Jahre hatten, schneller als die traditionellen Ein-

zelhändler. Diese kritisierten vor allem die aggressive Preispolitik der neuen Wettbe-

werber.254  

Es waren vor allem die selbstständigen Einzelhändler, die der Selbstbedienung skep-

tisch gegenüberstanden. Ein wesentlicher Grund dafür war das tradierte patriarchalische 

Selbstverständnis des mittelständischen Einzelhandels, welches auch in den 1950er Jah-

                                                 
249 Vgl. Ditt 2003, S. 330-333. 
250 Vgl. Langer 2013, S. 368. 
251 Vgl. Wildt 1997, S. 309-316. Zur Entwicklung der Konsumenten-Händler-Beziehung siehe Spieker-
mann 2006. 
252 Andersen 1997b, S. 765. 
253 Vgl. Andersen 1997b, S. 765. 
254 Vgl. Langer 2013, S. 294-301. 
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ren noch vorherrschte. Der Kaufmann eines inhaber- und familiengeführten Geschäfts 

sah sich selbst als Regulierungsinstanz des Konsums und als Warenexperte. Mit der 

Selbstbedienung und ihren Auswirkungen auf die Aufgabenverteilung und Strukturen 

wurde diese Rolle des Einzelhändlers in Frage gestellt.255 Aber auch die Beschäftigten 

im Handel waren von den Effekten der Selbstbedienung betroffen. 

Die Selbstbedienung ermöglichte es, die Aufgaben der Beschäftigten arbeitsteilig um-

zustrukturieren und zu spezialisieren. Durch die Übernahme von einzelnen Aufgaben 

durch die Konsumenten (Warenentnahme aus dem Regal, Transport zur Kasse etc.) 

wurden die Angestellten mit folgenden Tätigkeiten betraut: Lagerbewirtschaftung, Wa-

renvorbereitung, Regal- und Verkaufsraumgestaltung, Bewerben der Waren, Sorti-

mentsgestaltung, Kassieren und Abschluss des Verkaufsvorganges.256 Durch die Aus-

differenzierung der Aufgaben ergab sich einerseits eine stärkere Trennung in kaufmän-

nisch-männlich und verkaufend-weiblich konnotierte Tätigkeiten, andererseits bewirkte 

sie, dass zunehmend unausgebildetes Personal eingesetzt wurde, weil, so wurde argu-

mentiert, die spezialisierten Tätigkeiten keine besondere Ausbildung erforderten. Eine 

weitere Folge der „fordistischen“ Arbeitsorganisation war, dass in den 1950er und 

1960er Jahren die Teilzeitarbeit führend im Lebensmitteleinzelhandel eingeführt wurde. 

Aus den angeführten Gründen (Arbeitsteilung, eng definierte spezialisierte Tätigkeitsbe-

reiche, Teilzeitarbeit) verzeichnete der Lebensmitteleinzelhandel eine vergleichsweise 

hohe Fluktuation von Arbeitskräften.257 Zudem waren seine Beschäftigtenzahlen zwi-

schen 1960 und 1980 deutlich rückläufig, obwohl der gesamte Einzelhandelssektor in 

dieser Zeit einen Zuwachs an Beschäftigten von knapp 23 Prozent verzeichnete: Wäh-

rend im Jahr 1961 noch 731.888 Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel erwerbsmä-

ßig tätig waren, waren es 1981 nur noch 628.676. Dies entspricht einer Abnahme von 

rund 16 Prozent.258 

Die Einführung der Selbstbedienung wirkte sich auch auf das Wissen und seine Ver-

mittlung aus, sowohl was die Angestellten als auch die Einzelhändler betraf. Ab Mitte 

der 1960er Jahre wurde das einstufige Ausbildungsmodell „Einzelhandelskaufmann“ an 

die arbeitsteiligen Veränderungen in den Aufgabenbereichen und Funktionen dergestalt 

angepasst, dass es nun ein mehrstufiges Ausbildungsmodell in Verkäufer, Verkaufsbe-

                                                 
255 Vgl. Langer 2013, 319f. 
256 Vgl. Langer 2013, S. 314f. 
257 Vgl. Langer 2013, S. 315-319. 
258 Vgl. Ditt 2003, S. 348. 
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rater und Einzelhandelskaufmann gab. Von den Einzelhändlern erforderte die Verkaufs-

form der Selbstbedienung, dass er sich ein komplexeres Wissen über die betriebswirt-

schaftlichen Zusammenhänge aneignete.259 Sein Erfahrungswissen wurde zunehmend 

von standardisierten und verwissenschaftlichen Wissensformen überformt. Dennoch 

blieben die Erfahrungen der Praktiker ein wesentlicher Baustein der neuen Wissensfor-

men. Ein Beispiel hierfür ist das Marketing260. In der BRD übernahmen in den ersten 

beiden Nachkriegsjahrzehnten die Praktiker vor den Wissenschaftlern die amerikani-

sche Idee des verhaltenswissenschaftlich fundierten Marketing-Management-

Konzeptes. Persönliche Kontakte, Studienreisen oder Tochterfirmen in den USA förder-

ten hierbei den Transfer des Wissens.261 Westdeutsche Einzelhändler, die aus eigener 

Initiative in die USA reisten, blieben allerdings eher eine Ausnahme. Das prominenteste 

Beispiel ist wohl der regionale Einzelhandelsunternehmer Herbert Eklöh, der 1938 den 

ersten Selbstbedienungsladen in Europa und 1957 den ersten Supermarkt in der BRD 

eröffnete.262 In den 1950er Jahren wurden der Großteil der Reisen als Projekte des Uni-

ted States Technical Assistance and Productivity Program (USTA&P) und der European 

Productivity Agency (EPA) durchgeführt. Das USAT&P war Teil des European 

Recovery Programs (ERP, „Marshallplan“).263 Die EPA wurde 1953 im Rahmen der 

Organization for European Economic Cooperation (OEEC) und der USAT&P gegrün-

det.264 Ziel dieser Organisationen und Programme war es, über den transatlantischen 

und innereuropäischen Wissensaustausch den Wiederaufbau in Westeuropa und der 

                                                 
259 Vgl. Langer 2013, 322f. 
260 In der BRD konkurrierte das Marketing bis Mitte der 1960er Jahre mit der traditionellen Absatztheo-
rie. Roland Bubik macht zwei Phasen der Rezeption des Marketing in der BRD aus: Zunächst wurde das 
Marketing als modische Beschreibung für eine erfolgreiche Unternehmenspolitik betrachtet (1957 – 
1963). Erst in den 1960er Jahren erfolgte die wissenschaftliche Auseinandersetzung der Absatztheorie mit 
dem Marketing-Konzept (1963-1971). Vgl. Bubik 1996, S. 150; Borscheid 2009, S. 92. Unter Marketing 
versteht die Betriebswirtschaftslehre heutzutage die konsequente Ausrichtung des Unternehmens an den 
Bedürfnissen des Marktes. Marketing bezeichnet somit einerseits eine unternehmerische Denkhaltung 
und andererseits die unternehmerische Aufgabe, Marktveränderungen und Bedürfnisverschiebungen 
rechtzeitig zu erkennen und ihnen gegenzusteuern. Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler 
Wirtschaftslexikon, Stichwort: Marketing, online im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/ Ar-
chiv/1286/marketing-v9.html, zuletzt abgerufen am 16.03.2015.  
261 Vgl. Borscheid 2009, S. 92f. 
262 Vgl. Langer 2013, S. 165; Ditt 2003, S. 337. Der im Jahr 1937 eröffnete Selbstbedienungsladen blieb 
ein zweijähriges Experiment. Vgl. Langer 2013, S. 165. 
263 Vgl. Langer 2013, S. 165f. 
264 Vgl. Zachmann 2015, S. 65-88. Karin Zachmann weist darauf hin, dass die EPA zunächst dem Wis-
sens- und Technologietransfer von den USA nach Europa dienen sollte. Im Laufe der Zeit entwickelte sie 
aber Strukturen, die europäische Lösungen für den Wiederaufbau und einen gegenseitigen Austausch er-
möglichten, solange sie mit den amerikanischen Zielen konform gingen. Vgl. Zachmann 2015, S. 74f. 
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BRD zu beschleunigen.265 Die Wissenschaft gewährte dem Marketing erst gut ein Jahr-

zehnt später Einlass in die bundesdeutschen Hochschulen: 1969 wurde Heribert Meffert 

auf den ersten deutschen Marketing-Lehrstuhl an der Universität Münster berufen.266 

Am Beispiel der Einführung der Selbstbedienung ist deutlich geworden, dass die Ver-

mittlungsfunktion des Einzelhandels durch die zunehmende Ausdifferenzierung und Ra-

tionalisierung stetig an Komplexität gewann. Davon betroffen waren die Betriebsabläu-

fe, die zwischenbetriebliche Kommunikation, die Aufgaben und Funktionen der Einzel-

händler, die Angestellten und Kunden sowie die Wissensformen und -bestände. Wie 

versuchten die Hersteller und Händler, diese neuen Herausforderungen im Selbstbedie-

nungszeitalter zu bewältigen? Welche Rolle spielten dabei die EDV-Möglichkeiten der 

damaligen Zeit? Im Folgenden erläutere ich zunächst den Bedarf und Einsatz von EDV 

im bundesdeutschen Handel, um zu konkretisieren, welche technischen Angebote be-

standen und von den Akteuren auch praktisch angewendet wurden. 

2.2 Die Bedeutung der EDV für die Massendistribution in den 1960er Jah-

ren 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Selbstbedienung als Verkaufs- und Ra-

tionalisierungsprinzip einen tiefgreifenden strukturellen, prozessualen und funktionalen 

Wandel in der inner- als auch zwischenbetrieblichen Waren- und Datenkommunikation 

des Handels verursachte. Die Selbstbedienung brachte „Masse und Diversität“267 in die 

Groß- und Einzelhandelsunternehmen. Die Händler mussten nicht nur mehr Waren, 

sondern auch mehr Daten verwalten, da für jede Warentransaktion die doppelte Menge 

an Datentransaktionen (Wareneingang und Warenausgang) anfiel.268 Alle Vorgänge, die 

mit dem Austausch und dem Fluss der Waren und Daten zu tun hatten, mussten effizient 

gestaltet werden, um die Potentiale der Selbstbedienung zu realisieren. Die Verände-

rungen durch die Umstellung auf die Massendistribution riefen also ihrerseits bei den 

Händlern einen Rationalisierungsbedarf hervor. Parallel zu dem Wandel im Handel 

schritt die Entwicklung von Computern und EDV fort.269 Im Folgenden versuche ich, 

                                                 
265 Vgl. Langer 2013, S. 166. 
266 Vgl. Borscheid 2009, S. 92. 
267 Girschik 2010, S. 75. 
268 Vgl. Roosen/Zachmann 2012, S. 14. 
269 food+nonfood 20/1970, S. 10; Hagen 1998, S. 7; Selbstbedienung und Supermarkt 7/1970, S. 16f. 
Ausführlich zu den durch die Selbstbedienung hervorgerufenen Veränderungen siehe Kapitel 2.1 der vor-
liegenden Arbeit. Für die Schweiz siehe Girschik 2010, S. 75-144. 
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auf der Basis der einschlägigen Sekundarliteratur und eigener Untersuchungen von 

Fachzeitschriften die Entwicklung der Anwendungen von Computern und EDV im 

Handel in den 1960er Jahren zu rekonstruieren. Ziel meiner Ausführungen ist es, die 

von den Unternehmen angewendeten EDV-Möglichkeiten im Selbstbedienungszeitalter 

zu konkretisieren. Dabei erweist sich die Quellenlage, um die EDV-Anwendung (Ver-

breitung und Einsatz der EDV) im westdeutschen Konsumgüterhandel im Zeitverlauf 

darzustellen, als grundsätzlich schwierig.270 

So sind die Statistiken über die in den Handelsunternehmen installierten EDV-Anlagen 

uneinheitlich und teilweise nur vermittelt über Investitionen etc. zu erschließen.271 

Ebenso werden in den einschlägigen Fachzeitschriften in erster Linie exemplarisch die 

individuelle EDV-Ausstattung und die Anwendungsbereiche und -aufgaben in einzel-

nen Unternehmen diskutiert. Ausnahmen bilden die Berichte „Die elektronische Daten-

verarbeitung im deutschen Handel“ aus dem Jahr 1966 und „Stand und Entwicklung der 

EDV im deutschen Handel“ aus dem Jahr 1969 in der RGH-Fachzeitschrift Rationeller 

Handel.272 Der auf einer Untersuchung des Instituts für Wirtschaftsprüfungs- und Bera-

tungswesen der Universität Würzburg basierende Artikel aus dem Jahr 1966 gibt annä-

hernd repräsentativ die EDV-Nutzung im bundesdeutschen Handel in der Mitte der 

1960er Jahre wieder.273 Der Artikel aus dem Jahr 1969 basiert auf der Diebold-Statistik 

und den Ergebnissen einer Diplomarbeit.274  

Das Beispiel der ersten im westdeutschen Handel im Jahr 1957 installierten EDV-

Anlage durch das Versandhaus Quelle zeigt auf, dass ein führender Händler in der BRD 

die digitalen Techniken für die Automatisierung der Beschaffungs- und Vertriebspro-

zesse einsetzte. Dabei stand die Prozessautomatisierung mithilfe von EDV im Vorder-

grund, nicht die Erfassung und Verarbeitung der Daten. Quelle verfügte im Jahr 1951 

                                                 
270 Cortada stellt eine ähnlich schwierige Quellenlage in den USA für den Zeitraum von den späten 
1950er bis zu den frühen 1960er Jahren fest. Auch hier fehlen belastbare Daten über den konkreten Com-
putereinsatz in den Handelsunternehmen. Vgl. Cortada 2004, S. 291.  
271 Vgl. Huisinga 1996, S. 61. 
272 Rationeller Handel 2/1966, S. 8-15; Rationeller Handel 10/1969, S. 4-8. 
273 Rationeller Handel 2/1966, S. 8-15. Ich kennzeichne die Belastbarkeit der Daten als „annähernd reprä-
sentativ“ weil der Verfasser des Artikels darauf hinweist, dass die Repräsentativität der an der Untersu-
chung beteiligten Handelsunternehmen erst im Nachhinein festgestellt wurde und ihrer branchenbezoge-
nen relativen Verteilung im gesamten Handel „ungefähr entspricht“. Rationeller Handel 2/1966, S. 8. 
274 Rationeller Handel 10/1969, S. 4-8. Die Diebold-Statistik ist laut Richard Huisinga eine „werbende 
Verkaufsstatistik“. Huisinga 1996, S. 61. 
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bereits über 1,5 Millionen Kunden (bei knapp 70 Millionen Einwohnern in der BRD275) 

und prognostizierte eine Verdoppelung seiner Kundschaft ab dem Jahr 1956. So beauf-

tragte das Handelsunternehmen im Jahr 1955 die Mix & Genest AG, ein automatisches 

Bestell-, Versand- und Lagerverwaltungssystem zu entwickeln, weil es vor allem in der 

Weihnachtszeit Probleme mit der Abwicklung der Bestellungen und dem Versand hatte. 

Die Fertigstellung dieser ersten EDV-Anlage im Handel erfolgte 1957. Sie bestand aus 

einem vollautomatischen System aus Transportbändern, Rollbahnen und Rohrpost und 

einem „Rechensaal“, in dem ungefähr 400 Angestellte die Bestellungen bearbeiteten 

(zuvor war die dreifache Anzahl an Arbeitskräften notwendig, um die Bestellungen zu 

verwalten). Weitere Beispiele verdeutlichen, dass es einen grundsätzlichen Bedarf an 

EDV in diesem Handelssektor gab: Das Versandhaus Neckermann installierte 1960 das 

IBM 7070 System als erstes Unternehmen in Europa, sein Konkurrent Schwab zog 1962 

mit der gleichen Anlage nach. Aber nicht nur innerhalb der BRD, sondern weltweit fand 

das „Informatik-System-Quelle“276 Beachtung, weil es zeigte, dass Computer nicht nur 

als Rechenmaschinen, sondern auch zur Steuerung betrieblicher Prozesse eingesetzt 

werden konnten.277 

Am Beispiel der Pionierleistung von Quelle wird deutlich, dass es die Betriebsabläufe 

und Aufgaben rund um die Bestellungen waren, die mit Hilfe der EDV rationalisiert 

werden sollten.278 Offenbar geht es in diesen ersten Anwendungen der EDV im Handel 

darum, die Masse an Waren und Daten zu verwalten. Dies bestätigen auch Studien der 

RGH aus dem Jahr 1961, die sich mit der Automatisierung der Fakturierung, also der 

Rechnungsstellung an die Kunden, in Großhandelsbetrieben auseinandersetzen279: „Daß 

das Arbeitsbündel „Fakturieren“ ein Bündel teurer, umständlicher und in großen Mas-

sen anfallender Arbeiten ist, ist leider eine nicht zu leugnende Tatsache, aus der sich 

auch schon die Notwendigkeit[sic!]ergibt, dieses Arbeitsbündel ein wenig zu erleich-

tern. […] Es sind teure Arbeiten. Bei teuren Arbeiten, insbesondere dann, wenn es Mas-

                                                 
275 Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.), „Bevölkerungsstand“, online im Internet: 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen
_/lrbev03.html;jsessionid=1A830C03AF3A9BEC1269B7 D6388F83F4.cae4, zuletzt abgerufen am 
03.09.2015. 
276 Schuhmann 2012, S. 244. 
277 Vgl. Schuhmann 2012, S. 243f; Huisinga 1996, S. 61f; Zellmer 1990,  S. 231; Petzold 1985, S. 459f. 
278 Zur Bedeutung des Bestellwesens als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Abteilungen des Ein-
zelhandelsunternehmens, die den Nachschub sicherten, und als „Engpassfaktor“ in der Massendistribution  
siehe auch Girschik 2010, S. 76-86. 
279 Möllers 1961b; Möllers 1961a. 
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senarbeiten sind, wird sich wahrscheinlich der Einsatz von Maschinen lohnen.“280 Mit 

diesem Zitat wird deutlich, dass die durch die Massenproduktion und -distribution in 

den Handelsunternehmen entstandene Masse und Vielfalt an Waren und Daten neue 

(automatische) Mittel erforderte, um sie zu steuern. Anders ausgedrückt, die Auswir-

kungen der Selbstbedienung und des Massenabsatzes generell auf die Betriebsprozesse 

förderten und forderten den Einsatz von EDV im Handel. Eine Auflistung der RGH aus 

dem Jahr 1966 zu den Einsatzgebieten von elektronischen Rechenanlagen im Handel 

bestätigt diesen Zusammenhang. Die EDV wurde vor allem bei Statistiken, der Faktu-

rierung, der Artikelbestandskontrolle, der Auftragsabwicklung, den Verkaufsanalysen, 

der Debitorenbuchhaltung, dem Bestellwesen und der Kostenrechnung eingesetzt.281 

An dieser Stelle muss allerdings festgehalten werden, dass in den 1960er Jahren der ge-

samte Handel in der BRD nur über einen geringen Anteil an den insgesamt bundesweit 

installierten EDV-Anlagen verfügte. Mitte der 1960er Jahre vereinigte der Handel circa 

200 aller zu diesem Zeitpunkt in der BRD installierten EDV-Anlagen (total ungefähr 

2.000). Damit entfielen rund 10 Prozent aller Installationen auf den Handelssektor.282 

Bezogen auf die Anzahl von ungefähr 580.000 Groß- und Einzelhandelsunternehmen ist 

das Ausmaß der Diffusion im Handel allerdings gering. Die größte Anzahl an installier-

ten und bestellten EDV-Anlagen besaßen Handelsunternehmen, die Nahrungs- und Ge-

nussmittel und Gemischtwaren vertrieben, also dem Lebensmittelhandel zugerechnet 

werden können. Die Anlagen wurden bei Unternehmen gezählt, deren Jahresumsatz 

mindestens 10 Millionen DM betrug.283 Es investierten in erster Linie Großhändler, Wa-

ren- und Kaufhäuser und Einkaufsverbände in EDV. Während Filialunternehmen zu-

                                                 
280 Möllers 1961a, S. 7. Nach der Auslassung […] beginnt der Text im Original mit einem Aufzählungs-
zeichen, Anmerkung der Autorin. 
281 Rationeller Handel 2/1966, S. 11; EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, Vorwort, o.S.; Rationalisie-
rungs-Gemeinschaft des Handels 1967b, S. 47. Die „Zweite Sonderausgabe ban“ (Rationalisierungs-
Gemeinschaft des Handels 1967b) hat kein explizites Erscheinungsdatum. Da dies allerdings eine Son-
derausgabe des Rationellen Handels und zwar im 10. Jahrgang ist, kann für diese Publikation das Er-
scheinungsjahr 1967 errechnet werden. Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1967b, Impressum, 
S. 64. Vgl. Huisinga 1996, S. 63f. 
282 Vgl. Huisinga 1996, S. 62. Timo Leimbach weist auf eine weitere Statistik hin, die den Computerbe-
stand in der BRD Mitte der 1960er Jahre in Großcomputer (Mainframes) und Kleincomputer (MDT und 
Prozessrechner) unterteilt. Hier existierten 1.618 Großcomputer und 1.447 Kleincomputer im Jahr 1965 
in der BRD. Vgl. Leimbach 2011, S. 100. 
283 Rationeller Handel 2/1966, S. 9. Im Jahr 1959 lag die monatliche Miete zwischen 12.000 DM für ein-
fachere Rechner und 300.000 DM für große Geräte von IBM oder Remington Rand. Für Großrechenanla-
gen mussten zwischen zwei und sechs Millionen DM investiert werden. Darüber hinaus mussten zusätzli-
che Ausgaben getätigt werden, um Computer in den Unternehmen nutzen zu können, wie beispielsweise 
klimatisierte Räume. Vgl. Schuhmann 2012, S. 246. Diese Zahlen verdeutlichen, weshalb nur große und 
umsatzstarke Handelsunternehmen die EDV-Anlagen anschaffen konnten. 
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mindest ihre Zentralen mit Computern ausstatteten, arbeiteten die Fachgeschäfte des 

Einzelhandels wie auch die einzelnen Filialen noch ohne EDV-Unterstützung.284 Diese 

Diskrepanz zwischen den Großunternehmen und den selbstständigen Einzelhändlern 

entspricht einem grundsätzlichen Trend, der ab Mitte der 1960er Jahre in allen Sektoren 

der BRD festgestellt werden kann. 

Ab Mitte der 1960er Jahre nahm die Zahl der in den Unternehmen installierten Compu-

ter in der BRD stark zu. International stand die BRD 1966 an zweiter Stelle hinter den 

USA, was die Ausstattung mit Computern betraf. Sie vereinigte ca. 3.000 Computer auf 

sich. Von 1970 bis 1979 stieg die Zahl von 7.260 auf rund 180.000 Anlagen. Bis zu Be-

ginn der 1980er Jahre galt, dass je größer ein Unternehmen war, desto eher besaß es ei-

ne eigene Rechenanlage. Somit bildete sich eine Kluft zwischen wenigen Großanwen-

dern wie Versicherungen und Banken und einer wachsenden Anzahl von Unternehmen 

mittlerer Größe, die über die im Folgenden noch näher zu erläuternde Mittlere Daten-

technik (MDT) verfügten oder die Dienste eines externen Rechenzentrums in Anspruch 

nahmen. Bei der näheren Betrachtung der Banken und Versicherungen wird deutlich, 

dass diese Branchen einerseits gigantische Datenmengen zu bewältigen hatten und an-

dererseits stark zentralisiert organisiert waren, was den Einsatz von Computern und 

EDV begünstigte, weil die Strukturen und Prozesse vergleichsweise weniger komplex 

waren als beispielsweise in den mehrstufigen Handelsunternehmen.285 

Die RGH ging im Jahr 1967 davon aus, dass die Großhändler und die Zentralen der 

Einzelhandelsunternehmen weitgehend mit EDV-Anlagen ausgerüstet waren oder in ab-

sehbarer Zeit in entsprechende Technik investieren würden. Die selbstständigen Einzel-

händler dagegen verfügten weiterhin nur in Ausnahmefällen über EDV- oder Lochkar-

tenanlagen.286 Rationeller Handel verzeichnet zum 1. Januar 1969 520 Computer im 

Handel.287 1973 schätzten Zeitzeugen, dass sich die Kostenobergrenzen für den Einsatz 

von EDV im Einzelhandel, die bis dato unbekannt waren, an denen des Großhandels 

orientierten. Diese betrugen 0,35 bis 0,50 Prozent vom Umsatz.288 

                                                 
284 Rationeller Handel 2/1966, S. 8f. Vgl. Huisinga 1996, S. 62-65. 
285 Vgl. Schuhmann 2012, S. 248; Radkau 2008, S. 350. 
286 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1967b, S. 54, 58; GS1, Arbeitsbericht der RGH 1966, S. 
2. 
287 Rationeller Handel 10/1969, S. 8. 
288 Vgl. Huisinga 1996, S. 36. 
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Die Handelsunternehmen hatten in den 1960er Jahren neben dem Erwerb einer eigenen 

Anlage auch die Möglichkeit, Anlagen zu mieten, Gemeinschaftsanlagen mit anderen 

Betrieben einzurichten oder ihre Daten extern elektronisch verarbeiten zu lassen. Die 

Unternehmen entschieden sich einerseits aus Kostengründen für die Miete, die Koope-

rationsanlagen und das Outsourcing. Andererseits spielte auch eine Rolle, dass die Un-

ternehmen nicht die aufwändigen Wartungs- und Betriebsarbeiten (und damit Kosten) 

sowie das Risiko zu tragen hatten, dass die Anlagen angesichts der fortschreitenden 

Entwicklung der EDV-Technik in kurzer Zeit veralteten. Zudem bildete die externe Da-

tenverarbeitung oftmals eine Übergangslösung, bis die eigene Anlage fertig installiert 

oder weil ihre Kapazität ausgeschöpft war. Im Vergleich zu den Gemeinschaftsanlagen 

schätzten die Unternehmen am Outsourcing, dass unabhängige Firmen die Geheimhal-

tung eher garantieren konnten als wenn die Konkurrenten ihre Daten über eine gemein-

same Anlage prozessierten.289 Das Rechenzentrum Hamburg der National Registrier 

Kassen GmbH (die deutsche Tochter des US-amerikanischen National Cash Register 

Konzerns (NCR)) beispielsweise übernahm Auftragsarbeiten für Großhandlungen und 

erstellte monatliche und wöchentliche Ertragslisten, Sortimentsanalysen und Lagerbe-

standsrechnungen.290 

Dem Handel standen ab Mitte der 1960er Jahre neben den Großrechnern291 auch soge-

nannte Prozessrechner und die MDT zur Verfügung. Diese „Mini-Computer“ basierten 

auf der zu dieser Zeit neu eingeführten integrierten Schaltkreise, die die elektronischen 

Speicher vergrößerten und verbilligten. Die Prozessrechner vereinten in der Regel alle 

wesentlichen Bestandteile eines „vollwertigen“ Computers: Sie besaßen einen Speicher, 

eine Prozessoreinheit und ein Steuerungselement. Im Vergleich zu den Großrechnern 

verfügten sie anfänglich über weniger Peripheriegeräte, waren weniger leistungsfähig 

und wurden weitgehend ohne Softwareanwendungen geliefert.292 Dafür aber waren sie 

flexibler einsetzbar und wesentlich günstiger. Die zwei größten deutschen Anbieter die-

ser Variante der „Mini-Computer“ waren Siemens und AEG-Telefunken. Prozessrech-

ner wurden vor allem zur Steuerung von Prozessen in der chemischen und Automobil-

produktion eingesetzt und waren damit weniger eine Option für den Handel als die 

                                                 
289 Rationeller Handel 2/1966, S. 11f. 
290 Selbstbedienung und Supermarkt 4/1966, S. 111-114. 
291 Thomas Wieland weist darauf hin, dass der Begriff „Großcomputer“ als Übersetzung für die englische 
Bezeichnung „Mainframe Computer“ irreführend ist, da Mainframes sowohl große, mittlere als auch 
kleine Anlagen umfassen konnten. Vgl. Wieland 2009, S. 140. 
292 Vgl. Leimbach 2011, S. 115. 
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MDT. Diese von Joachim Radkau als „deutschen Sonderweg der Datenverarbeitung“293 

bezeichneten auf Magnetkontensystemen beruhenden und mit elektronischen Kompo-

nenten aufgerüsteten Buchungsmaschinen ermöglichten vor allem den mittelständischen 

Handelsunternehmen, Organisations- und Verwaltungsaufgaben zu automatisieren. 

Während zu Beginn der 1960er Jahre die MDT-Apparate noch eine Erweiterung der 

mechanischen Maschinen mit elektronischen Bauteilen in der Geräteperipherie darstell-

ten, galten die Produkte aber Mitte der 1960er Jahre als „vollwertige“ elektronische 

Rechner. Die Kleincomputer der MDT waren auf die Bedürfnisse ihrer mittelständi-

schen Anwender ausgerichtet, die flexible, komplette und dezentrale Lösungen wünsch-

ten. Die MDT-Anbieter hatten ihre Ursprünge in der Büromaschinenindustrie wie bei-

spielsweise Nixdorf und Kienzle oder waren Neueinsteiger.294 

Die jüngere Forschung zur Entwicklung der Computerindustrie in der BRD hat aufge-

zeigt, dass ein wichtiger Faktor, der die Entwicklung der nationalen Computerindustrie 

in den 1950er und 1960er Jahren verzögerte, die geringe Nachfrage und die mangelnden 

Anwendungen waren.295 Die Wirtschaft in der BRD verfügte laut Timo Leimbach am 

Ende der 1950er Jahre über einen ähnlichen theoretischen Wissensstand im Bereich der 

Computertechnik wie die USA.296 Was die industrielle Verwertung dieses Wissens be-

traf, blieb die BRD aber hinter den USA zurück. Die fehlende praktische Anwendung 

von Computern bremste den zügigen Aufbau der Computerindustrie in der BRD. Diese 

Anwendungs- und Nachfragelücke wiederum lag in der dezentralisierten, mittelständi-

schen bundesdeutschen Wirtschaft begründet.297 Die vorangegangenen Ausführungen 

zum Computereinsatz und -bedarf im bundesdeutschen Handel veranschaulichen diese 

Wechselwirkungen. Wie bereits dargestellt wies der westdeutsche (Lebensmittel-) 

Einzelhandel eine lange mittelständische Tradition auf, die noch weit in die 1950er Jah-
                                                 
293 Radkau 2008, S. 343. Timo Leimbach zeigt auf, dass in der BRD zwei unterschiedliche Märkte für 
Prozessrechner und MDT gab, die auch von unterschiedlichen Anbietern bedient wurden. Dagegen ver-
sorgten in den USA die gleichen Firmen sowohl den Prozessrechner- als auch den MDT-Markt. Vgl. 
Leimbach 2011, S. 117ff. 
294 Vgl. Leimbach 2011, S. 114-119; Radkau 2008, S. 342f; Müller 2008, S. 91-110. 
295 Weitere Gründe für den schleppenden Einstieg der BRD in die Computerindustrie waren darüber hin-
aus die kriegs- und nachkriegsbedingten Probleme (z. B. Demontage der relevanten Firmen und die Ent-
eignung ihrer Patente, Verbot der die Rechentechnik stimulierenden Forschungsbereiche der Luftfahrtfor-
schung und der Kernphysik bis zur Souveränität der BRD im Jahr 1945), die Dominanz amerikanischer 
Unternehmen wie IBM und Remington Rand, die auf die Entwicklung und Anwendung von Großrech-
nern ausgerichtete bundesdeutsche Förderpolitik sowie der Mangel an Fachkräften. Vgl. Schuhmann 
2012, S. 239-241, 247. 
296 Vgl. Leimbach 2011, S. 64. 
297 Vgl. Schuhmann 2012, S. 240f; Leimbach 2011, S. 64. Zum Wissenstransfer im Bereich der Compu-
tertechnik zwischen der BRD und den USA während des Kalten Krieges siehe Schlombs 2010.  
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re und 1960er Jahre wirkte und auch politisch gestützt wurde. Dies wird in der Diskus-

sion um den sogenannten „Expansionsstopp“ offenbar. So verhandelte das Bundeswirt-

schaftsministerium Mitte der 1960er Jahre mit den großen Einzelhandelsunternehmen 

(zu dieser Zeit waren das die Versandhandels- und Warenhausunternehmen) darüber, 

dass sich die Unternehmen in ihrer Ver- und Ausbreitung selbst beschränken sollten. 

Hierbei wird deutlich, dass die Ausbreitung der neuen Selbstbedienungsgroßformen auf 

einen starken Widerstand aus dem Mittelstand stieß, der auch politisch gewürdigt wur-

de.298 Die politische Förderung und Persistenz der mittelständischen Vertriebsstruktur 

trug dazu bei, dass Computer in diesem Sektor nicht stärker nachgefragt und angewen-

det wurden, so dass sich dies wiederum auf die gesamte Entwicklung der deutschen 

Computerindustrie auswirkte. Die Mittel-, Klein- und Kleinstunternehmen besaßen 

nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten, um in die Großrechner zu investieren und die 

Reorganisationen finanziell und organisatorisch zu bewältigen, die die Einführung von 

Computern mit sich brachten. Darüber hinaus hatten die mittelständischen (Lebensmit-

tel-)Einzelhändler einen spezifischen Bedarf an EDV. Dieser war durch die Verände-

rungen entstanden, die die Einführung der Selbstbedienung am POS und in den vor- und 

nachgelagerten Stufen des Beschaffungs- und Vertriebsprozesses hervorrief, und konnte 

auch teilweise mit der MDT gestillt werden. 

Ein kurzer Blick auf den US-amerikanischen Referenzmarkt der damaligen Zeit soll ab-

schließend noch einmal den EDV-Bedarf des Handels verdeutlichen, der parallel zu den 

strukturellen Veränderungen in der Einzelhandelslandschaft und den Entwicklungen der 

Computer- und EDV-Industrie bestand: James W. Cortada stellt für die Einführung und 

Anwendung von digitalen Techniken im amerikanischen Handel grundsätzlich fest, dass 

ihre Einsatzbereiche über die Jahrzehnte grundsätzlich dieselben blieben. Die Händler 

verwendeten Computer und EDV-Techniken vor allem für ihre Lagerhaltung und Be-

standskontrolle sowie für ihre Finanzbuchhaltung. Somit standen die Prozesse im Fo-

kus, die den Warenfluss so steuerten, dass Massenangebot und -nachfrage aufeinander 

abgestimmt werden konnten. Techniken, die halfen, die Nachfrage zu erfassen und ent-

sprechende Informationen bereitzustellen (Datenerfassung, -verarbeitung, -auswertung), 

wurden erst mit ihrer Kosteneffizienz relevant. Da der Lebensmittelhandel einer der 

personalintensivsten Sektoren war, strebten die Händler hier vor allem danach, die Pro-

zesse zu digitalisieren, die mit Lohnkosten verbunden waren. In den 1950er Jahren wa-

                                                 
298 Vgl. Langer 2013, S. 287f. Zur Situation des deutschen mittelständischen Einzelhandels im europäi-
schen Vergleich von den 1930er bis zu den 1950er Jahren siehe De Grazia 2006. 
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ren es vor allem die Großformen des Handels (Großhändler, Ketten, größere Super-

märkte), die in die digitalen Techniken investierten.299 Die amerikanischen Groß- und 

Einzelhändler setzten Computer laut Cortada flächendeckend aber erst ab dem Ende der 

1980er Jahre ein (im Gegensatz zur Industrie, in der die Computernutzung bereits gegen 

Ende der 1960er Jahre verbreitet war).300 

Die Veränderungen durch die Umstellung auf die Massendistribution riefen bei den 

Händlern demnach einen Rationalisierungsbedarf hervor, den sie mit dem Einsatz von 

Computer und EDV stillen wollten. So bedienten sich die Händler bei administrativen 

und abrechnungstechnischen Routinearbeiten zunehmend der EDV.301 Während die 

Händler ab Mitte der 1960er Jahre innerbetrieblich verstärkt EDV einsetzten, um ihre 

Betriebsabläufe effizienter zu gestalten, blieben die zwischenbetrieblichen Prozesse 

noch weitgehend ausgeklammert.302 Dabei existierten damals in der unternehmensüber-

greifenden Organisation der Waren- und Datenflüsse ebenfalls enorme Bedarfe und Po-

tentiale für EDV, wie die folgenden Ausführungen zeigen werden. Hierbei stellt sich die 

Frage, mit welchen Herausforderungen die Händler konfrontiert wurden, als sie von den 

neuen digitalen Möglichkeiten in der zwischenbetrieblichen Kommunikation Gebrauch 

machten. Da im Fokus der vorliegenden Arbeit die Koordinierung des Marktes über die 

Digitalisierung in der Lebensmittel- und Konsumgüterwirtschaft steht, sind hierbei ins-

besondere die Strukturen, Prozesse und Funktionen von Interesse, die den Waren- und 

Datenfluss zwischen den Herstellern und den Händlern aufrechterhielten und steuerten. 

                                                 
299 Vgl. Cortada 2004, S. 283, 286-288, 291f, 319, 322. 
300 Cortada begründet diese Verzögerung damit, dass einerseits zu wenige große Handelsunternehmen 
existierten, die sich die kostspielige EDV und Computer leisten konnten. Andererseits fehlten Techniken, 
die sofort einsetzbar waren und dabei Taschenrechner, Addier- und Tabelliermaschinen ersetzen konnten. 
Vgl. Cortada 2004, S. 284.  
301 food+nonfood 20/1970, S. 10; Hagen 1998, S. 7; Selbstbedienung und Supermarkt 7/1970, S. 16f. Für 
die Schweiz siehe Girschik 2010, S. 75-144. Ausführlich siehe Kapitel 2.1 und 2.2 der vorliegenden Ar-
beit. 
302 TUM-TG, Entwurf ban-L-Handbuch 1973, S. 201. 
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2.3 Problem erkannt – Problem geban(n)t?: Die Entwicklung und Einfüh-

rung der Bundeseinheitlichen Artikelnummerierung ban (Mitte der 

1960er Jahre – 1969) 

2.3.1 Engpässe in der EDV-gestützten Vermittlung von Masse und Diversität: Da-

tenerfassung und Artikelnummern 

Im Jahr 1966 titelte die Fachzeitschrift Rationeller Handel: „Die Datenerfassung, das 

Stiefkind der Elektronik“303. Dieser Bereich der EDV sollte aber zunehmend mehr Be-

achtung finden, denn die Datenerfassung erwies sich als das Nadelöhr in der effizienten 

Steuerung der wachsenden Waren- und Datenflüsse, wie ich im Folgenden aufzeigen 

werde. Grundsätzlich gab es zwei neuralgische Punkte in der Daten- und Warenkom-

munikation, nämlich der Warenein- und -ausgang.304 Hier flossen die Waren und Daten 

von einem Unternehmen in ein anderes, von einer Handelsstufe zur nächsten, von der 

Sphäre der Produktion in die des Konsums und von einer Branche in eine andere. Um 

den Waren- und Datenfluss effizient steuern zu können, war es für die Händler wichtig, 

die eingehenden und ausgehenden Daten vollständig, exakt und rationell zu erfassen. 

Zunächst widme ich mich den Herausforderungen der Datenerfassung am POS, um zu 

veranschaulichen, welche Nadelöhre der Datenstrom im Handel passieren musste. An-

schließend erörtere ich die Schwierigkeiten, mit denen die Händler bei der Erfassung 

des Wareneingangs, also dem Datenfluss von einem Unternehmen zum anderen, kon-

frontiert wurden. 

Wie bereits kurz in der Einleitung angerissen, verursachte die Einführung der Selbstbe-

dienung lange Schlangen am POS.305 Die Einzelhändler „vor Ort“ mussten deshalb da-

für sorgen, dass die Kunden die Kasse zügig passieren konnten, um die Warenmassen 

auch umschlagen zu können, die durch die Selbstbedienung in den Läden vorhanden 

war. Ausschlaggebend für den Zeitaufwand am POS waren dabei die Anzahl der Artikel 

                                                 
303 Rationeller Handel 8/1967, S. 18. 
304 Vgl. Roosen/Zachmann 2012, S. 14f. 
305 An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die durch die Selbstbedienung eingeführte Ar-
beitsteilung im Verkauf auch eine grundsätzliche Rationalisierung des Kassiervorganges bedeutete: 
„Durch die Trennung von Beraten und Kassieren wurden die Voraussetzungen für eine kontinuierliche 
und rationelle Abwicklung an der Kasse geschaffen. Während früher im Bedienungssystem zur Erzielung 
von 100,-- DM Umsatz allein für die Bedienung etwa 40 – 80 Arbeitsminuten notwendig waren, ist der 
Bedienungsaufwand für das gleiche Umsatzergebnis bei Selbstbedienung auf 10 – 15 Arbeitsminuten ge-
fallen, wovon der Kassiervorgang etwa 7 – 11 Arbeitsminuten beansprucht und nur noch 10 – 15 % der 
Gesamtarbeiten ausmacht.“ Mies 1972, S. 7. 
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pro Kunde und die Anzahl von Kunden pro Schlange.306 Im Hinblick auf die Datener-

fassung an der Kasse war es für die Einzelhändler wichtig, nicht nur die Umsätze über 

die Addition der Preise an der Kasse zu erfassen, sondern auch die Umsätze den einzel-

nen Artikel(gruppen) zuordnen zu können. Eine exakte Erfassung der Verkäufe wurde 

zunehmend bedeutsamer, um Verkaufsstatistiken zu erstellen, die für die immer wichti-

ger werdende Preis- und Sortimentsgestaltung herangezogen werden konnten.307 Die ar-

tikelgenauen Verkaufszahlen waren wichtig, um beispielsweise den Nachschub in den 

Regalen zu sichern oder Produkte zu identifizieren, die von den Kunden nicht ange-

nommen wurden und die sogenannten „Ladenhüter“ bildeten. Mit den Kassen, die da-

mals verfügbar waren, konnten die Artikel jedoch nicht einzeln beim Verkauf, sondern 

wenn überhaupt nur nach ihren Warengruppen erfasst werden.308 

Damals waren mechanische, elektromechanische und elektronische Registrierkassen im 

Einsatz. Während die mechanischen Kassen ausschließlich über eine Zehner-Tastatur 

zur numerischen Eingabe verfügten, ermöglichten die elektromechanischen Kassen die 

Eingabe von zusätzlichen Daten wie beispielsweise den Warengruppen über Funktions-

tasten. Eine entsprechende Kasse konnte mit zehn Zählwerken ausgestattet sein und 

damit zehn Warengruppen registrieren (ein Addierwerk entsprach einer Warengruppe). 

Elektronische Kassen boten umfangreichere Spezialfunktionen und konnten bis zu 30 

Warengruppen erfassen. Sogenannte „Datenkassen“, die Warendaten automatisch erfas-

sen und auf computerkompatiblen Datenträgern (zum Beispiel Magnetbändern) spei-

chern konnten, sollten Anfang der 1970er Jahre als Prototypen im Lebensmitteleinzel-

handel eingeführt werden. Mitte der 1960er Jahre konstatierte das ISB, dass im Le-

bensmitteleinzelhandel Kassen mit über neun Addierwerken für gewöhnlich nicht anzu-

treffen wären. Bei weniger geübten oder durchschnittlich leistungsfähigen Kassenkräf-

ten verlangsamte sich der Registriervorgang bei mehr als neun Zählwerken. Die Tiefe 

und Breite des Lebensmittelsortiments erwies sich hier als Bremse, da es verhältnismä-

ßig viele Warengruppen umfasste.309 Da die einzelnen Artikel durch ihre herstellerindi-

                                                 
306 Mies 1972, S. 12. 
307 Selbstbedienung und Supermarkt 12/1965, S. 36-40. 
308 Dafür wurden ausgewählte Artikel nicht nur mit ihrem Preis, sondern auch der Warengruppe gekenn-
zeichnet, beispielsweise mit einem Klebeetikett. Nach dem Registrieren dieser Information konnte am 
Ende des Tages ein Abrechnungsbon mit den Umsatzsummen der Warengruppenaddierwerke ausge-
druckt werden und so für Umsatzstatistiken genutzt werden. Selbstbedienung und Supermarkt 12/1965, S. 
36-40. 
309 Mies 1972, S. 9; Sieberts/Wagener 1973, S. 169; Institut für Selbstbedienung/Rationalisierungs-
Gesellschaft des Handels mbH & Co. 1971, S. 1-4, 6f; Diemel/Heinrich 1962a, S. 35-38. Vgl. Huisinga 
1996, S. 37f. Datenkassen wurden auf der Hannover-Messe 1971 zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor-
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viduellen Artikelnummern gekennzeichnet waren, hätte grundsätzlich die Möglichkeit 

bestanden, die Artikel über ihre Artikelnummern zu erfassen. Als manueller Vorgang 

schied diese Möglichkeit im Lebensmitteleinzelhandel aber aus: Lebensmittel erforder-

ten aufgrund ihrer Vielfalt lange Artikelnummern, deren Eingabe sich als zu zeitauf-

wändig gestaltete. Die direkte Datenerfassung an der Kasse über Artikelnummern oder 

kostspielige Datenerfassungsgeräte, die beispielsweise externe Lochkartenstanzgeräte 

voraussetzten, eignete sich entsprechend nur für andere Handelsstufen oder Einzelhan-

delsbranchen, die geringere Artikelanzahlen als der Lebensmitteleinzelhandel kontrol-

lieren mussten, wie beispielsweise Textilien.310 Nicht nur am POS, sondern auch beim 

Wareneingang staute sich der Waren- und Datenfluss. Auch hier erwiesen sich die Pro-

zesse der Datenerfassung als Engpass. 

Parallel zu den neuen EDV-Anlagen existierten in den Handelsunternehmen auch 

(noch) Lochkartenanlagen, die sich in der BRD in den 1950er Jahren zunehmend nicht 

nur in den Groß-, sondern auch in den mittleren Unternehmen zur rationellen Bewälti-

gung der Aufgaben der Datenverarbeitung verbreitet hatten.311 Der Unterschied zwi-

schen diesen „konventionellen“ Lochkarten- und den EDV-Anlagen war, dass die Re-

cheneinheit der EDV-Anlagen elektronisch arbeitete. Im Bereich der Datenerfassung 

aber war die Lochkarte auch bei den EDV-Installationen immer noch „state-of-the-art“. 

Die Lochkarten oder -streifen, die weiterhin als bevorzugte Datenträger dienten, muss-

ten mechanisch bzw. manuell be- und verarbeitet werden.312 Dies bedeutet einen enor-

men Arbeits- und Personalaufwand, wie das folgende Zitat verdeutlicht: „Man kann 

heute elektronische Rechner einsetzen, die theoretisch 120 000 Lochkarten/h oder – aus 

Lochstreifen – 7,2 Mill. Zeichen/h lesen. Nehmen wir eine Loch- und Prüfleistung von 

jeweils 7000 Zeichen/h je Kraft an, so wären rd. 1000 Loch- und 1000 Prüfstunden er-

forderlich, um den Appetit des Rechners für nur eine einzige Stunde zu stillen. Müßten 

diese Daten an einem Achtstundentag erstellt werden, wären 125 Loch- und 125 Prüf-

                                                                                                                                               
gestellt: Selbstbedienung und Supermarkt 6/1975, S. 37. Die RGH-Studie „Modernes Kassieren in Kauf-
haus- und Textilbetrieben“ aus dem Jahr 1962 stellt das Prinzip einer sogenannten Lochetikettenkasse 
vor. Diese Kassen ermöglichten prinzipiell eine artikelgenaue Erfassung der Waren durch Lochetiketten, 
die einzeln am Produkt befestigt werden können. Allerdings war zum Zeitpunkt der Untersuchung noch 
keine entsprechende Kasse in der BRD im Einsatz. Für den Lebensmittelhandel ist fraglich, ob diese Kas-
sen aufgrund der hohen Kosten der Lochkarten im Vergleich zu den Preisen der Lebensmittel eine rentab-
le Lösung dargestellt hätte. Diemel/Heinrich 1962b, S. 32-34. 
310 Selbstbedienung und Supermarkt 12/1965, S. 36-40; Selbstbedienung und Supermarkt 1/1967, S. 22; 
Selbstbedienung und Supermarkt 4/1967, S. 40-48. 
311 Vgl. Petzold 1985, S. 273. 
312 food+nonfood 22/1970, S. 20f. Vgl. Petzold 1985, S. 273-278. 
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plätze erforderlich. […] Einen solchen Rechner bekäme man schon für monatlich 

ca.  60 000 DM einschließlich Nebenkosten. Die 125 Loch- und Prüfplätze verursachten 

dagegen Maschinen- und Personalkosten von monatlich 1200 DM je Platz oder insge-

samt 300 000 DM.“313 Das Zitat zeigt auf, dass die Kosten für die elektronische Daten-

verarbeitung wesentlich geringer waren als die Kosten für die mechanische durch die 

Angestellten zu bewerkstelligende Datenerfassung, die die Voraussetzung war, um die 

EDV-Anlage auszulasten und effizient zu nutzen. Ohne das Erfassen der Daten über das 

Ablochen konnten die Daten nicht elektronisch weiterverarbeitet werden. Das Ablochen 

stellte somit das Nadelöhr für die Automatisierung und damit Rationalisierung des in-

nerbetrieblichen Datenflusses über die EDV dar. Dies wirft die Frage auf, welche Rolle 

die Datenerfassung über das Ablochen in der zwischenbetrieblichen Kommunikation 

spielte. Mit welchen Herausforderungen wurden die Händler und Hersteller konfron-

tiert, als sie die Waren und Daten mithilfe der damaligen EDV-Möglichkeiten aus-

tauschten? Eine nähere Betrachtung der Prozesse bei der Datenerfassung 

und -verarbeitung im Bestellwesen, das von den strukturellen und prozessualen Verän-

derungen im Selbstbedienungszeitalter besonders betroffen war, soll diese offene Frage 

klären. 

Die von Katja Girschik als „Transmissionsriemen zwischen den Verkaufsläden und den 

rückwärtigen Räumen der Lagerhaltung und Verwaltung“314 bezeichneten Bestellungen 

steuern den Warenfluss von den Produktionshallen zu den Ladengeschäften.315 Ihr Pen-

dant sind die Lieferscheine und Rechnungen, die die Lieferanten der Ware beilegen. 

Der ungehinderte Informationsfluss zwischen den Herstellern und den Händlern wurde 

durch die unterschiedlichen Artikelnummern erschwert, die die einzelnen Unternehmen 

jeweils verwendeten. Zur Kennzeichnung der Artikel eigneten sich Zahlencodes besser 

als alphabetische Begriffe, da sie von den auf mathematischen Prinzipien beruhenden 

EDV-Anlagen einfacher verarbeitet werden konnten. Nicht nur die Hersteller, sondern 

auch die Lebensmittelgroßhändler und -filialisten sowie die Handelszentralen besaßen 

eigene, unternehmensindividuelle Artikelnummern. Um die Bestellungen und Lieferun-

gen nun be- und (weiter)verarbeiten zu können, mussten die Nummernsysteme des Lie-

feranten in die unternehmenseigene Sprache übersetzt werden.316 Der ehemalige Ge-

                                                 
313 Rationeller Handel 8/1967, S. 18. 
314 Girschik 2010, S. 77. 
315 Vgl. Girschik 2010, S. 77. 
316 Rationeller Handel 7/1966, S. 54; GS1, Hagen 1998, S. 7. 
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schäftsführer der CCG, Karlheinz Hagen, erinnert sich, dass in der damaligen Edeka-

Zentrale in 17 Warenabteilungen jeweils ein bis zwei Mitarbeiter dafür verantwortlich 

waren, den Artikelnummern der Industrierechnungen die jeweiligen Edeka-

Artikelnummern aus entsprechenden Katalogen zuzuordnen: „Zur jeweiligen Artikel-

nummer des Herstellers suchte man in entsprechenden Katalogen die korrespondierende 

Edeka-Artikelnummer heraus und notierte sie mit Rotstift – zum Ablochen – an den lin-

ken Rand vor die Artikelnummer des Absenders.“317 Bevor man die Rechnungsdaten 

zur automatischen Weiterverarbeitung lochen konnte, mussten die betriebsfremden Ar-

tikelnummern zuerst in die betriebseigenen übersetzt werden. Dies bedeutete einen ho-

hen Personal- und damit Kostenaufwand für die Händler. Deshalb versuchten sie, die 

Kosten auf die Hersteller abzuwälzen, indem sie ihre Lieferanten baten, ihren handels-

unternehmenseigenen Nummern in der zwischenbetrieblichen Kommunikation zu ver-

wenden. Dies wiederum hätte einen erheblichen Mehraufwand für diejenigen Hersteller 

bedeutet, die dem Anliegen der Händler nachgaben, da sie nun mit einer Vielzahl unter-

schiedlicher Nummernsysteme und damit individueller Rechnungsstellungen konfron-

tiert waren.318 Wem auch immer die Übersetzungsarbeiten aufgebürdet wurden, es blieb 

immer eine „Rationalisierung auf Kosten anderer“319 (RAKA). Der damalige Geschäfts-

führer der Arbeitsgemeinschaft freiwilliger Gruppen, Dr. Karl-Heinz Severing, formu-

lierte die Herausforderungen in der zwischenbetrieblichen Kommunikation in einer Sit-

zung des betriebswirtschaftlichen Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft mit der RGH 

am 11. Januar 1966 wie folgt: „Der Lebensmittelhandel steht am Beginn der elektroni-

schen Datenverarbeitung. Von möglicherweise 1.000 für die Installation solcher Anla-

gen in Frage kommenden Betriebsstätten im Lebensmittelhandel dürften zur Zeit weni-

ger als 50 Anlagen installiert sein. Nach Ausschöpfung der Rationalisierungseffekte für 

die Groß- und Einzelhandelsstufe steht der Lebensmittelhandel vor dem weiteren Schritt 

der integrierten Datenverarbeitung mit der liefernden Industrie; u.a. mit der Möglichkeit 

vollautomatischer Verarbeitung aller Eingangsrechnungen ohne personelle Prüfung und 

manuelle oder mechanische Übertragungsarbeiten bis zur vollständigen Verbuchung 

und Abschluß des Geschäftsvorganges mit Zahlungsanweisung. Es ist vorstellbar, daß 

die liefernde Industrie neben oder anstelle der derzeitigen Klartextrechnung eine Loch-

karte liefert, die alle Daten der Klartextrechnung beinhaltet und in den Computern ein-
                                                 
317 GS1, Hagen 1998, S. 7. 
318 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1967b, S. 5; food+nonfood 20/1970, S. 10; GS1, Hagen 
1998, S. 7. 
319 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1967b, S. 5. 
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gegeben werden kann. Um der Industrie das Beschreiten dieser Wege technisch zu er-

möglichen, ist es notwendig, daß die Abnehmer der Industrie mit gleichen Artikel-

nummern- und Lieferantennummernschlüsseln arbeiten. Zur Besprechung steht so-

mit das Grundproblem an, ob unter den in der Besprechung vertretenen Handelskreisen 

einer Vereinheitlichung von Artikelnummern- und Lieferantennummernschlüsseln zu-

gestimmt werden kann.“320 

Das Zitat verdeutlicht, dass es auch unter den Lebensmittelhändlern Unternehmen gab, 

die die finanziellen, organisatorischen etc. Möglichkeiten hatten, um EDV-Anlagen zu 

installieren. Um den Waren- und Datenfluss über die einzelnen Handelsstufen hinweg 

mithilfe der EDV effizient zu koordinieren, mussten sie das Kommunikationsproblem 

bei der Datenerfassung lösen, welches in der Verwendung von unterschiedlichen, unter-

nehmenseigenen Artikelnummern wurzelte. Diese stellten den eigentlichen Engpass für 

die Automatisierung der Datenverarbeitung dar. Die Händler wollten deshalb das Prob-

lem mit der „Datenerfassung an der Quelle“321 lösen: Die Hersteller sollten die Daten 

auf den Datenträgern der zwischenbetrieblichen Kommunikation (Rechnungspapiere, 

Lochkarten etc.) in der händlerindividuellen Sprache kodieren. Die unternehmenseignen 

Artikelnummern beeinflussten aber nicht nur die Datenerfassung, sondern auch die Da-

tenverarbeitung und -auswertung. 

Wie bereits aufgezeigt hatte der EDV-Einsatz im Handel nicht nur das Ziel, Vorgänge 

zu automatisieren und zu beschleunigen, sondern auch Statistiken etc. zu erstellen. 

Katja Girschik hat aufgezeigt, dass die EDV in den 1960er Jahren eine Umdeutung er-

fuhr und zunehmend als Mittel der Unternehmenssteuerung und -kontrolle angewendet 

wurde.322 Dass auch hierbei die „babylonische Sprachverwirrung“ betriebsintern einen 

Engpass und unternehmensübergreifend sogar Hindernis darstellte, soll im Folgenden 

am Beispiel der Sortimentskontrolle nach Warengruppen mithilfe von EDV dargestellt 

werden. Auf die existenzielle Bedeutung der nachfrageorientierten Gestaltung der Sor-

timente in der Ära der Selbstbedienung ist in der vorliegenden Arbeit schon mehrfach 

hingewiesen worden. Wie die Händler diese Aufgabe nun mithilfe der EDV bewältigen 

wollten, und welche Herausforderungen ihnen dabei begegneten, diskutiere ich im Fol-

genden. Es zeigt sich auch hierbei, dass die individuellen Artikelnummernsysteme der 

                                                 
320 GS1, Hagen 1998, S. 7. Hervorhebungen im Original, Anmerkung der Autorin. 
321 Rationeller Handel 7/1966, S. 18. 
322 Vgl. Girschik 2010, S. 75-144. 
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Händler und Hersteller ein Hindernis darstellten, indem sie den Einblick in das Markt-

geschehen verstellten. 

Das Sortiment ist das Angebotsprogramm des Händlers analog dem Produktprogramm 

des Herstellers. Die Sortimente wurden aus Artikeln aufgebaut, die zu Artikelgruppen 

zusammengefasst wurden, die wiederum gebündelt die Warengruppen bildeten. Mehre-

re Warengruppen formten dann die Warenbereiche.323 Die Gestaltung der individuellen 

Sortimente, also die Gesamtheit der von einem Händler geführten Artikel- und Waren-

gruppen, wurde von vielfältigen Faktoren beeinflusst, beispielsweise von der Betriebs-

form oder dem Standort.324 

Die Selbstbedienung erweiterte in den 1960er Jahren die Sortimente in ihrer Breite (An-

zahl der Warengruppen und -bereiche) und ihrer Tiefe (Anzahl der Artikelgruppen je 

Warengruppe). Für die Händler war es nun besonders wichtig, die Masse und Diversität 

der Artikel optimal auf die Bedürfnisse ihrer Kunden abzustimmen. Dafür mussten sie 

regelmäßig ihre Sortimente kontrollieren und im Hinblick auf Umsätze, Handelsspan-

nen, Deckungsbeiträge etc. analysieren. Die Basis für solche Analysen bildeten die Wa-

renbewegungen. Um diese (mengenmäßig) erfassen zu können, teilten die Händler ihre 

Artikel in ihre individuell definierten Artikelgruppen, Warengruppen etc. ein und kenn-

zeichneten sie mit Artikelnummern. Die Systematik, nach der sie ihre Artikelnummern 

aufbauten, orientierte sich an ihrem Sortimentsaufbau. Da es keine überbetriebliche, 

branchenweit gültige Systematik gab, an der sich die Händler orientieren konnten, ord-

neten sie ihren Artikel- und Warengruppen mehr oder weniger „willkürlich“ Zif-

fern(folgen) zu. Im Prinzip funktionierten die Artikelnummern ähnlich wie die Postleit-

zahlen, bei denen die Ziffer(nfolge) Auskunft über den Zustellungsort gibt.325 

Die Sortimentsgliederungen waren demnach grundsätzlich da, um die Sortimente besser 

zu kontrollieren. So besteht zum Beispiel ein Zusammenhang zwischen den Verkäufen 

von frischem und Tiefkühl-Spinat, den es rechnerisch darzustellen gilt. Ohne eine Glie-

derung wäre das Sortiment als Ganzes nicht greifbar, es bliebe „abstrakt“. Die Heraus-

                                                 
323 Rationeller Handel 7/1966, S. 18. 
324 Vgl. Langer 2013, 342-348; Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stich-
wort: Sortimentspolitik, online im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/56471/ sortiments-
politik-v4.html, zuletzt abgerufen am 27.03.2015. 
325 Das heutige fünfstellige Postleitzahlensystem wurde am 11. März 1993 im Zuge der Wiedervereini-
gung eingeführt, da mit der staatlichen Einheit auch ein einheitliches Postgebiet entstand, welches neu 
strukturiert werden musste. Vgl. Deutsche Post AG, „Die Geschichte der PLZ“, online im Internet: 
https://www.deutschepost.de/de/p/plz-buch/plz_finden/die_geschichte_der.html, zu-letzt abgerufen am 
23.03.2015. 
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forderung bei einer allgemein gültigen Sortimentsklassifikation war, dass sie die dyna-

mischen Sortimente möglichst langfristig kompensierte, also so aufgebaut war, dass 

neue Artikel(gruppen) immer Eingang in die Systematik finden konnten, und dass sie 

den EDV-Möglichkeiten entsprach. EDV-Möglichkeiten bedeutet, dass die Artikel etc. 

eine Nummer zugeordnet bekamen, so dass sie mit Lochkartenanlagen statistisch wei-

terverarbeitet werden konnten.326 

Um beispielsweise ihre Bestände betriebsintern mithilfe der EDV kontrollieren zu kön-

nen, mussten alle Wareneingangsdaten der unterschiedlichen Lieferanten, die mit den 

herstellerindividuellen Artikelnummern gelistet waren, übersetzt werden. Erst durch die 

Übersetzung war es möglich, den Wareneingang in das unternehmensindividuelle Wa-

rensystem einzugliedern. Darauf basierend konnte der Wareneingang mengenmäßig mit 

der EDV verarbeitet und der Warenbestand ausgewertet werden. Ein wesentliches Hin-

dernis stellten die den Artikelnummern zugrundeliegenden unternehmensspezifischen 

Systematiken nicht nur für einbetriebliche, sondern auch für zwischenbetriebliche Be-

triebsvergleiche dar.327  Solange die einzelnen Betriebe ihre Sortimente individuell und 

damit unterschiedlich gliederten, war es den Zentralen und Großhändlern nicht möglich, 

über den eigenen Unternehmenstellerrand zu schauen und von Zulieferern zur Verfü-

gung gestellte betriebsfremde Statistiken zu integrieren und zu verwerten.328 An dieser 

Stelle wird deutlich, dass die Artikelnummern als soziotechnische Repräsentation wirk-

ten. Sie bildeten die Waren- und Datensystematik des jeweiligen Betriebes bzw. Unter-

nehmens ab und beeinflussten somit die Strukturen und Prozesse des Waren- und Da-

tenstroms in dem jeweiligen Unternehmen. Sie waren aber nicht kompatibel mit den Ar-

tikelnummern anderer Unternehmen und Organisationen. 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die individuellen Artikelnummernsyste-

me das Nadelöhr für den EDV-gestützten Waren- und Datenaustausch zwischen den 

Herstellern und den Händler darstellten. Beim Wareneingang in die Handelsunterneh-

                                                 
326 Selbstbedienung und Supermarkt 11/1965, S. 22-29; Selbstbedienung und Supermarkt  4/1965, S. 5-7. 
327 Ein Betriebsvergleich ist ein systematischer, nach bestimmten Methoden durchgeführter Vergleich von 
betrieblichen Größen zur Beurteilung wirtschaftlicher Tatbestände. Er dient damit der Unternehmenssteu-
erung. Das Vergleichsmaterial kann dabei aus einem Betrieb und Bereich stammen oder aus auch mehre-
ren. Üblicherweise werden Unternehmen verglichen, die gleichen funktionalen Aufgaben besitzen, 
grundsätzlich können jedoch auch Unternehmen aus verschiedenen Branchen betriebsvergleichend beur-
teilt werden. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Betriebsver-
gleich, online im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/1605/betriebsvergleich-v9.html, zu-
letzt abgerufen am 27.03.2015. 
328 food+nonfood, 20/1970, S. 10; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1967b, S. 47, 53-55; Ra-
tioneller Handel 7/1966, S. 18. 
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men bremsten die herstellerindividuellen Artikelnummern den Waren- und Datenfluss, 

weil sie zuerst in die handelsspezifische Systematik übersetzt werden mussten. Die Un-

terschiede in den jeweiligen Artikelnummernsystemen erschwerten darüber hinaus die 

elektronische Datenauswertung der unternehmensübergreifenden Waren- und Daten-

ströme. Bei der Betrachtung der Bedeutung der Systematiken der Artikelnummern ist 

deutlich geworden, dass die individuellen Artikelnummernsysteme die Waren- und Da-

tenstrukturen der jeweiligen Unternehmen abbildeten. Anhand der angeführten Beispie-

le habe ich aufgezeigt, dass Hersteller und Händler bei der Digitalisierung ihrer Waren-

wirtschaft(en) mit einem Kommunikationsproblem konfrontiert wurden. Die unter-

schiedlichen unternehmensindividuellen Sprachen erschwerten sowohl den Händlern als 

auch den Herstellern die (elektronische) Datenerfassung und Datenverarbeitung. Im 

Folgenden gehe ich der Frage nach, wie sie diese Schwierigkeiten (gemeinsam) zu lösen 

versuchten. Im Zentrum meiner Ausführungen stehen die Konflikte und Kontroversen 

um die Entwicklung eines „Esperanto des Informationsflusses“329. 

2.3.2 Ein „Esperanto des Informationsflusses“ zur Lösung des „babylonischen 

Sprachgewirrs“: der Artikelnummernsystementwurf der Rationalisierungs-

Gemeinschaft des Handels im Jahr 1966 

Die im Jahr 1951 zur Förderung der Rationalisierungs- und Organisationsmethoden im 

Handel gegründete Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels (RGH) verstand es als 

ihre Aufgabe sui generis, diese Ineffizienzen zu beheben.330 Gemeinsam mit der Ar-

beitsgemeinschaft Freiwilliger Gruppen hatte sie es sich im Jahr 1966 zum Ziel gesetzt, 

ein einheitliches Artikelnummernsystem zu schaffen, welches den zwischenbetriebli-

chen Datenaustausch und den Bestellverkehr zwischen Handel und Industrie erleich-

tert.331 

                                                 
329 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1967b, S. 22. 
330 Vgl. Langer 2013, S. 250f. Die RGH wurde 1951 von Vertretern der Hauptgemeinschaft des Deut-
schen Einzelhandels e.V., der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhan-
dels, des Gesamtverbands des deutschen Groß- und Außenhandels e.V., des Zentralverbands des genos-
senschaftlichen Groß- und Außenhandels für Nahrungs- und Genussmittel e.V., des Zentralverbands ge-
werblicher Einkaufsvereinigungen des Handels e.V. und des Zentralverbands deutscher Konsumgenos-
senschaften e.V. gegründet. Diese von Ludwig Erhard als „Selbsthilfemaßnahme des Handels“ bezeich-
nete Gemeinschaft solidarisierte sich aus Anwendern, die im wirtschaftlich schwachen Handel der unmit-
telbaren Nachkriegszeit praxisorientiert Rationalisierungsthemen erforschten und Lösungsvorschläge für 
handelsbetriebliche Problemstellungen erarbeiteten. Von wissenschaftlichen Institutionen grenzte sich die 
RGH mit ihrer Praxisorientierung ab, von den Verbänden aufgrund ihrer neutralen „nicht-politischen“ 
Stellung und Aufgabe. Vgl. Schmidt 2001, S. 12f; Hallier 2001, S. 18-23. 
331 GS1, Hagen 1998, S. 7f; GS1, Arbeitsbericht der RGH 1966, Vorwort, o. S.; EHI, Arbeitsbericht der 
RGH 1967, Vorwort, o. S.; Rationeller Handel 7/1966, S. 10. 
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Finanzielle Unterstützung für das Projekt der späteren „Bundeseinheitlichen Artikel-

nummerierung ban-L“ erhielt die RGH vom Bundeswirtschaftsministerium, welches zu 

jener Zeit viele Projekte der RGH aus Gewerbeförderungsmitteln unterstützte.332 Als ei-

ne Gemeinschaft des Rationalisierungs-Kuratoriums der Wirtschaft (RKW)333 stand die 

RGH in enger Beziehung zum Bundeswirtschaftsministerium und wurde von ihm schon 

in den 1950er Jahren beauftragt, „Grundlagenforschung“ zur Selbstbedienung zu betrei-

ben. Ein kurzer Blick auf die Gründungsgeschichte des RKW verdeutlicht die instituti-

onellen Zusammenhänge zwischen dem RKW, der RGH und dem Staat: Das RKW 

(damals firmierend als „Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit in Industrie und 

Handwerk e.V.“) wurde im Jahr 1921 vom Reichswirtschaftsministerium, dem Deut-

schen Verband Technisch-Wissenschaftlicher Vereine (heute bekannt als Verein Deut-

scher Ingenieure e.V. (VDI)) und Unternehmen gegründet. Obwohl vom Reichswirt-

schaftsministerium ins Leben gerufen und maßgeblich finanziell unterstützt, verstand 

sich das RKW als unpolitische und unternehmens- und handelsstufenübergreifende In-

stanz, um eine Rationalisierung vor allem der industriellen und gewerblichen Produkti-

on zu erreichen. Während der Zeit des Nationalsozialismus konnte das RKW seine 

„neutrale“ Position nicht mehr beibehalten und wurde nach dem „Führerprinzip“ um-

strukturiert und direkt dem Reichswirtschaftsministerium unterstellt. In der Nachkriegs-

zeit reorganisierte sich das RKW jedoch wieder entsprechend der ursprünglichen Idee 

eines „Selbstverwaltungskörpers“. Am 26. Juli 1950 übertrug das Bundeswirtschaftsmi-

nisterium dem RKW die Aufgabe, als Produktivitätszentrale die Umsetzung des Mars-

hallplanes sicherzustellen und den wirtschaftlichen Wiederaufbau zu gestalten. Nicht 

nur der industrielle und landwirtschaftliche Sektor spielte eine bedeutsame Rolle für den 

Wiederaufbau, auch der Einzelhandel profitierte von den finanziellen und technischen 

Hilfeleistungen des Marshallplanes. Über Organisationen wie die RGH als RKW-

Gemeinschaft war er auch institutionell in das Förderprogramm eingebunden.334 Wie 

bereits an anderer Stelle aufgezeigt kam dem Handel eine zentrale Bedeutung in der 

Durchsetzung der sozialen Marktwirtschaft als die in der BRD wirksame angepasste 

Variante des fordistischen Gesellschaftsvertrages zu. 

                                                 
332 GS1, Hagen 1998, S. 7f; EHI, RGH-Arbeitsbericht 1967, Vorwort; Deutscher Bundestag, 3. Wahlpe-
riode, Drucksache 698 (27.11.1958), S. 5. Vgl. Langer 2013, S. 252. 
333 Zur Geschichte des RKW siehe ausführlicher Pohl o.J. 
334 Vgl. Langer 2013, S. 65, 86, 132, 252; Pohl, S. 1f, 4f, 9f; Schmidt 2001, S. 12f. 
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Die jahrzehntelange institutionelle und inhaltliche Vernetzung erklärt, weshalb das 

Bundeswirtschaftsministerium auch das im Jahr 1966 begonnene RGH-Projekt „Vor-

schlag für ein Artikelgruppen-Einheitsnummern-System für die automatische Datenver-

arbeitung im Lebensmittelhandel“335 förderte. Aus einer Kostenaufstellung der RGH 

vom 30. Juni 1969 geht hervor, dass das Bundeswirtschaftsministerium 373.910 DM für 

die Entwicklung des Artikelnummerierungssystems ausgab, welches insgesamt bis Mit-

te des Jahres 1969 rund 701.430 DM kostete.336 Im ersten Jahr des Projektes (1966) 

deckte die staatliche Förderung die Ausgaben voll (114.800 DM), in den zwei darauf-

folgenden Jahren nur anteilig (1967: 129.190 DM, 1968: 129.920 DM). Im Einfüh-

rungsjahr 1969 erhielt die RGH keine finanzielle Unterstützung vom Ministerium 

mehr.337 An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass diese Kosten relativ 

gering waren gemessen an den Investitionen der Industrie. 

Die RGH stellte im Juli 1966 erstmals ihre „Standard-Sortennummern für den Lebens-

mittelhandel“ in der von ihr herausgegebenen Fachzeitschrift „Rationeller Handel“ der 

(Fach-)Öffentlichkeit vor.338 Das unternehmenssübergreifende Artikelnummernsystem 

sollte das „Grundsortiment des Nahrungsmittelgroßhandels“339 umfassen.340 Die Kon-

zentration auf den Großhandel und das Lebensmittelsortiment spiegelt die damalige 

Verbreitung und Anwendung der EDV wieder: Wie in Kapitel 2.2 aufgezeigt, waren es 

im Handel neben den Versandhäusern, Waren- und Kaufhäusern und Einkaufsverbän-

den vor allem die Großhändler, die über EDV-Anlagen verfügten bzw. die finanziellen 

Möglichkeiten besaßen, in entsprechende Anlagen zu investieren. Das Lebensmittelsor-

timent erwies sich als besonders rationalisierungsbedürftig, weil es vergleichsweise 

breit und tief war wie in Kapitel 2.1.2 beschrieben, so dass hier relativ viele Waren und 

                                                 
335 GS1, Arbeitsbericht der RGH 1966, Titelblatt. 
336 EHI, Erläuterung zur Übersicht über angefallene Vorkosten ban 1966-1969: Der Kostenaufstellung 
liegen Zahlen bis zum 30. April 1969 zugrunde. Die Kosten für die Monate Mai und Juni wurden ge-
schätzt. „Vorkosten“ bedeutet, dass die RGH die Kosten für das Projekte sozusagen „vorschoss“ und in 
finanzielle Vorleistung ging. Neben den Einnahmen vom Bundeswirtschaftsministerium wurden die Aus-
gaben durch Überschüsse durch Auftragsarbeiten in Höhe von 47.420 DM gedeckt, die aber in dem Be-
richt nicht weiter spezifiziert werden. Unter Einrechnung der Zinsen und einer Verwaltungskostenpau-
schale beliefen sich die nicht gedeckten Ausgaben auf 314.760 DM. 
337 EHI, Erläuterung zur Übersicht über angefallene Vorkosten ban 1966-1969. 
338 Rationeller Handel 7/1966, S. 54; EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, Vorwort. 
339 Rationeller Handel 7/1966, S. 10. 
340 GS1, Hagen 1998, S. 7f; EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, Vorwort; Rationeller Handel 7/1966, S. 
10. 
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Daten zwischen den Herstellern und den (Groß-)Händlern im Bestellverkehr ausge-

tauscht wurden. 

Diese erste Veröffentlichung zum späteren ban-L-System besteht aus mehreren Arti-

keln, die sich mit einer möglichen handelsstufenübergreifenden Systematik beschäfti-

gen.341 Zum einen konzentrieren sich die Ausführungen darauf, die EDV-Möglichkeiten 

bei der potenten Großhandelsstufe zu bewerben. Dabei wird nicht gescheut, einen Ver-

gleich mit der damals politisch und gesellschaftlich hochaktuellen Raumfahrt- und ext-

raterrestrischen Forschung zu ziehen342: „Die grandiosen Erfolge der Weltraumfor-

schung beruhen auf zwei Grundlagen: einmal der rasanten Entwicklung der Raketen-

technik und zweitens der ebenso faszinierenden Entwicklung der elektronischen Daten-

verarbeitung. Die im Verlauf weniger Jahre möglich gewordene Verwendung von Da-

tenverarbeitungsanlagen im wirtschaftlichen Bereich ist praktisch ein Nebenprodukt der 

Weltraumforschung. Es wäre reizvoll, das Hinüber und Herüber wissenschaftlicher For-

schung und ihre Einflüsse auf die wirtschaftliche Entwicklung ausführlicher zu behan-

deln, aber hier soll die Feststellung genügen, daß die automatische Datenverarbeitung 

auch auf den Nahrungsmittelgroßhandel zukommt, besser gesagt, zugekommen ist.“343 

Die RGH bewarb die EDV bei den Großhändlern, weil durch sie auch die Einzelhändler 

von den Rationalisierungsmöglichkeiten durch die EDV profitieren konnten. Die RGH 

sah in einer funktions- und wettbewerbsfähigen Einzelhandelsstufe die Grundlage der 

Konsumgesellschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. So waren auch die 

Großhändler darauf angewiesen, dass ihre Kunden leistungsfähig waren.344 Da die 

Mehrzahl der Einzelhändler damals (noch) nicht über EDV-Anlagen verfügten, befähig-

te die RGH die EDV-Anlagen der Großhändler als „vertikale Gemeinschaftsanlagen 

zwischen Großhandel und Einzelhandelskunden“, auch die Einzelhändler „in ihrer Be-

triebsführung und ihrer Leistungskontrolle so weitgehend unterstützen, wie dies bisher 

überhaupt nicht möglich gewesen ist“.345 Diese Zusammenarbeit und EDV-

                                                 
341 Rationeller Handel 7/1966, S. 9-11; Rationeller Handel 7/1966, S. 18-26; Rationeller Handel 7/1966, 
S. 54-57. 
342 Am 3. Februar 1966 landete die sowjetische Sonde Luna 9 als erste erfolgreich auf der Mondoberflä-
che. Damit ging die Sowjetunion im seit den 1950er Jahren dauernden Wettlauf ins All mit den USA bei 
der sogenannten „weiche Mondlandung“ als Sieger hervor. Vgl. Siefarth 2001, S. 25, 109; BR2, Wissen, 
Kalenderblatt, „3. Februar 1966. Erste weiche Mondlandung mit Luna 9“, online im Internet: 
http://www.br.de/radio/bayern2/wissen/kalenderblatt/0302-luna-weiche-mondlandung-100.html, zuletzt 
abgerufen am 23.07.2015. 
343 Rationeller Handel 7/1966, S. 9. 
344 Rationeller Handel 7/1966, S. 11. 
345 Rationeller Handel 7/1966, S. 11. 
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Unterstützung sollte insbesondere bei den wichtigen Sortiments- und Ertragskontrollen 

erfolgen.346 

Zum anderen waren die Ausführungen darauf gerichtet, die Großhändler von einem 

einheitlichen Artikelnummernsystem mit den Herstellern zu überzeugen. Um sich im 

steigenden Wettbewerb behaupten zu können, mussten die Händler ihre Betriebsabläufe 

rationalisieren. Dies forderte den Einsatz von EDV. Um die EDV jedoch anwenden zu 

können, bedurfte es wiederum den Artikelnummern (Zahlencodes als elektronische 

Sprache) und ihrer Standardisierung, wie bereits ausführlich erläutert.347 Wie suchte die 

RGH konkret die Artikelnummernsysteme zu vereinheitlichen? 

Dreh- und Angelpunkt der Erörterungen war die Systematik, die der zukünftigen ein-

heitlichen Artikelnummer zugrunde liegen sollte. Der RGH-Entwurf des Jahres 1966 

sah ein Artikelnummernsystem vor, welches systematisch und sprechend aufgebaut war. 

Das heißt, dass die zu kennzeichnenden Artikel in Gruppen eingeteilt bzw. klassifiziert 

werden sollten, und sich diese Gruppierung in der Verschlüsselung der Artikelnummer 

widerspiegelte.348 Die RGH sprach sich dafür aus, die Artikel nach Warenbereichen,  

-gruppen und Artikelgruppen zu unterteilen, und diese Sortimentseinteilung dann im 

Nummernsystem zu repräsentieren. Fraglich allerdings war, nach welchem Kriterium 

die Gruppierung erfolgen sollte. Theoretisch wäre es möglich gewesen, eine Einteilung 

beispielsweise nach dem Ordersatz, dem Bestellschein für die Einzelhändler, aber auch 

dem Lagerplatz oder den Herstellern vorzunehmen. Die RGH sprach sich gegen diese 

Möglichkeiten aus. Sie lehnte beispielsweise die Gruppierung nach den Herstellern ab, 

weil in den großen und vielfältigen Sortimenten des Selbstbedienungszeitalters die Her-

steller längst nicht mehr nur eine Warengruppe bedienten. Zudem nahm die RGH an, 

dass die Verkaufsprozesse die größeren Kontrollzwänge aufwiesen als die Einkaufspro-

zesse. So gliederte die RGH schließlich „nach Kontrollbedürfnis, Warenherkunft, Wa-

renart und Warentechnik“349. Aus der Vielfalt und Masse des Lebensmittelsortiments 

mündeten die Überlegungen der RGH in der Feststellung, dass ein einheitliches Arti-

kelnummernsystem „mindestens, aber auch wahrscheinlich höchstens drei klassifizie-

                                                 
346 Rationeller Handel 7/1966, S. 11. 
347 Rationeller Handel 7/1966, S. 10f. 
348 Das Gegenteil zu dieser klassifizierenden Artikelnummer ist die identifizierende Artikelnummer, de-
ren willkürliche Ziffernfolge den Artikel eindeutig kennzeichnet. 
349 Rationeller Handel 7/1966, S. 20. 
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rende Stellen“350 erforderte.351 Demnach definierte sie die Warenbereiche wie folgt: „0 

(Fleisch, Wurst, Geflügel, Wild, Fisch), 1 (Frischobst und –gemüse), 2 (Molkereipro-

dukte), 3 (Tiefkühlwaren), 4 (Allgemeine Lebensmittel), 5 (Konserven), 6 (Genußmit-

tel, außer Getränke), 7 (Getränke), 8 (Wasch-, Putz-, Reinigungs- u. Körperpflegemit-

tel), 9 (Non-foods)“352. Darauf aufbauend wurde eine weitere Untergliederung in Wa-

rengruppen und Artikelgruppen vorgenommen. Ein Beispiel aus dem Warenbereich 0 

(Fleisch, Wurst, Geflügel, Wild, Fisch) soll diese Einteilung verdeutlichen: Schweine-

fleisch bekam die Warengruppe „00“. Innerhalb der Warengruppe Schweinefleisch be-

zeichnete die Ziffernfolge „002“ die Artikelgruppe Schulterfleisch.353 Diese bis auf die 

Artikelgruppe unterteilte Systematik der RGH bezeichne ich als nachfrageorientiert, 

weil sie die Erfordernisse und Strukturen der Einzelhandelsstufe miteinbezieht. 

Die RGH selbst betrachtete die Systematik der Artikelnummer als ein „Instrument der 

Organisation“354. Inwiefern sich die Artikelnummer auf die Gestaltung der Betriebsab-

läufe und -prozesse auswirkte, soll nun im Folgenden anhand der Aushandlungen um 

ihre Vereinheitlichung untersucht werden. Angesichts der vielfältigen und individuellen 

Organisationen der Unternehmen im Selbstbedienungszeitalter muss weiter geklärt 

werden, ob die Hersteller und Händler überhaupt bereit waren, das RGH-„Instrument“ 

anzuwenden und welche Interessen sie mit einem einheitlichen System verfolgten. 

2.3.3 Der RGH-Entwurf im Spannungsfeld der Anwender 1967-1969 

Während den Ausführungen zum RGH-Entwurf aus dem Jahr 1966 seine Veröffentli-

chung in der RGH-Zeitschrift Rationeller Handel zugrunde liegen, basieren die nun fol-

genden Ausführungen auf den Sonderausgaben des Rationellen Handels sowie auf un-

veröffentlichten Dokumenten der RGH (Arbeitsberichte, Entwürfe, Sitzungsprotokolle 

und -unterlagen). Da letztere Quellen nicht nur das Arbeitsergebnis (Vorschlag Num-

mernsystem), sondern auch die Arbeitsprozesse darstellen, lassen sich hier die Positio-

nen der Akteure differenzierter herausarbeiten. 

                                                 
350 Rationeller Handel 7/1966, S. 57. 
351 Rationeller Handel 7/1966, S. 56f. 
352 Rationeller Handel 7/1966, S. 20. 
353 Rationeller Handel 7/1966, S. 21. 
354 Rationeller Handel 7/1966, S. 56. 
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Die Harmonisierung der unterschiedlichen Sortimente 

Der erste Entwurf der RGH von 1966 sah eine sechsstellige Artikelnummer vor, deren 

ersten drei Ziffern den Warenbereich, die Warengruppe und die Artikelgruppe klassifi-

zierten.355 Dieser Vorschlag und der ihm zugrundeliegende Gedanke einer gemeinsa-

men Sprache wurden laut dem ehemaligen Geschäftsführer CCG anschließend in den 

Industrie- und Handelskreisen ausführlich diskutiert. Sowohl aus den Reihen der Händ-

ler als auch der Hersteller wurde Kritik an dem von der RGH vorgeschlagenen System 

geübt.356 Die potentiellen Anwender zweifelten vor allem an der Systematik der Num-

merierung und an der generellen Realisierbarkeit des Projektes. Hierbei stand die Frage 

im Vordergrund, ob die Hersteller und die Händler grundsätzlich bereit waren, ein ein-

heitliches Nummernsystem nicht nur zu schaffen, sondern in ihrer zwischenbetriebli-

chen Kommunikation auch anzuwenden, da dies eine Reihe von strukturellen und pro-

zessualen Veränderungen und finanziellen Aufwänden erforderte. Die grundsätzliche 

Hürde bei der Gestaltung eines gemeinsamen Artikelnummernsystems, die bereits bei 

der ersten Darstellung des Vorschlages der RGH aus dem Jahr 1966 angeklungen ist, 

bestand in den unterschiedlichen Sortimenten und Sortimentssystematiken der Herstel-

ler, Groß- und Einzelhändler. Die Systematik des RGH-Nummernsystems richtete die 

Sortimente auf den Verkauf und damit die Nachfrage aus und bedingte somit eine struk-

turelle und prozessuale Reorganisation in den Unternehmen, welche wiederum Kosten 

verursachte. Davon betroffen waren vor allem die Hersteller, die ihre Produkte nicht nur 

über den Lebensmittelhandel, sondern auch über (Fach-)Händler anderer Branchen etc. 

vertrieben. Die Hersteller hatten somit eine von den Händlern grundsätzlich andere Ein-

teilung ihrer Sortimente und andere Kriterien, die der Einteilung zugrunde lagen. Im 

Hinblick auf die zukünftige gemeinsame Sortimentsklassifikation stellte sich demnach 

die Frage, nach welchen Kriterien die Einteilung der produzierten und zu vertreibenden 

Artikel in die Warenbereiche, -gruppen, Artikelgruppen etc. erfolgen sollte. Beispiels-

weise konnten die Warenbereiche nach der Verarbeitungstechnik oder der Abgabeein-

heit an den Verbraucher differenziert werden. 357  

                                                 
355 Rationeller Handel 7/1966, S. 20-26, 56. 
356 Der ehemalige Geschäftsführer der CCG, Karlheinz Hagen, erinnert sich an eine „Konsenssuche“, an 
den Bundesverband der deutschen Industrie e.V. (BDI) und den Markenverband, die sich „heftig und 
nachhaltig wehrten“ und an „Redeschlachten bis dahin nie gekannten Ausmaßes in der [Lebensmittel-, 
Anmerkung der Autorin] Branche“ in der Entwicklungszeit der ban. GS1, Hagen 1998, S. 8. 
357 EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 5, 7, 71; GS1, Hagen 1998, S. 8. 
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Darüber hinaus diskutierten die zukünftigen Anwender die Grundproblematik der be-

triebsübergreifenden Sortimentssystematik anhand der Kapazität des zukünftigen 

Nummernsystems, welche die Länge der Artikelnummer (Anzahl der Stellen, insgesamt 

und anteilig je Warenbereich, -gruppe etc.) betraf. Die Anzahl der Ziffern je Warenbe-

reich, Warengruppe und Artikelgruppe bestimmte die Tiefe der weiteren Untergliede-

rung. Bei der Nummernlänge spielte auch die Datenverarbeitung mithilfe von EDV eine 

Rolle. So diskutierten die Hersteller und die Händler, ob eine sogenannte „Prüfziffer“ in 

die Artikelnummer integriert werden sollte. Wie andere Nummernsysteme barg auch 

das RGH-System die Gefahr von „Zahlendrehern“ und anderen Fehlern, der mit Prüfzif-

fern (mithilfe von Algorithmen aus der Artikelnummer errechnete Zahlen, mit der die 

Richtigkeit der Artikelnummer überprüft werden konnte)358 und Prüfzifferngeräten ent-

gegengewirkt werden konnte. Während diese Geräte technisch die zur Berechnung der 

Prüfziffer notwendigen Operationen problemlos durchführen konnten, bedeuteten sie 

zusätzliche Kosten. Darüber hinaus würde die Prüfziffer die Artikelnummer um eine 

Stelle erweitern, was aber den Erfordernissen der EDV widersprach, die schneller arbei-

tete, je kürzer die Nummern waren.359 Diese Kontroversen wurden in den vielen Ge-

sprächen verhandelt, die die RGH im Anschluss an ihren Vorschlag sowohl mit den 

Herstellern als auch Händlern führte. 

Die von der Industrie auf ihren Entwurf hin vorgebrachten Gegenargumente motivierten 

die RGH, im März des Jahres 1967 eine Sitzung mit den einflussreichsten Handelsun-

ternehmen360 abzuhalten, in der der Aufbau des Systems sowie seine Potentiale und 

Notwendigkeit noch einmal verdeutlicht werden sollten.361 In dieser Zusammenkunft 

bejahten die Handelsunternehmen eine zwischenbetriebliche Artikelnummerierung und 

einigten sich darauf, nur diese in der betriebsübergreifenden Kommunikation anzuwen-

                                                 
358 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1967a, S. 18ff. Diese Sonderausgabe hat kein explizites 
Erscheinungsdatum. Da dies allerdings eine Sonderausgabe des Rationellen Handels und zwar im 10. 
Jahrgang ist, kann für diese Publikation das Erscheinungsjahr 1967 errechnet werden. Rationalisierungs-
Gemeinschaft des Handels 1967a, Impressum, S. 60. 
359 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1967a, S. 17, 19. 
360 Am 7. März 1967 traf sich die RGH mit Vertretern von A & O, Agros, BMA, Centra, Edeka, Fach-
ring, Gaissmaier, Gedelfi, Hillenbrink & Co, Kaiser’s Kaffeegeschäft AG, Karstadt, Koch & Mann Süd 
GmbH, Rewe, Schade & Füllgrabe, Stüssgen, Tengelmann, VeGe, ZdK, Spar, Terfloth & Snoek und Vi-
vo. EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 1; food+nonfood 1/1977, S. 11. 
361 EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 1. Der Arbeitsbericht betont, dass die Kritik der Hersteller die 
RGH dazu veranlasste, in Köln am 7. März 1967 eine Sitzung mit den führenden Handelsunternehmen 
abzuhalten. Der Arbeitsbericht führt die einzelnen Argumente der Industrie jedoch nicht aus. 
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den und auch nur ausschließlich diese von den Vertragspartnern zu verlangen.362 Dieses 

Zugeständnis bedeutet für die Hersteller eine wichtige Voraussetzung, um die gemein-

same Artikelnummer einzuführen, weil mit ihrer Implementierung hohe Kosten verbun-

den waren. Zudem erhielt die RGH die Vollmacht, gemäß den erzielten Beschlüssen die 

Verhandlungen mit den Herstellern weiterzuführen.363 

Die RGH führte im Frühjahr 1967 zahlreiche Gespräche mit den betroffenen Unterneh-

men und Verbänden. In diesen sogenannten „Sortimentsgesprächen“364 mit den Herstel-

lern und in Arbeitsgruppen, in denen sowohl die Hersteller als auch Händler mitarbeite-

ten, diskutierte die RGH die Kontroversen mit den potentiellen Anwendern und entwi-

ckelte vor allem die Untergliederung nach Warengruppen und die dazugehörig Num-

mernsystematik weiter.365 

Die RGH verweist in ihrem Arbeitsbericht aus dem Jahr 1967 darauf, dass die Fachge-

spräche mit den Vertretern der Seifen-, und Waschmittel, Spirituosen- und Tiefkühlwa-

renindustrie im Spätwinter/Frühling 1967 zu einer „grundlegenden Überarbeitung der 

bisher gefundenen Gliederung der Leitziffer 1“366 geführt habe. Wie in Kapitel 2.1.2 be-

reits dargestellt gehörten diese Artikel zu den Sortimentsteilen, die mit der Selbstbedie-

nung vermehrt Einzug in die Lebensmittelhandelssortimente gehalten hatten. Insofern 

ist es nachvollziehbar, dass diese Hersteller auch Einfluss auf die Gestaltung der Arti-

kelnummer nahmen. Die Herstellervertreter der Seifen- und Waschmittelindustrie, der 

Spirituosenbranche und der Tiefkühlwarenbranche sprachen sich in den Gesprächen mit 

der RGH grundsätzlich für ein gemeinsames System aus. Sie forderten dabei immer 

wieder, dass „[…] sich sowohl Handel als auch Industrie einig sein und die Verwirkli-

chung gemeinsam vorantreiben müssten“367. 

Der Arbeitsbericht erwähnt bei jedem Warenbereich die Firmen und Verbände, die sich 

maßgeblich für die jeweilige Gliederung verantwortlich zeichneten. Interessant er-

scheint dabei, dass bis auf die Mitarbeit der Gedelfi (Großeinkauf deutscher Lebensmit-

                                                 
362 Im Arbeitsbericht ist an den entsprechenden Stellen von „der bundeseinheitlichen Artikelnumerierung“ 
die Rede. Ich gehe davon aus, dass aufgrund der sich anschließenden Diskussionen um die Ausgestaltung 
des Nummernsystems hier nicht bereits auf ein konkretes System referiert wird, sondern auf die generelle 
Idee eines gemeinsamen Nummernsystems. EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 2. 
363 EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 2. 
364 GS1, Hagen 1998, S. 8. 
365 EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 3-29. 
366 EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 4. 
367 EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 3. 
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telfilialbetriebe GmbH)368 in den Warenbereichen 14 (Allgemeine Nahrungsmittel) und 

19 (Tabakwaren und Raucherbedarf) der Handel alleine von der RGH vertreten wur-

de.369 Dies lässt darauf schließen, dass die Gedelfi ein besonderes Interesse an einer 

einheitlichen Artikelnummer hatte, welches sich aus ihrer Funktion erklären lässt: Als 

das zentrale Einkaufsorgan für fast alle Massenfilialisten in der BRD war sie mit einer 

Vielzahl an individuellen Lieferantenrechnungen etc. konfrontiert und besaß einen ent-

sprechenden Rationalisierungsbedarf.370 

Der „Vorschlag für ein ‚Artikelgruppen-Einheitsnummernsystem für die automatische 

Datenverarbeitung im Lebensmittelhandel‘. Weiterführung der Verifizierung der in 

1966 geschaffenen Sortimentsgliederung und des Nummernschlüssels“ aus dem Jahr 

1967 entwarf eine klassifizierende Artikelnummer, die sogenannte „Bundeseinheitliche 

Artikelnumerierung ban“371 (ban). Ihre ersten vier Stellen (erster „sprechender“ Teil) 

gaben den zweistelligen Warenbereich und die jeweils einstellige Waren- und Artikel-

gruppe an. Der zweite Teil der Artikelnummer bestand aus einer vom jeweiligen Her-

steller individuell vergebenen dreistelligen Zählnummer. Die Prüfziffer, die eine Ver-

wechslung der Artikelnummern ausschließen sollte, sollte eine freiwillige Ergänzung 

bleiben. Die RGH plante, die Prüfziffer neben der Artikelnummer in dem ständigen 

Verzeichnis aller Artikelnummern des Systems mit abzudrucken und es den jeweiligen 

Verwendern zu überlassen, ob sie die Prüfziffer angeben würden oder nicht.372 

Die RGH formulierte in Zusammenarbeit mit den betroffenen Handels- und Industrie-

unternehmen und -verbänden eine Sortimentsgliederung und die dazugehörigen Num-

mernschlüssel. Zunächst wurden die sich im Sortiment des Lebensmittelgroß- 

und -einzelhandels zu findenden „üblichen“ Artikel in drei Leitziffern eingeordnet, die 

jeweils 10 Warenbereiche umfassten (Leitziffer 1: Warenbereiche 10 – 19, Leitziffer 2: 

Warenbereiche 20 – 29, Leitziffer 3: Warenbereiche 30 – 39). Die Leitziffer 1 gliederte 

                                                 
368 Eli 1968, S. 66. 
369 EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 18, 28. Im Gegensatz dazu stehen die einführenden Worte im 
„B Ausführenden Teil“ des Berichtes, die suggerieren, dass auch Handelsverbände und -unternehmen bei 
der Ausarbeitung beteiligt waren: „In einer Vielzahl von kleineren Arbeitskreisen, die sich immer aus 
Fachleuten der Industrie, des Handels und Mitarbeitern der RGH zusammensetzten, wurde der gesamte 
Schlüssel in den Bereichen 10 bis 19 noch einmal überarbeitet.“ EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 5. 
370 Eli 1968, S. 66-68. 
371 EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 2, 72. 
372 EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 81-86. 
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Lebensmittel373 (Warenbereiche 10 – 17), Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel (Waren-

bereich 18) und Tabakwaren und Raucherbedarf (Warenbereich 19). Unter der Leitzif-

fer 2 fanden sich Drogerieartikel (Warenbereiche 20 – 24: Arzneimittel, Kosmetika, Di-

ätprodukte, Kinderbedarf etc.), Tierbedarfsartikel (Warenbereich 25), Farben etc. (Wa-

renbereich 27), Fotobedarf (Warenbereich 28) sowie Kerzen, pyrotechnische Artikel 

etc. Warenbereich 29). Die Leitziffer 3 unterteilte Textilien. Während Ziffer 1 bereits 

bis zur Artikelgruppe klassifizierte, mussten die Warenbereiche der anderen beiden Zif-

fern teilweise noch weiter untergegliedert werden.374 

Da die Kapazität der siebenstelligen ban begrenzt war (auf 90 Warenbereiche, 900 Wa-

rengruppen, 9.000 Artikelgruppen, 9.000.000 Zählstellen), sollte sie nur für Artikel mit 

überregionaler Bedeutung vergeben werden, also Produkte, die bundesweit vertrieben 

wurden. Für Handels- und Eigenmarken sowie regionale Artikeln wurden keine ban 

vorgesehen. Beide jedoch wurden im System berücksichtigt: Für Handels- und Eigen-

marken blieb bei jeder Artikelgruppe der Ziffernbereich 900 – 999 reserviert; den regi-

onalen Artikeln sollte eine Null unter Beibehaltung der insgesamt sieben Stellen voran-

gestellt werden, so dass diese „Regionalnummern“ nur bis zur Warengruppe klassifi-

ziert werden konnten. Die RGH betonte die Notwendigkeit, dass das Nummernsystem 

und seine Teilnehmer ständig auf dem aktuellsten Stand gehalten wurden, also regelmä-

ßig über neue sich auf dem Markt befindliche sowie ausgeschiedene Artikel informiert 

wurden. Die RGH äußerte sich zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht, wer diesen „ständigen 

Änderungsdienst“375 erfüllen sollte. Ähnlich wurde von ihr postuliert, dass die Num-

mernvergabe in Nummernblöcken an die Lieferanten zentral erfolgen sollte. Diese zent-

rale Vergabestelle wurde aber ebenfalls nicht konkret benannt.376 

                                                 
373 Eine lebensmittelrechtliche Definition liefert die EU-Verordnung VO EG 178/2002 zum Lebensmittel-
recht: „Lebensmittel sind alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind oder von denen nach ver-
nünftigem Ermessen erwartet werden kann, dass sie in verarbeitetem, teilweise verarbeitetem oder unver-
arbeitetem Zustand von Menschen aufgenommen werden (Artikel 2). […] Zu Lebensmitteln zählen auch 
Getränke, Kaugummi sowie alle Stoffe, einschließlich Wasser, die dem Lebensmittel bei seiner Herstel-
lung oder Be- oder Verarbeitung absichtlich zugesetzt werden.“ EU-Verordnung VO EG 178/2002 (Le-
bensmittelbasisverordnung): Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Verordnung (EG)  Nr. 
178/2002  des Europäischen Parlaments und des Rates vom  28. Januar  2002 zur Festlegung der allge-
meinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit, Artikel 2, L 
31/7, online im Internet: http://www.bfr.bund.de /cm/343/2002_178_de_efsa.pdf, zuletzt abgerufen am 
09.08.2015. 
374 EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 37. 
375 EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 73. 
376 EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 72f. 
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Wie schon mehrfach erwähnt wurde die Länge der Artikelnummer in Zusammenhang 

mit den Datenverarbeitungsmöglichkeiten der damaligen Zeit diskutiert. So zum Bei-

spiel stellte sich die Frage, ob die ban, die ja vorrangig der Rationalisierung der zwi-

schenbetrieblichen Kommunikation im Bestellverkehr dienen sollte, auch für die inner-

betrieblichen Abläufe und Aufgaben genutzt werden konnte. Die RGH war sich be-

wusst, dass die konventionellen Lochkartenanlagen der damaligen Zeit einen Mehrauf-

wand von den Anwendern forderten, um die ban auch betriebsintern nutzen zu kön-

nen.377 So gestaltete sich die Anwendung der ban bei der Vor- und Nachfakturierung im 

Lochkartenzeitalter voraussetzungsreicher. Die Unternehmen verwendeten unterschied-

liche Nummernsysteme für ihre einzelnen Betriebsabläufe. So existierten neben den 

„externen“ Artikelnummern auch noch interne Artikelnummern und Lagerortnummern. 

Ein Beispiel aus dem RGH-Arbeitsbericht soll die damit zusammenhängenden Heraus-

forderungen bei der Verwendung konventioneller Lochkartenanlagen veranschaulichen. 

Während es für den Einzelhändler „logisch“ war, wenn die Artikel in den Bestellunter-

lagen nach ihrer Zugehörigkeit zu ihrer Artikelgruppe geordnet waren, präferierten die 

Großhändler, dass die Artikel in der Reihenfolge erschienen, wie sie im Lager einge-

sammelt werden konnten. Wenn die Bestellunterlagen jedoch nicht nach den Lagerort-

nummern gegliedert waren, mussten die Großhändler und Zentralen die Aufträge mithil-

fe von Ziehkarteien zunächst umsortieren. Dies bedeutete einen Mehraufwand und Än-

derungen im Betriebsablauf für die Betriebe, zumal mit der ban eine weitere Nummer 

hinzukam.378 Die RGH betonte jedoch, dass die statistischen Möglichkeiten, die die ban 

eröffnete, diesen zusätzlichen Aufwand rechtfertigten: „Zusammenfassend läßt sich für 

die Benutzung der ban bei konventionellen Lochkarten-Anlagen sagen, daß die zweck-

mäßigste Lösung die Benutzung der ban als betriebsinterne Nummer ist, wobei noch 

einmal auf die Auswertungsvorteile hinzuweisen ist, die einer unverkennbaren Mehrar-

beit gegenüberstehen.“379 

Die RGH veröffentlichte ihre ban-Arbeitsergebnisse des Jahres 1967 in einer Sonder-

ausgabe des Rationellen Handels, die anlässlich der Allgemeinen Nahrung- und Ge-

nussmittel-Ausstellung (ANUGA) erschien, die im Herbst 1967 in Köln stattfand.380 

                                                 
377 EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 79 
378 EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 79, S. 71-81. 
379 EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 79. 
380 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1967a; EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 86; Ham-
burger Abendblatt (29.09.1967), „Ab morgen ANUGA in Köln“, Hamburger Abendblatt, Zeitungsarchiv, 
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Die ANUGA war eine wichtige Messe im Lebensmittelsektor, da sie eine Arena der 

„Zirkulation von praktischem Anschauungswissen und theoretischen Informationen“381 

darstellte. Sie richtete sich sowohl an die Hersteller als auch an die Händler und wurde 

in der Fachöffentlichkeit rege diskutiert.382 Der RGH erhoffte sich, die ban damit in der 

gesamten Lebensmittelwirtschaft bekannt zu machen und ihr eine breite Unterstützung 

zu sichern.383 

Die RGH schließt ihren ban-Arbeitsbericht aus dem Jahr 1967 mit folgenden Worten: 

„Dem Auftrag, ein einheitliches Artikelnummernsystem für die Lebensmittelwirtschaft 

zu entwickeln und den beteiligten Parteien diese Notwendigkeit überzeugend vorzutra-

gen, ist die RGH somit nachgekommen.“384 Sie hoffte, dass ihre Überzeugungsarbeit 

bei den Herstellern und den Händlern zu diesem Zeitpunkt soweit gediehen war, dass 

„[…] dieses Projekt […] von nun an durch die deutsche Lebensmittelwirtschaft selbst 

getragen wird.“385 Diese Hoffnung erfüllte sich zunächst jedoch nicht. 

Die Gründung eines gemeinsamen Arbeitskreises zur Kompromissfindung 

Im Anschluss an die Veröffentlichung des überarbeiteten RGH-Entwurfs zur ANUGA 

warb die Gedelfi im Oktober 1967 in einem Schreiben an ihre Lieferanten für die Bun-

deseinheitliche Artikenummer ban“. Zu Beginn des Jahres 1968 informierte die RGH 

im Rundschreiben „ban-Express“ über ihren Vorschlag. Kurz darauf entwickelte sie die 

ersten Geschäfts- und Teilnahmebedingungen und eine Beitragsordnung für die Indust-

rie.386 Diese Maßnahmen der Handelsseite stieß auf Widerstand der Industrieverbände, 

allen voran dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und dem Markenver-

band. Die Händler reagierten darauf mit ihrer Forderung nach einer „gemeinsamen Ar-

tikelnummer des Handels“, also nach einem Kompromiss, der, anders als bei der ban, 

ohne die Beteiligung der Hersteller entwickelt werden sollte. Ein im Kölner Gürzenich 

gegründetes offenes Gesprächsforum Handel-Industrie sollte zwischen den Parteien 

vermitteln. Neben Vertretern der Industrie und des Handels nahmen Verantwortliche 

                                                                                                                                               
online im Internet: http://www.abendblatt.de /archiv/1967/article201014649/Ab-morgen-ANUGA-in-
Koeln.html, zuletzt abgeru-fen am 10.08.2015; GS1, Hagen 1998, S. 8. Vgl. Langer 2013, S. 175. 
381 Langer 2013, S. 248. 
382 Vgl. Langer 2013, S. 247f. 
383 EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 86. 
384 EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 86. 
385 EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 86. 
386 GS1, Hagen 1998, S. 8. 
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des BDI, des Markenverbands und der RGH an der ersten Sitzung dieses Gesprächs-

kreises am 25. Juni 1968 teil. Im Rahmen dieser Sitzungen bekannte sich die Industrie 

grundsätzlich zu einem gemeinsamen System, aber nicht zu dem von der RGH entwor-

fenen Artikelnummerierung.387 Hanns-Joachim Hesse von Maizena/Knorr hatte den 

nach ihm benannten „Hesse-Plan“ entwickelt, ein zum klassifizierenden RGH-Entwurf 

alternatives Artikelnummerierungssystem, welches aus einer Herstellernummer und ei-

ner Zählnummer bestand und dezentral, also vom Hersteller, verwaltet werden sollte.388 

Zur Lösung dieser inhaltlichen Kontroverse wurde unter der Beteiligung von Hesse und 

der RGH der „Paritätische Arbeitskreis für die bundeseinheitliche Numerierung der Ar-

tikel des Lebensmittelsortiments“ in Köln am 17. Juli 1968 gegründet, der mehrfach im 

selben und folgenden Jahr tagte.389 Der von der Gedelfi verfasste „Zusammenfassende 

Bericht über die bisherige Arbeit des ‚EDV-Arbeitskreises Industrie/Gedelfi‘“ aus dem 

Jahr 1971 weist darauf hin, dass in diesem am 28. November 1968 ebenfalls in Köln 

gegründeten Gremium die Hauptinitiatoren des ban-Systems vertreten waren und die 

wesentlichen Fragen auch in diesem Kreis diskutiert wurden. Laut Gedelfi war der 

EDV-Arbeitskreises Industrie/Gedelfi wesentlich für die endgültige Form des gemein-

samen Artikelnummernsystems verantwortlich.390 Die Händler wurden im Paritätischen 

Arbeitskreis durch Vertreter der Ratio Zentralverwaltung, des Edeka-Verbandes, der 

Co-op-Gruppe, der Gedelfi und der RGH vertreten. Für die Industrie verhandelten die 

Firmen Margarine-Union GmbH, Sunlicht Vertriebs-GmbH, C.H. Knorr GmbH, All-

gäuer Alpenmilch AG und Maggi GmbH.391 

Der zweite von der RGH veröffentlichte Entwurf sah weiterhin eine siebenstellige Arti-

kelnummer vor, die in vier zentral vergebene klassifizierende Stellen (Leitziffer, Wa-

                                                 
387 Karlheinz Hagen stellt heraus, dass Gerhard Wüstenberg (Nestlé) ein Wortführer der Industrie in die-
sen Sitzungen war. Laut Hagen bekannte er sich als erster Industrievertreter explizit zu einem gemeinsa-
men System und betonte die Vorteile eines gemeinsamen, wenn auch industriefremden Standards. GS1, 
Hagen 1998, S. 8, 79. 
388 GS1, Informationsmaterial über die CCG von der Betriebsberatung Strobel GmbH 1974 Anlage 6, Ban 
fördert Coorganisation, S. 10f. 
389 GS1, Hagen 1998, S. 8, 79; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 4. Der Arbeitskreis 
tagte am 31.07.1968 in Frankfurt, am 03.12.1968 in Hamburg, am 02.04.1969 in Frankfurt, am 
06.06.1969 in Köln und am 11.06.1969 in Hamburg: Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, 
S. 4. Die „Dritte Sonderausgabe ban-L“ (Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a) hat kein 
explizites Erscheinungsdatum. Da dies allerdings eine Sonderausgabe des Rationellen Handels und zwar 
im 14. Jahrgang ist, kann für diese Publikation das Erscheinungsjahr 1971 errechnet werden. Rationalisie-
rungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, Impressum, S. 56. 
390 GS1, Schäl 1971, einführende Worte und 1. ban (bundeseinheitliche Artikel-Nummer), o. S. 
391 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 4. 
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renbereich, Warengruppe, Artikelgruppe) und in einer dreistelligen vom Hersteller zu-

geordneten Zählnummer unterteilt ist.392 

Während der RGH-Arbeitsbericht aus dem Jahr 1967 (und auch die erste Sonderausga-

be des Rationellen Handels) nur die Leitziffern 1 bis 3 definierte, benannte die zweite 

Sonderausgabe auch die Leitziffern 4 bis 9 bzw. die Warenbereiche 40 bis 99 (40-49: 

Papier-, Büro- und Schreibwaren, Schuh- und Lederwaren; 50-59: Eisenwaren; 60-69: 

Hausrat, Rundfunk, Fernsehen, Phono, Elektro; 70-79: Möbel, Camping, Sport, Musika-

lien; 80-89: Uhren, Schmuck, Optik; 90-99: Spielwaren).393 An dieser Stelle wird of-

fenbar, dass die ban von Anfang an für das gesamte Sortiment des Konsumgüterhandels 

konzipiert wurde. Der zweite publizierte RGH-Entwurf aus dem Jahr 1967 sah zwar 

vor, sich auf die Einführung der ban in den Warenbereichen 10 bis 20 zu konzentrieren. 

Dies entsprach dem Sortiment der Lebensmittelwirtschaft. Die RGH war sich jedoch 

bewusst, dass sich das Sortiment des Lebensmittelhandels weiter ausdifferenzierte und 

sich die Branchen und damit auch die Sortimente zukünftig weiter vermischen würden. 

Ein Beispiel hierfür waren die großen Kauf- und Warenhäuser, die in den beiden Nach-

kriegsjahrzehnten zunehmend Lebensmittel in ihr Sortiment aufnahmen. Die Zahl der 

Lebensmittelabteilungen verdreifachte sich beinahe in den Jahren zwischen 1950 und 

1970.394 Deshalb sollte mit der ban ein System geschaffen werden, welches grundsätz-

lich den ganzen Konsumgüterbereich umfasste.395 

Das grundlegende Systematisierungsprinzip der ban in einen nennenden und einen rein 

zählenden Teil kam Unternehmen zugute, die keine Lochkarten- oder EDV-Anlage be-

saßen. Dies betraf meist Einzelhändler, die ihre Auswertungen mithilfe von Registrier-

kassen auf der Basis der Warengruppen anfertigten. Artikelnummern auf Rechnungen 

von Lieferanten, die in diesem Sinne nicht „sprechend“ waren, waren für die Einzel-

händler nichtssagend; sie konnten die Artikelnummern nicht automatisch umschlüs-

seln.396 Für alle Unternehmen, die eine EDV-Anlage besaßen, bedeutet der sprechende 

Aufbau deshalb ein Zugeständnis, da für EDV-Anlagen rein zählende Nummern einfa-

                                                 
392 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1967b, S. 46. 
393 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1967b, S. 43; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Han-
dels 1967a, S. 23f, 39ff. 
394 Batzer/Greipl 1973, S. 43. 
395 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1967b, S. 57. 
396 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1967b, S. 58-60. 
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cher zu verarbeiten gewesen wären.397 Hier wurde im zweiten veröffentlichten Entwurf 

von 1967 der „universellen Verwendbarkeit für alle Handelsbetriebe, unabhängig von 

Art und Umfang der maschinellen Ausrüstung“398 der Vorzug gegeben. 

Die RGH plante auch weiterhin noch eine fakultative Verwendung der Prüfziffer. Das 

„‘ban‘-Zentrum“, die zu schaffende zentrale Vergabe- und Verwaltungsorganisation der 

ban, sollte neben den ban auch die entsprechenden Prüfziffern ermitteln und zusammen 

mit den Artikelnummern in ihrem Verzeichnis veröffentlichen. Die RGH warb für ihre 

Verwendung im Bestellverkehr, beim Wareneingang und bei der Inventur, um Artikel-

verwechslungen zu vermeiden. Es sollte den Anwendern aber weiterhin frei bleiben, die 

Prüfziffer zu verwenden und anzugeben.399 

Um die ban mithilfe von EDV weiterverarbeiten zu können, musste die gesamte Stel-

lenanzahl möglichst gering gehalten werden. Die Unterteilung der ban in einen klassifi-

zierenden und einen zählenden Teil erforderte wiederum jedoch, dass jeder Teil genug 

Stellen umfasste, um den jeweiligen Anforderungen an die Kapazität zu genügen. Der 

nennende Teil sollte mehr Ziffern besitzen als der zählende, um auch heterogenere Sor-

timente abbilden zu können, die breiter waren, also mehr Waren- und Artikelgruppen 

umfassten. Der zählende Teil sollte gleichzeitig genug Kapazität aufweisen, um auch 

zukünftige neue Produkte der Hersteller in das System integrieren zu können. Auch hier 

wurde die Kompromissfähigkeit der Teilnehmer auf die Probe gestellt.400 

Für den zwischenbetrieblichen Datenaustausch sah der RGH-Vorschlag Bestell-

Lochkarten vor. Magnetbänder und Lochstreifen als Medien und die elektronische Da-

tenübertragung über Telekommunikationssnetze waren noch „Zukunftsmusik“401. Diese 

benötigten weitere technische Voraussetzungen wie den einheitlichen Aufbau der In-

formationen, einheitliche Datenträger und einheitliche Codes, um umgesetzt werden zu 

können.402 

Die RGH rechtfertigte die mit der Länge und dem Aufbau der Artikelnummer einherge-

henden Zugeständnisse der Hersteller mit dem Hinweis, dass die Hersteller mit der ein-

                                                 
397 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1967b, S. 6. 
398 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1967b, S. 6. 
399 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1967b, S. 6, 14-17. 
400 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1967b, S. 12f. 
401 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1967b, S. 61. 
402 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1967b, S. 61f. 
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heitlichen ban den individuellen Wünschen der Händler im Hinblick auf die Verwen-

dung von unternehmensspezifischen Artikelnummern begegnen könnten.403 Die Händ-

ler dagegen wurden immer wieder beschworen, auf Alleingänge zu verzichten.404 

Die rechtliche und institutionelle Formgebung der ban 

Der im Juli 1968 gegründete Paritätische Arbeitskreis diskutierte die bisherigen Ergeb-

nisse in mehreren Sitzungen. Obwohl die ban in ihrer Systematik wie aufgezeigt grund-

sätzlich den gesamten Konsumgüterhandel berücksichtigte, beschränkte der 3. Entwurf 

der Geschäfts- und Teilnahmebedingungen vom 22. Mai 1969 die Gültigkeit des ban-

Systems auf den „Sortimentsbereich des Lebensmittelhandels“: Teilnahmeberechtigt 

waren „[….] alle Hersteller und Handelsunternehmen im Sortimentsbereich des Le-

bensmittelhandels“ 405. Die ban wurde deshalb in „ban-L“ (L steht für Lebensmittelhan-

del) umbenannt. Eine weitere rechtliche Änderung betraf die geographische Reichweite 

des Systems. Während in den vorangegangenen Entwürfen nur Artikel, die bundesweit 

vertrieben wurden, eine ban erhalten sollten, entfiel diese Beschränkung 1969.406 

Die Bestimmungen zur Vergabe der ban sahen weiterhin vor, dass der klassifizierende 

Nummernteil (Leitziffer, Warenbereich, Waren- und Artikelgruppe) zentral vergeben 

wurde, während die Hersteller den zählenden Teil und damit auch die Zuordnung ihrer 

Artikel zu einer Artikelgruppe selbst bestimmten. Die Anmeldung der Artikel sollte 

über Ablochbelege, der damaligen state-of-the-art-Datenerfassung, erfolgen.407 Wäh-

rend die am System teilnehmenden Hersteller sich verpflichten sollten, ihre Artikel ord-

nungsgemäß an- und abzumelden, sollten die Händler die ban zu der einzigen in der 

zwischenbetrieblichen Kommunikation zu verwendenden Artikelnummer erheben. Der 

Wortlaut der Geschäfts- und Teilnahmebedingungen zu den „Pflichten des Handels“ 

war aber in den beiden Entwürfen vom 22. Mai und 2. Juni 1969 unterschiedlich. Wäh-

rend die Verwendung von unterschiedlichen Nummern durch die Händler im früheren 

                                                 
403 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels, 1967b, S. 19. 
404 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels, 1967b, S. 8. 
405 EHI, 3. Entwurf der Geschäfts- und Teilnahmebedingungen ban-L , S. 1. 
406 EHI, 3. Entwurf der Geschäfts- und Teilnahmebedingungen ban-L , S. 1; EHI, Entwurf der RGH der 
Geschäfts- und Teilnahmebedingungen ban am 02.06.1969, S. 1. 
407 EHI, 3. Entwurf der Geschäfts- und Teilnahmebedingungen ban-L, S. 2; EHI, Entwurf der RGH der 
Geschäfts- und Teilnahmebedingungen ban am 02.06.1969, S. 2f. 
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Entwurf noch „unzulässig“ war, sollten sie im späteren Entwurf darauf „verzichten“.408 

Demnach wurde die Verbindlichkeit des Artikelnummernsystems für die Händler gelo-

ckert. Für die Hersteller bedeutete die Umstellung auf das ban-L-System hohe Kosten, 

die sie nur in Kauf nehmen wollten, wenn sie sicher sein konnten, dass auch die Händler 

die ban konsequent in der zwischenbetrieblichen Kommunikation verwendeten. In der 

Vergangenheit forderten die Händler nämlich von den Herstellern wie in den vorange-

gangenen Ausführungen aufgezeigt die Angabe ihrer individuellen Artikelnummern. 

Dieses Verhalten hätte sämtliche Rationalisierungsvorteile der ban konterkariert. 

Im Frühsommer konkretisierte der Arbeitskreis die Namensgebung und Institutionalisie-

rung des zwischenbetrieblichen Artikelnummernsystems: Während der Mai-Entwurf 

vom „ban-L-System“ sprach, referierte die Juni-Formulierung auf das „ban-System 

(Lebensmittel)“.409 Auch die zentrale Vergabestelle wurde von „ban-L-GmbH“ in „ban-

Zentrum (Lebensmittel)“ umbenannt. Der Juni-Entwurf ordnete das ban-Zentrum dann 

der RGH-GmbH als eine „getrennt abrechnende Leistungs- und Kostenstelle“ zu.410 Aus 

den Vertretern der teilnehmenden Hersteller- und Handelsunternehmen sollte ein Beirat 

gebildet werden, der bei allen Streitfragen angerufen werden konnte, so beispielsweise 

bei Entscheidungen über Anmeldungen. Jeweils fünf Mitglieder des Markenverbandes 

und der „zuständigen Handelsverbände“ (die aber auch im Juni-Entwurf noch nicht nä-

her benannt wurden) zusammen mit einem Vertretern des ban-Zentrums sollten das pa-

ritätische Gremium bilden. In der Sitzung im Mai sah die RGH noch den Geschäftsfüh-

rer der ban-L-GmbH als elftes Mitglied vor, im Juni war unspezifisch von einem „Ver-

treter“ die Rede. Zur Klärung von Fachfragen sollten Arbeitskreise gebildet werden, die 

die Probleme diskutieren und anschließend dem Beirat Lösungsvorschläge unterbrei-

ten.411 

Die Zusammenarbeit von RGH, Handel und Industrie erfuhr im Laufe der vorgestellten 

Entwürfe eine Konkretisierung. Im Mai entwickelten Handel und Hersteller gemeinsam 

mit der RGH das ban-System „im Interesse einer besseren und rationelleren Zusam-

                                                 
408 EHI, 3. Entwurf der Geschäfts- und Teilnahmebedingungen ban-L, S. 3; EHI, Entwurf der RGH der 
Geschäfts- und Teilnahmebedingungen ban am 02.06.1969, S. 3. 
409 EHI, 3. Entwurf der Geschäfts- und Teilnahmebedingungen ban-L, S. 1; EHI, Entwurf der RGH der 
Geschäfts- und Teilnahmebedingungen ban am 02.06.1969, S. 1. 
410 EHI, 3. Entwurf der Geschäfts- und Teilnahmebedingungen ban-L, S. 1; EHI, Entwurf der RGH der 
Geschäfts- und Teilnahmebedingungen ban am 02.06.1969, S. 1. 
411 EHI, 3. Entwurf der Geschäfts- und Teilnahmebedingungen ban-L, S. 3f; EHI, Entwurf der RGH der 
Geschäfts- und Teilnahmebedingungen ban am 02.06.1969, S. 5. 
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menarbeit“, im Juni erarbeitete die RGH in Zusammenarbeit mit Handel und Industrie 

eine gemeinsame Artikelnummerierung zu einer „rationellen Abwicklung des Daten-

verkehrs zwischen den Betrieben“.412 Auch die Kosten und Gebühren für das gemein-

same System wurden anders verteilt: Während zunächst eine Aufteilung der Kosten ent-

sprechend den Geschäftsanteilen zu je 50 Prozent auf die Hersteller und Händler ange-

dacht war, sahen die Bestimmungen im Juni eine differenziertere Belastung vor. Hierzu 

wurden drei Alternativen entwickelt, die die fixen und variablen Kosten unterschiedlich 

auf Hersteller und Händler aufteilten und nach Unternehmen (Handel) und Artikel (Her-

steller) staffelten.413 Die erste Jahresgebühr sollte für die Zeit vom 1. Juli bis zum 31. 

Dezember 1969 von den ban-Teilnehmern gezahlt werden. Hier stellt sich die Frage, ob 

die RGH im Juni noch damit gerechnet hatte, das System zum 1. Juli einzuführen, an-

stelle wie geschehen am 1. September 1969.414 

Als mögliche Gründe für diese Verzögerung scheinen die andauernden Konflikte bei 

der Ausarbeitung der Klassifikation des Systems wahrscheinlich. Ein Dokument mit 

dem Titel „Die Gliederung“, welches dem Juni-Entwurf zugeordnet werden kann, weist 

auf Unstimmigkeiten zwischen der RGH und dem Paritätischen Arbeitskreis auf der ei-

nen Seite und den Fachverbänden der Industrie auf der anderen Seite hin. Die von der 

RGH und dem Arbeitskreis entworfene Gliederung sah vor, das gesamte Lebensmit-

telsortiment im Leitziffernbereich 0 unterzubringen. Die im Lebensmittelhandel geführ-

ten non-foods sollten entsprechend im Warenbereich 08 gegliedert werden bzw. dieje-

nigen Warengruppen, die dort keine Kapazität hätten, sollten individuell von den Händ-

lern im Warenbereich 09 erfasst werden, der zu jener Zeit noch frei war. Der Warenbe-

reich 08 erfasste damals „Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel“ sowie „einfache Kör-

perpflegemittel“. Der Bereich der Kosmetika, der vergleichsweise hohe Artikelzahlen 

besaß und ebenfalls über den Lebensmittelhandel vertrieben wurde, fand beispielsweise 

keinen Eingang in die 08-Gliederung. Der Industrieverband Körperpflege- und Wasch-

mittel erhob dagegen Einspruch. Er kritisierte, dass Teile des Sortiments seiner Branche 

nicht erfasst wurden, was die rationelle Anwendung der ban konterkarierte. Sein Ge-

genvorschlag jedoch, der den Warenbereich 08 um Körperpflege-, Hygiene- und Kos-

                                                 
412 EHI, 3. Entwurf der Geschäfts- und Teilnahmebedingungen ban-L, S. 1; EHI, Entwurf der RGH der 
Geschäfts- und Teilnahmebedingungen ban am 02.06.1969, S. 1. 
413 EHI, 3. Entwurf der Geschäfts- und Teilnahmebedingungen ban-L, S. 1; EHI, Entwurf der RGH der 
Geschäfts- und Teilnahmebedingungen ban am 02.06.1969, S. 4f; EHI, Vorschläge für die Schlüsselung 
der Kostenbeiträge ab 1970; EHI, Vorschläge für die Schlüsselung der Kostenbeiträge für II/1969. 
414 EHI, Entwurf Gebührenordnung für ban am 02.06.1969, S. 1. 
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metikartikel erweiterte, barg die Gefahr, dass die Nummernkapazität für die Anzahl der 

Artikel nicht ausreichen würde. Die RGH empfahl daraufhin, den gesamten non-food-

Bereich in die Leitziffer 1 zu verlegen. Damit hätte sowohl der Nichtlebensmittel- als 

auch Lebensmittelbereich genügend Kapazitäten, denn auch der food-Bereich benötigte 

ausreichend Nummern, da er sich nicht mehr auf bundesweit vertriebene Artikel be-

schränkte. Ein Nachteil dieser Lösung bestand darin, dass für die Datenverarbeitung die 

0 für diese Artikel nicht unterdrückt werden konnte und die Hersteller hier mit der „of-

fiziellen“ siebenstelligen Nummer arbeiten müssten.415 

Die Gesamtzifferzahl der ban von sieben Stellen wurde auch in diesem Entwurf beibe-

halten. Ihr Aufbau allerdings wurde weiterhin diskutiert. In seiner Sitzung am 2. April 

1969 beschloss der Arbeitskreis, dass die unterschiedlichen Verpackungseinheiten der 

Industrie jeweils eigene bans bekommen sollten. Davon profitierten auch die Händler, 

da die unterschiedlichen Größen auch unterschiedliche Preise besaßen und diese ent-

sprechend erfasst werden konnten. Diese Regelung bewirkte jedoch, dass sich die benö-

tigte Kapazität des Systems erhöhte. Die RGH diskutierte deswegen, die Gewichtung 

der klassifizierenden zu den zählenden Stellen umzukehren, also aus den vier klassifi-

zierenden und drei zählenden Stellen drei klassifizierende und vier zählende Stellen zu 

machen. In diesem Entwurf wurde keine Prüfziffer diskutiert.416 

2.3.4 Der institutionalisierte Kompromiss: Die Einführung und Organisation der 

Bundeseinheitlichen Artikelnummerierung ban-L 

Am 6. Juni 1969 beschloss der Arbeitskreis die Einführung der ban-L (kurz „ban“). Die 

Gründung des ban-L-Zentrums verkündete er fünf Tage später am 11. Juni 1969, als er 

die Ergebnisse seiner Arbeit veröffentlichte. Wie im Entwurf der Geschäfts- und Teil-

nahmebedingungen vom 2. Juni beschrieben, sollte sich das ban-L-Zentrum mit einer 

eigenen Kostenstelle zunächst der RGH angliedern. Allen voran die am Projekt beteilig-

ten Hersteller jedoch forderten, dass das Zentrum zukünftig eine eigene juristische Per-

son werden sollte.417 Sie formulierten ihre Forderung am 11. Juni folgendermaßen: „Die 

im 10er Arbeitskreis vertretenen Industrievertreter wünschten in Übereinstimmung mit 

dem juristischen Arbeitskreis der Industrie für das ban-L-Zentrum eine eigene Rechts-

person (GmbH) zu schaffen. Da die Diskussion dieser Frage zu einer eventuell nicht 

                                                 
415 EHI, Die Gliederung, S. 1-3. 
416 EHI, Die Gliederung, S. 3-5. 
417 GS1, Hagen 1998, S. 8f, 79. 
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unerheblichen Verzögerung des Abschlusses der Verhandlungen geführt hätte, kam der 

10er Ausschuß überein, das ban-L-Zentrum zunächst gemäß den Geschäfts- und Teil-

nahmebedingungen als eine selbständige Abteilung der RGH in Form einer getrennt ab-

rechnenden Leistungs- und Kostenstelle zu führen und den Entscheid über die endgülti-

ge Rechtsform zunächst auszuklammern.“418 Deutlich wird einerseits die Kompromiss-

bereitschaft der beteiligten Hersteller, andererseits aber auch ihre Bedenken hinsichtlich 

der Verankerung des gemeinsamen Projektes bei der RGH als einer Vertreterin des 

Handels. 

Das ban-L-Zentrum (kurz „ban-Zentrum“) wurde vom ban-L-Beirat (kurz „ban-Beirat“) 

gesteuert, der sich aus dem paritätischen Arbeitskreis entwickelte. Bis auf zwei Mitglie-

der blieb die Besetzung des Beirats gleich. Die Handelsseite bestellte Dr. Karl-Heinz 

Severing (HKG-Handelsketten-Handels GmbH & Co. KG) in den Beirat, der den aus-

geschiedenen Vertreter der RGH (Bruckhaus) ersetzte. Die Industrie wurde im Beirat 

fortan von Klaus Faltinat (Henkel & Cie. GmbH) vertreten, der Herr Teitscheid (Maggi 

GmbH) folgte.419 Der ban-Beirat war das Fachgremium, welches über alle Fragen be-

züglich des ban-Systems entscheiden sollte.420 Unter seiner Zustimmung konnten Ar-

beitskreise gebildet werden, die auftretende Probleme erörtern und dem Beirat Lö-

sungsvorschläge unterbreiten sollten.421 Den elfköpfigen ehrenamtlich arbeitenden Bei-

rat bildeten 10 stimmberechtigte Mitglieder, die paritätisch aus dem Kreis der Hersteller 

(Markenverband) und der Händler (Handelsunternehmen, die am ban-System teilnah-

men) bestellt wurden, und der nicht stimmberechtigte Leiter des ban-L-Zentrums. Die 

erste Amtsperiode des Beirats dauerte bis 31.12.1972.422 Hermann Severin (RGH) leite-

te als Geschäftsführer das ban-L-Zentrum, Karlheinz Hagen wurde als Abteilungsleiter 

der offizielle „Leiter des ban-L-Zentrums“.423 

Das ban-System wurde am 1. September 1969 um null Uhr für Artikel des Lebensmit-

telhandels eingeführt und beschränkte sich nicht nur auf bundesweite Artikel, sondern 

berücksichtigte auch regionale Artikel und Handelsmarken. Die Artikelnummer bestand 

                                                 
418 GS1, Hagen 1998, S. 79. 
419 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 4; GS1, Schäl 1971, Einleitung, o.S.; EHI, ban-
L-Seminare 1971, S. 5. 
420 GS1, Hagen 1998, S. 79, 87. 
421 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 8. 
422 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 8, 10. 
423 GS1, Hagen 1998, S. 79. 
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aus einem vierstelligen klassifizierenden und einem dreistelligen zählenden Teil sowie 

einer Prüfziffer. Die ersten beiden Ziffern des klassifizierenden Teils benannten den 

Warenbereich (es gab keine Leitziffer mehr), die dritte die Warengruppe und die vierte 

die Artikelgruppe. Das System umfasste die Warenbereiche Nahrungsmittel (00 – 09), 

Genussmittel und alkoholfreie Getränke (10 – 12) und Wasch-, Putz-, Reinigungsmittel, 

Hygieneartikel und Verbandstoffe, Körperpflegemittel, Kosmetika (15-18). Die Waren-

bereiche 13, 14 und 19 wurden als Reservenummern frei gehalten. Insgesamt verfügte 

das ban-L-System über eine Kapazität von 20 Warenbereichen, 200 Warengruppen, 

2.000 Artikelgruppen und 2.000.000 Zählnummern.  Das ban-L-Zentrum übernahm die 

Einordnung der vom Hersteller angemeldeten Artikel in die jeweiligen Artikelgruppen, 

bestimmte also den klassifizierenden Teil, und vergab die entsprechenden Prüfziffern. 

Die Hersteller teilten im Anschluss die individuellen Artikelnummern zu. Der erste ban-

Katalog aus dem Jahr 1970 enthielt rund 25.000 Artikelnummern. Die nicht gedeckten 

Vorkosten für die Entwicklung des ban-Systems sollten auf die Gebühren der ersten 

beiden Geschäftsjahre umgelegt werden, wobei diese zu 50 Prozent auf die angemelde-

ten Artikelnummern (Hersteller) entfielen. Die andere Hälfte der Kosten wurde von den 

teilnehmenden Handelsbetrieben getragen.424 

Die Hersteller verpflichteten sich, ihre Artikelnummern in einem „zumutbaren Zeit-

raum“425 auf sämtlichen Dokumenten und Gebinden zu verwenden, die die zwischenbe-

triebliche artikelbezogene Kommunikation betrafen. Die Handelsunternehmen verein-

barten sich ebenfalls zur alleinigen Verwendung der bans im Geschäftsverkehr mit Sys-

temteilnehmern.426 

Die Festlegung der genauen Uhrzeit für das Inkrafttreten des ban-Systems geschah be-

wusst. Da die Zählnummern in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben und im Pa-

pierkatalog entsprechend gedruckt wurden, wollten sich die teilnehmenden Unterneh-

men die vordersten Plätze sichern, weil sie hier eine größere Beachtung vermuteten. So 

soll es zu einem Ansturm auf die Nummern in der Nacht vom 31. August auf den  

1. September 1969 gekommen sein. Der Leiter des ban-Zentrums erinnert sich, dass das 

ban-Zentrum in dieser Nacht „[…] Hunderte von Anmeldungen entgegen[nahm], von 

                                                 
424 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 2-8, 12; GS1, Hagen 1998, S. 9; food+nonfood 
10/1970, S. 10. 
425 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 6. 
426 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 6. 
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Teilnehmern wohlgemerkt, nicht von Nummern. Die erreichten eine 5stellige Zahl.“427  

Die erste Artikelnummer 08200002 (Zählnummer ist hier die begehrte 000) vergab das 

ban-L-Zentrum an den Süßwarenhersteller Wissoll, ein Tochterunternehmen von Ten-

gelmann. Die Artikelnummer bezeichnete eine 50g-Tafel Vollmilchschokolade.428 

Eine grundsätzliche Schwierigkeit während der Entwicklung der ban betraf das Be-

kenntnis sowohl der Hersteller als auch der Händler zum ban-System und damit zu-

sammenhängend ihre gegenseitige Verpflichtung, die gemeinsame Standardisierung 

auch in der Praxis anzuwenden. Aus diesem Grund stelle ich im Folgenden dar, wie sich 

die ban nach ihrem Inkrafttreten im September 1969 verbreitete und weiterentwickelte. 

2.4 Die Weiterentwicklung und Diffusion der Bundeseinheitlichen Artikel-

nummerierung 

2.4.1 Die Diffusion der ban in der Konsumgüterwirtschaft 

Im Dezember 1970 beteiligten sich fast 550 Industriebetriebe und 610 Handelsbetriebe 

(Lebensmittelgroßhandlungen, Genossenschaften, Filialbetriebe, Verbrauchermärkte) 

am ban-System. Die Teilnehmer meldeten 38.000 Artikel aus dem Sortiment des Le-

bensmittelhandels an und reservierten weitere 32.000 als Reservenummern. Eine Unter-

suchung des ISB in drei ausgewählten Lebensmittelgroßhandlungen ergab, dass zur da-

maligen Zeit bereits 68 Prozent der Artikel des ban-Sortiments eine Artikelnummer tru-

gen.429 Die belegten Artikelnummern (zum Zeitpunkt der Untersuchung im Jahr 1970 

insgesamt 62.000, davon 20.000 Reservenummern) verteilten sich laut dem ISB haupt-

sächlich auf folgende Warenbereiche: „Suppen, Soßen, Brühen, Würzen, Gewürze, 

Brotaufstrich, Zucker“ (05) 18,6 Prozent, „Süßwaren“ (08) 14,5 Prozent, „Nährmittel, 

Puddingpulver, Backzutaten“ (04) 13,6 Prozent, „Weine, Schaumweine und Spirituo-

sen“ (10) 8,5 Prozent.430 Ein knappes Jahr später zählte die RGH knapp 600 Industrie-

                                                 
427 GS1, Hagen 1998, S. 9. 
428 GS1, Hagen 1998, S. 9; TUM-TG, 7. ban-Katalog 1976, S. 333; Tengelmann Warenhandelsgesell-
schaft KG, online im Internet: http://tengelmann.de/home/presse/pressearchiv/newsde 
tail/datum/2003/07/01/verkauf-von-wissoll-abgeschlossen.html, zuletzt abgerufen am 03.04.2015. 
429 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 2. 
430 Selbstbedienung und Supermarkt 7/1970, S. 16. 
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betriebe und 43.000 angemeldete Artikel.431 Der letzte ban-Katalog aus dem Jahr 1976 

zählte ban für 60.000 Artikel.432 

Aufgrund der steigenden Anzahl von Teilnehmern konnte das ban-Zentrum zum 1. Ja-

nuar 1972 die Gebühren senken. Der Beirat beschloss am 8. Oktober 1971, dass für die 

Hersteller die Artikelnummer pro Jahr für die erste bis 50. Artikelnummer 6,50 DM 

kosten sollte, für die 51. bis 1.000 Nummer 5,50 DM, für die 1.001 bis 2.000 Nummer 

4,50 DM, für die 2.001 bis 3.000 Nummer 2,00 DM und ab der 3.001. Nummer jede 

weitere Nummer 1,00 DM (alle zuzüglich Mehrwertsteuer). Bis zum Jahr 1972 zahlten 

die Hersteller für die erste bis 50. Nummer jeweils 9,00 DM, für die 51. bis 1.000ste 

Nummer jeweils 7,50 DM und ab der 1.001 Nummer jeweils 4,50 DM (zuzüglich 

Mehrwertsteuer). Für die Handelsteilnehmer dagegen blieben die Gebühren, die sich am 

Umsatz orientierten, unverändert (10,00 DM pro Jahr und angefangene Million DM 

Großhandelsumsatz, zuzüglich Mehrwertsteuer).433 Die Beitragsordnung spiegelt die 

Grundproblematik und die unterschiedlichen Herausforderungen für die Hersteller und 

die Händler wider, die mit der Einführung der ban in die Unternehmen einhergingen: 

Die Hersteller mussten in Vorleistung gehen, da sie ihre Artikel beim ban-Zentrum an-

melden und die entsprechenden Artikelnummern „kaufen“ mussten. Sie mussten das 

ban-System sozusagen von der Theorie in die betriebliche Praxis überführen, indem sie 

ihre Artikel tatsächlich mit einer ban kennzeichneten. Ohne die verbindliche Anmel-

dung der Artikel durch die Hersteller wären keine Artikelnummern in den Umlauf ge-

kommen. In Anbetracht der Vorleistungen der Hersteller wird ein weiteres Mal ver-

ständlich, warum die Hersteller seit Anbeginn des ban-Projektes forderten, dass sich 

auch die Händler zu dem gemeinsamen System bekannten. Diese gegenseitigen Ver-

pflichtungen, nämlich dass die Hersteller das System zeitnah umsetzten und die Händler 

                                                 
431 Der zusammenfassende Bericht der Gedelfi, verfasst von Werner Schäl, über die Arbeit des „EDV-
Arbeitskreises Industrie/Gedelfi“ aus dem Oktober 1971 gibt 589 Industriebetriebe an. GS1, Schäl 1971, 
1. ban, o.S.. Eine Zusammenfassung der ersten ban-L-Seminarveranstaltung aus dem Jahr 1971 (EHI, 
ban-L-Seminare 1971) resümiert 600 angemeldete Industriefirmen: EHI, ban-L-Seminare 1971, S. 5. Da 
der Bericht der Gedelfi die Zahlen aus der RGH-Zeitschrift Rationeller Handel entnahm, ist ihre Ver-
gleichbarkeit gewährleistet. 
432 GS1, Hagen 1998, S. 9. 
433 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 66; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Han-
dels, 1971a, S. 11 und an S. 11 geheftete Mitteilung des ban-L-Zentrums „Gebührensenkung für ban-
Artikelnummern“. Die „Vierte Sonderausgabe ban-L“ ist im 15. Jahrgang des Rationellen Handels er-
schienen und kann deshalb auf das Erscheinungsjahr 1972 datiert werden. Rationalisierungs-
Gemeinschaft des Handels 1972, Impressum, S. 72. 
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sich auch ausschließlich der ban in der zwischenbetrieblichen Kommunikation bedien-

ten, blieb in den Geschäfts- und Teilnahmebedingungen weiterhin verankert.434 

Wie dargestellt wurde das ban-System zunächst für das Sortiment des Lebensmittelhan-

dels eingeführt, obwohl weitere non-food-Bereiche schon in der Entwicklungsphase in 

der Klassifikation bedacht wurden.435 Das 1969 implementierte ban-System erfuhr in 

den folgenden vier Jahren nur geringfügige Änderungen. Das ban-Zentrum arbeitete 

weiter an einer Klassifikation für alle Konsumgüterbereiche, ordnete diese aber der 

Entwicklung der „Warensystematik des Binnenhandels“ des Statistischen Bundesamtes 

unter, an der es ebenfalls beteiligt war.436 Im Jahr 1971 formulierte der damalige Leiter 

des ban-L-Zentrums, Karlheinz Hagen, seine Strategie wie folgt: „Mit einer endgültigen 

Veröffentlichung einer Non food-Empfehlung soll deshalb gewartet werden bis die Ar-

beiten des Statistischen Bundesamtes abgeschlossen sind.“437 Das Warenverzeichnis für 

den Binnenhandel sollte, ähnlich wie auch die ban-Klassifikation, eine national einheit-

liche Systematik bieten, mit der die Warenflüsse statistisch erfasst und analysiert wer-

den konnten.438 Zum 1. Januar 1973 wurde das ban-System geographisch und sorti-

mentstechnisch erweitert, indem es der Standardklassifikation des Statistischen Bundes-

amts angeglichen wurde. Dabei änderte sich die bestehende Klassifikation des ban-

Systems für die Warenbereiche 00 – 19 nur geringfügig: Die bisherige Einteilung blieb 

grundsätzlich bestehen, vereinzelt wurden Warengruppen verschoben. Zwei Warenbe-

reiche erfuhren dabei die wesentlichste Änderung: „Obst und Gemüse, Blumen, Brot 

und Backwaren“ (01) und „Weine, Schaumweine und Spirituosen“ (10). Bei der Umge-

staltung des Warenbereichs 10 zeigt sich der internationale Einfluss, dem auch die Sor-

timente des bundesdeutschen Lebensmittelhandels ausgesetzt waren. Basierend auf ei-

ner Gesetzesänderung aus dem Jahr 1971 (Weingesetz, Anpassung an die EWG-

Verordnung Nr. 816/70)439 wurde die Untergliederung in inländische und ausländische 

Produkte zugunsten der EWG-kompatiblen Lösung in Weiß-, Rot- und Roséweine auf-

                                                 
434 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 6; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 
1972, S. 63f. 
435 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1967b, S. 43f. 
436 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 4; EHI, ban-L-Seminare 1971, S. 4. 
437 EHI, ban-L-Seminare 1971, S. 4. 
438 BDI-Mitteilungen 5/1974, S. 2. 
439 Vgl. Maringer 2014, S. 226.  
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gegeben.440 Offiziell wurde das ban-System auch erst mit der Angleichung an die Bin-

nenhandelsstatistik für weitere Branchen geöffnet (unter anderem Textil, Unterhal-

tungselektronik, Möbel, Papier, Erze, Eisenwaren, Sport- und Campingartikel, Lacke, 

Maschinen, Fahrzeuge, Arzneimittel, Chemikalien, lebende Tiere).441 Die Harmonisie-

rung mit der Binnenhandelsstatistik bedeutete jedoch nicht, dass damit auch ein anwen-

dungsbereites ban-System für die entsprechenden non-food-Bereiche existierte. Die 

weitere Unterteilung der einzelnen Warenbereiche in Waren- und Artikelgruppen wurde 

von langwierigen Diskussionen der einzelnen Fachverbände mit dem ban-L-Zentrum 

bzw. der RGH begleitet, so dass bis Mitte der 1970er Jahre noch keine gemeinsame Lö-

sung von Händlern und Herstellern für diese non-food-Bereiche gefunden werden soll-

te.442 Die Systematik des ban-Systems erwies sich auch hier wieder in mehrfacher Hin-

sicht als Bremse. Nicht nur die Lebensmittelwirtschaft, sondern auch die anderen Bran-

chen orientierten sich bei der Gestaltung der Artikelnummernklassifikation an ihren 

Sortimenten und branchenspezifischen (EDV-)Bedürfnissen. Dies hatte zur Folge, dass 

die einzelnen Branchen mit bestehenden Systemen ihre Stammsortimente in eine Deka-

de des ban-Systems unterbringen wollten, um die ersten beiden Stellen intern für die 

EDV-Weiterverarbeitung einzusparen. Da das ban-System nach der Angleichung an die 

Binnenhandelsstatistik ebenfalls nur zehn Dekaden (= 10 Warenbereiche) zuließ, konnte 

nicht eine Dekade nur alleine an eine Branche vergeben werden.443 Von der Anglei-

chung des ban-Systems an die Binnenhandelsstatistik waren im Frühjahr 1973 laut Aus-

sage der RGH und des ban-L-Zentrums circa fünf Prozent der angewandten Artikel-

nummern betroffen.444 

Im non-food-Bereich wurde die ban einzig für das Sortiment der Bodenbelags, Farben- 

und Tapetenwirtschaft (BFT) eingeführt. In der ersten Sonderausgabe zum ban-System 

für die Bodenbelags, Farben- und Tapetenwirtschaft (BFT) – ban-BFT – aus dem Jahr 

1973445 wurden die non-food-Bereiche angeführt, die bis dato bereits bis zur Artikel-

                                                 
440 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 14, 29; Rationalisierungs-Gemeinschaft des 
Handels 1972, S. 7f, 10, 24. 
441 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels, 1972, S. 4-8. 
442 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels, 1972, S. 36; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Han-
dels 1971a, S. 44. 
443 TUM-TG, Entwurf ban-L-Handbuch 1973, S. 65f. 
444 TUM-TG, Entwurf ban-L-Handbuch 1973, S. 64. 
445 Diese Sonderausgabe besitzt wie auch ihre Vorgängerinnen kein explizites Erscheinungsdatum. Aller-
dings werden bei den bislang zitierten Sonderausgaben die jeweiligen Jahrgänge des Rationellen Handels 
angeben, so dass damit auf das Erscheinungsjahr geschlossen werden kann. Aus den Veröffentlichungen 
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gruppe klassifiziert worden waren: Textilien (19 – 30), Sportbekleidung (36), Farben, 

Lacke, Tapeten (72 – 76), Tiernahrung (96) und Pflanzen (97). Alle anderen Warenbe-

reiche waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig untergliedert und konnten somit 

nicht vom ban-Zentrum in die Artikelnummerierung übernommen werden. Das ban-

BFT-System wurde gemeinsam von Herstellern und Händlern der BFT-Wirtschaft ent-

wickelt, allen voran dem Bundesverband des Deutschen Farbengroßhandels e.V. und 

dem paritätischen Arbeitskreis BFT des ban-Zentrums, und trat gemäß des ban-Beirats-

Beschlusses vom 13. September 1973 am 1. Oktober 1973 offiziell in Kraft. In der Pra-

xis wurde ban-BFT allerdings erst seit dem 1. März 1974 angewendet. Ban-BFT galt für 

die Warenbereiche „Bodenbeläge“ (21), „Anstrichfarben (ohne Lacke und Lackfarben)“ 

(72), „Klebstoffe, Leime, Klebmörtel“ (73), „Lacke, Lackfarben, Polituren, Mattierun-

gen, flüssige Beizen“ (74), „Sonstige Anstrichstoffe, Malerpinsel und –bürsten“ (75) 

und „Tapeten, Wand- und Deckenbekleidung“ (76).446 Die entsprechenden Unterneh-

men der BFT-Wirtschaft konnten sich nun für das ban-BFT beim ban-Zentrum anmel-

den und die anschließend zugeteilten bans im zwischenbetrieblichen Datenverkehr ein-

setzen.447 In diesem Zuge wurden beim ban-Zentrum zusätzliche Gremien geschaffen: 

Die Abteilung ban-BFT wurde als eine selbständige Abteilung in Form einer getrennt 

abrechnenden Leistungs- und Kostenstelle dem ban-Zentrum zugeordnet. Der Fachbei-

rat „BFT“ betreute das BFT-Sortiment und entschied in Streitfragen. Alle Konflikte be-

züglich der ban-Systematik, der Finanzierung sowie der Gebührenordnung bedurften 

der Zustimmung des ban-Beirates, in dem der Vorsitzende des Fachbeirates ein Anhö-

rungsrecht besaß. Die stimmberechtigten Mitglieder des zehnköpfigen Fachbeirates be-

stellten der Markenverband und – anders als die Mitglieder der Handelsseite beim ban-

Beirat, welche aus dem Kreis der Handelsteilnehmer gewählt wurden – die RGH. Das 

elfte, nicht-stimmberechtigte Mitglied war der zuständige Ressortleiter beim ban-

Zentrum. Die Geschäfts- und Teilnahmebedingungen für das BFT-Sortiment sowie die 

Regelungen der Geschäftsordnungen der Beiräte blieben äquivalent den Bestimmungen 

für das ban-L-System. Bei den Gebühren jedoch ergab sich eine Differenz. Die BFT-

Hersteller mussten bis zur 2.000sten Artikelnummer eine DM mehr zahlen als die ban-

                                                                                                                                               
und Beiträgen im Heft, die Ergebnisse von Veranstaltungen aus dem Sommer 1973 wiedergeben und das 
Inkrafttreten des BFT-Systems zum 01.10.1973 ankündigen, lässt sich konstruieren, dass die Sonderaus-
gabe „Erste Sonderausgabe ban-BFT“ aus dem Sommer/Herbst 1973 stammen muss: Rationalisierungs-
Gemeinschaft des Handels, 1973, S. 1, 27. 
446 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1973, S. 5-10; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 1 am 
22.03.1974, S. 4; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 2 am 19.06.1974, S. 3. 
447 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1973, S.12, 20. 
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Teilnehmer des Lebensmittelsortiments; die BFT-Händler mussten 200 DM pro Jahr 

(zuzüglich Mehrwertsteuer) entrichten.448 Was bedeutete der Einsatz der ban für die Or-

ganisationen der Anwender? 

2.4.2 Der ban-induzierte Umbau der betrieblichen Strukturen und Abläufe 

Im Verlauf ihrer Einführung und Durchsetzung konfrontierte die ban die unterschiedli-

chen Handelsstufen mit neuen Möglichkeiten, aber auch unterschiedlichen Herausforde-

rungen. Diese entstanden vor allem dort, wo die Verwendung der ban erforderte, dass 

die Betriebe ihre internen Kommunikationssysteme und Betriebsabläufe änderten. Die 

grundsätzliche Problematik, wie eine Sortimentsgliederung für die non-food-Bereiche 

gestaltet werden sollte, weitete sich auch auf Aktionsartikel und regionale Artikel aus. 

Nachdem die ban nicht mehr nur wie anfangs geplant auf überregionale Artikel be-

schränkt wurde, stellte sich für die Hersteller die Frage, wie die regionalen und Akti-

onsartikel im System integriert werden konnten. Das ban-Zentrum leitete die Hersteller 

an, für diese speziellen Artikel eigenständig Nummern aus dem Reservebereich zu ver-

geben. Da aufgrund der beschränkten geographischen (bei regionalen Artikeln) und 

zeitlichen (bei saisonalen und Aktionsartikeln) Reichweite Überschneidungen nicht auf-

traten, mussten diese Nummern nicht zentral vom ban-Zentrum vergeben werden. Glei-

ches galt für Handels- und Eigenmarken der Handelsunternehmen, die nur innerhalb der 

eigenen Organisation gehandelt wurden. Auch hier sollten sich die Händler selbständig 

der Nummern aus dem Reservebereich bedienen.449 

Bei der Betrachtung der Entwicklungsphase der ban ist deutlich geworden, dass nicht 

nur der unternehmensübergreifende Datenaustausch durch verschiedene Nummernsys-

teme erschwert wurde, sondern dass auch die einzelnen Betriebe mit verschiedenen 

Nummernsystemen arbeiteten, so zum Beispiel im Zentrallager. Dies betraf vor allem 

die Großhändler und Zentralen der Einzelhandelsunternehmen, die sowohl Artikel be-

schafften als auch absetzten. Die Harmonisierung der internen Nummernsysteme blieb 

auch in der Implementierungsphase der ban bei den Betroffenen ein heikles Thema. Das 

ban-Zentrum sah in ihrer Schöpfung das Potential, nicht nur die Bestellkommunikation, 

sondern auch die Bereiche Einkauf, Wareneingang, Lagerung, Kommissionierung, Be-

standskontrollen und die Warenannahme mit der ban zu rationalisieren. Um mithilfe der 

                                                 
448 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1973, S.18-24; Rationalisierungs-Gemeinschaft des 
Handels 1972, S.63f, 66f. 
449 EHI, ban-L-Seminare 1971, S. 3; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 35f. 
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ban aber diese dem Verkauf vorgelagerten Prozesse zu steuern, mussten die Händler 

zunächst Betriebsabläufe und -organisation anpassen. So erforderte die ausschließliche 

Anwendung der ban im Lager, dass die Händler die bisherigen Koordinaten „Lagerstra-

ße“ und „Lagerfach“ durch die ban-L-Artikelnummer und ihre entsprechende Zähl-

nummer ersetzten und das Lager in der Reihenfolge der ban-Ls umbauten.450 

Hierbei wird erneut deutlich, dass die Vereinheitlichung der Daten- und Warenflüsse 

durch die ban den Umbau der materiellen Welt erfordert. Diese Reorganisation, die ich 

einleitend als Modellbildung über die zu digitalisierenden materiellen Strukturen und 

Prozesse definiert habe, ging mit dem Einsatz der ban zwingend einher bzw. machte es 

erst möglich, die ban effizient einzusetzen. 

Ähnliche Herausforderungen blieben auch in der zwischenbetrieblichen Bestellkommu-

nikation bestehen. So zum Beispiel lehnten Großhändler die ban im gedruckten Order-

satz ab, weil sie relativ viele Stellen besaß. Um die ban dennoch für Statistiken etc. nut-

zen zu können, mussten die Händler von der kürzeren Ordersatznummer erst auf die ban 

umschlüsseln. Im Lochkartenzeitalter konnte dies nach dem Prinzip der „Parallelver-

schlüsselung“ mithilfe einer Artikelstammkarte vorgenommen werden, die sowohl die 

ban als auch den Ordersatzschlüssel enthielt.451 Die ban reorganisierte demnach betrieb-

liche Prozesse und Organisationen in den dem POS vor- und nachgelagerten Strukturen. 

Wie wirkte sie am POS? 

2.4.3 Die ban am POS 

Die Großhändler mit Cash&Carry-Betrieben, die über EDV-Anlagen mit großen Ex-

ternspeichern verfügten, konnten mithilfe der ban auf eine Preisauszeichnung verzich-

ten. Die Preise wurden im Artikelstammsatz gespeichert, der dann bei der Eingabe der 

auf den Verpackungen aufgedruckten bans aufgerufen werden konnte (dieses Verfahren 

wird als price-look-up = PLU452 bezeichnet).453 Auch für den Einzelhandel wurde An-

                                                 
450 EHI, ban-L-Seminare 1971, S. 6-8; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 50f. 
451EHI, ban-L-Seminare 1971, S. 9; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 46; Rationali-
sierungs-Gemeinschaft des Handels 1967b, S. 19; Grochla 1973, S. 229. Vgl. Springer Gabler Verlag 
(Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Ordersatz, online im Inter-
net:http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/120191/ordersatz-v5.html, zuletzt abgerufen am 
03.04.2015. 
452 Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Price-Look-up-
Verfahren (PLU), online im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/145515/price-look-up-
verfahren-plu-v4.html, zuletzt abgerufen am 08.04.2015. 
453 EHI, ban-L-Seminare 1971, S. 12. 
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fang der 1970er Jahre diskutiert, die Artikeldaten direkt an der Kasse über die Artikel-

nummern zu erfassen. Neben den noch zu lösenden technischen Problemen bei der Di-

rektlesung stellte das gemeinsame Nummernsystem von Hersteller und Händlern, wel-

ches die Hersteller systembedingt auf die Verbrauchereinheiten und nicht nur auf die 

Großhandelsumkartons hätten drucken müssen, die wesentliche Herausforderung dar.454 

Das folgende Zitat aus dem Handbuch-Entwurf der RGH und des ban-Zentrums veran-

schaulicht diese grundsätzliche Herausforderung bei der Verwendung der ban (in der 

Datenerfassung) im Einzelhandel: „Es ist oft nicht eindeutig zu erkennen, wo ban auch 

für den Einzelhandel einen Rationalisierungseffekt darstellen kann. Zunächst ist die na-

heliegendste Möglichkeit, ban im Einzelhandel zu verwenden, schon von vorneherein 

fast ausgeschlossen. Gemeint ist hier das automatische Kassieren. Ein automatisches 

Kassieren mit Hilfe der ban-Nummer ist im Einzelhandel nicht ohne weiteres möglich, 

da die ban-Nummer nicht auf jeder Verbrauchereinheit steht und auch nicht die Ver-

brauchereinheit identifiziert. Da das gesamte ban-System auf die im Großhandel gehan-

delten Einheiten ausgerichtet ist, könnte man also zunächst annehmen, daß das ban-

System nichts für oder mit dem Einzelhandel zu tun hat. Allerdings hat es sich gezeigt, 

daß das ban-System dem Einzelhandel sehr wohl eine Hilfe in einigen Bereichen sein 

kann. Dies insbesondere bei der Einkaufspolitik und der Inventur. Sicherlich wird auch 

in Zukunft das automatische Kassieren im Einzelhandel mit Hilfe der ban-Nummer 

möglich sein. Jedoch sind die Verbrauchereinheiten noch nicht so gestaltet, daß sie in 

das ban-System integriert werden können.“455 

Anfang der 1970er Jahre stellten EDV-Hersteller die ersten Prototypen für Datenkassen 

bzw. sogenannte „elektronische Kassenterminals“456 vor, die codierte Artikelinformati-

onen automatisch lesen und auf einem Magnetband zur weiteren Verarbeitung speichern 

konnten. Einer RGH-Untersuchung zufolge befanden sich in der BRD im Jahr 1971 

zwei Terminalsysteme im Einsatz, allerdings nicht im Lebensmitteleinzelhandel, son-

dern in einem Cash & Carry-Markt (Großhandel) und einem SB-Warenhaus.457 Für den 

Lebensmitteleinzelhandel schien der RGH und dem ISB die Schweizer Entwicklung 

APOSS am weitesten für eine praktische Anwendung fortgeschritten, während die Kas-

                                                 
454 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 42; EHI, ban-L-Seminare 1971, S. 15. 
455 EHI, Entwurf ban-L-Handbuch 1973, S. 250. 
456 Sieberts/Wagener 1973, S. 169. 
457 Der Agros C&C-Markt in Rheinhausen verwendete das System Olivetti TC 600, eine Kaufhof-Filiale 
in Kamp-Lintfort hatte das Nixdorf Kassensystem 820 installiert. Institut für Selbstbedie-
nung/Rationalisierungs-Gesellschaft des Handels mbH & Co. 1971, S. 3. 
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senhersteller Anker und Hugin zu jener Zeit nur über Prototypen ihrer Systeme verfüg-

ten.458 1973 waren knapp 300 Terminals im deutschen Handel insgesamt installiert, die 

aber vor allem in C&C-Betrieben und in Verbrauchermärkten verzeichnet wurden.459 

Die C&C-Betrieben profitierten von der automatischen Datenerfassung an der Kasse, 

weil sie mit ihr schneller fakturieren konnten. Die Betriebe waren nämlich verpflichtet, 

ihren gewerblichen Kunden eine Rechnung über die Einzelartikel auszustellen.460 Der 

RGH und dem ISB war die Bedeutung der ban für den Einsatz dieser Terminals im Ein-

zelhandel offenbar bewusst: „Die Sonderschau [„distributa“ anlässlich der Euroshop im 

Jahr 1972, Anmerkung der Autorin] war abgerundet mit einer Informationsstelle über 

das ban-System, das beim zukünftigen Einsatz von Kassenterminals an Bedeutung ge-

winnen wird.“461 Mit der ban als gemeinsamen Code von Herstellern und Händlern war 

in der BRD schon eine wesentliche strukturelle Voraussetzung erfüllt, um die Datenkas-

sen im Lebensmitteleinzelhandel nutzen zu können. Die Angabe von unterschiedlichen 

Artikelnummern auf den Produkten war nämlich nicht rationell und ab einer gewissen 

Anzahl an Nummern auch nicht realisierbar.462 Diese Tatsache verleitete die Verant-

wortlichen 1971 zu, wie sich mit der Einführung des Universal Product Codes zwei Jah-

re später herausstellen sollte, überoptimistischen Prognosen: „Da die ban-L-Nummer als 

von Industrie und Handel akzeptierte Artikelnummer die Voraussetzung der Einheit-

lichkeit erfüllt, besteht die berechtigte Hoffnung, daß das Terminal-System im deut-

schen Lebensmitteleinzelhandel früher eingeführt werden kann als in den USA.“463 

Zwei weitere Bedingungen hätten nach Einschätzungen der RGH und des ISB neben 

der Serienreife der Kassen noch realisiert werden müssen, nämlich, dass die Hersteller 

ihre Produkte lückenlos im ban-System anmeldeten und die Auszeichnung der Einzelar-

tikel übernahmen. Sie stützten sich auf amerikanische Studien, die belegten, dass die 

Hersteller um ein Vielfaches weniger für die Auszeichnung aufwenden mussten als die 

Händler. Bei 1.000 Artikel errechneten sie pro Auszeichnung Herstellerkosten von ca. 

1,00 DM gegenüber Einzelhandelskosten von ca. 16,50 DM. Je mehr Artikel ausge-

                                                 
458 Das Hugin-Modell wurde in der Untersuchung nicht näher spezifiziert, bei dem Prototypen von Anker 
handelte es sich um das ADS 2600 Modulflex System. Institut für Selbstbedienung/Rationalisierungs-
Gesellschaft des Handels mbH & Co. 1971, S. 3, 6f, 19. 
459 Sieberts/Wagener 1973, S. 169. 
460 EHI, Entwurf ban-L-Handbuch 1973, S. 238f. 
461 Selbstbedienung und Supermarkt 3/1972, S. 41. 
462 EHI, Entwurf ban-L-Handbuch 1973, S. 48-51. 
463 Institut für Selbstbedienung/Rationalisierungs-Gesellschaft des Handels mbH & Co, 1971, S. 50. 
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zeichnet worden waren, desto höher war die Ersparnis.464 Der Entwurf des ban-

Handbuches aus der Feder von RGH und dem ban-Zentrum aus dem Jahr 1973 weist 

darauf hin, dass den Betroffenen ein weiterer struktureller Engpass für das automatische 

Kassieren im Einzelhandel bewusst war, der bis dato noch nicht gelöst war: Nicht nur 

mussten die Artikel einheitlich identifiziert werden, auch musste ein standardisierter 

maschinenlesbarer Code vereinbart werden, der die Artikelnummern verschlüsselte.465 

Zudem scheinen die ban-Verantwortlichen den Mehrwert der Datenerfassung an der 

Kasse für Lebensmittelfilialbetriebe in Frage gestellt zu haben: „Es erhebt sich auch die 

Frage, ob ein Filialbetrieb unbedingt den Umsatz an der Kasse nach Artikeln erfassen 

muß.“466 Obwohl ihnen bewusst war, dass die alternative Umsatzerfassung nach Wa-

renein- und -ausgang noch keinen Verkauf darstellte, erwogen sie diese Methode auf-

grund der hohen Umschlagsgeschwindigkeit der Lebensmittel als Mittel der Wahl. Ob 

sie angesichts der technisch erfolgsversprechenden internationalen Entwicklungen 

(UPC, APOSS) diese Methode tatsächlich als adäquaten Ersatz für die direkte Datener-

fassung am Checkout betrachteten oder vielmehr machtpolitische Gründe (Erhalt des 

ban-Systems) diese Aussage motivierten, sollen das Kapitel 3 der vorliegenden Arbeit 

näher beleuchten.467 Nicht nur die Artikelnummern, sondern in der Folge auch die 

Nummern, die die einzelnen Betriebe und Unternehmen in der zwischenbetrieblichen 

Kommunikation kennzeichneten, sollten von dem ban-Zentrum eine Standardisierung 

erfahren. 

2.4.4 Eine ban für die Unternehmen – die ban-Betriebsnummer (bbn) 

So wie die ban die Artikel kennzeichnete, sollten auch eine Nummer die einzelnen Be-

triebe eindeutig benennen. Diese Nummer für die Unternehmensidentifikation war die 

„ban-Betriebsnummer“ (bbn). Die systemfreie sechsstellige Nummer (fünf Zählnum-

mern und eine Prüfziffer) kennzeichnete Betriebe, die „[…] die empfangenden Stellen 

von Waren und Rechnungen aus der Industrie sowie die zahlenden Stellen des Empfän-

gers, soweit diese Stellen nicht zusammenfallen“468 oder  die „[…] die Ware versenden-

den bzw. Rechnungen ausstellenden sowie Zahlungen empfangenden Stellen der Indust-

                                                 
464 Institut für Selbstbedienung/Rationalisierungs-Gesellschaft des Handels mbH & Co, 1971, S. 49-54; 
Mies 1972, S. 9. 
465 EHI, Entwurf ban-L-Handbuch 1973, S. 50. 
466 EHI, Entwurf ban-L-Handbuch 1973, S. 164. 
467 EHI, Entwurf ban-L-Handbuch 1973, S. 164. 
468 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 40; GS1, Schäl 1971, 5. bbn, o.S. 
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rie bzw. Importeure“469 waren. Die bbn diente dazu, die verschiedenen Kunden- und 

Lieferantennummern anzugleichen. Eine bbn erhielten also nicht nur die Zentralen von 

Industrie und Handel, sondern alle juristisch selbstständigen Betriebsstätten. In Aus-

nahmefällen konnten auch unselbständige Stellen eine bbn beantragen, mussten dies 

aber gegenüber dem ban-Zentrum begründen. Für Einzelhandelsgeschäfte und Zweigla-

ger sahen die Verantwortlichen keine bbn vor. Wenn aber eine Nummerierung auch die-

ser Stellen notwendig erschien, konnten die bbn-Teilnehmer ihren jeweiligen bbns einen 

individuellen Nummernzusatz von maximal sechs Nummern zusätzlich Prüfziffer ver-

leihen und damit die bbn zur „ban-Betriebsstellen-Nummer“ (bbs) erweitern.  Das ban-

Zentrum vergab im Jahr 1970 die ersten bbns an alle damaligen Teilnehmer am ban-

System. Für die Teilnehmer, die dies wünschten, loste das Zentrum am 16. November 

1970 die bbns aus. Die übrigen Teilnehmer erhielten eine Nummer in laufender Reihen-

folge. Auch Betriebe, die sich nicht am ban-System beteiligten, konnten trotzdem eine 

bbn beantragen. Alle weiteren bbns vergab das ban-Zentrum kostenlos, auf Antrag eines 

Herstellers oder Händlers und in fortlaufender Reihenfolge. Wie die ban konnte auch 

die bbn in den vom ban-Zentrum standardisierten Rechnungsdokumenten zur Identifika-

tion der liefernden und empfangenden Stellen verwendet werden. Die Formulare waren 

aber auch ohne die standardisierten Artikel- und Betriebsnummern einsetzbar. Anders 

als die ban war die bbn eine systemfreie, identifizierende Nummer. Das heißt, dass der 

Nummer kein System unterlag wie beispielsweise bei der ban, deren Aufbau die be-

triebsübergreifende Sortimentsklassifikation widerspiegelte.470 Die Standardisierungen, 

die das ban-Zentrum und seine Arbeitskreise im Anschluss an das Inkrafttreten der ban-

L im Jahr 1969 vornahmen, erstreckten sich auch auf das Formularwesen des Rech-

nungsverkehrs, wie der folgende Abschnitt erörtert. 

                                                 
469 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 40; GS1, Schäl 1971, 5. bbn, o.S. 
470 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels, 1971a, S. 40; GS1, Schäl 1971, 5. bbn, o.S.; Rationali-
sierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 56-59; Coorganisation 1/1999, S. 70. 
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2.5 Die Standardisierung des Datenflusses durch das ban-L-Zentrum: Bei-

spiel Rechnungsverkehr 

2.5.1 Die Entwicklung der Bundeseinheitlichen Rechnungsliste und des Bundes-

einheitlichen Rechnungsformulars 

Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht die Digitalisierung des unternehmens-, handels-

stufen- und branchenübergreifenden Waren- und Datenaustausches. In den vorangegan-

genen Ausführungen habe ich aufgezeigt, wie die Unternehmen mit der ban ihre Sorti-

mentsgliederungen standardisierten, um sie mithilfe von EDV erfassen und verarbeiten 

zu können. Im Folgenden stelle ich Prozesse der zwischenbetrieblichen Kommunikation 

dar, die auf Basis der ban harmonisiert wurden. Auch diese Folgeprojekte erforderten, 

dass die betroffenen Betriebe ihre Betriebsabläufe und -strukturen reorganisierten. Wie 

schon bei der Entwicklung der ban mussten sich die Hersteller und die Händler sich zu 

dem gemeinsamen Standard bekennen und ihn in ihrer Betriebspraxis anwenden. So 

konnte die einheitliche Rechnungsliste, die im Jahr 1970 vom ban-Beirat beschlossen 

wurde, nur realisiert werden, wenn die Handelsunternehmen auf ihre individuellen 

Formulare verzichteten. Das einheitliche Rechnungsformular für die Hersteller setzte 

wiederum voraus, dass die Industriebetriebe ihre individuellen Rechnungsformulare 

umstellten.471 

Der 1968 gegründete „EDV-Arbeitskreis Industrie/Gedelfi“472 hatte es sich zur Aufgabe 

gesetzt, die Formulare im zwischenbetrieblichen Datenverkehr zu vereinheitlichen und 

den handelsstufenübergreifenden Datenaustausch zu gestalten. Während die im Arbeits-

kreis vertretenen Industrievertreter legitimiert waren, für den Markenverband und damit 

für eine Vielzahl von Betrieben zu sprechen, konnten die Handelsvertreter ihre Stimme 

nur für die der Gedelfi angeschlossenen Filialbetriebe abgeben. Nicht alle Handelsorga-

nisationen und Betriebsformen waren in diesem Arbeitskreis vertreten. Um eine breitere 

Zustimmung auf Handelsseite zu sichern, gründete die RGH den Arbeitskreis „Rationa-

lisierung der Zusammenarbeit Industrie/Handel“, der für den ban-Beirat als das ent-

                                                 
471 GS1, Schäl 1971, 2. Bundeseinheitliches Rechnungsformular, o.S.; GS1, Schäl 1971, 4. Bundesein-
heitliche Rechnungsliste, o.S.; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 38; Rationalisie-
rungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 54f. 
472 Für die Hersteller waren folgende Unternehmen aktiv im Arbeitskreis vertreten: Allgäuer Alpenmilch, 
Bahlsen, FKF, Grünland, Harder, Meiser & Co., Jacobs, Kaffee HAG, Kraft GmbH, Maggi, Dt. Maizena 
GmbH, Dr. Oetker, Redlefsen. Der Handel wurde repräsentiert von Hill, KKG, Krupp Konsum-Anstalt, 
Meierei Bolle, Nanz, Reichelt, Stüssgen AG, Tengelmann, Gedelfi, RGH. GS1, Schäl 1971, Einleitung, 
o.S.  
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scheidende Gremium Lösungsvorschläge erarbeiten sollte. Folgende Handelsorganisati-

onen waren in dem RGH-Arbeitskreis vertreten: A & O Bundeszentrale, Deutsches 

Selbstbedienungs-Kaufhaus, Edeka-Zentrale, Einkaufskontor Baden-Baden, Gedelfi, 

GEG, HKG-Handelskettengesellschaft, Ratio-Zentrale, Rewe-Prüfungsverband, Rewe-

Zentrale, Spar-Zentrale, ZHG-Zentrale. Seine Aufgabe bestand darin, „[…] Arbeitsmit-

tel und -verfahren zu entwickeln, welche die technische Abwicklung des Warenge-

schäfts erleichtern können.“473 Dabei sollte der RGH-Arbeitskreis die Vorschläge des 

Gedelfi-Arbeitskreises prüfen und bei der Gestaltung seiner eigenen Lösungen berück-

sichtigen. Da sich der RGH-Arbeitskreis ausschließlich aus Handelsvertretern zusam-

mensetzte, betonte die RGH, dass die erarbeiteten Lösungen des Arbeitskreises keine 

RAKA darstellen sollten, sondern mit den Vertretern der Industrie entweder im ban-

Beirat oder mit dem Markenverband direkt abgestimmt und paritätisch gefunden wer-

den sollten. So wurde das Bundeseinheitliche Rechnungsformular für die Industrie vom 

RGH-Arbeitskreis mit dem Konsumgüterausschuss des Markenverbandes auf der Basis 

des EDV-Arbeitskreis Industrie/Gedelfi-Entwurfs erarbeitet.474 Als erstes Ergebnis der 

Arbeit der Arbeitskreise in Abstimmung mit der Industrie konnte die Bundeseinheitli-

che Rechnungsliste im Jahr 1970 vom ban-Beirat beschlossen werden.475 

Dieses Standardformular für die Hersteller listete gesammelt die von einer Handelszent-

rale zu verbuchenden Daten aus mehreren Rechnungen auf. Während die Hersteller die 

Ware an die einzelnen Betriebe lieferten, sendeten sie die Liste und das Rechnungsbün-

del an die jeweilige Zentrale. Diese leitete dann die Einzelrechnungen an ihre Mit-

gliedsbetriebe bzw. die Genossenschaften weiter. Das Arbeitsmittel „Rechnungsliste“ 

wurde als sozusagen „größter gemeinsamer Nenner“ konzipiert, das heißt, dass alle An-

forderungen der beteiligten Handelsunternehmen in dem Formular vereinigt wurden. 

Somit konnten die Händler ihre Arbeitsabläufe beibehalten.476 Die Hersteller blieben 

trotz der Standardisierung mit individuellen Wünschen der Händler konfrontiert. So er-

zielten die Arbeitskreise keine Einigung beim Skontoabzug. Einige Händler wünschten 

                                                 
473 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels, 1971a, S. 38. 
474 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 38; GS1, Schäl 1971, 2. Bundeseinheitliches 
Rechnungsformular, o.S.; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 54f. 
475 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 38; GS1, Schäl 1971, 4. Bundeseinheitliche 
Rechnungsliste, o.S. 
476 Der EDV-Arbeitskreis Industrie/Gedelfi wertete dies positiv: „Die Diskussion im Arbeitskreis zeigte, 
daß die Wünsche aller Handelsorganisationen zu erfüllen waren, ohne daß schon die einheitliche Rech-
nungsliste dazu gezwungen hätte, die individuelle Abrechnungsorganisation einzelner Betriebe zu än-
dern.“ GS1, Schäl 1971, 4. Bundeseinheitliche Rechnungsliste, o. S. 
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die Angabe auf der Rechnungsliste, andere wiederum wollten das Skonto selbst berech-

nen. Hier mussten die Hersteller individuell verfahren. Das Formular unterstützte somit 

einzig die Handelszentralen, für die anderen Handelsstufen hatte es keine Bedeutung.477 

Das zweite Projekt der Arbeitskreise, das „Bundeseinheitliche Rechnungsformular“, er-

langte dagegen eine weitreichendere Bedeutung im zwischenbetrieblichen Datenaus-

tausch. 

Das auf der Basis der ban entwickelte Rechnungsformular sollte die Einzelrechnungen 

im zwischenbetrieblichen Daten- und Warenaustausch standardisieren. Zum einen wies 

das handelsstufenübergreifend konzipierte Formular den Daten einen standardisierten 

Platz zu, was für die maschinelle Be- und Verarbeitung der Daten besonders wichtig 

war. Diese Vereinheitlichung jedoch setzte nicht zwingend die Verwendung der ban vo-

raus. Nach Meinung der Zeitzeugen schuf das ban-System dafür aber trotzdem die Vo-

raussetzungen, indem es zum Beispiel Begriffe wie den „Artikel“ und die „Verbrau-

chereinheit“ eindeutig definierte und somit den Informationsgehalt des Rechnungsfor-

mulars bestimmte. Als Artikel galt „[…] jedes Erzeugnis, das sich von einem anderen 

durch irgendein Merkmal (Größe, Gewicht, Verpackungsart, Farbe, Geschmacksrich-

tung, usw.) unterscheidet.“478 Zudem legten die Geschäfts- und Teilnahmebedingungen 

fest, dass sich die Artikelnummer „[…] auf die jeweils zwischen Hersteller und Händler 

übliche Versand- oder Berechnungseinheit bezieht.“479 So trugen unterschiedliche Fla-

schengrößen ein und desselben Schaumweins verschiedene Artikelnummern, ebenso 

wie die einzelnen Verkaufskartons, in der sie gehandelt wurden. Umkartons der Herstel-

ler für den Großhandel erhielten dagegen keine separate Artikelnummer, weil sie keine 

handelsübliche Einheit darstellten. Für den Großhandel war diese der 6er-Karton. Auf 

den Umkartons wurde aber entsprechend die Anzahl der Verkaufskartons, also zum 

Beispiel für sechs Verkaufskartons 6 × 10323762, ausgewiesen.480 Die Angaben der 

Hersteller auf dem Rechnungsformular in der Spalte „Menge der Einzelstücke“ waren 

somit mit der von ihm beim ban-L-Zentrum angemeldeten und im ban-Katalog veröf-

fentlichten Einheiten identisch.481 Das Formular war DIN A4 groß, um den Sortier-, Ab-

                                                 
477 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 38; GS1, Schäl 1971, 4. Bundeseinheitliche 
Rechnungsliste, o. S. 
478 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 46. 
479 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 6. 
480 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 46; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Han-
dels 1972, S. 36f; GS1, Schäl 1971, 2. Bundeseinheitliches Rechnungsformular, o.S. 
481 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 54. 
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lage- und Mikroverfilmungseinrichtungen der meisten Anwender Rechnung zu tragen. 

In diesem Zusammenhang wurde von der RGH diskutiert, die Spaltenbreiten des For-

mulars zu standardisieren, um eine zukünftige optische Beleglösung zu ermöglichen. 

Eine allgemeinverbindliche Regelung dazu wurde aber nicht getroffen, sondern nur die 

Empfehlung ausgesprochen, die entsprechenden Erfordernisse schon jetzt bei der For-

mulargestaltung zu berücksichtigen.482 Die RGH verabschiedete zwei Versionen des 

Formulars. Das „Normalformular A“ enthielt die Berechnungsart, die sich die an der 

Entwicklung beteiligten Handelsgruppen wünschten, nämlich dass der Warenwert einer 

Artikelposition als eine Multiplikation der Stückpreise mit der Zahl der berechneten 

Einzelstücke angegeben wurde. Das „Sonderformular B“ kam dagegen denjenigen In-

dustriebetrieben entgegen, die ihre Erzeugnisse üblicherweise in ban-Einheiten berech-

neten.483 Im Laufe der Verhandlungen um das Formular wurde festgestellt, dass die 

Anmeldungen der Hersteller zum ban-System im Hinblick auf die Artikel- und Ver-

kaufseinheiten oftmals nicht im Sinne der Definitionen vorgenommen wurden. Die Ar-

beitskreise baten in diesem Zusammenhang die Hersteller nochmals um eine Überprü-

fung ihrer Anmeldungen. Die Umstellung auf das neue Rechnungsformular sollte all-

mählich erfolgen. Die Hersteller sollten ihre alten Formulare aufbrauchen können und 

erst beim Neudruck die neuen Standardregelungen befolgen.484 

2.5.2 Die Standardisierung des Streckengeschäfts: Abläufe und Formulare 

Unter Streckengeschäft versteht man die Lieferung der Waren durch den Hersteller di-

rekt an den Kunden des (Groß-)Händlers, also beispielsweise an die Filialen einer Han-

delszentrale oder Handelsketten. Das Lagergeschäft unterscheidet sich vom Streckenge-

schäft dadurch, dass die Ware direkt an das Lager des jeweiligen Kunden geliefert wird. 

Der Großhändler bzw. die Zentrale leitet die Waren dann an seine Einzelhändler bzw. 

Betriebsstätten weiter. Im Hinblick auf die Rechnungsstellung verfährt der Lieferant 

und Hersteller bei beiden Geschäften gleich: Er schickt jeweils die Rechnung an die 

Zentrale, unabhängig davon, an wen er die Waren ausliefert. Die Zentrale als Rech-

nungsempfänger trägt damit auch das Ausfallrisiko des Einzelhändlers bzw. der Be-

triebsstätte. Diese Rechtsbeziehung ist dort von Bedeutung, wo der Großhändler bzw. 

                                                 
482 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 55. 
483 GS1, Schäl 1971, 2. Bundeseinheitliches Rechnungsformular, o.S. 
484 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 54f; GS1, Schäl 1971, 2. Bundeseinheitliches 
Rechnungsformular, o.S. 
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die Zentrale und der Einzelhändler bzw. die Betriebsstätte unterschiedliche Rechtsper-

sönlichkeiten besitzen. Aus diesem Grund spielen das Strecken- und Lagergeschäft bei 

den Filialunternehmen nur eine untergeordnete Rolle. Hier stellen die Zentrale und ihre 

Filialen eine juristische Person dar.485 Bis weit in die 1970er Jahre hinein besaßen die 

Hersteller und die Großhändler bzw. Zentralen individuelle Abrechnungsorganisationen 

und Formulare für diese Geschäfts- und Rechtsbeziehungen. Ein Beispiel aus der fünf-

ten Sonderausgabe des Rationellen Handels aus dem Jahr 1975486 verdeutlicht, warum 

diese uneinheitlichen Verfahren und Formblätter ein Problem, vor allem für die Händ-

ler, aber auch für die Hersteller, darstellten. Ein Lebensmittelgroßhändler besaß durch-

schnittlich 250 Lieferanten, mit denen er Streckengeschäfte unterhielt. Dabei fielen bei 

der Großhandelszentrale durchschnittlich ungefähr 180.000 Lieferscheine jährlich an. 

Laut Heinz Spitzlay (Rewe Prüfungsverband) beschaffte ein Großhändler zur damaligen 

Zeit nicht selten von bis zu 500 Streckenlieferanten seine Ware; in Extremfällen hatte er 

dann 600.000 Lieferscheine zu bearbeiten. Jeder einzelne Lieferant verwendete nun be-

triebsindividuelle Lieferscheine, Rechnungsformulare, Abrechnungstechniken und  

-perioden. Für die Hersteller dagegen lag das Problem nicht prinzipiell in den unter-

schiedlichen Formularen (sie verwendeten ja nur ihr eigenes) und deren Menge, sondern 

in den Sonderwünschen seiner Kunden. Ein Hersteller belieferte durchschnittlich 25.000 

Betriebsstätten (maximal 80.000), die er über durchschnittlich 300 Großhandelszentra-

len (maximal 4.000) abrechnete. Jährlich bedeutete dies durchschnittlich 1 Million Ein-

zellieferungen und entsprechend 1 Million Lieferscheine, die er ausfertigen musste. Al-

lerdings konnte er sich im Gegensatz zu den Händlern auf ein einziges Verfahren be-

schränken, nämlich sein eigenes. Angesichts der Zahl der auszustellenden Lieferscheine 

wird deutlich, warum die Hersteller sich auf ein einziges Verfahren beschränken woll-

ten und dieses auch durchzusetzen wussten. Allerdings hatten sie die Rechnung ohne 

die Händler gemacht, die von den Industrievertretern oder den örtlichen Verkaufsstellen 

individuelle Anpassungsleistungen forderten. So übertrugen die Vertriebsmitarbeiter die 

Aufträge des Einzelhandels von ihren genormten Industrieauftragsbögen auf die jewei-

ligen Großhandels-Zentralabrechnungsblätter, bewerteten diese zu Belastungspreisen 

                                                 
485 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels o.J., S. 47. 
486 Die „Fünfte Sonderausgabe ban“ des Rationellen Handels ist ohne Erscheinungsdatum, allerdings lässt 
sich aufgrund ihrer Inhalte eine begründete Schätzung auf das Jahr 1975 vornehmen. In dieser Sonder-
ausgabe wird auf Seite 46 der sechste ban-Katalog beworben. Da dieser jährlich seit 1969 erschienen ist, 
nehme ich an, dass die fünfte Sonderausgabe im Jahr 1975 veröffentlicht wurde. Rationalisierungs-
Gemeinschaft des Handels o.J. 



Kapitel 2 Die Vorgeschichte der Digitalisierung  

 

120

und rechneten sie zu Endwerten aus.487 Die elektronische Datenverarbeitung vermochte 

zur damaligen Zeit die Menge und Varietät der Daten noch nicht zu bewältigen: „Da 

selbst die leistungsstärkste EDV-Anlage eines Industrieunternehmens aber technisch 

nicht in der Lage ist, die Wünsche von 300 Großhandelszentralen bezüglich der ver-

schiedenen Formulargrößen und -ausführungen, die differenzierten Abrechnungssyste-

me und der anweichenden [sic!] Abrechnungszeiträume nachzukommen, ergibt sich die 

Notwendigkeit einer einheitlichen Regelung zwangsläufig.“488 Darüber hinaus waren 

mit dem Streckengeschäft offensichtlich auch Macht- und Hoheitsfragen verbunden. 

Diese rankten sich darum, wer die Preise wie festlegte. Sofern der Hersteller in Form 

einer Streckenrechnung an die Zentrale abrechnete, legte er nur die Großhandelsein-

standspreise fest, also seine Verkaufspreise an den Großhändler. Die Preise, zu denen 

der Großhändler weiterverkaufte (Großhandelsabgabepreis bzw. Ladenverkaufspreis), 

kalkulierte dieser selbstständig. Dieses System wurde durch die Händler in Frage ge-

stellt, die von den Lieferanten eine Angabe von Preisen auf den Lieferscheinen forder-

ten. Da die Lieferscheine aber direkt an den Warenempfänger zugestellt wurden, muss-

ten die darauf angegeben Preise sich von den Großhandelseinstandspreisen unterschei-

den. Die Betriebsstätten bzw. Einzelhändler verwendeten andere Preise als der Groß-

händler bzw. die Zentrale. Nun entbrannte zwischen den Herstellern und Großhändler 

eine Diskussion, wer die Preise in den Sonderfällen kalkulieren durfte. Die Hersteller 

forderten, dass sie das Recht dazu aufgrund des durch die Sonderwünsche des Handels 

verursachten Mehraufwandes besaßen. Die Händler dagegen wollten ihre Konkurrenz-

fähigkeit gegenüber ihren Mitbewerbern, die sich auch in der Hoheit über die Preisge-

staltung zeigte, nicht einbüßen.489 

Die dargestellten Dimensionen und Problemlagen machen verständlich, warum sich 

auch das ban-Zentrum dem Streckengeschäft annahm: Am 10. Februar 1971 tagte erst-

mals ein Arbeitskreis unter der Leitung des ban-Zentrums, der sich der Harmonisierung 

der Abrechnungsprozesse und -strukturen der Hersteller und der Händler widmete. Die 

Mitglieder dieses ban-L-Arbeitskreises waren laut dem Zeitzeugen Spitzlay „Vertreter 

                                                 
487 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels o.J., S. 47-49. Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausge-
ber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Streckengeschäft, online im Internet: 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/2192/streckengeschaeft-v10.html, zuletzt abgerufen am 
08.04.2015; Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Lagergeschäft, 
online im Internet:  http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/11244/lagergeschaeft-v12.html, zuletzt ab-
gerufen am 13.08.2015.  
488 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels o.J., S. 49. 
489 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels o.J., S. 49f. 
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namhafter Industrie- und Handelsunternehmen“490. Den Verantwortlichen war bewusst, 

dass angesichts der vielfältigen organisatorischen und technischen Unterschiede zwi-

schen den Betroffenen kein absolut einheitliches System geschaffen werden konnte. So 

differierten die Hersteller in ihren Vertriebssystemen, und sowohl Hersteller als auch 

Händler verwendeten uneinheitliche technische Hilfsmittel, die von EDV-Anlagen mit 

großen Kapazitätsunterschieden bis zu manuellen Abrechnungsverfahren reichten.491 

Welchen Kompromiss konnte der Arbeitskreis unter diesen Bedingungen erarbeiten? 

Für welche Prozesse fanden die Händler und die Hersteller eine gemeinsame Lösung 

und wie sah diese aus? 

Der ban-Arbeitskreis Streckengeschäft erachtete als Ideallösung, dass die Hersteller die 

elektronische Erfassung der Daten und die Ausrechnung der Lieferscheine (und damit 

Belastungspreise) übernehmen sollten, weil sie diejenigen waren, die die Datenerfas-

sung ohnehin betrieben. Da aber sowohl auf Industrie- als auch auf Handelsseite die da-

für notwendigen abrechnungstechnischen Voraussetzungen teilweise noch nicht gege-

ben waren, erarbeiteten sie Varianten und Übergangsregelungen. Die Standardregelun-

gen traten am 1. Juli 1973 in Kraft und sollten in bis spätestens drei Jahren bundesweit 

implementiert worden sein (die Übergangsregelungen galten bis zum 30. Juni 1976). 

Der Arbeitskreis verabschiedete drei Varianten (Talon-, Tabellen- und Nachweislö-

sung), die die unterschiedlichen Lieferrhythmen der Hersteller berücksichtigten. Die Ta-

lonlösung sollte für wöchentliche, die Tabellenlösung für die tägliche und die Nach-

weislösung für die Lieferung in größeren Abständen angewendet werden. Die Standard-

regelungen umfassten standardisierte Formulare (bundeseinheitliches Rechnungsformu-

lar, Lieferschein, Abstimmliste, Streckenrechnung). Sie legten fest, welche Belege und 

damit welche Abrechnungsorganisation bei welcher Lösung eingesetzt werden sollten. 

Die Abrechnungsperioden wählten die Hersteller und Händler weiterhin selbst. Auch 

die Meldung der Belastungspreise des Handels an die Hersteller regelte die Standardi-

sierung nur inhaltlich (also die Art und Menge der zu übermittelnden Daten), nicht zeit-

lich.492 

Durch die Standardformulare für den Rechnungsverkehr und die bbn/bbs wurden die 

unternehmensübergreifenden Waren- und Datenprozesse und -strukturen auf der Basis 

                                                 
490 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels o.J., S. 50. 
491 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels, o.J., S. 50; GS1, Aufsichtsratprotokoll Nr. 2 am 
19.06.1974, S. 4. 
492 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels o.J., S. 51-61. 
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der ban als „Esperanto des Informationsflusses“ weiter vereinheitlicht. Da alle Standar-

disierungen darauf ausgerichtet waren, die damaligen EDV-Möglichkeiten zu nutzen, 

kann in diesem Zusammenhang von einer beginnenden Digitalisierung der Lebensmit-

telwirtschaft (die gesamte Konsumgüterwirtschaft wurde aber in allen Projekten bereits 

mitgedacht) durch die ban gesprochen werden. Dies belegen die folgenden Software-

Programme, mit deren Hilfe die Fakturierung, Disposition und Umsatz- und Sorti-

mentsanalysen vorgenommen werden konnten. Die Systeme INGAS, LEDAS und 

HOREST (Handelsorientierte Einkaufsdisposition mit Saison- und Trendberücksichti-

gung von Siemens) zielten darauf ab, die ban zu integrieren, und ermöglichten dies 

auch. Trotzdem hatten die Urheber der ban mit ihr und allen weiteren Standardisierun-

gen aber auch jene Unternehmen im Blick, die (noch) ohne elektronische Unterstützung 

wirtschafteten. Auch ihnen sollten ban und Co. Rationalisierungsmöglichkeiten bie-

ten.493 

Ich habe in den vorangegangenen Ausführungen aufgezeigt, dass die ban von Anfang an 

für den gesamten Konsumgüterbereich konzipiert wurde, auch wenn sie in der Praxis 

zunächst auf den Bereich des damaligen Sortiments des Lebensmittelhandels beschränkt 

wurde. Obwohl die ban die Kommunikationsprozesse zwischen den Herstellern und den 

Großhändlern rationalisieren sollte, wurden auch die Einzelhändler insofern bedacht, als 

dass die ban-Klassifikation von der Nachfrage und damit von ihren Sortimenten her ge-

staltet wurde. Die Harmonisierung der ban mit der Binnenhandelsstatistik schließlich 

erweiterte ihre (formale) Reichweite auf die gesamte westdeutsche Konsumgüterwirt-

schaft. Da seit den 1950er Jahren und vor allem in den 1960er Jahren internationale und 

US-amerikanische Produkte auf dem westdeutschen Konsumgütermarkt zunahmen494, 

stellt sich an dieser Stelle die Frage, inwieweit die ban auch in der internationalen Kon-

sumgüterwirtschaft Gültigkeit besaß. 

                                                 
493 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 60f. 
494 Vgl. Langer 2013, S. 347; Wildt 1994, S. 86-90; Siegrist/Schramm 2003, S. 16, 25f. 
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2.6 Die ban, ein Exportschlager? Die Internationalisierung der westdeut-

schen Artikelnummer 

2.6.1 Vorbild ban-L: Das österreichische Artikelnummerierungssystem ban-austria 

Ein gutes Jahr nach der Einführung der ban propagierte der Leiter des ban-L-Zentrums, 

Karlheinz Hagen, dass das Artikelnummerierungssystem ins westeuropäische Ausland 

exportiert werden könnte: „In einer Reihe von Gesprächen mit ausländischen Stellen hat 

sich gezeigt, daß auch im westeuropäischen Ausland durchaus eine Basis für die Benut-

zung des ban-Systems gegeben sein kann.“495 Aus seiner Mutmaßung wurde innerhalb 

kurzer Zeit Wirklichkeit: Die RGH implementierte in Zusammenarbeit mit dem öster-

reichischen Wirtschaftsförderungsinstitut der Bundeskammer der gewerblichen Wirt-

schaft das Artikelnummerierungssystem ban-austria, welches „[…] eine bessere und ra-

tionellere Zusammenarbeit zwischen Handel, Industrie und Gewerbe“496 im beginnen-

den EDV-Zeitalter ermöglichen sollte. 1972 zählte diese im Jahr 1971 implementierte 

und einzig realisierte Exportvariante des ban-L-Systems bereits 150 Teilnehmer.497 

Das Wirtschaftsförderungsinstitut der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, 

welche die gesetzliche Interessenvertretung der österreichischen Wirtschaft darstellte498, 

führte in Zusammenarbeit mit der RGH das Artikelnummerierungsssystem ban-austria 

für die österreichische Lebensmittelwirtschaft am 1. Juni 1971 ein. Im Gegensatz zum 

ban-Zentrum, welches Anmeldungen erst am Stichtag entgegengenommen hatte, er-

möglichte es die Wiener Geschäftsstelle der ban-austria den zukünftigen Systemteil-

nehmern, sich schon vor dem Stichtag mit der Veröffentlichung der Geschäfts- und 

Teilnahmebedingungen in der Sonderausgabe des Rationellen Handels „Bundeseinheit-

liche Artikelnumerierung. ban austria“  anzumelden, um den Betrieben die rechtzeitige 

Umstellung zu erleichtern. Die Nummernvergabe sollte in der Reihenfolge der Anmel-

dungen erfolgen. Ban-austria wurde von der RGH in Kooperation mit dem Wirtschafts-

förderungsinstitut betrieben. Das Wirtschaftsförderungsinstitut unterhielt in Wien eine 

Geschäftsstelle, die den laufenden Verkehr zwischen dem österreichischen System und 

                                                 
495 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 2. 
496 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971b, S. 4. Da dies ebenfalls eine Sonderausgabe des 
Rationellen Handels und zwar im 14. Jahrgang ist, kann für diese Publikation das Erscheinungsjahr 1971 
errechnet werden. Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971b, Impressum, S. 44. 
497 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 38. 
498 Website der Wirtschaftskammer Österreich: https://www.wko.at/Content.Node/iv/index.html, zuletzt 
abgerufen am 08.04.2015. 
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seinen Teilnehmern abwickelte. Die vertraglichen Verpflichtungen gingen die ban-

austria-Teilnehmer aber mit der RGH ein.499 

Ban-austria war wie auch die ban eine achtstellige „sprechende“ Artikelnummer, die 

den gleichen Aufbau (vier Stellen Klassifikation, drei Stellen Zählnummer, Prüfziffer) 

und die gleiche Kapazität (20 Warenbereiche) wie die ban-L besaß. Die zeitgleich ein-

geführte sechsstellige Betriebsnummer des ban-austria-Systems war wie sein bundes-

deutsches Vorbild dagegen systemfrei, d.h. rein zählend (fünf Stellen Zählnummer, 

Prüfziffer), und diente der Harmonisierung der unterschiedlichen Lieferanten- und 

Kundennummern.500 

Neben der offensichtlichen Gemeinsamkeit der beiden verwandten Systeme im Hinblick 

auf ihre Klassifikation und ihren Aufbau gibt es aber bei näherer Betrachtung einige 

Unterschiede, die die Frage aufwerfen, wie diese bewertet werden können. Inwiefern 

übte das ban-L-System eine Vorbildfunktion aus, inwiefern stellte ban-austria eine Wei-

terentwicklung seiner bundesdeutschen „Mutter“ dar? Welche zukunftsweisenden Er-

kenntnisse konnte die RGH bzw. das ban-L-Zentrum aus dem internationalen Projekt 

für die weitere Entwicklung seines nationalen Systems gewinnen? 

Ban-austria verstand sich wie ihr westdeutsches Vorbild als System für die Hersteller 

und Händler der österreichischen Lebensmittelwirtschaft.501 Bei einem Vergleich der 

Warenbereiche wird deutlich, dass die Ein- und Unterteilungen der Warenbereiche im 

bundesdeutschen und österreichischen System überwiegend gleich waren. Es gab nur 

wenige Ausnahmen, die nie die Warenbereiche, sondern, wenn überhaupt, nur die Wa-

ren- und Artikelgruppen betrafen. So gab es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des 

ban-austria-Systems noch keine abschließende Einteilung des Warenbereiches „Frisch-

fleisch, Wurst, Fisch“, so dass hierfür die Warengruppengliederung aus dem ban-L-

System übernommen wurde.502 Darüber hinaus gründeten die Unterschiede zwischen 

den beiden ban-Systemen in den regionalen Besonderheiten der Lebensmittelsortimente. 

So zum Beispiel fand das serbische Nationalgetränk, der Pflaumenbrand Sliwowitz, der 

                                                 
499 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971b, S. 4; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Han-
dels 1973, S. 1. 
500 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971b, S. 8, 10; Rationalisierungs-Gemeinschaft des 
Handels 1971a, S. 12, 40. 
501 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971b, S. 4; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Han-
dels 1971a, S. 6. 
502 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971b,  S. 11; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Han-
dels 1971a, S. 13. 
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auch in der Steiermark hergestellt wurde, entsprechend Eingang in die ban-austria-

Gliederung (klassifizierender Teil der Artikelnummer: 1056 „Slivowitz“).503 Die Wa-

rengruppen „Deutsche Weine“ und „Ausländische Weine“ des Warenbereichs 10 des 

ban-L-Systems glichen sich im folgenden Jahr der Warengliederung der ban-austria 

(„Weine, weiß“ und „Weine, rot“) an.504 Allerdings muss bei einer Interpretation dieser 

Harmonisierung die generelle Anpassung des ban-Systems an die Binnenhandelsstatis-

tik im Allgemeinen und an das Weingesetz im Speziellen beachtet werden. Für den be-

trachteten Warenbereich kann angenommen werden, dass hier eine Internationalisierung 

des ban-L-Systems verfolgt wurde. So wies die RGH bei der Gestaltung des Warenbe-

reich 10 im Rahmen der Angleichung an die Warensystematik des Statistischen Bun-

desamtes explizit darauf hin, dass „[i]n diesem Warenbereich die Weine neu gegliedert 

worden sind, und zwar […] zur Anpassung an die Verwendung der ban-Gliederung im 

Ausland (Gliederung in Rot, Weiß, Rosé statt Inland-Ausland)“505. In diesem Zusam-

menhang muss einschränkend hinzugefügt werden, dass aber das ban-L-Zentrum seine 

Artikelnummerierung grundsätzlich als internationales Vorbild verstand, nicht vice ver-

sa, wie ich im nächsten Abschnitt näher erläutern werde.506 

Die beiden Systeme unterschieden sich auch in ihren Geschäfts- und Teilnahmebedin-

gungen und in der Gebührenordnung. Die „Pflichten der Teilnehmer“ wurden im ban-

austria „moralisch“ unterfüttert. Zunächst verwies der einleitende Paragraph auf die 

„faire Kooperation auf dem Gebiet der zwischenbetrieblichen Rationalisierung des Da-

ten- und Belegverkehrs“507 der Teilnehmer, die […] gemeinsam nach wirtschaftlichen 

Lösungen für den administrativen Verkehr streben.“508 Die Gebührenordnung ban-

austria führte nicht nur die Gebührenpflicht, Fälligkeit, Gebührenhöhe und Leistungen 

des Systems an, sondern legte auch die Einmalgebühr für die Betriebsnummern in Form 

einer Pauschale fest.509 

                                                 
503 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971b, S. 21; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Han-
dels 1971a, S. 29. 
504 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971b, S. 21; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Han-
dels 1971a, S. 29; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 24. 
505 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 8. 
506 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 24, 45. 
507 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971b, S. 4. 
508 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971b, S. 4. 
509 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971b, S. 4-7; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Han-
dels 1971a, S. 6-8, 11. 
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Die Erfahrungen mit ban, die die RGH in die Gestaltung von ban-austria einfließen ließ, 

stellten einerseits einen Lerneffekt und andererseits eine Vorbildfunktion dar. Zur Zeit 

der Einführung von ban-austria befand sich die ban schon knappe zwei Jahre in der 

Anwendung. Das Bestehen und Wachsen des ban-Systems wurde entsprechend gerne 

von der RGH angeführt, um Zweifel der potentiellen Teilnehmer zu mildern bzw. aus-

zuräumen. Als Vorteil für die Hersteller führte die RGH aus: „In der BRD verwendet 

bereits eine wachsende Zahl von Herstellern die ban nicht nur für den Datenverkehr mit 

dem Handel, sondern auch im eigenen Rechnungswesen.“510 Auch um die ausreichende 

Kapazität des Systems zu belegen, verwies die RGH auf das westdeutsche System. Bei 

ban wäre nach linearer Extrapolation des bisherigen Trends der Beanspruchungen der 

Warenbereiche die Nummernkapazität des am stärksten ausgelasteten Warenbereichs 

erst in 28 Jahren erschöpft.511 Allerdings scheinen die Verantwortlichen auch von ihren 

Erfahrungen mit ban gelernt zu haben. Um Klassifikationsirrtümer der Hersteller bei der 

eigenverantwortlichen Nummerierung von Artikel in das System zu vermeiden, kündigt 

die RGH für ban-austria ein „Klassifikationshandbuch“ an.512 Eine Dauerdiskussion 

führten Hersteller und Händler bei der Entwicklung der ban um die Frage, wie die Arti-

kelnummerierung aufgebaut sein sollte (klassifizierende versus identifizierende Num-

mer und Gestaltung der Sortimentssystematik) und wie die Anzahl der nennenden und 

zählenden Stellen verteilt werden sollte. Bedenken hinsichtlich der Kapazität der Wa-

renbereiche und der Sinnhaftigkeit der Systematik versuchte die RGH auch bei ban-

austria zu zerstreuen. Sie betonte wie auch bei ban die „Wirtschaftlichkeit“ der Lösung, 

fügte aber noch hinzu, dass nur mit der Klassifikation auch Statistiken erstellt werden 

konnten, ohne auf den Einzelartikel zurückgreifen zu müssen.513 Offensichtlich scheint 

der statistische Mehrwert als Marketingargument tiefer ins Bewusstsein der RGH ge-

drungen zu sein. Auch stellte sie differenzierter nach den unterschiedlichen Handelsstu-

fen dar, was im ban-austria-System als „Artikel“ galt und welche Einheiten Träger der 

ban-austria waren. Inhaltlich unterschieden sich die Definitionen nicht; die differenzier-

te Erklärung im ban-austria lässt jedoch vermuten, dass die Artikeldefinition weiterer 

Erläuterungen bedurft hatte.514 Im Hinblick auf die Nützlichkeit der ban bei der Daten-

                                                 
510 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971b, S. 28. 
511 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971b, S. 29. 
512 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971b, S. 30. 
513 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971b, S. 31f. 
514 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971b, S. 33f; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Han-
dels 1971a, S. 46. 
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erfassung an der Kasse erweiterte die RGH ihre bislang eher verhaltene Aussage „[…] 

ob das Eintasten einer den Artikel identifizierenden Nummer (mit in jedem Fall mindes-

tens vier bis fünf Stellen) […] überhaupt wirtschaftlich werden kann“515 dahingehend, 

dass sie zur  Debatte stellte, ob nicht den „[…] Formen des automatischen Einlesens die 

Zukunft gehört.“516 Während die RGH im Dezember 1970 noch aus neutraler Perspek-

tive über gute und schlechte Lösungen, wie die ban auf Verpackungen anzubringen wä-

re, berichtete, stellte sie für ban-austria nur kurze Zeit später Regeln auf.517 Damit 

schränkte sie den gestalterischen Spielraum der Hersteller weiter ein, die nach den Ge-

schäfts- und Teilnahmebedingungen bis dato nur verpflichtet waren, die Nummern auf 

den „[…] handelsüblichen Gebinden anzubringen“518.519 

2.6.2 Die Internationalisierung des ban-L-Systems 

Das ban-Zentrum sah in ban-austria den Beweis, dass das westdeutsche System von an-

deren Ökonomien mit geringfügigen Anpassungsleistungen übernommen werden kann. 

In diesem Zusammenhang erwog das Zentrum auch ein internationales Artikelnumme-

rierungssystem. Bei der Frage, wie eine solche internationale Lösung aussehen könnte, 

vertrat die zentrale Vergabestelle der ban die seiner Meinung nach „einzige praktische 

Lösung“520, die ein schrittweises Vorgehen vorsah. Zunächst sollten nationale ban-

Systeme geschaffen werden, die über eine identische Standardgliederung für den klassi-

fizierenden Teil vereinheitlicht wären. Wenn Studien belegen würden, dass der Bedarf 

nach einer reinen internationalen Artikelnummer vorhanden wäre, sollten die nationalen 

Systeme miteinander verbunden werden, was sich aufgrund des gemeinsamen Grund-

aufbaus einfach gestalten sollte. Das ban-Zentrum begründete seinen Vorschlag folgen-

dermaßen, nämlich dass sein System in der Praxis reüssierte und dass „[…] kostspielige 

Experimente mit anderen Systemen weder rationell, noch rational“521 wären.522 Die In-

ternationalisierungsstrategie des ban-Zentrums bestand also darin, wie mit ban-austria 

                                                 
515 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 48. 
516 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971b, S. 36; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Han-
dels 1971a, S. 4. 
517 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971b, S.4, 9. 
518 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 6. 
519 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 41. 
520 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 45. 
521 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 45. 
522 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 45; GS1, 8. Plenarsitzung des CIES-
Datenverarbeitungsauschusses 4.-6. Oktober 1972, S. 66f. 
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exemplifiziert, ihr System zu exportieren. Dass der Wissens- und Techniktransfer nur 

einseitig gedacht war wird durch die Tatsache gestützt, dass die BRD bis zur Mitte der 

1970er Jahre nur einen geringen Anteil an Waren aus Österreich bezog (Gesamtexport 

Österreich in die BRD 3 Prozent).523 Es bestand also nur ein geringer Waren- und damit 

auch Datenfluss zwischen den beiden Ländern, so dass für das ban-Zentrum keine wei-

tergehende Harmonisierung erforderlich war. 

Interessant ist, dass im Vorwort zur ban-Sonderausgabe “Bundeseinheitliche Artikel-

numerierung ban austria“ anlässlich der Einführung der ban-austria das Wirtschaftsför-

derungsinstitut der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und die RGH das ban-

System als ein „mit internationaler Zielsetzung“524 entwickelte und eingeführte Artikel-

nummerierung bezeichnete.525 In den von mir untersuchten Quellen konnte ich keinen 

Hinweis darauf finden, dass in der Entwicklungsphase der ban die internationale An-

wendung mitgedacht wurde. Im Zusammenhang mit der Anpassung des ban-Systems an 

die amtliche Binnenhandelsstatistik stellte die RGH auch erstmals klar, dass die ban-

Gliederung auch international verwendbar sein sollte.526 

Die internationale Resonanz auf die ban war aber gering, rückblickend blieb ban-austria 

ihre einzige „Exportversion“. Die Vorbehalte gegen das System mussten trotz ehrgeizi-

ger Ziele auch dem ban-Zentrum und der RGH bekannt gewesen sein, wie die Diskussi-

onen um ein internationales Tagungsthema im Jahr 1972 zeigen. Um die ban internatio-

nal bekannt zu machen, sollte ein internationaler Kongress in Zürich abgehalten werden. 

Da das ban-System per definitionem eine nationale Artikelnummerierung war, eignete 

sich „ban“ laut dem damaligen Geschäftsführer des ban-Zentrums nicht als Tagungs-

thema. Der Vorsitzende des ban-Beirats, Dr. Eckhard Schiek (Allgäuer Alpenmilch 

AG), prägte am 16. März 1972 den Begriff, der in den folgenden Jahren synonym die 

zwischenbetriebliche Kommunikation und Zusammenarbeit von Herstellern und Händ-

lern kennzeichnen sollte.527 „Coorganisation“ war das Ergebnis der Beratungen um ein 

internationales Tagungsthema. Die geplante Konferenz zum Thema „coorganisation in-

                                                 
523 food+nonfood 6/1976, S. 32. 
524 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971b, S. 2. 
525 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971b, S. 2. 
526 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 7. TUM-TG, Entwurf ban-L-Handbuch 1973, S. 
63. 
527 GS1, Hagen 1998, S. 81; Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 4. 
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ternational“ fand „mangels Masse“528 nie statt, ihr Thema allerdings blieb alles andere 

als eine „Eintagsfliege“, wie die folgenden Kapitel illustrieren sollen.529 

Im Gegensatz zu den kontrovers geführten Debatten in den an der Entwicklung und 

Verbreitung der ban beteiligten Gremien der RGH, des Markenverbandes und des ban-

Zentrums fand in der Fachöffentlichkeit so gut wie keine Diskussion der ban oder ban-

austria statt. Vereinzelt wird neutral auf die Existenz und Aufgabe der ban und seines 

österreichischen Pendants hingewiesen.530 

2.7 Zwischenfazit 

Wie aufgezeigt bewirkte die Einführung der Selbstbedienung im westdeutschen Le-

bensmittelhandel einen tiefgreifenden strukturellen, prozessualen und funktionellen 

Wandel. Die Händler versuchten, den durch die Selbstbedienung verursachten Verände-

rungen mit den EDV-Möglichkeiten der damaligen Zeit zu begegnen, die ihnen eine ef-

fiziente Unterstützung in der Verarbeitung der massenhaft anfallenden und vielfältigen  

Daten und der Steuerung der Betriebsabläufe versprachen. Es zeigt sich, dass die Nut-

zung der EDV im zwischenbetrieblichen Daten- und Warenaustausch die Anwender mit 

neuen Herausforderungen konfrontierte, die insbesondere die Datenerfassung am Wa-

reneingang und Warenausgang betrafen. Das Nadelöhr für den störungsfreien und effi-

zienten Waren- und Datenfluss waren die unterschiedlichen Artikelnummernsysteme 

der Hersteller und Händler, das durch die Einführung der ban beseitigt werden sollte. 

Die RGH nahm sich diesem Kommunikationsproblem aus ihrem traditionellen Selbst-

verständnis heraus an und entwarf als „Esperanto des Informationsflusses“ ein unter-

nehmens-, handelsstufen- und branchenübergreifendes Artikelnummernsystem. In der 

RGH war der gesamte Handel der BRD vertreten, so dass daraus geschlossen werden 

kann, dass die ban als anwendungs- und praxisorientierter Standard vor allem für die 

Händler konzipiert wurde. Die Entwicklung der ban wurde vom Bundeswirtschaftsmi-

nisterium aufgrund der Bedeutung und Stellung der RGH als RKW-Tochter im west-

deutschen Handel der Nachkriegszeit finanziell gefördert. Interessant ist in diesem Zu-

sammenhang die Tatsache, dass die finanziellen Zuschüsse des Bundeswirtschaftsminis-

                                                 
528 GS1, Hagen 1998, S. 81. 
529 GS1, Hagen 1998, S. 81; GS1, Markenverband e.V./Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels beim 
RKW e.V., „coorganisation international. Zürich 11.-13. Oktober 1972“, Einladungsschreiben und Pro-
gramm zur geplanten Konferenz, Mai 1972, Wiesbaden/Köln, o.S. 
530 Selbstbedienung Supermarkt 1/1973, S. 53; food+nonfood 20/1970, S. 10; food+nonfood 5/1973, S. 
35. 
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teriums (BWM) jahresweise nach Lebensmittel und Nicht-Lebensmittel gewährt wur-

den und die Sortimentsgliederung „i. A. des BWM“531 erfolgte. 1966 und 1967 unter-

stütze das Ministerium die Erstellung und Überarbeitung einer Standardgliederung für 

Lebensmittel. 1968 finanzierte das BWM die Erarbeitung einer Standardgliederung für 

Nicht-Lebensmittel.532 

Die ban wurde fast ausschließlich von Akteuren der Lebensmittelwirtschaft entwickelt. 

Ausnahmen auf der Handelsseite waren beispielsweise Karstadt, auf der Herstellerseite 

die Seifen- und Waschmittelindustrie. Die Mitglieder des ersten ban-Beirats kamen 

ebenfalls fast alle aus der Nahrungs- und Genussmittelindustrie und dem Lebens-

mitteleinzel- und -großhandel. Trotz dieser deutlichen Dominanz der Lebensmittelbran-

che waren auch andere Branchen von vorneherein in das ban-System einbezogen. Ins-

besondere die Tatsache, dass die ban sowohl systematisch als auch institutionell non-

food-Hersteller integrierte, ist von Bedeutung, um ihren Einfluss auf den westdeutschen 

Konsumgütermarkt zu bewerten. 

Die Lebensmittelhandelssortimente umfassten in den 1960er Jahren immer mehr Nicht-

Lebensmittel. Da diese aber von Herstellern angeboten wurden, die nicht nur den Le-

bensmittelhandel, sondern auch andere Vertriebsbranchen belieferten, ergab sich eine 

Kontroverse um die grundsätzliche Systematik der ban, da in ihr ganz unterschiedliche 

Sortimente vereinheitlicht werden sollten. Die Vereinheitlichung betraf damit sowohl 

die Hersteller als auch die Händler, allerdings waren es in erster Linie die Großhändler 

und Handelszentralen, die von der ban profitierten, weil bei ihnen mit der ban das kos-

tenintensive Umcodieren der Artikelnummern bei der Datenerfassung entfiel und sie 

vergleichsweise weniger Umstellungsaufwände als die Hersteller mit der ban hatten. 

Zudem unterlag der ban die Systematik ihrer Handelssortimente. In diesem Zusammen-

hang ist festzustellen, dass die Angleichung der Sortimentseinteilungen eine grundsätz-

liche Kontroverse in den Aushandlungsprozessen darstellte. Die Händler forderten eine 

klassifizierende Nummer, die ihren Sortimenten entsprach. Die Hersteller dagegen prä-

ferierten eine systemfreie, identifizierende Nummer, weil sie nicht nur die Lebensmit-

telhändler, sondern auch die Händler anderer Branchen bedienten und somit grundsätz-

liche andere Sortimente und Systematiken besaßen. Für sie war ein Artikelnummerie-

rungssystem nicht rationell, wenn es nur Teile seiner Produktion umfasste. Die ban 

                                                 
531 EHI, Erläuterung zur Übersicht über angefallene Vorkosten ban 1966-1969. 
532 EHI, Erläuterung zur Übersicht über angefallene Vorkosten ban 1966-1969. 
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muss deshalb als ein Kompromiss angesehen werden, der in erster Linie von und für die 

Lebensmittelwirtschaft verabschiedet wurde, jedoch die gesamte Konsumgüterindustrie 

von Anfang an in die Entwicklung und die Gremienbesetzung integrierte. Hier muss die 

Aussage von Richard Huisinga erweitert werden, der feststellt, dass „[…] den offiziel-

len Informationen nach zu keiner Zeit offizielle oder informelle Kontakte zu Vertretern 

anderer Industriebereiche existierten“533. Offiziell und formal relevant wurde die ban für 

die non-food-Hersteller aber erst mit der Angleichung an die Binnenhandelsstatistik.534 

Die Systematik der Nichtlebensmittel bedurfte wie dargestellt jedoch weiterer Diskussi-

onen, so dass zu dem damaligen Zeitpunkt kein praktisch einsetzbares System für die 

außerhalb des Lebensmittelhandelssortiments befindlichen non-foods existierte. Eine 

Ausnahme bildete die Bodenbelags-, Farben- und Tapetenwirtschaft, die im Jahr 1973 

mit ihrem ban-BFT-System ein anwendungsbereites System einführte. De facto besaß 

die ban aber nur im Lebensmittelhandel und den ihn beliefernden Industrien praktische 

Bedeutung. 

Eine weitere Kontroverse betraf das Bekenntnis der beteiligten Händler und Hersteller 

zur ban und ihre Verpflichtung zur Anwendung der gemeinsamen Artikelnummer. Ins-

besondere die Hersteller sorgten sich darüber, dass die Händler die ban nicht in der ge-

meinsamen Kommunikation einsetzen würden. Die Sorge der Hersteller wird verständ-

lich, wenn wir uns vergegenwärtigen, welche Zugeständnisse und Aufwände von ihrer 

Seite aus bei der Umstellung auf die ban getätigt werden musste. Zum einen waren sie 

es, die die ban überhaupt in den betriebspraktischen Umlauf bringen konnten. Sie muss-

ten ihre Artikel beim ban-L-Zentrum anmelden; ohne diese Anmeldung gab es keine 

ban für die Artikel und damit auch keine einheitliche Sprache zwischen den Herstellern 

und den Händlern. Zum anderen erklärten sich die Hersteller bereit, das ban-L-Zentrum 

zunächst als Kostenstelle der RGH fungieren zu lassen. Damit wurde der paritätische 

Gedanke über die Zusammenarbeit der Hersteller und Händler als gleichgestellte Part-

ner, der der ban zugrunde lag, nicht in letzter Konsequenz durchgesetzt. Auch kamen 

mit dem Projekt des Bundeseinheitlichen Rechnungsformulars Umstellungskosten auf 

die Hersteller zu, indem sie ihre alten Formulare austauschen mussten. Es wird deutlich, 

dass die ban klar die Akteursgruppe begünstigte, die sie auch initiiert hatte, nämlich die 

(Lebensmittel-)Händler. Damit beeinflusste sie auch das grundsätzliche Beziehungsge-

füge zwischen den Herstellern und den Händlern zugunsten der Händler. 

                                                 
533 Huisinga 1996, S. 92. 
534 TUM-TG, Entwurf ban-L-Handbuch 1973, S. 63. 
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Die ban führte dazu, dass die Kommunikation zwischen den Herstellern und den Händ-

lern der Vermittlungsfunktion der Großhändler angepasst wurde. Dies habe ich am Bei-

spiel der Systematik der ban, ihrem Einsatz im Bestellverkehr und der Lagerhaltung 

sowie bei den Standardisierungen der Rechnungsformulare aufgezeigt. Die Großhändler 

waren von dem Strukturwandel in der Lebensmittelwirtschaft doppelt betroffen: Zum 

einen organisierten sie sich selbst zunehmend in Großformen, zum anderen übernahmen 

sie Aufgaben der Einzelhändler, von deren Verkäufen sie ja abhängig waren. Dies führ-

te dazu, dass bei den Großhändlern die Verkaufsvorgänge zusammenliefen; die zwi-

schenbetriebliche Kommunikation fand vor allem zwischen Produzenten und Groß-

händlern bzw. Handelszentralen im Bestellverkehr statt.535 Die praktische Anwendung 

der ban in der Vermittlung der Großhändler weist auf die Relevanz der ban für diese 

Kommunikationsprozesse hin: Zwar codierte die ban den Artikel als Endverbraucher-

einheit, doch im alltäglichen Warenverkehr wurden nur „handelsübliche Gebinde“536 

mit der ban gekennzeichnet. Damit waren diejenigen Einheiten gemeint, die von den 

Herstellern an die Großhändler und von den Großhändlern an die Einzelhändler ver-

kauft wurden. Diese Verpackungen umfassten meist mehrere Letztverbrauchereinheiten. 

Die Artikelnummerierung ban war also trotz ihres Artikelbezugs aufgrund ihrer An-

wendungsgebiete keine Verbraucher-, sondern eine Handelseinheit. Trotzdem weist die 

ban einen mittelbaren systematischen Bezug zum Einzelhandel und der Nachfrage auf. 

Die Sortimente der Großhändler wiederum wurden im Zuge der Selbstbedienung zu-

nehmend von ihren Kunden, den Einzelhändlern bestimmt, und somit auf die Nachfrage 

ausgerichtet. 

Die RGH strebte mit der ban an, den unternehmensübergreifenden Datenaustausch und 

Bestellverkehr zu rationalisieren. Im Jahr 1969 trat die ban-L für das Sortiment des Le-

bensmittelhandels in Kraft mit dem Ziel, eine „bessere und rationellere Zusammenar-

beit“537 nicht auf die Kosten anderer, sondern in „Coorganisation“ zu gewährleisten. Mit 

der Anbindung des ban-L-Zentrums an die RGH wurde der paritätische Gedanke nicht 

vollständig umgesetzt. Dass der Arbeitskreis die zentrale Koordinationsstelle der ban 

zunächst bei der RGH als selbständige Kostenstelle einrichtete, spricht für die Kom-

promissfähigkeit der Beteiligten und ihren Fokus auf die praktische Anwendung des 

gemeinsamen Nummernsystems. Das dadurch entstandene Ungleichgewicht zwischen 
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Herstellern und Händler wurde aber durchaus als solches wahrgenommen, wie die Dis-

kussionen um die Gründung der Centrale für Coorganisation im nächsten Kapitel zeigen 

werden. 

Auch wenn der Handel stärker von der ban profitieren konnte, weil er weniger Aufwän-

de bei der Einführung der ban hatte und mehr Anwendungsvorteile besaß, muss die Ar-

tikelnummer trotzdem als institutionalisierter Kompromiss von den Herstellern und 

Händlern gewertet werden. Beide Akteursgruppen verzichteten auf ihre jeweils beste 

individuelle Lösung und einigten sich auf die ban als gemeinsamen Standard. Den 

Kompromiss und ihre Parität institutionalisierten sie im ban-Zentrum. So fungierte der 

ban-Beirat fortan als zentrales Entscheidungsorgan. Als korporativer Akteur erhöhte das 

ban-Zentrum die Verbindlichkeit der ban und schuf damit stabile Strukturen und mini-

mierte Risiken für die ban-Teilnehmer. Auf diese Weise initiierte die ban ein Netzwerk, 

dass auf die Gestaltung des westdeutschen Konsumgütermarkts Einfluss nehmen sollte, 

wie weiter zu zeigen sein wird.   

Die ban definierte und systematisierte die Artikel, die Eingang in die Sortimente des 

Lebensmittelhandels fanden. Wie in den folgenden Kapiteln weiter zu zeigen sein wird, 

mussten weitere Standardisierungen vorgenommen werden, um die Artikel und damit 

die Waren- und Datenströme (digital) abzubilden.  

Einigen Zeitzeugen zufolge schuf die ban keine neuen Organisationsstrukturen, sondern 

rationalisierte bestehende.538 Nach der Analyse der dieser Arbeit zugrundeliegenden 

Quellen muss diese Aussage korrigiert werden. Die ban führte insofern zu einer Reor-

ganisation der Betriebsabläufe, als dass die ihr zugrundeliegende Sortimentssystematik 

dazu führte, dass die bestehenden Sortimente umstrukturiert wurden. Diese Modelle der 

neuen Sortimente verursachten auch wiederum materielle Veränderungen, wie die Bei-

spiele das Lager betreffend zeigen. So konnte die Lagerplatznummer nicht einfach 

durch die ban ersetzt werden, sondern, wenn die ban auch im Lager verwendet werden 

sollte, musste das Lager reorganisiert werden, wie das folgende Zitat illustriert: „Diese 

Lagerplatznummer [eine drei- bis fünfstellige Nummer, die mit den einzelnen Ziffern 

den Lagergang, die Regaletage und das Regalfach identifizierte, Anmerkung der Auto-

rin] ist nicht ohne weiteres durch die ban-Nummer zu ersetzen. Es bedarf dazu einer 

vorherigen organisatorischen Umstrukturierung des Lagers.“539 
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Zudem wirkte die ban auf die Arbeitsabläufe im Lager der im Handel Beschäftigten. 

Das Lagerpersonal musste nicht mehr zwingend Sortimentskenntnisse besitzen, da die 

ban die Artikel eindeutig identifizierte und so nur mit der ban das Einlagern und Kom-

missionieren der Ware sicher vorgenommen werden konnte. Dies führte dazu, dass un-

gelernte Kräfte beschäftigt oder unausgelastetes Personal aus anderen Bereichen für 

diese Arbeiten abgestellt werden konnte, was wiederum die Personalkosten senkte. Das 

Beispiel verdeutlicht, dass die ban durchaus zu veränderten Betriebsstrukturen 

und -prozessen führte.540 Damit unterstütze sie die durch die Selbstbedienung hervorge-

rufene Ausdifferenzierung der Aufgaben und Funktionen der im Einzelhandel Beschäf-

tigten. 

Deutlich geworden sind die durch die ban hervorgerufenen Reorganisationen der mate-

riellen Welt auch bei der Diskussion der Standardisierungen der Rechnungsdatenflüsse. 

Zum einen erforderten die Bundeseinheitliche Rechnungsliste und das Bundeseinheitli-

che Rechnungsformular, dass die Hersteller neue Formulare in der zwischenbetriebli-

chen Kommunikation einführten. Zum anderen veränderte die Standardisierung des 

Streckengeschäfts die Abrechungsorganisationen der Hersteller und Händler. 

Wie aufgezeigt waren die individuellen Artikelnummernsysteme der Hersteller und 

Händler das Nadelöhr bei der EDV-gestützten Steuerung der Waren- und Datenflüsse. 

Die RGH und der paritätische Arbeitskreis entwickelten demnach das ban-System, um 

den Datenaustausch zwischen den Herstellern und den Händlern zu vereinfachen. Der 

Standardisierung der Kommunikation durch die ban ging die grundsätzliche Erkenntnis 

voraus, dass es nicht möglich war, die EDV zu vereinheitlichen, weil die Bedürfnisse 

und Möglichkeiten der unterschiedlichen Handelsstufen und Betriebe zu divers waren, 

als dass Hard- und Software einheitlich standardisiert hätten werden können. Das Arti-

kelnummernsystem wurde auf den damaligen technischen Stand der elektronischen Da-

tenverarbeitung ausgerichtet, jedoch nicht ausschließlich dafür konzipiert. Dies zeigt 

sich vor allem im systematischen Aufbau der Artikelnummerierung, mit der beispiels-

weise auch Einzelhändler ohne EDV-Unterstützung ihre Sortimente kontrollieren konn-

ten. Mit der unternehmens-, handelsstufen- und branchenübergreifenden Sortiments-

gliederung der ban konnte theoretisch bis auf die Ebene des Einzelartikels ausgewertet 

werden. Engpass stellte hier die artikelgenaue Datenerfassung an den Kassen im Ein-

zelhandel dar, die bis dato nur als Prototyp realisiert worden war. Nichtsdestotrotz er-
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möglichte die ban-L übergreifende Analysen und machte so die Nachfrage transpa-

rent(er).541 Im Entwurf des ban-L-Handbuches wird der Edeka-Verbund als Beispiel für 

eine Handelsgruppe zitiert, die mit der Einführung des ban-Systems ihren zentralen 

Einkauf für die Gruppe differenzierter und konzentrierter gestalten konnte. Während vor 

der Einführung der ban nur 50 bis 99 Warengrupppen zur Einteilung des Sortiments zur 

Verfügung standen, war es mit der feineren Unterteilung der ban auch möglich, Regio-

nalmärkte zu durchleuchten und das Beschaffungsrisiko einer zentralen Disposition zu 

senken.542 

Die RGH und das ban-Zentrum betonten in den folgenden Jahren nach der Einführung 

der ban 1969 in ihren Publikationen regelmäßig der EDV-Bezug der ban. Dabei verlo-

ren sie gelegentlich ihren eigenen Standard aus dem Auge. So machen die Autoren im 

„Entwurf eines Handbuches über den Aufbau und die Anwendungsmöglichkeiten des 

ban-L-Systems in Industrie und Handel“543 aus dem Frühjahr 1973 die Bedeutung von 

EDV und Computern für eine „moderne Organisationsstruktur“544 deutlich. Die ban 

übernehme dabei die Aufgabe, die Artikeldaten eindeutig zu verschlüsseln und dem 

Computer zu kommunizieren.545 Der über 250-seitige Entwurf versäumt es allerdings, 

die Potentiale der ban deutlich herauszustellen, so dass überwiegend der Eindruck ent-

steht, es handle sich um eine Anleitung zur Nutzung von EDV in Großhandelsbetrieben 

und Handelszentralen. So werden beispielsweise betriebliche Prozesse betrachtet, die 

mit Lochkartenanlagen automatisiert werden können. Bei der Darstellung des Prozesses 

„Regulierung“ geben die Autoren sogar explizit zu, dass „[…] die Regulierungen […] 

mit dem ban-System nichts zu tun haben.“546. Welche Relevanz besaß die ban demnach 

für die Steuerung der zwischenbetrieblichen Warenwirtschaft mithilfe der damaligen 

EDV-Möglichkeiten? 

Die Initiatoren und Entwickler der ban hatten in erster Linie die Prozesse der Datenver-

arbeitung im Blick, die Datenerfassung spielte eine vergleichsweise geringe Rolle in 

den Diskussionen.547 Dies sollte sich aber im Verlauf der 1970er Jahre ändern, wie das 

                                                 
541 TUM-TG, Entwurf ban-L-Handbuch 1973, S. 44. 
542 TUM-TG, Entwurf ban-L-Handbuch 1973, S. 47f. 
543 TUM-TG, Entwurf ban-L-Handbuch 1973. 
544 TUM-TG, Entwurf ban-L-Handbuch 1973, S. 39. 
545 TUM-TG, Entwurf ban-L-Handbuch 1973, S. 1-3. 
546 TUM-TG, Entwurf ban-L-Handbuch 1973, S. 116. 
547 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 38; EHI, Arbeitsbericht der RGH 1967, S. 79-
81. 
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dritte Kapitel zeigen wird. Trotz der mangelnden praktischen Relevanz diskutierten die 

Urheber und Anwender der ban grundsätzlich über ihre Bedeutung für die Datenerfas-

sung im Groß- und auch Einzelhandel. 

Die RGH behauptete anlässlich der Einführung der ban-austria, dass die ban mit „inter-

nationaler Zielsetzung“548 konzipiert und implementiert wurde. Auch Selbstbedienung 

und Supermarkt wies im Jahr 1970 auf den Versuch einer Internationalisierung der ban 

hin: „Durch dieses bundeseinheitliche Artikelnummernsystem ist Deutschland hinsicht-

lich der Entwicklung führend in Europa, und auch in den USA ist man noch nicht so 

weit. International wurde versucht, auch auf diesem Gebiet eine Zusammenarbeit zu er-

reichen, da aber sehr viele Schwierigkeiten auftraten, wurde die Durchsetzung des Arti-

kelnummernsystems zunächst einmal national vorgesehen.“549 Mit den der Arbeit zu-

grundeliegenden Quellen lässt sich aber nicht nachweisen, dass die ban bereits mit einer 

internationalen Zielsetzung konzipiert wurde. Auch über etwaige Aushandlungsprozes-

se auf internationaler Ebene geben sie keine Auskunft. Mit der Einführung der ban-

austria wird dann aber deutlich, dass das ban-L-Zentrum und die RGH die ban-L durch-

aus als Exportprodukt und internationales Vorbild verstanden. Einer internationalen Ar-

tikelnummerierung anstelle ihrer implementierten nationalen Lösung standen sie, wie 

die Diskussionen im Hinblick auf die Internationalisierung der ban-L aufzeigen, kritisch 

gegenüber. Die Notwendigkeit der Harmonisierung der länderübergreifenden Waren- 

und Datenströme war offenbar zu diesem Zeitpunkt noch kein drängendes Thema, ob-

wohl ausländische Waren zunehmend in die westdeutschen Sortimente integriert wur-

den. 

Es konnten auch ausländische Firmen am ban-System teilnehmen, indem sie ihre Pro-

dukte mit einer ban kennzeichneten oder sich vom ban-Zentrum eine bbn zuteilen lie-

ßen. Das ban-System umfasste also das in der westdeutschen Lebensmittelwirtschaft 

gehandelte Sortiment, welches aber nicht ausschließlich aus inländischen Produkten be-

stand, sondern auch aus Importen. So zum Beispiel meldete der französische Käseher-

steller Moulin De Gaye, der heute zur französischen Unternehmensgruppe Lactalis, ei-

ner der führenden europäischen Molkereien gehört, mehrere Produkte beim ban-L-

Zentrum an. Zudem erhielt er eine bbn. Die ban hatte allerdings nur Gültigkeit in der 

                                                 
548 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels, 1971b, S. 2. 
549 Selbstbedienung und Supermarkt, 7/1970, S. 17. 
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BRD, in anderen Ländern besaß sie im wahrsten Sinne des Wortes keine Aussage-

kraft.550 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zur Entwicklung und Einführung der ban-L kor-

rigieren und differenzieren die bisherige Forschung. Neben einer Datierungskorrektur 

(die bbn ist nicht wie von Richard Huisinga im Jahr 1969, sondern im Jahr 1970 einge-

führt worden551) müssen einige Punkte revidiert werden, die den Entwicklungsprozess 

und die Institutionalisierung der ban betreffen. Nicht die RGH stellte die Handelsvertre-

ter im Beirat, sondern die am ban-L-System angemeldeten Handelsunternehmen selbst. 

Während ich mit Huisinga übereinstimme, dass der gezielte Einsatz einer bestimmten 

Technik vom ban-Zentrum nicht geplant war, so muss aber herausgestellt werden, dass 

die RGH den Bezug der ban auf die automatische Datenverarbeitung und die entspre-

chenden Techniken von Anfang an explizit betonte. Huisinga bewertet, dass die ban zur 

„Regulierung des Verhältnisses von Nahrungsmittelindustrie und Einzelhandel“552 ent-

wickelt wurde. Meine Ergebnisse zeigen, dass der gedachte und praktische Anwen-

dungsbereich auf den Großhandel und auf die Konsumgüterindustrie ausgedehnt werden 

muss. 

Richard Huisinga verortet die Anfänge der ban in die 1950er Jahre.553 Meine Ergebnisse 

zeigen, dass sich die RGH erst Mitte der 1960er Jahre mit der Rationalisierung der 

EDV-gestützten zwischenbetrieblichen Kommunikation durch ein gemeinsames Arti-

kelnummernsystem beschäftigt hat. Die Harmonisierung der individuellen Nummern-

systeme wurde erst mit der Durchsetzung der Selbstbedienung und dem vermehrten 

Einsatz an EDV zu einem drängenden Problem. Erst als es darum ging, mithilfe der 

EDV Masse und Diversität zu verwalten, manifestierte sich der Engpass „individuelle 

Artikelnummernsysteme“. Beide Entwicklungsstränge laufen erst Mitte der 1960er Jah-

re zusammen. 

Der Zeitzeuge Karlheinz Hagen berichtet, dass bei den westdeutschen Herstellern und 

Händlern nach der erstmaligen Veröffentlichung der Geschäfts- und Teilnahmebedin-

gungen und der Beitragsordnung „[…] ein Sturm los brach“554. In den einschlägigen 

Fachzeitschriften, die nicht von der RGH veröffentlicht wurden (wie beispielsweise die 
                                                 
550 TUM-TG, 7. ban-Katalog 1976, S. 17, 123. 
551 Vgl. Huisinga 1996, S. 91. 
552 Huisinga 1996, S. 95. 
553 Vgl. Huisinga 1996, S. 91, 95. 
554 GS1, Hagen 1998, S. 8. 
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vom ISB veröffentlichte Fachzeitschrift Selbstbedienung und Supermarkt), gab es aller-

dings in der Entwicklungs- und anfänglichen Diffusionsphase nur ein geringes und un-

kritisches Echo auf die ban gemessen an der Anzahl und den Inhalten der Beiträge. 

Dennoch ist angesichts der dargestellten Konflikte und der Bedeutung und dem Potenti-

al der ban für die Reorganisation der Versorgungsstruktur im westdeutschen Lebensmit-

telhandel und der Konsumgüterindustrie davon auszugehen, dass die ban, wie von Ha-

gen dargestellt, damals ein heikles und viel diskutiertes Thema war. Aufgrund der en-

gen personellen Verflechtung, die die Verbände und Organisationen des Handels in den 

1960er Jahren aufwiesen, ist auszuschließen, dass das ban-Projekt grundsätzlich nicht 

rezipiert wurde.555 Die verhältnismäßig schwache öffentliche Diskussion liegt meines 

Erachtens daran, dass die ban in der alltäglichen Praxis zu Beginn der 1970er Jahre nur 

wenig relevant war. Dies betraf beispielsweise die zwischenbetrieblichen Prozesse, die 

bis zur Einzelhandelsstufe reichten. Die Einzelhandelsstufe war wie aufgezeigt von der 

ban nur mittelbar betroffen.556 Über die tatsächlichen Anwendungen der ban in den Un-

ternehmen ist aufgrund der aufgezeigten schwierigen Quellenlage nur wenig zu erfah-

ren. Dass die Bedeutung der ban allerdings nicht zu gering geschätzt werden darf, zei-

gen die Kontroversen um ihre Umwandlung in den heutigen „Weltstandard“557 EAN, 

wie die folgenden Ausführungen aufzeigen werden. 

 

                                                 
555 So zum Beispiel war Karl-Heinz Henksmeier der Geschäftsführer der RGH, bevor er im Jahr 1957 der 
Geschäftsführer des ISB wurde. Auch beteiligten sich Unternehmen an der Entwicklung der ban, die auch 
in anderen Verbänden aktiv waren. Die Spar beispielsweise, die einen Vertreter im ISB-Verwaltungsrat 
stellte, beteiligte sich an den Sortimentsgesprächen im Jahr 1967. Vgl. Langer 2013, S. 255. 
556 Das ISB, Herausgeber von Selbstbedienung und Supermarkt, verstand sich als Vertreter aller Betriebs-
formen des Einzelhandels. Vgl. Langer 2013, S. 255. 
557 GS1, Hagen 1998, S. 13. 
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3 Die Anfänge der Digitalisierung in der westdeutschen Konsumgü-

terwirtschaft: der Wandel von der Bundeseinheitlichen Artikel-

nummer ban zur Europäischen Artikelnummer EA> (1974 – 1977) 

In diesem Kapitel widme ich mich der Entwicklung des Barcodestandards Europäische 

Artikelnummer (EAN) in der Nachfolgeorganisation des ban-L-Zentrums, der Centrale 

für Coorganisation (CCG). Ziel des Kapitels ist es, die Bedeutung des Wandels der ban 

in die EAN für die Digitalisierung in der westdeutschen Konsumgüterwirtschaft aufzu-

zeigen. Zunächst konzentriere ich mich auf die Gründung und Konsolidierung der CCG 

als eigene Rechtspersönlichkeit. Am Beispiel der Abnabelungsprozesse der CCG von 

ihrer „Mutter“ RGH und der Institutionalisierung der hierarchischen Beziehung zu ihrer 

„Schwester“ ban-austria untersuche ich, wie sich die CCG zum korporativen Akteur 

entwickelte. Es zeigt sich, dass eine vollständige institutionelle und funktionelle Auto-

nomie der CCG aus den tradierten (personellen) Interdependenzen der Organisationen 

nicht möglich war. 

Anschließend gehe ich auf die Weiterentwicklung und Verbreitung der ban in den ver-

schiedenen Handelsstufen (Industrie, Großhandel, Einzelhandel) und den verschiedenen 

Konsumgüterbranchen in der BRD unter der CCG ein. Ich untersuche, welche sozio-

technischen Konflikte und Schwierigkeiten die Diffusion der ban in der westdeutschen 

Konsumgüterwirtschaft bremsten. Es zeigt sich, dass die Großhändler, Einzelhändler 

und Hersteller sowie die CCG selbst ihre spezifischen Eigeninteressen in der ban aus-

handelten und die ban als handelsstufen- und branchenübergreifender Kompromiss 

nicht nur nationale, sondern auch internationale Anforderungen und Akteure integrieren 

musste. 

Der internationale Kontext der ban wird im darauffolgenden Abschnitt diskutiert. Ich 

untersuche die Entwicklung des französischen Artikelnummernsystems Gencod, des 

amerikanischen Barcodestandards Universal Product Code (UPC) und des Scannerkas-

sensystems Automatic Point of Sale System in der Schweizer Migros. Aus der verglei-

chenden Perspektive heraus zeigt sich, dass die erfolgreiche Implementierung der Arti-

kelnummernstandardisierung wesentlich von ihrer soziotechnischen Anschlussfähigkeit 

und dem Überwinden negativer bzw. dem Schaffen positiver Netzwerkexternalitäten 

abhing. Begünstigt wurde die Anschlussfähigkeit der nationalen Systeme durch eine 

klar definierte Nutzergruppe, die ein gemeinsames betriebswirtschaftlich messbares Ziel 

aufweisen konnte. Am Beispiel der Initiativen der Kommission der Europäischen Ge-
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meinschaften und dem internationalen Verband der Lebensmittelfilialbetriebe CIES zur 

Schaffung eines gemeinsamen europäischen Artikelnummernsystems mache ich deut-

lich, dass die nationalen Systeme und ihre potentielle Ausbreitung als Hindernis für ei-

nen (effizienten) länderübergreifenden Daten- und Warenaustausch betrachtet wurden. 

Darum gründeten die BRD, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, 

Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden und die Schweiz trotz der sehr 

heterogenen Akteursgruppen und ihrer unterschiedlichen Bedürfnisse sowie der 

Pfadabhängigkeiten, die die bereits bestehenden Systeme Gencod und ban für ihre Län-

der darstellten, ein europäisches Ad Hoc Council zur Entwicklung eines gemeinsamen 

europäischen Artikelnummernsystems. 

Der abschließende Absatz widmet sich der Entwicklung der internationalen EAN. Ich 

untersuche, wie die CCG den Wandel von der nationalen ban zur westdeutschen Versi-

on der EAN im internationalen Kontext gestaltete. Dabei differenziere ich die drei Ebe-

nen des soziotechnischen Systems EAN: den Aufbau der Artikelnummer, das Symbol 

zur automatischen Datenerfassung und die Institutionalisierung und Organisation der 

europäischen Artikelnummerninitiative. Es zeigt sich in allen Entwicklungssträngen, 

dass die CCG grundsätzlich eine ban-bewahrende Strategie verfolgte, die sie aber unter 

dem nationalen Druck der Einzelhändler, die das Scanning realisieren wollten, und der 

zunehmenden internationalen Vernetzung auf Dauer nicht verwirklichen konnte. 

Im Zwischenfazit interpretiere ich die Ergebnisse des Kapitels im Hinblick auf ihre Be-

deutung für die Digitalisierung in der BRD. 

3.1 Die Entwicklung der Centrale für Coorganisation zum korporativen 

Akteur 

3.1.1 Die Gründung der Centrale für Coorganisation 

Wie in Kapitel 2.6.2 dargestellt prägte der damalige Vorsitzende des ban-Beirats, Dr. 

Eckhard Schiek, den Begriff der Coorganisation im Frühjahr 1972. „Coorganisation“ 

sollte das Thema eines vom ban-L-Zentrum und der RGH initiierten internationalen 

Kongresses werden, der darauf zielte, die bundesdeutsche Artikelnummerierung inter-

national bekanntzumachen. Obwohl die Verantwortlichen das Cooganisations-„C“ be-

wusst im Hinblick auf die internationale Zielgruppe und -zielsetzung wählten, gingen 

sie zu jener Zeit noch davon aus, dass ihre nationale Artikelnummer ban auch internati-



Kapitel 3 Die Anfänge der Digitalisierung  

 

141

onal Gewicht und Vorrang vor einer internationalen Artikelnummerierung besaß.558 Es 

sollte sich aber in den darauffolgenden Jahren zeigen, dass der Name Programm war 

und zukunftsweisend die Entwicklung des ban-Zentrums und seiner Gremien vorzeich-

nete. 

Während die geplante Tagung nie stattfand, institutionalisierte sich der Coorganisati-

onsbegriff dennoch in Form der Centrale für Coorgansiation (CCG), die  im Jahr 1973 

aus dem ban-Zentrum hervorging. In der 14. Sitzung des ban-Beirats559 am 3. Novem-

ber 1972 erinnerten die Vertreter der Industrie an den noch offenen juristischen Status 

des ban-Zentrums, welches ja bis dato der RGH angegliedert worden war. Im Jahr 1969 

hatten sich der paritätisch besetzte Ausschuss von Lebensmittelhändlern und Mitglie-

dern des Markenverbandes (Hersteller) aus Zeitgründen darauf geeinigt, die Verwal-

tungsorganisation der ban, das ban-Zentrum, zunächst als eigenständige Kostenstelle 

der RGH zu betreiben. Im Interesse der zügigen Einführung der ban hatten sie die zeit-

aufwändigen Diskussionen um die zukünftige Rechtsform der gemeinsamen Organisa-

tion vertagt. Die Angliederung an die RGH hatte ein Zugeständnis der Hersteller bedeu-

tet, da die Rechtsform die Pflichten, aber auch Rechte der Betroffenen festlegte und 

damit auch deren Einflussnahme auf die Gestaltung der Artikelnummer regelte. Das 

Ziel der Industrievertreter war aber schon damals trotz ihres Zugeständnisses die „voll-

ständige Parität“560 zwischen den Händlern und den Produzenten gewesen. Dies bedeu-

tete, dass das ban-L-Zentrum nicht dauerhaft als Abteilung der RGH, sondern als eine 

selbstständige juristische Person wirken sollte. Als die Hersteller im Jahr 1972 die Dis-

kussion in der genannten Beiratssitzung wieder aufleben ließen, wurden sie mit dem 

Widerstand der RGH konfrontiert. Die RGH lehnte eine Ausgliederung des ban-

Zentrums aus der RGH ab, weil sie befürchtete, dass ihr damit auch alle um das ban-

System herum entwickelten Rationalisierungs- und Forschungsthemen verloren gingen. 

Unterstützung erhielt die RGH durch die Beiratsvertreter des Handels, die in die Aus-

gliederung des Zentrums nur einwilligen wollten, wenn die RGH-Interessen auch in der 

neuen Rechtsform gewahrt blieben. Trotz des Widerstandes durch die RGH beriet der 

Beirat im November des Jahres 1972 über Einzelheiten des Gesellschaftsvertrages wie 

                                                 
558 GS1, Hagen 1998, S. 81. Ausführlich zur Internationalisierung der ban siehe Kapitel 2.6 der vorlie-
genden Arbeit. 
559 Wie in Kapitel 2.3.4 dargestellt ging der ban-Beirat aus dem „Paritätischen Arbeitskreis für die bun-
deseinheitliche Numerierung der Artikel des Lebensmittelsortiments“ in nahezu gleicher personeller Be-
setzung hervor. 
560 GS1, Hagen 1998, S. 80. 
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über den Zweck der geplanten eigenständigen Gesellschaft. Der Beirat strebte ein über 

die Artikelnummerierung hinausgehendes Aufgabengebiet an, im Gegensatz zur RGH, 

die darin die alleinige Aufgabe der zukünftigen ban-Organisation sah. Weiterhin plante 

der Beirat, dass die Nachfolgerin des ban-Zentrums paritätisch von der RGH und dem 

Markenverband getragen werden sollte. Ihr Aufsichtsrat sollte paritätisch aus Firmen-

vertretern bestehen, die aus dem Kreis der Teilnehmer des ban-Systems berufen werden 

sollten. Ziemlich genau ein Jahr später am 30. November 1973 fasste der Beirat offiziell 

den Beschluss zur Gründung der CCG. Laut dem damaligen Leiter des ban-L-Zentrums, 

Karlheinz Hagen, tauchte der Name der Organisation in dem Protokoll zu dieser Sitzung 

das erste Mal auf.561 Am 25. Januar 1974 wurde die Gründung der „Centrale für Coor-

ganisation – Gesellschaft zur Rationalisierung des Informationsaustausches zwischen 

Handel und Industrie mit beschränkter Haftung“ in Köln von Dr. Rudolf Krämer notari-

ell beglaubigt: Die neuen Gesellschafter RGH (vertreten durch Hermann Severin und 

Hermann Sieberts) und der Markenverband (vertreten durch Dr. Ludwig Schröder) un-

terzeichneten den Gesellschaftsvertrag. Mit der CCG schuf der ban-Beirat eine eigene 

Rechtsperson, in der die bundesdeutschen Händler und Hersteller formal gleichberech-

tigt vertreten waren.562 

Im Gegensatz zu den Geschäfts- und Teilnahmebedingungen und der Geschäftsordnung 

des ban-Beirats, die das ban-System lediglich vergangenheitsorientiert als gemeinsame 

Errungenschaft von Herstellern, Händlern und der RGH (hier wird auch nochmal die in-

stitutionelle Nähe zur RGH deutlich) ohne konkrete Aufgabe bezeichnet hatten563, be-

auftragte der Gesellschaftsvertrag die Centrale für Coorganisation, „[…] einen rationel-

len und vereinheitlichten Informationsaustausch in der Wirtschaft, insbesondere de[n] 

Aufbau, die Unterhaltung und Weiterentwicklung einheitlicher Artikel- und Betriebs-

                                                 
561 GS1, Hagen 1998, S. 80; GS1, Informationsmaterial über die CCG von der Betriebsberatung Strobel 
GmbH 1974, Anlage 5, U. R. Nr. 45 für 1974, Gesellschaftsvertrag, S. 1f; GS1, Informationsmaterial 
über die CCG von der Betriebsberatung Strobel GmbH 1974, Organigramm Stand: März 1974. 
562 GS1, Informationsmaterial über die CCG von der Betriebsberatung Strobel GmbH 1974, Anlage 5, U. 
R. Nr. 45 für 1974, Gesellschaftsvertrag, S. 1f. So leisteten die Gesellschafter RGH mbH und Marken-
verband e.V. jeweils eine Stammeinlage von 10.000 DM. Sie bestellten darüber hinaus den paritätisch be-
setzten Aufsichtsrat und beschlossen dessen Rechte. GS1, Informationsmaterial über die CCG von der 
Betriebsberatung Strobel GmbH 1974, Anlage 5, U. R. Nr. 45 für 1974, Gesellschaftsvertrag, S.3, 5-8. 
563 Die vierte ban-L-Sonderausgabe leitet die Geschäfts- und Teilnahmebedingungen folgendermaßen ein: 
„Handel und Industrie haben gemeinsam mit der RGH im Interesse einer besseren und rationelleren Zu-
sammenarbeit ein System ‚bundeseinheitliche Artikelnumerierung‘ (ban-L) für Artikel des Sortiments des 
Lebensmittelhandels entwickelt.“ Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 63. 
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nummernsysteme“564 zu fördern.565 „Coorganisation“ definiert die notarielle Urkunde 

als „zweckmäßige und wirtschaftliche Gestaltung von Organisationsabläufen und -

strukturen“566. Zudem sah der Vertrag vor, dass die CCG weitere Gesellschaften grün-

den oder sich an bereits bestehenden beteiligen konnte, die sich mit vergleichbaren 

Aufgabenstellungen beschäftigten. Explizit weitete der Gesellschaftsvertrag den Gegen-

standsbereich auch auf internationale Gesellschaften aus, eine Regelung, die in den fol-

genden drei Jahren praktisch relevant werden sollte.567 

Der Aufsichtsrat zeichnete sich für die Grundsätze und Richtlinien der Arbeit der CCG 

und die Überwachung der Geschäftsführung verantwortlich. Er konnte paritätisch be-

setzte Fachbeiräte und Arbeitskreise einrichten, die ihn beratend unterstützten und als 

Experten Sachfragen bearbeiteten. Für die bereits bestehenden Sortimentsgliederungen 

der ban (Lebensmittel, BFT) wurden die jeweiligen Abteilungen des ban-Zentrums als 

Fachbeiräte in die CCG übernommen. Die Branchen, die noch über ein gemeinsames 

System verhandelten, organisierten sich zunächst in Arbeitskreisen (Textil, Papier-/ 

Büro-/Schreibwaren (PBS)), die aber später in Fachbeiräte umgewandelt werden sollten. 

Im März 1974 existierten darüber hinaus noch die folgenden Arbeitskreise: Handel, 

„Gravenbruch“ (Arbeitskreis des Markenverbandes, Anmerkung der Autorin), Stre-

ckengeschäft, ban-austria.568 

In den Aushandlungsprozessen um den Ausbau der Organisation der CCG kristallisie-

ren sich grundsätzliche Konflikte heraus, die auch bei der (Weiter-)Entwicklung des Ar-

tikelnummernsystems ban Bedeutung erlangten, wie im Kapitel 3.2 zu zeigen sein wird. 

Im Folgenden werden die Herausforderungen erörtert, mit denen die CCG in ihrer frü-

hen Konsolidierungsphase als korporativer Akteur konfrontiert wurde. 

                                                 
564 GS1, Informationsmaterial über die CCG von der Betriebsberatung Strobel GmbH 1974, Anlage 5, U. 
R. Nr. 45 für 1974, Gesellschaftsvertrag, S. 2. 
565 GS1, Informationsmaterial über die CCG von der Betriebsberatung Strobel GmbH 1974, Anlage 5, U. 
R. Nr. 45 für 1974, Gesellschaftsvertrag, S. 2. 
566 GS1, Informationsmaterial über die CCG von der Betriebsberatung Strobel GmbH 1974 Anlage 5, U. 
R. Nr. 45 für 1974, Gesellschaftsvertrag, S. 2. 
567 GS1, Informationsmaterial über die CCG von der Betriebsberatung Strobel GmbH 1974 Anlage 5, U. 
R. Nr. 45 für 1974, Gesellschaftsvertrag, S. 3. 
568 GS1, Informationsmaterial über die CCG von der Betriebsberatung Strobel GmbH 1974 Organigramm 
Stand: März 1974; GS1, Informationsmaterial über die CCG von der Betriebsberatung Strobel GmbH 
1974 Anlage 5, U. R. Nr. 45 für 1974, Gesellschaftsvertrag, S. 8. 
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3.1.2 Die Ausgestaltung des Paritätsprinzips in der frühen Konsolidierungsphase 

Der erste Aufsichtsrat der Centrale für Coorganisation tagte am 22. März 1974 im Sit-

zungssaal der RGH in Köln. Die Industrie wurde vertreten durch Klaus Faltinat (Henkel 

& Cie GmbH), Edmund Frick (Nestlé Unternehmen Deutschland GmbH), Hanns-

Joachim Hesse (Maizena GmbH), Paul Jakoby (Union Deutsche Lebensmittelwerke 

GmbH) und Dr. Klaus Oesterwinter (Dr. August Oetker). Für den Handel konferierten 

Dr. Reinhold Bengelsdorf (Konsumgenossenschaft Produktion eGmbH), Klaus Heupel 

(Ratio Zentralverwaltung Terfloth & Snoek), Wolfgang Laube (Gedelfi Großeinkauf 

GmbH & Co KG) und Dr. Karl-Heinz Severing (HKG Handelsketten-Handels-GmbH 

& Co KG). Ferdinand Hofmann (Edeka) nahm aus „terminlichen Gründen“569 nicht an 

der Sitzung teil. Hermann-Josef Zellekens vertrat die RGH, Karlheinz Hagen, der Leiter 

des ehemaligen ban-Zentrums, die neugegründete CCG.570 Die Aufsichtsräte hatten die 

konkreten Aufgaben, den Geschäftsführer und Prokuristen der CCG zu bestellen, Per-

sonalentscheidungen571 zu treffen, die Geschäftsordnung aufzustellen und die Grundsät-

ze und Richtlinien der CCG-Arbeit zu definieren (wie beispielsweise die Gebührenord-

nung und die Beitragssätze).572 In Anbetracht der Tatsache, dass sich seit den späten 

1950er Jahren ein Netzwerk von verschiedenen Experteninstitutionen wie dem ISB oder 

der RGH ausgebildet hatte, in denen die Einzelhändler wettbewerbsübergreifend (initial 

zur Förderung der Selbstbedienung) zusammenarbeiteten, verwundert es nicht, dass die 

eigentlichen Konkurrenten auch in der zwischenbetrieblichen Waren- und Datenkom-

munikation eine Kooperation anstrebten. Als Grund hierfür nimmt Lydia Langer das 

gesteigerte und ausdifferenzierte Bedürfnis nach Wissen in der Praxis angesichts der 

Herausforderungen des tiefgreifenden Wandels im Handel durch die Selbstbedienung 

an.573 Die Mitglieder des Aufsichtsrates waren allesamt „Praktiker“574 und bekleideten 

                                                 
569 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 1 am 22.03.1974, S. 1. 
570 GS1, Aufsichtsratprotokoll Nr. 1 am 22.03.1974, S. 1; GS1, Hagen 1998, S. 87; GS1, Informationsma-
terial über die CCG von der Betriebsberatung Strobel GmbH 1974, Aufsichtsrat der Centrale für Coorga-
nisation GmbH (CCG). 
571 Die CCG besaß ab dem 1. März 1975 fünf Vollzeitarbeitskräfte und eine Arbeitskraft, die eine zwei 
Drittel-Stelle bekleidete. Die Verwaltung der bans (einschließlich der ban-austria-Nummer) übernahmen 
zwei Angestellte (eine Vollzeitkraft in Teilzeit und die Inhaberin der zwei-Drittel-Stelle). GS1, Aufsichts-
ratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 2. 
572 GS1, Informationsmaterial über die CCG von der Betriebsberatung Strobel GmbH 1974, Anlage 5, U. 
R. Nr. 45 für 1974, Gesellschaftsvertrag, S. 6-8. 
573 Vgl. Langer 2013, S. 389f. 
574 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 1. 
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Führungspositionen in ihren jeweiligen in der RGH bzw. dem Markenverband vertrete-

nen Unternehmen.575 

Die Diskussionen im Aufsichtsrat drehten sich um die folgenden grundsätzlichen As-

pekte der CCG-Organisation: die Sicherstellung der Parität zwischen den Herstellern 

und den Händlern sowie die Integration der Branchen und Handelsstufen in die CCG 

(und damit in das ban-System). So diskutierten die Aufsichtsratsmitglieder in der ersten 

Aufsichtsratssitzung die Erweiterung ihres Gremiums. Die Gesellschafter RGH und 

Markenverband planten, jeweils zwei weitere Aufsichtsratssitze für Industrie und Han-

del zu schaffen. Da die zahlenmäßige Parität hierbei gewahrt blieb, hatte der Aufsichts-

rat keine Einwände. Kontrovers dagegen wurde die Frage verhandelt, wer die neuen 

Mitglieder benennen sollte und welche Branchenzugehörigkeit diese besitzen sollten. 

Die RGH vertrat die Meinung, dass die Gesellschafter alleine das Recht hatten, die neu-

en Mitglieder zu bestellen. Der Markenverband betonte dagegen, dass er einvernehm-

lich mit dem Aufsichtsrat stimmen wollte. An diesem Beispiel wird deutlich, dass und 

wie die RGH weiterhin Einfluss auf die CCG zu nehmen suchte, hier konkret über ihre 

Rolle als Gesellschafterin. Als Ergebnis der Debatten, über die es leider keine detaillier-

ten Informationen gibt, benannte die RGH Rudolf Middel (Inhaber des Farben-, Lacke- 

und Malereigroßhandelsgeschäfts Middel & Bülling, Vorsitzender des Bundesverban-

des des Farbengroßhandels und Vorsitzender des ban-Fachbeirats BFT) als elftes 

stimmberechtigtes Aufsichtsratsmitglied. Laut dem Protokoll der ersten Aufsichtsrats-

sitzung „begrüßte und akzeptierte“ der Aufsichtsrat dies „ohne Bedenken“.576 Ähnlich 

strittig war auch die Frage, ob die am ban-System beteiligten Branchen auch alle gleich 

stimmberechtigt im Aufsichtsrat vertreten sein mussten. Das Protokoll verweist in die-

sem Zusammenhang strikt auf das Verhältnis zwischen Industrie und Handel: Das Pari-

tätsprinzip bezog sich ausschließlich auf die Zugehörigkeit zur Industrie bzw. zum 

Handel und deshalb war das Stimmrecht von der Branchenzugehörigkeit nicht betrof-

fen. Die Aushandlungen basieren auf der Tatsache, dass der Aufsichtsrat zum Zeitpunkt 

der Diskussion von sechs Mitgliedern des Handels und fünf der Industrie gebildet wur-

de. Dieses Missverhältnis wirkte sich allerdings nicht auf die Anzahl an Stimmen aus, 

die immer paritätisch blieben (ein Industrievertreter bekam entsprechend zwei Stim-

men). Trotzdem sollte das nächste zu benennende Aufsichtsratsmitglied aus der Indust-

                                                 
575 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 1; GS1, Hagen 1998, S. 87. 
576 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 1 am 22.03.1974, S. 2. 
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rie stammen.577 Diese Kontroverse ist insofern von Bedeutung, da, wie im Folgenden zu 

zeigen sein wird, die bewusste Integration der Branchen und Handelsstufen in den Auf-

sichtsrat als Mittel der CCG eingesetzt wurde, um das ban-System in der westdeutschen 

Konsumgüterbranche durchzusetzen. 

In der ersten Aufsichtsratssitzung wurden zudem der Aufsichtsratsvorsitzende und sein 

Stellvertreter gewählt. Einstimmig bei Stimmenthaltung der zu Wählenden wurden Dr. 

Karl-Heinz Severing (HKG) als Vorsitzender und Hanns-Joachim Hesse (Maizena) als 

Stellvertretender Vorsitzender bestätigt. Letzterer übernahm den Vorsitz automatisch 

bei einer Verhinderung des Vorsitzenden. Da der Gesellschaftsvertrag der CCG nicht 

festlegte, welche Gesellschaftergruppe in der ersten Aufsichtsratsperiode den Vorsitz 

stellen sollte, einigten sich die Aufsichtsratsmitglieder sozusagen aus „innenpolitischen“ 

Gründen einstimmig darauf, dass der erste Vorsitz an den Handel ging578: „Ausschlag-

gebend für diese in freundschaftlichem Geist geäußerte Geste der Industrie war vor al-

lem die Tatsache, daß die gegenwärtig geführte Diskussion um die Öffnung der ban-

Nummer für andere Fachbranchen speziell für den Handel Probleme aufwerfe, bei deren 

Lösung ein Vorsitzender, der selbst aus dem Handel komme vorteilhaft sei.“579 Hier 

wird abermals auf das grundsätzliche Hindernis bei der Verbreitung der ban hingewie-

sen, nämlich die unterschiedlichen Sortimentssystematiken der einzelnen Konsumgü-

terbranchen  und -handelsstufen. Diese erschwerten bei der Entwicklung der ban die 

Kompromissfindung und seit der offiziellen Einführung der ban ihre Anwendung als 

Scharnier der individuellen Warenwirtschaften. Wie die Händler und Hersteller diese 

Kontroverse weiter verhandelten, die seit Anbeginn der Entwicklung der ban bestand, 

zeigt Kapitel 3.2. Der Vorsitz wechselte gemäß dem Gesellschaftsvertrag nach zwei 

Jahren, so dass ab der CCG-Aufsichtsratssitzung am 2. Juni 1976 der Industrievertreter 

Hanns-Joachim Hesse als Vorsitzender der Aufsichtsrates und Dr. Karl-Heinz Severing 

(Handel) als sein Stellvertreter fungierten.580 

In der ersten Aufsichtsratsperiode von 1974 bis 1977 erhöhten die Gesellschafter zwei-

mal das Gesellschaftskapital.581 Nicht alle Finanzierungsfragen der CCG ließen sich al-

                                                 
577 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 1 am 22.03.1974, S. 1f. 
578 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 1 am 22.03.1974, S. 2f. 
579 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 1 am 22.03.1974, S. 2f. 
580 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 10 am 02.06.1976, S. 12. 
581 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 10 am 02.06.1976, S. 2; GS1, Aufsichtsratsprotokoll  Nr. 15 am 
15.09.1977, S. 13. 
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lerdings so einvernehmlich (zumindest suggerieren dies die Protokolle) lösen wie die 

Vermehrung des Gesellschaftskapitals. Insbesondere mit der RGH gab es finanzielle 

Auseinandersetzungen, die die grundsätzlichen Schwierigkeiten des von mir als „Mut-

ter-Tochter-Beziehung“ charakterisierten Verhältnisses von RGH und CCG illustrieren. 

Während das ban-L-Zentrum noch als RGH-Abteilung operierte, nabelte sich die CCG 

quasi als eigene Rechtsperson von der „Mutter“ RGH ab. In der darauffolgenden Zeit 

musste die CCG als selbstständige Organisation entwickeln und behaupten. Dabei ge-

staltete sie ihre Identität auch, indem sie sich von der RGH finanziell und inhaltlich ab-

grenzte, wie die folgenden Ausführungen darstellen. 

3.1.3 Die Entwicklung der „Mutter-Tochter-Beziehung“ zwischen der RGH und der 

CCG 

Wie oben bereits dargestellt gründete der ban-Beirat die CCG im Jahr 1974 mit der Ab-

sicht, die vollständige Parität zwischen Handel und Industrie herzustellen, die bis dato 

durch die Angliederung des ban-Zentrums an die RGH als eine Kostenstelle der RGH 

nicht gegeben war. Die RGH wehrte sich – bekanntermaßen vergeblich – gegen diese 

„Abnabelung“ des damaligen ban-Zentrums, weil sie befürchtete, dass sie mit der recht-

lichen Selbstständigkeit der CCG ihren Einfluss auf das wichtigste Rationalisierungs-

thema zu dieser Zeit, die Harmonisierung des elektronischen Waren- und Datenaustau-

sches zwischen Industrie und Handel, verlieren würde. Auch wenn mit der notariellen 

Beglaubigung des Gesellschaftsvertrags die Aufgaben des „rationellen und vereinheit-

lichten Informationsaustausches“ und der „wirtschaftlichen Gestaltung von Organisati-

onsabläufen und -strukturen“ auf die CCG übertragen wurden, hatte die RGH als Ge-

sellschafterin der CCG trotzdem weiterhin Einfluss auf die CCG.582 Die Konsolidie-

rungsphase der CCG war davon geprägt, dass die „Mutter“ RGH versuchte, ihren Ein-

fluss auf die CCG(-Themen) zu wahren, während die „Tochter“ CCG nach Autonomie 

strebte und versuchte, sich institutionell, inhaltlich und finanziell von der RGH weitest-

gehend unabhängig zu machen. 

Als ein Beispiel dafür, dass die RGH versuchte, ihren Einfluss auf die CCG auszuwei-

ten, muss der Zusatzvertrag mit der CCG aus dem Jahr 1974 gewertet werden. Die De-

tails dieser Vereinbarung sind quellenbedingt nicht zu ermitteln. Allerdings machen die 

Aufsichtsratsprotokolle deutlich, dass diese Übereinkunft von Hermann Severin (RGH) 

                                                 
582 Informationsmaterial über die CCG von der Betriebsberatung Strobel GmbH 1974, Anlage 5, U. R. 
Nr. 45 für 1974, Gesellschaftsvertrag, S. 8f. 
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und Hanns-Joachim Hesse (Maizena) abschließend entworfen und in der außerordentli-

chen Aufsichtsratssitzung am 18. Juli 1974 vom Aufsichtsrat einstimmig genehmigt 

wurde. Die RGH mbH unterzeichnete den Zusatzvertrag als Vertreterin aller Firmen des 

RGH-Verbundes und sicherte damit den Einfluss der RGH-„Familie“.583 Darüber hin-

aus wirkte die RGH aktiv in der CCG mit, indem sie inhaltliche Aufgaben übernahm. 

So zum Bespiel führte die RGH im Auftrag der CCG Vorträge an Fachhochschulen und 

Universitäten im Jahr 1974 durch.584 

Die CCG ihrerseits versuchte, den Einfluss der RGH zu minimieren. So recherchierte 

sie im Gründungsjahr nach einer Alternative zum RGH-Rechenzentrum, mit welchem 

sie bis dato einen Vertrag hatte.585 Zur vierten Aufsichtsratssitzung am 25. Oktober 

1974 lagen der CCG vier alternative Angebote vor, die die EDV-Arbeiten der CCG zu 

Preisen zwischen 15.000 DM und 40.000 DM übernehmen wollten. Diese Angebote 

schlossen explizit das Ablochen aus, was als weiterer Beleg dafür angesehen werden 

kann, dass diese Tätigkeiten immer noch, wie in Kapitel 2.3.1 erörtert, zu den kostenin-

tensivsten bei der automatischen Datenverarbeitung gehörten. Die RGH konnte nicht 

mit diesen externen Offerten konkurrieren: „Die RGH, vertreten durch Herrn Severin, 

erklärte, daß sie weder in der Lage sei, in diese Angebote einzusteigen, noch in ihren 

bisherigen Preisen nachzugeben. Sie sei nun daran interessiert, so schnell wie möglich 

ebenfalls aus dem Rechenzentrumsvertrag herauszukommen.“586 Die Formulierung lässt 

darauf schließen, dass sich die RGH zunächst bemüht hatte, die vertraglichen Bindun-

gen aufrecht zu erhalten. Angesichts der neuen Situation kündigte die RGH nach den 

Beschlüssen der vierten Aufsichtsratssitzung alle Verträge, die das Rechenzentrum be-

trafen, zum 1. Juli 1975.587 Damit allerdings war der Konflikt um das Rechenzentrum 

noch nicht beendet. Die RGH berechnete, dass sie die Auflösung des Rechenzentrums 

ungefähr 109.000 DM kosten würde. Deshalb wünschte sie sich eine Beteiligung der 

CCG an den Liquidationskosten, auch wenn sie sich bewusst darüber war, dass sie da-

rauf keinen Rechtsanspruch besaß. Sie begründete eine Beteiligung der CCG an den 

Kosten damit, dass das Rechenzentrum vorwiegend für die ban und mit Programmen 

gearbeitet hatte, welche auf die ban zugeschnitten waren. Die CCG betonte, dass sie 
                                                 
583 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 2 am 19.06.1974, S. 11; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 3 am 
18.07.1974, S. 5. 
584 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 3 am 18.07.1974, S. 6. 
585 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 3 am 18.07.1974, S. 5. 
586 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 4 am 25.10.1974, S. 7. 
587 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 12. 
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sich mit 30.000 DM aus reiner Kulanz an den Kosten beteiligen könnte. Dieses Angebot 

wurde von der RGH abgelehnt.588 Schließlich erklärte sich der Aufsichtsrat in seiner 

zehnten Sitzung am 2. Juni 1976 bereit, die Rechnung der RGH vom 18.12.1975 in vol-

ler Höhe zu übernehmen.589 Dies erstaunt angesichts der noch instabilen finanziellen Si-

tuation der CCG und den Veränderungen, mit denen ihre Haupteinnahmequelle, das 

ban-System, zu jener Zeit konfrontiert wurde, wie noch zu zeigen sein wird. Über die 

Gründe für das Entgegenkommen der CCG kann jedoch nur gemutmaßt werden: Zum 

einen wäre es möglich, dass der Betrag verhältnismäßig gering war. Zum anderen wäre 

anzunehmen, dass die CCG ein Interesse daran hatte, dass das Verhältnis zu ihrer Ge-

sellschafterin intakt blieb. 

Grundsätzlich jedoch hielt die CCG an ihrer weitestgehenden finanziellen Selbststän-

digkeit fest: Sie löste darüber hinaus weitere finanzielle Abhängigkeiten zu ihrer ehema-

ligen Mutterorganisation. Mit einem Beschluss in der Aufsichtsratssitzung vom 29. Ja-

nuar 1976 ging die alleinige Verfügungsgewalt über die CCG-Konten auf den Ge-

schäftsführer der CCG, Karlheinz Hagen, über. Zuvor besaßen Hermann Severin als 

Vertreter der RGH und Hagen dieses Recht, welches aber faktisch nur von Severin aus-

geübt wurde.590 

Ein weiteres Indiz dafür, dass die CCG sich von der RGH distanzieren wollte, kann in 

dem Status des „Gastes“ gesehen werden, den die CCG der RGH wiederholt verlieh, so 

zum Beispiel im Protokoll der vierten Aufsichtsratssitzung oder bei der Diskussion um 

die Gründung eines sogenannten „POS-Arbeitskreises“, in dem die CCG der RGH an-

bot, als Gast mitzuarbeiten.591 

Die konträren Bestrebungen der RGH (Machtsicherung und Einflussnahme) und der 

CCG (Unabhängigkeit und Existenzsicherung) verdichten sich in den Diskussionen um 

die Aufgabenaufteilung zwischen den beiden Organisationen. Dies zeigt sich insbeson-

dere in der Frage nach den Themen und Zuständigkeiten der Arbeitskreise der CCG, der 

RGH und des Markenverbandes. Als Gegengewicht zum Arbeitskreis „Gravenbruch“ 

des Markenverbandes (und damit der Industrie) unterstützte die CCG die Gründung ei-

nes Handelsarbeitskreises, welcher aus den Reihen der Vertreter des Handels selbst ge-

                                                 
588 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 8 am 22.10.1975, S. 11. 
589 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 10 am 02.06.1976, S. 11. 
590 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 9 am 29.01.1976, S. 10. 
591 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 4 am 25.10.1974, S. 1; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 6 am 
24.04.1975, S. 3. 
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bildet werden sollte.592 Darüber hinaus kann man hier auch das Bestreben der CCG er-

kennen, eindeutig paritätisch zu wirken. Der Aufsichtsrat der CCG übertrug dem neu-

gegründeten Handelsarbeitskreis, der, analog zur Anbindung des Gravenbruch-

Arbeitskreises an den Markenverband, der RGH angegliedert worden war, die Aufgabe, 

über die Modifizierung der ban und die Einführung des automatischen Kassierens zu 

beraten und diese Ergebnisse dem Aufsichtsrat zu präsentieren. Da in der sechsten Auf-

sichtsratssitzung am 24. April 1975 deutlich wurde, dass das zweite Thema bislang auf-

grund des Umfanges der in den folgenden Ausführungen noch näher zu erläuternden 

ban-Modifikations-Diskussionen noch nicht bearbeitet wurde, beschloss der Aufsichts-

rat, sich dem Thema selbst wieder anzunehmen. So plante er einen  sogenannten „POS-

Arbeitskreis“ zu gründen, der sich mit der Einführung des automatischen Kassierens 

und der Rolle befassen sollte, welche die CCG dabei spielte.593 Die RGH und der Han-

delsarbeitskreis protestierten gegen dieses neugeschaffene Gremium, da sie das Thema 

des automatischen Kassierens und die diesbezüglichen Aushandlungen mit der Industrie 

als ihre alleinigen Aufgaben betrachteten: „Die RGH ist der Meinung, die Bearbeitung 

von POS-Themen sei die ‚ureigene‘ Aufgabe der RGH, sie lasse sich diese Aufgabe von 

der CCG nicht wegnehmen. Der Handelsarbeitskreis ist der Meinung, dies sei zunächst 

eine Aufgabe des Handels-Arbeitskreises, und für eine spätere Diskussion mit der In-

dustrie wolle er die Teilnehmer des Handels benennen.“594 Die Diskussion um den 

POS-Arbeitskreis wurde mit der Gründung einer Systemkommission innerhalb der CCG 

beigelegt, die sich in Zukunft um alle Fragen bezüglich einer Änderung der ban küm-

mern sollte. Dieser Themenkomplex überschnitt sich nicht zuletzt aufgrund der interna-

tionalen Entwicklungen, wie der folgende Abschnitt zeigen wird, zunehmend mit der 

Thematik des automatischen Kassierens, so dass die CCG von der Gründung des POS-

Arbeitskreises absah.595 

Trotzdem blieb die Frage nach den Zuständigkeiten der einzelnen individuellen Organi-

sationen weiterhin bestehen und wurde im Aufsichtsrat bei der Abstimmung der Aufga-

ben- und Themenstellung der Arbeitskreise regelmäßig diskutiert. Einigkeit bestand 

darüber, dass die CCG für die Themen zuständig sei, die die Zusammenarbeit der 

                                                 
592 GS1, Aufsichtsratsprotokoll am 22.03.1974, S. 5. 
593 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 6 am 24.04.1975, S. 4. 
594 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 7 am 03.07.1975, S. 2. Hervorhebung im Original, Anmerkung der 
Autorin. 
595 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 8 am 22.10.1975, S. 9. 
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Marktpartner erforderten. Die Handelsverbände wiederum seien für die Fragestellungen 

verantwortlich, die spezifisch den Handel betreffen: „Einstimmiges Ergebnis dieses Ge-

sprächs [Diskussion im Aufsichtsrat über die Arbeitskreise der verschiedenen Verbän-

de, die sich mit POS-Themen beschäftigten, Anmerkung der Autorin] war, daß für alle 

Fragen, die die ‚Coorganisation‘ zwischen den Marktpartnern betreffen, ausschließlich 

die CCG zuständig sein könne, während die Arbeitskreise beispielsweise der Handelsin-

stitute [der RGH und des ISB, Anmerkung der Autorin] lediglich die spezifisch han-

delsorientierten Fragen klären sollten. Hier sollte allerdings eine gewisse Abstimmung 

der Themen erreicht werden, zumal in diesen Handels-Arbeitskreisen oft dieselben 

Teilnehmer sitzen.“596 Das Zitat macht deutlich, dass es nicht nur institutionelle, son-

dern auch personelle Verflechtungen zwischen den Organisationen gab, die einen (nicht 

immer gewünschten) informellen Informationsaustausch ermöglichten. Als Beispiel für 

eine personelle Verflechtung kann der CCG-Aufsichtsrat Hans Sternberg (Kaufhalle) 

angeführt werden, der auch Mitglied im ISB-Arbeitskreis „Ladenpackungen“ war.597 

Dass diese Interdependenzen auch unerwünschte Auswirkungen haben konnten, ver-

deutlicht der folgende Sachverhalt aus der siebten Aufsichtsratssitzung. Die Aufsichts-

ratsmitglieder der CCG vereinbarten, über ihre Diskussionen über eine Modifikation der 

ban vorerst Stillschweigen zu bewahren. Die RGH jedoch, die in dem CCG-

Handelsarbeitskreis integriert war, der das Thema ebenfalls diskutierte, veröffentlichte 

das Ergebnis des Arbeitskreises in ihrer Förderer-Zeitschrift RGH-Nachrichten. Die 

CCG bezeichnete dieses Vorgehen in ihrer Aufsichtsratssitzung am 3. Juli 1975 als ei-

nen Vertrauensbruch.598 Die personellen Verflechtungen hatten sich bereits, wie an an-

derer Stelle dargestellt, seit den späten 1950er Jahren etabliert und prägten die Institute 

des Handels. Als Netzwerk förderten sie die Selbstbedienung und ermöglichten generell 

den Wissensaustausch innerhalb des westdeutschen Handels. Im vorliegenden Zusam-

menhang ist von Bedeutung, dass die CCG versuchte, als „Neuling“ einen Platz in die-

sen Strukturen zu finden. Aus diesem Grund strebte sie nicht nur mit der RGH, sondern 

auch mit dem ISB eine klare Aufgabenzuteilung und -trennung an.599 Nicht nur die erör-

terten Interdependenzen, sondern auch die gegenseitige Angewiesenheit führten dazu, 
                                                 
596 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 10 am 02.06.1976, S. 3. 
597 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 7 am 03.07.1975, S. 1; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 16 am 
25.01.1978, S. 12. 
598 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 7 am 03.07.1975 in Frankfurt, S. 4; TUM-TG, RGH-Nachrichten für 
die Freunde und Förderer der Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels 3/1975, S. 1: „Arbeitskreis 
Handel bei der RGH schlägt neues Artikelnummernsystem vor“. 
599 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 16 am 25.01.1978, S. 11f. Vgl. Langer 2013, S. 389. 
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dass die CCG nicht vollständig autonom wirken konnte (und dies in letzter Konsequenz 

angesichts ihres damaligen erst jungen Bestehens möglicherweise auch gar nicht wollte; 

quellentechnisch kann die Frage nicht eindeutig beantwortet werden). 

So benötigten die Organisationen zu ihrem Bestehen die konkrete Unterstützung der an-

deren, wie die folgenden Beispiele aufzeigen: Beispielsweise stellten sich RGH und 

CCG gegenseitig liquide Mittel zur Verfügung (sofern es die eigene Finanzlage erlaub-

te).600 Die RGH ermöglichte zudem, dass die Bildzeichen „CCG“, „ban“, „Coorganisa-

tion“, „rgh“, „CCG-Centrale für Coorganisation“ und „EAN“ als Warenzeichen (heute 

„Marke“)601 eingetragen werden konnten. Weil die CCG selbst kein Warengeschäft be-

trieb und Warenzeichen nur Firmen beantragen konnten, die ein solches betrieben, wur-

den die Zeichen als Zeichen der RGH eingetragen (veröffentlicht zu Widerspruchszwe-

cken im Warenzeichenblatt vom 16. August 1977, Widerspruchsfrist lief am 16. No-

vember 1977 ab).602 Auch die CCG-Publikationen wie beispielsweise der letzte ban-

Katalog aus dem Jahr 1976 wurden von der RGH verlegt und vertrieben.603 

3.1.4 Die Auswirkungen der CCG-Gründung auf ban-austria 

Mit der Gründung der CCG änderte sich auch die Zugehörigkeit des österreichischen 

Artikelnummerierungssystems, welches bis dato vertraglich an die RGH gebunden war 

und vom österreichischen Wirtschaftsförderungsinstitut der Bundeskammer der gewerb-

lichen Wirtschaft verwaltet wurde. Im Gründungsjahr der CCG hatte ban-austria bis da-

to 21.219 Artikelnummern vergeben (Stand Juni 1974). Diese Artikelnummern verteil-

ten sich auf 227 Hersteller. Zum Vergleich: Das deutsche ban-System zählte zu diesem 

Zeitpunkt 797 Produzenten und 106.122 Artikelnummern. Hierbei ist anzumerken, dass 

die beiden ban-Systeme insgesamt über mehr Teilnehmer als die genannten Hersteller-

zahlen verfügten: Hinzu kamen noch die Handelsunternehmen, die aber bekanntlich 

keine Artikel anmeldeten, sondern eine bbn besaßen und eine Jahresgebühr entspre-

chend ihrem Umsatz zahlten (10 DM pro Jahr und angefangenen Million Großhandel-
                                                 
600 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 9 am 29.01.1976, S. 11; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 8 am 
22.10.1975, S. 12. 
601 Eine Marke ist ein zu den gewerblichen Schutzrechten zählendes Kennzeichnungsrecht, welches als 
die Summe aller Vorstellungen verstanden werden kann, die ein Markenname oder ein Markenzeichen 
bei Kunden hervorruft bzw. beim Kunden hervorrufen soll, um die Waren oder Dienstleistungen eines 
Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Springer Gabler Verlag (Heraus-
geber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Marke, online im Internet: 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/57328/marke-v13.html, zuletzt abgerufen am 16.04.2015. 
602 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 15 am 15.09.1977, S. 7. 
603 TUM-TG, 7. ban-Katalog 1976, S. 2. 
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sumsatz ohne Mehrwertsteuer) sowie die Hersteller, die sich zwar am ban-System betei-

ligten und bereits über eine bbn verfügten, aber (noch) keine Artikel angemeldet hat-

ten.604 Ab dem 1. März 1974 wurde ban-austria von der CCG abgewickelt. Der Auf-

sichtsrat lud den jeweiligen Vorsitzenden des Arbeitskreises ban austria als Gast zu den 

Aufsichtsratssitzungen ein.605 Einhergehend mit der Gründung der CCG und ihrer recht-

lichen Autonomie von der RGH mussten auch die Rechte und Pflichten der Kooperati-

onspartner neu verhandelt werden. Da nicht nur die zukünftige Zusammenarbeit gestal-

tet, sondern auch die vergangene Kooperation abgeschlossen werden musste, konferier-

ten die CCG, die Bundeskammer Wien und die RGH. Eine wesentliche Kontroverse 

zwischen den Verhandlungspartner stellten die Finanzen dar, die sich in den folgenden 

Fragen konkretisierte: Ab wann sollte ban-austria eine CCG-Kostenstelle werden? Wer 

sollte in welcher Höhe die Kosten tragen, die bislang für die Entwicklung der ban-

austria von der RGH aufgebracht worden sind (Vorkosten)? Und wie sollten die künfti-

gen Einnahmen verteilt werden? 

Im Jahr 1974 einigten sich die Parteien darauf, dass ban-austria noch keine Kostenstelle 

der CCG wurde.606 Strittig blieb aber, wie die zukünftigen Einnahmen und die von der 

RGH geleisteten Vorkosten für die Entwicklung der ban-austria verteilt werden sollten. 

Während die CCG eine garantierte Einnahme in DM von dem österreichischen Wirt-

schaftsförderungsinstitut (Wifi) forderte, plädierten die RGH und das Wifi für einen 

prozentualen Anteil der CCG an den Einnahmen. Im Hinblick auf die Vorkosten wei-

gerte sich die CCG, über das Jahr 1976 hinaus an den Kosten des Wifi und der RGH be-

teiligt zu werden, was aber auf Widerstand des Wifis stieß. Die drei Parteien einigten 

sich in der vierten Aufsichtsratssitzung schließlich darauf, dass die CCG prozentual an 

den Einnahmen beteiligt wurde, wie im Entwurf der RGH vom 26. September 1974 

vorgeschlagen. Das Wifi und die RGH erklärten sich dagegen bereit, nach 1976 keine 

Forderungen mehr an die CCG zu stellen.607 

Daraufhin sollte eine Kooperationsvereinbarung zwischen der RGH, der CCG und dem 

Wifi geschlossen werden, dessen Unterzeichnung das Wifi allerdings verzögerte. Wäh-

                                                 
604 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 2 am 19.06.1974, S. 2;  TUM-TG, 7. ban-Katalog 1976, S. 7; Rationa-
lisierungs-Gemeinschaft des Handels 1972, S. 66. 
605 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 1 am 22.03.1974, S. 2. 
606 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 2 am 19.06.1974, S. 11; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 6 am 
24.04.1975, S. 11. 
607 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 4 am 25. Oktober 1974, S. 1; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 6 am 
24.04.1975, S. 8f. 
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rend die RGH und die CCG die Vereinbarung am 1. Dezember 1974 unterschrieben, 

konnte in der sechsten Aufsichtsratssitzung vom 24. April 1975 noch keine rechtswirk-

same Zustimmung des Wifi vermerkt werden. Aus diesem Grund konnte die CCG das 

ban-austria-Projekt nicht in ihren Jahresabschluss übernehmen, welches nun weiterhin 

die RGH-Bilanz belastete.608 Die Unterzeichnung wurde schließlich am 7. Juli 1975 

vollzogen, allerdings fügte das Wifi dem Vertrag ein Begleitpapier mit Einschränkun-

gen bei. Dieses jedoch sollten laut zweier Gutachten von je einem Juristen und einem 

Wirtschaftsprüfer die österreichischen Vertragsleistungen an die CCG nicht mindern; 

der Aufsichtsrat ging also seit dieser Sitzung von einer rechtskräftigen Vereinbarung 

mit dem Wifi aus.609 Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die ban-austria ab 

dem Jahr 1976 rechtlich vollständig der CCG zugeordnet war (und nicht mehr der 

RGH) und die CCG ab diesem Zeitpunkt keine finanziellen Verpflichtungen mehr der 

RGH gegenüber die österreichische ban betreffend hatte. Die aufgezeigten Auseinan-

dersetzungen sind grundsätzlich als eine weitere Konsequenz der unvollständigen insti-

tutionellen Parität zwischen den Herstellern und den Händlern zu bewerten, wie sie in 

der damaligen Organisation des ban-L-Zentrums als Kostenstelle der RGH bis 1974 

vorherrschte. 

Aus den Aufsichtsratsprotokollen geht hervor, dass das Wifi die Verhandlungen um ei-

ne Modifikation der ban kritisch und die internationalen Bestrebungen zur Entwicklung 

einer europäischen Artikelnummer, auf die ich im weiteren Verlauf des dritten Kapitels 

ausführlich eingehen werde, aufmerksam verfolgte. So versuchte das Wifi beispielswei-

se, seine Finanzplanungen für 1976 mit dem Verweis auf mögliche deutsche Systemän-

derungen einzuschränken.610 Im Hinblick auf die internationalen Entwicklungen ver-

merkt das Protokoll der zweiten Aufsichtsratssitzung bereits, dass sich die österreichi-

schen Teilnehmer „[…] an einer gesamteuropäischen Lösung, in jedem Falle jedoch in 

Verbindung mit der ban-Klassifikation“611 interessiert zeigten. Die nun folgenden Be-

trachtungen der Aushandlungsprozesse um die Erweiterung und Modifikation des ban-

Systems im internationalen Kontext macht deutlich, dass der systematische Aufbau der 

westdeutschen Artikelnummerierung (Klassifikation und Regelungen) sowie die Anfang 

der 1970er Jahre entstandenen amerikanischen und französischen Artikelnummernsys-

                                                 
608 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 6 am 24.04.1975, S. 9f. 
609 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 7 am 03.07.1975, S. 10f. 
610 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 8 am 22.10.1975, S. 2. 
611 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 2 am 19.06.1974, S. 2. 
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teme (mit Einschränkungen auch die Schweizer APOSS-Entwicklung der Migros) der 

ban seine Grenzen aufzeigten. Die CCG wurde mit Pfadabhängigkeiten konfrontiert, die 

sowohl ihre formale Organisation (Gesellschafts- versus Mitgliederinteressen, Transak-

tionskosten) als auch die Strukturen und Prozesse ihres klassifizierenden Artikelnum-

mernsystems (Kapazität, Branchen, Handelsstufen) betrafen. Im Folgenden konzentriere 

ich mich zunächst auf die innerhalb der CCG im nationalen Kontext verhandelten Fak-

toren, die die Weiterentwicklung und Diffusion der ban beeinflussten. 

3.2 Die Weiterentwicklung der ban unter der CCG 

3.2.1 Die schleppende Verbreitung der ban in der westdeutschen Konsumgüterwirt-

schaft 

Wie im Kapitel 2 der vorliegenden Arbeit dargestellt war die ban das gemeinsame nati-

onale Artikelnummernsystem der Lebensmittelgroßhändler und -handelszentralen und 

der Konsumgüterhersteller, die den Lebensmittelhandel belieferten. Sie war von vorne-

herein als unternehmens-, branchen- und handelsstufenübergreifendes System für die 

gesamte Konsumgüterbranche konzipiert worden, weil die Sortimente der Lebensmit-

telhändler zunehmend Nichtlebensmittel umfassten. Die grundlegende Schwierigkeit in 

der Ausgestaltung der ban bestand darin, dass die Konsumgüterhersteller neben dem 

Lebensmittelhandel auch Händler anderer Branchen belieferten. Dies bedeutet, dass sie 

ihre Sortimente anders gliederten und entsprechend auch einen anderen Aufbau der Ar-

tikelnummer anstrebten, die sie in ihrer alltäglichen Betriebspraxis verwendeten. Diese 

grundsätzliche und persistente Kontroverse führte neben Finanzierungsschwierigkeiten 

der CCG dazu, dass die Reichweite der ban auch unter der CCG begrenzt blieb. 

Während ban-austria der bis dato einzige angewandte Export des ban-Systems war, war 

das ban-BFT-System, das Artikelnummerierungssystem für die Bodenbelags-, Farben- 

und Tapetenwirtschaft, die einzige anwendungsbereite Erweiterung des ban-Systems in 

der nationalen Wirtschaft im Gründungsjahr der CCG. Die Klassifikation der Artikel-

nummerierung für diesen non-food-Bereich war bereits 1973 mit der Binnenstatistik 

abgeglichen, vom Statistischen Bundesamt genehmigt und vom ban-Zentrum eingeführt 

worden. Innerhalb des damaligen ban-Zentrums hatte sich die Abteilung ban-BFT als 

getrennt abrechnende Leistungs- und Kostenstelle und der Fachbeirat BFT als instituti-
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onalisierte Fachkompetenz gegründet.612 Trotz seiner Anwendungsfähigkeit mangelte es 

der ban-BFT (wie auch weiterhin der ban-L) an Teilnehmern (und demnach auch An-

wendern).613 So konnte die CCG aufgrund mangelnder Anmeldungen in den Jahren 

1974 und 1975 keine Einnahmen durch ban-BFT verzeichnen.614 Welche Gründe gab es 

dafür? 

Auf die Verbreitung der ban-BFT wirkte sich erstens die schon mehrfach erläuterte 

Grundsatzfrage hemmend aus, ob die ban prinzipiell auch für andere (Nicht-

Lebensmittel-) Branchen praktisch geeignet war und wie sie dafür modifiziert werden 

müsste. So diskutierte der Aufsichtsrat in seiner ersten Sitzung die Erweiterungsfähig-

keit der ban auf der Grundlage von Arbeitsergebnissen, die ein Expertengremium, be-

stehend aus Vertretern des ban-Beirats, des ban-Expertenkreises, der Kauf- und Waren-

häuser, des BFT-Fachbeirats sowie ban-austria, erarbeitet hatte. Hierfür stellte er Krite-

rien auf, nach denen beurteilt werden sollte, ob die ban erweitert werden konnte.615 Ne-

ben konservierenden Anforderungen (Beibehaltung der bestehenden Nummern und 

Klassifikation) formulierten die Aufsichtsratsmitglieder weitere Kriterien, die den Un-

ternehmen ohne EDV („Minimierung der Stellenzahl im Hinblick auf eine manuelle Er-

fassung“) und den unterschiedlichen branchenspezifischen Erfordernissen („Erweite-

rungsfähigkeit der Stellenkapazität z.B. für Nonfood-Nummerierung“, „Verwendbarkeit 

klassifizierender Stellen als zählende Stellen für Branchen ohne klassifizierende Ziel-

richtungen“) Rechnung tragen sollten. Auch bezogen sie internationale Entwicklungen 

in ihre Überlegungen mit ein („Vereinbarkeit mit dem UPC-Symbol“, Internationale 

Aspekte“). 616 Bis auf die internationale Dimension, auf die ich in Kapitel 3.3 näher ein-

gehe, waren dies bereits wohlbekannte Aspekte, an denen schon wie in den Kapiteln 2.3 

und 2.4 aufgezeigt in der Entwicklungsphase der ban-L in den 1960er Jahren Diskussi-

onen entbrannt waren. Ihre Beständigkeit macht nachvollziehbar, dass die ban-BFT auf 

wackeligen Beinen stand, denn die ungelösten und grundsätzlichen Kontroversen der 

                                                 
612 Zur Entwicklung und Institutionalisierung der ban-BFT siehe Kapitel 2.4.1 der vorliegenden Arbeit. 
613 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 4 am 25.10.1974, S. 3f, 7. 
614 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 4 am 25.10.1974, Anlagen „Etat für das Rechnungsjahr 1975, be-
schlossen am 25.10.74 in Wien“, Stand 11.11.1974 und „RGH, Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Ab-
teilung ban-BFT, Stand 31.12.1975“, o.S. 
615 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 1 am 22.03.1974, S. 3f. 
616 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 1 am 22.03.1974, S. 3. 
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Artikelnummerierung kratzten auch an ihrem Fundament. Trotzdem hielt der Aufsichts-

rat weiter am offiziellen Inkrafttreten der ban-BFT zum 1. März 1974 fest.617 

Zweitens bremsten Finanzierungsschwierigkeiten der CCG die Verbreitung der ban-

BFT. Die CCG stellte gegen Ende der ersten Jahreshälfte 1974 fest, dass ihr Haushalt 

eine Unterdeckung von 121.000 DM aufwies. Unter anderem verursachten diese Finan-

zierungslücke die Vorkosten für die Entwicklung der ban-BFT, die die CCG vom ban-

Zentrum und damit der RGH zu übernehmen hatte. In der zweiten Aufsichtsratssitzung 

am 19. Juni 1974 beschlossen die Verantwortlichen deshalb, den ban-BFT-Etat zu ver-

ringern. Personalkosten sollten durch Vermietung der zwei vollbeschäftigten Arbeits-

kräfte an die RGH im Restjahr 1974 reduziert werden. Ferner kürzte der Aufsichtsrat 

Aufwände zum Beispiel für Honorare und Reisekosten ins Ausland und strich andere 

wiederum vollständig (Auslagen für Fachbeirat, Aushilfen, Honorare im Inland, Daten-

verarbeitung, Abschreibungsrate).618 Im weiteren Verlauf des Jahres erwog er sogar, das 

System ohne eigenes Personal weiter zu betreiben, wenn sich zum Ende des Jahres zei-

gen sollte, dass die Einnahmen durch die Gebühren der Systemteilnehmer nicht die 

Kosten decken könnten.619 Anfang des Jahres 1975 kündigte er dann tatsächlich im Zu-

ge weiterer Sparmaßnahmen einer Arbeitskraft zum 31. März 1975.620 

In den Diskussionen um die Gebührenordnung für die ban-BFT trafen die gegensätzli-

chen Interessen der CCG und der Hersteller direkt aufeinander. Die ban-Teilnahme- und 

Anmeldegebühren waren die wichtigste Einnahmequelle der CCG. Die Hersteller zahl-

ten für die Artikelnummern, indem sie ihre Artikel bei der CCG am ban-System anmel-

deten. Die Anmeldung der Artikel erfüllte darüber hinaus wie bereits erörtert die wich-

tige Funktion, dass bans in den zwischenbetrieblichen Umlauf kamen. Sie stellte somit 

die Quelle aber auch den Engpass für den ban-Datenfluss in der Praxis dar. Die Herstel-

ler verzichteten jedoch wegen der „unmöglichen Gebührenordnung“621 darauf, ihre Ar-

tikel anzumelden. Die „Bremser“ kamen vor allem aus dem Kernbereich des BFT-

Sortiments, der Farben und Lacke.622 Aber auch die Vertreter des Handels, die genuinen 

                                                 
617 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 1 am 22.03.1974, S. 4; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 2 am 
19.06.1974, S. 3. 
618 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 2 am 19.06.1974, S. 10. 
619 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 4 am 25.10.1974, S. 8. 
620 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 11. 
621 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 4 am 25.10.1974, S. 4. 
622 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 4 am 25.10.1974, S. 4. 
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Initiatoren der ban, bemühten sich nicht ausreichend um Teilnehmer am ban-BFT-

System. So kritisierte das Aufsichtsratsmitglied und der Industrievertreter Klaus Faltinat 

(Henkel & Cie.), dass „[…] die Briefe der Handelsbetriebe an die Industrie im Ton zu 

unverbindlich seien und viel härter formuliert werden könnten.“623 Darüber hinaus min-

derte die Tatsache, dass die Kauf- und Warenhäuser als bedeutende Abnehmer der BFT-

Branche bis dato nicht am ban-System teilnahmen, die Relevanz des Artikelnummern-

systems für die BFT-Industrie. Die Kauf- und Warenhäuser bekannten sich erst Anfang 

des Jahres 1975 zur Bundeseinheitlichen Artikelnummerierung, indem sie einen Vertre-

ter in den Aufsichtsrat der CCG entsandten.624 Darüber hinaus muss beachtet werden, 

dass sich die Unternehmen der BFT-Branche aufgrund ihrer Abhängigkeit vom Roh-

stoff Öl damals wegen der Ölpreiskrise von 1973 in einer besonders angespannten kon-

junkturellen Situation befanden.625 Trotz aller finanziellen und systemischen Kontrover-

sen einigten sich die Handels- und Industrievertreter der BFT-Wirtschaft auf eine an-

wendungsfähige und -bereite Lösung. Bei anderen Branchen wie beispielsweise der 

PBS-Branche oder auch mit dem Fachverband des Eisenwarenhandels (FDE) gelang es 

der CCG hingegen nicht, einen Kompromiss auszuhandeln. 

Der paritätische ban-Arbeitskreis PBS entwickelte zwischen dem 17. Januar 1973 und 

dem 20. Juni 1974 in insgesamt elf Sitzungen eine Sortimentsklassifikation. Der Ar-

beitskreis bildete sich aus Vertretern der CCG, des Seminars für Bürowirtschaft, des 

Großhandels, des Einzelhandels und der Industrie.626 Die Protokolle der CCG-

Aufsichtsratssitzungen stellen den Aushandlungsprozess allerdings widersprüchlich dar. 

Während das Protokoll der ersten Sitzung vermerkt, dass die Klassifikation noch auf die 

Genehmigung durch das Statistische Bundesamt wartete, räumt dagegen das zweite Pro-

tokoll ein, dass die Klassifikation im Bereich Papiere noch überhaupt nicht fertig war, 

weil sich Industrie und Großhandel bislang noch nicht auf eine Gliederung hätten eini-

gen können.627 Das Protokoll nennt keine Gründe dafür, allerdings kann aus dem Be-

                                                 
623 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 4 am 25.10.1974, S. 4. 
624 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 1, 11. 
625 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 11. 
626 Die Vertretern des Großhandels waren folgende Unternehmen: Fa. Meyding, Pier, Drissler & Co., Mi-
chaelis & Co. Den Einzelhandel repräsentierten die RMP-Einkaufsvereinigung, Josef Öttgen und die 
GDB-Großeinkaufsvereinigung deutscher Bürobedarfsgeschäfte. Für die Industrie tagten Fa. Geha, Gün-
ter Wagner, Triumph, Honeywell Bull, Zanders-Feinpapierwaren und der Verband deutscher Papierfabri-
kanten. GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 4. 
627 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 1 am 22.03.1974, S. 2; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 2 am 
19.06.1974, S. 3. 
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richt der fünften Aufsichtsratssitzung geschlossen werden, dass hier wieder die grund-

sätzliche Kontroverse zwischen dem Großhandel und der Industrie diskutiert wurde, 

nämlich wie die Artikelnummer aufgebaut werden sollte (klassifizierend oder identifi-

zierend).628 Das vierte Protokoll berichtet dann davon, dass der ban-Arbeitskreis PBS 

seine Arbeit abgeschlossen und die Klassifikation inzwischen an das Statistische Bun-

desamt weitergeleitet hätte. Erst gegen Ende des Jahres 1974 einigten sich die Verant-

wortlichen also auf einen Kompromiss.629 Dass dieser dann aber nicht zeitnah umge-

setzt wurde, rief den Protest einiger Handelsvertreter des ehemaligen ban-Arbeitskreises 

PBS, der nun in CCG-Arbeitskreis PBS umbenannt worden war, hervor, so zum Bei-

spiel der Vertretung der Kauf- und Warenhäuser im Aufsichtsrat. Die bis dato immer 

noch offene Frage, ob die klassifizierende, auf dem Sortiment des Lebensmittelhandels 

aufgebaute ban grundsätzlich in den Nichtlebensmittelbranchen angewendet und für 

diese angepasst werden konnte, verzögerte demnach auch im PBS-Bereich die Einfüh-

rung der Artikelnummer.630 Am 7. November 1975 sprachen sich die Hersteller und 

Händler aus und einigten sich auf einen Kompromiss zu Gunsten der zügigen Einfüh-

rung der Artikelnummer. Der Handel verzichtete darauf, dass der jeweilige Artikel 

durch eine klassifizierende Nummer identifiziert werden musste, so dass nun die Arti-

kelnummer aus einer zentral vergebenen Herstellernummer und einer individuell vom 

Produzenten gewählten Zählnummer gebildet werden sollte. Die Hersteller dagegen 

kamen den Händlern entgegen, indem sie planten, die Klassifikation in den mitgeliefer-

ten Unterlagen, dem sogenannten „Artikelpass“, anzugeben (wie in Kapitel 5 aufgezeigt 

wird wurde der Artikelpass nie in die Praxis umgesetzt).631 Inwieweit diese Einigung 

zugunsten einer identifizierenden Artikelnummer für die PBS-Wirtschaft im Kontext 

der nationalen und internationalen Diskussion um die generelle Modifikation der Bun-

deseinheitlichen Artikelnummerierung steht, sollen die folgenden Kapitel klären. 

Die Diskussion um die Teilnahme einer weiteren non-food- und Konsumgüterbranche, 

Hausrat und Eisenwaren, an der ban im Jahr 1974 zeigt auf, dass ihre Verbreitung nicht 

                                                 
628 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 4: „Die Gruppe des Handels stimmt für eine klas-
sifizierende Artikelnummer; die Industrie will dem Handel auf ihren Belegen nur die Klassifikation, aber 
keine Artikelnummer angeben.“ Hervorhebung im Original, Anmerkung der Autorin. Während der Han-
del wie dargestellt eine nach einer Harmonisierung der unterschiedlichen Nummernsysteme und eine 
Vereinfachung der Umschlüsselung suchte, wollte die Industrie möglichst kurze Nummern, die sie mithil-
fe von EDV verarbeiten konnten. 
629 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 4 am 25.10.1974, S. 3; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 
30.01.1975, S. 4. 
630 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 8 am 22.10.1975, S. 4. 
631 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 9 am 29.01.1976, S. 4. 
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nur an inhaltlichen, sondern auch an institutionellen Kontroversen scheiterte. Im Som-

mer lag bereits ein offizieller Klassifikationsentwurf für diesen Warenbereich vor. Der 

FDE wollte die Artikelnummer selbst managen. Die CCG sah ihre „Hoheitsgewalt“ ge-

fährdet und suchte deshalb das Gespräch mit dem Handelsverband. Dieses ergab, dass 

der FDE keine eigene Artikelnummer lancieren und nicht in die Arbeit der CCG ein-

greifen wollte, solange das von der CCG verwaltete System ein klassifizierendes in 

Übereinstimmung mit der Binnenhandelsstatistik bliebe.632 Die Quellen gehen nicht 

weiter darauf ein, weshalb der FDE eine Harmonisierung mit der Binnenhandelsstatistik 

favorisierte. Die nähere Betrachtung der Funktion und Bedeutung der Binnenhandels-

statistik ermöglicht aber eine Interpretation, warum der FDE eine Harmonisierung der 

ban mit der amtlichen Statistik forderte. Die Binnenhandelsstatistik ist eine durch das 

Gesetz angeordnete Erhebung von den Umsätzen und Beschäftigtenzahlen in dem Han-

delssektor eines Staates. Da der Handel als Ganzes abstrakt ist, muss er über Einteilun-

gen konkretisiert, also „greifbar“ gemacht werden. Dies geschieht zum Beispiel durch 

das Warenverzeichnis, der einheitlichen Warensystematik für die einzelnen Handelsstu-

fen unter Berücksichtigung der Sortimentsstruktur. Die Harmonisierung der ban mit der 

Binnenhandelsstatistik ermöglichte den Unternehmen somit einerseits, bei amtlichen 

Erhebungen ihre Daten nach der eigenen ban-Systematik zu melden, d.h. sie mussten ih-

re Daten nicht umcodieren etc., sondern konnten sie direkt weitergeben. Dies bedeutete 

eine Rationalisierungsmöglichkeit für die Händler. Zum anderen boten die vereinheit-

lichten Statistiken eine Orientierungshilfe in der zunehmend vernetzten Wirtschaftswelt, 

indem sie vergleichbare Daten lieferten, die zur Entscheidungsfindung in Unternehmen 

ähnlich wie die bereits an anderer Stelle erläuterten Betriebsvergleiche herangezogen 

werden konnten.633 Hierbei wird deutlich, dass kooperative Artikelnummernsysteme so-

ziotechnische Systeme sind, die Unternehmen und Märkte strukturieren.  

Weitere Konsumgüterbranchen zeigten sich noch verhaltener gegenüber der ban als die 

PBS- und die Hausrat- und Eisenwarenbranche: Der Verband der Klebstoffindustrie 

                                                 
632 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 2 am 19.06.1974, S. 4; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 4 am 
25.10.1974, S. 3. 
633 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels, o.J., S. 36. Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg), „Klas-
sifikation der Wirtschaftszweige“, online im Internet: https://www.destatis.de/DE/Methoden/ Klassifika-
tionen/GueterWirtschaftklassifikationen/klassifikationwz2008_erl.pdf;jsessionid=E47F8C5BB2E 
C17BEE5BA3E3DCEBCB7B9.cae4?__blob=publicationFile, zuletzt abgerufen am 03.09.2015; Springer 
Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Klassifikationen, online im Internet:  
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/8305/ klassifikationen-v8.html, zuletzt abgerufen am 
18.04.2015; Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Güterklassifi-
kation, online im Internet:  http://wirtschaftslexikon.gabler.de/ Archiv/58407/gueterklassifikation-
v7.html, zuletzt abgerufen am 18.04.2015. 
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kam im ersten CCG-Geschäftsjahr noch zu keiner Entscheidung, ob er am ban-System 

teilnehmen wollte. Er begründete seine Entscheidung mit der aus seiner Sicht zu gerin-

gen Resonanz des Handels auf die ban.634 Lediglich informelle Kontakte konnte die 

CCG in dieser Zeit mit der der Informations- und Unterhaltungstechnikbranche („Rund-

funk, Fernsehen, Phono“) herstellen, so zum Verband deutscher Rundfunk- und Fern-

sehgroßhändler.635 

Die genannten Beispiele verdeutlichen, dass vor allem die Händler der non-food-

Branchen die Diffusion der ban in ihren Branchen bremsten. Die Gründe hierfür waren 

vor allem wie bereits mehrfach dargestellt die unterschiedlichen Sortimente und Syste-

matiken der jeweiligen Branchen, die sie in einer gemeinsamen Artikelnummer reprä-

sentiert sehen wollten. Aber auch die Lebensmittelhändler standen längst nicht alle ge-

schlossen hinter der ban. Dies zeigt sich vor allem im Strecken- und Überweisungsge-

schäft, in dem einige Händler weiterhin die Angabe ihrer eigenen Artikelnummern von 

ihren Lieferanten forderten. Dass die ban im Lagergeschäft dagegen deutlich mehr 

Verwendung fand, lässt den Schluss zu, dass die ban für die Händler insbesondere dann 

in der Praxis problematisch war, wenn die Waren- und Datenströme Konsumentenein-

heiten (Einzelartikel) umfassten und bis zur Einzelhandelsstufe reichten.636 Dies wirft 

die Frage auf, welche Bedeutung die ban für die Einzelhändler besaß. Am Beispiel der 

Kauf- und Warenhäuser und der Filialbetriebe erläutere ich die Herausforderungen, mit 

denen die CCG konfrontiert wurde, um die ban in dieser Handelsstufe zu verbreiten. 

3.2.2 Die Integration der Einzelhandelsstufe in das ban-System 

In der neugegründeten CCG bildeten die PBS- und die Textilbranche die ersten Ar-

beitskreise. Obwohl der Arbeitskreis ban-Textil637 in seinen neun Sitzungen zwischen 

1971 und 1974 eine Klassifikation ausgearbeitet hatte, die vom Statistischen Bundesamt 

                                                 
634 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 2 am 19.06.1974, S. 8. 
635 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 2 am 19.06.1974, S. 8; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 
30.01.1975, S. 4. 
636 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 1 am 22.03.1974, S. 6; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 4 am 
25.10.1974, S. 3, 7. 
637 Vertreter aus den folgenden Handelsfirmen bildeten den Arbeitskreis ban-Textil: Wilhelm Decker, 
Kaufring, GEG, Brügelmann, Sütex, Mode & Textil. Für die Industrie arbeiteten Mitarbeiter aus den In-
dustrieunternehmen Goldzack-Werke, Barthels-Feldhoff, Ackermann-Nähseide, Bleyle, Schachenmeyer, 
Dornbusch, Schiesser, SKI-Mieder und Schulte & Dyckerhoff in diesem Gremium mit. GS1, Aufsichts-
ratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 3f. 
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genehmigt worden war und somit mit der Binnenhandelsstatistik konform ging638, er-

griff er keine weitere Initiative, um am ban-System teilzunehmen.639 Der Arbeitskreis 

begründete seine abwartende Position mit der fehlenden ban-Beteiligung der Kauf- und 

Warenhäuser, einer der bedeutendsten Distributoren der Textilwirtschaft, „[…] da ohne 

eine Gemeinsamkeit mit diesen Großbetrieben in der Textilbranche kein Artikelnum-

mern-System zu realisieren sei.“640 Die Vertreter der Textilindustrie und des -handels 

zögerten also, sich der ban anzuschließen, weil die Position der Kauf- und Warenhäuser 

zum ban-System zu jener Zeit noch nicht beschlossen war. Da die Kauf- und Waren-

häuser zu den Hauptdistributoren und -kommunikationspartnern der Textilindustrie ge-

hörten, beeinflusste ihre (Nicht-)Nutzung der ban auch die Akzeptanz und Bedeutung 

der ban für die Textilbranche. Doch weshalb zögerten die Kauf- und Warenhäuser mit 

ihrer ban-Teilnahme? 

Ein wesentlicher Grund dafür war, dass spezifische Bedürfnisse dieser Einzelhandels-

gruppe durch die ban unerfüllt blieben. Die ban war als ein Kommunikationsstandard 

für den Lebensmittelhandel und die ihn beliefernden Konsumgüterindustrien geschaffen 

worden. Auch wenn andere Branchen und auch der Einzelhandel in ihrer Entwicklungs-

phase berücksichtigt worden waren, so begünstigte der verabschiedete Kompromiss in 

erster Linie die Großhändler und Handelszentralen, indem sie ihnen die effiziente EDV-

gestützte Verarbeitung der Datenströme ermöglichte. Die Einzelhändler „vor Ort“ ver-

fügten oftmals nicht über Lochkarten- oder EDV-Anlagen und konnten deshalb von der 

ban vergleichsweise wenig profitieren. Ab Anfang der 1970er Jahre wuchs ihr Interesse 

an einem gesamtwirtschaftlichen Artikelnummernsystem, da die technischen Offerten 

des automatischen Kassierens (POS-Scanning), welches seit Anfang der 1970er Jahre 

zunehmend an Bedeutung gewann, Artikelnummern erforderten. Die zu scannenden 

Produkte mussten für das Lesegerät eindeutig zu identifizieren sein. Diese Funktion er-

füllten Artikelnummern, die als maschinenlesbare Codes verschlüsselt werden konn-

ten.641 Aus der Perspektive der Einzelhändler sollte eine Artikelnummerierung nunmehr 

auch für das automatische Kassieren geeignet sein. Für die CCG und ihre ban bedeutete 

dies, dass sich mit der Integration der Einzelhändler auch die Anforderungen an eine 

                                                 
638 Die Bedeutung der Kompatibilität von ban und Binnenhandelsstatistik erläutert das vorangegangene 
Kapitel 3.2.1. 
639 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 1 am 22.03.1974, S. 2; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 2 am 
19.06.1974, S. 3; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 3f. 
640 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 4. 
641 Vgl. Girschik 2010, S. 161f. 
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gemeinsame Artikelnummerierung aller Beteiligten änderten. Die CCG musste sich die-

sen neuen Herausforderungen und Interessenlage stellen, um die ban weiter in der west-

deutschen Konsumgüterwirtschaft zu verbreiten. Welche Strategie und Maßnahmen ver-

folgte sie, um die Einzelhändler in das ban-System zu integrieren? 

Der Aufsichtsrat war das zentrale Entscheidungsorgan des korporativen Akteurs CCG. 

Im Aufsichtsrat handelten die Hersteller und Händler ihre konfligierenden, individuell 

nutzenmaximierenden Interessen aus, um ihr gemeinsames Bedürfnis nach einem effi-

zienten Daten- und Warenaustausch zu realisieren. Deshalb suchte die CCG über die In-

tegration der Vertreter der Einzelhandelsunternehmen und -verbände in den Aufsichts-

rat, diese Akteursgruppe auch in das ban-System einzugliedern. Diese Strategie wendete 

die CCG beispielsweise bei den Vertretern der Kauf- und Warenhäuser an. Am 17. Juli 

1974 überzeugte der Aufsichtsrat Herrn Althoff, den Vorstandsvorsitzenden der Kar-

stadt AG und Vorsitzenden des Betriebswirtschaftlichen Ausschusses der Bundesar-

beitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels (BAG), dass die 

BAG in der CCG mitarbeitete. Daraufhin entsandte die BAG Hans Sternberg (Kaufhal-

le) als Vertreter der Kauf- und Warenhäuser in den CCG-Aufsichtsrat.642 Seine Auf-

nahme in das Gremium am 30. Januar 1975 begrüßte der CCG-Vorsitzende, „[…] weil 

damit der Handel nunmehr in Vollständigkeit in der CCG repräsentiert sei“643. Das Kri-

terium der vollständigen Repräsentation der Handelsstufen (Konsumgenossenschaft, 

Einkaufsgenossenschaft, Filialbetrieb, (SB-)Großhandel) in der ban konnte allerdings 

nur für den Bereich des Lebensmittelgroß- und -einzelhandels Geltung beanspruchen. 

Die Tatsache, dass die ban in der Mitte der 1970er Jahre nur den Lebensmittelhandel 

(und hier wie dargestellt auch nur institutionell und nicht praktisch im Sinne einer flä-

chendeckenden Anwendung der ban) durchdrungen hatte, sollte als Pfadabhängigkeit 

auch die Diffusion ihrer Nachfolgerin EAN prägen, wie im Kapitel 4 der vorliegenden 

Arbeit zu zeigen sein wird. Dass die CCG aber geschlossen für den Lebensmitteleinzel-

handel sprechen konnte, war insbesondere für die Verhandlungen auf europäischer Ebe-

ne bedeutsam, wie weiter zu zeigen sein wird. 

Mit der Integration der BAG im Aufsichtsrat begann auch die Integration der Einzel-

handelsstufe im ban-System. Die BAG setzte sich zusammen mit der Gedelfi, der zent-

                                                 
642 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 1; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 3 am 
18.07.1974, S. 1; GS1, Aufsichtsratsprotokolle Nr. 2 am 19.06.1974 S. 3; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 
1 am 22.03.1974, S. 2. 
643 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 1. 
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ralen Beschaffungsorganisation der Lebensmittelfilialbetriebe, im Aufsichtsrat der CCG 

für ein identifizierendes System ein, weil aus ihrer Perspektive ein zählendes System im 

Gegensatz zu einem klassifizierenden die größte Integrationsfähigkeit der verschiede-

nen Bedürfnisse der unterschiedlichen Branchen und Handelsstufen besaß. Ein einheit-

liches System stellte die Voraussetzung für die automatische Datenerfassung an der 

Kasse dar.644 

So sandten der Geschäftsleiter und der Prokurist der Gedelfi im Anschluss an ein Ge-

spräch mit mehreren Lebensmittelfilialbetrieben über die ban ein Schreiben an den Auf-

sichtsrat, indem sie die Modifizierung der ban in ein identifizierendes System beantrag-

ten. Dieses sollte sich aus der fünfstelligen bbn, einer fünfstelligen Zählnummer und ei-

ner Prüfziffer zusammensetzen. Als Hauptgründe für ihren Antrag nannten die Verfas-

ser in ihrem Anschreiben die geringe Durchsetzung der ban und die sich inzwischen auf 

europäischer Ebene gebildeten Initiativen für ein gemeinsames europäisches Nummern-

system. In der Anlage führten sie zudem aus, dass ein einheitliches System für das au-

tomatische Kassieren unerlässlich sei.645 Sie schlossen ihren Antrag mit folgenden Wor-

ten: „Wir glauben, daß man trotz der seit einigen Jahren laufenden Umstellung auf ein 

klassifizierendes System sich zu der vorgeschlagenen Änderung bekennen sollte, um 

weiteren Schaden und das Scheitern anderer Rationalisierungsmaßnahmen zu verhin-

dern.“646 Die Vertreter des Großhandels hingegen hielten in den Jahren 1974 und 1975 

aus den bereits dargestellten Vorteilen, die sie durch ein klassifizierendes System er-

langten, weiter an der ban in ihrer ursprünglichen Form fest.647 An dieser Stelle stellt 

sich die Frage, wie sich die Industrievertreter angesichts dieser gegensätzlichen Stand-

punkte der Handelsstufen positionierten. 

Die Industrieverbände bekannten sich wie dargestellt im Jahr 1969 zum Kompromiss 

ban-L, weil sie ein zwar branchenfremdes aber gemeinsames System immer noch ratio-

neller fanden, als wenn sie die vielen unterschiedlichen Artikelnummernsysteme ihrer 

jeweiligen Abnehmer verwalten müssten.648 Auch in den ersten beiden Jahren nach der 

                                                 
644 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 7f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 
30.01.1975, Anlage 1, „Anlage zum Schreiben an den Aufsichtsrat der Centrale für Coorganisation“, S. 2. 
645 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, Anlage1, „Antrag auf Modifizierung des Aufbaus 
der Bundeseinheitlichen Artikelnummer“, S. 1f, und Anlage 1, „Anlage zum Schreiben an den Aufsichts-
rat der Centrale für Coorganisation“, S. 1f. 
646 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, Anlage1, „Antrag auf Modifizierung des Aufbaus 
der Bundeseinheitlichen Artikelnummer“, S. 2. 
647 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 6 am 24.04.1975, S. 6. 
648 Siehe ausführlich dazu Kapitel 2.3 der vorliegenden Arbeit. 
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CCG-Gründung (1974 und 1975) blieb ihre Maxime die Forderung nach einem einheit-

lichen und für alle gültigen System. Die Frage nach einer Systemänderung stellte sich 

aus ihrer Perspektive in erster Linie für den Handel, weil die Hersteller aus der der ban 

zugrundeliegenden Klassifikation keinen weiteren Nutzen zogen. Die Vertreter der In-

dustrie zogen vor allem aus der Standardisierung der Kommunikation durch die ban ei-

nen Nutzen; die Klassifikation selbst barg keine Rationalisierungseffekte für sie, weil 

sie ihre Sortimente anders gliederten und auswerteten. Die ban-Klasssifikation war wie 

das Warenverzeichnis der Binnenhandelsstatistik eine Handelssystematik. Eine mögli-

che Umstellung der ban lehnten sie nur insofern ab, als sie durch die Modifikation der 

Artikelnummer zusätzliche Kosten auf sich zukommen sahen. Vor diesem Hintergrund 

wird verständlich, warum sich die Industrieteilnehmer im Aufsichtsrat dafür einsetzten, 

dass auch die übrigen Projekte der CCG wie der Datenträgeraustausch finanziell gesi-

chert und weiterverfolgt und eine Harmonisierung der Nummernsysteme auf europäi-

scher Ebene angestrebt werden sollten.649 In ihrer offiziellen Stellungnahme in der sieb-

ten Aufsichtsratssitzung der CCG am 3. Juli 1975 betonten die Industrievertreter, dass 

sie „[…] vor allem aus praktischen und Kostengründen die Beibehaltung des Status quo 

vorziehen. […] Falls der Handel trotzdem – z.B. wegen POS – eine Änderung wünscht, 

müssen dieser ausdrücklich zustimmen: sämtliche Aufsichtsratsmitglieder des Handels, 

die überwiegende Mehrzahl der heutigen ban-Teilnehmer, die anderen, in Frage kom-

menden Nonfood-Branchen, damit nicht bald erneute Änderungswünsche kommen bzw. 

eine einheitliche deutsche Artikelnummer gefährdet ist.“650 Die Aufzählung der not-

wendigen Befürworter einer potentiellen Systemänderung im Zitat verdeutlicht, dass die 

Hersteller vor allem für ein einheitliches System eintraten. Hierbei wird deutlich, dass 

die ban für die Industrie grundsätzlich rationell war, solange sie alle Teilnehmer des 

Lebensmittelmarktes repräsentierte und von allen Beteiligten angewendet wurde. Das 

Interesse der Industrie bestand darin, ein verbindliches unternehmensübergreifendes Ar-

tikelnummernsystem für alle Marktteilnehmer zu haben anstelle vieler individueller Ar-

tikelnummernsysteme, die sie verwalten und innerbetrieblich harmonisieren musste. 

Angesichts der erläuterten Eigeninteressen der Händler und der Hersteller stellt sich an 

dieser Stelle die Frage, welches genuine Interesse die CCG als korporativer Akteur mit 

der Weiterentwicklung der ban verfolgte. Die CCG als korporativen Akteur zeichnet 
                                                 
649 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 7; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 6 am 
24.04.1975, S. 2, 7. 
650 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 7 am 03.07.1975, S. 5f. Aufzählung der zustimmenden Akteure im 
Original eingerückt, Anmerkung der Autorin. 
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aus, dass sie nicht nur Mitgliederinteressen vertrat, sondern eine individuelle Aufgabe 

besaß und ein Eigeninteresse entwickelte, welches handlungswirksam wurde. Dieses 

steht im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen. 

3.2.3 Die existenzielle Bedeutung der ban für den korporativen Akteur CCG 

Die Aufgabe der CCG war die Gestaltung eines effizienten unternehmens-, branchen- 

und handelsstufenübergreifenden Daten- und Warenaustausches über vereinheitlichte 

Artikel- und Betriebsnummernsysteme. Das ban-System war somit der funktionelle 

Dreh- und Angelpunkt der CCG. Aber die Existenz der CCG war in der Mitte der 

1970er Jahre untrennbar mit dem ban-System verbunden, nicht nur, weil es die Haupt-

aufgabe der CCG bedeutete, sondern auch, weil die Beitragszahlungen für die Teilnah-

me an der ban (Herstellergebühren für die Artikelnummern, Jahresbeiträge der Händler)  

bislang die einzige Einnahmequelle der CCG waren, abgesehen von Spenden von teil-

nehmenden Unternehmen.651 Die finanzielle Bedeutung der ban für den Bestand der 

CCG erklärt somit das stete Bemühen der CCG, weitere Teilnehmer und Branchen für 

die ban zu gewinnen und ihren funktionellen und institutionellen Anspruch gegenüber 

der RGH und anderen Organisationen (wie aufgezeigt gegenüber dem ISB und dem 

FDE) zu erheben und zu verteidigen. Zudem ist von Bedeutung, dass die CCG an dem 

klassifizierenden System ban festhielt, obwohl es zur damaligen Zeit nicht nur national, 

sondern auch international in der Kritik stand, wie der folgende Abschnitt zeigen wird. 

Im Aufsichtsrat wurde deshalb vereinbart, die Diskussion über eine mögliche Änderung 

der ban nicht in die Öffentlichkeit gelangen zu lassen652: „Auf keinen Fall dürften schon 

im Diskussionsstadium Gerüchte über eine bevorstehende Änderung nach draußen drin-

gen, weil sonst jede Weiterentwicklung der Coorganisation sofort stagnieren und der 

CCG der wirtschaftliche Boden entzogen werde.“653 Das Zitat verdeutlicht die instabile 

Situation, in der sich die CCG und ihr Artikelnummernsystem in der Mitte der 1970er 

Jahre befanden. Die ban hatte sich noch nicht etabliert, so dass die CCG befürchtete, 

dass potentielle ban-Teilnehmer davon abgeschreckt werden könnten, wenn bekannt 

werden würde, dass die ban möglicherweise nicht von Dauer war. Denn dies würde die 

Unternehmen davon abhalten, die Aufwände und Reorganisationen in Kauf zu nehmen, 

                                                 
651 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 5, 7; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 6 am 
24.04.1975, S. 6; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 2 am 19.06.1974, S. 11; GS1, Aufsichtsratsprotokoll 
Nr. 4 am 25.10.1974, S. 9. 
652 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 9. 
653 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 9. 
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die eine Teilnahme an der ban bedeuteten. Ohne neue Artikelanmeldungen wiederum 

konnte die CCG keine Einnahmen verzeichnen. So befürchtete sie, dass, wenn Unsi-

cherheiten über den Bestand der ban nach außen drängen, sie mittelfristig ihrer Existenz 

beraubt werden würde. 

Wie bereits dargestellt, handelten die Hersteller und Händler in der ban ihre Interessen 

aus. Die Großhändler strebten danach, dass die ban ihre Sortimentseinteilungen und 

damit ihre Warenwirtschaftsstrukturen repräsentierte. Die Einzelhändler wollten, dass 

sich die ban für das Scanning am POS eignete. Die Hersteller forderten die Verbind-

lichkeit und Einheitlichkeit der ban für alle Branchen und Handelsstufen. Aber auch die 

CCG handelte in der ban als soziotechnisches System ihr Eigeninteresse aus, was das 

Festhalten an der tradierten ban-Struktur verdeutlicht. Die ban sollte demnach so aufge-

baut sein, dass sie eine zentrale Betreuung durch die CCG notwendig machte (die CCG 

als zentrale Vergabe- und Koordinierungsstelle) und eine laufende Einnahmequelle dar-

stellte.654 Bis dato war die Existenz der CCG dadurch gesichert, dass die ban sprechend 

aufgebaut war und die CCG den klassifizierenden Teil der ban vergab. Angesichts die-

ser konträren Erwartungen der Händler, der Hersteller und der CCG wird verständlich, 

dass sich das Artikelnummernsystem in der westdeutschen Konsumgüterwirtschaft nur 

langsam etablierte. Zudem beeinflussten internationale Entwicklungen die Weiterent-

wicklung und Diffusion der ban, auf die ich mich im Folgenden konzentriere. 

3.3 Die ban im internationalen Spannungsfeld von anderen nationalen Ar-

tikelnummernsystemen und länderübergreifenden europäischen Har-

monisierungsbestrebungen 

3.3.1 „Konkurrenz“ aus dem Ausland: Gencod, APOSS, UPC 

Aus einem unveröffentlichten Bericht aus dem Unternehmensarchiv der GS1 Germany, 

verfasst von der Unternehmensberatung Strobel, aus dem Jahr 1974 geht hervor, dass 

das ban-L-Zentrum bereits im Jahr 1972 verstärkt internationale Beziehungen gepflegt 

hatte, insbesondere zu Frankreich, den USA, Belgien, Italien, der Schweiz und Großbri-

tannien.655 Besonders die Entwicklungen in Frankreich und den USA (und mit Ein-

                                                 
654 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 7 am 03.07.1975, S. 7f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 11 am 
16.09.1976, S. 6. 
655 GS1, Informationsmaterial über die CCG von der Betriebsberatung Strobel GmbH 1974, Anlage 6, 
ban fördert Coorganisation, S. 6. 



Kapitel 3 Die Anfänge der Digitalisierung  

 

168

schränkungen auch in der Schweiz) waren für das westdeutsche ban-System von Bedeu-

tung, da in diesen Ländern nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch nationale Arti-

kelnummernsysteme eingeführt worden waren (in der Schweiz hatte das größte Schwei-

zer Einzelhandelsunternehmen, die Migros, zusammen mit der Zellweger Uster AG ein 

Artikelnummernsystem zum automatischen Kassieren entwickelt, welches aber nur un-

ternehmensintern und als Teststudie Anwendung gefunden hatte, wie im Folgenden nä-

her erläutert wird). Die CCG intensivierte ihre internationalen Kontakte nicht zufällig 

im Jahr 1972, denn in diesem Jahr fanden mehrere bedeutsame Entwicklungen in den 

genannten Ländern statt: 1972 gründeten die französischen Händler und Konsumgüter-

hersteller die französische Artikelnummernorganisation Gencod, die Schweizer Migros 

testete ihr Automatic Point of Sale System (APOSS)-System und die amerikanische Ar-

tikelnummernorganisation absolvierte einen ersten Praxistest mit ihrem Barcodestan-

dard Universal Product Code (UPC). Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass die 

CCG in diesem Jahr, wie in Kapitel 2.6 erläutert, eine internationale Konferenz veran-

stalten wollte, um das ban-System international bekannt zu machen. 

Die folgenden Ausführungen erörtern die Entwicklung der „Konkurrenz“-

Artikelnummernsysteme in Frankreich, den USA und der Schweiz. Der Begriff Konkur-

renz steht in Anführungszeichen, da es zu Beginn der 1970er Jahre noch keine interna-

tionale Initiative gab, über ein gemeinsames Artikelnummernsystem auch eine gemein-

same Versorgungsinfrastruktur zu schaffen. Der Wettbewerb aus der wirtschaftlichen 

Perspektive heraus betrachtet setzt ein gemeinsames Ziel und einen gemeinsamen Markt 

voraus. Während mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) seit 1957 ein 

europäischer Markt aufgebaut wurde, gab es noch kein länderübergreifendes Ziel, die-

sen über ein gemeinsames Kommunikationssystem zu gestalten.656 Dies sollte sich bis 

zur Mitte der 1970er Jahre ändern, wie das Kapitel 3.3.2 zeigen wird. Zunächst aber 

konzentriere ich mich auf die Entwicklungen in Frankreich, den USA und der Schweiz. 

Meine Ausführungen basieren auf Primärquellen der CCG und ihrer assoziierten Orga-

nisationen, die die anderen nationalen Artikelnummernsysteme diskutieren, sowie auf 

der einschlägigen Sekundärliteratur. Da in Frankreich und den USA Artikelnummern-

systeme mit nationaler Bedeutung aufgebaut wurden, sind diese Projekte von besonde-

                                                 
656 Vgl. Platzer 1984, S. 50. Unter Wettbewerb ist das Streben von mindestens zwei Personen oder Grup-
pen oder Organisationen nach einem Ziel zu verstehen, wobei die Akteure einem hierarchischen Zieler-
reichungsgrad unterliegen. Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, 
Stichwort: Wettbewerb, online im Internet:  http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/9242/wettbewerb-
v10.html, zuletzt abgerufen am 20.04.2015. 
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rer Bedeutung für eine vergleichende Betrachtung mit der ban. Die Darstellung des 

französischen Gencod-Systems kann aufgrund der dürftigen Sekundärliteratur und 

Quellenlage nicht mit der gleichen Ausführlichkeit wie das amerikanische UPC-System 

dargestellt werden. Insbesondere über die Aushandlungsprozesse ist wenig zu erfahren. 

Dies erfordert eine gesonderte Untersuchung von Primärquellen, die sicher lohnend und 

spannend ist, jedoch den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengt. Die Entwicklung des 

APOSS-Systems in der Schweiz ist eine unternehmensinterne Entwicklung. Für die 

Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist sie aber insofern interessant, als dass sie auf 

die soziotechnische Anschlussfähigkeit des Scannings im internationalen Kontext ver-

weist, die gegeben sein muss, um eine Artikelnummer betriebsintern, unternehmens-, 

branchen- und handelsstufenübergreifend sowie national und international durchzuset-

zen. Ich strebe im Folgenden keine vollständige Darstellung der Geschichte, Entwick-

lung und Charakteristika der jeweiligen Systeme an. Vielmehr geht es darum, die Ent-

wicklung der ban international zu kontextualisieren und Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede in der inhaltlichen Gestaltung und der Chronologie zu erörtern. 

Das französische Artikelnummernsystem Gencod 

In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre wurden sich auch die Händler und Hersteller in 

Frankreich bewusst, dass der effiziente Einsatz von EDV in ihren Unternehmen durch 

eine fehlende gemeinsame Sprache gebremst wurde. So begannen Gespräche zwischen 

dem von führenden Konsumgüterhändlern und -herstellern getragenen Institut für 

Selbstbedienung Institut Français du Libre Service (IFLS) und der Vereinigung der 

Markenhersteller Institut de Liaison et d’Études de la Consommation (ILEC). Im Jahr 

1972 gründeten die beiden Standardisierungsorganisationen Groupement d'Étude, de 

Normalisation des Distributeurs (GENDI, Organisation der Händler)657 und Groupe-

ment d'Étude, de Normalisation des Fabricants (GENFA, Organisation der Hersteller)658 

die Organisation GENCOD (Groupement d’Études de Normalisation et de Codificati-

on), die einen gemeinsamen Kommunikationsstandard zwischen Herstellern und Händ-

                                                 
657 Folgende Unternehmen und Organisationen organisierten sich 1972 in der GENDI: Auchan S.A., Ca-
sino, Codec, Docks du Nord-Mielle, Docks de France, Docks Remois, FNCC, Francap, IFLS, Nouvelles 
Galeries, Paridoc, Printemps, SCA, SGCC, Segedes, Sté Francaise de Supermarchés. GS1, Gencod 1972, 
S. 7. 
658 Die GENFA umfasste folgende Unternehmen und Organisationen: Biscuiterie Nantaise; Brasseries de 
Kronenbourg; Brook, Bond and Liebig; CDC; Colgate Palmolive; Ciba Geigy; Devanlay & Recoing; 
DMC; Fromageries Bel; Gervais danone; ILEC; Librairie Hachette; L‘Oréal; Moulinex; Novacel; Olida; 
Caby; Philips; Proctor & Gamble; Savonneries Lever; SEB; Société des Produits Du Mais; SOPAD. GS1, 
Gencod 1972, S. 7. 



Kapitel 3 Die Anfänge der Digitalisierung  

 

170

lern entwickeln sollte. Wie das ban-Zentrum war Gencod paritätisch von Herstellern 

und Händlern besetzt. Das gleichnamige Kommunikationssystem (Système Gencod) 

sollte sich auf die Verbindungsstellen des Informationsaustausches zwischen Herstel-

lern und Händlern beschränken; auf keinen Fall sollte der gemeinsame Standard auf die 

Spezifika der betriebsindividuellen Verwaltungs- und Informationssysteme sowie deren 

Hard- und Software übergreifen. Gencod sollte der kleineste gemeinsame Nenner sein, 

der als Schnittstelle Hersteller und Händler verband. Das System war nicht-sprechend 

und branchenunspezifisch, sah eine dezentrale Vergabe der Artikelnummern vor und 

identifizierte Konsumenteneinheiten.659  So entwickelten GENCOD ein Codesystem, 

welches sowohl Hersteller und Händler als auch Artikel identifizierte. Die Nummer be-

stand aus drei Teilen: Die ersten drei Ziffern identifizierten die Meldungen und Ge-

schäftsabschlüsse sowie deren Inhalte. Die anderen beiden Teile setzten sich aus einer 

zentral von GENCOD vergebenen Nummer, die das sich an Gencod-beteiligende In-

dustrie- oder Handelsunternehmen identifizierte, und einer dezentral von den jeweiligen 

Unternehmen zugeteilten Nummer zusammen. Dieser individuell gestaltete Nummern-

teil identifizierte die interne produzierende, verarbeitende oder verteilende Stelle sowie 

die einzelnen Produkte. Das Nummernsystem sollte allen Herstellern und Händlern von 

Massenkonsumgütern dienen und war nicht wie anfänglich in der BRD in der prakti-

schen Ausgestaltung auf die Sortimente des Lebensmittelhandels beschränkt. Das nicht-

sprechende dezentrale System beruhte auf zwei konstanten Nummernträgern, auf der 

Verbrauchereinheit und auf dem Ort, an dem das gemeinsame Geschäft vollzogen wur-

de (Lieferort, Lager, Verkaufsstelle). Dass sich das französische Systems auf die Ver-

bindungsstellen der zwischenbetrieblichen Kommunikation beschränkte und nicht dazu 

gedacht war, ein unternehmensübergreifendes Kommunikationssystem zu verwirkli-

chen, illustriert die Tatsache, dass das Gencod-System zwar von der gleichnamigen ge-

meinsamen Organisation GENCOD entwickelt und technisch betreut wurde, jedoch für 

die Händler von der GENDI und für die Hersteller von der GENFA vergeben und ver-

waltet wurde. Die dezentrale Ausgestaltung der Gencod-Organisation erscheint mir be-

merkenswert in der Französischen Republik, die traditionell eine unitaristische und 

zentralisierte Staatsform und eine stark durch staatliche Eingriffe geprägte Wirtschaft 

aufweist.660 Um diese und ähnliche Fragen zu beantworten wäre, wie bereits eingangs 

                                                 
659 GS1, Gencod 1972, S. 1-6. 
660 GS1, Gencod 1972, S. 1-9; GS1, 8. Plenarsitzung des CIES-Datenverarbeitungsauschusses 4.-6. Okto-
ber 1972, S. 56-61. Der Bericht der Plenarsitzung stellt eine (mittelmäßige) Übersetzung der von Gencod 
herausgegeben Beschreibung ihres Systems dar. Zur zeitlichen und institutionellen Einordung vgl. GS1 
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erwähnt, eine gesonderte ausführliche empirische Untersuchung lohnenswert und 

fruchtbar. 

Das französische System wurde in der BRD kritisch betrachtet, wie sich auch in den 

Aushandlungsprozessen um eine europäische Artikelnummer zeigen wird: Die RGH 

und das ban-Zentrum sahen die ban im Frühjahr 1973 noch klar dominierend661: „In Eu-

ropa steht das GENCOD-System in einer gewissen Konkurrenz zum ban-System, ob-

wohl GENCOD nicht an die Vorteile von ban heranreicht.“662 Die ban-

Verantwortlichen kritisierten, dass bei Gencod nicht eindeutig sei, ob die Rechnung er-

teilende, die Zahlung empfangende oder die Ware liefernde Stelle durch die zentral ver-

gebene Nummer identifiziert wurde. Je nachdem, ob es sich bei dem Betrieb um einen 

Produzenten oder einen Händler handelte, teilte Gencod eine unterschiedliche lange 

Nummer zu. Während die Herstellernummer fünf Ziffern besaß, wurden Händler nur 

durch eine dreistellige Nummer identifiziert. Darüber hinaus beanstandeten sie, dass die 

Systeme durch ihren nicht-sprechenden Charakter nicht klar regelten, wie Artikelnum-

mern für Waren vergeben werden sollten, die nach der Art gehandelt wurden (z. B. Obst 

und Frischfleisch) und für solche, die als Eigenmarken der Händler von verschiedenen 

Herstellern produziert wurden.663 Der Bericht der Betriebsberatung Strobel GmbH vom 

April 1974 kennzeichnet die strategische Ausrichtung des Gencods als „Datenphiloso-

phie […], in der wie in einem mathematischen Modell verschlüsselte Daten hin und her 

fließen“664. Aber auch die französische Konkurrenz ließ keinen Zweifel daran erkennen, 

dass sie ihr System als das bessere erachteten. Laut Karlheinz Hagen urteilten sie über 

ban: „Gencod c‘est la locomotive dont ban sont les wagons“.665 Das Zitat lässt aber 

auch darauf schließen, dass Frankreich damals eine Harmonisierung der beiden Nach-

barsysteme in Erwägung zog.666 Es lässt sich nicht nachvollziehen, ob das Artikelnum-

                                                                                                                                               
Frankreich, „Histoire de GS1“, online im Internet: http://www.institutionnel.gs1.fr/De-Gencod-a-GS1-
qui-sommes-nous/Histoire-de-GS1, zuletzt abgerufen am 28.07.2013; GS1 Frankreich, „F.A.Q.“, online 
im Internet: http://www.obteniruncodeabarres.fr/ F.A.Q/A-quelle-organisation-dois-je-adherer-GENFA-
GENDI-ou-GS1-Quelle-est-la-difference, zuletzt abgerufen am 21.04.2015; Gencod – EAN France 
(Hrsg.) (Octobre 1997), Application EAN-Gencod, Glossaire, online im Internet: http://www.lomag-
man.org/code%20gencodeanfr/glossaire_ean_codes.pdf,  zuletzt abgerufen am 21.04.2015; Dioux 2003. 
661 TUM-TG, Entwurf ban-L-Handbuch 1973, S. 77-79. 
662 TUM-TG, Entwurf ban-L-Handbuch 1973, S. 77. Großschreibung im Original, Anmerkung der Auto-
rin. 
663 TUM-TG, Entwurf ban-L-Handbuch 1973, S. 78f; GS1, Gencod 1972, S. 4. 
664 GS1, Informationsmaterial über die CCG von der Betriebsberatung Strobel GmbH 1974, Anlage 6, 
ban fördert Coorganisation, S. 13. 
665 GS1, Hagen 1998, S. 13. 
666 GS1, Hagen 1998, S. 13. 
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mernsystem Gencod auch als maschinenlesbare Verschlüsselung konzipiert oder als 

solche diskutiert wurde. In der amerikanischen Initiative stand die automatische Lesefä-

higkeit der Artikelnummer im Zentrum der Bemühungen und wurde von Anfang an 

mitgedacht und -entwickelt. 

Das amerikanische maschinenlesbare Artikelnummernsystem Universal Product Code 

Das ban-Zentrum kritisierte 1973 aber nicht nur das französische Gencod-System, son-

dern auch die amerikanische Artikelnummerierung UPC, die Ende der 1960er Jahre 

vom Handelsverband National Association of Food Chains (NAFC), dem Zusammen-

schluss der damals bedeutendsten Supermarktketten, initiiert worden war667: „Das ame-

rikanische UPC-System ist ähnlich aufgebaut wie das GENCOD-System. […] Damit 

sind in diesem amerikanischen System auch alle Nachteile enthalten, die das GENCOD-

System betreffen.“668 Wie auch das Gencod-System war der UPC eine identifizierende 

Nummer ohne Warengliederung, im Gegensatz zur ban, die bekanntermaßen klassifizie-

rend aufgebaut war. 

Im Unterschied zu den europäischen Initiativen, die den Informationsaustausch zwi-

schen Herstellern und Händlern harmonisieren wollten, zielte der als Barcode auf die 

Waren angebrachte UPC darauf ab, den Kassiervorgang zu automatisieren und dadurch 

die Personalkosten am POS zu senken, die durch die einsetzende Inflation in den USA 

Ende der 1960er Jahre gestiegen waren. Die Personalkosten zu reduzieren bedeutete für 

die Lebensmitteleinzelhändler, die Produktivität in ihrem Sektor zu erhöhen. Diesem In-

teresse der Händler stand das Bestreben der Hersteller gegenüber, die vermeiden woll-

ten, dass sie unterschiedliche Handelscodes auf ihren Produkten anbringen mussten. 

Dies hätte nämlich zur Folge gehabt, dass sie mehrere unterschiedliche Symbole auf ih-

re Packungen verdrucken oder ihre Produktion kundenspezifisch organisieren hätten 

müssen. Nachdem einzelne Unternehmen wie beispielsweise die amerikanische Super-

marktkette Kroger und Verbände wie die Grocery Manufacturers Association (GMA), 

welche führende Herstellerfirmen von Markenartikeln vertrat, in den 1960er Jahren in-

dividuelle Systeme entwickelten und damit das Rationalisierungspotential in der Le-

bensmittelbranche zu schwächen drohten, brachte die NAFC auf die Empfehlung der 

Unternehmensberatung McKinsey Entscheider der amerikanischen Lebensmittelhänd-

                                                 
667 Vgl. Girschik 2010, S. 194. 
668 TUM-TG, Entwurf ban-L-Handbuch 1973, S. 79. Großschreibung im Original, Anmerkung der Auto-
rin. Zur Entwicklung des UPC vgl. Morton 1994, S. 104. 
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ler- und -herstellerverbände zu Gesprächen über einen gemeinsamen industrieweiten 

Code zusammen. Dabei sollte mit der Strategie, die Manager der höchsten Führungs-

ebene zusammenführen, die Wahrscheinlichkeit, einen zu realisierenden Kompromiss 

zu verabschieden, erhöht werden. Daraufhin gründeten im Januar 1970 die größten Ver-

bände der amerikanischen Lebensmittelwirtschaft, die GMA, die NAFC (die GMA und 

NAFC waren Ende der 1960er Jahre die wichtigsten Akteure im amerikanischen Ein-

zelhandel), die National Association of Retail Grocers in the United States (NARGUS), 

die National American Wholesale Grocers Association (NAWGA), Cooperative Food 

Distributors of America (CFDA), Supermarket Institute (SMI)669) ein Ad Hoc Komitee, 

das sogenannte „Ad Hoc Committee of the Grocery Industry“. Das Gremium sollte aus 

zehn Vorstandsvorsitzenden bestehen. Dabei benannte die GMA fünf Herstellervertre-

ter, die fünf Handelsverbände wählten jeweils einen Vertreter aus ihren Mitgliedsfirmen 

aus. Zudem durften die CEOs der beteiligten Unternehmen670 je einen technischen Ex-

perten aus ihrer Firma zu den Sitzungen mitbringen, die zwar de facto keine Mitglieder 

waren, aber von denen einige die Arbeit des Gremiums wesentlich mitbestimmten. Der 

Präsident von Heinz, R. Burt Gookin, hatte den Vorsitz des Gremiums inne, welches 

das erste Mal am 25. August 1970 tagte (im O’Hare Inn in Chicago).671 Die GMA und 

das SMI finanzierten die Arbeit des Komitees im Anfangsstadium mit je 50.000 

USD.672 Das NAFC unterstütze das Gremium ebenfalls finanziell, indem es die Kosten 

für einen externen Berater übernahm. In der ersten Sitzung beauftragten die Mitglieder 

die Unternehmensberatung McKinsey, eine Codestruktur zu erarbeiten, die als Artikeli-

dentifikation für Händler und Hersteller fungierte und zugleich nur minimale Änderun-

gen bei bestehenden Systemen erforderte. Einerseits konnten die Mitglieder selbst diese 

Studien aufgrund ihrer zeitkritischen Führungspositionen nicht leisten, andererseits soll-

ten die Untersuchungen von einer unabhängigen Partei durchgeführt werden. Ob die 

gewünschte Neutralität allerdings mit der Wahl von McKinsey sichergestellt werden 

                                                 
669 Mike O’Connor, der Präsident des SMI, war in diesem Meeting nicht selbst anwesend, wurde aber von 
Clarence Adams (NAFC) nach dessen eigenen Angaben vertreten. Brown 1997, S. xvf. 
670 Die folgenden Unternehmen waren im Ad Hoc Committee vertreten: Heinz, General Mills, Bristol 
Myers, General Foods, Kroger, A&P Tea Company, Wegman’s, First National Stores, Super Valu Stores, 
Associated Food Stores of Salt Lake City, Fairmont Fods, Madsen Enterprises. Vgl. Brown 1997, S. 40f. 
671 Vgl. Brown 1997, S. xiii-xvii, 40-42; Cortada 2004, S. 298; Morton 1994, S. 104f; Girschik 2010, S. 
167, 194. 
672 Vgl. Brown 1997, S. 39. Im März 1971 wurde offensichtlich, dass die Überzeugungsarbeit für den 
UPC durch das Ad Hoc Committee und McKinsey eine weitere Finanzierung benötigte. Diese wurde 
letztlich durch eine Spendenaktion der Händler gesichert. Grundsätzlich aber bestand Ende des Jahres 
1971 immer noch Unsicherheit darüber, ob das Projekt zu Ende finanziert werden konnte. Vgl. Brown 
1997, S. 54, 68. 
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konnte, darf bezweifelt werden, hatte sich McKinsey in der Vergangenheit bereits mit 

dem Thema im Auftrag der NAFC auseinandergesetzt. Zudem zahlte die NAFC das 

Honorar.673 Stephen A. Brown bezeichnet die Entscheidung, einen Berater zu engagie-

ren, als die vielleicht „most important decision the Committee ever made“.674 

Das Ad Hoc Komitee führte in den folgenden Monaten eine Vielzahl an Präsentationen 

(Morton beziffert rund 50)675 bei Unternehmen und Verbänden durch, um deren Einstel-

lung zu einem gemeinsamen System zu eruieren. Nachdem sich nach einigen weiteren 

Monaten der Diskussion abzeichnete, dass ein gemeinsamer Code von den Industriever-

tretern gewünscht wurde, schlug das Komitee im März 1971 eine 10-stellige, identifi-

zierende Artikelnummer vor. Diese sollte aus einer fünfstelligen von einer zentralen 

Stelle vergebenen Herstellernummer und einer fünfstelligen von den Produzenten zuge-

ordneten Artikelnummer bestehen, und stellte einen Kompromiss zwischen den Herstel-

lern und den Händlern dar. Während die Produzenten eine längere Nummer präferiert 

hätten, weil sie in mehr Ziffern weitere Informationen wie zum Beispiel die Anzahl von 

Versandkartons unterbringen hätten können, setzten sich die Händler für eine kürzere 

Ziffernfolge ein, da damit auch die technische Ausrüstung, um die Codes lesen zu kön-

nen, günstiger gewesen wäre. Nicht zuletzt beruhte der Vorschlag des Komitees auch 

auf einem Test der RCA, die zu jener Zeit ein Symbol bestehend aus maximal zehn Zif-

fern verdrucken konnte. Ebenfalls im März 1971 gründete das Ad Hoc Komitee zwei 

Arbeitsgruppen, das „Symbol Standardization Subcommittee“ und das „Code Manage-

ment Subcommittee“. Das Symbol Standardization Subcommittee setzte sich aus Com-

puterexperten und EDV-Herstellern zusammen, die nicht dem Ad Hoc Committee an-

gehörten und eine symbolische Repräsentation des Artikelcodes erarbeiten sollten. Das 

Code Management Subcommittee bildete sich aus den das Ad Hoc Committee unter-

stützenden Technikexperten, die die Aufgabe hatten zu untersuchen, wie der zukünftige 

Code verwaltet werden sollte.676  

In ihrem ersten Treffen beschloss das Code Management Subcomittee, dass es eine 

zentrale Stelle geben sollte, die die Herstellernummer vergeben sollte. Obwohl andere 

Nummernsysteme eine Zentralbehörde für die gesamte Artikelummer besaßen, ent-

schied sich das Subcomittee diesbezüglich für eine dezentrale formale Organisation, um 

                                                 
673 Vgl. Brown 1997, S. 39, 43-46. 
674 Brown 1997, S. 44. 
675 Morton 1994, S. 105. 
676 Vgl. Brown 1997, S. 53. 
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die Verwaltungskosten zu reduzieren. Das Gremium fragte daraufhin potentielle Dienst-

leister an, ihnen Vorschläge für die Verwaltung des damaligen Uniform Grocery Pro-

duct Identification Codes (UPGIC) zu unterbreiten. Vier Unternehmen, Dun & 

Bradstreet, Standard & Poors, Distribution Number Bank (DNB) und eine Firma, die 

von Dave Hackmann und Wallace Flint geleitet wurde, bewarben sich um die Aufga-

be.677 DNB bekam den Zuschlag, nicht, weil die das beste Angebot unterbreiteten, son-

dern weil sie geringste Nachteile besaßen. Zudem entwarf das Subcommittee einen 

Vorschlag für ein Präsidium, welches vom Ad Hoc Committee im November 1971 ab-

gesegnet wurde. Das Gremium sollte paritätisch besetzt sein, wobei die GMA sechs 

Mitglieder wählte und die Handelsverbände NAFC und SMI jeweils zwei. NARGUS, 

NAWGA und CFDA durften jeweils ein Mitglied benennen. Drei weitere Industriever-

treter und zwei Handelsvertreter sollte das Gremium anschließend noch wählen, ebenso 

wie einen Vertreter der Computerindustrie, einen Wissenschaftler und einen internatio-

nalen Vertreter. Das verabschiedete Präsidium hatte die Aufgabe, die Herstellernum-

mern zu vergeben, sich mit anderen Behörden zu vernetzen sowie einen Auskunfts-

dienst anzubieten. Der Aufsichtsrat des sogenannten Uniform Grocery Product Code 

Council (UGPCC) tagte das erste Mal am 19. Januar 1972. Am 15. Mai desselben Jah-

res begannen das UGPCC, Nummern zu vergeben. Ende des Jahres waren bereits über 

100 Hersteller und 84 Händler dem UGPCC beigetreten.678 

Grundsätzlich gab es laut Brown keinen nennenswerten Widerstand „von außen“ gegen 

den UPC in der Anfangszeit seiner Entwicklungsphase, auch nicht von kartellrechtlicher 

Seite der Federal Trade Commission, wie das Komitee zunächst befürchtete hatte. Be-

denken gegenüber dem UPC aber äußerten beispielsweise die National Canners Associ-

ation, das American Meat Institute, die National Association of Wholesalers sowie eini-

ge Verbraucherverbände.679 Allerdings gab es interne Konflikte, so zwischen den Her-

stellern und den Händlern. Zum einen wollten die Hersteller den Code nicht auf ihre 

Produkte anbringen (welches sich als die kostengünstigste Möglichkeit im Laufe der 

Untersuchungen herausgestellt hatte), solange die Händler nicht in Scannerinstallatio-
                                                 
677 Vgl. Brown 1997, S. 95. Wallace Flint, ein Student der Harvard University Graduate School of Busi-
ness Administration, entwickelte im Jahr 1932 in seiner Masterarbeit ein automatisches Bestellsystem ba-
sierend auf der Lochkartentechnik. Dieses transportierte automatisch Waren aus dem Lager auf einem 
Fließband zur Kasse, nachdem die Kunden die entsprechenden Lochkarten aus einem Katalog gewählt 
und ein Kassierer diese durch ein Lesegerät geschickt hatten. Vgl. Adams Communications, “A short his-
tory of Bar Code”, online im Internet: http://www.adams1.com/history.html, zuletzt abgerufen am 
13.08.2015; Roosen/Zachmann 2012, S. 15. 
678 Vgl. Brown 1997, S. 94-101. 
679 Vgl. Brown 1997, S. 50-53, 55, 66f, 81-83. 
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nen investierten, die den Code lesen konnten. Andererseits bestand für die Händler kein 

Anreiz diese Investitionen zu tätigen, solange die Produkte nicht mit dem Symbol aus-

gezeichnet waren. Eine Änderung in der Gesetzgebung verhalf schließlich, dieses Para-

doxon aufzulösen: Die Food and Drug Administration erließ im Jahr 1973 eine Gesetz-

gebung zur Nährwertkennzeichnung, die die Hersteller zukünftig ohnehin dazu veran-

lasste, ihre Etikettierung zu erneuern. Somit begünstigte diese gesetzliche Vorschrift, 

dass die Hersteller sich zum UPC bekannten.680 Der UPC wurde von den Verbänden der 

Lebensmittelbranche für sie entworfen; ihre Haltung gegenüber anderen Industrien, die 

sich am UPC  beteiligen könnten, war ambivalent. So zum Beispiel sprach sich das 

Komitee gegen eine Öffnung gegenüber der NRMA, die lokale und kleine Einzelhänd-

ler vertrat, aus.681 Grundsätzlich aber sollte der Standard für alle Lebensmittelhändler 

und -hersteller zugänglich und erschwinglich sein.682  

Darüber hinaus erschwerten Interessenkonflikte zwischen den Akteuren, die an der 

Entwicklung des UPC direkt beteiligt oder von ihr betroffen waren, die Einigung auf ein 

die Artikelnummer verschlüsselndes Symbol, weil sie um ihre Absatzmärkte fürchteten: 

So zum Beispiel hatte der Registrierkassenhersteller NCR kein Interesse daran, die 

Entwicklung des Scannings zu beschleunigen.683 Dies ist insofern bemerkenswert, als 

dass NCR wie beispielsweise auch sein Konkurrent Anker seit Anfang der 1950er Jahre 

die Selbstbedienung förderten und sich zu anerkannten Experten in diesem Bereich 

entwickelten.684 Bei der Innovation des Scannings jedoch bremste NCR die Entwick-

lung. Welche Gründe gab es dafür? Das traditionsreiche Unternehmen, welches in der 

Vergangenheit seit den 1910er Jahren den Weltmarkt für mechanische Kassen be-

herrschte, bekam am Anfang der 1970er Jahre massiv Konkurrenz von Herstellern von 

elektronischen Kassen, die meist aus der Büromaschinen- und Computerindustrie 

stammten. NCR wollte diesen Markt auch für sich erobern und entwickelte deshalb eine 

elektronische Kasse, die sie allerdings erst im Jahr 1972 auf den Markt brachten und die 

ohne automatische Lesefunktion war. NCR befürchtete nun, dass durch die Ankündi-

gung des automatischen Kassierens ihr Produkt obsolet oder zumindest insofern gefähr-

det werden könnte, dass es sich schlecht verkaufen und die Produktionskosten nicht 

                                                 
680 Vgl. Brown 1997, S. 62f, 79f, 86. 
681 Vgl. Brown 1997, S. 83. 
682 Vgl. Brown 1997, S. 77f. 
683 Vgl. Brown 1997, S. 69. 
684 Vgl. Langer 2013, S. 184, 207. 
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durch die Verkäufe gedeckt werden könnten. IBM dagegen unterstützte die Arbeit des 

Komitees und befürwortete, das Scanning möglichst schnell einzuführen. Im Gegensatz 

zu den traditionellen Kassenherstellern, die die Kassen immer noch als isoliertes Arte-

fakt betrachteten, setzte IBM seit Mitte der 1960er Jahre auf rechnergestützte, kompa-

tible Systeme. IBM wollte im Zuge einer zügigen Einführung des Scannings auf Feld-

tests des zukünftigen Symbols verzichten und nur Labortests und mathematische Analy-

sen durchführen. Praktische Versuche aber schienen notwendig, um die Händler und die 

Hersteller von einem gemeinsamen Standard zu überzeugen.685 

Im Jahr 1972 leitete das Symbol Standardization Subcommittee den ersten Feldtest in 

einem Kroger Supermarkt in Kenwood, Ohio mit einem RCA Equipment. Weitere Feld- 

und Labortests unterschiedlicher Hersteller und Händler folgten daraufhin, so bei-

spielsweise im Labor durch IBM mit dem Programm Pictoral Information Dissector and 

Analyzer (PIDAS). Im Feld testeten neben RCA folgende Unternehmen ihre Symbole, 

um sie beim Symbol Standardization Subcommittee einzureichen: Litton/Sweda, Scan-

ner Inc., Singer, Pitney Bowes und Charecogn. Auffällig an den Unternehmen, die der 

Ausschreibung des Subkomitees folgten, ist, dass sie vorwiegend aus der Büromaschi-

nen- und Computerindustrie stammten. Diese Dominanz erklärt sich aus dem Umstand, 

dass die Kassenhersteller sich schwer taten, an die Entwicklungen in der EDV anzu-

schließen, wie bereits am Beispiel der NCR dargestellt.686 

Am 3. April 1973 verabschiedeten das Ad Hoc Komitee den Vorschlag des Subkomi-

tees, nämlich den Universal Product Code, ein elfstelliges Nummernsystem, dessen Ar-

tikelnummern als Strichcodes von den Herstellern auf ihre Produkte verdruckt wurde. 

Der UPC basierte in Grundzügen auf dem IBM-Symbol, welches aber noch verschiede-

ne Änderungen durch das Subkomitee erfahren hatte. Am Ende des Jahres 1973 nahmen 

bereits über 800 Herstellern am UPC teil, die ersten Scanner lieferten IBM und RCA 

1974 aus. Am 26. Juni 1974 wurde in einem Marsh-Supermarkt in Troy, Ohio, die erste 

amerikanische Scannerinstallation in Betrieb genommen.687 Dieser erste UPC-Verkauf, 

eine Zehnerpackung Wrigley’s Juicy Fruit, ist noch heute im Smithsonian Museum of 

                                                 
685 Vgl. Girschik 2010, S. 201-204; Brown 1997, S. 69-71. 
686 Vgl. Girschik 2010, S. 201f; Brown 1997, S. 71f, 74. 
687 Vgl. Girschik 2010, S. 204; Morton 1994, S. 101-111; Brown 1997, S. 49, 53, 91, 103. 
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American History ausgestellt.688 Wie wurde die amerikanische Entwicklung in der BRD 

aufgenommen? 

In der Entwicklungsphase des UPCs bewertete die RGH, dass die größte Herausforde-

rung, um den UPC in den USA durchzusetzen, die Einigung der beteiligten Hersteller 

und Händler auf eine gemeinsame Artikelnummer wäre.689 Die einschlägige Forschung 

hat aufgezeigt, dass die Hersteller und die Händler grundsätzlich eine gemeinsame 

Standardisierung aus den zu erwartenden Produktivitätssteigerungen für beide Akteurs-

gruppen befürworteten, die konkrete Ausgestaltung der Verschlüsselung jedoch tatsäch-

lich kontrovers verhandelt wurde.690 Die CCG kritisierte am UPC-System, dass es sich 

auf das automatische Kassieren beschränkte und nicht – im Gegensatz zur ban – dem 

Handel die Steuerung der Warenströme erleichterte.691 Einige ban-Teilnehmer aber, wie 

beispielsweise die Gedelfi wie in Kapitel 3.2.2 dargestellt, bewerteten diese Eigenschaft 

des amerikanischen Standards und seinen Einfluss positiv. Das Protokoll der vierten 

CCG-Aufsichtsratssitzung berichtet anlässlich eines Gespräches der Gedelfi mit mehre-

ren Lebensmittelfilialbetrieben: „Danach hätten sich mehrere Filialbetriebe skeptisch 

hinsichtlich der Durchsetzung des ban-Systems geäußert, zumal bei den gegenwärtigen 

Bemühungen der Amerikaner, das UPC-System zu verbreiten.“692 Die Gedelfi vertrat 

die Meinung, dass ein identifizierendes System wie der UPC eine größere Integrations-

kraft besäße und ein einheitliches System begünstigte, welches wiederum die Voraus-

setzung zum rationellen automatischen Kassieren darstellen würde.693 Konkret sympa-

thisierte sie aber mit dem französischen Gencod: „Unser Vorschlag bietet weiterhin den 

Vorteil einer größeren Ähnlichkeit mit dem französischen GENCODE [sic!], so daß wir 

durch die Annäherung dieser beiden Systeme über die bisherigen Überlegungen der 

                                                 
688 Chicago Tribune (26.06.2014), “40 years ago today: Wrigley gum the first product to have its bar code 
scanned”, online im Internet: http://www.chicagotribune.com/business/ breaking/chi-bar-code40-years-
old-wrigley-gum-20140626-story.html, zuletzt abgerufen am 22.04.2015; Packaging News (03.07.2013),  
„Barcodes turn 40 with six billion beeps a day“, online im Internet: 
http://www.packagingnews.com.au/news/barcodes-turn-40-with-six-billion-beeps-a-day, zuletzt abgeru-
fen am 22.04.2015. 
689 GS1, 8. Plenarsitzung des CIES-Datenverarbeitungsauschusses 4.-6. Oktober 1972, S. 10. 
690 Vgl. Girschik 2010, S. 194. 
691 Informationsmaterial über die CCG von der Betriebsberatung Strobel GmbH 1974, Anlage 6, ban för-
dert Coorganisation, S. 13. 
692 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 4 am 25.10.1974, S. 2. 
693 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, Anlage1, „Anlage zum Schreiben an den Aufsichts-
rat der Centrale für Coorganisation“, S. 1. 
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Kompatibilität hinaus die Möglichkeit der Durchsetzung eines einheitlichen europäi-

schen Nummernsystems sehen.“694 

Das Automatic Point of Sale System der Schweizer Migros 

Ban und Gencod waren Mitte der 1970er Jahre die einzigen Artikelnummernsysteme in 

Europa mit nationaler Reichweite.695 In der Schweiz entwickelte das größte Einzelhan-

delsunternehmen des Landes, die Migros, zwischen 1967 und 1972 ein Artikelnum-

mernsystem, welches im Gegensatz zu den Systemen in ihren Nachbarländern aber nur 

betriebsintern erprobt wurde. Allerdings antizipierte die Migros mit ihrem gemeinsam 

mit der Zellweger Uster AG entwickelten „Automatic Point of Sale System“ 

(APOSS)696 eine Entwicklung, die in den USA erst im Jahr 1973 mit dem UPC und in 

Europa noch später, im Jahr 1977, mit der Europäischen Artikelnummerierung zum Ab-

schluss kommen sollte, nämlich ein anwendungsfähiges Codesystem zum automati-

schen Kassieren am POS. Das Management der Migros beabsichtigte, mithilfe von 

EDV ein das gesamte Unternehmen umspannendes Warenwirtschaftssystem einzufüh-

ren, welches als Instrument der Unternehmensführung zentral gesteuert werden und auf 

Verkaufsdaten basieren sollte. Dabei stellte die genaue und automatische Erfassung der 

Verkäufe den Engpass zu jener Zeit dar. Aus diesem Grund entwickelten die Migros 

und ihr Kooperationspartner Zellweger eine Kasse mit einem Laser, der automatisch das 

sogenannte „Œil Migros“, die als konzentrisches Halbkreissymbol verschlüsselte Arti-

kelnummer, lesen konnte. Darüber hinaus hoffte die Unternehmensführung, den Kas-

siervorgang zu beschleunigen und die Warteschlangen an der Kasse zu reduzieren. 

Trotz eines technisch erfolgreichen wochenlangen Testlaufs697 im betrieblichen Alltag 

in einer Migrosfiliale in Greifensee in der Nähe von Zürich im Sommer 1972 entschie-

den sich die Verantwortlichen gegen eine unternehmensweite Einführung von APOSS. 

Als Gründe nannten sie die ungenügende Beschleunigung des Checkouts und die zu ho-

hen Kosten. Katja Girschik aber zeigt auf, dass in erster Linie die mangelnde interne 

                                                 
694 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, Anlage 1, „Antrag auf Modifizierung des Aufbaus 
der Bundeseinheitlichen Artikelnummer“, S. 1. Großschreibung im Original, Anmerkung der Autorin. 
695 Edeka, Zusammenfassung der Arbeitstagung der A.I.D.A. in Brüssel (Brussels Sheraton Hotel – den 
26. und den 27. November 1979), Scanning. Was es fuer Handel und Industrie bedeuten wird, S-VI- Int-
22, S. 25. 
696 Das Projekt startete im März 1967 als „Zentrale, Automatische Verrechnungsanlage ZAVA“. Girschik 
2010, S. 152. 
697 Der APOSS-Feldtest begann am 20. Juni 1972. GS1, 8. Plenarsitzung des CIES-
Datenverarbeitungsauschusses 4.-6. Oktober 1972, S. 19. 
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und externe soziotechnische Anschlussfähigkeit des APOSS diese „failed innovation“ 

begründen. So bestand zwischen der Unternehmenszentrale und den Genossenschaften 

Uneinigkeit im Hinblick auf die Bedeutung der Verkaufsdaten; in dieser Kontroverse 

spiegelen sich die unterschiedlichen Machtinteressen der Akteure wider. Darüber hinaus 

wurde in dem wichtigsten Referenzmarkt zu dieser Zeit schlechthin, den USA, der UPC 

entwickelt. Dieser wies die Migros darauf hin, dass eine unternehmensübergreifende 

Artikelnummer die erfolgsversprechende Lösung zum automatischen Kassieren zur da-

maligen Zeit war.698 Damit einhergehend änderte sich die strategische Ausrichtung der 

Unternehmensführung, die fortan die Bestelldaten anstelle der Verkaufsdaten priorisier-

te.699 

In umgekehrter Weise wurde aber auch die APOSS-Entwicklung in der Entstehungs-

phase des UPC vom amerikanischen Ad Hoc Committee interessiert verfolgt. Zellweger 

arbeitete seit Ende 1972 mit Litton/Sweda zusammen, die planten, ein gemeinsames 

Symbol beim Ad Hoc Comittee einzureichen. Neben dem Test in der Migros plante 

Zellweger, ihr Symbol auch bei Stop and Shop in den USA zu erproben. Am 5. Oktober 

1972 berichtete der Schweizer Hersteller an das Ad Hoc Comittee, dass APOSS seinen 

Zweck erfüllt hätte.700 

Die vorliegende Arbeit konnte keine Quellen identifizieren, die Aufschluss darüber ge-

ben, wie das ban-L-Zentrum bzw. die CCG die APOSS-Entwicklung beurteilten. 

APOSS wurde aber von den Verbänden diskutiert, die in der CCG und in ihrem Auf-

sichtsrat repräsentiert waren, so dass vorausgesetzt werden kann, dass auch die deutsche 

Artikelnummerierungsorganisation das APOSS und damit vor allem die Möglichkeit 

der automatischen Datenerfassung wahrnahm. So honoriert eine Studie über Systeme 

für das automatische Kassieren aus dem Jahr 1971, die vom ISB und der RGH gemein-

sam durchgeführt und von der Gedelfi beauftragt wurde, dass APOSS zu diesem Zeit-

punkt bereits anwendungsbereit war, während zwei andere für den Lebensmitteleinzel-

handel konzipierte Systeme von Anker und Hugin noch Prototypen darstellten. Darüber 

hinaus beurteilten die Verfasser positiv, dass APOSS aufgrund seiner spezifischen Or-

ganisation als unternehmensweite Innovation einer grundsätzlichen Herausforderung 

                                                 
698 Vgl. Girschik 2010, S. 12, 152-206, 232-234. Zu Beginn der 1970er Jahre jedoch schien die Idee einer 
unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit im Hinblick auf ein rechnergestütztes POS-System in der 
Schweiz noch abwegig. Vgl. Girschik 2010, S. 193. 
699 Vgl. Girschik 2010, S. 226. 
700 Vgl. Brown 1997, S. 64, 74; Girschik 2010, S. 196f. 
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der automatischen Datenerfassung begegnete: Da die Migros viele ihrer Waren selbst 

herstellte, verdruckte sie das APOSS-Symbol gleich während des Verpackungsvor-

gang.701 Somit entfiel die grundsätzliche Kontroverse um die sogenannte Herstelleraus-

zeichnung, also das Aufbringen des maschinenlesbaren Symbols auf die Produkte, die 

in der BRD ein Problem darstellen sollte, wie ich in Kapitel 4.1.2 näher erörtern werde. 

Beim Vergleich der Entwicklungen wird deutlich, dass ihr Erfolg, gemessen an der so-

ziotechnischen Anschlussfähigkeit und der Überwindung negativer bzw. Schaffung po-

sitiver Netzwerkexternalitäten702, davon abhängig war, wie klar definiert die betroffene 

Akteursgruppe und das gemeinsame Ziel und der gemeinsame Vorteil des jeweiligen 

Artikelnummernsystems war. Der UPC wurde von der Lebensmittelwirtschaft, allen vo-

ran den Lebensmitteleinzelhändlern, für den Lebensmitteleinzelhandel entwickelt. Das 

Ziel des UPC war es, das automatische Kassieren zu ermöglichen und dadurch die Per-

sonalkosten zu senken und die Produktivität zu erhöhen. Schon die Zeitgenossen hielten 

es für sinnvoll, die Entwicklung mit einem klar zu messenden betriebswirtschaftlichen 

Vorteil zu bewerben. So rieten die Berater von McKinsey, dass die finanziellen Einspa-

rungen durch den UPC in den Vordergrund gestellt werden sollten. Da der Kassiervor-

gang bislang aufwändig und kostenintensiv war, erwarteten die UPC-Gründer deutliche 

Kosteneinsparungen durch ihre Innovation.703 In den USA ging es demnach vorrangig 

um die Produktivitätssteigerung am POS, und nicht, wie bei der ban, um den systemati-

schen Aufbau des Artikelnummernsystems und seine Relevanz für Harmonisierung der 

Waren- und Datenflüsse, also um die Steuerung der Warenwirtschaft (wie auch bei der 

Migros). Mit dieser Fokussierung auf das POS-Scanning erreichten das Ad Hoc Com-

mittee, dass trotz der dargestellten Kontroversen (Herstellerauszeichnung, EDV-

Nutzung, Absatzmärkte der Kassenhersteller) in relativ kurzer Zeit ein anwendungsbe-

reites, elektronisches Artikelnummernsystem realisiert werden konnte. In der BRD da-

gegen kämpfte die CCG um jeden weiteren Teilnehmer an ihrer klassifizierenden ban. 

Dies lag vor allem daran, dass die ban vor allem die dem POS vorgelagerten Betriebsab-

läufe und Kommunikationsprozesse berücksichtigte, sich für den Einsatz im Einzelhan-

del nur eingeschränkt eignete und den Anspruch hatte, die gesamte Konsumgüterwirt-

schaft zu integrieren. Auch bei der Migros vereitelten die heterogene Zielgruppe und 

                                                 
701 Institut für Selbstbedienung/Rationalisierungs-Gesellschaft des Handels mbH & Co 1971, S. 6f, 29. 
702 Katja Girschik argumentiert, dass durch die Gesetzesänderung zur Nahrungsmittelkennzeichnung in 
den USA im Jahr 1973 Netzwerkexternalitäten bei der Verbreitung des UPC überwunden werden konn-
ten. Vgl. Girschik 2010, S. 207. 
703 Vgl. Girschik 2010, S. 197f. 
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Ziele (Unternehmenszentrale versus Genossenschaften) das eigentlich technisch erfolg-

reiche und dem elektronischen state-of-the-art entsprechende APOSS. Das französische 

Gencod sicherte sich die soziotechnische Anschlussfähigkeit bei seiner Zielgruppe, der 

französischen Konsumgüterwirtschaft, indem es nur die Verbindungsstellen vereinheit-

lichte und nicht wie die ban eine gemeinsame Versorgungs- und Kommunikationsinfra-

struktur aufbauen wollte. Anhand dieser vergleichenden Betrachtung wird abermals 

deutlich, dass die Klassifikation der ban, die die Warenwirtschaften der westdeutschen 

Konsumgüterhändler und -hersteller repräsentieren sollte, den Engpass für die Verbrei-

tung der nationalen Artikelnummer darstellte. 

Trotz der gegenseitigen Wahrnehmung ihrer jeweiligen nationalen Artikelnummernsys-

teme und -entwicklungen erwog keine der vorgestellten Länderorganisationen, ein ge-

meinsames länderübergreifendes System zu schaffen. Während das amerikanische Ad 

Hoc Committee eine ambivalente Haltung gegenüber der Verbreitung des UPC in ande-

ren Konsumgüterbranchen zeigte, wurde in der Migros noch nicht einmal ein nationales 

System erwogen. GENCOD und die CCG konnten sich zwar durchaus vorstellen, dass 

die Artikelnummern als Steuerungsinstrument auch länderübergreifend von Bedeutung 

werden könnten. In diesem Fall sollten ihre nationalen Systeme (ban, Gencod) jeweils 

als Vorbild dienen. Ein europäisches oder gar internationales System allerdings zogen 

sie nicht in Betracht. Offenbar waren in der betrieblichen Praxis internationale Waren- 

und Datenströme und ihre Steuerung trotz der seit 1969 verstärkten Bemühungen der 

EWG (Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft), den europäischen Binnenmarkt und die 

Währungsunion voranzutreiben, noch von geringer Bedeutung.704 

In der BRD ging die Entwicklung und Diffusion der ban ohne eine staatliche Einfluss-

nahme vonstatten. Wie die einschlägige Forschung aufzeigt, laufen Standardisierungs-

prozesse an der Schnittstelle von Wirtschaft, Technik und Recht oftmals ohne direkte 

staatliche Beteiligung ab, um sich flexibel den technischen Entwicklungen anpassen zu 

können.705 Auch in den USA waren an der Entwicklung des UPC keine staatlichen Ak-

teure beteiligt (gleichwohl begünstigte wie dargestellt eine Gesetzesänderung die Ak-

zeptanz des UPC bei den Herstellern). Dies sollte sich jedoch ab 1973 ändern, als die 

Europäische Kommission verstärkt versuchte, die unterschiedlichen nationalen Systeme 

zu harmonisieren, wie die folgenden Ausführungen erläutern werden. 

                                                 
704 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2015, S. 36, 70. 
705 Vgl. Ambrosius 2009b, S. 31; Vec 2006. 
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3.3.2 Die Initiativen der EG-Kommission und der europäischen Einzelhändler zur 

Harmonisierung des länderübergreifenden Waren- und Datenaustausches 

über eine europäische Artikelnummer 

Im Juni 1973 schrieb der damalige Direktor der Kommission der Europäischen Gemein-

schaften (Europäische Kommission, im Folgenden kurz als „Kommission“ bezeichnet) 

an den damaligen Vorsitzenden des ban-Zentrums, Günter Wagener, und bat ihn um ein 

Gespräch, um die Vereinbarkeit von ban-L und Gencod in der wachsenden europäi-

schen Handelsgemeinschaft zu diskutieren: „Im Hinblick darauf, dass diese Systeme 

sich auf die ganze Gemeinschaft ausbreiten können, auch ausserhalb [sic!] des spezifi-

schen Rahmens der Lebensmittel, wäre es angebracht, eine eingehende Prüfung der 

Möglichkeiten für eine Harmonisierung vorzunehmen; tatsächlich könnte die Verwen-

dung von zwei unterschiedlichen Systemen einige der Anstrengungen zunichte machen, 

welche die Kommission im Hinblick auf die Beseitigung von innergemeinschaftlichen 

Handelshemmissen [sic!] jeglicher Art bisher unternommen hat.“706 Die Kommission 

war die exekutive Gewalt der Europäischen Gemeinschaften (EG) und vertrat die Inte-

ressen der EG und ihrer drei Gemeinschaften (Europäisches Wirtschaftsgemeinschaft 

(EWG), Europäische Atomgemeinschaft (Euratom/EAG), Europäische Gemeinschaft 

für Kohle und Stahl (EGKS)). Laut dem Schriftverkehr mit dem ban-L-Zentrum be-

fürchtete die EG demnach, dass sich die nationalen Systeme Gencod und ban über 

Branchen- und Ländergrenzen ausbreiten, nebeneinander existieren und somit den Han-

del innerhalb der EG stören könnten. Die EG hatte auf dem Gipfel von Den Haag im 

Dezember 1969 beschlossen, den gemeinsamen Binnenmarkt zu vollenden und die 

Wirtschafts- und Währungsunion bis 1980 stufenweise zu schaffen. Diesem Ziel der 

verstärkten wirtschaftlichen und politischen Integration der europäischen Gemeinschaf-

ten standen verständlicherweise Entwicklungen wie die ban oder Gencod entgegen, die 

national ausgerichtet waren.707 Das Interesse der EG an einer Harmonisierung der nati-

onalen Artikelnummernsysteme veranschaulicht einerseits, wie die EG auch nicht-

tarifäre Handelshemmnisse zu beseitigen versuchte.708 Andererseits zeigen die Bemü-

                                                 
706 Brief N. Schaeffer, Direktor der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an Dipl.-Kfm G. Ha-
gen, Betreff: Artikelnummerierungssysteme für die Sortimente des Lebensmittelhandels in der Gemein-
schaft, Brüssel, 28. Juni 1973, in: GS1, Hagen 1998, S. 12. 
707 Vgl. Loth 2014, S. 163-169; Mittag 2008, S. 123, 145-148; Europa in Stichworten, „Binnenmarkt“, 
online im Internet: http://www.eu-info.de/europa/zeittafel/, zuletzt abgerufen am 22.04.2015; Die Europä-
ische Kommission, „Die Europäische Kommission bei der Arbeit“, online im Internet: 
http://ec.europa.eu/atwork/index_de.htm, zuletzt abgerufen am 22.4.2015. 
708 Vgl. Baumann 2014, S. 114. 
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hen der EG die Bedeutung der Artikelnummernsysteme für einen ungestörten länder-

übergreifenden Daten- und Warenfluss und die Gestaltung eines europäischen Marktes. 

Im Laufe des kommenden Jahres intensivierte die Kommission ihre Bemühungen um 

eine Angleichung der Systeme und organisierte eine Konferenz unter ihrer Leitung, die 

am 4. März 1975 in Brüssel stattfinden sollte. Das Ziel dieser Tagung, zu der auch die 

CCG eingeladen werden sollte, war die „[…] Bildung einer representativen [sic!] Ar-

beitsgruppe für die Harmonisierung der Artikelnummerierungssysteme unter der Lei-

tung der EG-Kommission“709. Die Konferenz kam nie zustande. Laut dem Protokoll der 

Aufsichtsratssitzung vom 30. Januar 1975 verhinderte die französische Regierung die 

Zusammenkunft. Als Begründung für das Einschreiten des EG-Gründungsmitgliedes zi-

tiert das Protokoll: „‘Frankreich denke nicht daran, eine Exportförderung des UPC-

Systems zu betreiben.‘“710 Die Quellen lassen keinen Rückschluss darauf zu, warum 

Frankreich auf das amerikanische Artikelnummernsystem rekurrierte. Es ist aber anzu-

nehmen, dass der UPC bei der EG als Vorbild galt und entsprechend auf die Agenda der 

Tagung gesetzt wurde, was den Widerstand der GENCOD hervorrief, die ihr Artikel-

nummernsystem als Zugpferd („Lokomotive“711) in einem europäischen System sah. 

Darüber hinaus ist zu vermuten, dass Frankreich ihre Konsumgüterwirtschaft mit dem 

Festhalten an Gencod vor der US-amerikanischen Konkurrenz schützen wollte, die sich 

durch den Abbau von Handelshemmnissen durch ein internationales Artikelnummern-

system verstärken könnten.712 Schließlich darf nicht vergessen werden, dass die europä-

ischen Staaten noch unter dem Eindruck der globalen Auswirkungen der Ölpreiskrise 

von 1973 standen, was es wahrscheinlich macht, dass internationalen ökonomischen 

Verflechtungen mit erhöhter Sensibilität begegnet wurden. 

Inzwischen aber war auch bei internationalen Einzelhandelsorganisationen der Ent-

schluss gereift, dass im Zuge der fortschreitenden Vernetzung der Weltwirtschaft natio-

nale Artikelnummernsysteme im länderübergreifenden Daten- und Warenaustausch ein 

Hindernis darstellten, so auch bei der Internationalen Vereinigung der Filialbetriebe 

(CIES). Die 1953 gegründete CIES war ein internationaler Zusammenschluss, der im 

Untersuchungszeitraum die Lebensmitteleinzelhandelsketten vertrat und heutzutage das 

Sprachrohr der internationalen Konsumgüterwirtschaft (Händler, Hersteller, Verbände, 

                                                 
709 GS1, Hagen 1998, S. 12. 
710 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 10. 
711 „Gencod c‘est la locomotive dont ban sont les wagons”. GS1, Hagen 1998, S. 13. 
712 Vgl. Baltes 2009, S. 12. 
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Dienstleister) bildet.713 Das CIES verfolgte schon zu Beginn der 1970er Jahre in ihren 

Gremien die Entwicklungen der nationalen Artikelnummernsysteme und das automati-

sche Kassieren. So fasst der Bericht der 8. Plenarsitzung des sogenannten „ständigen 

Datenverarbeitungsausschusses des C.I.E.S.“714, der vom 4. Oktober bis zum 6. Oktober 

1972 in Paris tagte, die Situation und den state-of-the-art in den jeweiligen Ländern zu-

sammen. Neben den Anforderungen der automatischen Datenerfassung in Filialbetrie-

ben in Frankreich und Großbritannien werden Scannerkassen und -terminals durch ver-

schiedene (internationale) Hersteller wie zum Beispiel Zellweger, NCR, Olivetti und 

Anker vorgestellt. Darüber hinaus beschreibt der Bericht die sich damals in der Ent-

wicklung bzw. bereits in der Anwendung befindende Systeme (Gencod, ban-L und 

UPC). Die Unternehmensberatung McKinsey ergänzt das Dokument mit Ausführungen 

über den Stand der Datenerfassungsfrage in Großbritannien.715 

Anlässlich einer Tagung der CIES im Januar 1974, an der elf europäische Ländervertre-

tungen und die USA716 teilnahmen, beschlossen die Delegierten ein europäisches Ad 

Hoc Council zu gründen, ähnlich des amerikanischen Ad Hoc Councils bei der Ent-

wicklung des UPC, um eine gemeinsame europäische Artikelnummerierung zu entwi-

ckeln. Für Deutschland nahmen der Leiter des ban-L-Zentrums sowie ein Vertreter des 

Markenverbands, des ISB und der Gedelfi an dieser CIES-Konferenz teil. Die europäi-

schen Ländervertretungen gründeten diesen sogenannten „europäischen Artikelnum-

mernrat“ am 27. Februar 1974, dessen erste Sitzung am 29. April unter dem Vorsitz des 

damaligen Vizepräsidenten der CIES, Albert Heijn, stattfand. Der Geschäftsführer des 

größten niederländischen Einzelhandelsunternehmens wird in der einschlägigen For-

schung als derjenige bezeichnet, der die europäische Artikelnummer maßgeblich initi-

ierte.717 Jedes der zwölf Mitgliedsländer (Belgien, BRD, Dänemark, Finnland, Frank-

reich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, 

                                                 
713 Vgl. Girschik 2010, S. 209; Homepage der CIES-Nachfolgeorganisation The Consumer Goods Forum, 
online im Internet: http://www.theconsumergoodsforum.com/, zuletzt abgerufen am 28.07.2015. Das 
CIES wurde am 24. Juni 1953 anlässlich eines Kongresses des internationalen Einzelhandelsverbandes 
AIDA gegründet. Das Ziel war es, damit eine eigene Vertretung für die Lebensmitteleinzelhandelsketten 
zu schaffen. Girschik 2010, S. 209, Fußnote 305. 
714 GS1, 8. Plenarsitzung des CIES-Datenverarbeitungsauschusses 4.-6. Oktober 1972, Deckblatt. 
715 GS1, 8. Plenarsitzung des CIES-Datenverarbeitungsauschusses 4.-6. Oktober 1972, Inhaltsverzeichnis, 
S. 1-76. 
716 Zur europäischen Artikelnummerninitiative aus amerikanischer Sicht siehe Wilson 2001, S.10. 
717 Vgl. Girschik 2010, S. 208f; Nachruf des niederländischen Einzelhandelsunternehmens Ahold auf sei-
nen Firmengründer und -inhaber Dr. Albert Heijn, online im Internet: http://inmemoriam.ahold.com/life-
and-work/faqs: “What was his contribution to the development of the barcode?”, zuletzt abgerufen am 
27.08.2015. GS1, Hagen 1998, S. 13. 
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Schweiz)718 besaß eine Stimme und zahlte unabhängig von seiner Größe denselben Bei-

trag, welcher in den ersten beiden Jahren 6.000 Francs jährlich betrug und 1976 auf 

14.000 Francs angehoben wurde. Für die BRD übernahm die CCG die entstehenden 

Kosten.719 Mitte des Jahres schätzte der Vorsitzende des Ad Hoc Councils, Albert 

Heijn, dass für die weiteren Entwicklungsarbeiten ca. 400.000 DM benötigt wurden.720 

Die BRD wurde im Artikelnummernrat von dem CCG-Aufsichtsratsvorsitzenden Karl-

Heinz Severing und Gerhard Wüstenberg von Nestlé Deutschland GmbH vertreten. Als 

eine der ersten Amtshandlungen gründete das Komitee eine Arbeits- und Expertengrup-

pe, die über die Verschlüsselung der zukünftigen europäischen Artikelnummer beraten 

sollte. Von deutscher Seite aus arbeitete Karlheinz Hagen (CCG) in dem Gremium mit; 

weitere Mitglieder waren Brian French (J. Sainsbury Ltd., London), Dr. Carlo Orlandini 

(Standa, Mailand), Michel Laplane (Nouvelles Galeries für Gencod, Paris), Christer Ja-

cobsson (D.L.F., Stockholm) und Rudolph Neidhardt (Unilever, Zürich).721 

Wie bereits in Kapitel 3.2.3 dargestellt war die ban für die CCG von existenzieller Be-

deutung, weil sie ihre Hauptaufgabe und einzige Einnahmequelle darstellte. Deshalb 

war ein immer wiederkehrendes Argument der CCG, um die Beibehaltung des ban-

Systems zu rechtfertigen, ihre prekäre finanzielle Situation und Abhängigkeit von den 

ban-Teilnahmer- und Artikelnummerngebühren. Wie im weiteren Verlauf der Arbeit zu 

zeigen sein wird, war dies ein wesentlicher Grund, weshalb die CCG einem gemeinsa-

men europäischen Artikelnummernsystem, welches die ban ersetzte, skeptisch gegen-

überstand. Aus den Aufsichtsratsprotokollen wird deutlich, dass die CCG ihre Situation 

als so prekär einschätzte, dass sie nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten suchte. 

So nahm sie „Hinweise aus Brüssel“ dankbar auf, die besagten, dass die EG Mittel für 

die Artikelnummerierungsorganisationen für den Fall bereitstellte, dass diese durch eine 

Veränderung ihres nationalen Nummernsystems durch eine europäische Initiative keine 

Artikelnummern mehr zu verwalten und damit keine Einnahmequelle mehr hätten.722 

Eine Finanzierung der CCG durch EG-Mittel war im weiteren Verlauf der Verhandlun-

                                                 
718 Centrale für Coorganisation Juli 1977, S. 21. 
719 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 9 am 29.01.1976, S. 8; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 11 am 
16.09.1976, S. 8. Vgl. Girschik 2010, S. 209. 
720 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 10 am 02.06.1976, S. 9. 
721 GS1, Hagen 1998, S. 12-14; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 15 am 15.09.1977, S. 5; GS1, Aufsichts-
ratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, Anlage 1, „Antrag auf Modifizierung des Aufbaus der Bundeseinheit-
lichen Artikelnummer“, S. 1; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 2 am 19.06.1974, S. 2. 
722 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 7. 
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gen um ein länderübergreifendes Nummernsystem kein Thema mehr. Dennoch verdeut-

licht dieses Beispiel das große Interesse, welches die EG an der Angleichung der natio-

nalen Artikelnummernsysteme haben musste, wenn sie finanzielle Mittel als „Ausfall-

bürgschaft“ erwog. 

Die EG und die auf europäischer Ebene organisierten Einzelhändler waren sich be-

wusst, dass die Waren- und Datenströme zunehmend die Ländergrenzen überschritten 

und sie deshalb auch transnational standardisiert werden mussten, um eine effiziente 

Daten- und Warenkommunikation zu ermöglichen. Zudem zeigte die Entwicklung des 

UPC, dass die Artikelnummernsysteme bis zum POS wirkten und sie deshalb auch im 

Hinblick auf das automatische Kassieren vereinheitlicht und verschlüsselt werden muss-

ten. Die Bestrebungen der EG und des internationalen Einzelhandelsverbandes CIES 

bewirkten, dass die CCG ihre bewahrende Haltung ändern musste. Wie diskutierten die 

Unternehmen, Verbände und Organisationen der CCG die Vorschläge, die im europäi-

schen Ad hoc Komitee erarbeitet wurden? Wie erfolgte die Umstellung von der ban auf 

die EAN? 

Das zukünftige europäische Artikelnummernsystem EAN sollte als Barcode verschlüs-

selt auch dem POS-Scanning dienen. Deshalb unterscheide ich im Folgenden drei Ent-

wicklungsstränge, die die Umstellung der klassifizierenden, auf die Datenerfassung mit 

Lochkarte ausgerichtete ban auf die identifizierende, als digitales Symbol automatisch 

lesbare EAN begleiteten, nämlich die Diskussionen um den Aufbau der Artikelnummer, 

die Kontroversen um das Symbol zur automatischen Datenerfassung und die Institutio-

nalisierung der europäischen Artikelnummerninitiative. 

3.4 Die Entwicklung und Einführung der Europäischen Artikelnummerie-

rung EA> 

3.4.1 Internationale Kompatibilität und Identifikation 

Es waren bekanntermaßen die in der CCG vertreten Einzelhandelsverbände, die eine 

Änderung der ban forderten. Sie wollten die ban in eine identifizierende Artikelnummer 

umwandeln, die auch im internationalen Daten- und Warenaustausch eingesetzt werden 

konnte. Hintergrund für ihr Bestreben war, dass sich die Beschaffungs- und Absatz-

märkte durch den Abbau der Handelsschranken zwischen den Ländern in Europa zu-

nehmend internationalisierten und zudem vermehrt ausländische Produkte die Regale 

der Einzelhändler füllten. Für die Gedelfi als Vertreterin der Lebensmittelfilialbetriebe 
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schied die ban als europäisches Vorbild nicht nur aufgrund ihres Aufbaus und ihrer 

mangelnden Einsatzfähigkeit für das automatische Kassieren aus, sondern auch, weil sie 

dato nur eine geringe praktische Relevanz in der westdeutschen Konsumgüterwirtschaft 

besaß.723 In ihrem „Antrag auf Modifizierung des Aufbaus der Bundeseinheitlichen Ar-

tikelnummer“ vom 16. Januar 1975 spezifizierte die Gedelfi ihre Einschätzung näher: 

„Die Bundeseinheitliche Artikelnummer ist national und international in eine Phase ge-

langt, wo nur eine rasche Durchsetzung ihr zum Erfolg verhelfen kann. Nach unserer In-

formation soll am 4.3.1975vom [sic!] Europäischen Artikelnummern-Kreis im Beisein 

der EWG-Behörde ein weiteres Hearing veranstaltet werden, bei dem großer Wert da-

rauf gelegt wird, daß jeder geäußerte nationale Vorschlag wirklich eine umfassende Re-

präsentanz aufweist. Wir glauben, daß man von einer solchen in der BRD bei kritischer 

Betrachtung noch nicht sprechen kann.“724 

Mit ihrer Beteiligung im Ad Hoc Council bekannte sich die CCG grundsätzlich zu einer 

Standardisierung des transnationalen Daten- und Warenverkehrs. Ihrer Meinung nach 

sollte dies dadurch erreicht werden, dass die bestehenden und zukünftigen Systeme 

kompatibel gestaltet wurden. Die Kompatibilität sah sie als den geeigneten Kompro-

miss, um eine effiziente länderübergreifende Daten- und Warenkommunikation zu er-

möglichen und gleichzeitig bestehende Systeme beizubehalten. Im Sommer 1974 be-

schloss der Aufsichtsrat deshalb, „[…] das ban-System in seiner jetzigen Form beizube-

halten und es – voll kompatibel – in das europäische Konzept einzugliedern.“725 Wie 

sah dieses „europäische Konzept“ zur damaligen Zeit aus? 

Der Vorsitzende Brian French der europäischen Arbeitsgruppe schlug im Sommer 1974 

einen 13-stelligen Kompatibilitätsrahmen für eine europäische Artikelnummer vor. Dass 

die Artikelnummer trotz ihres europäischen Ursprungs jedoch von Anfang an internati-

onal gedacht wurde, lässt sich daran ablesen, dass die Überlegungen zur Kompatibilität 

nicht nur die ban und Gencod, sondern auch den UPC betrafen. Die ersten beiden Zif-

fern der länderübergreifenden Artikelnummer sollten identifizierenden Charakter besit-

zen und die jeweiligen Länder in fortlaufender Nummer kennzeichnen. Die verbleiben-

den elf Stellen sollten national bestimmt und vergeben werden. Eine solche Ausgestal-

tung bedingte, dass die bestehenden Nummernsysteme entsprechend hätten modifiziert 

                                                 
723 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 4 am 25.10.1974, S. 2. 
724 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, Anlage 1, „Antrag auf Modifizierung des Aufbaus 
der Bundeseinheitlichen Artikelnummer“, S. 1. 
725 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 3 am 18.07.1974, S. 3. 
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werden müssen. So hätte die ban um drei Stellen und der UPC um eine Stelle erweitert 

und Gencod um eine Stelle reduziert werden müssen. Die Strukturen der jeweiligen Ar-

tikelnummern (UPC und Gencod zählend, ban sprechend) wären von dieser Vereinba-

rung aber nicht betroffen gewesen.726 

Zu jener Zeit stimmte die CCG also mit dem europäischen Artikelnummernrat überein, 

der eine kompatible Artikelnummer für Europa unter Berücksichtigung der bestehenden 

nationalen Systeme plante und kein supranationales Artikelnummernsystem. Allerdings 

sollte die im grenzüberschreitenden Warenverkehr verwendete Nummer identifizierend 

sein.727 Unter Berücksichtigung der Länge des französischen Gencods diskutierten die 

internationalen Gremien des Ad Hoc Councils einen dreizehnstelligen „Eurocode“.728 

Im Frühjahr 1975 prägten die Verhandlungen auf europäischer Ebene verstärkt die nati-

onalen Aushandlungsprozesse um das ban-System, das in der BRD zu dieser Zeit be-

kanntermaßen um Teilnehmer kämpfte.729 Der Beschluss über eine Umgestaltung der 

ban wurde deswegen sogar vertagt: „Als Beschluß der heutigen Diskussion zu diesem 

Punkt kann gelten, daß die ban-Nummer zunächst unverändert weiterbestehen soll, bis 

durch die Internationalisierung möglicherweise eine Änderung notwendig wird. Mög-

licherweise solle zu diesem Zeitpunkt dann die Struktur der ban geändert werden.“730 In 

diesem Zusammenhang riet die CCG neuen ban-Teilnehmern zudem, sich auf eine drei-

zehnstellige Artikelnummer einzustellen.731 Hiermit kam die CCG der Forderung der 

Hersteller entgegen, dass, wenn die ban geändert werden sollte, dies in Abstimmung mit 

den europäischen Beschlüssen erfolgte.732 Im Frühjahr 1975 war sich die CCG offenbar 

nicht mehr sicher, dass die ban in ihrer ursprünglichen Form beibehalten werden konn-

te. 

Der internationale Arbeitskreis prüfte in den folgenden Monaten, ob ein dreizehnstelli-

ger Kompatibilitätsrahmen technisch im Hinblick auf das POS-Scanning und wirtschaft-

                                                 
726 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 2 am 19.06.1974, S. 6f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 3 am 
18.07.1974, S. 2f. 
727 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 10. 
728 Im Protokoll der Aufsichtsratssitzung am 24. April 1975 findet sich das erste Mal die Bezeichnung 
„Eurocode“ für den geplanten Kompatibilitätsrahmen. GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 6 am 24.04.1975, 
S. 4. 
729 Zu der schleppenden Verbreitung der ban in der westdeutschen Konsumgüterwirtschaft siehe ausführ-
lich Kapitel 3.2.1 der vorliegenden Arbeit. 
730 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 6 am 24.04.1975, S. 8. 
731 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 6 am 24.04.1975, S. 8. 
732 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 6 am 24.04.1975, S. 7. 
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lich möglich wäre, und führte in diesem Zusammenhang Gespräche mit fast zwei Dut-

zend internationalen Kassenherstellern: Anker Werke AG, Maatschappin Van Berkel’s 

Store Inform. System, Dymo Industries Inc., Gross Cash Registers Limited, Hugin 

Kassaregister AB, IBM Europe, Interface Mechanisms Inc., Litton Business Systems 

Ltd., National Cash Register Co. Ltd., Nixdorf Computer AG, Olivetti & C. S.p.a., Ples-

sey Telecommunications Ltd., Singer Company, Spectra Physics Inc., Sperry Univac, E. 

Sick Optik Elektronik.733 

Am 23. September 1975 beschloss das europäische Ad Hoc Council daraufhin die 

Struktur der zukünftigen „Europäischen Artikelnummerierung“. Diese insgesamt 13-

stellige Nummer sollte sich aus einem Länderkennzeichen, einer elfstelligen national 

vergebenen Nummer und einer Prüfziffer zusammensetzen.734 Mit dem EAN-Beschluss 

fiel nun auch der Startschuss für eine endgültige Modifikation der ban. Der CCG-

Aufsichtsrat war daran interessiert, diese Reorganisation seiner Artikelnummer intern 

zu lösen, und gründete deshalb am 22. Oktober 1975 eine sogenannte „Systemkommis-

sion“735, die einen Vorschlag für eine neue ban erarbeiten sollte. Dieses Gremium bilde-

ten industrieseitig Vertreter der Unternehmen Maggi und Henkel und handelsseitig Ver-

treter der Ratio (Lebensmittelgroß- und -einzelhandel)736 und Kaufhalle (Warenhaus-

konzern). Karlheinz Hagen vertrat die CCG und der Arbeitskreis ban-austria sollte 

ebenfalls einen Teilnehmer entsenden.737 Innerhalb der Systemkommission bestimmten 

die konträren Interessen von Groß- und Einzelhandel die Diskussionen, wie der europä-

ische Rahmen in der BRD konkret ausgestaltet werden sollte. So waren sich die Vertre-

ter des Groß- und Einzelhandels nicht einig, wer der zukünftige Träger der neuen Arti-

kelnummer sein sollte. Während der SB-Großhandel für die Verbrauchereinheit als Ba-

sis eintrat, die zur Folge haben würde, dass Bestell- und Konsumeinheiten unterschied-

liche Nummern trugen, stimmte der Einzelhandelsvertreter für eine Nummer für alle 

Verpackungseinheiten eines Artikels. Er befürchtete, dass unterschiedliche Nummern 

für verschiedene Größen ein und desselben Artikels die Kommunikation zwischen 

                                                 
733 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 7 am 03.07.1975, S. 3f. 
734 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 8 am 22.10.1975, S. 5f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 9 am 
29.01.1976, S. 6. 
735 Bis zum 28. April 1977 hatte die Systemkommission insgesamt 13 Mal getagt. GS1, Aufsichtsratspro-
tokoll Nr. 14 am 28.04.1977, S. 5. 
736 Ratio Unternehmensgruppe, „Unsere Unternehmensgeschichte“, online im Internet: 
http://www.ratio.de/ueber-uns/unternehmensgeschichte/, zuletzt abgerufen am 23.04.2015. 
737 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 8 am 22.10.1975, S. 9f. 
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Verwaltung, Lager und Zentrale erschwerten. Die internationale Arbeitsgruppe befür-

wortete, dass sich die Artikelnummer nach den unterschiedlichen Verpackungsgrößen 

differenziert, wobei die Basis die Verbrauchereinheit darstellen sollte.738 

In der Sitzung am 2. Juni 1976 entschied sich der Aufsichtsrat für die folgende von der 

Systemkommission erarbeitete Struktur der 13-stelligen EAN in der BRD: Der erste 

Nummernteil bestand aus der von der CCG vergebenen Betriebsnummerierung. Deren 

ersten beiden Ziffern referierten auf das jeweilige Land. Die Länderkennzeichen wurden 

vom europäischen Artikelnummernrat dann am 6. Juli 1976 zugeteilt. Für Frankreich 

und Deutschland, die an einer raschen Einführung der EAN wegen ihren bereits beste-

henden und in ihren Distributionsstrukturen wirkenden Systemen am meisten interes-

sierte waren, wurden die Länderkennzeichen konkret festgelegt (Frankreich 30-37, BRD 

40-43). Auch die USA wurden bedacht, sie erhielten den Nummernblock 01-09.739 

Während die Hersteller in der westdeutschen EAN-Version durch 40 und 41 (Reser-

vebereich) spezifiziert wurden, belegten die Händler, die nicht weiter nach Groß- und 

Einzelhandel differenziert wurden, die Nummern 42 und 43 (Reservebereich). Die je-

weilige Betriebsnummer besaß fünf Ziffern (ohne Prüfziffer). Der zweite Teil der neuen 

international kompatiblen Artikelnummer setzte sich aus der fünfstelligen vom jeweili-

gen Hersteller (bzw. Händler bei Eigenmarken) zugeordneten Artikelzählnummer und 

der ebenfalls eigenständig errechneten Prüfziffer zusammen. Damit entfiel die ban-

Klassifikation in der Artikelnummer, auf der Ware und den Tagesbelegen. Der Auf-

sichtsrat beschloss aber, dass sie in den begleitenden Artikelinformationen wie bei-

spielsweise Katalogen weiter angeben werden sollte.740 Die Nummerierung der Herstel-

ler und Händler blieb weiterhin ein im Aufsichtsrat kontrovers diskutiertes Thema. Im 

Zentrum der Verhandlungen stand die Frage, wie die Betriebsnummer im Hinblick auf 

die einzelnen Handelsstufen strukturiert werden sollte, um den (zukünftigen) Kapazi-

tätsbedarf decken zu können.741 

Im Sommer 1976 hatte sich der CCG-Aufsichtsrat also für eine Umwandlung der klassi-

fizierenden ban in eine neue identifizierende westdeutsche Version der EAN entschie-

den. Der CCG-Aufsichtsrat beschloss, die „neue ban“ am 16. September 1976 in einer 

                                                 
738 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 9 am 29.1.1976, S. 9. 
739 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 10 am 02.06.1976, S. 7f; food+nonfood 10/1976, S. 66. 
740 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 10 am 02.06.1976, S. 4-6; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 12 am 
27.10.1976, S. 7. 
741 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 13 am 13.01.1977, S. 5f. 
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Pressekonferenz in München das erste Mal der Öffentlichkeit vorzustellen. In diesem 

Zusammenhang diskutierte der Aufsichtsrat über einen neuen Namen für das zukünftige 

Artikelnummerierungssystem. Als Bezeichnung für die neue bundesdeutsche Artikel-

nummer favorisierte der Aufsichtsrat „ban-E“, beschloss aber, im Hinblick auf die ein-

heitliche öffentliche Wahrnehmung das neue System als „EAN-System“ entsprechend 

der europäischen Sprachregelung und Artikelnummer einzuführen. In der darauffolgen-

den Sitzung wurde diese Implementierungsphase, in der das System als „EAN“ be-

zeichnet werden sollte, auf zwei Jahre festgelegt.742 

In der Aufsichtsratssitzung, die am gleichen Tag wie die Pressekonferenz vor der öf-

fentlichen Kundgebung stattfand, gab der CCG-Aufsichtsrat die Ergebnisse der Sys-

temkommission frei. Davor diskutierten aber noch die Vertreter der Gesellschafter-

Arbeitskreise, dass sie nicht genug an den Beschlüssen der Kommission beteiligt gewe-

sen waren. Diesen Vorwurf entkräfteten Vertreter der Systemkommission mit dem 

Verweis, dass die Arbeit der Systemkommission eine „‘Arbeit des Aufsichtsrats für den 

Aufsichtsrat‘“743 gewesen sei.744 

Am 28. April 1977 beschloss der CCG-Aufsichtsrat, die EAN am 1. Juli 1977 in der 

BRD einzuführen.745 Bezeichnenderweise sollten zu diesem Datum auch die letzten ta-

rifären Handelshemmnisse in der EG für den Warenverkehr mit Ausnahme der Agrarer-

zeugnisse abgebaut werden: voller Beitritt von Großbritannien, Dänemark und Irland, 

und Freihandelsabkommen mit den damaligen EFTA-Staaten Norwegen, Österreich, 

Portugal, Schweden, Schweiz und Finnland.746 Das Inkrafttreten der EAN am 1. Juli 

1977 in der BRD bedeutete, dass ab diesem Tag die CCG die Betriebsnummer (bbn) auf 

der Basis der EAN-Regelungen vergeben sollte. Bis zum 15. September 1977 teilte die 

CCG 184 Betriebsnummern zu.747 Die am 1. Juli 1977 eingeführte EAN und damit auch 

ihre entsprechende bbn differenzierten nicht, wie noch ein Jahr zuvor beschlossen, zwi-

schen den einzelnen Handelsstufen. Die bbn wurde fortlaufend in aufsteigender Reihen-

folge vergeben, weil sie als rein zählende Nummer mehr Kapazität als eine sprechende 

                                                 
742 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 11 am 16.09.1976, S. 2, 4; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 12 am 
27.10.1976, S. 8. 
743 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 11 am 16.09.1976, S. 5. 
744 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 11 am 16.09.1976, S. 5. 
745 food+nonfood 10/1976, S. 66. 
746 Beilage zu den ZVEI-Miteilungen 12/1977, o. S. 
747 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 14 am 28.04.1977, S. 6; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 15 am 
15.09.1977, S. 4. 
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Lösung besaß.748 Sie besaß von diesem Zeitpunkt an auch eine finanzielle Relevanz für 

die CCG, da die Teilnehmer ihre Gebühren von nun an jährlich für die bbn entrichteten, 

und nicht mehr wie bei der ban für die Artikelnummern und gestaffelt nach Hersteller 

und Händler.749 

In ihrem Gründungsjahr strebte die CCG noch vehement an, ihre ban auch im internati-

onalen Daten- und Warenverkehr weiterzuverwenden. Die dabei von ihr verfolgte Stra-

tegie war es, die nationalen Systeme kompatibel zu gestalten, jedoch nicht zu verein-

heitlichen. Doch schon ab 1975 sah sie sich angesichts der Arbeitsergebnisse und Be-

schlüsse des europäischen Ad Hoc Councils zu einem Kurswechsel gezwungen: Der 

Aufsichtsrat gründete eine Systemkommission, die die ban an die europäischen Vorga-

ben anpassen sollte, die eine 13-stellige identifizierende Artikelnummer vorsahen. 

CCG-interne Kontroversen in den folgenden Aushandlungsprozessen waren die Num-

merierung der einzelnen Verpackungsgrößen und der Unternehmen. Ursprünglich dach-

te die CCG an, die Betriebsnummer nach Hersteller und Händler zu differenzieren, was 

wieder einer klassifizierenden Einteilung entsprochen hätte. Mit der am 1. Juli 1977 in 

der BRD in Kraft getretenen EAN setzte die CCG dann aber ein vollkommen identifi-

zierendes Artikelnummernsystem in der BRD ein. Nicht nur der vom Hersteller verge-

bene Teil war identifizierend, sondern auch die Betriebsnummern, die neue Einnahme-

quelle der CCG, wurden in fortlaufender Nummer zugeteilt. 

Darüber hinaus weisen die Beschlüsse des europäischen Ad Hoc Councils darauf hin, 

dass die EAN, obwohl sie als Europäische Artikelnummer tituliert wurde, von Anfang 

an als internationaler Standard konzipiert wurde. Dies zeigt sich daran, dass der UPC 

bzw. die USA bei der Ausarbeitung des länderübergreifenden Kompatibilitätsrahmens 

und der Verteilung der Länderkennzeichen von dem europäischen Komitee bedacht 

wurden. 

Ein weiteres Novum der EAN war, dass sie sich auch für das Scanning eignen sollte. 

Diese Eigenschaft der Artikelnummer, die vor allem von den Einzelhändlern gefordert 

wurde, stellte die Hersteller und Händler sowohl national als auch international vor neue 

Herausforderungen, die ich im Folgenden erörtere. 

                                                 
748 Centrale für Coorganisation Juli 1977, S. 17. 
749 Gebührenordnung als loses Blatt in Centrale für Coorganisation Juli 1977. 
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3.4.2 Das POS-Scanning als Aufgabe der CCG 

Zu Beginn der 1970er Jahre war das automatische Kassieren noch Neuland für die 

Händler und vor allem die Einzelhändler in der BRD. Die im Jahr 1973 knapp 300 in-

stallierten POS-Terminals konnten in erster Linie in Cash&Carry-Großhandels- und 

Verbrauchermärkten gezählt werden.750 Auf die mangelnde Eignung der ban für das 

POS-Scanning im Groß- und Einzelhandel habe ich in Kapitel 2.4.1 bereits hingewie-

sen. Richard Huisinga betont, dass grundsätzlich die Errungenschaften im Bereich der 

Lasertechnik751 bei der Entwicklung des POS-Scannings im Handel mitbeachtet werden 

müssen. Die kommerzielle Verwendung der Lasertechnik wurde wesentlich von dem 

amerikanischen Unternehmen Spectra Physics in Gang gebracht. Das Unternehmen be-

saß seit 1966 eine Dependance in der BRD, nämlich in Darmstadt.752 Ende der 1980er 

Jahre war Spectra Physics der Marktführer nicht nur in der Scannertechnik, sondern in 

der Lasertechnik allgemein. Die Weiterentwicklungen der Techniken machten sich auch 

an den Scannerkassen bemerkbar. Während der erste von Spectra Physics gebaute 

Scanner im Jahr 1974 noch 75 kg wog, konnte 1988 ein 10 kg Flachscanner in die 

Scannerkassen eingebaut werden.753 

Die Reaktion der CCG auf das automatische Kassieren war Mitte der 1970er Jahre noch 

verhalten. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die CCG ihre Existenz über den Wei-

terbestand der ban sicherte, welche sich aber nur bedingt für die Datenerfassung am 

POS eignete. Die ban war vor allem eine Artikelnummer für die Datenverarbeitung- und 

-auswertung im Lochkartenzeitalter, die den Datenaustausch zwischen den Herstellern 

und den Großhändlern und Handelszentralen standardisierte. Daher fand das Scanning 

zunächst in der Form von informativen Begegnungen und Voruntersuchungen Eingang 

in die Agenda der CCG. Die CCG lud die Unternehmensberatung McKinsey, die, wie in 

Kapitel 3.3.1 dargestellt, die Entwicklung des UPC von Anfang an begleitet hatte, in die 

zweite Aufsichtsratssitzung ein, um von ihrer Untersuchung über den Einsatz und die 

Rentabilität von Kassenterminals zu berichten. McKinsey betreute zum damaligen Zeit-

punkt auch zwei Projekte in Europa: Zum einen hatte eine Gruppe von potentiellen An-

                                                 
750 Sieberts/Wagener 1973, S. 169. 
751 Laser bedeutet engl. „light amplification by stimulated emission of radiation“. Girschik 2010, S. 165, 
Fußnote 87. 
752 Vgl. Huisinga 1996, S. 68, 77f. 
753 Dynamik im Handel 2/1988, S. 91. 



Kapitel 3 Die Anfänge der Digitalisierung  

 

195

wendern aus England eine sogenannte Hauptstudie754 bei ihnen in Auftrag gegeben, 

zum anderen sollten sie für das europäisches Ad Hoc Komitee unter der Leitung von 

Albert Heijn die Wirtschaftlichkeit von Scannerkassen für den europäischen Markt un-

tersuchen. Die CCG vereinbarte anschließend mit McKinsey, dass sie ihr ein Angebot 

unterbreiteten.755 Allerdings schien sie den Mehrwert einer solchen Erhebung wie auch 

die Bedeutung des Scannings selbst für die BRD anzuzweifeln: „Die CCG wird ein 

Exemplar der in England durchgeführten Mc Kinsey-Studie beschaffen und die Ergeb-

nisse prüfen. Der am Vortage gegründete deutsch/österreichische Arbeitskreis ‚POS-

Systeme‘ wird die Studie im Detail prüfen. Er wird ebenfalls prüfen, ob eine solche 

Studie in Deutschland und Österreich notwendig ist. Die Entscheidung über eine solche 

Notwendigkeit ist dem Aufsichtsrat vorbehalten.“756 In der nächsten Aufsichtsratssit-

zung am 30. Januar 1975 revidierte der Aufsichtsrat seinen Beschluss und übergab das 

Thema an den Handelsarbeitskreis unter der Leitung der RGH, der nun untersuchen 

sollte, ob eine entsprechende Studie für die ban-Region erforderlich wäre. Zu diesem 

Zeitpunkt vertrat der Aufsichtsrat die Auffassung, dass das Scanning primär ein Han-

delsthema war und so auch von ihm betreut werden sollte.757 Zusammenfassend lässt 

sich festhalten, dass die CCG die ban noch als state-of-the-art betrachtete und die Be-

deutung des Scannings für die zwischenbetriebliche Kommunikation gering einschätzte. 

Wie veränderte sich die Haltung der CCG zum automatischen Kassieren in der Folge-

zeit, welche Akteure vertraten welche Scanning-Interessen und in welchem Zusammen-

hang standen diese Veränderungen mit der Entwicklung der EAN? 

Ein Vierteljahr später, am 24. April 1975, entschied die CCG, sich nun doch wieder 

selbst des automatischen Kassierens anzunehmen. Der RGH-Arbeitskreis war bisher mit 

den Fragen rund um eine Änderung der ban so beschäftigt gewesen, dass er sich noch 

nicht dem Scanning hatte widmen können. So gründete die CCG den ursprünglich in 

Wien im Herbst des vergangenen Jahres beschlossenen CCG-internen Arbeitskreis. Die 

RGH wurde eingeladen, als Gast in dem Gremium mitzuarbeiten; darüber hinaus sollte 

ein Experte der Verpackungsindustrie in den Kreis berufen werden.758 Die CCG über-

trug dem Arbeitskreis die Aufgabe, „[…] die praktische Einführung des Automatischen 
                                                 
754 Eine Hauptstudie kostete zwischen 200.000 und 400.000 DM. GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 2 am 
19.06.1974, S. 9. 
755 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 2 am 19.06.1974, S. 9. 
756 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 4 am 25.10.1974 in Wien, S. 4f. 
757 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 14f. 
758 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 6 am 24.04.1975, S. 3. 
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[sic!] Kassierens, der Herstellerauszeichnung usw. zu organisieren und dabei die Rolle 

der CCG in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat festzulegen.“759 Die RGH und der Han-

delsarbeitskreis protestierten jedoch dagegen. Daraufhin zogen einige der für den CCG-

POS-Arbeitskreis angefragten Mitglieder ihre Teilnahme zurück.760 

Diese Auseinandersetzung zwischen der RGH und der CCG verdeutlicht, dass das 

Scanning für die CCG inzwischen eine funktionelle Bedeutung bekommen hatte. Als 

korporativer Akteur ging es der CCG darum, ihr Aufgabengebiet zu sichern und zu er-

weitern. Da das Scanning und die Artikelnummernsysteme insofern untrennbar mitei-

nander verbunden waren, als dass sie die Daten- und Warenflüsse miteinander verban-

den, war es ein notwendiger Schritt für die CCG, sich dem national und international 

immer populärer werdenden automatischen Kassieren anzunehmen. Die Beschäftigung 

der CCG mit dem Scanning wurde zudem noch dadurch gefördert, dass die EAN auf eu-

ropäischer Ebene als maschinenlesbare Artikelnummer entwickelt wurde. Dass die 

CCG das POS-Thema beanspruchte, führte zu einer Auseinandersetzung mit der RGH, 

die betonte, dass sie die Themen rund um das Kassieren als ihre „‘ureigene‘ Aufga-

be“761 betrachtete. Der ihr zugeordnete Handelsarbeitskreis plädierte dafür, dass er das 

Thema als erstes bearbeiten und auch die Teilnehmer bestimmen sollte, die mit der In-

dustrie über das Scanning verhandelten. Der CCG-Aufsichtsrat kam zu dem Schluss, 

dass es sowohl ausschließlich den Handel betreffende als auch „coorganisatorische“ 

Fragestellungen im Hinblick auf das Scanning gab und beauftragte demnach einen Ver-

treter der Kauf- und Warenhäuser und den Geschäftsführer der CCG, Karlheinz Hagen, 

Themenlisten zu erstellen, die die Arbeitskreise der betroffenen Gruppen bearbeiten 

sollten (Handelsarbeitskreis der RGH bzw. POS-Arbeitskreis der CCG). Neben der in-

haltlichen Aufgabentrennung führte der Aufsichtsrat an, dass eine Aufteilung der um-

fangreichen Thematik auch wirtschaftlich sinnvoll wäre. In den Aufsichtsratsprotokol-

len wird darüber hinaus deutlich, dass sich nicht nur die RGH und CCG für das automa-

tische Kassieren interessierten, sondern dass das Thema in allen der CCG assoziierten 

Arbeitskreisen und verwandten Organisationen behandelt wurde. So diskutierten der 

                                                 
759 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 6 am 24.04.1975, S. 3. 
760 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 7 am 03.07.1975, S. 2. Die CCG hatte folgende Herren um ihre Mit-
arbeit ersucht: Ackermans (Allkauf), Behrends (RGH, als Gast), Buchholz (Rewe), Dutt (Nanz), Frick 
(Maggi), Heupel (Ratio), Niederhausen (Karstadt), Probst (HKG), Schäl (Gedelfi), Stöffler (Henkel). 
GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 7 am 03.07.1975, S. 2. 
761 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 7 am 03.07.195, S. 2. 
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Gravenbruch-Arbeitskreis, der Gedelfi-Arbeitskreis, das ISB sowie der österreichische 

POS-Arbeitskreis darüber.762 

Das POS-Scanning fand jedoch nicht nur theoretische Beachtung unter den Aufsichts-

ratsmitgliedern. So berichtete das die Kaufhalle vertretende Aufsichtsratsmitglied Hans 

Sternberg über seine Studienreise in die USA, die er unternommen hatte, um sich mit 

der Entwicklung des Scannings vor Ort vertraut zu machen. Dabei wies er auf einen 

grundsätzlichen Unterschied zwischen der amerikanischen und deutschen Entwicklung 

hin.763 Während in den USA das automatische Kassieren vor allem der Beschleunigung 

der Kassenabfertigung diente, sollte in der BRD das Scanning Teil eines geschlossenen 

Waren- und Informationssystems werden: „Die Vorteile beim Einsatz elektronischer 

Kassen liegen vor allem darin, die Kreditkäufe schneller abzuwickeln, die Coupons ab-

zusetzen und die verschiedenen Steuerarten automatisch zu errechnen. Weitergehende 

Vorteile, wie man sie in Deutschland anstrebt, vor allem die Einbeziehung der gesamten 

Warenwirtschaft und eine Verbesserung der Information, wird dort [in den USA, An-

merkung der Autorin] als zweitrangig betrachtet.“764 

Wie schon bei der Modifizierung des ban-Aufbaus beeinflussten die europäische Ent-

wicklung eines internationalen Artikelnummernsystems auch die Diskussionen über das 

Scanning innerhalb der CCG. Als der Aufsichtsrat aber am 22. Oktober 1975 beschloss, 

die Systemkommission zu gründen, waren sich seine Mitglieder auch einig, dass der 

CCG-POS-Arbeitskreis damit wieder obsolet war. Sie sahen stattdessen vor, dass sich 

die deutsche Delegation bei der Symbolentwicklung verstärkt in der europäischen Ar-

beitsgruppe engagierte und die bestehenden Fragen dort mit den europäischen Nachbarn 

aushandelte.765 

Die Hinwendung des Aufsichtsrates zu den europäischen Gremien bewirkte, dass die 

deutsche Delegation die Entwicklung des EAN-Symbols maßgeblich beeinflusste. Die 

inhaltlichen Vorschläge der CCG gründeten dabei auf einer Zusammenarbeit mit dem 

Deutschen Institut für Normung (DIN). Die CCG arbeitete als die Vertreterin der An-

wender zusammen mit Verantwortlichen der Waren- und Kaufhäuser Kaufhalle, Kar-

stadt und Hertie in einem Ausschuss des DIN mit. Dieses sogenannte „Ad hoc Comittee 

                                                 
762 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 7 am 03.07.1975, S. 3; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 10 am 
02.06.1976, S. 3. 
763 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 7 am 03.07.1975, S. 11. 
764 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 7 am 03.07.1975, S. 11f. 
765 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 8 am 22.10.1975, S. 9. 
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Strichcode“766 arbeitete an einem von den Herstellern auf der Ware zu verdruckenden 

Symbol für das automatische Kassieren. Der Vorsitzende des Ausschusses gehörte dem 

ISB an. In der Aufsichtsratssitzung vom 24. April 1975 wurde der jüngste Vorschlag 

des DIN-Gremiums vorgestellt, nämlich ein sogenanntes „A+2“-Symbol, welches bis 

zu 14 Stellen verschlüsseln konnte. Die deutsche Delegation vertrat fortan diesen Vor-

schlag auch in den europäischen Arbeitskreisen. In der Sitzung des Ad Hoc Councils 

am 23. September 1975, in der die 13-stellige EAN beschlossen wurde, verhinderte sie 

sogar eine Abstimmung über das EAN-Symbol, weil sie noch auf eine Empfehlung des 

nationalen Normenausschusses wartete. Der DIN-Vorschlag war in der Zeit zwischen 

September 1975 und Januar 1976 inzwischen auch der europäischen Arbeitsgruppe vor-

gestellt worden. Das Gremium hatte deshalb eine Fragebogenaktion initiiert, die die 

Meinung der EDV-Hersteller zum „A+2“ untersuchen sollte. In dieser Umfrage zeich-

nete sich ab, dass die befragten amerikanischen Hersteller (IBM, NCR, Univac) die Lö-

sung ablehnten, während die europäischen Hersteller (Hugin, Anker, Nixdorf, Dymo) 

sie befürworteten. Kritik übten die amerikanischen Produzenten an der aus ihrer Per-

spektive geringen Lesesicherheit und der teuren Hard- und Softwareentwicklung des 

„A+2“.767 Neben dem Symbol arbeitete der DIN-Ausschuss auch an entsprechenden 

Druckspezifikationen.768 

Das EAN-Symbol kam schließlich als das Ergebnis einer deutsch-französischen Koope-

ration im Rahmen der europäischen Artikelnummerninitiative zustande.769 Am 29. Juni 

1976 drängte die französische Delegation darauf, die EAN als Gesamtpaket, also so-

wohl das Artikelnummernsystem als auch die maschinenlesbare Verschlüsselung, zu 

verabschieden. Finanzielle Schwierigkeiten und die langandauernden Diskussionen in 

der Arbeitsgruppe hatten den internationalen Prozess verlangsamt. Aus diesem Grund 

vereinbarten die französische und deutsche Delegation, dass sie die Symbolspezifikati-
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onen gemeinsam entwerfen und finanzieren und anschließend dem Gremium zur Verfü-

gung zu stellen würden.770 

Eine Kontroverse, die die Einigung der Mitglieder des europäischen Ad Hoc Councils 

verzögerte, war die sogenannte Herstellerauszeichnung. Untersuchungen hatten erge-

ben, dass es die kostengünstigste Möglichkeit wäre, wenn die Hersteller das Symbol auf 

den einzelnen Artikel aufbrächten. Für die Produzenten bedeutete dies aber, dass sie da-

bei einige Zugeständnisse machen und zusätzliche Kosten in Kauf nehmen mussten. So 

mussten sie beispielsweise das Design ihrer Verpackungen ändern. Sie forderten des-

halb eine Gegenleistung der Händler, die vorsah, dass die Händler auf individuelle 

Preisauszeichnungen verzichten und auf PLU umstellten, und dass sie flächendeckend 

und zügig Scanner installieren würden. Darüber hinaus verlangten sie, dass die Händler 

ihnen die durch das Scanning an den Kassen gewonnen Daten zur Verfügung stellen 

würde.771 Auf nationaler Ebene bezweifelten die Vertreter des Handels im CCG-

Aufsichtsrat allerdings, dass die Handelszentralen diesbezüglich eine allgemeine Rege-

lung verabschieden würden.772 Im europäischen Rat wurde ebenfalls heftig darüber de-

battiert, wie diese Forderung der Hersteller in der abschließenden gemeinsamen Erklä-

rung zur EAN, dem „Memorandum of Agreement“, formuliert werden sollte. Die unter-

schiedlichen Standpunkte zwischen der deutschen Delegation, die aufgrund der internen 

Kontroversen zwischen den Herstellern und den Händlern eine möglichst unverbindli-

che Formulierung forderte, und den übrigen EAN-Gründern führten sogar beinahe dazu, 

dass die BRD dem EAN-System nicht gleich beigetreten wäre. Als sie vorschlug, die 

entsprechende Passage aus dem europäischen Vertragswerk zu streichen, die die Her-

steller begünstigte, traf sie auf den Widerstand der übrigen Ländervertretungen. Die 

schwedische Delegation forderte sogar, das Vertragswerk ohne Deutschland in Kraft zu 

setzen. Die Kontrahenten konnten sich schließlich darauf einigen, dass die BRD inner-

halb eines Monats dem Ad Hoc Komitee eine alternative Formulierung vorstellte. Diese 

wurde dann letztendlich in das Agreement übernommen und der Aufsichtsrat beschloss 

daraufhin am 13. Januar 1977, dass die CCG der internationalen Organisation beitrat. 
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Diesem Entschluss gingen aber intensive Diskussionen auf nationaler Ebene voran, wie 

beispielsweise im Handelsarbeitskreis.773 

Die Diskussionen um die Herstellerauszeichnungen stellen eine grundsätzliche nationa-

le und internationale Kontroverse bei der Entwicklung und Einführung der EAN dar, 

wie in Kapitel 4 weiter zu zeigen sein wird. Hierbei standen sich die Hersteller und 

Händler in gegenseitiger Abhängigkeit, aber mit konträren Interessen gegenüber. Die 

Beschäftigung der CCG mit dem Scanning führte dazu, dass sich die CCG als korpora-

tiver Akteur weiterentwickelte und institutionell vernetzte. Zum einen behauptete sie 

das Scanning-Thema gegenüber der RGH, zum anderen etablierte sie institutionelle 

Verbindungen zum DIN und zu den an der EAN beteiligten Ländern über die gemein-

same Vereinbarung, dem Memorandum. Hierbei stellt sich die Frage, wie die EAN-

Gründer ihre gemeinsame Innovation und Kooperation institutionalisierten und welche 

Auswirkungen das auf die CCG hatte. 

3.4.3 Die Institutionalisierung der EAC 

Mit der Aushandlung eines europäischen Rahmens für eine gemeinsame Artikelnum-

mernstruktur und ein Symbol gingen Diskussionen im europäischen Ad Hoc Komitee 

sowie im CCG-Aufsichtsrat einher, wie das zukünftige EAN-System verwaltet und kon-

trolliert werden sollte. Zunächst bewahrte der CCG-Aufsichtsrat bezüglich der Admi-

nistrationsfrage eine konservative Haltung, wie auch schon bei der Struktur und dem 

Symbol der EAN. Im April 1975 plädierte er noch dafür, dass keine supranationale Or-

ganisation geschaffen werden sollte und schwor die deutsche Delegation darauf ein, 

diese Ziele im europäischen Artikelnummernrat zu vertreten.774 Auch hier zeigt sich er-

neut, dass die CCG befürchtete, ihren Einfluss und ihre Existenzberechtigung durch die 

Internationalisierung ihres Nummernsystems zu verlieren. In Anbetracht der finanziell 

schwierigen Anfangszeit der CCG ist es nachvollziehbar, dass der Aufsichtsrat die aus-

schließliche Kontrolle über das Nummernsystem und damit auch ihre bislang einzige 

Einnahmequelle behalten wollte. 

Verbunden mit der Frage nach der Organisation des überstaatlichen EAN-Gremiums 

diskutierte der CCG-Aufsichtsrat grundsätzlich, ob die Struktur der Artikelnummer 

(identifizierend oder klassifizierend) eine bestimmte institutionelle Ausgestaltung der 
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Kontroll- und Verwaltungsinstanz erforderte, und welche Konsequenzen dies für die 

CCG bedeutete. Karlheinz Hagen nahm dazu Stellung und betonte in der Aufsichtsrats-

sitzung am 3. Juli 1975, als bereits deutlich geworden war, dass sich auch die CCG auf 

eine identifizierende Artikelnummer umstellen musste, dass sowohl bei einer system-

freien als auch klassifizierenden Artikelnummer eine zentrale nationale Kontrolle der 

Prüfziffern und Sperrfristen erfolgen konnte.775 Diese Kontroverse verdeutlicht, dass die 

Aufgabe der CCG eng mit der Gestaltung der Artikelnummer zusammenhing: Es ging 

nicht darum, was die CCG verwalten sollte, sondern dass sie dies (kontinuierlich) tat. 

In den folgenden Monaten lenkte die CCG jedoch ein und bejahte grundsätzlich eine 

supranationale Institutionalisierung der EAN. Fortan stand die Frage im Mittelpunkt, 

wie diese gemeinsame europäische Organisation gestaltet werden sollte. Dabei disku-

tierten die Delegierten im europäischen Rat vor allem darüber, wie die Stimmrechte und 

Kosten verteilt und die Institution finanziert werden sollten. Es zeichnete sich ab, dass 

sich die kleineren Teilnehmerländer eine zentrale Organisation wünschten, die ihren ei-

genen Aufwand minimierte, während größere Ländern wie die BRD eine konföderale 

Struktur befürworteten. Wie Frankreich besaß auch die BRD mit der CCG schon eine 

etablierte Kontrollinstanz und damit eine Pfadabhängigkeit, während die anderen Län-

der noch freier in ihrer Gestaltung waren.776 Die deutsche Delegation vertrat in der ent-

sprechenden europäischen Arbeitsgruppe somit den folgenden Vorschlag: Die zukünfti-

ge EAN-Organisation, die für die „internationale Harmonisierung aller Maßnahmen der 

Coorganisation zwischen Industrie und Handel“777 verantwortlich sein sollte, sollte eine 

Rechtsform erhalten, die dem deutschen eingetragenen Verein entsprach. Das oberste 

Organ sollte die Vollversammlung (General Assembly) sein, die sich aus den Delegier-

ten der nationalen Standardisierungsorganisationen zusammensetzte. Jedes Land sollte 

je einen Vertreter aus der Industrie und einen aus dem Handel entsenden, die Stimm-

rechte entsprechend der Beitragsleistung des jeweiligen Landes erhielten. Für die Ver-

teilung der Stimmrechte wurden zwei Alternativen entworfen: Entweder jedes Land 

zahlte den gleichen Beitrag und besaß jeweils eine Stimme (entsprach auch der bisheri-

gen Regelung im Ad Hoc Council), oder die Beitragsleistung und das Stimmrecht rich-

teten sich nach der jeweiligen nationalen Bevölkerungszahl. Fachfragen sollten Arbeits-
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gruppen klären, die auch mit Delegierten besetzt werden konnten, die nicht der Vollver-

sammlung angehörten.778 Ein internationales Sekretariat ohne Exekutivrechte sollte sich 

um die länderübergreifende Administration und Koordinierung kümmern und einer be-

reits bestehenden nationalen Institution angegliedert werden.779 

Im Sommer 1976 verhandelte der europäischen Rat am 29. Juni 1976 die folgende Or-

ganisation: Die zukünftige EAN-Gesellschaft („Association Européenne de Numérota-

tion des Articles“) sollte eine internationale Vereinigung belgischen Rechts mit Sitz in 

Brüssel werden und zuständig sein für die „Harmonisierung aller Maßnahmen, die von 

den nationalen Organisationen zur Kennzeichnung der Produkte für maschinelles Einle-

sen getroffen werden“.780 Die Vollversammlung bildeten je zwei nationale Delegierte, 

wobei einer aus der Industrie und einer aus dem Handel stammen sollte. Darüber hinaus 

sollte ein Direktorium entstehen, welches sich in der Regel aus den Geschäftsführern 

der nationalen Vertretungen bildete. Das Sekretariat sollte vom belgischen Markenver-

band Imarco geführt werden. Ungeklärt blieben bis zu diesem Zeitpunkt weiterhin die 

Frage nach dem Stimmrecht und den Beitragsleistungen.781 

Im Herbst 1976 konkretisierten sich diesbezüglich Lösungen: Während die „großen 

Länder (Deutschland, Frankreich, Großritannien, Italien)“ drei Stimmen erhielten, be-

kamen die „mittleren Länder (Belgien, Niederlande)“ zwei und die „kleinen Länder“ ei-

ne Stimme, die aber jeweils einstimmig vergeben werden mussten.782 Eine weitere Auf-

teilung der nationalen Stimmen zwischen Handel und Industrie war somit nicht erlaubt. 

Die Beitragszahlung sollten entsprechend dem Stimmrecht geleistet werden (große 

Länder drei Anteile, mittlere zwei Anteile und kleine einen Anteil). Während für or-

dentliche Beschlüsse eine Zweidrittelmehrheit reichte, mussten bei außerordentlichen 

wie beispielsweise Satzungsänderungen oder dem Ausschluss von Mitgliedern eine 

Mehrheit von 90 Prozent der Stimmen bei 100-prozentiger Beteiligung zustimmen. Die 
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Geschäftsführung sollte ein Direktorium übernehmen, indem jedes Teilnehmerland ei-

nen Direktor entsendete, der jeweils eine Stimme besaß.783 

Aus der Perspektive der CCG verfügte die EAN-Organisation damit über mehr Einfluss 

und eine stärkere Zentralisierung, als die CCG es sich wünschte: „Zum Teil IV dieses 

Memorandums erklärte Herr Dr. Severing, Herr Wüstenberg und er seien in allen EAN-

Diskussionen jeweils für eine ‚leichte‘ Organisation eingetreten, während das jetzige 

Memorandum doch eher eine ‚schwergewichtige‘ Organisation erkennen lasse.“784 Dies 

lag vor allem daran, dass die Länder, die bisher noch über keine nationale Artikelnum-

mer(norganisation) verfügten, ein verbindliches Regelwerk und mehr Unterstützung als 

die CCG oder Gencod benötigten. Diese grundsätzliche Kontroverse zwischen der CCG 

und den anderen Länder kulminierte in der Debatte über die Formulierung des gemein-

samen Memorandums. Wie im vorangegangen Abschnitt erläutert, weigerte sich die 

CCG, die Rechte und Pflichten der Hersteller in die Vereinbarung zu integrieren. Mit 

der Unterzeichnung des Memorandums durch die deutsche Delegation endete die Arbeit 

des Rates. An seine Stelle trat nun die EAN-Vollversammlung.785 

Die EAN-Vollversammlung diskutierte in ihrer ersten Sitzung den Fortgang ihrer Ent-

wicklung und das Budget. Auch in der zweiten Sitzung blieb die Frage, wie die neuge-

gründete Organisation ausgestaltet werden sollte, ein wichtiges Thema. Darüber hinaus 

wurde auf Vorschlag der Schweizer Delegation ein Treffen in Frankfurt am 21. Sep-

tember 1977 vereinbart, in dem die Delegationen der BRD, der Niederlande, der 

Schweiz und Englands ein EAN-Kommunikationssystem entwerfen sollten.786 Hier 

wird die Ambition der beteiligten Länder deutlich, Projekte zu lancieren, die über die 

gemeinsame Artikelnummer hinaus die Waren- und Datenströme harmonisierten. 

Der Beitritt der CCG in die zunächst ausschließlich aus europäischen Ländern beste-

hende, innerhalb kurzer Zeit aber auch zunehmend nichteuropäische Länder integrie-

rende EAN International787, wirkte sich auch auf die ban-austria aus, die ja der CCG 

angegliedert war. So vertrat die CCG in der EAN International nicht nur die BRD, son-
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dern auch Österreich. Ban-austria hatte schon seit der Gründung der CCG für eine ein-

heitliche europäische Lösung plädiert.788 Nach der Einführung der EAN nabelte sich die 

österreichische Schwesterorganisation von der CCG ab. Da ban-austria schnellstmög-

lich auf EAN umstellen und in der Übergangsphase von ban-austria auf die EAN keine 

Pflege der bestehenden ban-austria-Artikelnummern vornehmen wollte, entfielen jegli-

che Leistungen der CCG für Österreich im Rahmen des Kooperationsvertrags und somit 

auch alle Einnahmen aus ban-austria für die CCG.789 

Die dargestellten konfliktreichen Aushandlungsprozesse sowohl innerhalb der CCG als 

auch innerhalb des europäischen Artikelnummernrates wurden von der Fachöffentlich-

keit nicht thematisiert. Wie auch schon bei der Entwicklung der ban ist aufgrund der 

engen personellen Verflechtungen davon auszugehen, dass die Auseinandersetzungen 

und Probleme trotzdem in der Fachöffentlichkeit bekannt waren. Es gibt nur wenige Be-

richte, die sich überhaupt dem Wandel von der ban zur EAN widmen und die Entwick-

lung der EAN thematisieren. Dass die Modifizierung nicht prominent diskutiert wird, 

stützt die an anderer Stelle bereits gemachte Feststellung, dass die ban Mitte der 1970er 

Jahre keine besondere praktische Relevanz in der BRD hatte. Die Artikel, die sich der 

EAN widmen, können als neutral bis wohlwollend bezeichnet werden. Sie erklären das 

System, befürworten die Vorteile der EAN (beschleunigter Kassiervorgang, länderüber-

greifender Datenfluss etc.), erwähnen auch die Nachteile, aber üben keine Kritik.790 

3.5 Zwischenfazit 

Mit dem Wandel von der ban zur EAN in der BRD stellte die CCG sicher, dass ihr Ar-

tikelnummernsystem soziotechnisch anschlussfähig war. Obwohl die CCG im ersten 

Jahr ihres Bestehens vehement an der ban festhielt, weil sie ihre finanzielle und funkti-

onelle Existenz sicherte, musste sie in den folgenden drei Jahren ihr Artikelnummern-

system modifizieren und international harmonisieren. Die Gründe hierfür liegen sowohl 

in nationalen als auch internationalen Netzwerkexternalitäten.791 
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In der BRD geriet die ban in die Kritik von den Vertretern der Einzelhandelsunterneh-

men, allen voran der BAG als Vertreterin der Kauf- und Warenhäuser und der Gedelfi, 

die das Scanning einführen wollten, welches seit Beginn der 1970er Jahre national und 

international zunehmend an Bedeutung gewann. Da die ban nicht maschinenlesbar war, 

konnte sie nicht zum automatischen Kassieren am POS genutzt werden. Das Scanning 

erforderte jedoch grundsätzlich, dass die Artikel maschinenlesbar und branchenweit 

einheitlich identifiziert waren. Durch die Verschlüsselung der Artikelnummer als auto-

matisch lesbares Symbol wurden die Daten- mit den Warenströmen verbunden. Die 

Tatsache, dass die ban sich nicht für das POS-Scanning eignete, wirkte sich nicht nur 

auf den ban-Beitritt der Kauf- und Warenhäuser aus, sondern auch auf die Teilnahme 

der Textilwirtschaft am ban-System. Obwohl in der CCG der Arbeitskreis ban-Textil 

existierte, der bis 1974 auch eine Klassifikation für Textilien entwickelt hatte, gab es 

darüber hinaus kein Bestreben der Vertreter der Textilbranche, das ban-System in der 

Praxis einzuführen. Grund dafür war, dass die Kauf- und Warenhäuser, eine der größten 

Textildistributoren, nicht an der ban teilnahmen. Die Diffusion der ban wird hier durch 

eine negative Rückkoppelung zwischen den Kauf- und Warenhäuser und der Textilin-

dustrie gebremst. Zwar konnte die CCG die BAG und damit alle in der BRD vertretenen 

Handelsstufen in ihren Aufsichtsrat integrieren, allerdings blieb die Kritik der Einzel-

händler an der ban weiter bestehen. Dass sich die CCG vermehrt mit dem Scanning aus-

einandersetzte, ist zum einen dem Druck der Einzelhändler geschuldet, zum anderen 

aber auch dem Bestreben der CCG, sich als korporativer Akteur zu etablieren. Das 

Scanning gewann funktionelle Bedeutung für die CCG, als sie ihre Aufgabe gegenüber 

der RGH und dem FDE verteidigen musste.792 

Befeuert wurden die nationalen Kontroversen durch die internationalen Entwicklungen. 

Einerseits zeigte die EG ein Bestreben, die bestehenden nationalen Artikelnummernsys-

teme zu vereinheitlichen, weil sie befürchtete, dass sich unterschiedliche Artikelnum-

mernsysteme verbreiteten und somit den effizienten Daten- und Warenfluss im europäi-

schen Binnenmarkt stören könnten. Andererseits sahen die in der CIES international zu-

sammengeschlossenen Einzelhändler ebenfalls die Notwendigkeit, ein gemeinsames Ar-

tikelnummernsystem zu schaffen. Zum einen bestärkte sie die erfolgreiche branchen-

                                                                                                                                               
steigt der Wert des Telefons. Als einen negativen Netzwerkeffekt bezeichnet Gerold Ambrosius die Aus-
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Katz/Shapiro1985, S. 424-440. 
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weite Einführung des maschinenlesbaren UPC in ihrem Bestreben (positive Netzwerk-

externalität). Zum anderen hatten die internationalen Lebensmitteleinzelhändler zuneh-

mend internationale und non-food-Produkte zu verwalten, die ein branchen- und länder-

übergreifendes Artikelnummernsystem forderten. 

Die historische Forschung zu Standardisierungsprozessen im Verkehrswesen hat aufge-

zeigt, dass Akteure oftmals an nationalen Standards festhielten, weil sie ihre jeweiligen 

Industrien vor internationaler Konkurrenz schützen wollten, obwohl diese technisch 

nicht effizient waren.793 Die CCG hielt lange an der ban fest, obwohl sie im internatio-

nalen Vergleich (UPC, APOSS) nicht state-of-the-art war. Die CCG schützte mit ihrer 

bewahrenden Haltung sicher sich selbst; inwieweit sie aber auch die ban-Teilnehmer 

damit unterstützen wollte, kann aufgrund der Quellenlage nur vermutet werden. Dieje-

nigen Hersteller und Händler, die die ban bereits anwendeten, hatten damit Kosten und 

Mühen (Reorganisationen) auf sich genommen. Diese würden sich bei einem System-

wechsel als irreversibel erweisen. Somit könnte es durchaus sein, dass die CCG auch ih-

re beteiligten Unternehmen schützen wollte, indem sie an der ban festhielt. Der „Protek-

tionismus“ der CCG war aber sicher nicht der Hauptgrund dafür, denn bekanntermaßen 

besaß die ban dato nur eine geringe praktische Relevanz. 

Diese parallelen Entwicklungen führten dazu, dass die CCG im Jahr 1975 ihre bewah-

rende Haltung aufweichte und sich im Jahr 1976 den Beschlüssen des 1974 anlässlich 

der CIES-Konferenz gegründeten europäischen Ad Hoc Councils anpasste. Die CCG 

beschloss, die ban in eine 13-stellige identifizierende Artikelnummer gemäß dem euro-

päischen Kompatibilitätsrahmen umzuwandeln. Zudem bejahte sie grundsätzlich, dass 

eine supranationale Organisation zur Verwaltung des zukünftigen gemeinsamen Arti-

kelnummernsystems geschaffen werden sollte. Was seine Codierung betraf, so wirkte 

die CCG aktiv an der Ausgestaltung mit, indem sie gemeinsam mit dem DIN Vorschlä-

ge zur Codierung erarbeitete und diese in die europäischen Gremien einbrachte. So 

konnte die CCG die EAN am 1. Juli 1977 in der BRD einführen. Was bedeutete der 

Wandel von der ban zur EAN für die Digitalisierung in der westdeutschen Konsumgü-

terbranche und speziell im Lebensmitteleinzelhandel? 

In den Jahren 1974 bis 1977 entwickelte sich die CCG zunehmend als korporativer Ak-

teur weiter. Zum einen nabelte sie sich zunehmend von ihrer Mutterorganisation RGH 

ab, indem sie finanzielle, institutionelle und funktionelle Abhängigkeiten und Über-

                                                 
793 Vgl. Baltes 2009, S. 12. 
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schneidungen minimierte. Zum anderen schaffte sie es, alle im Lebensmittelhandel be-

troffenen Handelsstufen in ihre Organisation zu integrieren und damit zu bewirken, dass 

ihr Einfluss als korporativer Akteur gegenüber den Händlern und Herstellern in der 

BRD zunahm. Die Kooperationsprozesse innerhalb der CCG sind ein Paradebeispiel für 

die von Gerold Ambrosius bezeichnete „Standardisierung im verhandelnden Komi-

tee“794.  Die Hersteller und Händler regelten ihre gemeinsamen Kommunikationsstruk-

turen nicht über den Markt oder Staat, sondern handelten sie im nicht-staatlichen, wett-

bewerbsneutralen „Komitee“ CCG aus.795 

Darüber hinaus entwickelte die CCG ein Eigeninteresse, nämlich ein kooperatives bran-

chen- und handelsstufenübergreifendes Artikelnummernsystem zu verbreiten, welches 

ihre Existenz sicherte. Dieses Eigeninteresse entsprach nicht den individuellen Rationa-

lisierungsbestrebungen ihrer Mitglieder, wie die Kontroversen zwischen den Groß- und 

Einzelhändlern und den Hersteller verdeutlichen. Es wurde jedoch handlungsleitend, 

sowohl in den Diskussionen um die Modifizierung der ban als auch in den internationa-

len Aushandlungen um die EAN. Als korporativer Akteur koordinierte die CCG zu-

nehmend die Wettbewerber im westdeutschen Konsumgütermarkt und trug als Instituti-

on zur Marktgestaltung bei. 

Aber auch das von der CCG verwaltete Artikelnummernsystem EAN trug zur Steuerung 

des nationalen und internationalen Konsumgütermarktes bei. So materialisierte die EAN 

den EG-Gedanken eines europäischen Binnenmarktes, indem sie die Daten- und Waren-

ströme miteinander verband und somit eine digitalisierte gemeinsame Versorgungsinf-

rastruktur initiierte, sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene. Die Ausge-

staltung und Wirkungsweise dieser gemeinsamen Warenwirtschaften werden in den fol-

genden Kapiteln erörtert. 

Der internationale Entwicklungsprozess der EAN entspricht auch wieder der Standardi-

sierung im Komitee. Ebenfalls nicht-staatlich und freiwillig arbeiteten hier die Vertreter 

der nationalen Standardisierungs- und Hersteller- und Händlerorganisationen zusam-

men. Ähnlich wie die SWIFT und ISO initiierte die EAN International ihre Standardi-

sierung über die freiwillige Zusammenarbeit von eigentlich konkurrierenden Akteu-

ren.796 Damit illustriert sie die von der jüngeren wirtschaftshistorischen Forschung auf-

                                                 
794 Ambrosius 2009b, S. 22. 
795 Vgl. Ambrosius 2009b, S. 22-28. 
796 Vgl. Murphy/Yates 2009, S. 26-30; Scott/Zachariadis 2014, S. 19. 
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gestellte These, dass sich internationale, vernetzte Infrastrukturen vor allem durch Stan-

dardisierungen über nicht-staatliche Kooperationen in internationalen Organisationen, 

Foren und Komitees ausbilden.797 

Am Beispiel der Entwicklung der EAN ist deutlich geworden, wie sich die europäischen 

Länder Belgien, BRD, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Nie-

derlande, Norwegen, Österreich, Schweden und Schweiz vernetzten. Wie bereits darge-

stellt stellten sie mit der EAN die Weichen für einen gemeinsamen internationalen Kon-

sumgütermarkt, da sie nicht nur ihre bestehenden und zukünftigen Artikelnummernsys-

teme beachteten, sondern auch den amerikanischen UPC. Die EAN war also von An-

fang an eine internationale Standardisierung, obwohl sie zunächst nur in den genannten 

europäischen Ländern eingeführt wurde. Die Gründung eines gemeinsamen europäi-

schen Ad Hoc Councils und die Institutionalisierung der EAN in einer supranationalen 

Organisation ist meines Erachtens ein weiteres Beispiel für die von Lydia Langer be-

schriebene „Herausbildung einer transnationalen Öffentlichkeit mit supranationalen Or-

ganisationen im Laufe von Transferprozessen“798. Die europäischen Länder tauschten 

sich im Rahmen von internationalen Organisationen wie beispielsweise dem EDV-

Ausschuss der CIES über das Scanning, die UPC-Entwicklung und ihre nationalen Ar-

tikelnummernsysteme aus. Dadurch etablierten sie eine „transnationale Öffentlichkeit“ 

und ein transnationales Bewusstsein. Anlässlich einer Tagung der CIES im Jahr 1974 

beschlossen sie, das europäische Ad Hoc Council als supranationales Gremium zu 

schaffen. 

Bei der Betrachtung der Entwicklung des UPC und der EAN wird deutlich, dass Unter-

nehmensberater als neue Akteure Bedeutung für die Entwicklung und Verbreitung des 

Scannings und damit auch der Marktgestaltung erlangten. Auch die CCG griff auf die-

ses spezifische Managementwissen zurück: In ihrer Anfangszeit lud sie Berater der 

Firma McKinsey zu einem Vortrag in eine Aufsichtsratssitzung ein.799 Darüber hinaus 

arbeitete sie im Jahr 1977 mit dem unabhängigen Unternehmensberater Günther Leue 

zusammen.800 In Anlehnung an die einschlägige Forschung lässt sich annehmen, dass 

                                                 
797 Vgl. Ambrosius/Franke 2015, S. 293f. 
798 Vgl. Langer 2013, S. 174. 
799 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 1 am 22.03.1974, S. 5; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 2 am 
19.06.1974, S. 8. 
800 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 15 am 15.09.1977, S. 8-10. Bevor Günther Leue sich mit seiner Un-
ternehmensberatung für Informationstechnik 1976 selbstständig machte, hatte er den Posten des Ge-
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die Unternehmensberater eine wichtige Rolle beim transatlantischen Wissenstransfer 

spielten.801 

Die Umwandlung der ban in die EAN durch die CCG wurde von dem institutionalisier-

ten ban-System in mehrfacher Hinsicht beeinflusst, so dass sich bereits die Entwicklung 

der EAN als ein pfadabhängiger Prozess andeutet, der mit der Durchsetzung der EAN 

Momentum gewann, wie das folgende Kapitel darstellen wird. Die ban verhinderte den 

Systemwechsel auf die EAN zwar nicht, aber sie erschwerte ihn und beeinflusste die 

Ausgestaltung der EAN und ihre Institutionalisierung. 

Zum einen bedingte das ban-System „quasi-irreversible Investitionen“, die dazu führten, 

dass vor allem die Hersteller einem Systemwechsel kritisch gegenüber standen. Die 

Hersteller nahmen an der ban teil, obwohl der Aufbau der ban nicht ihrem Sortiment 

und System entsprach, weil für sie ein einheitliches systemfremdes System rationeller 

war als viele verschiedene. Die sich am ban-System beteiligenden Hersteller waren in 

Vorleistung gegangen, in dem sie ihre Artikel beim ban-Zentrum bzw. der CCG anmel-

deten und dafür Gebühren entrichteten. Sie waren es, die die ban überhaupt in die zwi-

schenbetriebliche Praxis einführten. Ohne die Anmeldung der Artikel durch die Herstel-

ler wären keine bans in den Datenumlauf gelangt. Wie in Kapitel 2 dargestellt bedingte 

die ban auch betriebliche Reorganisationen bei den Herstellern, die wiederum Kosten 

verursachten. Aufgrund ihrer bereits getätigten Investitionen wird verständlich, warum 

die Hersteller zunächst an der ban festhielten. Letztendlich befürworteten sie dann aber 

den Wechsel zur EAN, weil mit ihr das wichtigste Kriterium einer Artikelnummer für 

die Hersteller, ein einheitliches System verwirklicht blieb. Trotzdem wirkte die ban in-

sofern richtungsweisend, als dass die Hersteller dieses Mal eine verbriefte Gegenleis-

tung für ihre Vorleistungen einforderten. Ihre Erfahrung mit den Händlern aus der ban-

Ära war teilweise ernüchternd gewesen: Trotz der gegenseitigen Verpflichtung, nur die 

ban in der zwischenbetrieblichen Waren- und Datenkommunikation anzuwenden, for-

derten die Händler nicht selten die Verwendung ihrer unternehmenseigenen Artikel-

nummern zusätzlich zur ban. Bei der EAN sollte dies nun anders werden. Die Hersteller 

erwarteten auch hier eine Vorleistung, da sie diejenigen sein sollten, die die Artikel be-

reits im Verpackungsprozess mit den EANs kennzeichneten. Dies bedingte Investitio-

nen und Reorganisationen bei den auf Kontinuität bedachten Herstellern, auf die ich im 

                                                                                                                                               
schäftsführers der Diebold Deutschland GmbH bekleidet. Selbstbedienung – Dynamik im Handel 4/1981, 
S. 26. 
801 Vgl. Langer 2013, S. 164-179. 
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nächsten Kapitel näher eingehe. Für diese Vorleistungen wollten sie nun zum einen die 

Garantie, dass alle am EAN-System teilnehmenden Händler ausschließlich das gemein-

same System verwendeten. Zum anderen beanspruchten sie eine Gegenleistung für ihre 

Herstellerauszeichnung. Der Prozess war insofern pfadabhängig, als dass die Hersteller 

quasi-irreversible Investitionen tätigen mussten, die sie zunächst an der ban festhalten 

ließen, was später aber als Erfahrungswissen die Institutionalisierung der EAN beein-

flusste.802 

Ein weiteres Kriterium für eine Pfadabhängigkeit, die wachsenden Skalenerträge, betra-

fen vor allem die Hersteller und die Großhändler der Lebensmittelwirtschaft, die die ban 

bereits anwendeten. Laut CCG trugen im Januar 1975 bereits 97 Prozent aller Marken-

artikel die ban; auf das Lebensmittelsortiment einer durchschnittlichen Lebensmittel-

großhandlung bezogen waren 67 Prozent aller Artikel und 86 Prozent aller Artikelbe-

wegungen mit einer ban versehen.803 Diese Zahl der Nutzer beeinflusste zunächst nicht 

die Ausgestaltung und die Verabschiedung der EAN, weil sie im internationalen Ver-

gleich verhältnismäßig gering war. Sie sollte sich allerdings auf die Umstellung der 

Anwender auf die EAN auswirken, wie das folgende Kapitel näher erläutern wird. 

Die EAN identifizierte und verschlüsselte einen Artikel. Damit war sie eine notwendige 

Voraussetzung für das POS-Scanning. Für die Digitalisierung der westdeutschen Kon-

sumgüterwirtschaft ist die Codierung der Artikel als maschinenlesbares Symbol inso-

fern von Bedeutung, als dass dadurch der Daten- mit dem Warenstrom verbunden wur-

de. Zudem integrierte die EAN die Einzelhändler in das System, da das Scanning und 

damit die Datenerfassung ja am POS ihrer Betriebe stattfanden. Mit der EAN wurde die 

Voraussetzung geschaffen, dass eine digitale Versorgungsinfrastruktur in der Konsum-

güterwirtschaft der BRD entstehen konnte. So erörtert das folgende Kapitel, wie die 

CCG die digitalisierte Vermittlung und die gemeinsame digitalisierte Warenwirtschaft 

der westdeutschen Konsumgüterhersteller und -händler weiter ausgestaltete. 

 

                                                 
802 Vgl. Yates 2005, S. 259f. 
803 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 3, 8. 
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4 Die Durchsetzung der Europäischen Artikelnummerierung EA> in 

der BRD (1977 – Mitte der 1980er Jahre) 

In diesem Kapitel widme ich mich der Frage, wie die CCG die durch die EAN initiierte 

(digitalisierte) Versorgungsinfrastruktur im westdeutschen Konsumgütermarkt ausbau-

te, beginnend mit dem Inkrafttreten der EAN im Jahr 1977 bis zur Mitte der 1980er Jah-

re, als sich die EAN schließlich durchzusetzen begann. Dabei mache ich die Durchset-

zung der EAN an der Etablierung der CCG als rechtlich anerkannte Standardisierungs-

organisation Mitte der 1980er Jahre fest, die meines Erachtens die wesentliche Voraus-

setzung für die Durchsetzung der EAN in der BRD darstellt. Mitte der 1980er Jahre 

steuerte die Rate der Herstellerauszeichnung auf 100 Prozent zu (Juli/August 1986: über 

93 Prozent).804 Gemessen an der Anzahl der Scannerläden verbreitete sich die EAN im 

Lebensmittelhandel der BRD in den 1980er Jahren jedoch verhältnismäßig langsam.805 

Ziel des Kapitels ist es aufzuzeigen, welche Bedeutung die Einführung des internationa-

len Standards EAN und die Weiterentwicklung der CCG als kooperativer Akteur für die 

Prozesse und Strukturen der Digitalisierung der Waren- und Datenflüsse zwischen den 

Hersteller und Händlern und damit für die Marktsteuerung in der BRD hatten. 

Zunächst konzentriere ich mich darauf, wie die CCG die EAN in der BRD ab 1977 zu 

verbreiten suchte. Dabei konzentriere ich mich auf die Kritik und die Kritiker am EAN-

System und der CCG. Es zeigt sich erstens, dass es dem EAN-System zu Beginn an Un-

terstützung vor allem von Seiten der Nichtlebensmittelhändler, aber auch aus der Grup-

pe ihrer Urheber mangelte. Die Akteure handelten in der Systematik der EAN und ihrer 

Form der Datenerfassung ihre gegensätzlichen Interessen aus. Zweitens schuf die EAN 

neue Problemlagen wie die Frage nach der Haftung bei der Herstellung des Strichcodes, 

die einer schnellen Verbreitung der EAN entgegenstanden. Drittens mache ich deutlich, 

                                                 
804 Quelle A.C. Nielsen, zitiert nach Zentes 1987, S. 31. 
805 Es existiert keine einheitliche Statistik, die die Verbreitung der EAN und der Scannerläden in Bezug 
zu den gesamten in der BRD existierenden Einzelhandelsgeschäften setzt. Um dennoch einen Eindruck zu 
vermitteln, wie sich der CCG-Standard verbreitete, vergleiche ich die Gesamtanzahl der Scannerläden 
(hier sind unterschiedliche Betriebsformen (Kauf- und Warenhäuser, Filialgeschäfte, Supermärkte, SB-
Großhandel) und Branchen (Lebensmittelhandel, Drogeriehandel) zusammengefasst, der Lebensmittel- 
einzelhandel verzeichnet dabei die meisten Geschäfte) mit der gesamten Anzahl der SB-Geschäfte in der 
BRD. Die Quelle für die Scannergeschäfte ist die CCG-Fachzeitschrift Coorganisation, für die SB-
Geschäfte sind es Auswertungen des DHI. Im ersten Quartal 1982 existierten 50 Scannerläden, zum 
Stichtag am 31.12.1985 719 Geschäfte und am 31.12.1989 war die Anzahl auf 3.434 gewachsen. Demge-
genüber stehen 63.765 SB-Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte im Jahr 1982, im Jahr 1985 waren es 
58.567 und im Jahr 1989 54.067. Coorganisation 3/1982, S. 8f; Coorganisation 1/1986, S. 13; Coorgani-
sation 1/1990, S. 6; SB in Zahlen 1989, S. 40f. 
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dass die CCG als korporativer Akteur mit anderen (etablierten) Organisationen und 

Verbänden konkurrierte, was die Diffusion und Akzeptanz der EAN ebenfalls bremste. 

Im zweiten Abschnitt analysiere ich die Ursachen, die dazu führten, dass sich der recht-

liche Status der CCG änderte und sich die CCG zu einem Rationalisierungsverband 

entwickelte. Es zeigt sich, dass das CCG-Projekt um die Vereinheitlichung der Palet-

tenhöhe der Auslöser für die institutionelle Reorganisation der CCG war, weil diese 

Standardisierung weite Teile der westdeutschen Konsumgüterindustrie betraf. 

Anschließend widme ich mich der rechtlichen Auseinandersetzung der CCG mit der 

DIN-Tochter Deutsche Gesellschaft für Warenkennzeichnung (DGWK), die das zur 

EAN konkurrierende Artikelnummernsystem des Zentralverbands der Elektrotechnik- 

und Elektronikindustrie (ZVEI) in den Nichtlebensmittelkonsumgüterbranchen etablie-

ren wollte. Ich untersuche, welche Bedeutung der Konflikt für die marktkoordinierende 

Funktion der CCG und des EAN-Systems hatte. Es wird deutlich, dass mit der abschlie-

ßenden Rechtsprechung die CCG mehr Einfluss in der westdeutschen Konsumgüter-

wirtschaft erlangte und die Digitalisierung auf der Basis der EAN stabilisierte. 

Im darauffolgenden Abschnitt konzentriere ich mich auf die Konflikte um die weitere 

Ausgestaltung des EAN-Systems, die auf internationaler Ebene ausgetragen wurden. 

Aus der Perspektive der CCG untersuche ich, welche spezifischen Interessen die einzel-

nen Länder bei der Nummerierung der Großhandelseinheiten und der Erweiterung der 

EAN-Gemeinschaft hatten. Darüber hinaus analysiere ich, wie sich die Kooperation 

zwischen der EAN International und dem amerikanischen UCC entwickelte und institu-

tionalisierte. Es zeigt sich zum einen, dass die einzelnen Ländervertretungen wie die 

CCG und die (supra)nationalen Organisationen stark von den bestehenden nationalen 

Distributionsstrukturen und -verhältnissen geprägt waren, die als Pfadabhängigkeiten 

die Kompromissfindung bei der Standardisierung und Institutionalisierung erschwerten. 

Zum anderen war es den Standardisierungsorganisationen trotz der teilweise konfligie-

renden Interessen möglich, das EAN-System dauerhaft und verbindlich zu institutiona-

lisieren. Die EAN International erstarkte als korporativer Akteur und erreichte schließ-

lich, dass die EAN sich ab Mitte der 1980er Jahre tatsächlich zum „Weltstandard“ ent-

wickelte, als sie zunehmend institutionell mit dem UCC zusammenarbeitete. Damit ist 

das EAN-System ein Beispiel, wie sich Märkte über Kommunikationsnetzwerke globa-

lisieren. 

Ein Zwischenfazit interpretiert abschließend die Ergebnisse des vierten Kapitels. 
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4.1 Hindernisse bei der Verbreitung der EA> in der BRD durch die CCG 

4.1.1 Die EAC in der Kritik der (potentiellen) Anwender 

Die CCG führte die EAN im Jahr 1977 ein und schaffte damit die Basis für eine digita-

lisierte unternehmens-, branchen-, handelsstufen- und länderübergreifende Warenwirt-

schaft. Damit sich anschließend eine solche (inter)nationale Versorgungsinfrastruktur 

bildete, mussten Teilnehmer für das neue EAN-System gewonnen werden, die die Stan-

dardisierung in ihren Unternehmen einführten und anwendeten. Da die EAN ein freiwil-

liger Standard war und auf einem internationalen Kompromiss beruhte, musste die CCG 

in dem ersten Jahrzehnt nach ihrer Einführung viel Überzeugungsarbeit bei den (poten-

tiellen) Nutzern leisten, denn nicht alle Branchen und Handelsstufen sahen sich adäquat 

in dem EAN-System repräsentiert. Dies betraf – wie auch schon bei der ban – vor allem 

die Nichtlebensmittelbranchen. So weisen Diskussionen im CCG-Aufsichtsrat im Jahr 

1978 darauf hin, dass die Lebensmittelhersteller, die zusammen mit den Lebensmittel-

händlern schon die Pioniere bei der Entwicklung und Anwendung der ban waren und 

bis Anfang der 1980er Jahre fast alle Sitze im CCG-Aufsichtsrat besetzen sollten, die 

EAN konsequenter einzuführen planten als die non-food-Hersteller.806 Es waren aber 

gerade die Nichtlebensmittelhersteller, die für die CCG besonders wichtig waren, weil 

sie eine wesentliche zukünftige Einnahmequelle darstellten (die CCG finanzierte sich zu 

diesem Zeitpunkt hauptsächlich über die EAN(bbn)-Gebühren).807 Das Aufsichts-

ratsprotokoll vom 31. Januar 1979 veranschaulicht das Potential der non-food-Branchen 

für die CCG: Insgesamt hatte die CCG bis dato 2.263 bbns vergeben, von denen rund 

1.500 auf die Hersteller von Nahrungs- und Genussmitteln entfielen. Diese Anzahl ent-

sprach einem Beitragsvolumen von 267.760 DM, welches laut CCG ungefähr ein Vier-

tel des gesamten CCG-Etats ausmachte. Karlheinz Hagen schätzte das gesamte bbn-

Anwenderpotential auf 40.000 Unternehmen, wovon drei Viertel non-food-Lieferanten 

wären.808 

Die CCG wurde bei ihrem Bemühen, die EAN in der BRD zu verbreiten, mit strecken-

weise heftiger Kritik und Widerständen konfrontiert, die sich an dem Aufbau der Arti-

kelnummer, ihrer Verschlüsselung als Strichcode und ihrer institutionellen Organisation 

                                                 
806 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 16 am 25.01.1978, S. 5; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 17 am 
18.05.1978, S. 17; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 18 am 04.10.1978, S. 9f; GS1, Hagen 1998, S. 87f. 
807 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 21 am 06.09.1979, S. 9. 
808 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 19 am 31.01.1979, S. 2f. 
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entzündeten. Die dreizehnstellige identifizierende EAN setzte sich aus dem zweistelli-

gen international vereinbarten und von der CCG vergebenen Länderkennzeichen (für 

die BRD die Nummern 40 bis 43), der ebenfalls von der CCG vergebenen fünfstelligen 

bbn, der vom Hersteller zugeteilten individuellen fünfstelligen Artikelnummer und der 

Prüfziffer zusammen. Dabei bildete die bbn, die die Unternehmen und Betriebstätten im 

Daten- und Warenaustausch eindeutig kennzeichnen sollte, für die Hersteller das Fun-

dament, um ihre individuellen Artikelnummern zu erstellen und ihre Sortimente mit der 

EAN zu kennzeichnen.809 Ein wesentliches Novum der EAN im Vergleich zu ihrem 

Vorgängerartikelnummernsystem ban war, dass sie als Strichcode verschlüsselt wurde 

und damit ein maschinenlesbares, automatisch zu erfassendes Symbol war. Aufgedruckt 

auf die Verpackung der Artikel verband sie den Daten- mit dem Warenstrom und eigne-

te sich für das Scanning am POS. Mit der Einführung der EAN veränderte sich auch die 

Organisation CCG, die von da an die Aufgabe hatte, die internationalen Rahmenrege-

lungen der EAN national auszugestalten und zu verwalten, und die seitdem international 

institutionell vernetzt war. Im Folgenden widme ich mich als erstes den Konflikten rund 

um die Systematik und Codierung der EAN. Eine Akteursgruppe, die sie sowohl inner-

halb der CCG als auch in der EAN International in Frage stellte, waren die Textileinzel-

händler, allen voran die Warenhäuser.810 

Textileinzelhandel, (SB-)Warenhäuser und Kaufhäuser 

Einer der elementarsten als sogenannte „reine Lehre“811 bezeichneten internationalen 

Grundsätze der EAN war die eindeutige Nummerierung der Verbrauchereinheit, also 

des Artikels, der „[…] – an welcher Stelle und in welcher Betriebsform des Handels 

auch immer – über eine SB-Kassenzone verkauft wird.“812 Dies bedeutete, dass nicht 

nur die Verbrauchereinheit, sondern auch die unterschiedlichen Formen von Großpa-

ckungen, Mehrstückpackungen und Großhandelsgebinden eine individuelle EAN benö-

tigten.813 Die „reine Lehre“ sah also vor, dass jede Variante eines Artikels eine separate 

EAN besaß. Dieses Grundprinzip wurde von den Warenhäusern kritisiert, die mehrheit-

lich non-food-Artikel und darunter viele Textilien vertrieben. Sowohl im Textil-

                                                 
809 Centrale für Coorganisation Juli 1977, S. 12, 20f. 
810 GS1, Hagen 1998, S. 36f. 
811 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 34 am 03.11.1983, S. 7. 
812 Centrale für Coorganisation Juli 1977, S. 41f. Zitat im Original fett gedruckt, Anmerkung der Autorin. 
813 Centrale für Coorganisation Juli 1977, S. 41f. 
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Arbeitskreis der CCG als auch im Arbeitskreis „General Merchandise“ der internationa-

len EAN-Organisation forderten die Vertreter des Textileinzelhandels, unter ihnen der 

Bundesverband des Textileinzelhandels (BTE) und die Bundesvereinigung der Ein-

kaufsverbände (BVE), dass nur das Modell mit einer EAN versehen werden sollte und 

Farben und Größen in Zusatzverschlüsselungen gekennzeichnet werden sollten. Der 

Grund dafür, dass die Händler eine „Modell-Numerierung“814 wünschten, war ihre Sor-

ge, dass durch die Nummerierung jeder Artikelvariante eine Flut an zu verarbeitenden 

Daten anfallen würde. Für die Händler bedeutete die Nummerierung der individuellen 

Artikel (anstelle des Modells) nämlich, dass für jede Variante ein individueller PLU-

Stammdatensatz angelegt werden musste. Der Stammdatensatz enthielt alle für das je-

weilige Handelsunternehmen notwendigen Artikeldaten, die mithilfe von Programmen 

in den internen oder externen Speichern der Datenkassen(peripherie) eingegeben wor-

den waren, und die beim Scannen der EAN aufgerufen wurden. Die Daten, die für die 

Händler darüber hinaus von Bedeutung waren, wie beispielsweise die Größen und Far-

ben, sollten als Zusatzinformationen auf dem Etikett angegeben werden. In der Sitzung 

am 12. November 1981 übertrug der CCG-Aufsichtsrat der Systemkommission die 

Aufgabe, zu überprüfen, ob diese Forderungen der Textilbranche mit den Grundprinzi-

pien der EAN vereinbar wären.815 Zunächst schlug die CCG-Systemkommission816 eine 

Kompromisslösung vor, da sie der Auffassung war, dass die Bedürfnisse der Anwender 

ein stärkeres Gewicht als die formalen EAN-Richtlinien besäßen. Die CCG vertrat fort-

an national und international die Empfehlung der Systemkommission, was bedeutet, 

dass sie den Bedürfnissen der Warenhäuser gegenüber jenen der Textilhersteller und 

Selbstbedienungswarenhäuser817 den Vorzug gab. Diese Hersteller und Händler, die ei-

ne Nummerierung gemäß der „reinen Lehre“ wünschten, hatten über das Scanning am 

POS hinausgehende Anwendungsbereiche für die EAN. Sie wollten auf der Basis der 

EAN in ihren Betrieben eine rechnergestützte Warenwirtschaft aufbauen. Dafür war es 

                                                 
814 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 34 am 03.11.1983, S. 7. 
815 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 28 am 12.11.1981, S. 2. 
816 Ausführlicher zur Rolle der Systemkommission bei der Entwicklung der EAN siehe Kapitel 3.4.1. 
817 Ein Selbstbedienungswarenhaus ist eine Betriebsform des Einzelhandels, die ein breites Sortiment an 
Nahrungs- und Genussmitteln und ein warenhausähnliches Sortiment an non-foods in Selbstbedienung 
vertreibt. Prominente Beispiele sind die real-Märkte der Metro Group und die zur Schwarz-Gruppe gehö-
rende Einzelhandelskette Kaufland. Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexi-
kon, Stichwort: Selbstbedienungswarenhaus, online im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de 
/Archiv/56446/selbstbedienungswarenhaus-v5.html, zuletzt abgerufen am 12.05.2015. Mitte der 1970er 
Jahre definierte das ISB ein SB-Warenhaus darüber hinaus durch seine Verkaufsfläche, die in der Regel 
mehr als 4.000 qm betrug und durch eine der Verkausffläche relativ entsprechende Anzahl an Parkplät-
zen. food+nonfood 3/1974, S. 13. 



Kapitel 4 Die Durchsetzung der Europäischen Artikelnummerierung  

 

216

notwendig, dass alle Konsumgüter eine EAN mit der gleichen Struktur trugen. Da die 

CCG jedoch in erster Linie das Ziel hatte, die EAN zu verbreiten, willigte sie in die Lö-

sung ein, die versprach, möglichst viele Teilnehmer am EAN-System zu gewinnen. 

Darüber hinaus hoffte die CCG, dass sich durch diesen Kompromiss ein grundsätzliches 

„Ja“ der Textilbranche zur EAN einstellte, das sich auch positiv auf andere non-food-

Branchen auswirkte („Sogwirkung“).818 

Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Betriebsformen Waren-/Kaufhaus und SB-

Warenhaus offenbarten sich aber nicht nur in den Diskussionen um die Systematik der 

EAN, sondern auch in den Konflikten um ihre Verschlüsselung als Strichcode und der 

Form der Datenerfassung am POS. Die Betriebsformen, die ihr gesamtes Sortiment (be-

stehend aus Lebensmitteln und Nichtlebensmitteln) an zentralen Kassen gemeinsam ab-

kassierten, wie beispielsweise Supermärkte oder SB-Warenhäuser, forderten die EAN-

Herstellerauszeichnung in Form der Strichcodierung. Im Gegensatz dazu präferierten 

die Betriebsformen mit dezentralen Kassen (unterschiedliche Sortimentsteile wurden an 

separaten Kassen registriert), wie sie in Kauf- und Warenhäusern anzutreffen waren, die 

EAN als OCR (Optical Charakter Recognition)-Klarschrift819 anstelle des Balkensym-

bols. Diejenigen Unternehmen, die die optische Texterkennung vertraten, wie zum Bei-

spiel die Warenhauskette Karstadt, argumentierten, dass mithilfe der OCR-Schrift auf 

ein Preisabrufsystem verzichtet und die verschiedenen Informationen wie Preis oder 

Abteilungsnummer vom Kunden, aber auch von dem Unternehmen, auf dem Etikett an 

der Ware direkt erfasst werden könnten. Zum einen waren sie wie bereits dargestellt be-

sorgt wegen der Dateninflation, zum anderen argumentierten sie, dass die zusätzlichen 

Angaben zur Artikelnummer wie Farbe, Größe, Preis, Abteilungsnummer in bestimm-

ten non-food-Abteilungen unerlässlich waren.820 

Die Systemkommission des CCG-Aufsichtsrats setzte sich Anfang des Jahres 1980 das 

Ziel, einen Interessenausgleich zwischen den betroffenen Akteursgruppen herbeizufüh-

ren. Zunächst wurde ein Gesprächskreis mit Großbetrieben des Handels geplant, zu dem 

unter anderem die Unternehmen Karstadt, Kaufhof, Hertie & Horten, Kaufring, Hettla-

                                                 
818 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 34 am 03.11.1983, S. 7; GS1, Hagen 1998, S. 37, 39. 
819 OCR ist, wie auch der Barcode, eine Form der automatischen Datenerfassung. Im Gegensatz zum Bar-
code, der Zahlen und Buchstaben codiert, ist die OCR-Schrift eine maschinenlesbare Klarschrift. Zentes 
1987, S. 32. Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: optische 
Zeichenerkennung, online im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/76271/optische-
zeichenerkennung-v10.html, zuletzt abgerufen am 12.05.2015. 
820 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 21 am 06.09.1979, S. 4; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 
31.01.1980, S. 3; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 24 am 07. 05.1980, S. 7. 
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ge und Garant eingeladen werden sollten. Zudem beauftragte die CCG den Unterneh-

mensberater Günther Leue, ein „technisch ausgerichtetes Gutachten“821 zu dieser Frage-

stellung zu erstellen.822 Im Frühjahr 1980 diskutierte die Systemkommission zwei Lö-

sungsmöglichkeiten: Zum einen erwog sie, dass alle food- und non-food-Artikel einheit-

lich mit dem EAN-Strichcode herstellerseitig ausgezeichnet und handelsseitig verwen-

det wurden, und die Warenhäuser instore ein zusätzliches Etikett mit Strichcode und vi-

suell lesbarem Preis anbrächten. Zum anderen diskutierte sie die Möglichkeit, dass die 

non-food-Hersteller den EAN-Strichcode durch die maschinenlesbare EAN-

Artikelnummer in OCR-A-Schrift ergänzten und instore dann ein OCR-Etikett mit den 

benötigten Zusatzinformationen durch die Warenhäuser angebracht werden könnte. Der 

OCR-Vorschlag wurde im Aufsichtsrat von der HKG, Kaufring und Nestlé in Frage ge-

stellt. Da zum Beispiel Kaufring zunehmend zentral kassierte, müssten nicht nur die 

Nichtlebensmittel, sondern auch die Lebensmittel zusätzlich mit einer OCR-Schrift ver-

sehen werden, was einen logistischen und finanziellen Aufwand darstellte.823 

In der 26. Sitzung der CCG-Systemkomission am 3. Oktober 1980 in Köln wurde das 

Thema dann auch mit internationalen Gästen aus Österreich und der Schweiz diskutiert. 

Neben der Vertreterin von ean-austria nahmen Vertreter der Schweizer Unternehmen 

Jelmoli (Warenhaus), Coop (Genossenschaft, Groß- und Einzelhandel), Migros (Genos-

senschaft, Einzelhandel)  und die Schweizer EAN-Organisation Schweizerische Artikel-

Code Vereinigung (SACV)824 teil. Im Rahmen dieser Sitzung stellte Günther Leue die 

Ergebnisse seiner Studie „Vergleichende Untersuchung über Möglichkeiten und Gren-

zen der Verwendung von OCR-Schriften bzw. von Balken-Symbolen bei Nonfood-

Artikeln für das automatische Kassieren im Einzelhandel“825 vor, welche zu dem 

Schluss kam, dass Kauf- und Warenhäuser grundsätzlich die Strichcodierung anwenden 

könnten. Strichcodeleser wären nicht nur preiswerter als OCR-Leser, sondern besäßen 

auch eine höhere Lesesicherheit. Einzig bei den Handauszeichnungsgeräten wären die 

OCR-Drucker günstiger. In der anschließenden Diskussion fanden die Teilnehmer aber 

trotz der eindeutigen Empfehlung der Studie zugunsten des Strichcodes und des eindeu-

                                                 
821 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 31.01.1980, S. 3. 
822 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 31.01.1980, S. 3. 
823 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 24 am 07.05.1980, S. 8. 
824 Die Schweizer EAN-Organisation wurde am 25. November 1976 gegründet. Vgl. Girschik 2010, S. 
211. 
825 GS1, Protokoll Nr. 25 am 16.10.1980, Anlage „Ergebnis der 26. Sitzung der CCG-Systemkommission 
am 3. Oktober 1980“, S. 2. 



Kapitel 4 Die Durchsetzung der Europäischen Artikelnummerierung  

 

218

tigen Bekenntnisses der ausländischen Sitzungsteilnehmer zur EAN-Verschlüsselung 

als Barcode keine Lösung. Deutlich wird, dass Karstadt als ein Unternehmen, welches 

bereits in die OCR-Technik investiert hatte, diese allgemein verbindlich durchsetzen 

wollte.826 Beispiele aus der Vergangenheit belegen, dass sich diese Standardisierungs-

strategie über den Wettbewerb im Markt für viele Produkte und Verfahren erfolgreich 

erwies, wie bei Windows. Die wirtschaftshistorische Forschung bezweifelt jedoch, dass 

mit dieser Strategie die Durchsetzung von großen soziotechnischen Infrastrukturen und 

Netzwerken erklärt werden kann.827 In der Aufsichtsratssitzung am 20. Januar 1981 be-

schloss der Aufsichtsrat dann schließlich, dass sowohl Lebensmittel als auch Nichtle-

bensmittel ausschließlich EAN-strichcodiert werden sollten.828 

Auffällig in den Aushandlungsprozessen ist, dass die CCG immer wieder auf die Ver-

traulichkeit des Diskussionsstatus und der Inhalte und Ergebnisse hinwies. Offensicht-

lich wollte die CCG die Industrieteilnehmer nicht verunsichern, die sich schon für das 

EAN-System entschieden hatten und ihre Artikel bereits mit der EAN auszeichneten 

oder zeitnah auszeichnen wollten.829 Ein weiteres Indiz dafür, dass die CCG keine Ver-

unsicherung bezüglich der EAN-Strichcodierung aufkommen lassen wollte, nennt das 

Aufsichtsratsprotokoll Nr. 24. Am 7. Mai 1980 traf sich die CCG mit der Redaktion der 

Lebensmittel-Zeitung. Der Aufsichtsrat beschloss, dass der OCR-Scanner der Firma 

Scantron in diesem Gespräch nicht thematisiert werden sollte. Dieses vom Battelle-

Institut entwickelte und vom Bundeswirtschaftsministerium für Forschung und Techno-

logie geförderte Lesegerät verursachte in den Jahren 1979 und 1980 viel Aufruhr in der 

Tages- und Fachpresse. Der Scantron-Leser versprach, Klartextschrift omnidirektional 

lesen zu können und eine günstige Alternative zum Barcodescanner darzustellen, da 

diese Form der Daten- bzw. Preiserfassung am POS keiner Herstellerauszeichnung be-

durfte. Offenbar befürchtete der Aufsichtsrat, dass sich diese OCR-Entwicklung nach-

teilig auf die Diffusion der EAN-Strichcodierung und die Bedeutung und Existenz der 

CCG auswirken könnte. Die Konkurrenzsituation aber nahm schon Ende des Jahres 

                                                 
826 GS1, Protokoll Nr. 25 am 16.10.1980, Anlage „Ergebnis der 26. Sitzung der CCG-Systemkommission 
am 3. Oktober 1980“, S. 2-5; GS1, Hagen 1998, S. 39. 
827 Vgl. Ambrosius 2009b, S. 22f. 
828 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 26 am 20.01.1981, S. 4. 
829 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 21 am 06.09.1979, S. 4; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 
31.01.1980, S. 3; GS1, Protokoll Nr. 25 am 16.10.1980, Anlage „Ergebnis der 26. Sitzung der CCG-
Systemkommission am 3. Oktober 1980“, S. 6. 
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1980 ein Ende, da Scantron selbst im Dezember verkündete, dass ihr Lesegerät in Zu-

kunft auch Strichcodes lesen können sollte.830 

Im Laufe der Jahre erkannte aber auch die CCG den internationalen EAN-Grundsatz der 

„reinen Lehre“ für die Textilwirtschaft an. Dieses Umdenken lag zum einen daran, dass 

sich die Speicherkapazitäten der EDV-Anlagen vergrößerten und sich das Problem der 

Dateninflation beim PLU nicht mehr stellte. Zum anderen gewannen warenwirtschaftli-

che Themen im Vergleich zu den Fragen der Rationalisierung des POS in den 1980er 

Jahren immer mehr an Bedeutung.831 Es sollte allerdings noch bis 1991 dauern, bis die 

CCG erstmals offiziell die EAN-Sortennummerierung für die Textilwirtschaft veröf-

fentlichte.832 An dieser Stelle lässt sich zusammenfassen, dass die CCG und die Vertre-

ter des Textileinzelhandels in den Konflikten ihre jeweiligen Interessen aushandelten. 

Während die Einzelhändler je nach Betriebsform und Sortiment warenwirtschaftliche 

Bedürfnisse mit der EAN zu befriedigen suchten, stand für die CCG die Durchsetzung 

der EAN und damit verbunden auch ihre Existenzsicherung im Vordergrund. Auch bei 

den Diskussionen um die Gebühren für den Basisnummernteil der EAN, der bbn, ging 

es unter anderem um existenzielle Fragen der CCG. 

Die der BVE angeschlossenen Einkaufsverbände (beispielsweise Kaufring, Sütex, 

Katag) vereinigten insgesamt 15.000 Einzelhandelsgeschäfte, die allesamt mit einer bbn 

identifiziert werden sollten. Die Mehrheit des CCG-Aufsichtsrats stimmte dafür, dass 

diese Betriebe mit den Länderkennzeichen 43 (die CCG verfügte über die Länderkenn-

zeichen 40, 41, 42 und 43)833 nummeriert werden sollten.834 Während die Nummernka-

pazität kein Problem darstellte, beantworteten sich die Fragen nach den Gebühren der 

zukünftigen Teilnehmer am EAN-System weitaus schwieriger, weil die Vertreter der 

Einkaufsverbände ähnlich wie bei einem Großeinkauf auch bei der EAN Preisvorteile 

für ihre Mitglieder erwirken wollten. Die CCG kam ihnen grundsätzlich entgegen, weil 

sie mit der Teilnahme der Verbände auf einen Schlag 15.000 bbns vergeben konnte, 

auch an die hart umworbenen Händler aus der Textilwirtschaft. Die CCG und die BVE 

                                                 
830 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 21 am 06.09.1979, S. 7; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 24 am 
07.05.1980, S. 7; GS1, Hagen 1998, S. 28ff. 
831 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 29 am 11.03.1982, S. 5; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 32 am 
03.03.1983, S. 8; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 34 am 03.11.1983, S. 7; GS1, Aufsichtsratsprotokoll 
Nr. 36 am 07.06.1984, S. 8; Dynamik im Handel 8/1982, S. 11f; GS1, Hagen 1998, S. 39. 
832 GS1, Hagen 1998, S. 40. 
833 Centrale für Coorganisation Juli 1977, S. 20. 
834 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 20 am 10.05.1979, S. 7. 
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erarbeiteten deshalb im Jahr 1979 einen Entwurf für eine Gebührenordnung, der vorsah, 

dass die Einkaufsverbände einen Betrag von 5,00 DM jährlich pro Einzelhandelsge-

schäft entrichten sollten. Ferner wollte sich die BVE bei der Einführung des EAN-

Systems in ihren angeschlossenen Verbänden und Geschäften aktiv einbringen. Dafür 

aber erwartete die Bundesvereinigung von den ihr assoziierten Organisationen eine fi-

nanzielle Gegenleistung. Die Entschädigungsfrage beschäftigte wiederum den CCG-

Aufsichtsrat, der sich zwar dafür einsetzte, dass die BVE die geforderten Einnahmen 

erhielt, zugleich aber darauf pochte, dass diese nicht mit den CCG-Gebühren in Verbin-

dung gebracht würden.835 Hierbei wird deutlich, dass die CCG und das junge EAN-

System noch auf wackeligen (finanziellen) Beinen standen, und dass sich die CCG um 

ihre positive Außenwahrnehmung und finanzielle Existenz sorgte. Zwischen dem Auf-

sichtsrat, der CCG und der BVE kam es in der Folge zu Auseinandersetzungen über die 

vereinbarte Gebührenhöhe für die BVE-Verbände. Einige Aufsichtsratsmitglieder be-

harrten auf einem Beitragsschlüssel, dem alle EAN-Teilnehmer unterlagen, während 

sich die CCG für den mit der BVE ausgehandelten 5,00 DM-Kompromiss einsetzte. 

Dieser Kompromiss stellte einen Sonderfall in der CCG-Gebührenordnung dar, die bis-

lang nur einen vollen (100,00 DM) und ermäßigten (20,00 DM) Jahresbeitrag vorsah. 

Der Vertreter der BVE-Verbände begründete die Forderung nach einem individuell er-

mäßigten Jahresbeitrag in der Aufsichtsratssitzung am 18. Oktober 1979 damit, dass 

BVE-Organisationen bislang noch kein Interesse an der EAN besäßen. Dies lag wie im 

vorangegangenen Absatz erläutert an den spezifischen Bedürfnissen der Händler beim 

PLU und der Warenwirtschaft, die damals noch nicht im Hinblick auf die Struktur der 

EAN gelöst waren. Das EAN-System wäre in erster Linie für die Industrie und die 

Großhändler im Streckengeschäft von Bedeutung. Aus diesem Grund wäre die übliche 

Gebühr den BVE-Verbänden nicht zuzumuten. Der Vertreter der BVE plädierte deshalb 

für einen zumindest für einen vorübergehenden Zeitraum geltenden Sonderfall für die 

BVE-Einkaufsorganisationen. Der Aufsichtsrat einigte sich schließlich darauf, dass un-

ter der Prämisse, dass der zuständige Einkaufsverband und nicht das individuelle Ein-

zelhandelsunternehmen in die Gebührenpflicht genommen würde, die CCG-BVE-

Rahmenvereinbarung für die Jahre 1980 und 1981 gelten sollte.836 Obwohl nun eine ge-

nehmigte Vereinbarung zwischen den beiden Verbänden bestand, verzögerten sich die 

                                                 
835 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 20 am 10.05.1979, S. 7. 
836 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 21 am 06.09.1979, S. 5; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 22 am 
18.10.1979, S. 5f. 
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Vergabe der bbns und damit die Teilnahme am EAN-System weiter. Grund hierfür war, 

dass der BVE die Vereinbarung Anfang des Jahres 1980 noch nicht unterschrieben hat-

te.837 Aber auch mit Organisationen, die in der ban-Ära bereits in der CCG mitgearbeitet 

hatten, musste die CCG bei der Umstellung auf die EAN neu verhandeln, so mit der 

BAG. 

Basierend auf einem Beschluss des betriebswirtschaftlichen Arbeitskreises der BAG be-

schloss der Vorstand der BAG am 6. Oktober 1977, dass die BAG mit ihren dato unge-

fähr 550 angeschlossenen Kauf- und Warenhäusern dem bbn-/EAN-System beitrat. Of-

fiziell gab die BAG ihren Entschluss auf einer eigens dafür einberufenen Pressekonfe-

renz am 17. Januar 1978 bekannt.838 Diese Entscheidung wurde von der Fachöffentlich-

keit positiv aufgenommen.839 

Die CCG und die BAG vereinbarten, dass die BAG fortan einen Pauschalbetrag von 

30.000 DM jährlich an die CCG für die Artikelnummern bzw. Betriebsnummern ent-

richtete. Die Nummerierung sollte fortan ebenfalls in Zusammenarbeit mit der CCG er-

folgen. Der betriebswirtschaftliche Ausschuss der BAG plante, dass das EAN-System 

stufenweise in den Warenhäusern eingeführt werden sollte. Als erstes sollten die Ein-

zelhändler die bbn, dann die Artikelnummer EAN und schließlich den EAN-Strichcode 

implementieren. Der BAG-Vorschlag wurde im CCG-Aufsichtsrat kontrovers disku-

tiert: So begrüßten die Industrievertreter im Jahr 1978 den Stufenplan der BAG, im Ge-

gensatz zu einigen Handelsvertretern. Namentlich Klaus Heupel (Ratio Zentralverwal-

tung) und Karl-Heinz Severing (HKG Handelsketten-Handels-GmbH & Co. KG) traten 

für die Einheit von EAN-Artikelnummer und Balkencode ein, da sie eine manuelle Er-

fassung der EAN am POS, die sich im BAG-Stufenplan zwangsläufig aus der getrenn-

ten Einführung von EAN und ihrer Verschlüsselung ergeben würde, für ausgeschlossen 

hielten.840 Im Zusammenhang mit den bisherigen Ergebnissen lassen sich diese unter-

schiedlichen Haltungen der CCG-Aufsichtsräte folgendermaßen erklären: Für die In-

dustrievertreter stellte das Verdrucken der Artikelnummer eine wesentliche Hürde bei 

der Umstellung auf die EAN dar. Eine stufenweise Einführung der EAN würde ihnen 

nun einen zeitlichen Aufschub gewährleisten, die EAN auf ihren Produkten anzubrin-

                                                 
837 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 31.01.1980, S. 4. 
838 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 16 am 25.01.1978, S. 3f. 
839 Selbstbedienung - Dynamik im Handel 3/1978, S. 4; food+nonfood 4/1978, S. 10. 
840 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 16 am 25.01.1978, S. 3f, 5; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 19 am 
31.01.1979, S. 3. 
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gen. Zudem könnten sie sich in der Zwischenzeit vergewissern, dass die Händler die 

EAN akzeptierten und anwendeten, und damit wiederum Sicherheit gewinnen, dass sich 

ihre Aufwände, die mit dem Anbringen der EAN auf ihren Artikeln einhergingen, ren-

tierten. Bislang bedeutete das Verdrucken der EAN nämlich, dass die Hersteller in Vor-

leistung gingen, da weite Teile der Händler zeitgleich nicht konsequent Scanner instal-

lierten, die die EAN lesen konnten. Die Großformen des Lebensmittelhandels dagegen, 

wie die Ratio und HKG, forderten eine synchrone Implementierung der EAN. Dies ist 

insofern nicht verwunderlich, als sie zwar gemischte Sortimente besaßen, diese jedoch 

einen großen Anteil an Lebensmitteln aufwiesen und über zentrale gemeinsame Kassen 

registriert wurden. 

Die Tatsache, dass die EAN-Gebühr gemessen am Umsatz der Unternehmen eine nur 

geringe Ausgabe darstellte, weist darauf hin, dass es in den Diskussionen um andersge-

lagerte Probleme als die Gebührenhöhe ging. Wie wir an den vorangegangenen Beispie-

len gesehen haben, wirkte sich die EAN auf die Betriebsabläufe am POS (Kassiervor-

gang) und in den vorgelagerten Stufen (Herstellerauszeichnung, Kassen- und Abtei-

lungsorganisation) aus. Um die EAN anzuwenden, mussten die Händler ihre materiellen 

Strukturen und Prozesse reorganisieren. Diese Veränderungen bedeuteten letztendlich 

den finanziellen Aufwand, den die individuellen Unternehmen scheuten. Anhand dieses 

Konfliktes wird darüber hinaus deutlich, dass die CCG bei ihrem Bemühen, das EAN-

System zu verbreiten, mit komplexen Strukturen in der Konsumgüterwirtschaft kon-

frontiert wurde. Sie musste nicht nur die einzelnen Unternehmen von der EAN überzeu-

gen, sondern sich auch mit bereits bestehenden Kooperationen und Netzwerken ausei-

nandersetzen, die ihrerseits spezifische Eigeninteressen verfolgten und im wachsenden 

EAN-Markt Konkurrenten darstellten. Das folgende Beispiel um die Struktur der EAN 

für Presseerzeugnisse veranschaulicht, dass die Schwierigkeiten, die die CCG bei der 

Gestaltung des nationalen EAN-Systems zu bewältigen hatte, nicht vor der Ländergren-

ze Halt machten. 

Pressehandel 

Anfang des Jahres 1978 übertrug die internationale EAN-Organisation dem Geschäfts-

führer der CCG, Karlheinz Hagen, die Aufgabe, eine internationale Projektgruppe zu 

gründen, die die Presseerzeugnisse in das EAN-System integrierte. Aus der BRD arbei-

teten Vertreter des Verlagswesens und der Pressegroßhändler in dem internationalen 

Arbeitskreis mit. Die Presseerzeugniswirtschaft war international ausgerichtet: So wie-
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sen die Zeitschriftenmärkte in den EAN-Ländern vergleichbare Charakteristika auf. 

Zum einen waren die Einkaufspreise einheitlich und die Verkaufspreise gebunden. Die 

Einzelhändler besaßen weder ein Dispositionsrecht noch eine Kalkulationsmöglichkeit. 

Darüber hinaus gab es verschiedene Sortimentseinteilungen in den einzelnen Handels-

stufen. Die Einzelhändler definierten als Artikel den Titel einer Zeitung/Zeitschrift, 

während die Pressegroßhändler die jeweilige Tages- oder Wochenausgabe eines Titels 

als Artikel bezeichneten. Auch in der Verwendung des Strichcodes gab es Unterschiede 

zwischen den Groß- und Einzelhändlern: Die Großhändler benötigten die automatische 

Datenerfassung für die Remissionskontrolle841, die Einzelhändler für den Kassiervor-

gang. Dies bedeutete, dass die Artikelnummer den Großhändlern den jeweiligen Artikel 

für ihre Warenwirtschaft identifizierten, den Einzelhändlern dagegen den Preis ver-

schlüsseln sollte. Ein PLU-System wie im Lebensmitteleinzelhandel war für die Presse-

einzelhändler wegen der Preisbindung nicht notwendig und wegen der ständig wech-

selnden Ware (zwar blieb der Titel gleich, aber es gab ständig neue Ausgaben) nicht ra-

tionell. Mit der Angabe des Verkaufspreises in der EAN mussten die Einzelhändler kei-

ne Artikelstammdatei anlegen. Zum anderen galt insbesondere für deutsche Presseer-

zeugnisse, dass sie nicht nur in der BRD, sondern auch in der Schweiz und Österreich 

verkauft wurden. Aus diesen Besonderheiten der Branche speisten sich nun die folgen-

den Konflikte, die eine weitere Diffusion der EAN im non-food-Bereich erschwerten. 

Um den unterschiedlichen Erfordernissen der einzelnen Warentypen gerecht zu werden, 

schlug die Systemkommission in der Sitzung des Aufsichtsrates am 4. Oktober 1978 

vor, unterschiedliche Nummerierungs- und Codierungsmethoden für die unterschiedli-

chen Konsumgüter anzuwenden. So sollten beispielsweise Zeitungen, Zeitschriften und 

periodische Taschenbücher in Übereinstimmung mit dem Vorschlag des EAN-

Arbeitskreises über ihren Titel und Preis als EAN-Strichcode verschlüsselt werden. Ta-

schenbücher und klassische Bücher wollte die Systemkommission mit der Internationa-

len Standardbuchnummer (engl. International Standard Book Number = ISBN)842 in ei-

ner EAN integriert nummerieren und als OCR-B-Schrift codieren.843 Die Systemkom-

                                                 
841 Die Remission bezeichnet die Rückgabe einer unter Vorbehalt gekauften Ware an den Verlag. Vgl. 
Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Remissionsrecht, online im 
Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/14576/remissionsrecht-v8.html, zuletzt abgerufen am 
12.05.2015.  
842 Ausführlicher zur ISBN siehe Seite 225 der vorliegenden Arbeit. 
843 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 16 am 25.01.1978, S. 6f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 18 am 
04.10.1978, S. 10f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 20 am 10.05.1979, S. 8; GS1, Aufsichtsratsprotokoll 
Nr. 21 am 06.09.1979, S. 2; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 31.01.1980, S. 2. 
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mission suchte mit ihrem Vorschlag den unterschiedlichen Bedürfnissen der Groß- und 

Einzelhändler in der Datenerfassung und -verarbeitung entgegen zu kommen. 

Dieser CCG-Kompromiss wurde international aber nicht gutiert. Die EAN-

Standardisierungsorganisationen der Schweiz und Österreich „protestierten heftig“844 

gegen den CCG-Vorschlag. Im Ausland galten andere Preise als in der BRD, so dass bei 

Zeitschriften im Einzelhandel in diesen Ländern nicht wie in der BRD der Preis über die 

Artikelnummer registriert werden konnte, sondern über ein PLU-System erfasst wurde. 

Dies bedeutete, dass die Artikelnummer, die in der BRD den Preis codierte, im Ausland 

auch den Titel eindeutig kennzeichnen musste.845 

Am 28. März 1980 verabschiedete die Hauptversammlung der EAN International ihre 

internationalen Regelungen für Presseerzeugnisse. Die CCG setzte diese um, indem sie 

für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Handelsstufen verschiedene Codierungsmög-

lichkeiten anbot. Die internationale Kompatibilität sicherte die CCG dadurch, dass sie 

den Pressecode auf einem ihrer Länderpräfixe aufbaute. Die CCG verfügte ja bekannt-

lich über die Länderkennzeichen 40 – 43 für die BRD und entwickelte als Pressekenn-

zeichen die Ziffernfolge „439“.846 Im Dezember 1980 publizierte die CCG das Sonder-

heft „Coorganisation 6. Der EAN Pressecode in der Bundesrepublik Deutschland“, in 

dem die vom CCG-Aufsichtsrat und der EAN International abgesegnete Artikelnummer 

für Zeitschriften, Zeitungen und Taschenbüchern vorgestellt wurde.847 Der CCG-EAN-

Pressecode setzte sich aus dem dreistelligen CCG-Pressekennzeichen „439“, der fünf-

stelligen Ziffernfolge für den Titel, der vierstelligen Ziffernfolge für den Preis und einer 

Prüfziffer zusammen. Ergänzt wurde er durch einen fünfstelligen Zusatzcode für die 

Verlage und den Pressegroßhandel, der ihnen für die Retourenerfassung bei der Remis-

                                                 
844 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 21 am 06.09.1979, S. 2. 
845 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 16 am 25.01.1978, S. 6f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 18 am 
04.10.1978, S. 10f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 20 am 10.05.1979, S. 8; GS1, Aufsichtsratsprotokoll 
Nr. 21 am 06.09.1979, S. 2; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 31.01.1980, S. 2. 
846 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 20 am 10.05.1979, S. 8; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 21 am 
06.09.1979, S. 2; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 24 am 07.05.1980, S. 5; Centrale für Coorganisation 
Dezember 1980, S. 3, 19-23; Centrale für Coorganisation Juli 1977, S. 21; Selbstbedienung - Dynamik im 
Handel 9/1980, S. 11. 
847 Laut Karlheinz Hagen waren an ihrer Entwicklung neben der Systemkommission und einzelnen Un-
ternehmensvertretern folgende Verbände und Gruppen beteiligt: die EAN International-Arbeitsgruppe 
„Distripreß“, die Internationale ISBN-Agentur, das European Symbol Technical Advisory Committee, 
der Bundesverband Deutscher Zeitschriftenverleger, der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, der 
Verband Deutscher Buch-, Zeitungs- und Zeitschriften-Grossisten e. V., der Koordinierungsausschuss 
„Pressecodierung“ im VDZ, BDZV und Pressegrosso, die Buchhändler Vereinigung GmbH sowie der 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Centrale für Coorganisation Dezember 1980, S. 3. 
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sion dienen sollte.848 Mit dem Pressecode weichte die CCG ihr EAN-System auf, indem 

sie einerseits einen anderen strukturellen Aufbau der Presseerzeugnisse-Artikelnummer 

als bei der EAN für Lebensmittel wählte, und andererseits durch das dreistellige Präfix 

die Nummernkapazität der bbn senkte. Obwohl der Pressecode die individuellen Be-

dürfnisse der Länder und Handelsstufen berücksichtigte, fand er zunächst keine An-

wendung im westdeutschen Handel.849 

Der EAN-Pressecode darf nicht mit der ISBN verwechselt werden, welche als Buch-

nummerierungssystem Mitte der 1960er Jahre in England entwickelt und als internatio-

nale Norm ISO 2108 von der Internationalen Organisation für Normung (engl. Interna-

tional Organization for Standardization = ISO) im Jahr 1970 veröffentlicht worden war. 

Die ISBN hatte wie die EAN das Ziel, Waren eindeutig zu identifizieren. Im Falle der 

ISBN waren dies die Publikationen eines Verlages. Anfang der 1980er Jahre plante der 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die ISBN in OCR-Klarschrift zu codieren 

und damit dem bundesdeutschen Buchfachhandel die automatische Datenerfassung zu 

ermöglichen. Andere EAN-Länder verschlüsselten die damals neunstellige ISBN (ohne 

Prüfziffer) als dreizehnstelligen EAN-Strichcode, beginnend mit dem „‘ISBN-

Kennzeichnen‘ (978)“, der ISB (neun Ziffern) und der EAN-Prüfziffer.850 

Anders als die Presseindustrie, die Anfang der 1980er Jahre sowohl national als auch in-

ternational eine anwendungsbereite EAN-Lösung aushandelte, diskutierten andere Kon-

sumgüterbranchen, beispielsweise die Tonträgerindustrie, die Tabakindustrie und die 

Pharmaindustrie, noch grundsätzlich, ob sie am EAN-System teilnehmen sollten.851 Am 

Beispiel der Konflikte, die die CCG mit den Unternehmen und Organisationen des Tex-

tileinzelhandels führte, ist deutlich geworden, dass die EAN in ihrer ursprünglich verab-

schiedeten internationalen Regelung („reine Lehre“) eine Artikelnummer für die Le-

bensmittelwirtschaft war, auch wenn sie Geltung in allen Konsumgüterbranchen bean-

spruchte. Die Struktur(prinzipien) der EAN spiegelten die Bedürfnisse der Lebensmit-

telhändler wider. Diese besaßen im Vergleich mit den erörterten non-food-Händlern und 

Händlern, die sowohl Lebensmittel als auch hauptsächlich Nichtlebensmittelmittel ver-

                                                 
848 Centrale für Coorganisation Dezember 1980, S. 16-23. 
849 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 30 am 14.06.1982, S. 2. 
850 Centrale für Coorganisation Dezember 1980, S. 19ff; ISBN-Agentur für die Bundesrepublik Deutsch-
land 2012, S. 4; Selbstbedienung – Dynamik im Handel 9/1980, S. 6. 
851 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 17 am 18.05.1978, S. 12; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 19 am 
31.01.1979, S. 9; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 24 am 07.05.1980, S. 3; GS1, Aufsichtsratsprotokoll 
Nr. 37 am 07.11.1984, S. 10. 
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trieben, relativ konstante Sortimente. Deshalb konnten sie einfacher Artikelstammdatei-

en anlegen, weil die Artikel sich nicht ständig änderten. Darüber hinaus hatten sie einen 

hohen Warenumschlag und benötigten die eindeutige Identifikation eines jeden Arti-

kels, um ihn maschinell zu erfassen und rechnergestützt steuern zu können. Die Nicht-

lebensmitteldistributoren dagegen hatten einen niedrigeren Warenumschlag, dafür aber 

ständig wechselnde und sich erneuernde Sortimente, dezentrale Kassen- und Abtei-

lungsorganisationen und teilweise beratungsbedürftige Produkte, die andere Anforde-

rungen an die Datenerfassung und -verarbeitung mittels EAN stellten. Grundsätzlich 

lässt sich die Tendenz feststellen, dass die Händler die EAN befürworteten, die ein 

rechnergestütztes Warenwirtschaftssystem aufbauen wollten, eine zentrale Kassenorga-

nisation besaßen und hauptsächlich Lebensmittel vertrieben. Die CCG musste deshalb 

über viele Jahre hinweg nach der Einführung der EAN Überzeugungs- und Kompromis-

sarbeit leisten, um die EAN auch in den non-food-Branchen zu verbreiten. Davon zeu-

gen auch die kontinuierlichen öffentlichen Fürsprachen derjenigen Handelsunternehmen 

und -organisationen, die die EAN bereits akzeptierten und ebenfalls verbreitet sehen 

wollten.852 

Die EAN-Aushandlungsprozesse im länderübergreifenden Pressehandel haben darüber 

hinaus verdeutlicht, dass die Digitalisierung ein komplexer Prozess war. Die CCG 

musste nicht nur nationale, sondern auch internationale Anforderungen und Verflech-

tungen bei der Gestaltung des nationalen Artikelnummernsystems berücksichtigen. 

Desweiteren zeigt sich in den besprochenen Beispielen der kontingente Charakter der 

Digitalisierung. Die CCG zeigte sich bei der Ausgestaltung der bundesdeutschen EAN 

prinzipiell offen, wie die Kompromissvorschläge der CCG-Systemkommission veran-

schaulichen. Hier erwog die CCG auch Lösungen, die nicht mit dem international ver-

einbarten EAN-Rahmenbedingungen („reine Lehre“) übereinstimmten. Darin spiegelt 

sich auch das Eigeninteresse der CCG, nämlich in erster Linie möglichst viele Teilneh-

mer für das EAN-System zu gewinnen. Dass die CCG dabei aber nicht nur die spezifi-

schen Anforderungen der Branchen und Handelsstufen harmonisieren und integrieren 

musste, sondern auch die bereits etablierten Konsumgüterverbände und -organisationen, 

verdeutlichen die Verhandlungen, die die CCG mit dem BVE, dem BTE und der BAG 

führte. 

                                                 
852 Selbstbedienung - Dynamik im Handel 6/1978, S. 30ff; Selbstbedienung - Dynamik im Handel 
11/1979, S. 2; food+nonfood 2/1979, S. 23f; food+nonfood 3/1981, S. 5; Dynamik im Handel 7/1982, S. 
28ff. 
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Darüber hinaus ist in den vorangegangen Ausführungen zu dem BAG-Stufenplan ein 

neues Problemfeld deutlich geworden, dass die CCG, wie weiter zu zeigen sein wird, 

grundsätzlich bearbeiten musste, nämlich die Herstellerauszeichnung. Darunter ist das 

Anbringen des EAN-Strichcodes auf den Verpackungen durch die Hersteller zu verste-

hen. Die Herstellerauszeichnung stellte einen finanziellen und organisatorischen Auf-

wand für die Produzenten dar. Da die Händler sich aber zu Beginn der 1980er Jahre 

nicht geschlossen hinter die EAN und ihre Form der Datenerfassung stellten, hatten die 

Hersteller Bedenken, diese Investitionen zu tätigen. Die folgenden Ausführungen erör-

tern diese grundsätzliche Kontroverse ausführlich. 

4.1.2 Die Kontroverse um die Herstellerauszeichnung 

In den ersten Monaten nach der Einführung der EAN provozierten zwei Rundschreiben 

der Bayerischen Lagerversorgung (BLV) und des Doderer Südmarktes den Markenver-

band. In der Briefaktion der beiden Unternehmen, die zu den ersten gehörten, die Scan-

nerkassen in der BRD eingeführt hatten, drohten sie den Herstellern mit Konsequenzen, 

wenn sie die EAN nicht innerhalb einer festgelegten Frist auf ihren Produkten anbrin-

gen würden.853 Der Markenverband störte sich bei dem Schreiben nicht daran, dass die 

Händler den EAN-Strichcode forderten, sondern an ihren „ultimativen zeitlichen Forde-

rungen“854. Denn für die Hersteller war die Auszeichnung mit Reorganisationen und 

Aufwänden verbunden, die sie als Vorleistung erbringen mussten und die ein grundle-

gendes Hindernis für sie darstellten, um die EAN zeitnah auf ihren Produkten anzubrin-

gen.  

Die Kennzeichnung der Produkte mit der EAN bedeutete, dass die Hersteller ihre Ver-

packungen umgestalten mussten, denn nicht jede Oberfläche, Verpackungsgröße 

und -form eigneten sich, um die EAN aufzudrucken. Oftmals musste auch das Design 

der Verpackung grundlegend überdacht werden. Zum einen musste ein geeigneter Platz 

auf der Verpackung gefunden werden. Zum zweiten durfte dieser die Ästhetik der im 

Selbstbedienungszeitalter wichtigen Informations- und Werbefunktion der Verpackung 

nicht beeinträchtigen. Die Hersteller wollten ihre Produkte nicht kostspielig mit der 

EAN auszeichnen, wenn die Händler umgekehrt nicht ausreichend Scanner installierten, 

die die Artikelnummer lesen konnten. Umgekehrt wollten die Händler nicht in die noch 

teure Scannertechnik investieren, wenn nicht genügend Artikel mit der EAN hersteller-
                                                 
853 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 16 am 25.01.1978, S. 3; Coorganisation 6/1982, S. 5. 
854 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 16 am 25.01.1978, S. 3. 
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ausgezeichnet vorhanden waren. Eine sogenannte instore-Codierung durch die Händler 

selbst war wie in Kapitel 2.4.1 aufgezeigt weniger rentabel als die Herstellerauszeich-

nung.855 Die Kontroverse um die Herstellerauszeichnung knüpft an die Verpackungs-

diskussion zwischen den Herstellern und den Händlern an, die sie in den 1950er Jahren 

geführt hatten. Hierbei ging es um die Frage, wer die Waren im beginnenden Selbstbe-

dienungszeitalter verpacken sollte, denn nur vorverpackte Produkte waren selbstbedie-

nungsfähig. Für die Einzelhändler hatte es einen hohen finanziellen, personellen und or-

ganisatorischen Aufwand bedeutet, die Waren selbst zu verpacken. Im Gegensatz zu 

den Herstellern hatten sie oftmals nicht die Möglichkeiten besessen, in eine Verpa-

ckungsmaschine zu investieren, so dass sie die Waren manuell verpackt hatten. Für die 

Hersteller wiederum war wichtig gewesen, dass genügend Selbstbedienungsgeschäfte 

existiert hatten, die ihre vorverpackten Artikel feilgeboten hatten.856 

In Zusammenhang mit der Herstellerauszeichnung kritisierten die Hersteller ihre Haf-

tung, die in den CCG-Geschäfts- und Teilnahmebedingungen für den Fall festgeschrie-

ben war, dass der von ihnen aufgedruckte EAN-Strichcode nicht lesbar oder fehlerhaft 

war. Sie wehrten sich gegen die Haftungsklausel, weil die Herstellung des Strichcodes 

und die dabei entstehenden Verantwortlichkeiten komplex waren. Die wesentlichen 

Schritte, um die EAN als Strichcode zu verdrucken, waren die Bestimmung der Balken-

code-Maße und des Kontrastes von Balken- und Untergrundfarbe, die Herstellung des 

Strichcodeoriginals als Filmmaster sowie seine Integration in die Druckvorlage, die 

Herstellung der Druckform, der Andruck und seine Kontrolle und schließlich das Be-

drucken des Bedruckstoffes.857 Die Hersteller bewerkstelligten sowohl die Herstellung 

des Filmmasters als auch den Druckvorgang nicht selbst, sondern gliederten diese Tä-

tigkeiten an externe Dienstleister aus. Das Outsourcing wiederum bewirkte, dass die 

Hersteller die Stichcodes zwar nicht selbst produzierten und kontrollierten, trotzdem 

aber für ihre Qualität verantwortlich waren. Wegen dieser komplexen Tätigkeiten und 

Verantwortlichkeiten wehrten sich die Hersteller gegen die CCG-Haftungsklausel. Das 

erste Sonderheft „Coorganisation 1. EAN. Die Europäische Artikelnumerierung in der 

                                                 
855 Centrale für Coorganisation Dezember 1979, S. 8; Computerwoche (06.05.1977), „Es steckt noch viel 
Zündstoff in EAN“, online im Internet: http://www.computerwoche.de/a/es-steckt-noch-viel-zuendstoff-
in-ean,1198828, zuletzt abgerufen am 10.08.2015; Computerwoche (05.08.1983), „EAN-Auszeichnung 
aller Artikel hat in Österreich Folgen: Industrie und Handel liegen im Clinch“, online im Internet: 
http://www.computerwoche.de/a/ean-auszeichnung-aller-artikel-hat-in-oesterreich-folgen-industrie-und-
handel-liegen-im-clinch,1179685, zuletzt abgerufen am 10.08.2015. 
856 Vgl. Langer 2013, S. 199ff. 
857 Centrale für Coorganisation Dezember 1979, S. 24. 
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Bundesrepublik Deutschland“ aus dem Jahr 1977 regelte die Haftungsfrage in ihren Ge-

schäfts- und Teilnahmebedingungen im Punkt 6 des dritten Abschnitts über die Pflich-

ten der Teilnehmer. Die Hersteller verpflichteten sich demnach mit der Teilnahme am 

EAN-System, die EAN als Strichcode auf ihre Artikel anzubringen, soweit ihnen das 

„technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar“858 war. Sie hafteten dann, wenn sie 

eine falsche EAN angaben, den Masterfilmhersteller nicht zur Einhaltung der EAN-

Durchführungsregeln verpflichteten oder sich nicht versicherten, dass der Drucker 

Stichproben zur Einhaltung der Drucktoleranzen durchführte. In zwei von den drei ge-

nannten Fällen, in denen die Haftung eintrat, ging es also darum, die Verantwortung für 

die Masterfilmhersteller und Drucker zu übernehmen. Die CCG riet den Herstellern 

deshalb, Verträge mit den Dienstleistern abzuschließen, um sie im Haftungsfalle in Re-

gress nehmen zu können. Im Falle der Haftung mussten die Hersteller laut den Ge-

schäfts- und Teilnahmebedingungen die Waren entweder austauschen, nachbessern oder 

den Händlern eine Vergütung zahlen, wenn die Händler die richtige Nachkennzeich-

nung selbst durchführten.859 

Für die Teilnehmer des ban-L-Systems sollten diesbezüglich für den Zeitraum vom 1. 

Juli 1977 bis zum 31.12.1979 Übergangsregelungen gelten. Diese sahen vor, dass die 

Herstellerauszeichnung stufenweise erfolgte. Zunächst sollten Artikel mit der EAN aus-

gezeichnet werden, bei denen das Verdrucken des Strichcodes verhältnismäßig geringe 

Kosten verursachte. Sogenannte „Problemartikel“, deren Codierung aufgrund von be-

sonderen Maßen oder Anforderungen (zum Beispiel bei witterungsbeständigen Verpa-

ckungsmaterialien für die Tiefkühltheke) hohe Kosten verursachte, sollte später erfol-

gen können.860 Dabei ging es der CCG darum, die erneuten Umstellungskosten für die 

Hersteller von der ban auf die EAN zu berücksichtigen und für einen soweit wie mög-

lich gleichen Nutzen zwischen Herstellern und Händlern zu sorgen861: „An der grund-

sätzlichen Bereitschaft der Systemteilnehmer auf Herstellerseite zur Strichcodierung – 

soweit das technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar ist – ändert sich dadurch 

nichts. Die empfohlene schrittweise Anbringung von Strichcodes auf den Problempa-

ckungen soll lediglich bewirken, daß die Mehrkosten der Hersteller und die Nutzungs-

                                                 
858 Centrale für Coorganisation Juli 1977, S. 66. 
859 Centrale für Coorganisation Juli 1977, S. 66f. 
860 Centrale für Coorganisation Juli 1977, S. 71. 
861 Centrale für Coorganisation Juli 1977, S. 11. 
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möglichkeiten (Einsparungen) des Handels in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander 

kommen.“862 

Gemäß den Geschäfts- und Teilnahmeregelungen hafteten prinzipiell die Hersteller für 

die Maschinenlesbarkeit der Strichcodes mit Ersatzleistungen und Schadenersatz. Da 

die Lesbarkeit von der Arbeitsqualität der Filmmasterhersteller und Drucker abhängig 

war, konnten die Produzenten diese aber wiederum in Regress nehmen. Während die 

Geschäfts- und Teilnahmebedingungen die Verantwortlichkeiten klar regelten, blieben 

sie bei den Kriterien für einen Haftungsfall vergleichsweise vage. Es fehlen eindeutige 

Definitionen, was mit „technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar“ gemeint ist. 

Ähnlich nebulös bleibt die Definition der „Problempackungen“, für die die Übergangs-

regelungen festlegten, dass sie zeitlich stufenweise in Abstimmung mit den Scannerin-

stallationen des Handels codiert werden konnte. Es ist aus den Formulierungen nicht er-

sichtlich, was unter den „hohen“ bzw. „vergleichsweise niedrigen“ Kosten der Strich-

codierung zu verstehen ist.863 

Anhand der aufgezeigten Verpflichtungen der Hersteller wird deutlich, warum die Ver-

treter des Markenverbands im Januar 1978 den Aufsichtsrat darum baten, eine Umfrage 

bei den Händlern durchzuführen, die Aufschluss darüber gibt, in welchem Maße die 

Händler Scannerinstallationen anwendeten. Die Hersteller erhofften sich, dass die Um-

frage ans Tageslicht bringen würde, dass die Händler nur eine geringe Anzahl an Scan-

nerkassen installierten, so dass sich eine Herstellerauszeichnung nicht rentierte. Laut 

dem Protokoll der Aufsichtsratssitzung am 25. Januar 1978 erklärte das Aufsichtsrats-

mitglied Paul Jakoby (Langnese-Iglo), der auch die Anfrage des Markenverbandes in 

die Sitzung eingebracht hatte, dass „‘[…]‚wenn aber nur 7 % des Umsatzes eines Her-

stellers über Scanner-Systeme verkauft würden, es womöglich wirtschaftlicher wäre, 

den Code für die wenigen Handelsbetriebe, die ihn benötigten, mittels Etiketten anzu-

bringen, als für alle mitaufzudrucken.‘“864 Die Vertreter des Handels hielten den Er-

kenntnisgewinn einer solchen Umfrage zu Beginn der Jahres 1978, also nach nur einem 

halben Jahr nach der Einführung der EAN in der BRD, für gering, da sie nur die damals 

gegenwärtige, sich verständlicherweise in den Kinderschuhen befindliche Verbreitung 

der Scannerkassen, jedoch nicht die zukünftige Entwicklungen abbilden konnte. Der 

                                                 
862 Centrale für Coorganisation Juli 1977, S. 71. 
863 Centrale für Coorganisation Juli 1977, S. 71. 
864 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 16 am 25.01.1978, S. 5. 
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Aufsichtsrat beauftragte die Systemkommission daraufhin zu eruieren, ob und wie eine 

entsprechende Untersuchung realisiert werden könnte.865 

Bei den Verpackungs- und Druckerverbänden entzündeten sich an der Haftungsfrage 

und den damit zusammenhängenden (ungeklärten) Aspekten der Drucktoleranzen und 

Problemartikel die Diskussionen um die Herstellerauszeichnung. Laut dem Protokoll 

der Aufsichtsratssitzung am 25. Januar 1978 führte die CCG mit diversen Verbänden 

(Vereinigte Verpackungsgesellschaft, Hauptverband Pappe- und Papierverarbeitung 

(HPV), Internationale Vollpappenkonferenz, Verband Metallverpackungen, Verband 

der Aluminiumverpackungshersteller) und in Eigenregie (zwei Druckseminare, 80 Teil-

nehmer aus 60 Druckereien) Druckseminare durch. Dabei ergab sich, dass die Drucker 

die Drucktoleranzen für zu eng für das Lesen an der Kasse und für zu teuer hielten.866 

Aus dem Protokoll der darauffolgenden Sitzung am 18. Mai 1978 wird ersichtlich, dass 

die Übergangsregelungen für die im Arbeitskreis Gravenbruch des Markenverbandes 

vertretenen Herstellerfirmen schwierig einzuhalten waren. Alle Hersteller hatten unter-

nehmensinterne Projektgruppen gegründet, die sich in Zusammenarbeit mit den Pack-

mittelherstellern vor allem um die Entwicklung der Druckkosten und um Testdrucke bei 

einigen Artikeln kümmerten. Diese Firmen prognostizierten im Frühjahr 1978, dass sie 

zwar bis Anfang des Jahres 1979 einige Testartikel auf dem Markt bringen könnten, al-

lerdings keine vollständige Umstellung im Sinne der Übergangsregelungen bis Ende 

1979 vornehmen könnten. Als Grund hierfür nannten die betroffenen Unternehmen die 

(Anzahl an) Problemartikel(n), die bei einigen Firmen laut dem Sitzungsprotokoll 40 bis 

80 Prozent des gesamten Produktportfolios ausmachten. Aber nicht nur aus den CCG-

internen Reihen der Industrie (Markenverband) wurde Kritik an der herstellerausge-

zeichneten Strichcodierung geübt, auch weitere Fachverbände der Industrie, wie der 

ZVEI und der BDI, stellten sich gegen sie.867 So gründete der BDI im Jahr 1978 einen 

eigenen Arbeitskreis, an dem der ZVEI mitwirkte, der die „Unzulänglichkeiten“868 der 

EAN aus der Perspektive der Hersteller mit der CCG verhandeln sollte.869 

Die Konflikte spiegeln sich auch in der Statistik der Herstellerauszeichnung und Scan-

nerinstallationen. Im Herbst 1978 existierten erst ca. 1.000 Artikel mit EAN-Strichcode 

                                                 
865 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 16 am 25.01.1978, S. 5. 
866 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 16 am 25.01.1978, S. 6. 
867 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 17 am 18.05.1978, S. 16. 
868 ZVEI-Mitteilungen 4/1979, S. 9. 
869 BDI-Mitteilungen 3/1978, S. 5f; ZVEI-Mitteilungen 5/1978, S. 12; ZVEI-Mitteilungen 4/1979, S. 9. 
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in der BRD, die in der Praxis von nur drei Unternehmen (BLV, Doderer Südmarkt, 

Tengelmann) in insgesamt sechs Märkten870 gescannt werden konnten. Im Hinblick auf 

die Haftungsfrage bedeutet dies, dass nur wenige Hersteller bislang tatsächlich von ihr 

in der Praxis betroffen waren. Aus diesem Grund lehnte der Aufsichtsrat den Antrag des 

Bundesverbandes Druck871 (basierend auf einem Wunsch des von der Rationalisierungs-

Gemeinschaft Verpackung (RGV)872 und der CCG gemeinsam getragenen Arbeitskrei-

ses) ab, der forderte, dass die Hersteller- und Druckerhaftung für die Lesbarkeit der 

EAN-Strichcodes generell befristet außer Kraft gesetzt werden sollte. Der Aufsichtsrat 

erkannte die grundsätzliche Problematik der Drucker an, plädierte jedoch vielmehr für 

bilaterale Vereinbarungen zwischen den bislang in vergleichsweise geringer Anzahl be-

troffenen Unternehmen. Die Hersteller sollten sich mit den Händlern darauf einigen, 

dass diese während der sogenannten „Erprobungsphase“ der EAN, die zunächst bis En-

de 1979 angedacht und dann aber, wie weiter zu zeigen sein wird, im Rahmen der Haf-

tungskontroverse immer weiter verlängert wurde, auf ihre Schadenersatzansprüche ver-

zichteten.873 Die CCG stellte eine Musterverzichtserklärung für die betroffenen Unter-

nehmen bereit und bewahrte die unterzeichneten Dokumente auf. Das Ziel der bilatera-

len Verzichtserklärungen auf Schadenersatzansprüche war, die Strichcodierung auf 

möglichst breiter Basis in der Praxis zu testen.874 

                                                 
870 Die BLV führte drei Scannermärkte (total 72 Kassen von IBM), Doderer zwei (total 12 Kassen von 
IBM) und Tengelmann einen Scannermarkt (9 Kassen von NCR). Coorganisation 6/1982, S. 5f. 
871 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 18 am 04.10.1978 weist darauf hin, dass der Bundesverband Druck 
geplant hatte, die Auseinandersetzungen zwischen ihm und der CCG im Hinblick auf die Haftungsrege-
lungen bei der Herstellerauszeichung bis vor das Bundeskartellamt zu tragen. GS1, Aufsichtsratsprotokoll 
Nr. 18 am 4. Oktober 1978, S. 7. 
872 Die RGV wurde im Jahr 1953 im RKW gegründet. Vgl. Langer 2013, S. 201. 
873 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 18 am 04.10.1978, S. 6. 
874 Der Aufsichtsrat formulierte seinen Standpunkt folgendermaßen: „Die Haftung für die Lesbarkeit des 
Strichcodedruckes enthält wegen der unzureichenden Prüfmethoden erhebliche Risiken. Die daraus ent-
stehende Unsicherheit erschwert die Ausweitung der begonnen Erprobung der Strichcodierung. […] An-
sprüche gegen Lieferanten strichcodierter Artikel drohen aber nur von den Handelsbetrieben, die bereits 
Lesegeräte haben und besonders stark an der Strichcodierung interessiert sind. […] Diese Betriebe wer-
den hierdurch von der CCG gebeten, die Erprobung durch Abgabe einer Erklärung zu erleichtern. Für 
Strichcodes, die bis Ende 1979 hergestellt werden, wird darin auf Ansprüche gegen Lieferanten und deren 
Vorlieferanten verzichtet, soweit es sich um die Eigenschaft der Lesbarkeit von Strichcodes handelt. Bis 
Ende 1979 werden alle Stichcodierungen als Erprobung der Technik gesehen. […] Die CCG hält einen 
vorformulierten Revers für diesen Verzicht bereit und nimmt die Hinterlegung dieser Erklärung vor. […]  
Auf diese Weise wird die Strichcodierung auf breiter Basis erprobungsfähig, obwohl die Eigenschaft der 
Lesbarkeit noch nicht festgelegt und die notwendigen Prüfmethoden noch unzureichend sind. Aufgrund 
der Erprobung kann die zukünftige Regelung   [sic!] angemessen für alle Betroffenen vorgenommen wer-
den.“ GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 18 am 04.10.1978, S. 6f. Die im vorliegenden Zitat gegenzeichne-
ten Auslassungen […] bedeuten Absätze im Original, Anmerkung der Autorin. 
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Der Aufsichtsrat führte neben der geringen Anzahl der Betroffenen noch zwei weitere 

Gründe an, die für einen bilateralen Haftungsverzicht sprachen: Zum einen wurde die 

Lesbarkeit bis dato noch nicht operationalisiert, das heißt, es existierten noch keine Kri-

terien, anhand der die Lesbarkeit gemessen werden konnte. Zum anderen existierten 

noch keine geeigneten Prüfmethoden und -geräte, um die Lesbarkeit innerhalb des 

Druckprozesses zu kontrollieren.875 Der CCG-Geschäftsführer Karlheinz Hagen mo-

nierte die angeblich fehlenden Prüfmethoden und damit zugleich die Meinung des Dru-

ckereiarbeitskreises. Aus seiner Sicht standen Geräte (zum Beispiel „Autoscan“) zur 

Verfügung, die in den USA bereits erfolgreich angewendet wurden (zum Beispiel bei 

dem Lebensmittelhersteller Del Monte und dem Einzelhändler Safeway) und auch in 

der BRD genügen könnten.876 Ein knappes Jahr später, im Herbst 1980, vertrat die 

Druckindustrie trotzdem immer noch die Auffassung, dass ihnen keine entsprechenden 

Geräte zur Verfügung standen. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt die Leseergebnisse in 

der Praxis laut dem Protokoll Nr. 25 zufriedenstellend waren, weigerten sich die Dru-

cker weiterhin, eine „Eventualhaftung“ zu übernehmen.877 

Um die von der Herstellerauszeichnung betroffenen Anwendergruppen zu unterstützen, 

richtete die CCG im Jahr 1979 eine Abteilung ein, in der die Unternehmen kostenlos 

und unverbindlich unter der Anleitung der CCG-Mitarbeiter ihre Andrucke testen konn-

ten. Diese zunächst als „Verifikationszentrum“ geplante und als „Beratungszentrum“ 

realisierte Dienstleistungsinstanz der CCG verfügte über zwei Scannerkassen unter-

schiedlicher Hersteller (NCR, Nixdorf) und über ein Kontrast- sowie Prüfmessgerät.878 

Zwei der genannten drei Handelsorganisationen, die das Scanning zu jener Zeit schon in 

der Praxis erprobten, erwiesen sich auch im Hinblick auf den sogenannten „Haftungs-

verzicht“ als Pioniere. Drei Betriebe der BLV und zwei der Doderer Südmarkt, die zur 

HKG gehörten, hatten auf die Aufforderung des CCG-Aufsichtsratsmitglieds Karl-

Heinz Severing (HKG) hin zum Beginn des Jahres 1979 bereits Erklärungen bei der 

CCG hinterlegt, die im Wortlaut der CCG-Verzichtserklärung entsprachen.879 

                                                 
875 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 18 am 04.10.1978, S. 6f. 
876 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 19 am 31.01.1979, S. 12f. 
877 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 25 am 16.10.1980, S. 5; food+nonfood 6/1981, S. 7. 
878 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 18 am 04.10.1978, S. 3; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 19 am 
31.01.1979, S. 5; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 20 am 10.05.1979, S. 4f. 
879 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 19 am 31.01.1979, S. 12. 
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Die ursprünglich bis zum Ende des Jahre 1979 von der CCG beschlossenen Regelungen 

zum bilateralen Haftungsverzicht wurden sukzessive Jahr für Jahr bis einschließlich 

zum Jahr 1983 vom Aufsichtsrat verlängert. Als Grund hierfür nennen die Aufsichts-

ratsprotokolle, dass bis dato immer noch keine verbindliche Regelungen und Definitio-

nen für die technischen Spezifikationen für die Lesbarkeit existierten.880 Die Verlänge-

rung des Haftungsverzichts im Jahr 1981 ist laut dem Protokoll Nr. 25 und den Berich-

ten in der Fachpresse eindeutig auf die andauernden Konflikte zwischen dem BDI und 

der CCG zurückzuführen, auf die im nächsten Abschnitt näher eingegangen wird. Der 

BDI kritisierte die Herstellerhaftung und forderte deshalb eine Überarbeitung der CCG-

Geschäfts- und Teilnahmebedingungen. Um dem BDI entgegenzukommen, beschloss 

der Aufsichtsrat der CCG in seiner Sitzung am 16. Oktober 1980, den damals für die 

Jahre 1979 und 1980 verabschiedeten Haftungsverzicht auch auf das Jahr 1981 auszu-

dehnen. Er einigte sich zu diesem Zeitpunkt zwar nicht darauf, die Geschäfts- und Teil-

nahmebedingungen zu ändern, vereinbarte aber, dass sich die Systemkommission und 

der CCG-Geschäftsführer Hagen mit der Frage nach einer möglichen generellen Ände-

rung der Regelungen näher auseinandersetzten.881 

Auch im Jahr 1984 debattierten die Aufsichtsratsmitglieder erneut über eine zeitliche 

Verlängerung des Haftungsverzichts.882 Dieser standen allerdings kartellrechtliche Hin-

dernisse entgegen, wie die Ausführungen in Kapitel 4.2 über die Umwandlung der CCG 

in einen Rationalisierungsverband im Jahr 1983 zeigen werden. 

Abschließend soll ein Beispiel aus der Praxis verdeutlichen, in welchem Umfang zu 

Beginn der 1980er Jahre die Produkte herstellerseitig mit der EAN ausgezeichnet wa-

ren. Im Jahr 1982, fünf Jahre nach der Einführung der EAN in der BRD und acht Jahre 

nach dem ersten Scan in den USA, kostete ein Scanner (nur das Lesegerät, die Kosten 

für die Datenkasse/das Datenterminal sind hier nicht inkludiert) je nach Hersteller zwi-

schen 8.000 DM und 12.000 DM. Der Grosso-Markt (Warenhaus) in Wiesbaden der 

Unternehmensgruppe Tengelmann mit 4.000 qm Verkaufsfläche beispielsweise begann 

im Jahr 1979 mit dem Scanning. Im ersten Jahr waren nur 1.000 Artikel herstelleraus-

gezeichnet, im Mai 1981 konnten 6.000 Artikel (von insgesamt 10.000 PLU-Artikeln) 

                                                 
880 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 25 am 16.10.1980, S. 5; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 26 am 
20.01.1981, S. 6; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 28 am 12.11.1981, S. 4; GS1, Aufsichtsratsprotokoll 
Nr. 29 am 11.03.1982, S. 4; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 31 am 26.10.1982, S. 6. 
881 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 25 am 16.10.1980, S. 5; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 26 am 
20.01.1981, S. 6; BDI-Informationen + Meinungen 6/1981, S. 7; food+nonfood 6/1981, S. 7. 
882 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 33 am 21.06.1983, S.1. 
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mit einer Hersteller-EAN verzeichnet werden. Wegen der hohen nonfood-Anteile be-

trug die Scanningrate anfangs maximal 50 Prozent des Umsatzes. In der Discount-Linie 

„Basis“  derselben Unternehmensgruppe konnte durch die gezielte Auswahl von Liefe-

ranten (bei gleichem oder nur geringfügig teurerem Angebot bekam der Hersteller mit 

der EAN-Codierung den Zuschlag) eine Herstellerauszeichnung im food-Bereich von 

70 Prozent erreicht werden. Insgesamt aber machten die EAN-Artikel nur 40 Prozent 

des Umsatzes aus, da der größte Umsatzanteil mit Frischwaren erreicht wurde, die aus 

Kostengründen (teure Barcodeetiketten druckende Waagen) noch nicht EAN-codiert 

wurden.883 In der Fachzeitschrift Dynamik im Handel (6/1982) berichtet Adolf Hauter, 

der Leiter der Hauptabteilung Warenwirtschaftssysteme in Filialen der Tengelmann 

Warenhandelsgesellschaft, dass die Bereitschaft seiner Lieferanten, das EAN-System 

einzuführen, eher gering war: „In mehreren Aktionen wurden die Lieferanten von uns 

auf [sic!] EAN-Auszeichnung angesprochen. In einer Analyse unseres Zentralen [sic!] 

Bereichs Einkauf wurde festgestellt, daß bei 33 % der Lieferanten [sic!] geringe Nei-

gung zur EAN-Einführung besteht. Insbesondere die Non-food-Lieferanten stehen ver-

ständnislos der Entwicklung gegenüber. Aber auch Food-Lieferanten sträuben sich wei-

terhin.“884 Dass nicht nur Tengelmann, sondern auch andere Händler um die Einführung 

der EAN bei ihren Lieferanten warben, zeigt eine Werbeaktion der CCG in Zusammen-

arbeit mit einigen Handelsgruppen im Jahr 1981. Die CCG stellte Werbezettel bereit, 

die die folgenden Händler in folgender Anzahl (Exemplare in Klammern) anforderten: 

Karstadt  (25.000), Hertie (25.000), Woolworth (3.000), Kaufring (8.000), Kaufhalle 

(5.000), Allkauf (2.000), Ratio (5.000), Katag (5.000), Rewe (3.000), Gedelfi (1.500).885 

Anhand der Einkaufspolitik von Tengelmann wird deutlich, wie die Händler die Her-

steller dazu bewegten, ihre Produkte mit der EAN auszuzeichnen. Dadurch, dass Ten-

gelmann bevorzugt bei den Produzenten einkaufte, die ihre Artikel mit der EAN be-

druckten, selbst wenn diese Produkte geringfügig teurer waren als bei der Konkurrenz, 

übte der Einzelhändler Druck auf die Hersteller aus, die EAN zu implementieren. Die-

ses Beispiel veranschaulicht darüber hinaus, wie sich die Machtverhältnisse zwischen 

den Herstellern und Händlern durch die Digitalisierung änderten. Die Händler nahmen 

aktiv auf den Produktions- und Verbrauchszyklus der Lebensmittel und Konsumgüter 

Einfluss, indem sie entschieden, dass nur Produkte mit EAN in die Regale und damit an 

                                                 
883 Dynamik im Handel 6/1982, S. 56-63. 
884 Dynamik im Handel 6/1982, S. 62. 
885 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 26 am 20.01.1981, S. 2. 
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den Verbraucher kamen. Schließlich veranschaulicht die Herstellerauszeichnung auch 

den funktionellen Wandel zwischen den Herstellern und den Händlern. Die im Selbst-

bedienungszeitalter für die Konsumenten zur Beurteilung der Ware wichtige Preisaus-

zeichnung ging durch die EAN-Herstellerauszeichnung von den Händlern auf die Her-

steller über. Wurden vor der EAN und dem elektronischen PLU-System die Produkte 

von den Händlern selbst im Geschäft personalkostenintensiv mit dem Preis etikettiert, 

übernahmen dies nun die Hersteller, indem sie ihre Produkte mit der in der Verpackung 

integrierten EAN auslieferten. Die Händler konnten sich so darauf konzentrieren, dass 

die Regalauszeichnung vorhanden und mit dem in der Datenkasse gespeicherten Preisen 

identisch war. Dies war im POS-Scanning-Zeitalter eine wichtige Maßnahme, um das 

Vertrauen der Konsumenten in das automatische Kassieren zu stärken und zu sichern.886 

Eng verbunden mit der Frage nach den Rechten und Pflichten der Hersteller im EAN-

System waren auch die Auseinandersetzungen zwischen der CCG und namhaften In-

dustrieverbänden darüber, ob die Interessen der Hersteller in der CCG rechtmäßig ver-

treten waren und von welcher Organisation. 

4.1.3 Konfligierende Interessen: CCG, Markenverband und BDI 

Wie in 4.1.1 erläutert sah die BAG vor, mit einem Stufenplan das EAN-System bei ih-

ren Lieferanten zu bewerben. Zu diesem Zweck führte die BAG im Dezember 1977 ein 

Gespräch mit dem Konsumgüterausschuss des BDI. An diesem Gespräch nahmen auch 

ein Vertreter des Markenverbandes sowie der Vorsitzende und der Geschäftsführer der 

CCG teil. Neben der Kritik an der EAN-Codierung in Form des Balkensymbols wurde 

in dem Gespräch auch infrage gestellt, ob der Markenverband in der CCG für die ge-

samte Industrie sprechen könnte. Der BDI beschloss deshalb, mehrere Gesprächskreise 

einzurichten, in der die einzelnen Industriebranchen über die bbn und EAN beraten soll-

ten. Das Angebot von Karlheinz Hagen, diese Gespräche im Rahmen der CCG stattfin-

den zu lassen, wurde vom BDI abgelehnt. Darüber hinaus blieb offen, ob die CCG zu 

diesen Gesprächen eingeladen werden sollte. Der BDI887 sah sich als Spitzenverband 

der bundesdeutschen Industrie und industrienaher Dienstleistungen und stand offen-

sichtlich in Konkurrenz zum CCG-Gesellschafter Markenverband und damit auch zur 

CCG. Die CCG jedoch verfolgte trotz der Distanzierung des BDI weiterhin das Ziel, 

                                                 
886 Coorganisation 4/1983, S. 30f. 
887 Grundlegend zum BDI siehe Bührer 2008, S. 233-248; Bührer 2010b, S. 43-65. Zur Europapolitik des 
BDI siehe Platzer 1984. 
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Einfluss auf die Entscheidungsprozesse innerhalb des BDI zu nehmen. Zunächst plante 

die CCG, für die angedachten Gesprächsrunden Informationsmaterial zur Verfügung zu 

stellen und an einer Teilnahme von Karlheinz Hagen an den Treffen festzuhalten. Sollte 

es nicht möglich sein, dass die CCG bei den Diskussionen anwesend wäre, wollte die 

CCG versuchen, ihre Industrievertreter in die Gesprächskreise zu schleusen.888 

Anfangs lehnte der BDI das EAN-System wegen seiner nationalen Durchführungsre-

geln ab. Er kritisierte unter anderem die Einführungsfristen, die Separierung der EAN-

Bestandteile (bbn, EAN, Strichcode) im BAG-Stufenplan, die Haftung, die Kostenrege-

lung sowie das Schiedsverfahren bei Streitfällen.889 In seiner Sitzung am 31. Januar 

1979 beschloss der CCG-Aufsichtsrat weiter mit dem BDI zu verhandeln, denn „[…] 

schließlich sei der BDI nicht irgendein Verband, sondern eben der BDI.“890 Die Vertre-

ter des Handels im CCG-Aufsichtsrat forderten, dass sich die CCG aber nur einge-

schränkt kompromissbereit gegenüber dem BDI zeigte. Die EAN wurde bereits als 

Kompromiss von Industrie und Handel verabschiedet. Die Aufwertung, die der Handel 

in diesem Zuge erfahren hatte, sollte nicht wieder durch einen neuen Kompromiss her-

abgesetzt werden. Zudem sollten bestehende Teilnehmer am EAN-System nicht verun-

sichert werden.891 Im Herbst des Jahres 1979 begrüßte der Aufsichtsrat die aus seiner 

Sicht inzwischen „im ganzen positive Haltung“ des BDI zur EAN.892 Allerdings fehlte 

der CCG noch ein „grundsätzliches Bekenntnis“ des BDI zur EAN-Strichcodierung.893 

Die weiteren Gespräche zwischen BDI und CCG bzw. zwischen dem BDI und dem 

Markenverband kreisten um formale Aspekte, zum Beispiel thematisierten der BDI und 

der Markenverband eine zukünftige paritätische Vertretung im CCG-Aufsichtsrat.894 Al-

lerdings hielt der Frieden zwischen der CCG und dem BDI nicht lange. Das Protokoll 

der 23. Aufsichtsratssitzung am 31. Januar 1980 berichtet von einem „großen Rück-

                                                 
888 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 16 am 25. Januar 1978, S. 3f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 19 am 
31. Januar 1979, S. 3. Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., „Der BDI – Spitzenverband der deut-
schen Wirtschaft“, online im Internet: http://www.bdi.eu/Ueber-uns.htm, zuletzt abgerufen am 
13.08.2015. 
889 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 19 am 31.01.1979, S. 8, GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 20 am 
10.05.1979, S. 5. 
890 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 19 am 31.01.1979, S. 8. 
891 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 19 am 31.01.1979, S. 8f 
892 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 21 am 06.09.1979, S. 5. 
893 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 21 am 06.09.1979, S. 6. 
894 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 21 am 06.09.1979, S. 6; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 22 am 
18.10.1979, S. 3. 
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schlag“, den die Zusammenarbeit zwischen der CCG und dem BDI erfahren hatte.895 

Der BDI und die CCG hatten vereinbart, die Ergebnisse der gemeinsamen Gespräche in 

ihren Mitgliederzeitschriften zu veröffentlichen. Während der BDI dies bereits über sei-

ne Mitgliedsverbände getan hatte, hatte die CCG bis dato noch keine eigene Bekannt-

machung herausgegeben. Aus diesem Grund zweifelte der BDI an der Loyalität der 

CCG und verweigerte sich weiteren Gesprächen. Die CCG erklärte, dass sie mit einer 

Verlautbarung gewartet hatte, weil einerseits Mitglieder des BDI in der Öffentlichkeit 

(ANUGA 1979, Leserbriefe in der Lebensmittelzeitung) dem EAN-System ablehnend 

aufgetreten waren. Andererseits waren sich die CCG-Aufsichtsräte bis dato noch unei-

nig und wollten mit einer Veröffentlichung bis zur nächsten Aufsichtsratssitzung war-

ten. Angesichts des schlechten Klimas zwischen dem BDI und der CCG beschloss der 

Aufsichtsrat in seiner Januarsitzung, die Ergebnisse der Verhandlungen nun zu publizie-

ren.896 Im Frühjahr 1980 veröffentlichte die CCG die Vereinbarungen mit dem BDI in 

ihren CCG-Mitteilungen897, dem damaligen Sprachrohr der CCG. Laut dem Protokoll 

Nr. 24 stimmte das den BDI versöhnlich mit der CCG. Darüber hinaus versuchte die 

CCG, den BDI über eine Mitarbeit in der CCG in das EAN-System zu integrieren (und 

zu kontrollieren?). Der BDI allerdings lehnte eine direkte Beteiligung in der CCG ab. Er 

begründete dies damit, dass er ein „Verband der Verbände“ wäre und deshalb nicht 

„sektoral“, also für die Konsumgüterindustrie, agieren könnte.898 Da eine institutionelle 

Zusammenarbeit der CCG mit dem BDI nicht möglich war, dachte der CCG-

Aufsichtsrat darüber nach, stattdessen ein gemeinsames Gremium von BDI und Mar-

kenverband zu gründen.899  

Anhand der Auseinandersetzungen der CCG mit dem BDI wird deutlich, dass die CCG 

in ihren Standardisierungen auch ihre Kompetenzen aushandelte. Die CCG als korpora-

tiver Akteur mit ihrer Aufgabe, die Daten- und Warenströme der Händler und Hersteller 

zu harmonisieren, befand sich in Konkurrenz zu anderen etablierten Interessenvertre-

tungen der Händler und Hersteller. Der Konflikt der CCG und ihrer Gesellschafterin 

Markenverband mit dem BDI betraf allerdings nicht nur die Kernaufgabe der CCG, die 

                                                 
895 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 31.01.1980, S. 5. 
896 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 31.01.1980, S.5f. 
897 Die von der CCG veröffentlichten CCG-Mitteilungen erschienen vier Mal pro Jahr von 1974 bis 1981. 
Am 5. Februar 1982 wurden die CCG-Mitteilungen von der Coorganisation. Internationale Fachzeit-

schrift für kooperative Logistik und Kommunikation abgelöst. Coorganisation 1/1982, S. 4. 
898 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 24 am 07.05.1980, S. 6. 
899 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 24 am 07.05.1980, S. 6; Centrale für Coorganisation Juli 1977, S. 3. 
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Gestaltung des EAN-Systems, sondern auch weitere CCG-Projekte, wie die Standardi-

sierung der Palettenhöhe. In den Aushandlungsprozessen um einen gemeinsamen, für 

Hersteller und Händler bundesweit verbindlichen Standard zeigt sich, in welchem Aus-

maß und mit welcher Bedeutung die CCG zu Beginn der 1980er Jahre in der westdeut-

schen Wirtschaft mit anderen Interessenvertretungen konkurrierte. 

4.2 Die Umwandlung der CCG in einen Rationalisierungsverband 

4.2.1 Die Konflikte um die Standardisierung der Palettenhöhe 

Nach dem Inkrafttreten dem EAN begann die CCG weitere Arbeitskreise zu gründen, 

die sich mit über die EAN hinausgehenden Fragestellungen beschäftigten, die den Wa-

ren- und Datenaustausch zwischen den Händlern und Herstellern betrafen. So etablier-

ten die CCG den ebenfalls von Vertretern der Industrie und des Handels paritätisch be-

setzten Arbeitskreis Palettenhöhe, der seine erste Sitzung im Januar 1978 abhielt. Die 

Gesellschafter der CCG, die RGH und der Markenverband, benannten die jeweiligen 

Teilnehmer. In ihrer konstituierenden Sitzung diskutierten die Mitglieder des neuge-

schaffenen Arbeitskreises ihre Aufgaben. Aus dem Protokoll der Aufsichtsratssitzung 

am 25. Januar 1978 geht hervor, dass die Teilnehmer dabei beachteten, welche Themen 

in den entsprechenden bestehenden Arbeitskreisen der RGH und des Markenverbandes 

behandelt wurden. Nicht überschneidungsfrei mit den Arbeitsgebieten der Gesellschaf-

terverbände beschlossen sie, dass sie eine Kompromisslösung für die Ladehöhen bei Pa-

letten finden sollten, die die Anforderungen sowohl der Händler als auch der Hersteller 

berücksichtigte. Die Händler forderten eine normierte Ladehöhe, um ihren Warenein-

gang und die Lagerung der Waren effizient zu gestalten. Sie wollten, dass die Höhe der 

in Regalfächern gelagerten Paletten auf ihre Kommissionierungsarbeiten abgestimmt 

und normiert wurde. Die Hersteller dagegen weigerten sich, sich auf ein verbindliches 

Maß festzulegen, weil sie ihre Paletten möglichst transportgünstig beladen wollten, was 

einer Standardisierung entgegenstand (unterschiedliche Waren mit ihren unterschiedli-

chen Größen, Gewichten und Beschaffenheiten bedingen unterschiedliche Verpackun-

gen und damit unterschiedliche Ladehöhen). Sie wollten die Beladung der Paletten des-

halb weiterhin individuell entscheiden. In der Aufsichtsratssitzung am 30. Januar 1980 

präsentierte der Arbeitskreis als das Ergebnis seiner Kompromisssuche zwei Paletten-

maße: 105 cm (Standardmaß I) und 195 cm (Standardmaß II), mit jeweils einer 
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Schwankungsbreite von 45 cm nach unten.900 Darüber hinaus ersuchten die Vertreter 

des Arbeitskreises den Aufsichtsrat, seine Ergebnisse als „allgemeine Empfehlung für 

die Verwendung in der Lebensmittelwirtschaft“901 zu verabschieden. So diskutierte der 

CCG-Aufsichtsrat anschließend, ob er diese Maße als Empfehlungen veröffentlichen 

sollte. Seine Entscheidung wollte er davon abhängig machen, ob die Gesellschafter und 

der BDI zustimmten. Die RGH befürwortete die Empfehlungen zügig. Da aber der BDI 

den Markenverband gebeten hatte, vor einer Entscheidung der CCG noch einmal intern 

über das Thema beraten zu können, und der Markenverband ja zeitgleich mit dem BDI 

über das EAN-System verhandelte, beschloss der Aufsichtsrat, die Veröffentlichung zu 

vertagen.902 

Am 7. Mai 1980 verabschiedete der Aufsichtsrat schließlich die „Empfehlung zur Ver-

einheitlichung der Ladehöhen von verpackten Fertigwaren auf Pool-Paletten in der Le-

bensmittel-, Waschmittel- und Körperpflegemittelindustrie sowie artverwandter Berei-

che der Konsumgüterindustrie“, nachdem der Aufsichtsrat bereits in seiner vorherge-

henden Sitzung das Ergebnis inhaltlich beschlossen und der Markenverband dieses in-

zwischen auch nochmal bestätigt hatte.903 Die CCG überlegte anschließend, in welcher 

rechtlichen Form sie die Standardisierung publik machen sollte. Zunächst plante sie, ih-

re Ergebnisse als „Standardregelungen“904 zu veröffentlichen. Der BDI legte daraufhin 

Einspruch gegen die CCG-Regelungen beim Bundeskartellamt905 ein, weil für ihn die 

CCG-Standardisierung ein genehmigungspflichtiges Rationalisierungskartell darstellte. 

Ein Rationalisierungskartell ist eine Organisation, zu deren in ihrer Satzung festge-

schriebenen Aufgaben es gehört, Normungs- und Typungsvorhaben906 durchzuführen 

und dabei die von ihren Standardisierungen betroffenen Anwender in angemessener 

                                                 
900 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 16 am 25.01.1978, S. 11; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 17 am 
18.05.1978, S. 10f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 31.01.1980, S. 10f. 
901 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 31.01.1980, S. 10. 
902 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 16 am 25.01.1978, S. 11; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 17 am 
18.05.1978, S. 10f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 31.01.1980, S. 10f. 
903 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 24 am 07.05.1980, S. 13. 
904 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 26 am 20.01.1981, S. 5. 
905 Die CCG hatte sich sowohl im Hinblick auf die EAN als auch schon bei der ban-L mit dem Bundes-
kartellamt ausgetauscht. Mögliche kartellrechtliche Bedenken des Amtes hatte sie jeweils mit einer ent-
sprechenden Erklärung der Artikelnummernsysteme in Gesprächen ausräumen können. GS1, Aufsichts-
ratsprotokoll Nr. 15 am 15.09.1977, S. 5. 
906 Unter Typung ist die Standardisierung des gesamten Endprodukts zu verstehen, während sich der Be-
griff der Normung auf die Standardisierung von Einzelteilen bezieht. Vgl. Springer Gabler Verlag (Her-
ausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Typung, online im Internet: http://wirtschaftslexikon. 
gabler.de/Archiv/57498/typung-v4.html, zuletzt abgerufen am 18.05.2015. 
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Weise zu beteiligen.907 Aus den Aufsichtsratsprotokollen Nr. 26 (Sitzung vom 20. Janu-

ar 1981) und Nr. 25 (Sitzung vom 16. Oktober 1980) wird ersichtlich, dass der BDI die 

Empfehlung kritisierte, weil er ihre Rechtsverbindlichkeit für die bundesdeutsche In-

dustrie fürchtete. Die CCG setzte sich daraufhin selbst mit dem Bundeskartellamt in 

Verbindung. Sie entschied sich schließlich dafür, die Regelungen in Form einer „Emp-

fehlung“ rechtlich zu gestalten. Das Bundeskartellamt hatte die CCG in diesem Zu-

sammenhang darauf hingewiesen, dass die Standardmaße für die Palettenhöhe eine zu-

lässige, aber anmeldepflichtige Rationalisierungsempfehlung darstellte.908 Um sie an-

melden zu können, bedurfte sie der Stellungnahme eines Rationalisierungsverbandes. 

Die CCG fragte deshalb die Rationalisierungs-Gemeinschaft Verpackung (RGV) an, ei-

ne Unbedenklichkeitserklärung abzugeben. Offenbar fürchtete die CCG, dass die RGV 

ebenfalls Bedenken gegenüber den Empfehlungen hatte. Sie hoffte, die RGV durch eine 

entsprechende Stellungnahme beim Bundeskartellamt auf ihre Seite ziehen und einen 

zusätzlichen Einspruch verhindern zu können. Die RGV zögerte zunächst und lehnte es 

dann schließlich ab, der CCG eine Unbedenklichkeitserklärung auszustellen. Die Quel-

len nennen keine Gründe für die Weigerung der RGV. Offenbar lag es aber nicht an ei-

nem Desinteresse der RGV an einer grundsätzlichen Standardisierung, denn die RGV 

hatte zeitgleich den DIN-Fachnormenausschuss „Transportkette“ gebeten, eine Normie-

rung der Palettenhöhen zu erarbeiten.909 Vielmehr lässt sich vermuten, dass die wie in 

Kapitel 4.1 dargestellten zeitgleich stattfindenden, ungelösten Konflikte zwischen der 

RGV und der CCG um die Haftung in den CCG-Geschäfts- und Teilnahmebedingungen 

die RGV davon abhielt, der CCG die Unbedenklichkeitserklärung auszustellen. Wie 

konnte die CCG dennoch die Standardisierung der Palettenhöhe als Empfehlung verab-

schieden? 

4.2.2 Der Wandel der CCG zum Rationalisierungsverband 

Mit der Ablehnung der RGV stellte sich die CCG die Frage, ob sie nicht eigentlich 

selbst ein Rationalisierungsverband und somit von der Anmeldepflicht entbunden wäre. 

Die CCG stellte daraufhin in einem Gespräch mit dem Bundeskartellamt am 3. Dezem-

ber 1980 ihren rechtlichen Status zur Diskussion. Zudem legte der CCG-

                                                 
907 Vgl. Winter 1998, S. 789. 
908 Nach § 38 Abs. 2 Nr. 2 GWB in der Form vom 24.09.1980. GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 26 am 
20.01.1981, S. 5. 
909 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 25 am 16.10.1980, S. 2, 4; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 26 am 
20.01.1981, S. 5f. 
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Geschäftsführer Hagen in einem Schreiben an das Bundeskartellamt nochmals dar, dass 

die kritisierte Standardisierung paritätisch von den Händlern und Herstellern erarbeitet 

worden war und kartellrechtliche Bedenken somit ausgeschlossen werden könnten.910 

Das Bundeskartellamt bewertete aber genau diesen Aspekt, nämlich das Zustandekom-

men der Empfehlung unter der Beteiligung der betroffenen Wirtschaftskreise, grund-

sätzlich anders und kritisierte das Vorgehen der CCG bei der Erstellung der Standardi-

sierung. Darüber hinaus forderte das Bundeskartellamt, dass ein Rationalisierungsver-

band entsprechende Prozesse transparent machte und in seiner jeweiligen Satzung 

schriftlich verankerte. Dies war bei der CCG nicht der Fall, so dass das Bundeskartell-

amt der CCG im Mai 1981 (noch) den Status als Rationalisierungsverband absprach. 

Um die Voraussetzung zu erfüllen, empfahl das Bundeskartellamt laut dem Aufsichts-

ratssitzungsprotokoll Nr. 27 vom 14. Mai 1981, dass die CCG ein Procedere anwendete, 

welches in ähnlicher Form das DIN praktizierte. Demnach sollte die CCG zunächst das 

Projekt bekanntmachen, dann einen Entwurf ausarbeiten und eine breite Öffentlichkeit 

zur Stellungnahme einladen, und schließlich ein Schiedsgericht bzw. ein Schiedsverfah-

ren einrichten. Vor allem der letztgenannte Aspekt wurde innerhalb des CCG-

Aufsichtsrats kontrovers diskutiert. Während der Rechtsbeistand der CCG und Vertreter 

der Industrie ein Schiedsgericht befürworteten, lehnten Vertreter des Handels vehement 

ab, dass ein Schiedsverfahren in der CCG-Satzung verankert werden sollte. Der Auf-

sichtsrat Wolfgang Laube (Gedelfi) begründete seine abwehrende Haltung damit, dass 

er einerseits befürchtete, dass „[…] ein Schiedsgericht für komplizierte Sachfragen 

überfordert werden könne“911 und andererseits, dass die Arbeit der CCG gebremst wer-

den würde, wenn sie externe Kritik an ihrer Arbeit in der Satzung institutionalisierte.912 

Das Schiedsgericht aber stellte letztendlich den Dreh- und Angelpunkt bei der Durch-

setzung der Palettenempfehung und der Umwandlung der CCG in einen Rationalisie-

rungsverband dar, da die vorherigen Punkte laut dem Bundeskartellamt erfüllt (Entwurf 

und Stellungnahmen) bzw. obsolet (Bekanntmachung des Projektes) waren. Mit der 

Einrichtung eines Schiedsgerichts sollte sichergestellt werden, dass die Interessen der 

von dem jeweiligen Standardisierungsprojekt Betroffenen berücksichtigt und gewahrt 

wurden. Die CCG bewegte sich bekanntermaßen mit ihrer Empfehlung zur Palettenhöhe 

im kartellrechtlich kritischen Bereich, da es sich hier um eine Standardisierung aus dem 

                                                 
910 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 26 am 20.01.1981, S. 5f. 
911 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 27 am 14.05.1981, S. 15. 
912 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 27 am 14.05.1981, S. 15. 
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Bereich der „Vorhaben, welche die einheitliche Anwendung von Normen und Typen 

zum Gegenstand haben“913 handelte. Diese Standards konnten nur von einer Organisati-

on (konkret einem Rationalisierungsverband) vergeben werden, die diese Aufgabe in ih-

rer Satzung verankerte.914 

Die CCG setzte eine Aufsichtsratskommission („Satzungskommission“) ähnlich der 

Systemkommission für die EAN ein, um die Satzung und Geschäfts- und Teilnahmebe-

dingungen auf die bestehenden Mängel hin zu überarbeiten. Da wie aufgezeigt die Ein-

wände gegen die Standardisierung der Palettenhöhe vor allem aus den Reihen der In-

dustrie stammten, setzte sich der Markenverband zur damaligen Zeit parallel dafür ein, 

die Kritiker von der Sinnhaftigkeit des CCG-Projektes zu überzeugen.915 Der BDI je-

doch zweifelte weiterhin daran, dass die Palettenempfehlung kartellrechtlich einwand-

frei war.916 

In der Aufsichtsratssitzung am 12. November 1981 diskutierten die Aufsichtsräte drei 

Lösungen zur Reorganisation der CCG: Die Industrievertreter stimmten für die soge-

nannte „duale Lösung“. Diese sah vor, einen Rationalisierungsverband mit breiter Ver-

tretung aller Betroffenen zu gründen, der die CCG-Projekte entwickelte. Die bisherige 

CCG sollte eigenständig Dienstleistungen zum Durchführen der Projekte anbieten. Die 

Vertreter des Handels dagegen strebten eine Reorganisation der CCG mit minimalem 

Aufwand an. Sie wollten die CCG als Exekutivorgan behalten und sie gleichzeitig in ei-

nen Rationalisierungsverband umwandeln, indem sie die Satzung entsprechend den kar-

tellrechtlichen Mindestanforderungen änderte. Keine Beachtung fand die dritte Option 

(Auflösung der bisherigen CCG und gleichzeitige Neugründung mit geänderter Organi-

sationsstruktur), die mit den zwei bereits genannten ebenfalls im Sitzungsprotokoll an-

geführt wird.917 In den Aushandlungsprozessen wird deutlich, dass die Händler befürch-

teten, dass eine Reorganisation der CCG bedeutete, den betroffenen Industrieverbänden 

ihren gewünschten Einfluss zu sichern und damit das übergeordnete Ziel der gemeinsa-

men Rationalisierung auszuhebeln. Die Hersteller argumentierten genau gegensätzlich, 

                                                 
913 Coorganisation 2/1983, S. 12. 
914 Centrale für Coorganisation Juli 1977, S. 64; Coorganisation 2/1983, S. 10-15. 
915 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 27 am 14.05.1981, S. 15-17; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 29 am 
11.03.1982, S. 3; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 30 am 14.06.1982, S. 10. 
916 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 31 am 26.10.1982, S. 3, 6; 
917 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 28 am 12.11.1981, S. 4f; Coorganisation 2/1983, S.12. 
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nämlich dass sich der Einfluss der CCG erhöhte, wenn sie alle Kräfte band.918 Auch die 

Gesellschafter meldeten sich zu Wort und forderten, dass ihr Einfluss bestehen blieb.919 

Die Satzungskommission schlug dem Aufsichtsrat im weiteren Verlauf vor, den Gesell-

schaftsvertrag um Richtlinien zu ergänzen, um die geforderte Beteiligung der Betroffe-

nen zu sichern und die Anerkennung als Rationalisierungsverband zu erlangen.920 

Nachdem das Bundeskartellamt keinen Einspruch gegen diesen Entwurf der Satzungs-

kommission erhob, beschloss der Aufsichtsrat einstimmig, den CCG-Gesellschaftern 

die erarbeitete Änderung zu empfehlen.921 Am 3. Mai 1983 änderten die Gesellschafter 

schließlich mit notarieller Beglaubigung den CCG-Gesellschaftsvertrag, um als Ratio-

nalisierungsverband anerkannt zu werden.922 Das Bundeskartellamt hatte zuvor am 15. 

März 1983 der CCG grünes Licht gegeben und schriftlich mitgeteilt, dass „[…] die Be-

schlußabteilung die von Herrn Rechtsanwalt Löhr [Rechtsbeistand der CCG, Anmer-

kung der Autorin] mit vorbezeichnetem Schreiben [Löhr an das Bundeskartellamt am 

10. März 1983, Anmerkung der Autorin] übersandten Entwürfe des geänderten Gesell-

schaftsvertrages der CCG sowie der Richtlinien für das Verfahren bei der Erarbeitung 

von Normen- und Typenempfehlungen abschließend geprüft hat. Sie hat danach keine 

Bedenken gegen das beabsichtigte Vorgehen und Verfahren bei der Ausgestaltung der 

CCG zum Rationalisierungsverband.“923 Die Satzungsänderung erfolgte folgenderma-

ßen: Im Gesellschaftszweck (§ 2 des GmbH-Vertrages) wurde darauf hingewiesen, dass 

die CCG „Richtlinien für eine ordnungsgemäße Beteiligung der betroffenen Wirt-

schaftskreise bei Vorhaben, welche die einheitliche Anwendung von Normen und Ty-

pen zum Gegenstand haben“ erlassen hatte, die als Anlage beigefügt und Teil des Ge-

sellschaftsvertrages waren.924 

Damit jedoch verstummte die kartellrechtliche Kritik nicht: Obwohl der Markenverband 

dem BDI anbot, seine Sitze im Aufsichtsrat vollständig mit dem BDI abzustimmen, 

nahm der BDI dieses Angebot nicht an und kritisierte weiterhin die CCG als korporati-

                                                 
918 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 29 am 11.03.1982, S. 6f. 
919 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 30 am 14.06.1982 , S. 4. 
920 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 30 am 14.06.1982, S. 7. 
921 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 32 am 03.03.1983, S. 3. 
922 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 33 am 21.06.1983, S. 5; Coorganisation 2/1983, S. 11-17. 
923 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 33 am 21.06.1983, Anlage: Schreiben des Bundeskartellamts, vertre-
ten durch Dr. Weiß, an die CCG, vertreten durch Herrn Hagen, am 15. März 1983, Betreff „Anerkennung 
als Rationalisierungsverband“. 
924 Coorganisation, 2/1983, S. 12f. 
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ven Akteur.925 Auch die Auseinandersetzungen um die Palettenempfehlung wurden 

durch die rechtliche Veränderung der CCG nicht automatisch beendet. Die Empfehlung 

wurde erst im Jahr 1985 freigegeben, nachdem die Entwürfe in aufwändigen Verfahren 

veröffentlicht und insgesamt 22 Einsprüche verhandelt worden waren.926 

4.2.3 Bedeutungen und Zusammenhänge 

Mit der Standardisierung der Palettenhöhe als Aspekt des „Reizwortes Rampe“927 tan-

gierte die CCG weite Teile der Konsumgüterindustrie. Im Vergleich mit der EAN besaß 

die Palettenhöhe eine größere Reichweite und praktische Bedeutung in der ersten Hälfte 

der 1980er Jahre. Während von den EAN-Regelungen nur die am System angemeldeten 

Anwender betroffen waren, wirkte sich die Standardisierung der Palettenhöhe auf alle 

Akteure der Konsumgüterwirtschaft aus. Die Einführung einer einheitlichen Palettenhö-

he bedeutete, dass die Hersteller und Händler ihre materielle Welt reorganisieren muss-

ten. Die Hersteller mussten alle mit der Beladung der Paletten zusammenhängenden Be-

triebsabläufe umstellen. Die Händler profitierten zwar von den Standards bei ihrem Wa-

reneingang und ihrer Lagerorganisation, allerdings mussten auch sie zuvor ihre Prozesse 

den neuen Regelungen anpassen. Die Standardisierung der Palettenhöhe hatte letztlich 

für die CCG existenzielle Bedeutung: „Man kann heute festhalten, daß die CCG der Pa-

lettenhöhe diesen herausragenden Status [als Rationalisierungsverband, Ergänzung der 

Autorin] verdankt.“928 Als Rationalisierungsverband gewann die CCG an Einfluss auf 

die Gestaltung der westdeutschen Wirtschaft und spielte in einer Liga mit etablierten 

Verbänden wie dem RKW, dem DIN, dem VDI und dem BDI.929 

Am Beispiel der Standardisierung der Palettenhöhe zeigt sich darüber hinaus, dass sich 

die CCG nicht nur der Digitalisierung der Waren- und Datenströme zwischen den Her-

stellern und Händlern annahm, sondern auch der Reorganisation des materiellen Waren-

flusses. Dies war zum einen den Interessen der Stakeholder geschuldet, die eine Lösung 

für ihre Betriebspraxis suchten. Aus den personellen Verflechtungen in den Arbeitskrei-

                                                 
925 Coorganisation, 2/1983, S. 14. 
926 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 34 am 03.11.1983, S. 2; GS1, Hagen 1998, S. 69; Coorganisation 
3/1983, S. 38-41. 
927 Die Standardisierung der Palettenhöhe stellte einen Teilaspekt der Standardisierung des Wareneingan-
ges dar, welche damals unter dem Stichwort „Reizwort Rampe“ in der Fachöffentlichkeit diskutiert wur-
de. Dynamik im Handel 5/1982, S. 10. 
928 CCG-Geschäftsführer Karlheinz Hagen im Jahr 1998. GS1, Hagen 1998, S. 69. 
929 GS1, Hagen 1998, S. 82; Coorganisation 2/1983, S. 11; Coorganisation 2/1985, S. 39. 
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sen, Organisationen und Verbänden ergab sich, dass sich auch die behandelten Themen 

in den Gremien überlappten oder häuften. 

Zum anderen verdeutlicht die Standardisierung der Palettenhöhe, dass die Digitalisie-

rung der Daten- und Warenflüsse einher geht mit der Standardisierung der materiellen 

Flüsse. Bei beiden Prozessen mussten die Verbindungsstellen harmonisiert werden, da-

mit der Strom der Daten und Waren nicht abriss. Laut Monika Dommann steuerte die 

Logistik930 nicht erst im ausgehenden 20. Jahrhundert, wie beispielsweise von Richard 

Vahrenkamp als „Revolution“ postuliert931, die Güter- und Datenströme unserer globa-

len Gesellschaften, sondern veränderte bereits seit den 1920er Jahren die Produktion 

und Distribution von Waren. Im militärischen Bereich entstanden, etablierte sich die 

Logistik als betriebswirtschaftliches Konzept ausgehend von den USA in den 1960er 

Jahren.932 Im Zeitalter der Selbstbedienung mussten mehr Waren produziert und distri-

buiert werden, und umso mehr Bedeutung erlangten die Verbindungsstellen zwischen 

den Herstellern und Händlern, an denen der Warenfluss von einer Sphäre in die andere 

übertrat. Da jeder Warentransaktion auch einer Datentransaktion entsprach, häuften sich 

auch die Datenmengen, die störungsfrei weitergeleitet werden mussten. Wie bereits 

dargestellt wurde die immer leistungsfähigere EDV damals als vielversprechende Mög-

lichkeit gesehen, die Datenflüsse zu rationalisieren, zu automatisieren und zu steuern.933 

Hier schließt sich also der Kreis, und es wird deutlich, wie die Logistik“revolution“ mit 

der Digitalisierung Hand-in-Hand geht. Die EAN, die bekanntlich den Waren- mit dem 

Datenstrom verband, repräsentiert und materialisiert diese Aufeinanderbezogenheit der 

Logistik- und Digitalisierungsprozesse. Die CCG als Organisation nahm sich der Auf-

gabe an, die Verbindungsstellen der materiellen und informatorischen Flüsse zu stan-

dardisieren. 

Der Konflikt um die Palettenhöhe und damit um die Verbindlichkeit der CCG-

Standards für die westdeutsche Konsumgüterwirtschaft muss darüber hinaus im Kontext 

der Aushandlungsprozesse um die EAN-Haftungsregelungen gesehen werden, welche 

zur gleichen Zeit stattfanden. Auch für die Haftungsbestimmungen galt ähnlich wie für 

die Reichweite der Palettenhöhenstandardisierung, dass sie nicht nur EAN-Teilnehmer 

und CCG-Verbände betrafen, sondern weitere Branchen und bundesweite Verbände. 

                                                 
930 Zur Begriffsgeschichte der Logistik siehe Dommann 2011. 
931 Vgl. Vahrenkamp 2011, S. 334-342. 
932 Vgl. Dommann 2009, S. 21, 32. 
933 Vgl. Girschik 2009, S. 53-65. 
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Wie in den vorangegangenen Ausführungen erörtert, setzte sich die CCG mit den Ver-

bänden der Druck- und Verpackungsindustrie (unter anderem dem Bundesverband 

Druck, der RGV und dem Bundesverband der Wellpappenindustrie) und dem BDI seit 

1978 über die Haftung auseinander, die die Pflichten der Hersteller in den Geschäfts- 

und Teilnahmebedingungen regelte. Nach der kartellrechtlichen Kritik des BDI an der 

Empfehlung zur Palettenhöhe begann die CCG im Jahr 1981, die Geschäfts- und Teil-

nahmebedingungen verstärkt zu überarbeiten. Bei den Haftungsregelungen ging es vor 

allem darum, die technischen Voraussetzungen zu spezifizieren.934 Hier jedoch konnte 

die CCG keine allgemeingültige Regelung in den Geschäfts- und Teilnahmebedingun-

gen treffen, weil sie dabei an ihre rechtlichen Grenzen stieß (§ 15 GWB – Verbot verti-

kaler Verbindungen). Sie durfte nämlich nur das Verhältnis zu ihren Teilnehmer, aber 

nicht das ihrer Teilnehmer zu Dritten, in diesem Fall Drucker etc., regeln.935 In dem 

Entwurf über die neuen Geschäfts- und Teilnahmeregelungen aus dem Jahr 1983 entfie-

len die Haftungsregelungen (III.6. der „alten“ Regelungen aus dem Jahr 1977)936 voll-

ständig. Nach mehreren Verhandlungsrunden der CCG mit der 2. Beschlussabteilung 

des Bundeskartellamtes wurden die CCG-Geschäfts- und Teilnahmebedingungen am 

30. September 1983 in der folgenden Form genehmigt937: „Hersteller und Lieferanten 

können ihre Artikel zum Zwecke der automatischen Erkennung codieren. Die Durch-

führungsregelungen für diese Kennzeichnung werden in der CCG-Schriftenreihe ‚Coor-

ganisation‘ definiert. Die Anwender verpflichten sich, die Durchführungsregelungen 

einzuhalten. Die Beurteilung der technischen Möglichkeiten und der wirtschaftlichen 

Vertretbarkeit dieser Kennzeichnung liegt ausschließlich beim Hersteller.“938 Die CCG 

hoffte, dass sie mit diesen neuen Regelungen, die ab dem 1. Januar 1984 gelten sollten, 

die von den potentiellen Teilnehmern kritisierten Zutrittsbarrieren zum bbn-/EAN-

System abgebaut hatte und neue Mitglieder gewinnen konnte.939 Es ist aufgrund der er-

läuterten Zusammenhänge anzunehmen, dass die kartellrechtlichen Auseinandersetzun-

gen über die Palettenhöhe und die damit verbundene Satzungsänderung und Reorgani-

sation der CCG auch die abschließende Regelung der Haftung bewirkten. So bremste 

die kartellrechtliche Kritik einerseits die Diffusion der EAN in ihren Anfangsjahren, 
                                                 
934 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 27 am 14.05.1981, S. 14f. 
935 Coorganisation 2/1983, S. 15. 
936 Centrale für Coorganisation Juli 1977, S. 66f. 
937 Coorganisation 4/1983, S. 25ff. 
938 Coorganisation 4/1983, S. 27. 
939 Coorganisation 4/1983, S. 25. 
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weil sie die Aufgabe und den rechtlichen Status der CCG in Frage stellte. Andererseits 

aber ermöglichte sie mittel- und längerfristig die Durchsetzung der EAN, weil sie eine 

Regelung (Haftung) beseitigte, welche die Hersteller im Wesentlichen davon abhielt, 

am EAN-System teilzunehmen. 

Als interessant im Hinblick auf die Diskussionen um die Palettenhöhe erweist sich die 

Tatsache, dass die CCG hierbei keine Auseinandersetzung mit dem DIN hatte. Dies 

sollte sich aber Mitte der 1980er Jahre ändern, als der Zentralverband der Elektrotechni-

schen Industrie (ZVEI), heute Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie 

e.V.940, zusammen mit der DIN-Tochter Deutsche Gesellschaft für Warenkennzeich-

nung (DGWK) versuchte, ein zur EAN konkurrierendes Artikelnummernsystem in der 

BRD zu etablieren.941 

4.3 Die Digitalisierung in der westdeutschen Konsumgüterbranche am 

Scheideweg: die Bedrohung der EA> durch FA> 

Laut eigener Aussage stellte Mitte der 1980er Jahre das sogenannte „Firmenadreß- und 

Artikelnumerierungssystem (FAN)“ des ZVEI für die CCG „ihre bisher schlimmste Ge-

fährdung“942 dar. Anfang des Jahres 1984 erlangten die CCG-Aufsichtsratsmitglieder 

davon Kenntnis, dass der ZVEI ein zur EAN alternatives Artikelnummerierungssystem 

entwickeln wollte. Das Protokoll zur Aufsichtsratssitzung vom 7. Juni 1984 dokumen-

tiert zum ersten Mal das FAN-System des ZVEI. In dem offiziellen Sprachrohr der 

CCG, der Coorganisation, dagegen wird FAN erst ein Jahr später, nämlich in der zwei-

ten Ausgabe des Jahres 1985 (Juni 1985) FAN thematisiert. Das FAN-System wurde 

vor allem von der Firma Siemens vorangetrieben.943 

Als die Konflikte im Jahr 1984 begannen, bestanden bereits informelle Kontakte der 

CCG sowohl zum ZVEI als auch zu Siemens. Im Jahr 1980 hatte sich das Siemens-

                                                 
940 Der ZVEI umfasst heute über 1.600 Unternehmen, die insgesamt über 90 Prozent der Beschäftigten in 
der Elektroindustrie der BRD vereinen. Als zweitgrößter Verband des BDI ist der ZVEI einer der wich-
tigsten nationalen Industrieverbände. Homepage des ZVEI, online im Internet: 
http://www.zvei.org/Verband/ AufgabenZiele/Seiten/default.aspx, zuletzt abgerufen am 19.05.2015; der 
ZVEI als BDI-Mitgliedsverband auf der Homepage des BDI, online im Internet: 
http://www.bdi.eu/Uebersicht-aller-Mitgliedsverbaende_2869.htm, zuletzt abgerufen am 19.05.2015. 
941 Computerwoche (27.09.1985), „Ei[n]griff in EAN gerichtlich untersagt“, online im Internet: 
http://www.computerwoche.de/a/eigriff-in-ean-gerichtlich-untersagt,1170888, zuletzt abgerufen am 
10.08.2015. 
942 Coorganisation 4/1985, S. 17. 
943 GS1, Hagen 1998, S. 31; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 36 am 07.06.1984, S.8f; Coorganisation 
2/1985, S. 3, 7. 
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Rechenzentrum in Köln bei der CCG als Dienstleister für den sogenannten Sedas-

Daten-Service (SDS)944 beworben. Wie das Kapitel 5 der vorliegenden Arbeit zeigen 

wird, war der SDS eine zentrale Datensammel- und Verteilstelle, die den Datenträ-

geraustausch zwischen den Herstellern und Händlern ermöglichen sollte.945 Auch mit 

dem ZVEI stand die CCG schon vor den Ereignissen des Jahres 1984 in Kontakt. Be-

reits im März 1983 organisierte die CCG Gespräche mit den im ZVEI zusammenge-

schlossenen Unternehmen, um das EAN-System bei ihnen zu bewerben.946 

Die offizielle Begründung des Zentralverbandes für seine Entwicklung des FAN-

Systems und damit gleichzeitig auch seine Kritik an der EAN lautete folgendermaßen: 

„[…] EAN sei nicht normungsfähig und damit nicht zukunftssicher, verfüge nicht über 

genügend Kapazität, es gebe keine Einstiegsstufe für den mittelständischen Fachhandel 

und EAN sei als rein auf elektronische Prozesse zugeschnittenes System nicht für ma-

nuelles Arbeiten geeignet“.947 Zum einen spiegelt die Kritik des ZVEI an der Nor-

mungsfähigkeit der EAN die im Vorjahr anlässlich der kartellrechtlichen Auseinander-

setzungen der CCG mit dem BDI geführte Kontroverse wider, welchen Status das EAN-

System und die CCG in der westdeutschen Konsumgüterwirtschaft besaßen. Zum ande-

ren bezweifelte der ZVEI, dass das EAN-System ausreichend Kapazität für die Unter-

nehmen und Produkte seiner Branche aufwies. Darüber hinaus bemängelte der ZVEI, 

dass die EAN sich nicht für die manuelle Datenverarbeitung eignete. Diese Kritik ist da-

rauf zurückzuführen, dass die Elektroindustrie und ihr Fachhandel mittelständisch ge-

prägt waren und diese Unternehmen bis Anfang der 1980er Jahre noch nicht flächende-

ckend über EDV-Anlagen und Computer verfügten.948 

Der Gegenentwurf des ZVEI sah eine 18-stellige Artikelnummer vor.949 Laut dem 

CCG-Geschäftsführer Karlheinz Hagen versteckte sich in der FAN aber eine EAN. Um 

die FAN mit den gängigen, auf den internationalen Barcodestandard EAN abgestimm-

                                                 
944 Coorganisation 1,2/1982, S. 18. 
945 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 31.01.1980, S. 7; Centrale für Coorganisation September 1977, 
S. 22-25. 
946 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 32 am 03.03.1983, S. 2; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 33 am 
21.06.1983, S. 2. 
947 GS1, Hagen 1998, S. 31. 
948 Vgl. Schuhmann 2012, S. 248. 
949 Die FAN bestand aus der gekürzten Länderziffer der EG-Außenhandelsstatistik für die BRD (4), den 
BRD-Ländercode der ISO-Norm 3166-1981 „Codes für Ländernamen“ (280), einer sechsstelligen Fir-
mennummer, einer achtstelligen sogenannten „Artikel und Adreßordnungs-Nummer“ und einer Prüfzif-
fer. GS1, Hagen 1998, S. 32; Coorganisation 4/1985, S. 12. 
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ten Scannersystemen im Handel zu lesen, musste die FAN nämlich auf dreizehn Stellen 

gekürzt werden. Der ZVEI strich die Stellen so, dass das Ergebnis eine dreizehnstellige 

Artikelnummer war, die mit der Ziffernfolge „42“ begann. Damit besetzte der ZVEI ein 

EAN-Länderpräfix (im Jahr 1977 wurden der CCG bekanntlich die Länderkennzeichen 

40 bis 43 für die BRD zugeteilt) und bedrohte so nicht nur das nationale, sondern auch 

das internationale Kommunikationssystem EAN. Die Gefahr für die EAN ergab sich 

aus den potentiellen Nummernüberschneidungen, wenn FAN und EAN das gleiche Prä-

fix verwendeten. Doppelte Nummern hätten das EAN-System zum Erliegen gebracht, 

denn sie hätten die Grundlage der EAN ausgehebelt, nämlich dass jeder Artikel von ei-

ner EAN eindeutig identifiziert wurde. Doppelte Nummern störten somit die Kommuni-

kation und den unternehmens-, handelsstufen- und länderübergreifenden Fluss der Da-

ten und Waren. Der ZVEI vergab die FAN aber nicht selbst, sondern gewann die Deut-

sche Gesellschaft für Warenkennzeichnung (DGWK), eine hundertprozentige DIN-

Tochter, als Träger des FAN-Systems.950 

Die CCG und das DIN waren seit dem Inkrafttreten der EAN funktionell aufeinander 

bezogen. In der BRD veröffentlichte sowohl die CCG als auch das DIN das EAN-

Symbol. Laut des internationalen EAN-Exekutivkomitees waren die DIN-Publikationen 

aber fehlerhaft.951 Darüber hinaus übernahm die CCG aber auch DIN-Empfehlungen in 

ihre Standards (bei der Erstellung des EAN-Strichcodes zum Beispiel galt die DIN-

Norm 66 236 für die Prüfmarke)952, was wiederum auf internationaler Ebene für Unruhe 

sorgte, so zum Beispiel zwischen der CCG und ihrer französischen Schwesterorganisa-

tion Gencod.953 Wie in Kapitel 4.2.2 erläutert diente darüber hinaus das Verfahren, nach 

dem das DIN seine Empfehlungen erarbeitete, als Vorbild für die Entscheidungsfin-

dungsprozesse im Rationalisierungsverband CCG. Auch institutionell waren die CCG 

und das DIN verbunden: Zum Anfang des Jahres 1984 wurden der CCG-Vorsitzende 

Hans Sternberg (jetzt Hertie), der CCG-Aufsichtsrat Burkhard C. Engberg (Unilever) 

und der CCG-Geschäftsführer Karlheinz Hagen in eine DIN-Kommission berufen, die 

sich mit der Schnittstellenkoordination beim Datenaustausch beschäftigen sollte.954 

                                                 
950 Centrale für Coorganisation Juli 1977, S. 20f; GS1, Hagen 1998, S. 31f; Coorganisation 2/1985, S. 7; 
Coorganisation 3/1983, S. 38. 
951 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 18 am 04.10.1978, S. 2. 
952 Centrale für Coorganisation Dezember 1979, S. 34f. 
953 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 26 am 20.01.1981, S. 3. 
954 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 35 am 23.01.1984, S. 3; GS1,  Hagen 1998, S. 89. 
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Nachdem die CCG im Frühjahr 1984 von der Entwicklung des FAN-Systems Kenntnis 

erlangt hatte, reagierte sie zunächst mit Diplomatie auf den „Störversuch“955 des ZVEI, 

indem sie das Gespräch mit dem Zentralverband und Siemens, dem treibenden Unter-

nehmen des FAN, suchte. Aus den Aufsichtsratsprotokollen geht hervor, dass die CCG 

dato nahezu keine Möglichkeit sah, mit rechtlichen Mitteln erfolgreich gegen das FAN-

System und seine Trägerorganisationen vorzugehen. Der Rechtsanwalt der CCG bewer-

tete die FAN-Entwicklung als einen neuen Versuch der Industrieverbände, sich ihren 

Einfluss in der CCG und der EAN zu sichern, nachdem die kartellrechtliche Kritik an 

der CCG-Satzung und den Geschäfts- und Teilnahmebedingungen ein Jahr zuvor be-

kanntermaßen ins Leere gelaufen war und die CCG sich als korporativer Akteur stärker 

in der westdeutschen Konsumgüterwirtschaft verankert hatte.956 Der CCG-Aufsichtsrat 

erwog zu diesem Zeitpunkt noch, dem ZVEI „[…] in manchen Punkten entge-

gen[zu]kommen, in den Kernfragen der Sicherung der Kompatibilität und der alleinigen 

Vergabe der Betriebsnummern durch die CCG sowie der vom Kartellamt geforderten 

Gleichbehandlung aller Teilnehmer müsse die CCG jedoch auf ihrer auftragsmäßigen 

Zuständigkeit bestehen.“957 

Der ZVEI versuchte indessen, das FAN-System bei den bundesdeutschen Händlern zu 

bewerben. In den Gesprächen der CCG mit dem ZVEI wurde gegen Ende des Jahres 

1984 deutlich, dass der Zentralverband mit dem FAN-System beabsichtigte, die Arti-

kelnummernhoheit über die Nichtlebensmittelbranchen zu gewinnen. Während die CCG 

seiner Vorstellung nach weiterhin die Artikelnummern für die Lebensmittel verwalten 

sollte, sollte das neuzugründende sogenannte „Institut zur Förderung des elektronischen 

Geschäftsverkehrs“ Träger des FAN und damit aller non-foods werden. Damit trug der 

ZVEI dem Umstand Rechnung, dass die den Lebensmittelhandel beliefernden Konsum-

güterindustrien ihre Artikel bereits zu einem hohen Prozentsatz mit der EAN codiert 

hatten.958 Die FAN-Nummernvergabe sollte ausschließlich durch eine ebenfalls neuzu-

gründende Organisation, das sogenannte „Deutsche Nummernvergabe-Zentrum“, erfol-

gen, welches die CCG und das neue Institut in ihrer Arbeit finanziell unterstützen sollte. 

                                                 
955 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 36 am 07.06.1984, S. 8. 
956 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 36 am 07.06.1984, S. 8f. 
957 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 36 am 07.06.1984, S. 9. 
958 GS1, Hagen 1998, S. 31; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 37 am 07.11.1984, S. 8. Eine Erhebung des 
Marktforschungsunternehmens Nielsen ergab, dass in 16 im Lebensmitteleinzelhandel vertriebenen Wa-
rengruppen am Ende des Jahres 1983 insgesamt 89 Prozent der Artikel herstellerausgezeichnet waren. 
Coorganisation 1/1984, S. 8, Schaubild 2: „Anteil der Artikel mit EAN-Strichcodierung in 16 Waren-
gruppen des Lebensmitteleinzelhandels im Bundesgebiet und Berlin (West)“. 
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Als Übergangslösung zu dieser Neuorganisation erwogen die ZVEI-Verantwortlichen, 

dass die CCG dem ZVEI einen Nummernblock abtrat, und dass der ZVEI von der CCG 

ein Drittel der Einnahmen aus den bbn-Gebühren für seine Aufwände erhielt. Diese 

vom ZVEI vorgeschlagene Reorganisation hätte für die CCG zum einen bedeutet, dass 

wesentliche (zukünftige) Einnahmequellen wegfielen. Zum anderen hätte sie die Har-

monisierung der betriebsübergreifenden Waren- und Datenflüsse empfindlich gestört, 

die eine einheitliche Kommunikationsinfrastruktur voraussetzte.959 Auf jeden Fall aber 

verunsicherten die beiden parallel existierenden Systeme die Anwender, wie aus der 

Fachpresse ersichtlich wird.960 Obwohl die CCG-Aufsichtsräte angesichts der Forde-

rungen des ZVEI über einen Abbruch der Gespräche diskutierten, entschlossen sie sich 

schließlich doch dazu, die Verhandlungen weiterzuführen und dem ZVEI ein Gegenan-

gebot zur Zusammenarbeit zu unterbreiten, welches die CCG-Grundprinzipien (Parität 

zwischen Industrie und Handel, Firmenvertreter anstelle von Verbandsfunktionären 

etc.) wahrte.961 

Im Januar 1985 formulierte der ZVEI moderatere Ansprüche. Er forderte von der CCG 

einen Nummernblock aus dem 42-Präfix, für welches er selbst die Verwaltung und 

Vergabe übernehmen wollte. Die CCG sollte dafür von ihm eine Gebührenzahlung laut 

der geltenden CCG-Gebührenordnung erhalten. Die CCG jedoch verfolgte weiterhin ih-

re schon in der Vergangenheit angewandte Strategie, die non-food-Unternehmen 

und -Verbände über eine Beteiligung in den CCG-Gremien (Aufsichtsrat, Arbeitskreise, 

Fachbeiräte) und als CCG-Dienstleister prozessual und institutionell zu integrieren. 

Dies geschah nicht zuletzt auf Druck der Vertreter der bundesdeutschen Händler und 

Handelsverbände, die ihre in der EAN und CCG institutionalisierten Handlungsspiel-

räume in ihrer damaligen Form beibehalten wollten.962 Das Protokoll der CCG-

Aufsichtsratssitzung vom 1. Februar 1985 formuliert den Standpunkt der Handelsvertre-

ter folgendermaßen: „Vor allem die Vertreter des Handels weisen darauf hin, daß diese 

CCG von ihnen und den hinter ihnen stehenden Verbänden (BAG, Zentgeno, BdSW, 

VDN, ALF, Coop) so und in dieser Form gewollt sei und verteidigt werde, daß aus der 

Sicht des Handels nicht einmal eine Aufstockung des Aufsichtsrats erforderlich sei, der 

                                                 
959 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 37 am 07.11.1984, S. 8. 
960 food+nonfood 9/1984, S. 56. 
961 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 37 am 07.11.1984, S. 7-10. 
962 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 38 am 01.02.1985, S. 7ff. 



Kapitel 4 Die Durchsetzung der Europäischen Artikelnummerierung  

 

253

man sich aber in Ansehung der Situation auf der Industrieseite nicht verschließen wol-

le.“963 

Mit der Vergabe der FAN durch die Deutsche Gesellschaft für Warenkennzeichnung 

(DGWK) im April des Jahres 1985, welche von der CCG als „Usurpation“964 bezeichnet 

wurde, begann schließlich der Rechtsstreit zwischen der CCG und der DGWK über die 

Artikelnummernhoheit im Konsumgüterbereich.965 Die CCG beantragte als Reaktion 

auf die Nummernvergabe des DGWK eine einstweilige Verfügung gegen die DGWK 

beim Landgericht Berlin, die aber am 30. April 1985 abgelehnt wurde. Aus dem Proto-

koll der Aufsichtsratssitzung vom 12. Juni 1985 geht hervor, dass das Gericht einen 

Nummernvorrat (bis dato waren von der CCG noch keine Nummern mit dem Präfix 42 

vergeben worden) nicht als schützbar betrachtete. Die grundsätzliche Herausforderung 

für die rechtliche Bewertung des Konfliktes bestand offenbar darin, zu definieren, was 

es beim EAN-System rechtlich zu schützen galt.966 Die Entscheidung des Gerichts fußte 

auf Präjudizen des Wettbewerbsrechts, welche aus der Perspektive der CCG für das vor-

liegende „juristische Neuland“967 nicht die angemessen Beurteilungsgrundlage darstell-

ten: „[…] die Besonderheit unseres [der CCG, Anmerkung der Autorin] Falls liege aber 

gerade darin, daß hier das marktpolitische Umfeld und die Eigenart des international 

verflochtenen Systems der Numerierung vorrangig in Betracht zu ziehen seien […]“968. 

Aus der Sicht der CCG wurde die herkömmliche Wettbewerbsrechtsprechung der (in-

ter)nationalen prozessualen und institutionellen Organisation der EAN nicht gerecht. 

Das Gericht missachtete die Bedeutung und das Potential der EAN, Märkte zu globali-

sieren und zu steuern. Daraufhin ging die CCG gegen das Urteil in Berufung und ver-

stärkte ihre Öffentlichkeitsarbeit.969 Aber auch die DGWK hatte inzwischen rechtliche 

Schritte eingeleitet. Sie beantragte beim Landgericht einerseits, dass die CCG keine 

Nummern mit den 42er-Präfix vergeben dürfte, und andererseits, dass es der CCG ge-

richtlich untersagt werden sollte, öffentlich Kritik an der FAN zu leisten, zum Beispiel 

in der Coorganisation. Da das Berufungsverfahren noch lief, setzte das Landgericht den 

                                                 
963 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 38 am 01.02.1985, S. 9. 
964 GS1, Hagen 1998, 32. 
965 GS1, Hagen 1998, S. 32. 
966 GS1, Hagen 1998, S. 32; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 39 am 12.06.1985, S. 7ff; Coorganisation 
4/1985, S. 17. 
967 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 39 am 12.06.1985, S. 7. 
968 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 39 am 12.06.1985, S. 7. 
969 GS1, Hagen 1998, S. 32; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 39 am 12.06.1985, S. 8f; Coorganisation 
4/1985, S. 17. 
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ersten Antrag, den die CCG intern als „Retourkutsche“ interpretierte, aus. Dem zweiten 

(CCG-intern als „Maulkorb“ titulierten) Antrag der DGWK wurde zunächst stattgege-

ben. Die Verfügung wurde aber auf Widerspruch der CCG am 11. Juli 1985 bis auf eine 

der insgesamt neun kritischen Bemerkungen aufgehoben.970 

Im Mai des Jahres 1985 fand die Jahresversammlung von EAN International in Neusee-

land statt. Dort berichtete die deutsche CCG-Delegation von der FAN-„Bedrohung“.971 

Alle nationalen Schwesternorganisationen verfassten daraufhin eine Resolution gegen 

FAN, in der sie darlegten, „‘[…] daß das FAN-System ihren Interessen zuwiderläuft 

und die Weiterentwicklung eines Systems gefährdet, das in der Wirtschaft erfolgreich 

praktiziert wird‘“972.973 EAN International beschloss, die CCG als Streithelferin zu un-

terstützen, schließlich sah sie ihre eigenen Interessen, nämlich die internationale Be-

ständigkeit und Reichweite der EAN, durch das FAN-System gefährdet. Darüber hinaus 

kamen die Mitglieder der EAN-Generalversammlung überein, dass sie weitere Maß-

nahmen ergreifen würde, unter anderem, dass sie eine Beschwerde bei der zuständigen 

EG-Kommission einreichen sowie die internationalen Computerhersteller, Handelsor-

ganisationen und Elektrotechnikkonzerne anschreiben würden.974 

Am 30. Juli schlossen die CCG und die DGWK in der Berufungsverhandlung vor dem 

Kammergericht auf Widerruf einen Vergleich. Dieser besagte, dass die DGWK gegen 

Zahlung von 300.000 DM die FAN-Nummern aus dem 42er Nummernblock weiterver-

wenden durfte, bis in einem einzuleitenden Hauptverfahren die Rechtsfrage endgültig 

geklärt worden wäre. Da die DGWK aber ihren Widerruf erklärte, landete das Verfah-

ren nochmals vor dem Kammergericht. Am 30. September erwirkte die CCG schließlich 

eine Einstweilige Verfügung gegen die DGWK.975 Dabei unterließ es das Kammerge-

richt darüber zu urteilen, wie genau die DGWK in „sittenwidriger Weise“ die CCG da-

ran hinderte, ihr Geschäft auszuüben.976 Dieser Urteilsspruch verweist nochmal auf die 

                                                 
970 GS1, Hagen 1998, S. 32f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 40 am 08.10.1985, S. 6f; Coorganisation 
4/1985, S. 15. 
971 GS1, Protokoll der EAN-Generalversammlung in Auckland am 10. Mai 1985, S. 5f. 
972 GS1, Hagen 1998, S. 33. 
973 GS1, Protokoll der EAN-Generalversammlung in Auckland am 10. Mai 1985, S. 8. 
974 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 39 am 12.06.1985, S. 5; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 40 am 
08.10.1985, S. 7; International Article Numbering Organization E.A.N 1985, S. 2; Coorganisation 
4/1985, S. 12. 
975 GS1, Hagen 1998, S. 33. 
976 Das Urteil des Kammergerichts besagte, dass die DGWK „‘[…] in sittenwidriger Weise die Geschäfts-
tätigkeit der Antragstellerin [der CCG, Anmerkung der Autorin] [behindert], wenn sie 13stellige Artikel-
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grundsätzliche Problematik des Konfliktes hinsichtlich seiner rechtlichen Beurteilung 

als auch für das (Weiter-)Bestehen der EAN. Die Schwierigkeiten bestanden einerseits 

darin, zu definieren, ob ein Nummernsystem schützbar war, und andererseits in der Fra-

ge, inwieweit die DGWK unlauteren Wettbewerb betrieb. Grundsätzlich ist dem Wett-

bewerb immanent, dass sich die Konkurrenten gegenseitig behindern (wollen). Recht-

lich erlaubt ist es, den jeweiligen Wettbewerber durch die eigene Leistung zu stören  

oder aus dem Markt zu verdrängen. Die DGWK aber hatte, indem sie auf einen Num-

mernvorrat der CCG zurückgriff, keine eigene (bessere) Leistung erbracht, sondern in 

den Tätigkeitsbereich der CCG eingegriffen.977 

Sympathisanten des FAN-Systems wandten ein, dass das FAN-System Nummern ver-

wendete, die das EAN-System bislang nur bevorratete und nicht tatsächlich anwendete, 

und somit gar kein Eingriff in den Tätigkeitsbereich stattfand. Das Gericht aber ent-

schied, dass die Vorratshaltung des EAN-Systems gerechtfertigt war und „‘[…] den 

Schöpfern eines solchen Systems aber das Recht eingeräumt werden [muß], Lücken zu 

lassen, wenn dies aus sachlichen Gründen geboten ist‘“978. Die Vorratshaltung der CCG 

wäre nur sittenwidrig gewesen, wenn die Zahl der Vorräte größer als der denkbare zu-

künftige Bedarf gewesen wäre. Die CCG hatte im Juni öffentlich darauf reagiert, indem 

sie den 42-Nummernblock zur Vergabe von EAN-Kurznummern979 freigab. Die offizi-

elle Begründung lautete, dass die bislang sich in Anwendung befindenden Nummernka-

pazitäten der 40er- und 41er- Präfixe schrumpfte, so dass es erforderlich war, das 42-

Präfix zu vergeben.980 Obwohl die Aufsichtsratsprotokolle über die Gründe für die 

CCG-Vergabe der 42er-Nummern keine Auskunft geben, lässt sich daraus aber ange-

                                                                                                                                               
nummern vergibt, die mit dem Präfix 42 beginnen. Die Antragstellerin hat Anspruch darauf, daß der An-
tragsgegnerin ein solches Verhalten im Wege Einstweiliger Verfügung untersagt wird. […] Es kann da-
hingestellt bleiben, ob in dem angegriffenen Verhalten der Antragsgegnerin eine unzulässige Nachah-
mung oder Übernahme eines fremden Leistungsergebnisses liegt, oder ob die Antragsgegnerin damit un-
erlaubt in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Antragstellerin eingreift. Der Unterlas-
sungsanspruch rechtfertigt sich jedenfalls unter dem Gesichtspunkt sittenwidriger Behinderung (§ 1 
UWG).‘“ Coorganisation 4/1985, S. 12. 
977 Coorganisation 4/1985, S. 12f. 
978 Coorganisation 4/1985, S. 13. 
979 Eine EAN-Kurznummer war eine auf acht Ziffern reduzierte EAN für Artikel mit einem besonders 
kleinen Volumen, auf die der 13-stellige EAN-Strichcode aus Platzgründen nicht aufgebracht werden 
kann. Um aus der 13-stelligen EAN eine Kurznummer zu generieren, mussten die letzten beiden Ziffern 
der bbn und die ersten drei Ziffern der Herstellerartikelnummer unterdrückt werden. Voraussetzung für 
die EAN-Kurznummer war demnach, dass die CCG den Herstellern mit dem entsprechenden Bedarf bbns 
mit zwei Nullstellen am Ende zuteilte. Centrale für Coorganisation Juli 1977, S. 22. 
980 Coorganisation 2/1985, S. 37f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 39 am 12.06.1985, S. 10. 
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sichts der zeitlichen Kongruenz des FAN-Konfliktes schließen, dass die CCG auf diese 

Weise die Frage nach der berechtigten Vorratshaltung entkräften wollte. 

Wenige Tage nach dem Urteilsspruch kontaktierten die Industrieunternehmen, die eine 

FAN besaßen, die CCG, und baten darum, ihre ursprünglichen FAN-Nummern als 

EAN-Nummern weiterzuführen. Die CCG genehmigte ihnen dies unter der Einhaltung 

der EAN-Richtlinien981. Darüber hinaus setzte die CCG ihre Integrationsstrategie er-

folgreich ein und bewirkte, dass ein Vertreter der Elektroindustrie, der damalige Gene-

ralbevollmächtigte der Braun AG, Raimund Tillack, in den Aufsichtsrat der CCG beru-

fen wurde. Auch mit dem DIN fand die CCG in den darauffolgenden Jahren einen Kon-

sens. In einem Grundsatzgespräch im Jahr 1986 definierten sie ihre Zusammenarbeit 

und ihre jeweiligen Aufgabengebiete. Während die CCG für die Konsumgüterwirtschaft 

verantwortlich sein sollte, sollte sich das DIN auf Grundnormen und auf die Schnittstel-

len zu anderen Bereichen der Wirtschaft konzentrieren. Zudem gründeten in der Folge 

das DIN und die CCG im Jahr 1988 den Normenausschuss Daten- und Warenverkehr in 

der Konsumgüterwirtschaft (NDWK). In der Trägerschaft der CCG sollte dieses Gremi-

um fortan Normungsverfahren in den Bereichen Datenverkehr (unter anderem Verfah-

ren zur Datenkommunikation, Verfahren zur Identifikation von Lokation, Waren und 

Dienstleistungen) und Warenverkehr (unter anderem Normungsvorhaben, die die 

Schnittstellen der Annahme, Verarbeitung, Verteilung, Handhabung, Abholung und 

Rückführung von Waren betreffen) erarbeiten.982 Der NDWK erlangte Bedeutung bei 

Sicherstellung der internationalen Kompatibilität des CCG-Standards für den EDI, wie 

ich im Kapitel 5.5.2 näher erläutern werde. Der NDWK wurde am 31. Dezember 2011 

auf Empfehlung der Nachfolgeorganisation der CCG, GS1 Germany, aufgelöst. Seine 

Aufgaben übernahm fortan der DIN-Normenausschuss Informationstechnik und An-

wendungen (NIA), in dem sich die GS1 Germany weiter inhaltlich einbringen wollte.983 

                                                 
981 Als „unverzichtbare Positionen“ der CCG gegenüber den Industrieverbänden galten unter anderem die 
„[…] Aufrechterhaltung der paritätischen Trägerschaft der CCG durch Konsumgüter-Industrie und  
-Handel, […] Vertretung durch sach- und entscheidungskompetente Firmenvertreter in den Aufsichtsrats- 
und Arbeitsgremien der CCG, […] Aufrechterhaltung des Prinzips einheitlicher und gleicher Geschäfts- 
und Teilnahmebedingungen und Gebühren für alle Teilnehmer.“ GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 40 am 
08.10.1985, S. 8. 
982 GS1, Hagen 1998, S. 32-35, 89; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 40 am 08.10.1985, S. 1; Coorganisa-
tion 3/1986, S. 3; Coorganisation 1/1999, S. 60. 
983 GS1 Germany, „NDWK wird aufgelöst“, online im Internet: https://www.gs1-
germany.de/service/presse/meldung/meldung/ndwk-wird-aufgeloest-80/, zuletzt abgerufen am 
15.09.2015; Homepage des DIN, online im Internet: http://www.din.de/cmd?contextid=din&cmstextid= 
152626&level=tpl-artikel&languageid=de, zuletzt abgerufen am 19.05.2015. 
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Das FAN bedeutet die „bisher schlimmste Gefährdung“984 der CCG und des EAN-

Systems, weil es ihre Grundvoraussetzung bedrohte, nämlich dass die gesamte west-

deutsche (und internationale) Konsumgüterindustrie einen einheitlichen Artikelnum-

mernstandard verwendete. Mit der FAN bedrohten die Hersteller das wesentliche 

marktgestalterische Potential der EAN, nämlich dass die EAN ein Kommunikations- 

und Warenwirtschaftssystem ermöglichte, welches darauf beruhte, dass in ihm jeder 

einzelne Artikel eindeutig identifiziert war. Während die den Lebensmittelhandel belie-

fernden Industrien fest in EAN-Hand waren, bedeuteten die non-food-Branchen weiter-

hin umkämpftes Terrain. Die Schöpfer und Träger der FAN, der ZVEI, Siemens und die 

DIN-Tochter DGWK, wollten ihren Einfluss in der Konsumgüterindustrie wahren. Die 

CCG dagegen wollte sämtliche Konsumgüterbranchen in die EAN eingliedern. Die 

Bemühungen, mit denen die CCG Mitte der 1980er Jahre versuchte, Textilien und 

Hartwaren in das EAN-System zu integrieren, verdeutlichen, dass es beim FAN-

Konflikt in erster Linie um die (Artikelnummern-)Vorherrschaft in der nationalen Kon-

sumgüterwirtschaft ging. 

Laut der Coorganisation 2/1985 hatte der ZVEI für die FAN „verbandspolitische Grün-

de“985. Im Wesentlichen ging es dabei wie auch schon bei der Auseinandersetzung der 

CCG mit dem BDI um die Frage nach den Zuständigkeiten der Verbände und des 

(rechtlichen) Status der CCG und der EAN.986 Die FAN-Kontroverse verdeutlicht das 

Dilemma von korporativen Akteuren987 wie dem ZVEI und der CCG. Die Mitglieder 

dieser Verbände mussten Rechte und Ressourcen an ihre zentralen Organisationen ab-

geben, um ein Teil von ihnen zu werden und in den Genuss der (Rationalisierungs-)

Vorteile zu kommen, die der ZVEI und die CCG anboten. Die korporativen Akteure 

mussten ihren Mitgliedern dafür wiederum einen Anreiz bieten, der in der Reichweite 

ihrer korporativen Nummernsysteme bestand. Je mehr Teilnehmer das jeweilige Wett-

bewerbssystem (also im vorliegenden Fall die EAN oder die FAN) besaß, umso attrak-

tiver wurde die Teilnahme für die betroffenen Unternehmen, weil sich durch den ge-

meinsamen Standard und seine Regelungen Risiken beim Austausch von Waren und 

Daten reduzierten. Die Bedeutung des FAN-Prozesses für die Digitalisierung der Kon-

sumgüterwirtschaft in der BRD liegt darin, dass durch ihn das EAN-System rechtlich 

                                                 
984 Coorganisation 4/1985, S. 17. 
985 Coorganisation 2/1985, S. 7. 
986 GS1, Protokoll der EAN-Generalversammlung in Auckland am 10. Mai 1985, S. 6. 
987 Zur Theorie des korporativen Akteurs siehe Kapitel 1.3. Vgl. Coleman 1979; Fligstein 2011. 
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institutionalisiert wurde. So sicherte sich die CCG ihre Artikelnummernhoheit im Kon-

sumgüterbereich und damit ihren Einfluss auf die Organisation des westdeutschen Dis-

tributionssystems und seiner Versorgungsinfrastruktur. 

4.4 Internationale Konflikte um die Ausgestaltung des EA>-Systems 

4.4.1 Die Cummerierung der Großhandelseinheiten 

Wie in Kapitel 4.1 dargestellt erschwerten diverse Hindernisse die Verbreitung der 

EAN in der BRD: Die Branchen und Handelsstufen in der BRD und die CCG handelten 

ihre Interessen in der Systematik der EAN aus. Dabei bremsten vor allem die Interessen 

der Konsumgüterhersteller, die nicht ausschließlich den Lebensmitteleinzelhandel belie-

ferten, und die Fachhändler der Nichtlebensmittelbranchen die Diffusion der EAN. 

Darüber hinaus schuf die EAN neue Problemlagen. Die mit der EAN verbundene Her-

stellerauszeichnung bedingte, dass die Hersteller ihre Verpackungsabläufe und die da-

mit verbundenen betriebsinternen und -externen Kommunikationsprozesse reorganisier-

ten. Die Händler mussten, um in den Genuss der Vorteile der EAN als Strichcode zu 

kommen, in Scannerkassen investieren. Diese Reorganisationen bargen Risiken und 

forderten Aufwände, die die Unternehmen davon abhielten, das EAN-System einzufüh-

ren. Darüber hinaus stand die CCG in Konkurrenz zu bereits etablierten Wirtschaftsver-

bänden in der BRD. Die sich daraus ergebenden Konflikte verlangsamten die Durchset-

zung der EAN in der BRD ebenso wie die internationalen Verflechtungen und Abhän-

gigkeiten, die die CCG berücksichtigen musste, um das nationale EAN-System weiter-

zuentwickeln. Doch nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene 

war die Diffusion und Weiterentwicklung des EAN-Systems von kontinuierlichen Aus-

handlungen zwischen den nationalen Schwesternorganisationen untereinander sowie 

zwischen den Ländervertretungen und der Muttergesellschaft EAN International ge-

prägt. Bereits im Jahr 1977 prophezeite der damalige Präsident der EAN International, 

Albert Heijn, in seiner Abschlussrede der ersten Sitzung der EAN Generalversammlung 

am 3. Februar988, dass in EAN International „‘[…] zwölf Länder ihre Kräfte zu einem 

Unternehmen vereinigt haben, das zu einem regen Austausch der Beziehungen von In-

dustrie, Großhandel und Einzelhandel zum Nutzen des Verbrauchers führen werde‘“989. 

Der „rege Austausch“ oder vielmehr die oftmals erbitterten Diskussionen in den interna-

                                                 
988 GS1, Hagen 1998, S. 17. 
989 Coorganisation 1/1999, S. 73. 
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tionalen EAN-Gremien entzündeten sich vor allem an den Fragen, die die Harmonisie-

rung der bereits bestehenden nationalen Artikelnummernsysteme sowie der nationalen 

Daten- und Warenwirtschaften betrafen. Hierbei stellten insbesondere internationale 

Waren – also Produkte, die exportiert bzw. importiert wurden – und die unterschiedli-

chen nationalen Distributionssysteme eine Herausforderung dar. Am Beispiel der Aus-

handlungsprozesse um die Nummerierung der Umkartons verdeutlichen die folgenden 

Ausführungen, wie die Länder des EAN-Verbunds über ihre Standards nicht nur den na-

tionalen, sondern auch den internationalen Konsumgütermarkt gestalteten. 

Bei den Umkartons handelte es sich um Verpackungseinheiten der Großhändler, in de-

nen oftmals mehrere Verbrauchereinheiten (Artikel mit einer EAN) zu größeren Einhei-

ten zusammengefasst wurden. Da in der BRD auch die Großhändler der Cash&Carry-

Märkte (SB-Großhandel) scannten, musste für die Umkartons ebenfalls eine maschinen-

lesbare Nummer gefunden werden, die auch das Sortiment des Großhandels widerspie-

gelte. Die CCG hatte sich bereits im EAN-Einführungsjahr 1977 entschieden, sowohl 

die Verbrauchereinheiten als auch die Großhandelsgebinde jeweils mit individuellen 

EAN gemäß der in 4.1.1 dargestellten „reinen Lehre“ auszuzeichnen. Die Verknüpfung 

von Einzel- und Sammelpackung erfolgte mithilfe von EDV-Programmen. Die im Jahr 

1977 verabschiedeten internationalen EAN-Richtlinien dagegen regelten nur die Num-

merierung der Verbrauchereinheiten, also der Artikel(größen), die im Einzelhandel an 

die Konsumenten abgegeben wurden. Für die Großhandelseinheiten gab es dagegen bis 

1978 noch keine internationalen Übereinkünfte. Um die Daten- und Warenströme auch 

auf dieser Handelsstufe zu harmonisieren, gründete das Exekutivkomitee der EAN In-

ternational eine Projektgruppe, die die Nummerierung der Großhandelseinheiten entwi-

ckeln sollte. Obwohl die CCG als einzige Ländervertretung bislang eine Lösung für die 

Nummerierung der Großhandelseinheiten erarbeitet hatte und anwendete, entschied sich 

die internationale Projektgruppe „Dispatch Outers“ (dt. Umkartons) für den Vorschlag 

der französischen Delegation. Dieser sah vor, dass nur Verbrauchereinheiten und Multi-

packs eine eigene EAN bekamen, während Großhandelseinheiten durch ein vierziffriges 

Suffix an die den Einzelartikel identifizierende EAN gekennzeichnet werden sollten. 

Diese 17-stellige Nummer ließ sich aber nicht als Strichcode verdrucken und eignete 

sich folglich auch nicht für das automatische Erfassen. Die Gründe für diese Haltung 

des EAN-Exekutivkomitees sind unbekannt. Am 13. April 1978 nahm die Generalver-

sammlung der EAN International angesichts der konfligierenden Länderinteressen zur 

Kenntnis, dass eine einheitliche internationale Großhandelseinheitennummerierung 
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nicht möglich war, und entschloss sich anstelle einer einheitlichen für eine zukünftig 

kompatible Lösung (wie auch schon bei der Entwicklung der EAN ging es hierbei da-

rum, eine kompatible internationale Rahmenregelung zu finden, die die einzelnen Län-

dervertretungen selbstständig ausgestalten konnten).990 Neben den konträren Länderin-

teressen, die wie im Beispiel der BRD auf bereits bestehenden Lösungen fußten, muss-

ten auch unterschiedliche Einsatzgebiete der zukünftigen „Artikel“-Nummer berück-

sichtigt werden. So sollten die Einheiten nicht nur im SB-Großhandel, sondern auch bei 

der Lagerbewirtschaftung und den Transportprozessen automatisch erfasst werden kön-

nen. 

Auf der Sitzung des EAN-Exekutivkomitees am 1. Dezember 1978 kam es zu einer 

Auseinandersetzung zwischen der deutschen und französischen Delegation, in deren 

Folge das Exekutivkomitee bei der CCG anfragte, ob die CCG bereit wäre, ihr bisheri-

ges Verfahren aufzugeben. Der Aufsichtsrat lehnte dies aus mehreren Gründen ab: Wie 

bereits angemerkt waren im westdeutschen Distributionssystem die Cash&Carry-

Märkte weit verbreitet, die schon seit 1969 die CCG (damals ban-L-Zentrum)-Standards 

anwendeten und die es im EAN-System zu berücksichtigen galt. Darüber hinaus bewer-

tete die CCG den französischen Alternativvorschlag, dem sich inzwischen auch die 

schwedischen Repräsentanten angeschlossen hatten und der eine nichtmaschinenlesbare 

Nummerierung vorsah, als im EDV-Zeitalter technisch veraltet. Die Warenströme konn-

ten im EDV-Zeitalter grundsätzlich mit den Datenströmen über maschinenlesbare Ver-

schlüsselungen verbunden werden, eine Nummer ohne Code entsprach demnach nicht 

dem state-of-the-art. Zudem legte die CCG die EAN-Regelungen, wie sie im Memo-

radum of Agreement 1977 verabschiedet worden waren, zu ihren Gunsten aus. Sie in-

terpretierten, dass die „General principles of article numbering und symbolisation“991, 

die die „reine Lehre“ definierten, auch für die Umkartons gelten würden. Schließlich 

führte die CCG auch noch als Argument an, dass, laut einem Schriftwechsel der EAN 

International mit ihren Mitgliedsorganisationen im Februar 1978, die Mehrheit der 

EAN-Mitgliedsländer die CCG-Lösung präferierte. Im Jahr 1981 beispielsweise stimm-

                                                 
990 GS1, Aufsichtsratsprotokoll N. 17 am 18.05.1978, S. 13; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 18 am 
04.10.1978, S. 3; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 19 am 31.01.1979, S. 14f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll 
Nr. 30 am 14.06.1982, Anlage: „EAN Dispatch Outers“, S. 1; Coorganisation 4/1984, S. 28. 
991 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 19 am 31.01.1979, S. 15. 
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ten die Niederlande, die Schweiz und Österreich für die 13-stellige BRD-Lösung, wäh-

rend Schweden sich mit Einschränkungen der Meinung Frankreichs anschloss.992 

Die maschinenlesbare Auszeichnung der Umkartons war allerdings nicht so einfach zu 

bewerkstelligen, wie die Forderungen eines von den Regelungen unmittelbar betroffe-

nen Akteurs, die Internationale Vereinigung der Wellpappenindustrie (European Fede-

ration of Corrugated Board Manufacturers FEFCO)993, verdeutlichen. Es konnten nicht 

einfach die für den EAN-Strichcode erarbeiteten Regelungen übernommen werden, da 

das Scanning bei der Transport- und Lagerautomation anderen Bedingungen unterwor-

fen war: Die Umkartons waren viel größer und schwerer als die einzelnen Artikel, des-

halb konnten sie oftmals nicht von Hand bewegt werden, sondern mussten über Trans-

portbänder verschoben werden. Deshalb konnte ihre Identifikation auch nicht über stati-

onäre Scanner wie im Einzelhandel erfasst werden, sondern musste über sogenannte 

„Distanzscanner“994 gelesen werden. Die Größe und das Material der Verpackung be-

dingten darüber hinaus, dass das Symbol größer und mit erhöhten Drucktoleranzen ge-

staltet wurde.995 Die FEFCO forderte deshalb einen neuen, EAN-kompatiblen und auf 

der Wellpappe einfach zu verdruckenden Code.996 

Im Jahr 1982 konkretisierte sich schließlich nach vier Jahren der Diskussion eine inter-

nationale Regelung. Die Arbeitsgruppe der EAN International schlug ein duales System 

vor, welches auf dem amerikanischen ITF-Symbol („Interleaved Two of Five“) zur 

Transportautomatisierung basierte. Der ITF-Code war wie die EAN als numerischer 

Balkencode verschlüsselt. Allerdings besaß dieser Code im Gegensatz zur EAN nur 

zwei Balkenbreiten, was allerdings eine hohe Informationsdichte ermöglichte. Die Be-

schränkung auf zwei Balkenbreiten forderte, dass die gesamte Anzahl der Ziffern, also 

die Codelänge, immer gerade sein musste. Zugleich stellte die Beschränkung auf zwei 

Balkenbreiten geringere Anforderungen an die Druckqualität und erhöhte dadurch die 

Sicherheit bei der Lesbarkeit, weshalb sie sich gut für die Lager- und Transportmateria-

                                                 
992 GS1, Aufsichtsratsprotokoll N. 17 am 18.05.1978, S. 13; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 18 am 
04.10.1978, S. 3; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 19 am 31.01.1979, S. 14f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll 
Nr. 30 am 14.06.1982, Anlage: „EAN Dispatch Outers“, S. 1; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 27 am 
14.05.1981, S. 4; GS1, Hagen 1998, S. 24f. 
993 Homepage The European Federation of Corrugated Board Manufacturers (FEFCO), online im Inter-
net: http://www.fefco.org/, zuletzt abgerufen am 01.05.2014. 
994 Coorganisation 4/1984, S. 29. 
995 Coorganisation 5/1982, S. 23-29; Coorganisation 4/1984, S. 28-30. 
996 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 27 am 14.05.1981, S. 4. 
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lien eignet.997 Im EAN-System sollten fortan zwei Lösungen möglich sein, ein sowohl 

13-stelliger als auch ein 16-stelliger ITF-Code. Bei einer Probeabstimmung im EAN-

Exekutivkomitee stimmten alle Mitgliedsländer mit der Ausnahme der BRD für diese 

duale Lösung. Die Schweiz kündigte einen Gegenantrag an, der allerdings nur eine „ab-

geschwächte Veröffentlichungsform“998 des internationalen ITF-Vorschlags vorsah. Am 

7. Mai 1982 sollten die Regelungen auf der Hauptversammlung in Chicago endgültig 

beschlossen werden. Der CCG-Geschäftsführer Karlheinz Hagen, der bekanntlich auch 

ein Mitglied des EAN-Exekutivkomitees war, beantragte daraufhin den Aufsichtsrat, 

seine Entscheidung nochmal in seiner Systemkommission zu überdenken. Die System-

kommission tagte im Anschluss daran am 28. April mit Delegierten aus Österreich und 

der Schweiz und revidierte schließlich teilweise ihre ursprüngliche Ablehnung. Wäh-

rend sie die 16-stellige Lösung weiterhin opponierte, stimmte sie der 13-stelligen Vari-

ante als Kompromiss zu. Als Gründe nannte die Systemkommission, dass diese Lösung 

besser als gar keine wäre und dass sie mit ihrer Teilzustimmung verhindern wollte, in 

der internationalen EAN-Gemeinschaft isoliert zu werden. Trotzdem stimmten die bun-

desdeutschen Delegierten auf der Hauptversammlung gegen die duale Lösung mit der 

Schweizerischen Abwandlung. Außer der BRD lehnte nur noch Australien den Vor-

schlag der internationalen Arbeitsgruppe ab, alle anderen Mitgliedsländer stimmten da-

für.999 

Im Oktober 1982 sollte dieser Beschluss aber noch einmal in Frage gestellt werden. 

Schweden entwarf einen 14-stelligen ITF-Code, der als Kompromiss die duale Lösung 

ersetzen sollte. Auch dagegen lehnte sich die CCG auf, denn auch ein 14-stelliger Code 

entsprach nicht ihren Scanning-Bedürfnissen im auf die EAN eingestellten SB-

Großhandel. Am 27. Mai 1983 verabschiedete die EAN-Hauptversammlung in Zürich 

schließlich die 14-stellige Kompromissvariante mit knapper Mehrheit gegen die Stim-

men der BRD, Italiens, Österreichs und der Schweiz. Dass der ITF-Code letztendlich 

eingeführt wurde lag daran, dass die neuen EAN-Mitglieder zu seinen Gunsten votier-

ten. Inzwischen vereinte die EAN International 19 Länder, unter anderem auch nichteu-

ropäische wie Japan, Neuseeland und Südafrika. In der Praxis bedeutete die internatio-
                                                 
997 Coorganisation 5/1982, S. 26; Coorganisation 4/1984, S. 29f; GS1 Österreich, „Die ITF-14 Symbolo-
gie – Technische Beschreibung“, online im Internet: http://www.gs1.at/index.php?option=com_ pho-
cadownload&view=category &download=188:kurzinfo-gs1-austria-itf-14&id=4, zuletzt abgerufen am 
02.05.2014. 
998 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 30 am 14.06.1982, Anlage: „EAN Dispatch Outers“, S. 3. 
999 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 30 am 14.06.1982, Anlage: „EAN Dispatch Outers“, S. 1-3; GS1, 
Aufsichtsratsprotokoll Nr. 30 am 14.06.1982, S. 8. 
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nale Regelung für die CCG, dass sie zwar national eine Modifikation veröffentlichen 

konnte, gleichzeitig aber damit rechnen musste, dass ITF-codierte Umkartons aus dem 

Ausland in der BRD verarbeitet werden mussten.1000 

Die CCG-Fachzeitschrift Coorganisation berichtete bereits Ende des Jahres 1982, dass 

der amerikanische Lesegeräte-Hersteller Symbol Technologies International Inc. einen 

handlichen Scanner entwickelt hatte, der Strichcodes in Entfernungen von 20-30 cm 

und sowohl ITF als auch UPCs (bzw. EANs) lesen konnte. Da das Gerät Anfang des 

Jahres 1983 in Serie gehen sollte, muss davon ausgegangen werden, dass es nicht die 

EDV-Technik war, die den Engpass bei der Entwicklung des ITF darstellte, denn die 

Technik war ja grundsätzlich vorhanden.1001 Es waren die durch die Pfadabhängigkeiten 

der bereits bestehenden Systeme sowie die mit dem ITF-Code verbundenen Reorganisa-

tionen, die einer einheitlichen und schnellen Lösung entgegenstanden. In der BRD schuf 

die seit 1977 bestehende Regelung, dass im SB-Großhandel EANs eingesetzt wurden, 

eine Pfadabhängigkeit. Die in der westdeutschen Konsumgüterwirtschaft präsente Han-

delsstufe hatte bereits in die entsprechende Scannertechnik investiert und seine Waren-

wirtschaft mit der EAN reorganisiert. Offenbar waren im Jahr 1984 rund 50 Prozent al-

ler in Cash&Carry-Geschäften gehandelten Einheiten mit der EAN ausgezeichnet.1002 

Der internationale Kompromiss wurde schließlich durch das amerikanische Vorbild be-

einflusst: Die EAN-Lösung basierte auf dem amerikanischen „Logistik-Symbol“. Bei 

der Verabschiedung des ITF-Codes in der EAN-Hauptversammlung waren es dann al-

lerdings neue Akteure, nämlich die neuen Mitgliedsländer, die das „Zünglein an der 

Waage“ bildeten. Daraufhin stellten sich der CCG-Aufsichtsrat (und andere EAN-

Mitglieder) die Frage, wie ihr Einfluss gewahrt bleiben konnte. Die folgenden Ausfüh-

rungen zeigen auf, wie die nationalen Interessen die institutionelle Weiterentwicklung 

der EAN International beeinflussten und welche Bedeutung die veränderten Ak-

teurskonstellationen für die Gestaltung des internationalen Konsumgütermarktes besa-

ßen. 

                                                 
1000 Coorganisation 3/1983, S. 6-9; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 31 am 26.10.1982, S. 5; GS1, Auf-
sichtsratsprotokoll Nr. 32 am 03.03.1983, S. 2; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 33 am 21.06.1983, S. 2f. 
1001 Coorganisation 5/1982, S. 27; Coorganisation 6/1982, S. 36f. 
1002 Die CCG stützt sich hier auf die Aussagen namhafter Unternehmen wie der Metro, Ratio und BVL. 
Coorganisation 4/1984, S. 28. 
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4.4.2 Die Erweiterung der internationalen EAC-Gemeinschaft 

Wie in Kapitel 3.4.1 ausführlich dargestellt unterzeichneten die folgenden zwölf euro-

päischen Länder (Namen der jeweiligen Standardisierungsorganisationen in Klammern) 

in Brüssel am 3. Februar 1977 die internationalen EAN-Rahmenvereinbarungen und 

gründeten die Dachorganisation „Association Européenne de Numérotation des Artic-

les“ (engl. European Article Numbering Association EAN)1003: Belgien (A.S.B.L. 

ICODIF V.Z.W.), BRD (CCG), Dänemark (Dansk Varekode Administration EAN c/o 

D.L.F.), Finnland (The Central Chamber of Commerce of Finland), Frankreich (Gencod 

S.A.R.L.), Großbritannien (Article Number Association (UK) Ltd.), Italien (INDICOD), 

Niederlande (Stichting Uniforme Artikel Codering (UAC)), Norwegen (Norsk Vare-

kodeforening), Österreich (EAN-Austria), Schweden (Swedish EAN Committee), 

Schweiz (Schweizerische Artikel-Code Vereinigung (SACV)).1004 Bei der institutionel-

len Ausgestaltung ihrer gemeinsamen Organisation diskutierten die Gründungsmitglie-

der insbesondere, wie die Stimmrechte und die Höhe der Beitragszahlungen auf die ein-

zelnen Länder verteilt werden sollten. Im Jahr 1977 organisierten die Mitgliedsländer 

die European Article Numbering Association in drei Gremien: Jedes Land entsandte 

zwei Delegierte, jeweils aus Industrie und Handel, in die Vollversammlung. Während 

die „großen Länder (Deutschland, Frankreich, Großritannien, Italien)“ drei Stimmen er-

hielten, bekamen die „mittleren Länder (Belgien, Niederlande)“ zwei und die „kleinen 

Länder“ eine Stimme, die aber jeweils einstimmig vergeben werden musste.1005 Die Ge-

bühren, die die Mitgliedsländer zu entrichten hatten, entsprachen anteilig ihrem Stimm-

recht. Für die CCG als ein großes Land fiel beispielsweise im Jahr 1979 ein Jahresbe-

trag von 25.000 DM an.1006 Die Geschäftsführer der nationalen Mitgliedsorganisationen 

bildeten den Vorstand, wobei jeder Vertreter eine Stimme besaß.1007 

Die Gründungsmitglieder blieben allerdings nicht lange unter sich. 1977 beantragte 

Spanien die Aufnahme, der noch im selben Jahr entsprochen wurde. Im Jahr 1978 wur-

de Japan und ein Jahr später Australien Mitglied der EAN. Das Wachsen des EAN-

                                                 
1003 Zur Geschichte der Namensgebung der EAN International siehe Seite 36, Fußnote 167 der vorliegen-
den Arbeit. 
1004 GS 1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 24 am 07.05.1980, Anlage: EAN Newsletter Nr. 2, April 1980, S. 3; 
International Article Numbering Association E.A.N. 1983, Members, Brüssel, o.S. 
1005 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 11 am 16.09.1976, S. 7. 
1006 GS 1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 22 am 18.10.1979, Anlage: „Centrale für Coorganisation, Einnah-
men- und Ausgabenrechnung 1. Januar 1979 – 30. September 1979“. 
1007 Vgl. Kapitel 3.4.3 der vorliegenden Arbeit. 



Kapitel 4 Die Durchsetzung der Europäischen Artikelnummerierung  

 

265

Verbundes über seine ursprünglich europäischen Grenzen hinaus stellte die sich interna-

tionalisierende Gemeinschaft vor alte Fragen und neue Herausforderungen. So musste 

die Namensgebung der Dachorganisation angepasst, die verbleibende Artikelnummern-

kapazität des EAN-Systems nachhaltig (um)verteilt und die Gremien einschließlich ih-

rer Kompetenzen reorganisiert werden. Bei den organisatorisch-rechtlichen Fragen ging 

es vor allem um die Verteilung der Stimmen und das Stimmrecht, denn mit der Auf-

nahme weiterer Länder in die EAN-Organisation war eine Um- bzw. Neuverteilung der 

Stimmrechte verbunden, und mit den Stimmrechten ging letztendlich auch der Einfluss 

auf die Gestaltung des EAN-Systems und die Berechnung der Gebührenhöhe einher.1008 

Die CCG sorgte sich um ihren Einfluss in der wachsenden internationalen Gemein-

schaft. Dies zeigte sich in den Positionen, die sie einnahm, als die (endliche) Kapazität 

des EAN-Artikelnummernsystems – im Frühjahr 1981 waren etwa die Hälfte der zwei-

stelligen Länderpräfixe bereits vergeben1009 – und die Besetzung des Exekutivkomitees 

in den internationalen Gremien diskutiert wurden.1010 Als Geschäftsführer der CCG war 

Karlheinz Hagen Mitglied des internationalen EAN-Vorstands. In der Aufsichtsratssit-

zung am 31. Januar 1979 kritisierte er, dass entgegen den offiziellen Richtlinien zur Be-

setzung des Gremiums in der Praxis einige Ländern immer mit zwei oder mehr (na-

mentlich Frankreich mit drei oder vier) Delegierten und mit Beratern an den Vorstands-

sitzungen teilnahmen. Der CCG-Aufsichtsrat beschloss daraufhin, dies in der nächsten 

EAN-Vollversammlung in Wien am 5. April 1979 zu thematisieren. Diese beschloss 

dann, dass, wie ursprünglich geplant, mit Ausnahme des Vorsitzenden, seines Stellver-

treters sowie des Generalsekretärs1011, jedes Land mit nur einem Delegierten vertreten 

sein durfte. Berater wurden nur noch zu einzelnen Tagesordnungspunkten und nach Ge-

nehmigung durch den Vorsitzenden zugelassen.1012 

                                                 
1008 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 15 am 15.09.1977, S. 8; GS 1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 24 am 
07.05.1980, Anlage: EAN Newsletter Nr. 2, April 1980, S. 3; Edeka, Zusammenfassung der Arbeitsta-
gung der A.I.D.A. in Brüssel (Brussels Sheraton Hotel – den 26. und den 27. November 1979), Scanning. 
Was es fuer Handel und Industrie bedeuten wird, S-VI- Int-22, S. 25f. Zum Internationalen Kongress für 
Lebensmittelverteilung (AIDA) siehe Langer 2013, S. 173f. 
1009 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 27 am 14.05.1981, S. 3. 
1010 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 22 am 18.10.1979, S. 2; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 
31.01.1980, S. 11. 
1011 Der Generalssekretär war in Personalunion auch der Geschäftsführer der belgischen EAN-
Organisation ICODIF. GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 30 am 14.06.1982, Anlage Organigramm der 
EAN International, o.S. 
1012 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 19 am 31.01.1979, S. 15; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 20 am 
10.05.1979, S. 6. 
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Die CCG diskutierte die Besetzung des ausführenden Gremiums in der Folge auch in 

Zusammenhang mit der Erweiterung der EAN-Organisation und den Aufnahmeanträgen 

anderer Länder. Als die australische Standardisierungsorganisation in einem Schreiben 

an die EAN-Zentrale vom 3. Dezember 1979 vorschlug, quasi alle Länder der Welt in 

das EAN-System einzubeziehen, reagierte der CCG-Aufsichtsrat darauf, indem er den 

grundsätzlichen Standpunkt der CCG gegenüber der Weiterentwicklung der EAN-

Gemeinschaft beschloss. Die CCG vertrat demnach die Auffassung, dass die EAN ein 

in erster Linie europäisches System war. Bei der Aufnahme weiterer Mitgliedsländer 

müsste unterschieden werden, ob diese Länder die EAN im eigenen Land implementie-

ren – wie Australien und Japan – oder die Artikelnummer nur für ihre Exporte in die 

EAN-Länder verwenden wollten. Letztere sollten nach Meinung der CCG kein eigenes 

Länderpräfix (und damit keine Stimme) erhalten, sondern lediglich einzelne Hersteller-

nummern durch die jeweiligen nationalen Organisationen. Die CCG hatte dies in der 

Vergangenheit bereits mit Exporten aus einigen osteuropäischen Ländern praktiziert.1013 

Die nächste EAN-Hauptversammlung am 28. März 1980 brachte keine endgültige Lö-

sung, wie neue Länder in den EAN-Verbund und das EAN-System integriert werden 

sollten. Es wurde vereinbart, dass eine Erweiterung nur schrittweise und gemäß den 

EAN-Satzungsvoraussetzungen vorgenommen werden sollte. Länder, die an einem 

EAN-Beitritt interessiert wären, sollten als Interimslösung zunächst versuchen, sich be-

stehenden EAN-Mitgliedsländerorganisationen anzuschließen.1014 

Die zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgten Aufnahmen von Japan und Australien wirkten 

sich derweil schon auf die Organisation der EAN aus. Aus der „European Article Num-

bering Association E.A.N.“ wurde 1981 die „International Article Numbering Associa-

tion E.A.N.“, kurz „EAN International“ (dt. Internationale Artikelnummerierungsverei-

nigung EAN). Die von der CCG präferierte Beschränkung auf Europa wurde damit 

nicht nur praktisch, sondern auch formal negiert.1015 Im Frühjahr 1980 bestand EAN In-

ternational aus 15 Mitgliedsländern: Australien, Belgien, BRD, Dänemark, Finnland, 

Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schwe-

den, Schweiz, Spanien.1016 Bis zum Jahr 1981 beantragten Israel, Ungarn, Portugal, Ar-

                                                 
1013 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 31.01.1980, S. 11f. 
1014 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 24 am 07.05.1980, S. 5. 
1015 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 24 am 07.05.1980, S. 4; International Article Numbering Association 
E.A.N. o.J., Annual Report 1991, S. 4. 
1016 GS 1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 24 am 07.05.1980, Anlage: EAN Newsletter Nr. 2, April 1980, S. 3. 
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gentinien und Brasilien die Aufnahme in die EAN-Gemeinschaft.1017 Trotzdem hielt die 

CCG weiterhin an ihrer „europäischen“ Perspektive fest, vor allem, was die (zukünfti-

ge) Machtverteilung in den Gremien der EAN International betraf: „Die Delegation der 

CCG wird sich in der General Assembly für ein Vorgehen einsetzen, das die Restkapa-

zität des EAN-Systems vorsichtig verteilt und rationell ausnutzt. Die Teilnehmerzahl in 

den meinungsbildenden Gremien sollte nicht wesentlich über die derzeitige Teilneh-

merzahl hinausgehen, was faktisch auf eine Regionalisierung der Gesprächskreise – wie 

immer das im einzelnen aussehen mag – hinausläuft.“1018 Konkret wollte die CCG das 

Stimmrecht in der Vollversammlung nach den EAN-Teilnehmer eines jeden einzelnen 

Landes ausrichten; dabei sah sie folgende Staffelung vor: eine Stimme für unter 100 

EAN-Teilnehmern, zwei Stimmen für eine Teilnehmerzahl zwischen 100 und 499, drei 

Stimmen für eine Teilnehmerzahl zwischen 500 und 999, vier Stimmen ab 1.000 EAN-

Teilnehmern. Nach dieser Einteilung besäße die BRD vier Stimmen, ebenso wie bei-

spielsweise Frankreich und Großbritannien. Das Exekutivkomitee wollte die CCG auf 

zehn Vorstandsmitglieder ausschließlich des Präsidenten, des Vizepräsidenten und des 

Generalsekretärs beschränken.1019 Der Vorschlag der CCG begünstigte die Länder, die 

nicht nur formal Mitglied in der EAN-Gemeinschaft waren, sondern die auch über Teil-

nehmer verfügten, die die EAN anwendeten. Die CCG wollte über diese Berechnungs-

grundlage für die Stimmrechte ihren Einfluss sichern, denn sie war das Land in der in-

ternationalen EAN-Organisation, welches zu Beginn des Jahres 1983 über die höchste 

Zahl an Herstellernummern (und damit EAN-Teilnehmern) verfügte.1020 Das Protokoll 

zur Aufsichtsratssitzung am 11. März 1982 musste dann vermerken, dass sich die CCG 

in der internationalen EAN-Gemeinschaft mit ihrem „Regionalisierungsvorschlag“ nicht 

hatte durchsetzen können: „Die von der CCG zeitweise vertretene ‚Regionalisierung‘ 

der Meinungsbildung in einer ständig größer werdenden EAN-Teilnehmerschaft hat 

sich in den einschlägigen internationalen Gesprächen nicht aufrecht erhalten lassen. Es 

ist jetzt geplant, ein von der Mitgliederzahl unabhängiges Lenkungsgremium einzurich-

ten.“1021 Das Exekutivkomitee sollte flexibler gestaltet werden, weil die bisherige Rege-

                                                 
1017 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 27 am 14.05.1981, S. 3. 
1018 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 27 am 14.05.1981, S. 3. 
1019 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 30 am 14.06.1982, Anlage Organigramm der EAN International, o.S. 
1020 Coorganisation 2/1984, S. 10: Tabelle „Scannerläden im EAN-System“. 
1021 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 29 am 11. März 1982, S. 6. 
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lung (jedes Land eine Stimme) alleine schon wegen der Entfernungen der Länder zu 

schwerfällig wurde (Sicherung der Beschlussfähigkeit).1022 

In ihren Sitzungen am 2. Dezember 1983 und am 25. Mai 1984 verabschiedete die 

EAN-Vollversammlung ihre modifizierten Regelungen entsprechend: Um die Kapazität 

des EAN-Systems zu sichern, sollten fortan dreistellige Länderkennzeichen vergeben 

werden (je länger das Präfix, umso kürzer ist die Herstellernummer und damit umso ge-

ringer die nationale Kapazität der Anwender). Diese Vergabepraxis sollte allerdings fle-

xibel den Kapazitäten des Systems und den Charakteristika der Anwenderländer ange-

passt werden können. So schloss die Vollversammlung nicht aus, kleineren Ländern wie 

Brunei oder Guadeloupe ein vierstelliges Präfix zuzuteilen. Was die Exekutive der EAN 

International angeht, so sollte langfristig die EAN-Zentrale in Brüssel personell und 

funktionell verstärkt werden. Kurzfristig sollte die Schwerfälligkeit des Exekutivkomi-

tees durch ein dreiköpfiges sogenanntes Coordinating Committee vermindert werden, 

welches für die Repräsentation und Weiterentwicklung der EAN sowie die Sicherung 

ihrer internationalen Kompatibilität verantwortlich zeichnete. Da weder die Bevölke-

rungs- noch die Anwenderzahl eine geeignete Bemessungsgrundlage für die Stimmrech-

te und Gebührenordnung darstellten, entschied sich die EAN-Vollversammlung für ei-

nen Verteilungsschlüssel, der sich aus den Faktoren Bevölkerungszahl, Bruttosozialpro-

dukt (BSP) und Dauer der EAN-Mitgliedschaft berechnete. Dabei wurden die Bevölke-

rung und das BSP in Einheiten gestaffelt und die Summe dieser Einheiten mit dem Wert 

der Mitgliedsdauer des jeweiligen Landes multipliziert.1023 

Aber auch in den darauffolgenden Jahren sah sich die internationale EAN-Gemeinschaft 

immer noch mit den Herausforderungen eines expandierenden Systems konfrontiert. 

Insbesondere stellte sie sich weiterhin die Frage, wie das kontinuierlich wachsende Sys-

tem flexibel steuerungsfähig bleiben konnte. So verfolgte die EAN International im 

Herbst 1985 zum einen die Strategie, die Zahl der Vorstandsmitglieder zu begrenzen. 

Zum anderen plante sie, dass EAN-Nummern für Hersteller aus Nicht-EAN-Ländern 

nicht mehr wie bisher aus dem belgischen Nummernbestand zugeteilt werden sollten. 

Dazu wollte die EAN International die restlichen freien EAN-Nummernblöcke basie-

rend auf der damaligen UNO-Statistik an Nicht-EAN-Länder verteilen.1024  

                                                 
1022 Coorganisation 4/1983, EAN-World Structure, S. 7. 
1023 Coorganisation 3/1984, S. 44-48. 
1024 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 40 am 08.10.1985, S. 6. 
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Die Internationalisierung des EAN-Systems umfasste nicht nur die Länder, die bislang 

kein unternehmens-, handels- und länderstufenübergreifendes Artikelnummernsystem 

etabliert hatten. Die EAN International strebte auch eine Zusammenarbeit mit der Trä-

gerorganisation des amerikanischen UPC, dem Uniform Product Code Council (UPCC), 

an. Die folgenden Ausführungen erläutern, wie sich die Kooperation zwischen den bei-

den Organisationen bis zur Mitte der 1980er Jahre entwickelte, welche Herausforderun-

gen es dabei zu bewältigen galt und was die Zusammenarbeit für die Gestaltung eines 

globalisierten Marktes bedeutete. 

4.4.3 Die Institutionalisierung der Zusammenarbeit zwischen der EAC Internatio-

nal und dem Uniform Code Council und ihre Bedeutung für die Entwicklung 

des globalen EAC-Marktes 

Wie die vorangegangenen Ausführungen verdeutlichen war die Erweiterung der EAN-

Gemeinschaft von internen Auseinandersetzungen um den Einfluss der Mitgliedsländer 

begleitet. Dies veranschaulicht die „Regionalisierungsstrategie“ der CCG. Nach außen 

hin jedoch verfolgte die EAN International ungesehen ihrer internen Konflikte einen 

globalen Expansionskurs1025, der auch vor der „‘Mutter‘ der EAN“1026, dem UPC, nicht 

Halt machte.1027 Die Trägerorganisation des UPC, das UPCC, dagegen versuchte bis 

Anfang der 1990er Jahre konsequent, ihre institutionelle Autonomie zu wahren. Die 

beiden Organisationen EAN International und UPCC handelten ihre Kooperation in den 

1980er Jahren im Wesentlichen in einzelnen Regelungen zur Harmonisierung und Ab-

grenzung ihrer Artikelnummernsysteme aus. Erst die Institutionalisierung der Zusam-

menarbeit zu Beginn der 1990er Jahre bewirkte eine fundamentale Annäherung zwi-

schen den beiden Organisationen und damit auch den Artikelnummernsystemen.1028 

In den Jahren nach der Einführung der EAN im Jahr 1977 arbeitete die EAN Internatio-

nal daran, dass das UPCC die Kompatibilität des UPC zur EAN herstellte. Bislang 

                                                 
1025 Die EAN International erwartete, die EAN zum „World Product Code“ auszubauen. Coorganisation 
6/1982, S. 8. 
1026 Coorganisation 4/1983, S. 47. 
1027 Wie in den vorangegangenen Kapitel ausführlich dargestellt kann der UPC im Hinblick auf die inter-
nationalen Aushandlungsprozesse bei der Entwicklung der EAN durchaus als „Mutter“ des EAN-Systems 
betrachtet werden, da die internationale Urhebergemeinschaft der EAN die Kompatibilität der EAN-
Rahmenregelung mit dem UPC sicherstellten. Auf nationaler Ebene allerdings berücksichtigte die CCG 
bei der Ausgestaltung der EAN in erster Linie die nationale Anforderungen und Voraussetzungen wie die 
mögliche Beibehaltung der ban etc. 
1028 Coorganisation 6/1982, S. 8; Coorganisation 1/1983, S. 8; Coorganisation 3/1985, S. 7; International 
Article Numbering Association E.A.N März 1984, S. 1, 7. Vgl. Brown 1997, S. 194-202. 
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konnte der elfstellige UPC auch von EAN-Scannern gelesen werden, umgekehrt aber 

funktionierte dies mit dem dreizehnstelligen EAN-Code in den USA nicht. Ende der 

1970er Jahre waren die in den USA verfügbaren Scanner noch nicht in der Lage, die 

längere EAN zu lesen. Darüber hinaus musste bei einigen Lesegeräten eine Soft-

wareadaption vorgenommen werden, die zwar verhältnismäßig einfach zu bewerkstelli-

gen war, aber natürlich Kosten verursachte (die aus Sicht der amerikanischen Händler 

nicht notwendig waren). Die EAN-Gemeinschaft war aus eben dieser mangelnden Ver-

einbarkeit der Systeme um eine Zusammenarbeit bemüht. Sie forderte und förderte, dass 

UPC-Scanner auch die EANs lesen konnten. Aus technischer Sicht gab es diesbezüglich 

bereits Anfang der 1980er Jahre keine Hindernisse mehr: Alle marktfähigen UPC-

Scanner konnten auch EANs lesen. Zwar waren die kompatiblen Geräte teurer als die 

reinen UPC-Leser, aber sie waren verfügbar. Das UPCC weigerte sich jedoch, den UPC 

mit der EAN kompatibel zu gestalten. Da die erforderliche Scannertechnik und Soft-

ware, um auch einen 13-stelligen UPC zu lesen, zu dieser Zeit aber verfügbar waren, 

müssen die Gründe dafür in den soziokulturellen und -ökonomischen Gegebenheiten 

gesucht werden.1029 

Der Bericht von Stephen A. Brown, die CCG-Aufsichtsratsprotokolle und die Ge-

schäftsberichte der EAN International lassen darauf schließen, dass ein Grund für die 

von der EAN geforderte und von dem UPCC verweigerte Harmonisierung der Artikel-

nummern die unterschiedliche Preispolitik der Kassenhersteller war. Die amerikani-

schen Kassenhersteller verkauften kompatible Geräte erheblich teurer als reine UPC-

Scanner, und die amerikanischen Händler sahen keinen Anlass, in die teuren EAN-

Scanner zu investieren. Darüber hinaus war der Anteil der EAN-ausgezeichneten Pro-

dukte, die im amerikanischen Handel im Umlauf waren, äußerst gering. An dieser Stelle 

bleibt zu klären, ob dies daran lag, dass die Importe in den USA allgemein niedrig wa-

ren, oder dass die meisten die USA beliefernden Produzenten ihre Exportprodukte mit 

dem UPC markierten. Dies bedeutete, dass die Hersteller, die eine EAN verwendeten 

und Händler in den USA belieferten, zwei Nummernsysteme bezahlen und verwalten 

mussten. Aus der Perspektive der EAN-Länder widersprach dies dem Rationalisierungs- 

und Vernetzungsgedanken der EAN und bedeutete darüber hinaus zusätzliche Reorga-

nisationen, Aufwände und Kosten. Die EAN International war demnach verständli-

cherweise bemüht, eine Kompatibilität der Systeme herzustellen. Deshalb ersuchte die 

                                                 
1029 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 17 am 18.05.1978, S. 14; Coorganisation 4/1983, One-Way-
Kompatibilität, S. 7; Coorganisation 4/1983, S. 48. Vgl. Girschik 2010, S. 213; Brown 1997, S. 198. 
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expandierende und sich internationalisierende EAN-Gemeinschaft bereits Ende der 

1970er Jahre das UPCC, sich der EAN anzuschließen – allerdings erfolglos. Während 

es schon in der Entwicklungs- und Implementierungsphase einen regelmäßigen Aus-

tausch zwischen den beiden Organisationen gegeben hatte – hier waren vor allem Albert 

Heijn und die Berater von McKinsey die treibenden Kräfte –, hatten die Beteiligten bis 

dato jedoch noch nicht über eine institutionelle Verbindung nachgedacht. Informelle 

Kontakte aber, wie auch die Studienreisen der CCG in die USA oder der laufende Aus-

tausch mit der amerikanischen Zeitschrift „Scan Newsletter“ zeigen, waren längst etab-

liert. Als die EAN International nun auch eine gemeinsame Organisation der beiden 

Standardisierungsgemeinschaften vorschlug, setzte das UPCC der Kooperation hier eine 

deutliche Grenze und blieb bei ihrer autonomen Haltung.1030 

Der Barcodestandard UPC wurde von der und zunächst ausschließlich für die amerika-

nische Lebensmittelwirtschaft entwickelt.1031 Laut dem Zeitzeugen Stephen A. Brown, 

der die Entwicklung des UPCs mitbegleitet hatte, führte das dazu, dass der UPCC-

Vorstand in den 1970er Jahren eine konservative Diffusionsstrategie für den UPC ver-

folgte. Konkret bedeutete dies, dass die UPC-Organisation kein Interesse daran zeigte, 

die Anwendung des UPCs sowohl national als auch international auszuweiten. Die 

Entwicklung der EAN sah das UPCC gelassen, da die EAN keine Konkurrenz für den 

UPC darstellte, weil die beiden Artikelnummernsysteme in unterschiedlichen Märkten 

und Distributionskanälen angewendet wurden. Das UPCC hatte nichts gegen einen in-

formellen Austausch und eine kooperative Beziehung einzuwenden, aber auch kein In-

teresse, die Zusammenarbeit mit der EAN International auszuweiten oder gar zu institu-

tionalisieren.1032 

Die Bedeutung, die die Harmonisierung der beiden Systeme dagegen für die EAN In-

ternational besaß, lässt sich beispielweise daran ablesen, dass die EAN-

Generalversammlung in Chicago am 7. Mai 1982 im Rahmen der Tagung des am UPC 

teilnehmenden FMI (Food Marketing Institute) stattfand. Zeitgleich tagte dort auch das 

UPCC. Obwohl die USA kein EAN-Mitglied war, tagte die EAN International trotzdem 

in diesem Land. Dies kann als strategische Entscheidung der EAN-Gemeinschaft ver-

standen werden, um die Kontakte zu den für sie wichtigen amerikanischen Organisatio-

                                                 
1030 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 19 am 31.01.1979, S. 4; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 24 am 
07.05.1980, S. 4; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 31 am 26.10.1982, S. 5. Vgl. Brown 1997, S. 195-199. 
1031 Siehe ausführlich dazu Kapitel 3.3.1 der vorliegenden Arbeit. Vgl. Brown 1997, S. 194f. 
1032 Vgl. Brown 1997, S. 194-198. 
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nen zu pflegen.1033 Die Geschäftsberichte der EAN International zeugen ebenfalls von 

der Bedeutung der EAN-UPC-Kompatibilität für die EAN-Gemeinschaft und ihrem ste-

ten Bemühen in der ersten Hälfte der 1980er Jahre, diese zu erreichen.1034 

Die beiden Organisationen gingen schließlich einen wesentlichen Schritt aufeinander 

zu, als sie im Juni 1987 das sogenannte „alliance programme“1035 vereinbarten.1036 Die-

se Kooperationsvereinbarung sah zum einen vor, dass die EAN International dem seit 

1984 als Uniform Code Council (UCC)1037 firmierenden UPCC die Länderkennzeichen 

10-13 abtrat. Zum anderen konnten die Länderorganisationen der EAN auf freiwilliger 

Basis UPCs an die Hersteller vergeben, die dies wünschten. Die EAN Organisationen 

übernahmen dabei die Verwaltungsaufgaben, die Gebühr wurde zwischen dem UCC 

und der jeweiligen EAN-Vertretung geteilt. Ursprünglich wollte das UCC seine Gebüh-

renregelungen durchsetzen, die den Hersteller mit einer einmaligen Zahlung belastete. 

In Aussicht auf die zusätzlichen durch die neuen Länderkennziffern ermöglichten 

Nummernkapazitäten gab das UCC in diesem Punkt aber nach und beugte sich der 

EAN-Gebührenordnung, die einen jährlichen Mitgliedsbeitrag erhob.1038 Es sollte aller-

dings noch weitere drei Jahre dauern, bis der UCC und die EAN begannen, eine ge-

meinsame Organisation über verbindliche Regelungen aufzubauen. 

Am 1. November 1990 unterschrieben der Präsident der EAN International und der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats der UCC die sogenannten „Principles of Cooperati-

on“1039. Diese besagten, dass die beiden Standardisierungsorganisationen „to the maxi-

mum feasible extent“1040 (dt. „im weitestmöglichen Umfang“) an einer gemeinsamen 

digitalisierten Versorgungsinfrastruktur und an kooperativen Produktidentifikationssys-

temen sowie Datenträgeraustauschstandards arbeiteten und Wissen austauschten.1041 Im 

                                                 
1033 Coorganisation 3/1982, S. 5; Coorganisation 1/1985, S. 6. 
1034 International Article Numbering Association E.A.N. März 1984, S. 7; International Article Number-
ing Association E.A.N. März 1985, S. 9; International Article Numbering Association E.A.N. März 1986, 
S. 9. 
1035 International Article Numbering Association E.A.N. März 1988, S. 11. 
1036 International Article Numbering Association E.A.N. März 1987, S. 12; International Article Number-
ing Association E.A.N. März 1988, S. 11; 
1037 Vgl. Brown 1997, S. 168. 
1038 International Article Numbering Association E.A.N. März 1988, S. 11. Vgl. Brown 1997, S. 199f. 
1039 Brown 1997, S. 201. 
1040 International Article Numbering Association E.A.N. o.J., Annual Report 1990, S. 14. 
1041 International Article Numbering Association E.A.N. o.J., Annual Report 1990, S. 14. Vgl. Brown 
1997, S. 201. 
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Januar 2004 schließlich schlossen sich die beiden Organisationen zu einer einzigen ge-

meinnützigen Unternehmung GS1 (Global Standards One) zusammen.1042 Im Ge-

schäftsbericht der ehemaligen EAN International aus den Jahren 2003/2004 heißt es da-

zu: „EAN International. For three decades, the vision of global standards has been a 

driving force in the development of EAN International. Today, with the dawn of GS1, 

the nations of the world are more closely and more powerfully aligned with one global 

system than ever before in our history. The future of commerce is calling; the vision is 

becoming the reality. GS1.“.1043 

Wie in den vorherigen Ausführungen deutlich geworden ist, gestalten Institutionalisie-

rungen und Organisationen Märkte, weil sie stabile Strukturen schaffen und Risiken 

minimieren, so dass die Marktteilnehmer bereit sind, an Tauschaktivitäten des jeweili-

gen Marktes teilzunehmen. Durch ihre Expansion, Kooperation und schließlich Fusion 

mit dem UCC sicherte die EAN International die Verbreitung des EAN-Systems, wel-

ches wiederum als wachsende und allen Teilnehmern verbindliche Versorgungsinfra-

struktur einen globalen Markt förderte. Das EAN-System ist also nicht nur eine auf 

Standardisierungen beruhende Rationalisierungs-, sondern auch eine Koordinationsstra-

tegie, die integrierte und zunächst den europäischen und bald darauf internationalen 

Konsumgütermarkt organisierte. Ohne eine nachweisbare staatliche Beteiligung und ba-

sierend auf einer freiwilligen Beteiligung der Länder und Unternehmen legten die euro-

päischen Händler und die Hersteller mit der Gründung der EAN International 1977 und 

der Integration der nicht-europäischen Länder seit der Aufnahme Japans 1978 in die 

EAN International den Grundstein für ein digitalisiertes globales Distributionssys-

tem.1044 Damit reiht sich die EAN International in die Riege internationaler Organisati-

onen wie der ISO und der SWIFT ein, die über Kooperationen und Kompromisse ei-

gentlich konkurrierender Akteure stabile Marktstrukturen schufen.1045 Die Entfaltung 

der EAN International zeigt jedoch auch, dass sich das auf dem EAN-Standard basie-

rende Kommunikationssystem, das die Infrastruktur des Marktes bildete, kontingent 

entwickelte. 

                                                 
1042 International Article Numbering Association E.A.N. o.J., Annual Report 2003/2004, S. 3. 
1043 Einleitendes Statement auf der dem Cover folgenden Seite: International Article Numbering Associa-
tion E.A.N. o.J., Annual Report 2003/2004, o. S.. 
1044 Coorganisation 2/1985, S. 35; Edeka, Zusammenfassung der Arbeitstagung der A.I.D.A. in Brüssel 
(Brussels Sheraton Hotel  – den 26. und den 27. November 1979), Scanning. Was es fuer Handel und In-
dustrie bedeuten wird, S-VI- Int-22, S. 25f. 
1045 Vgl. Scott/Zachariadis 2014; Murphy/Yates 2009.  
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Dass die EAN einen globalen Kurs verfolgte, ist angesichts der zeitgenössischen Ereig-

nisse nicht verwunderlich. Zum einen stagnierte das Wirtschaftswachstum in der BRD 

wie auch in anderen europäischen Ländern durch die beiden Ölkrisen in den 1970er Jah-

ren. Darüber hinaus wurde seit den 1980er Jahren der europäische Binnenmarkt durch 

die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und der Einheitlichen Europäi-

schen Akte weiter ausgebaut und vereinheitlicht. So wurden einzelstaatliche Normen, 

die Handelshemmnisse darstellten, verboten.1046 Auf die EAN International wurde somit 

sowohl von innen als auch von außen Druck ausgeübt, den „World Product Code“1047, 

so kennzeichnete die CCG 1982 das Ziel der EAN International, zu verfolgen. 

Um sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene eine effiziente gemeinsame 

Kommunikations- und Versorgungsinfrastruktur zu bilden und den sich erweiternden 

EAN-Markt zu steuern, bedurfte es weiterer Standardisierungen, wie Kapitel 5 der vor-

liegenden Arbeit aufzeigen wird. 

4.5 Zwischenfazit 

Die CCG hatte nach der Einführung der EAN bis zur Mitte der 1980er Jahre mit Wider-

ständen zu kämpfen, die die Verbreitung des EAN-Standards in der BRD hemmten. 

Zum einen kam die Kritik aus den eigenen Reihen, wie die Konflikte um den EAN-

Strichcode als geeignete Form der Datenerfassung für Warenhäuser und den Textilein-

zelhandel und die Kontroverse um die Herstellerauszeichnung zeigen. Zum anderen 

konkurrierte die CCG mit etablierten korporativen Akteuren, die in den Fragen nach 

dem geeigneten Artikelnummernsystem für die (EAN versus OCR der Firma Scantron 

(Batelle-Institut), EAN versus FAN) und der legitimierten Interessenvertretung (CCG 

versus BDI und DIN/ZVEI) der westdeutschen Konsumgüterwirtschaft ihre Kompeten-

zen und Handlungsspielräume aushandelten. 

Bei den Aushandlungsprozessen um den EAN-Strichcode für die Kennzeichnung und 

Datenerfassung von Nichtlebensmitteln wird deutlich, dass die non-food-Händler ande-

re und teilweise mit den Lebensmittelhändlern konfligierende Anforderungen an die 

Warenidentifikation hatten. Die unterschiedlichen Sortimente und Betriebsabläufe wie 

die Kassenorganisation standen der EAN in ihrer 1977 verabschiedeten Form der „rei-

nen Lehre“ entgegen. Hierbei zeigt sich unverkennbar, dass die EAN zwar für die ge-
                                                 
1046 Loth 2014, S. 264-277; Mittag 2008, S. 195-203. Zur Geschichte der Europäischen Union siehe Loth 
2014; Brunn 2009; Clemens/Reinfeldt/Wille 2008; Mittag 2008. 
1047 Coorganisation 6/1982, S. 8. 
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samte Konsumgüterwirtschaft Geltung beanspruchte, jedoch hauptsächlich von Le-

bensmittelhändlern und -herstellern entwickelt wurde. Die Harmonisierung der unter-

schiedlichen Waren (und damit Daten) und der individuellen Prozesse forderte von den 

Händlern Reorganisationen wie die Organisation der Kassen und des POS, die wiede-

rum Aufwände bedeuteten und somit die Diffusion der EAN bremsten. 

Die produktbezogenen und prozessualen Reorganisationen, die die Hersteller vorneh-

men mussten, um die EAN auf ihren Produkten anzubringen, waren neben der Haftung 

für nichtlesbare Strichcodes der Grund, der die Hersteller zögern ließ, die EAN anzu-

wenden. So mussten die Hersteller ihre Verpackungen anpassen, was teilweise einen er-

heblichen organisatorischen und kostspieligen Aufwand bedeutete. Darüber hinaus hat-

ten die Händler im Gegenzug noch nicht genügend Scanner(kassen) installiert, die ihre 

Investitionen rechtfertigten. Bis Mitte der 1980er Jahre bremste auch die Kontroverse 

um die Haftung die Verbreitung des EAN-Systems. Grund hierfür war die mangelnde 

soziotechnische Anschlussfähigkeit der EAN-Strichcodierung. So fehlten die Druckspe-

zifikationen und Prüf- und Messgeräte für die Hersteller und Drucker, um das sicherzu-

stellen, für das sie haften sollten, nämlich die Lesbarkeit. Zu Beginn der 1980er Jahre 

war diese technische Hürde grundsätzlich genommen, existierten doch bereits marktfä-

hige Geräte. Trotzdem blieb die Haftungskontroverse virulent und ungelöst. Die Her-

steller forderten weiterhin, dass die Händler auf Haftungsansprüche verzichten sollten, 

wie sie in den CCG-Geschäfts- und Teilnahmebedingungen dekliniert wurden. Der wei-

terbestehende Widerstand der Industrie muss im Kontext der Auseinandersetzungen in-

terpretiert werden, die die CCG zeitgleich mit dem BDI anhand der Standardisierung 

der Palettenhöhe über die legitime Interessenvertretung der Industrie führte. Die Ver-

einheitlichung der Palettenhöhe bedeutete für die Hersteller weitere Reorganisationen. 

Davon waren nicht nur die EAN-Teilnehmer betroffen, sondern alle Hersteller in der 

westdeutschen Konsumgüterindustrie, die den Lebensmittelhandel belieferten. Aus die-

sem Grund zweifelte der BDI daran, ob die Standardisierung rechtmäßig zustande ge-

kommen war und alle Betroffenen integriert hatte, und legte eine Beschwerde beim 

Bundeskartellamt ein. Dies führte in der Konsequenz dazu, dass sich die CCG in einen 

Rationalisierungsverband umwandelte, der solch weitreichende Standardisierungen vor-

nehmen durfte. Der institutionelle Wandel wurde durch eine Änderung der Satzung 

vollzogen. Bei dem Konflikt zwischen der CCG bzw. ihrer Gesellschafterin Marken-

verband und dem BDI ging es im Kern darum, wer die Legitimation und den Status be-

saß, für die Konsumgüterhersteller in der BRD zu sprechen. Mit der Umwandlung in 
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den Rationalisierungsverband legitimierte sich die CCG und sicherte ihren Einfluss in 

der Gestaltung des westdeutschen Konsumgütermarktes. Die CCG konkurrierte aber 

nicht nur mit dem BDI, sondern auch mit anderen korporativen und kollektiven Akteu-

ren. 

Die Herstellerauszeichnung konkretisiert darüber hinaus den Tertiarisierungsprozess in 

der westdeutschen Konsumgüterwirtschaft. Vor der EAN und dem POS-Scanning wa-

ren die Händler für die Preisauszeichnung der Waren verantwortlich. Mit der Herstel-

lerauszeichnung ging diese für den Einzelhandel personalkostenintensive Aufgabe auf 

die Hersteller über. Die EAN änderte also das funktionelle Beziehungsgefüge zwischen 

den Herstellern und den Händlern. Darüber hinaus veranschaulicht die Herstelleraus-

zeichnung, wie sich die Machtverhältnisse zwischen den Herstellern und den Händlern 

durch die digitalen Techniken änderten. Am Beispiel des Einzelhandelsunternehmens 

Tengelmann habe ich aufgezeigt, dass die Händler bevorzugt mit EAN gekennzeichnete 

Produkte einkauften, und damit Druck auf die Hersteller ausübten, die Herstelleraus-

zeichnung vorzunehmen. Mit dieser Selektion bestimmten die Händler auch, welche 

Waren den Konsumenten angeboten wurden, und nahmen somit nicht nur Einfluss auf 

die Produktion, sondern auch auf die Konsumtion. 

Auch im FAN-Prozess handelten die CCG und die DGWK (und damit der ZVEI und 

das DIN) ihre Kompetenzen in der Konsumgüterwirtschaft aus. Zum einen wurden mit 

dem Urteil des Kammergerichts die Leistung der CCG und ihre Handlungsspielräume 

gefestigt. Zum anderen bewirkte der Konflikt, dass die CCG und das DIN ihre Aufga-

benbereiche abgrenzten, fortan zusammenarbeiteten und ihre Kooperation in der Form 

des NDWK im Jahr 1989 institutionalisierten. Indem die CCG ihre Wettbewerbsfähig-

keit und Legitimation mit ihrer Umwandlung in einen Rationalisierungsverband 1983 

und dem für sie positiven Ausgang des FAN-Prozesses 1985 sicherstellte, begann sie 

auf Augenhöhe mit den etablierten Standardisierungsorganisationen und Interessenver-

bänden zu agieren. Dies legitimierte wiederum das EAN-System und die CCG-

Standardisierungen, die sich daraufhin zunehmend verbreiteten, wie das folgende Kapi-

tel zeigen wird. 

Auch in der EAN International gestaltete sich die Kompromissfindung zwischen den 

Ländern oftmals schwierig. Die CCG als Gründungsmitglied versuchte, ihren Einfluss 

zu wahren, was am Beispiel der Aushandlungen um die Reorganisation der EAN Inter-

national deutlich wird, die notwendig wurde, als immer mehr Länder an der EAN Inter-
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national teilnahmen. Dass die EAN International, ähnlich wie die CCG auf nationaler 

Ebene bereits seit 1974, ein zunehmendes Eigeninteresse entwickelte, veranschaulicht 

ihre Bemühungen, mit dem UCC zu kooperieren. 

Was aus unserer heutigen Perspektive, die von einem globalisierten Weltmarkt geprägt 

ist, selbstverständlich erscheint, war damals aus nationaler Perspektive noch keine Not-

wendigkeit. Die CCG beharrte darauf, dass das EAN-System ein europäisches System 

war. Zu Beginn und Mitte der 1980er Jahre war der europäische Binnenmarkt noch am 

Entstehen und kein „matter of fact“, so dass es verständlich ist, dass die CCG zunächst 

eine „protektionistische“ Haltung einnahm. Die EAN International dagegen war sich 

bewusst, dass ihr Standard nur so wirkungsvoll war, wie er alle potentiellen Anwender 

umfasste. Nachdem nicht nur europäische, sondern auch viele internationale Länder ei-

ne Teilnahme am EAN-System wünschten, waren das UPC-System und seine Trägeror-

ganisation UCC der größte Engpass zu einer über die EAN vereinigte internationale 

Warenwirtschaft. Aus diesem Grund bemühte sich die EAN International um eine Zu-

sammenarbeit mit dem UCC. Zunächst grenzte sich das UCC deutlich bis Mitte der 

1980er Jahre von der EAN International ab und war nur zu einem informellen Aus-

tausch bereit. Der Hartnäckigkeit der EAN International und der wachsenden internati-

onalen Verflechtungen (auch der EAN-Gemeinschaft) war es zu verdanken, dass sich 

die Beziehungen ab dem „alliance programme“ im Jahr 1987 zunehmend intensivierten 

und institutionalisierten. 

Lydia Langer hat bei der Einführung der Selbstbedienung in der BRD aufgezeigt, dass 

das amerikanische Modell den westdeutschen Einzelhändlern zunächst als Vorbild dien-

te, sie sich aber mit der wachsenden Diffusion der Selbstbedienung in den anderen eu-

ropäischen Ländern zunehmend „innereuropäisch“ orientierten.1048 Einen ähnlichen 

Wechsel der Perspektive stelle ich bei der EAN fest, denn auch bei der Artikelnumme-

rierung wandelte sich das Verhältnis zwischen den USA und den europäischen Ländern: 

Bei der Entwicklung der EAN war der UPC noch das Referenzmodell. Im Laufe der 

Weiterentwicklung und Verbreitung der EAN orientierte sich die EAN International zu-

nehmend europäisch und international. Die EAN materialisierte und konkretisierte da-

mit den EU-Binnenmarkt, indem sie Handelshemmnisse abbaute und konkrete Markt-

beziehungen organisierte. 

                                                 
1048 Vgl. Langer 2013, S. 194. 
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Hierbei muss hervorgehoben werden, dass die globale Verbreitung des EAN-Standards 

ohne staatliche Einflussnahme oder einen staatlichen Akteur vonstatten ging. Die 

Marktteilnehmer sowohl im westdeutschen Konsumgütermarkt als auch im Rahmen der 

EAN organsierten sich selbstständig, um ihren Markt über eine gemeinsame digitalisier-

te Kommunikations- und Versorgungsinfrastruktur zu gestalten. 

Um Waren und Daten national und international in einem größtmöglichen Kreis austau-

schen zu können, mussten sie erst standardisiert werden.1049 Die Umstellung in der BRD 

auf die EAN bedeutete, dass die westdeutschen Konsumgüterhersteller und -händler in 

den sich auf der Basis der EAN internationalisierenden Markt integriert wurden. Dass 

die Integration in die digitalisierte EAN-Versorgungsinfrastruktur komplex und kontin-

gent war, verdeutlichen die Pfadabhängigkeiten und Verflechtungen, mit denen die 

CCG konfrontiert wurde, als sie ihre Presseerzeugnisse und Großhandelseinheiten 

EAN-strichcodieren wollte. Die nationalen Strukturen und Prozesse im Waren- und Da-

tenaustausch stellten die Engpässe dar, die die Länder überwinden mussten, um den Da-

ten- und Warenfluss sowohl international als auch national mit digitalen Techniken zu 

steuern. 

Mit der EAN und den vereinheitlichten Formularen (Kapitel 2.5) standardisierte die 

CCG die Daten(erfassung) und den Datenaustausch. Das folgende Kapitel erörtert, wie 

die CCG darauf aufbauend die Datenflüsse digitalisierte und modifizierte (Datenverar-

beitung/-auswertung). Ich konzentriere mich dabei auf die Frage, wie die Standardisie-

rungen der CCG eine digitalisierte Warenwirtschaft der westdeutsche Konsumgüter-

händler und -hersteller ermöglichte, über die sie zunächst den nationalen (und internati-

onalen) Lebensmittelmarkt gestalteten. 

 

                                                 
1049 Vgl. Langer 2013, S. 190. 
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5 Die Digitalisierung und Internationalisierung der Waren- und Da-

tenflüsse (Mitte der 1970er Jahre – Ende der 1980er Jahre) 

In diesem Kapitel widme ich mich den Standards der CCG, die den Daten(rück)fluss 

zwischen den Herstellern und den Händlern digitalisierten und die Waren digital abbil-

deten. Dazu breche ich die chronologische Betrachtung auf und verdichte und erweitere 

meinen bisherigen Untersuchungszeitraum. 

Zunächst konzentriere ich mich auf die initialen Bestrebungen der CCG bzw. ihrer Vor-

gängerorganisation ban-L-Zentrum, die die Warenbewegungen begleitenden Kommuni-

kationsprozesse zwischen den Herstellern und den Händlern über den Austausch von 

Datenträgern zu digitalisieren. Ich erörtere zum einen, wie das Thema „Da-

ten(träger)austausch“ innerhalb der CCG verhandelt wurde. Es zeigt sich, dass die CCG 

hoffte, mit der Standardisierung und Digitalisierung des Datenaustausches ihr „Kernge-

schäft“, die ban, voranzutreiben. Zum anderen untersuche ich, wie die CCG den Prozess 

der Datenübertragung im Zeitalter der „analogen“ ban digitalisierte. Aufbauend auf den 

Standardisierungen der Daten (ban, Formulare des Rechnungsverkehrs) erarbeitete die 

CCG Regelungen für die Speicherung der Daten auf digitalen Datenträgern und ihren 

zwischenbetrieblichen Austausch. 

Im zweiten Abschnitt widme ich mich dem SEDAS (Standardregelungen Einheitlicher 

Daten-Austausch-Systeme)-Projekt der CCG. Das Akronym „SEDAS“ subsumiert ver-

schiedene, teilweise parallel verlaufende und aufeinander bezogene Digitalisierungen 

der Datenflüsse Rechnung, Bestellung, Zahlung und „Marktdaten“ (am POS durch 

Scannerkassen generierte Daten). Ich untersuche, wie die CCG die Datenkommunikati-

on konzipierte, standardisierte, digitalisierte und automatisierte, und mit welchen Hin-

dernissen sie konfrontiert wurde, als sie den elektronischen Datenaustausch in der west-

deutschen Konsumgüterwirtschaft normieren wollte. Eine grundsätzliche Kontroverse 

bestand darin, ob und wie die CCG den digitalisierten Datenaustausch zwischen den 

Herstellern und Händlern zentralisierte und koordinierte. Es zeigt sich erstens, dass die 

CCG bei der Realisierung der elektronischen Infrastruktur und Datenverarbeitung auf 

externe Dienstleister angewiesen war. Zweitens wird deutlich, dass die Digitalisierung 

der Datenflüsse davon beeinflusst wurde, ob bereits Standardisierungsvorarbeiten (For-

mulare, Abläufe) geleistet worden waren und welche Betriebsformen welche Da-

ten(mengen) elektronisch kommunizierten. Darüber hinaus muss festgestellt werden, 

dass der EDI (elektronischer Datenaustausch, engl. Electronic Data Interchange) die pa-
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piergebundenen Datenflüsse aus archivalischen und rechtlichen Gründen nicht obsolet 

machte. 

Der dritte Abschnitt erörtert, wie die CCG die Waren digitalisierte. Die EAN identifi-

zierte die Artikel und ermöglichte ihre automatische Registrierung. Sie bildete die Ware 

jedoch nicht vollends ab, da ein Artikel weitere, über die EAN hinausgehende Eigen-

schaften besaß. Die Händler führten die Artikelinformationen oftmals noch manuell in 

Karteien und mit individuellen Bezeichnungen und Datenstrukturen. So stellte sich die 

CCG die Frage, wie sie diese sogenannten Artikelstammdaten standardisieren und digi-

talisieren konnte. Als Antwort erwog sie eine zentrale, von der CCG organisierte Da-

tenbank. Es zeigt sich, dass die Aktualisierung und Pflege der Daten den Engpass bei 

der Realisierung des standardisierten Artikelstammdatenaustausches darstellten. Für die 

automatische Datenerfassung am POS und die Abbildung der Waren in der digitalisier-

ten unternehmensübergreifenden Warenwirtschaft war das als SINFOS (SEDAS-

Informations-Satz) bezeichnete Projekt der CCG essentiell. 

Im vierten Abschnitt gehe ich der Frage nach, wie die CCG die Einzelhändler in den 

elektronischen Datenaustausch integrierte. Am Beispiel des MADAKOM (Marktdaten-

kommunikation)-Projektes erläutere ich, wie die CCG den Austausch der mithilfe der 

EAN am POS generierten Scannerdaten organisierte. Sowohl die Hersteller als auch die 

Händler hatten Interesse an dieser neuen Qualität und Quantität an Daten, die versprach, 

die Konsumentennachfrage über artikelgenaue Verkaufsdaten transparenter zu machen. 

Aber auch die Marktforschungsunternehmen wollten von der Möglichkeit der artikelbe-

zogenen Datenerhebung profitieren. Es zeigt sich, dass sowohl bei den Herstellern und 

Händlern als auch bei der CCG die damals noch unbekannten Scannerdaten nicht ohne 

weiteres verarbeitet werden konnten. Die Datenstrukturen, Auswertungsmodelle und 

Software mussten erst noch definiert werden. Die CCG suchte deshalb Unterstützung 

durch die führenden Marktforschungsinstitute und befand sich damit im Spannungsfeld 

zwischen Kooperation und Konkurrenz. 

Der Internationalisierung des elektronischen Datenaustausches widme ich mich im fünf-

ten Abschnitt. Zunächst stelle ich exemplarisch die innerhalb der EAN-Gemeinschaft 

zeitgleich zu den CCG-Projekten entwickelten Standardisierungen dar, um dann am 

Beispiel der CCG und ihres SEDAS zu zeigen, wie die länderspezifischen Regelungen 

international harmonisiert wurden. Es zeigt sich zum einen, dass die individuellen Stan-

dards der Länder von ihren jeweiligen Distributionssystemen und dem Diffusionsgrad 
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der EAN und des POS-Scannings beeinflusst wurden. Zum anderen wird deutlich, dass 

der EDI damals ein bedeutendes länder- und institutionenübergreifendes Thema war. 

Diverse staatliche, privatwirtschaftliche und verbandliche Akteure bearbeiteten die 

Standardisierung und Digitalisierung der Datenflüsse. Diese institutionellen Verflech-

tungen bestimmten die Entwicklung des internationalen Standards EANCOM und seine 

Umsetzung in der BRD durch die CCG. 

Im Zwischenfazit fasse ich die Ergebnisse des fünften Kapitels zusammen. 

5.1 Die Anfänge des elektronischen Datenaustauschs in der ban-L-Ära: 

Der Datenträgeraustausch als Aufgabe der CCG  

Die Gestaltung eines rationellen Datenaustausches war neben der Entwicklung einer 

gemeinsamen Artikelnummer ein weiteres wesentliches Anliegen der westdeutschen 

Lebensmittelhändler und der den Lebensmittelhandel beliefernden Konsumgüterherstel-

ler. Mehr noch, die ban-L sollte dazu dienen, den informativen Warenfluss (also die die 

Warenbewegungen begleitenden Datenflüsse) zu rationalisieren. Wie im Kapitel 2.3 der 

vorliegenden Arbeit dargestellt entwickelten sie die ban-L mit dem Ziel, den Datenaus-

tausch zwischen ihnen effizienter zu gestalten. 

So gibt der „Zusammenfassende Bericht über die bisherige Arbeit des ‚EDV-

Arbeitskreises Industrie/Gedelfi“1050 einen Einblick, dass und wie sich die Mitglieder 

des ban-L-Zentrums bereits Ende der 1960er Jahre mit dem betriebsübergreifenden Da-

tenaustausch auseinandersetzten. Aufgrund der personellen Verflechtungen und Konti-

nuitäten (einige Urheber der ban waren auch in dem EDV-Arbeitskreis vertreten, der 

EDV-Arbeitskreis brachte sich maßgeblich bei der Entwicklung der ban ein)1051 ist da-

von auszugehen, dass der Arbeitsbericht auch den Diskussionsstand des Datenaustau-

sches im ban-L-Zentrum spiegelt. Der Verfasser des Arbeitsberichts, Werner Schäl 

(Gedelfi), beschreibt die Aufgabe des Arbeitskreises folgendermaßen: „Die grundsätzli-

chen Bemühungen sind deshalb einer Vereinheitlichung der Verkehrsformulare und der 

daraus resultierenden Formen des Datenaustausches gewidmet. Die erste Stufe eines 

künftigen Datenaustausches wäre somit in Form vereinheitlichter Belege unter der Wei-

                                                 
1050 GS1, Schäl 1971. 
1051 So engagierten sich die folgenden Unternehmen und Organisationen sowohl im Paritätischen Arbeits-
kreis, der später zum ban-L-Beirat wurde, als auch dem Industrie/Gedelfi-Arbeitskreis: Gedelfi, RGH, 
Allgäuer Alpenmilch, Maggi, Maizena-Knorr. GS1, Schäl 1971, Einleitung, o.S. Rationalisierungs-
Gemeinschaft des Handels 1971a, S. 4. Zur Entwicklung der ban-L siehe ausführlich Kapitel 2.3 der vor-
liegenden Arbeit. 
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terführung durch einen Austausch von Datenträgern, besser noch in der automatischen 

Beleglesung der einheitlichen Verkehrsformulare zu sehen.“1052 Wie in Kapitel 2.5 erör-

tert, machte das ban-L-Zentrum bzw. die CCG diesen zitierten ersten Schritt zur Digita-

lisierung des zwischenbetrieblichen Datenflusses, indem sie in der ersten Hälfte der 

1970er Jahre Abläufe und Formulare des Rechnungsverkehrs vereinheitlichte (Stre-

ckengeschäft, Rechnungsliste/-formular). Laut Schäl sollte der zweite Schritt darin be-

stehen, die standardisierten Daten auf EDV-lesbaren Datenträgern (Lochkarte, Magnet-

band)1053 zu speichern und auszutauschen. Dieser sogenannte Datenträgeraustausch er-

forderte wiederum Standards, um den Datenstrom effizient zwischen den Herstellern 

und Händlern fließen lassen zu können. Damit erwies sich der Daten(träger)austausch 

als eine Aufgabe par excellence für die CCG. Wie nahm sich die CCG dem Thema an? 

Wie auch schon bei der Entwicklung der ban-L, so waren es auch beim Datenträgeraus-

tausch Vertreter des Handels, die das Thema im Jahr 1974 als Projekt in die neugegrün-

dete CCG einbrachten, indem sie im CCG-Aufsichtsrat mit einem Standardisierungs-

wunsch an die Verantwortlichen der Industrie herantraten. Die HKG (HKG-

Handelsketten-Handels GmbH & Co. KG), ein Zusammenschluss freiwilliger Handels-

ketten, und die Gedelfi äußerten in der ersten CCG-Aufsichtsratssitzung den Wunsch, 

mit ihren Lieferanten den Datenträgeraustausch zu betreiben. Laut dem entsprechenden 

Sitzungsprotokoll war es zu dieser Zeit nicht nur bei der HKG und der Gedelfi, sondern 

auch in anderen Handelsorganisationen bereits üblich, Daten über (digitale) Datenträger 

mit ihren Banken auszutauschen. Die CCG beschloss deshalb in dieser Sitzung, eine 

Arbeitsgruppe, bestehend aus jeweils drei Vertretern des Handels und des Gravenbruch-

Arbeitskreises sowie Mitarbeitern der CCG, zu bilden, die sich mit dem Thema „Daten-

trägeraustausch“ befassen sollte. Interessant ist, dass es die mehrstufigen, filialisierten 

Handelsorganisationen waren, die das Thema von der CCG bearbeitet wissen wollte. 

Offenbar hatten sie einen Bedarf, während beispielsweise große Handelsunternehmen 

wie die Coop oder Tengelmann bereits erreicht hatten, dass ihre individuellen Regelun-

gen für den Austausch von Datenträgern bei ihren Lieferanten angewendet wurden. Die 

größte Gruppe der „Leidtragenden“, nämlich die Hersteller, die viele unterschiedliche 

handelsunternehmenseigene Standards anzuwenden und zu verwalten hatten, treten bei 

                                                 
1052 GS1, Schäl 1971, Einleitung, o.S. 
1053 Magnetbänder und Lochkarten wurden als Zwischenlösung gesehen. Als optimale, eine breite An-
wendung findende Datenträger wurden Belegleseformulare betrachtet, also maschinenlesbare, pro-
grammorientierte Vordrucke. GS1, Schäl 1971, 6. Datenträgeraustausch, o.S. 
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der Initiierung des Datenträgeraustausches in der CCG als treibende Kraft nicht in Er-

scheinung.1054 

Wie im „EDV-Arbeitskreis Industrie/Gedelfi“ arbeiteten auch im neugegründeten CCG-

Arbeitskreis „Datenträgeraustausch“ Vertreter der Markenindustrie und der Handels-

zentralen und -gruppen aus der Lebensmittelwirtschaft zusammen.1055 Der neugegrün-

dete Arbeitskreis sollte am 26. Juni 1974 das erste Mal tagen. Der CCG-Aufsichtsrat 

forderte, dass die Händler individuelle Forderungen an die Hersteller unterlassen soll-

ten, bis der Arbeitskreis eine gemeinsame Lösung erarbeitet haben würde.1056 Im Herbst 

des Jahres 1974 verkündete der Arbeitskreis im CCG-Aufsichtsrat, dass sich seine Han-

delsmitglieder auf Schlüssel und Bandsätze für den Datenträgeraustausch einigen konn-

ten. Damit existierten einheitliche Vorstellungen im Arbeitskreis über die zu standardi-

sierenden Daten, ihre Verschlüsselung und die Datenstrukturen.1057 

Grundsätzlich schienen alle Verbände und Unternehmen der CCG einen standardisier-

ten zwischenbetrieblichen Datenträgeraustausch zu befürworten. Während die techni-

schen Fragen schnell übereinstimmend beantwortet werden konnten, konnten sich die 

Hersteller und Händler nicht darauf einigen, wie der Datenaustausch organisiert werden 

und wer welche Kosten tragen sollte. Einige Händler forderten nämlich bereits von ih-

ren Lieferanten den Datenträgeraustausch im bilateralen Datenverkehr, ohne wie aufge-

fordert auf die kooperative CCG-Lösung zu warten. Die Kostenfrage wurde im CCG-

Aufsichtsrat ebenfalls kontrovers diskutiert. Die Industrievertreter forderten, dass die 

Händler die gesamten Kosten tragen sollten, quasi nach dem „Verursacherprinzip“, weil 

sie den Datenträgeraustausch von der Industrie gefordert hätten. Die Händler dagegen 

sprachen sich für eine prozentuale Verteilung der Kosten aus, da ja auch die Hersteller 

eine Rationalisierung erhielten. Im Frühjahr 1975 versuchten die Hersteller und die 

Händler, sich über bilaterale Kostenvereinbarungen anzunähern. Eine Prämisse der In-

dustrievertreter bei dieser Lösung allerdings war, dass die von der CCG zu verabschie-

denden Standardregelungen den Rahmen für die Preise festsetzten, indem sie „Kosten-

Richtsätze“ bestimmten. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang noch, dass der 

Datenträgeraustausch der Industrie insofern offensichtlich Sorgen bereitete, dass sie be-

                                                 
1054 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 1 am 22.03.1974, S. 4; GS1, Hagen 1998, S. 54. 
1055 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 2 am 19.06.1974, S. 4; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 
30.01.1975, Anlage 3: „Bericht über den Stand der Arbeiten im Arbeitskreis Streckengeschäft“, S. 5. 
1056 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 2 am 19.06.1974, S. 4, 8. 
1057 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 4 am 25.10.1974, S. 5. 
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fürchteten, dass sich dadurch ihre Zahlungskonditionen (bzw. -ziele) und Abrechnungs-

perioden im Strecken- und Lagergeschäft ändern könnten. Beim Streckengeschäft bei-

spielsweise lieferte der Backwarenhersteller seine Backwaren täglich an den Einzel-

händler und rechnete seine Lieferungen mit dem Großhändler wöchentlich ab. Die Pro-

duzenten befürchteten, dass der Datenträgeraustausch andere Abrechnungsrhythmen 

provozieren könnte, indem die state-of-the-art-EDV aufgrund ihrer damaligen Spei-

cherkapazitäten und Verarbeitungsgeschwindigkeiten eine kürzere bzw. längere Zeit-

spanne forderte, die Datenträger und damit die Rechnungen auszutauschen. So wäre mit 

der Standardisierung des Ablaufs des Datenaustausches und der Digitalisierung der Da-

ten auch eine Reorganisation der Abrechnungsorganisation etc. verbunden, die sich im 

schlimmsten Fall in der Bilanzierung auswirken könnte. Die Kostenfrage konnte zu die-

sem Zeitpunkt aber nicht gelöst werden, weil entscheidende Informationen fehlten. Die 

verhandelnden Unternehmen hatten noch keine konkreten Kalkulationen durchgeführt. 

So hatte außer der Firma Henkel bis dato noch kein Hersteller die Kosten für einen 

möglichen Datenträgeraustausch ermittelt.1058 

Im Oktober 1975 gewann das Projekt Momentum, als sich die Händler und die Herstel-

ler im Aufsichtsrat auf von der Industrie vorgeschlagene Richtpreise einigen konnten. 

Diese Debatten fanden im Januar 1976 einen vorläufigen Abschluss, als der CCG-

Aufsichtsrat die „Standardregelungen für die Durchführung eines Datenträgeraustau-

sches in der Lebensmittelwirtschaft“ verabschiedeten. Diese bildeten die Grundlage für 

einen Praxistest, dessen Erfahrungen später in die Richtlinie einfließen und diese ent-

sprechend modifizieren würden (auch die in den vorläufigen Standardregelungen festge-

legte Kostentabelle).1059 An dem Test, der in den Monaten Juli, August, September und 

Oktober des Jahres 1976 stattfinden sollte, beteiligten sich hauptsächlich namhafte Nah-

rungs- und Genussmittelhersteller und führende Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen 

und -organisationen.1060 Die Testphase startete wie geplant und im September zeigten 

                                                 
1058 Centrale für Coorganisation Juli 1980, S. 8-10, 13-15; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 6 am 
24.04.1975, S. 13f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 7 am 03.07.1975, S. 9f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll 
Nr. 8 am 22.10.1975, S. 5. 
1059 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 8 am 22.10.1975, S. 4f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 9 am 
29.01.1976,  S. 5. 
1060 An dem Test nahmen folgende Unternehmen teil: Kaffee Hag, Müller’s Mühle, Dr. Oetker, UDL, Ja-
cobs, Edeka Zentrale, Rewe Zentrale, Gedelfi, HKG, FZ-Frischdienst-Zentrale. Die Edeka Zentrale soll-
ten den Datenträgeraustausch im September und Oktober mit der FZ-Zentrale, Kaffee Hag, Müller’s 
Mühle und Dr. Oetker betreiben. Die Rewe Zentrale kommunizierte in dem gleichen Zeitraum ebenfalls 
mit der FZ-Zentrale, Kaffee Hag und Dr. Oetker. Die Gedelfi und die HKG testeten den Datenträgeraus-
tausch im Oktober mit Jacobs. Im August praktizierte die Gedelfi und im Juli die HKG selbigen mit 
UDL. GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 10 am 02.06.1976, S. 11. 
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sich die Beteiligten „sehr zufrieden“.1061 Da das Aufsichtsratsprotokoll vom 15. Sep-

tember 1977 dokumentiert, dass eine CCG-Publikation mit dem Titel „SEDAS – Stan-

dardregelungen für einen Datenträgeraustausch in der Konsumgüterwirtschaft der Bun-

desrepublik Deutschland“ im Druck war, kann gefolgert werden, dass die Testphase ei-

nen erfolgreichen Abschluss im Sinne einer gemeinsamen Vereinbarung von den Händ-

lern und Herstellern gefunden hatte.1062 SEDAS erörtere ich im folgenden Abschnitt nä-

her. 

Die Betrachtung der Aufsichtsratsprotokolle gibt Aufschluss darüber, warum der CCG-

Aufsichtsrat den praktischen Datenträgeraustausch in den 1970er Jahren kräftig unter-

stützte. Die CCG hoffte, dass der standardisierte Datentaustausch die Verwendung der 

ban bei den Herstellern und Händler quasi erzwingen könnte: „Der Aufsichtsrat spricht 

die Hoffnung aus, daß durch die Einführung eines Datenträgeraustausches, der Stan-

dardregelungen des Strecken- und Überweisungsgeschäftes sowie des automatischen 

Kassierens der Zwang zur Einführung der ban-Nummern so stark wird, daß kein Han-

dels- und Industriebetrieb mehr auf die Benutzung der ban-Nummer verzichten 

kann.“1063 Bekannternaßen finanzierte sich die CCG hauptsächlich über die Gebühren 

für die Teilnahme und Artikelnummern ihres ban-Systems. 

Das Zitat verweist darüber hinaus darauf, dass der Datenträgeraustausch eng in Zusam-

menhang mit den Prozessen des Strecken- und Überweisungsgeschäftes diskutiert wur-

de. Diese Formen des Daten- und Warenflusses betrafen wie bereits dargestellt die 

mehrstufigen Organisationen wie die Gedelfi und die HKG. Aber auch die Kauf- und 

Warenhäuser, im Aufsichtsrat vertreten durch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Mit-

tel- und Großbetriebe des Einzelhandels (BAG), zeigten Interesse an der Standardisie-

rung der Prozesse.1064 Kein Wunder, denn die Hersteller und die Händler hatten im aus-

differenzierten Distributionssystem der westdeutschen Massenkonsumgesellschaft, 

mehrere Millionen Belege jährlich zu prozessieren. Einem Bericht der CCG aus dem 

Jahr 1975 zufolge ergab eine Erhebung bei den belegstärksten Lieferanten von Edeka, 

der Gedelfi und der HKG, sowie bei den Lieferanten, die die Ratio und Rewe versorg-

ten, dass bei den 24 ausgewerteten Herstellerunternehmen im Strecken- und Lagerge-

schäft rund 20 Millionen Belege jährlich anfielen, von denen je nach Unternehmen und 

                                                 
1061 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 11 am 16.09.1976, S. 2. 
1062 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 15 am 15.09.1977, S. 3. 
1063 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 4 am 25.10.1974, S. 7. 
1064 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 14. 
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Handelspartner bis zu zwei Millionen an die Handelszentralen weitergeleitet wur-

den.1065 

Mit der ban und den vereinheitlichten Formularen des Rechnungsverkehrs machte das 

ban-L-Zentrum bzw. die CCG den ersten Schritt, um den Datenaustausch zwischen den 

Herstellern und den Händlern zu digitalisieren. Aufbauend auf diesen Standardisierun-

gen erarbeitet die CCG Regelungen für den Austausch der vereinheitlichten Daten mit-

hilfe von Datenträgern, um die doppelte Erfassung der massenhaft anfallenden Daten in 

der zwischenbetrieblichen Kommunikation zu verhindern. Dieser CCG-

Datenträgeraustausch standardisierte die Datenkommunikation und digitalisierte den 

Datenfluss. Die Voraussetzung zur Durchsetzung der Standardlösungen war, dass die 

Akteure auf ihre Individuallösungen verzichteten. Dies war jedoch nicht selbstverständ-

lich, waren doch die Formulargestaltung und der Formularaufbau eng mit den Prozessen 

und organisatorischen Abläufen verbunden, die sie bezeichneten. Es zeigt sich, dass die 

Kosten des Austausches und die Reorganisation der Betriebsabläufe Engpassfaktoren 

bei der Digitalisierung des Datenflusses waren. Wie veränderte sich der von der CCG 

standardisierte und digitalisierte Austausch der Daten mit der Einführung der EAN? 

Welche Bedeutung hat der digitalisierte Datenfluss für die Koordinierung des Marktge-

schehens? Am Beispiel der SEDAS erläutere ich, wie der standardisierte Austausch der 

Daten(träger) von der CCG weiterentwickelt wurde. 

5.2 Die Digitalisierung der Datenflüsse: Das SEDAS-Projekt 

5.2.1 Der digitalisierte und automatisierte Datenträgeraustausch im Rechnungsver-

kehr 

Nicht nur der gleichnamige CCG-Arbeitskreis beschäftigte sich mit dem Datenträ-

geraustausch Mitte der 1970er Jahre, sondern auch der Arbeitskreis Streckengeschäft 

widmete sich wie in Kapitel 2.5 ausgeführt dem Austausch der Daten über digitale Da-

tenträger. Bereits die im Juli 1973 verabschiedeten „Standardregelungen für das Stre-

ckengeschäft in der Lebensmittelwirtschaft“ berücksichtigten den Datenträgeraustausch 

in ihren drei Varianten. Angesichts der Menge an Daten, die beim Streckengeschäft an-

fallen, verwundert es nicht, dass die Datensender und -empfänger bestrebt waren, die 

                                                 
1065 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, Anlage 4: „Bericht über die Arbeit des Arbeitskrei-
ses Datenträgeraustausch“, S. 2f. 
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mehrmalige Erfassung der Daten mithilfe des digitalen Datenträgeraustauschs zu ver-

hindern.1066 

Im Januar 1975 beschloss der Arbeitskreis Streckengeschäft, dass neben seiner beraten-

den Tätigkeit der Datenträgeraustausch seine zukünftige Hauptaufgabe darstellen sollte, 

und regte im CCG-Aufsichtsrat an, dass die beiden Arbeitskreise „Datenträgeraus-

tausch“ und „Streckengeschäft“ zusammengelegt werden könnten. Im Juli desselben 

Jahres diskutierte der Aufsichtsrat darüber.1067 Hier wird abermals deutlich, dass im 

Zeitalter der EDV der standardisierte Austausch der Datenträger als zwangsläufige 

Maßnahme betrachtet wurde, die der Vereinheitlichung der Daten und Formulare folgen 

sollte. Die ersten Schritte auf dem Weg hin zu einer digitalisierten zwischenbetriebli-

chen Datenkommunikation über standardisierte Datenträger machte das ban-L-Zentrum 

bzw. die CCG wie bereits ausgeführt mit den Artikel- und Betriebsnummernstandards, 

den Standardisierungen der Prozesse des Rechnungsverkehrs sowie den im Jahr 1976 

verabschiedeten „Standardregelungen für die Durchführung eines Datenträgeraustau-

sches in der Lebensmittelwirtschaft“. Die anderen Konsumgüterbranchen integrierte die 

CCG (zumindest formal) im Jahr 1977 in ihre Warenwirtschaft, indem sie die „Stan-

dardregelungen für die Durchführung eines Datenträgeraustausches in der Konsumgü-

terwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland“ veröffentlichte.1068 Diese unter der Ab-

kürzung „SEDAS“ zusammengefassten Regelungen vereinten mehrere bis dato parallel 

laufende, aber aufeinander bezogene Entwicklungen, die im Folgenden dargestellt und 

zusammengeführt werden. Die Begriffs- und Entwicklungsgeschichte des Akronyms 

„SEDAS“ veranschaulicht dabei wesentliche Prozesse, Standards und Standardisierun-

gen sowie die Akteursgruppen, die die Digitalisierung und Automatisierung der Daten-

flüsse in der CCG und über die CCG aushandelten. 

Zunächst bezeichnete die CCG mit SEDAS im Herbst 1976 das von ihr konzipierte For-

schungsprojekt „Studie zur Entwicklung einheitlicher Datenaustauschsysteme“, in dem 

es vor allem darum ging zu eruieren, ob ein sogenannter „Bundeskonzentrator“ für den 

Datenträgeraustausch eingerichtet werden sollte.1069 Unter dem „Bundeskonzentrator“ 

verstand der CCG-Aufsichtsrat eine zentrale Daten(träger)sammel- und -verteilstelle, 

                                                 
1066 Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels o.J., S. 52-61. 
1067 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, Anlage 3: „Bericht über den Stand der Arbeiten im 
Arbeitskreis Streckengeschäft“, S. 4; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 7 am 03.07.1975, S. 5. 
1068 Centrale für Coorganisation September 1977. 
1069 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 11 am 16.09.1976, S. 3. 
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die den branchen- und handelsstufenübergreifenden Datenträgeraustausch erst (effi-

zient) ermöglichte und für alle Unternehmen erschwinglich machte1070: „[…] Des weite-

ren ist davon auszugehen, daß die Teilnahme am Datenträgeraustausch offen für alle 

Stufen sein muß, daß sich jedes Unternehmen – auf welcher Stufe auch immer –  betei-

ligen kann, wenn es aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Praktikabilität geboten er-

scheint. Diese Problematik ist eng mit der Frage des zu verarbeitenden Mengengerüstes 

und der Einrichtung bzw. Einschaltung von Konzentratoren oder einem sogenannten 

Bundeskonzentrator verknüpft, da erst in Verbindung mit einer solchen Einrichtung eine 

Vielzahl von Unternehmen in der Lage ist, Datenträgeraustausch zu betreiben.“1071 Die 

Verarbeitung der Daten(träger) erforderte EDV-Anlagen mit ausreichend großen Spei-

cherkapazitäten und spezifische Softwareprogramme, über die gerade die kleineren und 

mittleren Unternehmen in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre noch nicht verfügten.1072 

Schon im Jahr 1974 betrachtete der Aufsichtsrat eine solche zentrale Organisation zur 

Datenverarbeitung als „unerlässlich“1073, um die Menge an Daten(trägern) zu bewälti-

gen. Eine praktische Umsetzung allerdings war zu diesem Zeitpunkt noch „Zukunfts-

musik“, denn dem Aufsichtsrat war offensichtlich schon damals bewusst, dass das Pro-

jekt „Bundeskonzentrator“ zeitlich, personell, inhaltlich und finanziell umfangreich 

war.1074 Die CCG konkretisierte die Umfänge der Studie im Sommer 1976, als sie beim 

Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT) einen Zuschuss für 

SEDAS beantragte. Das BMFT förderte die Datenverarbeitung in der BRD als Großfor-

schungsprojekt in drei Programmen: Das erste Programm lief von 1967 – 1970, das 

zweite von 1971 – 1975 und das dritte von 1976 – 1979.1075 Ihre Träger war die in Bonn 

im Jahr 1968 gegründete Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung mbH 

(GMD), die später von 1995 bis zu ihrer Fusion mit der Fraunhofer-Gesellschaft im Jahr 

2001 als GMD-Forschungszentrum Informationstechnik GmbH firmierte.1076 Die Da-

                                                 
1070 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 4 am 25.10.1974, S. 5. 
1071 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, Anlage 4: „Bericht über die Arbeit des Arbeitskrei-
ses Datenträgeraustausch“, S. 1. Hervorhebung im Original, Anmerkung der Autorin. 
1072 Bundesverband der Deutschen Industrie e.V 1982, S. 15, 17. Vgl. Leimbach 2011, S. 238-245, 257f. 
1073 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 4 am 25.10.1974, S. 5. 
1074 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 4 am 25.10.1974, S. 5. 
1075 Vgl. Wieland 2009, S. 157; Leimbach 2010, S. 184f. 
1076 Vgl. Wiegand 1994, S. 104, 106; Leimbach 2011, S. 185; Chronik der Fraunhofer-Gesellschaft, onli-
ne im Internet: http://chronik.fraunhofer.de/allgemein/integration-gmd-forschungszentrum-informations 
technik-gmbh/?lang=de, zuletzt abgerufen am 03.08.2015; Universität des Saarlandes, FR 5.6 Informati-
onswissenschaft, Die Geschichte der Informationswissenschaft in Deutschland von der Nachkriegszeit bis 
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tenverarbeitung war damals als ein Bereich auserkoren worden, auf den das ursprüng-

lich aus der Kernforschung stammende Prinzip der Großforschung übertragen und wel-

ches als bundespolitisches Aufgabe verankert werden sollte. Während die ersten beiden 

Programme vor allem die Entwicklung von Großrechnern förderten, begünstigte das 

dritte Programm die Kleinst-, Klein- und Prozessrechnerentwicklung. Die Datenverar-

beitungsanwendungen wurden bereits im zweiten Programm aufgewertet: Hier stieg der 

prozentuale Anteil der Fördergelder an der gesamten Förderung von 8,3 Prozent auf 

31,3 Prozent und blieb im dritten Programm mit 31 Prozent konstant.1077 Die CCG 

strebte danach, Fördermittel aus dem dritten Datenverarbeitungsprogramm der Bundes-

regierung für das Jahr 1977 zu bekommen. Das BMFT ersetzte damals laut der CCG 40 

Prozent der Entwicklungskosten der geförderten Projekte. Die CCG stützte ihr Vorha-

ben zum einem auf die Bundeshaushaltsordnung (§ 44), die „die Entwicklung von 

mehrfach verwendbarer Software auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbei-

tung“1078 begünstigte. Zum anderen motivierte ein Gespräch des CCG-Geschäftsführers 

Karlheinz Hagen mit der GMD die CCG zur Antragsstellung, in dem die GMD laut dem 

Protokoll der 10. Aufsichtsratssitzung vom 2. Juni 1976 offenbar eine Nachfrage nach 

einem „Bundeskonzentrator“ bekundete. Um die Förderung zu erhalten, musste die 

CCG einen entsprechenden Antrag bei der GMD bis zum 1. Juli 1976 einreichen. Die 

CCG beauftragte daraufhin die Deutsche Treuhand-Unternehmensberatung (DTU), die 

heute ein Teil des KPMG-Netzwerkes ist1079, den Antrag zu formulieren. Laut den Auf-

sichtsratsprotokollen erfolgte die Auftragsvergabe an die DTU nach Absprache mit den 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats, jedoch nicht unter Einbeziehung des gesamten Ra-

tes.1080 

Nicht nur für die Antragsstellung, sondern auch für die Durchführung der Studie erwog 

die CCG, externe Mitarbeiter zu beauftragen. Ihrer Meinung nach könnten die CCG-

Arbeitskreise, die ja aus ehrenamtlichen Mitgliedern bestanden, die Untersuchung nicht 

                                                                                                                                               
heute, online im Internet: http://server02.is.uni-sb.de/courses/ident/themen/gesch_iw/zwei.php, zuletzt 
abgerufen am 03.08.2015. Zur Geschichte der GMD siehe ausführlich Wiegand 1994. 
1077 Vgl. Wieland 2009, S. 157, 159, 196f; Leimbach 2011, S. 184f; Sommerlatte/Walsh 1982, S. 80. 
1078 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 10 am 02.06.1976, S. 3. 
1079 Im Februar 1969 gründete die damalige Deutsche Treuhand-Gesellschaft (DTG) die DTU mit dem 
Ziel, ihre Mandanten über den Einsatz von EDV in der Buchhaltung zu beraten. Die wachsende Anwen-
dung von EDV in der Buchführung in den 1960er Jahren führte dazu, dass die DTG hier Ende der 1960er 
Jahre ein neues Geschäftsfeld identifizierte und zu erschließen suchte. Vgl. Ziegler 2015, S. 119f. GS1, 
Hagen 1998, S. 57. 
1080 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 10 am 02.06.1976, S. 3. 
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alleine leisten. So plante die CCG, dass die SEDAS gemeinsam vom Arbeitskreis Da-

tenträgeraustausch und von einer Arbeitsgemeinschaft ausgeführt werden sollte, die aus 

Mitarbeitern der CCG, der RGH und der DTU bestand. Durch die Beteiligung der RGH 

war in dem Gremium mehrheitlich der Handel vertreten. Die CCG kalkulierte, dass das 

über drei Jahre laufende Projekt insgesamt 1,8 Millionen DM kosten würde. Davon soll-

ten 1 Million DM mit der BMFT-Förderung und 0,3 Millionen DM aus dem CCG-Etat 

gedeckt werden. Wie die restlichen 0,5 Millionen aufgebracht werden sollten, war zu 

diesem Zeitpunkt laut dem Protokoll der elften Aufsichtsratssitzung vom 16. September 

1976 noch nicht geklärt. 1081 Um den finanziellen Umfang der SEDAS besser einschät-

zen zu können, wollen wir nun die SEDAS-Kalkulation aus dem Jahr 1976 mit der Ein-

nahmen- und Ausgabenrechnung der CCG für die ban-L (Stand 31.12.1975) verglei-

chen.1082 Den Einnahmen von knapp 946.000 DM standen Ausgaben von knapp 

801.000 DM gegenüber, die CCG erwirtschaftete einen Überschuss von rund 145.000 

DM. Die Personalkosten (Mitarbeiter, Reserve, Referenten, Honorare) alleine betrugen 

im Jahr 1975 schon rund 253.000 DM, also fast genauso viel wie die CCG für SEDAS 

aus ihrem eigenen Budget aufbringen sollte. Anhand dieser Zahlen wird deutlich, dass 

das SEDAS-Projekt einen hohen Stellenwert in der CCG besaß.1083 Umso mehr, als sich 

die CCG immer noch in ihrer finanziellen Konsolidierungsphase und ihre Hauptein-

nahmequelle, die ban-L, in der nationalen und internationalen Kritik befanden. Die Un-

tersuchung selbst sollte in drei Stufen realisiert werden: In der „Vorplanung SEDAS“ 

sollte das Konzept, die Durchführbarkeit sowie die Wirtschaftlichkeit analysiert werden. 

Eine sogenannte „Systemfeinanalyse“ sollte im Rahmen der „Hauptplanung SEDAS“ 

die Ablauf-, Aufbau- und Programmorganisation durchleuchten. Abschließend sollte die 

„Realisierung SEDAS“ stattfinden, die die Software-Entwicklung, die Datenverarbei-

tungsinstallation und die Implementierung umfasste.1084 

Im Herbst 1976 beschloss der CCG-Aufsichtsrat, die erste Projektphase Anfang des da-

rauffolgenden Jahres zu starten, unabhängig davon, ob SEDAS durch das BMFT geför-

                                                 
1081 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 11 am 16.09.1976, S. 3. 
1082 Die Bilanz weist die Ausgaben und Einnahmen für ban austria, ban-BFT und ban-L getrennt aus. Da 
die Anteile von ban-austria und ban-BFT am Gesamthaushalt der CCG verschwindend gering sind, sollen 
an dieser Stelle nur die ban-L-Einnahmen und -Ausgaben zum Vergleich herangezogen werden. In die-
sem Zusammenhang muss daran erinnert werden, dass sich die CCG wie in Kapitel 3.2.3 beschrieben fi-
nanziell immer noch in einer prekären Phase befand, die es zu konsolidieren galt. 
1083 GS1, Aufsichtsratsprotokolle Nr. 4 am 25. Oktober 1974, Anlage: „Einnahmen- und Ausgabenrech-
nung. Abteilung: ban-L, Stand 31.12.1975“, o.S. 
1084 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 11 am 16.09.1976, S. 3. 
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dert werden sollte. Aus den Aufsichtsratsprotokollen zu jener Zeit geht hervor, dass die 

CCG wohl aber mit einem staatlichen Zuschuss rechnete.1085 Aus den informellen Kon-

takten, die die CCG zur GMD unterhielt, schloss sie auf eine wohlwollende Haltung der 

GMD gegenüber dem CCG-Projekt: „Herr Hagen berichtete, daß die GMD der CCG 

unverbindlich mitgeteilt habe, daß wir in 1977 mit einem 50 %igen Zuschuß zu den 

Kosten der Projektphase 1 in Höhe von rd. DM 73.000,-- rechnen können.“1086 Zum ge-

planten Start der SEDAS erfuhr der Optimismus der CCG allerdings einen herben 

Rückschlag: Das Projekt wurde von zwei Gremien begutachtet, einem der GMD und ei-

nem weiteren des BMFT. Vor den Verantwortlichen des Ministeriums konnte SEDAS 

nicht bestehen, so dass die CCG keine Förderung erhielt. Die offizielle Begründung sei-

tens der GMD vom 8. Juni 1977 lautete, dass das Projekt einerseits noch nicht ausge-

reift war und andererseits generell nicht ausreichend Mittel zur Förderung vorhanden 

waren1087: „‘Sowohl im Hearing am 21.9.1976 als auch bei der Beratung des Antrages 

durch Sachverständige des BMFT wurde von den Gutachtern und Sachverständigen die 

Meinung vertreten, daß das Vorhaben in der vorliegenden Form für eine Förderung 

noch nicht reif sei. Die Entscheidung des BMFT, das Vorhaben nicht zu fördern, muß 

auch vor dem Hintergrund der geringen zur Verfügung stehenden Mittel gesehen wer-

den.‘“1088 

Die CCG gab sich mit dieser Begründung nicht zufrieden – verständlicherweise, denn 

sie hatte sich der Unterstützung und des Interesses der GMD ja sicher gewähnt. Über 

die DTU fand die CCG heraus, dass das Projekt ausschließlich an den knappen Mitteln 

gescheitert war. Angeblich war die GMD von SEDAS uneingeschränkt überzeugt und 

hatte das Projekt auch gegenüber dem BMFT priorisiert. Von der Ablehnung ihres Vor-

schlages durch den BMFT wäre die GMD selbst überrascht gewesen.1089 

Auch in den folgenden Monaten blieb die CCG mit der GMD in informellem Kontakt. 

Zum einen berichteten Aufsichtsratsmitglieder, die über ihre eigenen Unternehmen in 

Kontakt mit der GMD standen, über die Aktivitäten der Großforschungseinrichtung. 

Zum anderen war die CCG auch in direktem Kontakt mit der GMD. So beispielsweise 

                                                 
1085 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 12 am 27.10.1976, S. 8f. 
1086 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 12 am 27.10.1976, S. 8. 
1087 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 15 am 15.09.1977, S. 10. 
1088 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 15 am 15.09.1977, S. 10. 
1089 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 13 am 13.01.1977, S. 2; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 14 am 
28.04.1977, S. 3; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 15 am 15.09.1977, S. 10. 
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stellte die CCG bei der GMD am 13. September 1977 die Ergebnisse ihrer Vorstudie 

vor, nachdem der Aufsichtsrat am 27. Oktober 1976 beschlossen hatte, die SEDAS-

Voruntersuchung, also die Machbarkeitsstudie, wie geplant durchzuführen, auch wenn 

ihr keine staatlichen Fördermittel für das Jahr 1977 zur Verfügung standen. Dabei 

brachte sie selbst das Budget dafür in dem Rahmen auf, den es auch im Falle einer 

BMFT-Förderung bekommen hätte. Die CCG beauftragte die DTU und die RGH für 

jeweils 32.000 DM, folgende Untersuchungen über die geplante zentrale Da-

ten(träger)sammel- und -verteilstelle vorzunehmen: eine Kosten-Nutzen-Analyse der 

technischen (Datenvolumen) und organisatorischen (Austauschrhythmen, Kosten) As-

pekte, eine Begutachtung der rechtlichen Aspekte (insbesondere eine potentielle Verlet-

zung des Nachrichtenübermittlungsmonopols der Bundespost und die Auswirkungen 

auf das Bundesdatenschutzgesetz) und eine Erhebung bei den Händlern im Hinblick auf 

ihre Akzeptanz und Realisierbarkeitsbestrebungen eines „Bundeskonzentrators“. Im 

Herbst 1977 lagen erste Ergebnisse vor: Eine zentrale Datensammel- und -verteilstelle 

würde weder das Postmonopol noch den Datenschutz verletzen. Bis dato konnten 17 

Handelsbetriebe befragt werden, von denen sich 13 für einen Datenträgeraustausch aus-

sprachen. Acht von ihnen befürworteten den „Bundeskonzentrator“, weil damit ein mul-

tilateraler Austausch, also ein Austausch mit mehr als zwei Parteien, möglich wäre.1090 

Die hiermit verbundene grundsätzliche Frage nach der Reichweite des Datenträgeraus-

tausches, also zwischen wie vielen Akteuren ein Austausch wie organisiert werden kann 

(bilateral versus multilateral), soll auch in der weiteren Entwicklung des digitalisierten 

Datenaustauschs eine wichtige Rolle spielen, wie zu zeigen sein wird. 

Angesichts der wachsenden Bedeutung, die „die“ Software  und Software-bezogene 

Dienstleistungen bei den EDV-Anwendern in den 1970er Jahren generell erlangten, 

wird verständlich, warum die CCG an dem SEDAS-Projekt trotz der (zunächst) aus-

bleibenden Förderung festhielt. Mit dem „Bundeskonzentrator“ konnte sie eine Dienst-

leistung für ihre Mitglieder ermöglichen, die dringend benötigt wurde, die aber die Un-

ternehmen aus finanziellen, personellen und/oder organisatorischen Gründen nicht 

selbst herstellen konnten. Das Angebot an anwendungsbezogener Software war in den 

1970er Jahren noch gering, obwohl die Unternehmen einen zunehmenden Bedarf entwi-

ckelten. Bei den Großrechneranlagen gab es entweder die mitgelieferten Standardsoft-

warelösungen der EDV- und Computer-Hersteller oder die Unternehmen besaßen selbst 

die finanziellen Ressourcen und das notwendige Know-how, um die Anwendungen ei-
                                                 
1090 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 15 am 15.09.1977, S. 10-12. 
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genständig zu programmieren. Bei den Anwendern der MDT dominierten die mit den 

EDV-Anlagen mitgelieferten Standardlösungen der Hersteller. Darüber hinaus muss da-

rauf hingewiesen werden, dass die Verfügbarkeit von EDV- und Computeranlagen (und 

damit auch die Notwendigkeit von Programmen) nur bei großen und mittleren Unter-

nehmen ab einer Beschäftigungszahl von 20 Beschäftigten in den 1970er Jahre voran-

schritt. Bei den Klein- und Kleinstunternehmen setzte diese Entwicklung erst Ende der 

1970er Jahre ein, zu einer Zeit, wo die großen und mittleren Betriebe schon fast voll-

ständig mit Computern ausgerüstet waren.1091 Obwohl der Handel als Dienstleistungs-

branche generell später als die Industrie Computer nutzte, widerspricht das nicht dem 

Ergebnis, dass die CCG SEDAS priorisierte, denn die Hauptanwender von SEDAS wa-

ren ja die Hersteller und die Großformen des Handels. 

Das Akronym „SEDAS“, welches bislang die Studie über eine zentrale Datenverarbei-

tungsstelle bezeichnet hatte, bekam im Herbst des Jahres 1977 durch den Aufsichtsrat 

offiziell eine neue Bedeutung: „Standardregelungen einheitlicher Datenaustauschsyste-

me“. Damit referierte SEDAS nicht mehr nur auf den „Bundeskonzentrator“, sondern 

auf den Datenträgeraustausch im Allgemeinen, der wie in 5.1 erörtert bereits seit der 

Gründung der CCG bearbeitet wurde.1092 Die CCG hatte inzwischen erfolgreich einen 

Datenträgeraustausch-Praxistest mit Herstellern und Händlern der Lebensmittelwirt-

schaft durchgeführt.1093 Die daraus resultierenden „SEDAS. Standardregelungen für den 

Datenträgeraustausch in der Konsumgüterwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland“ 

hatte die CCG im Mai 1977 in ihrer Schriftenreihe Coorganisation veröffentlicht.1094 

Aufschlussreich dabei ist, dass die CCG die Standardisierungen für die gesamte Kon-

sumgüterwirtschaft bewarb, den Test jedoch nur mit Unternehmen der Lebensmittel-

wirtschaft durchgeführt hatte. Diese Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, Wunsch 

und „Wirklichkeit“, Gegenwart und Zukunft, zieht sich durch die gesamte Broschüre. 

Es werden nicht nur mehr Branchen miteinbezogen als diejenigen, die die Standardrege-

lungen tatsächlich schon anwendeten, sondern es werden auch Prozesse integriert, die 

bis zum damaligen Zeitpunkt noch keine Standardisierung erfahren hatten, wie bei-

spielsweise der Bestellverkehr. Auch begrenzten die SEDAS den Datenaustausch zu-

                                                 
1091 Vgl. Leimbach 2011, S. 237-244, 256f, 259. 
1092 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 15 am 15.09.1977, S. 4. 
1093 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 14 am 28.04.1977, S. 3f. 
1094 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 15 am 15.09.1977, S. 3; Centrale für Coorganisation September 
1977. 
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nächst auf den bilateralen Datenträgeraustausch, der sich auf die Lieferungen von Da-

tenträgern der Hersteller an die Großhändler und Handelszentralen beschränkte.1095 Die 

Einzelhändler vor Ort waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht in das Datenaustauschsys-

tem integriert. Insgesamt stellten die SEDAS im Jahr 1977 ein dynamisches Regelsys-

tem dar, welches die Vorarbeiten aus den Arbeitskreisen des Rechnungsverkehrs 

(Rechnungsformular/-liste, Streckengeschäft) und des Daten(träger)austauschs sowie 

die Überlegungen zum „Bundeskonzentrator“ verknüpfte.1096 

Zu Beginn des Jahres 1978 legte die CCG dem Aufsichtsrat die Ergebnisse der DTU-

RGH-Vorstudie vor. Diese empfahl, den multilateralen Datenaustausch im Rechnungs-

verkehr weiter zu untersuchen. Die Studie entschied sich für die multilateralen Kom-

munikationsbeziehungen, weil sie wirtschaftlicher als die bilateralen waren. Ein bilate-

raler Austausch lohnte sich zur damaligen Zeit wegen des geringen Belegvolumens und 

der vergleichsweisen hohen Kosten für den Austausch nicht. Mit der Entscheidung für 

einen multilateralen Austausch einher ging auch die Entscheidung für eine zentralisierte 

Organisation, um die Prozesse zu standardisieren. Die Belegvolumina, die Austausch-

rhythmen und die EDV-Ausstattung waren bei den teilnehmenden Unternehmen so un-

terschiedlich, dass eine zentrale Datensammel- und Verteilstelle gefordert war, um diese 

Unterschiede zu nivellieren und eine reibungslose und effiziente Kommunikation zu 

ermöglichen. Für die auf dieser Basis als „Hauptstudie“ bezeichneten Arbeiten bean-

tragte die CCG erneut Fördermittel bei der GMD.1097 Diese wurden dieses Mal auch ge-

nehmigt. Das BMFT sagte zu, das SEDAS-Projekt mit 900.000 DM (insgesamt gab das 

dritte BMFT-Programm 1.354,5 Millionen DM aus, davon entfielen 420,3 Millionen 

DM auf die Datenverarbeitungsanwendungen)1098 zu finanzieren. Der staatliche Zu-

schuss deckte damit 50 Prozent der veranschlagten Kosten für diese Projektphase. Die 

Dauer des Projektes musste die CCG nun zeitlich bis 1980 verlängern (ursprünglich hat-

te sie veranschlagt, die Hauptstudie in den Jahren 1978 bis 1979 durchzuführen), weil 

die Finanzierung erst im Mai 1978 mit der Genehmigung gesichert werden konnte und 

zudem erst noch eine entsprechende Disposition der Gelder erstellt werden musste.1099 

Dass das SEDAS-Projekt der CCG im zweiten Anlauf vom BMFT gefördert wurde, 

                                                 
1095 Centrale für Coorganisation September 1977, S. 3, 14f. 
1096 Centrale für Coorganisation September 1977. 
1097 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 16 am 25.01.1978, S. 7f. 
1098 Sommerlatte/Walsh 1982, S. 80. 
1099 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 17 am 18.05.1978, S. 18. 
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liegt meines Erachtens daran, dass SEDAS seit der ersten Antragsstellung beim BMFT 

Anwendungspotential entwickelt hatte. Das dritte BMFT-Förderprogramm sollte vor al-

lem Projekte mit Pilotanwendern unterstützen1100, und im zweiten Anlauf erfüllte 

SEDAS diese Voraussetzung. Zum einen hatte die Vorstudie rechtliche, technische, 

ökonomische und organisatorische Fragen sowie Bedarfe und Akzeptanz bei den Unter-

nehmen geklärt. Zum anderen war der erste Praxistest zum Datenträgeraustausch in der 

Lebensmittelwirtschaft erfolgreich verlaufen. 

Aber nicht nur der Finanzierungsengpass bremste die Weiterentwicklung der SEDAS, 

sondern auch die Skepsis einiger Vertreter des Handels im Aufsichtsrat musste erst aus-

geräumt werden. Sie betraf die Kernfrage der SEDAS-Standardisierungsarbeit der CCG, 

nämlich, ob eine zentrale Koordinationsstelle für den Datenträgeraustausch zu realisie-

ren sei.1101 Dabei hatten die Kritiker keinen Zweifel an der Wirtschaftlichkeit einer sol-

chen zentralisierten Organisation, jedoch an dem Datenschutz: „Diese Skepsis bezöge 

sich nicht auf den Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit, sondern auf mögliche emotio-

nale Hemmnisse im Zusammenhang mit der Vertraulichkeit.“1102 In der verschärften 

Wettbewerbssituation in den 1970er Jahren musste eine zentrale Datensammel- 

und -verteilstelle umso mehr garantieren können, dass nur berechtigte Empfänger wett-

bewerbsrelevante Daten wie beispielsweise Preise erhielten.1103 

Ungeachtet der andauernden und wie dargestellt teilweise kontrovers diskutierten For-

schungsarbeit der CCG betrieben einige Unternehmen zum damaligen Zeitpunkt schon 

den bilateralen Datenträgeraustausch. Die Edeka-Zentrale zum Beispiel tauschte mit 14 

Lieferanten Datenträger aus und erfasste damit 16 Prozent ihres Belegvolumens. Auch 

Tengelmann und die Gedelfi planten, im laufenden bzw. darauffolgenden Jahr den Da-

tenträgeraustausch aufzunehmen.1104 

Nach der Genehmigung der Förderung durch BMFT-Mittel startete die CCG zu Beginn 

des Jahres 1979 die zweite SEDAS-Projektphase. Wie auch schon in der ersten Pro-

jektphase beauftragte die CCG die RGH und die DTU mit der Untersuchung. Zudem 

stellte sie einen Fachreferenten ein, der als Vertreter der CCG in dem Projektteam mit-

                                                 
1100 Vgl. Leimbach 2011, S. 186. 
1101 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 17 am 18.05.1978, S. 18; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 18 am 
04.10.1978, S. 12; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 21 am 06.09.1979, S. 1. 
1102 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 17 am 18.05.1978, S. 18. 
1103 Vgl. Schanetzky 2008, S. 149f. 
1104 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 17 am 18.05.1978, S. 11. 
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arbeitete. In der Aufsichtsratssitzung vom 31. Januar 1979 skizzierte der neue CCG-

Fachreferent den Projektplan für das vor ihnen liegende Jahr. Dieser konzentrierte sich 

einerseits darauf, die Ergebnisse der Vorstudie weiter zu beleuchten (Datenschutz, Da-

tensicherung), andererseits integrierte er weitere zu untersuchende Aspekte wie das 

Teilnehmerpotential, die Analyse möglicher Datenträger und die Aufbauorganisation 

des „Bundeskonzentrators“ (externes Service-Rechenzentrum oder CCG-eigenes Re-

chenzentrum). Diese stellte weiterhin eine grundsätzliche Kontroverse in den SEDAS-

Aushandlungsprozessen dar. So wurde in der Januarsitzung vereinbart, dass das Projekt-

team in der zweiten Jahreshälfte eine Entscheidungsgrundlage für den Aufsichtsrat vor-

legen sollte, um die Organisation der zentralen Datenverarbeitungsstelle zu definieren. 

Das Papier sollte Daten und Analysen für wesentliche Aspekte des Entscheidungspro-

zesses beinhalten, wie beispielsweise eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit möglicher 

Tarifierung und die Festlegung und Normung der Datenträger. Da die Deutsche Bun-

despost zeitgleich verstärkt die digitalisierte Datenfernübertragung bearbeitete1105, sah 

sich die CCG und entsprechend das Projektteam als ausführender Akteur gezwungen, 

auch die Übertragung von Daten zwischen Computern ohne physische Datenträger bei 

der Grundsatzkontroverse zu beachten und in die SEDAS-Hauptuntersuchung  mitein-

zubeziehen.1106 

Das Hauptaugenmerk der SEDAS lag bislang auf dem Rechnungsverkehr. Inzwischen 

hatte die CCG ein weiteres Projektteam aus Vertretern der CCG und der RGH gebildet, 

das sich mit den SEDAS für die „sonstigen Kommunikationsbeziehungen“ befassen 

sollte. Darunter verstand die CCG den Bestellverkehr, den Zahlungsverkehr und die 

„Marktdatenkommunikation“, also den Austausch von am POS-erfassten Verkaufsda-

ten. Dieses Gremium, welches seit dem Frühjahr 1979 als „Arbeitskreis SEDAS I“ (im 

Folgenden abgekürzt als SEDAS I) firmierte, wurde aufgefordert, dem Aufsichtsrat ei-

nen ersten Zwischenbericht zum 31. März 1979 vorzulegen.1107 SEDAS I sollte zu die-

sem Zeitpunkt vor allem Standardregelungen für den bilateralen Datenträgeraustausch 

im Bestellverkehr entwickeln und die Diskette als Datenträger in das bestehende 

                                                 
1105 Seit Mitte der 1970er Jahre verstärkte die Deutsche Bundespost gemäß der Politik der Bundesregie-
rung ihre Anstrengungen, ein elektronisches Kommunikationsnetz aufzubauen. Mitte der 1980er Jahre 
konkretisierte sie seine Umsetzung, beispielsweise in dem im November 1984 vorgelegten Konzept 
„ISDN – die Antwort der Deutschen Bundespost auf die Anforderungen der Telekommunikation von 
morgen“. Vgl. Ohmann 1986, S. 27f. 
1106 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 19 am 31.01.1979, S. 10f. 
1107 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 31.01.1980, Anlage „SEDAS. Vorstudie ‚Sonstige Kommuni-
kationsbeziehungen‘“, S. 10. 
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SEDAS-Regelwerk einarbeiten. Zunächst aber spielte SEDAS I noch eine im Vergleich 

mit SEDAS II, dem Arbeitskreis, der sich um die Einführung des „Bundeskonzentra-

tors“ im Rechnungsverkehr kümmern sollte, untergeordnete Rolle.1108 Die SEDAS für 

den Bestell- und Zahlungsverkehr sowie für die Marktdatenkommunikation erörtere ich 

in den folgenden Abschnitten näher. 

SEDAS II hatte im Mai des Jahres 1979 beschlossen, den „Bundeskonzentrator“ mit ei-

nem externen Service-Rechenzentrum unter eigener Regie (und damit unter der Kon-

trolle des Aufsichtsrats) zu realisieren. Darüber hinaus blieb die Frage nach dem Daten-

schutz ein persistentes Thema. Der dritte wesentliche Aufgabenbereich des SEDAS II 

betraf das EDV-Konzept, also welche Medien für welche Kommunikationsbeziehungen 

eingesetzt werden sollten. Während die bilaterale Hersteller-Händler-Kommunikation 

zu diesem Zeitpunkt über Datenträger (Magnetband, Diskette, Kassette) geplant wurde, 

sollte die Kommunikation zwischen dem „Bundeskonzentrator“ und den Herstellern 

bzw. Händlern über digitalisierte Datenfernübertragung abgewickelt werden.1109 Am 

Anfang des darauffolgenden Jahres konnte im Aufsichtsrat konstatiert werden, dass 

SEDAS II zu den wesentlichen offenen Punkten der SEDAS-Regelungen im Rech-

nungsverkehr Entscheidungsgrundlagen erarbeitet hatte. Eine Ausschreibung an 19 Re-

chenzentren ergab, dass der SC-Service aus Düsseldorf, die Mannesmann Datenverar-

beitung in Ratingen und Siemens in Köln als externe Dienstleister in Frage kämen, wo-

bei sich das Projektteam für Siemens einsetzte. Die Post, die damals bekanntlich das In-

formationsvermittlungsmonopol besaß, hatte den „Bundeskonzentrator“ für 10 Jahre mit 

einigen Auflagen genehmigt. Als nächster Schritt sollte nun der noch zu bestimmende 

externe Dienstleister die Software entwickeln, sobald das BMFT die Mittel für das Jahr 

1980 genehmigt haben würde.1110 Die Priorität, die SEDAS innerhalb der CCG innehat-

te, wird durch den Jahresabschluss von 1979 veranschaulicht. Obwohl die SEDAS-

Arbeitskreise von allen Arbeitskreisen das meiste Budget verschlangen und dafür ge-

sorgt hatten, dass im Jahr 1979 das geplante Budget weit überschritten wurde, sollte an 

ihnen auch in Zukunft nicht gespart werden.1111 

                                                 
1108 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 20 am 10.05.1979, S. 2. 
1109 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 20 am 10.05.1979, S. 2f. 
1110 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 22 am 18.10.1979, S. 4; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 
31.01.1980, Anlage „Hauptaktivitäten 1979 (Hauptuntersuchung Rechnungsverkehr)“, S. 6-8. 
1111 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 31.01.1980, S. 12. 
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Im Jahr 1980 wurde das Datenverarbeitungskonzept der CCG mit den Firmen Siemens 

und General Electric Information Services (GEIS) konkretisiert. Während Siemens das 

Rechenzentrum für den „Bundeskonzentrator“ stellte, fungierte GEIS als privater Netz-

betreiber für die Datenfernübertragung (DFÜ). Die beiden Dienstleister sollten bis zum 

Ende des Jahres die Anwendersoftware und Testprogramme für einen Testbetrieb, der 

für 1981 geplant wurde, entwickeln. Das BMFT hatte inzwischen verweigert, die För-

dermittel über das Jahr 1980 hinaus zu übertragen.1112 SEDAS II stellte daraufhin die 

„Hauptstudie“ im Jahr 1980 fertig, die GEIS und Siemens bauten die von ihnen gefor-

derte EDV-Infrastruktur auf.1113 

Im Jahr 1980 entwickelte sich der Begriff des „Bundeskonzentrators“ zum „Daten-

Concentrator“ und mündete schließlich in den „SEDAS-Daten-Service“ (SDS).1114 Von 

Mai bis Dezember 1981 erfolgte ein SDS-Praxistest, der zeigen sollte, ob sich die ent-

wickelte Ablauforganisation und Software bewährten. Darüber hinaus wurden im Okto-

ber 1981 und in der ersten Jahreshälfte 1982 Paralleltests durchgeführt. Eine Inbetrieb-

nahme des SDS sollte zunächst Anfang 1982 erfolgen, nach den Ergebnissen des ersten 

Paralleltests wurde sie auf den 1. Juli 1982 verschoben. SEDAS funktionierte nur ein-

wandfrei, wenn die Standardregelungen zu 100 Prozent eingehalten wurden, Abwei-

chungen wurden nicht toleriert. Der Praxistest sollte dafür die Erfahrungen liefern, um 

die Benutzerverträge, das Budget und die personelle und materielle Ausstattung für den 

Betrieb des SDS festzulegen.1115 Im ersten Halbjahr 1982 verschob der Aufsichtsrat 

abermals den Betrieb des SDS. Dieser sollte erst aufgenommen werden, wenn ein ge-

planter Paralleltest mit verschlüsselten Daten im September dieses Jahres erfolgreich 

verlief.1116 Im Herbst des Jahres 1982 hatte dieses Unterfangen immer noch nicht statt-

gefunden, und die CCG fing an, bescheidenere Prognosen zu stellen. Sie verzichtete da-

rauf, den Start des SDS im Jahr 1983 beim Aufsichtsrat zu beantragen.1117 Die SEDAS-

                                                 
1112 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 25 am 16.10.1980, S. 6; GS1, Hagen 1998, S. 56. 
1113 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 26 am 20.01.1981, S. 2. 
1114 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 25 am 16.10.1980, S. 6; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 26 am 
20.01.1981, S. 2. 
1115 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 27 am 14.05.1981, S. 9f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 28 am 
12.11.1981, S. 5f. 
1116 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 30 am 14.06.1982, S. 10. 
1117 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 31 am 26.10.1982, S. 2. 
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Regelungen allerdings wurden dennoch überarbeitet und standen den Anwendern ab Ja-

nuar 1983 für den bilateralen Datenträgeraustausch zur Verfügung.1118  

Das SEDAS-Projekt kämpfte am Ende der 1970er Jahre weiterhin mit dem Widerstand 

von den Händlern. Einige einflussreiche Handelsunternehmen wollten zwar den Daten-

trägeraustausch mit ihren Lieferanten einführen, jedoch nicht auf der Basis der SEDAS. 

Laut dem Protokoll der Aufsichtsratssitzung vom 6. September 1979 gehörten zu diesen 

„Abweichlern“ die Coop Schleswig-Holstein, die Coop Rhein-Main Handels AG, die 

Coop West AG, die Heinrich Hill GmbH und die Plus Warenhandelsgesellschaft (ge-

hörte damals zu Tengelmann). Die Gründe dafür suchte die CCG in den unternehmens-

individuellen Standards, die in der Zeit vor SEDAS von den Unternehmen selbst entwi-

ckelt und angewendet worden waren und als Pfadabhängigkeiten wirkten. So berichtet 

der Zeitzeuge Karlheinz Hagen, dass Tengelmann und die Coop eigene Standards mit 

ihren Lieferanten für die Warenrechnungen entwickelt hatten, die als „Tengelmann-

Norm“ und „Coop-Norm“ einschlägig bekannt waren.1119 Der Einfluss der Händler auf 

die CCG (und damit auf die Marktgestaltung im Allgemeinen) verdeutlicht die Diskus-

sion um die Erweiterung der SEDAS um ein individuell zu nutzendes zusätzliches Da-

tenfeld im Herbst 1980. Tengelmann beantragte bei der CCG, dass die SEDAS um ein 

optionales Feld erweitert werden sollten, welches Tengelmann konkret für die Angabe 

des Verkaufspreises nutzen wollte. Der Aufsichtsrat genehmigte diese Ergänzung in den 

SEDAS-Datensätzen am 16. Oktober 1980. Darüber hinaus beriet die CCG, den Einfüh-

rungstermin für SEDAS dahingehend aufzuweichen, dass es einen sogenannten „Aus-

lauftermin“ geben sollte, bis zu dem die Unternehmen ihre individuellen Lösungen zu-

gunsten SEDAS aufgegeben und umgestellt haben sollten.1120 Konkrete Zusagen zur 

Teilnahme am SDS im Jahr 1982 bekam die CCG von den Händlern trotz der Zuge-

ständnisse aber nur zögerlich. Beispielsweise hatte sie im Herbst persönlich bei der 

Edeka, Selex, Spar, Tengelmann, Coop, Karstadt, Gedelfi und Rewe vorgesprochen, 

aber nur Edeka und Selex erklärten sich bereit, am Datenträgeraustausch über die CCG 

teilzunehmen.1121 Für den Programmtest mit Originaldaten, der im Juni 1982 durchge-

                                                 
1118 Coorganisation 1/1983, S. 34. 
1119 GS1, Hagen 1998, S. 54; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 21 am 06.09.1979, S. 9f. 
1120 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 25 am 16.10.1980, S. 8. 
1121 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 28 am 12.11.1981, S. 6. 
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führt wurde,  konnte die CCG schlussendlich nur die Union Deutsche Lebensmittelwer-

ke (UDL), Nestlé und Selex gewinnen.1122  

Die CCG entwickelte die SEDAS für den Rechnungsverkehr in den 1970er Jahren 

schneller und mit höherer Priorität als die SEDAS für die anderen Prozesse (Bestellun-

gen, Datenrücklauf). Zunächst verwundert dies angesichts der Bedeutung, die die Be-

stellungen als Voraussetzung für die Quantität und Vielfalt des Warenangebots im 

Selbstbedienungszeitalter gewonnen hatten. Dass die CCG die Digitalisierung der 

Rechnungsdatenflüsse bevorzugte, hatte jedoch einen nachvollziehbaren Grund: Für den 

Rechnungsverkehr waren in der ersten Hälfte der 1970er Jahre schon wesentliche Stan-

dardisierungen entwickelt worden, die bereits Eingang in die betriebliche Praxis der 

Anwender gefunden hatten (Rechnungsliste/-formular, Streckengeschäft). Die Digitali-

sierung der Datenflüsse durch die CCG konkretisierte sich in ihren Überlegungen, eine 

zentrale Datenverarbeitungsstelle einzurichten, die den multilateralen digitalisierten Da-

tenaustausch ermöglichte. Vor allem unter den Lebensmittelhändlern wurde der „Bun-

deskonzentrator“ kontrovers diskutiert. Einerseits stellte die im zweiten Anlauf vom 

BMFT geförderte CCG-Dienstleistungsofferte ein interessantes und je nach Unterneh-

men essentielles Angebot für sie dar und einige Unternehmen beteiligten sich an den 

praktischen Tests. Andererseits waren die Händler um ihren Datenschutz besorgt und 

unterlagen den Pfadabhängigkeiten ihrer unternehmensindividuellen EDV-

Entwicklungen und -standards. 

Zu Beginn der 1980er Jahren sollten sich die Prioritäten bei den die Warenbewegungen 

begleitenden Datenflüsse ändern, wie ich im Folgenden aufzeigen werde. Zunächst 

schenkte die CCG dem Bestellverkehr vermehrt Aufmerksamkeit, dann dem Austausch 

der am POS gesammelten Verkaufsdaten. Zunächst widme ich mich der Digitalisierung 

der informativen Warenflüsse der Bestell- und Bezahlkommunikation. Bei der verglei-

chenden Betrachtung des Rechnungs- und Bestellverkehrs wird ersichtlich, dass die Un-

terschiede in den materiellen Waren- und Datenflüssen, die den einzelnen kommunika-

tiven Handlungen zugrunde liegen, auch deren Digitalisierung beeinflussten. 

5.2.2 SEDAS im Bestell- und Zahlungsverkehr 

Während die Entwicklungsarbeiten der SEDAS für den Rechnungsverkehr im Herbst 

1979 wie bereits erörtert in vollem Gange waren, diskutierte der CCG-Aufsichtsrat bei 

                                                 
1122 Coorganisation 1/1983, S. 35; Centrale für Coorganisation September 1977, S. 4. 
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dem Bestell- und Zahlungsverkehr zu dieser Zeit noch, ob diese Prozesse und Daten-

ströme grundsätzlich über den über die CCG zentralisierten Datenträgeraustausch digi-

talisiert werden könnten. Die für diese Waren- und Datenflüsse bereits durchgeführte 

Vorstudie kam zumindest für den Bestellverkehr zu einem positiven Ergebnis. Der Ver-

treter der RGH des Vorstudien-Arbeitskreises berichtete laut dem Protokoll der Auf-

sichtsratssitzung vom 18. Oktober 1979 dem Aufsichtsrat, dass es „[…] – technisch 

möglich – organisatorisch lösbar – wirtschaftlich sinnvoll“1123 wäre, den Bestellverkehr 

über eine zentrale Datensammel- und -verteilstelle zu organisieren. Allerdings „[...] 

nicht für jede Branche, jede Betriebsform und jede Warengruppe“1124, wie im Folgen-

den zu zeigen sein wird. Beim Zahlungsverkehr hingegen bestanden Zweifel, ob er 

überhaupt über einen digitalen Datenträgeraustausch organisiert werden konnte. Um 

den Zahlungsverkehr, also die Übertragung von Zahlungsmitteln zwischen den Akteu-

ren der Wertschöpfungskette, über den zentralisierten Datenträgeraustausch zu digitali-

sieren, mussten der Überweisungsträger und der Informationsträger getrennt übermittelt 

werden. Die Verantwortlichen der Studie zweifelten zu diesem Zeitpunkt noch daran, 

ob ein Austausch unter dieser Voraussetzung wirtschaftlich wäre.1125 

Einige Wochen später jedoch hatte sich das Blatt zugunsten des Zahlungsverkehrs ge-

wandt. Der Aufsichtsrat beschloss, dass, sobald die Finanzierung geklärt worden war 

(die Genehmigung des BMFT zur Übertragung der staatlichen Fördermittel ins nächste 

Jahr stand zu diesem Zeitpunkt noch aus), die Hauptuntersuchung für den Zahlungsver-

kehr gestartet werden sollte. Die DTU sollte wie auch schon beim Rechnungsverkehr 

wieder mit der Durchführung betraut werden. Das Aufsichtsratsprotokoll von der Sit-

zung am 31. Januar 1980 macht die kontroversen Positionen innerhalb des CCG-

Kontrollgremiums deutlich, die damals zu der Frage „Bestellverkehr versus Zahlungs-

verkehr“ vorherrschten. Während die Vertreter der RGH, des Lebensmitteleinzelhandels 

und der den Lebensmittelhandel beliefernden Industrie den Datenträgeraustausch im 

Zahlungsverkehr vorantreiben wollten, priorisierten die Vertreter des Großhandels und 

der Handelsorganisationen der Filialbetriebe sowie der Kauf- und Warenhäuser den Be-

stellverkehr. Die Gründe für diese unterschiedlichen Präferenzen waren vielfältig: Die 

RGH betonte, dass angesichts der knappen zeitlichen und finanziellen Ressourcen für 

                                                 
1123 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 22 am 18.10.1979, S. 5. Die Trennstriche sind im Original Aufzäh-
lungszeichen, Anmerkung der Autorin. 
1124 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 22 am 18.10.1979, S. 5. 
1125 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 22 am 18.10.1979, S. 5. 
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das Projekt nur der Zahlungsverkehr eine „echte Realisierungs-Chance“1126 hätte. Der 

Hersteller Henkel berief sich auf das Potential des Datenträgeraustausches im Zah-

lungsverkehr, einen automatisierten Ausgleich der Posten in den Kontokorrentbuchhal-

tungen von den Herstellern und Händlern zu erreichen. Der Vertreter der Rewe zweifel-

te daran, dass es möglich wäre, „[…] den Bestellverkehr in eine straffe organisatorische 

Form zu kleiden“1127. Bei den Vertretern von HKG und Gedelfi bestand dagegen Skep-

sis gegenüber dem Zahlungsverkehr. Diese drehte sich um die Kernfrage, ob die Infor-

mation über die Zahlung von der Zahlung selbst überhaupt getrennt und standardisiert 

werden könnte. Da die Akteure im Großhandel ausschließlich mit Scheck bezahlten, 

müsste deshalb zunächst eine Standardisierung der Ergänzungsblätter („Scheckallon-

ge“) vorgenommen werden.1128 Die verschiedenen Organisationen der Händler, die auch 

unterschiedliche Betriebsabläufe bei der zwischenbetrieblichen Datenkommunikation 

bedingten, erschwerten die Einigung. So verfügte die Rewe beispielsweise über eine 

dreistufige Organisation (Einzelhandel, Großhandel, Handelszentrale), während die Ge-

delfi als zentrale Einkaufsorganisation der Massenfilialunternehmen direkt mit den ihr 

angeschlossenen Unternehmen kommunizierte.1129 Für den Bestellverkehr bedeutete 

dies, dass er einfacher zu organisieren und zu digitalisieren war, je weniger komplex 

und hierarchisch die Unternehmen strukturiert waren. Insgesamt konnten die Vorgänge 

beim Zahlungsverkehr einfacher standardisiert werden als beim Bestellverkehr. Das 

Protokoll der Aufsichtsratssitzung vom 14. Mai 1981 bestätigt diesen Zusammenhang. 

Beim Zahlungsverkehr bestand die Herausforderung in der Digitalisierung über den Da-

tenträgeraustausch darin, die einzelnen individuellen Formulare („Regulierungsbriefe“) 

der Unternehmen für die mannigfaltigen Vorgänge des Zahlungsverkehrs (Abschlags-

zahlungen, Abzüge, Korrekturbeträge etc.) zu vereinheitlichen. Dies entspricht in wei-

ten Teilen dem Vorgehen der CCG bei der Entwicklung der SEDAS für den Rech-

nungsverkehr, die ebenfalls mit der Standardisierung der Formulare (Rechnungsliste, 

Streckengeschäft etc.) begonnen hatten. Der Bestellverkehr konfrontierte die CCG da-

gegen mit weitreichenderen Harmonisierungsanforderungen und die Unternehmen mit 

komplexeren Reorganisationen. Zum einen existierten unterschiedliche Geschäftsarten 

(Lagergeschäft, Streckengeschäft, Direktgeschäft), zum anderen bestellten die Unter-

                                                 
1126 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 31.01.1980, S. 8. 
1127 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 31.01.1980, S. 9. 
1128 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 31.01.1980, S. 8f. 
1129 Rewe Zentralfinanz AG/Rewe Zentral-Aktiengesellschaft o.J., S. 37f;  Eli 1968, S. 66ff. 
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nehmen über verschiedene Kommunikationswege und -medien (Bestellung, Kontrakt, 

Abruf). Beim Bestellverkehr spielt zudem noch eine Rolle, dass die Datenstrukturen 

und -volumina sowie die Anzahl der beteiligten Unternehmen je nach Branche stark dif-

ferierten. Wie bereits mehrfach bei der Entwicklung und Diffusion der CCG-

Artikelnummern erörtert, sei hier auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der food- und 

non food-Branchen in der Kommunikation verwiesen, die sich aus dem jeweils produ-

zierten und gehandelten Warenangebot ergaben. Darüber hinaus erwies sich die Bestell-

kommunikation als zeitkritischer als der Zahlungsvorgang. Die Selbstbedienung forder-

te von den Händlern, dass die Regale immer voll und die Waren für die Kunden unein-

geschränkt verfügbar waren. Aus diesem Grund sollte ein Kommunikationskonzept 

entworfen werden, welches über die elektronische Datenübertragung, von den Zeitzeu-

gen irreführenderweise (denn streng genommen ist jeder zwischenbetriebliche Daten-

austausch eine Fernübertragung) als „Datenfernübertragung DFÜ“ bezeichnet, und nicht 

über den Austausch von Datenträgern laufen sollte.1130 Diese Technik allerdings stand 

damals noch nicht flächendeckend zur Verfügung.1131 Darüber hinaus weist das Proto-

koll darauf hin, dass beim der Standardisierung des Bestellverkehrs offenbar „psycholo-

gische Hemmnisse“ vorherrschten.1132 Es wird weiter zu zeigen sein, was die CCG da-

runter verstand. 

Wie bereits dargestellt genehmigte das BMFT nicht, dass die CCG die Fördermittel in 

das Jahr 1981 übertrug. So musste die CCG die Mittel im Jahr 1980 noch auf die diver-

sen SEDAS-Studien verteilen, welche zugunsten des Rechnungsverkehrs und zulasten 

der „Sonstigen Kommunikationsbeziehungen“ (Zahlungsverkehr, Bestellverkehr, 

„Marktdatenkommunikation“) ausfiel. An der Priorisierung „Zahlungsverkehr vor Be-

stellverkehr“ änderte die vorgenommene Mittelumverteilung aber nichts. Von den Mit-

teln für die „Sonstigen Kommunikationsbeziehungen“ sollten die Datenflüsse der Zah-

lungskommunikation wie auch beim Rechnungsverkehr über eine zentrale CCG-

Datenverarbeitungsstelle organisiert und digitalisiert werden. Für den Zahlungsverkehr 

sah die CCG also vor, eine komplette und anwendungsfähige EDV zu entwickeln (die 

CCG erarbeitete das gesamte Konzept, während die technische Umsetzung und die Pro-

                                                 
1130 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 27 am 14. Mai 1981, S. 10; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 
31.01.1980, Anhang: „SEDAS. Vorstudie ‚Sonstige Kommunikationsbeziehungen‘. Bestellverkehr. Zah-
lungsverkehr. Marktdatenkommunikation“, o.S. 
1131 Vgl. Abbildung 8 „Entwicklung der Zahl der Endgeräte der Kommunikations- und Informationstech-
nik in der Bundesrepublik Deutschland“, Gissel 1986, S. 22. 
1132 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 27 am 14.05.1981, S. 10. 
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grammierungsarbeiten wie auch schon beim Rechnungsverkehr an einen Dienstleister 

übergeben werden sollten). Im Hinblick auf den Bestellverkehr sah die CCG dagegen 

nur vor, Standardregelungen zu entwerfen.1133 

Am 11. März 1982 legte der CCG-Aufsichtsrat die SEDAS-Ziele für den Bestell- und 

Zahlungsverkehr für das laufende Jahr fest. Die SEDAS sollten für beide Prozesse ab-

geschlossen und verabschiedet werden und gemeinsam mit den überarbeiteten SEDAS 

für den Rechnungsverkehr in einer Loseblattsammlung veröffentlicht werden. Die Ab-

wicklung der Bestell- und Zahlungskommunikation über eine zentrale von der CCG be-

reitgestellte Datensammel- und -verteilstelle steckte zu jener Zeit noch in der Entwick-

lungsphase. Weder das Konzept noch ein geeigneter Telekommunikationsnetz-

Dienstleister waren zu diesem Zeitpunkt verfügbar.1134 

In der Mitte des Jahres 1982 gewann der SEDAS-Daten-Service (SDS) für den Bestell-

verkehr und damit auch die entsprechenden Standardregelungen Momentum. Die CCG 

verhandelte mit der GEIS, ob sie auch als Betreiber des SDS für den Bestellverkehr in 

Frage kamen. Darüber hinaus sollte die CCG prüfen, ob andere Übermittlungsmedien 

wie der damals hoch gelobte Bildschirmtext (BTX)1135 für die Datenübertragung besser 

geeignet waren und ob die Bundespost als zentrale Datensammel- und -verteilstelle im 

Rahmen ihres Datex-P-Angebotes1136 fungieren könnte.1137 Die CCG-Angebote SEDAS 

und SDS und ihre spezifische Art und Weise der Organisation, nämlich dass sie unter 

der Beteiligung externer Dienstleister zustande kamen, illustriert den viel zitierten, nicht 

                                                 
1133 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 25 am 16.10.1980, S. 6. 
1134 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 29 am 11.03.1982, S. 2. 
1135 Der Bildschirmtext vereinte das Telefon und den TV-Bildschirm zu einem Kommunikationsmittel. 
Da die Deutsche Bundespost bekanntlich die Fernmeldehoheit in der BRD und das Postmonopol besaß, 
führte sie den BTX in der BRD ein. Die Regierungschefs der Länder unterzeichneten am 18. März 1983 
in Bonn den Staatsvertrag über den Bildschirmtext. Zu dieser Zeit rechneten die Verantwortlichen mit 
dem durchschlagenden Erfolg der neuen Technik. Sie erwarteten, dass 1 Million Haushalte BTX inner-
halb von drei Jahren nutzen würden. 1986 aber hatte BTX gerade einmal 60.000 Anwender. Computer-
bild 13.10.2013, „Internetvorreiter: Das Nachrichtensystem BTX wird 30“, online verfügbar unter: 
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Aktuell-Internet-Datenfernuebertragung-BTX-8648570.html, zu-
letzt abgerufen am 11.06.2015. Vgl. Barth 1992, S. 80-84. 
1136 Datex-P ist die Abkürzung für „Datenaustausch (engl. Data Exchange) mit Paketvermittlung“ und ein 
Dienst für die Datenfernübertragung der Deutschen Telekom. Datex-P basiert auf dem in den 1970er Jah-
ren aufgebauten Integrierten Fernschreib- und Datennetz (IDN) der Deutschen Bundespost und wurde 
1980 eingeführt. Basierend auf dem Prinzip der Paketvermittlung, also der Aufteilung von längeren 
Nachrichten in kleinere Datenpakete, war Datex-P der erste kommerzielle Zugang in ein globales Daten-
netz. Vgl. Friedewald, 1997, S. 61f; Barth 1992, S. 94 (Tabelle 5.6 Übersicht über alle Kommunikations-
dienste); Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: DATEX-P, online 
im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/75418/datex-p-v9.html, zuletzt abgerufen am 
11.06.2015. 
1137 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 30 am 14.06.1982 , S. 10; GS1, Hagen 1998, S. 56. 
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weniger oft kontrovers diskutierten und mit unterschiedlichen Etiketten versehenen 

Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft.1138 Dabei war die CCG zum 

einen selbst Dienstleister der Ware „Information“, zum anderen lagerte sie die mit ihren 

Standards und ihrer Versorgungsinfrastruktur verbundenen Bereitstellung der EDV-

Strukturen (Rechenzentrum, Kommunikationsnetz, Software) an Dritte aus. Darüber 

hinaus muss die spezifische Aufbauorganisation des SDS über den externen Dienstleis-

ter GEIS im Kontext der sich stabilisierenden Softwarebranche in der BRD betrachtet 

werden. Während das Angebot in den 1970er Jahren vor allem von den mit der jeweili-

gen Hardware mitgelieferten Standardprogrammen der Hersteller der Großrechner und 

MDT-Anlagen dominiert wurde, entstand gleichzeitig ein kleiner Markt für Anbieter 

und Dienstleister von integrierten Informationssystemen. In der ersten Hälfte der 1980er 

Jahre differenzierte und stabilisierte sich dieses Angebot von Software zunehmend.1139 

So griff die CCG auf das zunehmende und individualisierte, anwendungsbezogene An-

gebot an externer EDV zurück, weil sie die dafür notwendigen personellen Ressourcen 

selbst nicht aufbringen konnte.1140 

Aufschlussreich ist die Tatsache, dass der SDS ab Mitte des Jahres 1982 in den entspre-

chenden Aufsichtsratsprotokollen nur mehr für den Rechnungs- und Bestellverkehr 

thematisiert wurde. Warum priorisierte die CCG den Bestellverkehr von nun an vor dem 

Zahlungsverkehr? Ein Grund dafür könnte sein, dass die Verantwortlichen dem SDS für 

den Bestellverkehr entgegen der anfänglichen Vorbehalte ein größeres Anwendungspo-

tential zurechneten. Darüber hinaus war wie aufgezeigt die elektronische Datenübertra-

gungstechnik inzwischen günstiger, komfortabler und flächendeckender verfügbar, so 

dass dies keinen Engpass mehr bei der Digitalisierung des Bestellverkehrs darstellte. 

Wie bereits erwähnt waren die Datenmengen beim Bestellverkehr so hoch, dass ein 

multilateraler Datenaustausch nicht über physische Datenträger realisiert werden konn-

te. Darüber hinaus begann sich die automatische Datenerfassung am POS über die EAN 

                                                 
1138 Siehe Nefiodow 2006; Bell 1975; Machlup 1962. 
1139 Vgl. Leimbach 2011, S. 259, 373, 380. 
1140 Es sind keine Mitarbeiterzahlen für den erörterten Zeitraum verfügbar, allerdings kann auf der Basis 
der verfügbaren Zahlen im Gründungsjahr und im Jahr 1999 darauf geschlossen werden, dass die CCG 
die Strukturen und Programmierungsarbeiten nicht selbst stemmen konnte. Im Jahr 1974 arbeiteten 25 eh-
renamtliche (Aufsichtsrat, Systembeirate, Arbeitskreise, Ausschüsse) und 6 hauptamtliche Mitarbeiter in 
der CCG, im Jahr 1999 stieg die Anzahl auf gut 200 bzw. 70. GS1, Hagen 1998, S. 85. In der Quelle fin-
den sich Angaben aus dem Jahr 1999, da die Exemplare wohl erst im Winter 1998/1999 gedruckt wurden, 
so lässt sich aus den biographischen Angaben zu Karlheinz Hagen auf S. 95 schließen. Die Quelle ist mit 
dem Datum des Vorworts des Verfassers Hagen (Dezember 1998) im Quellenverzeichnis der vorliegen-
den Arbeit aufgenommen. 
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ab Anfang der 1980er Jahre auszubreiten.1141 Nicht zuletzt wurde der SDS für den Be-

stellverkehr auch von extern vorangetrieben. Ein Indiz dafür ist die Investitionsbereit-

schaft der GEIS. Das Unternehmen stellte der CCG in Aussicht, dass sie bei einer ge-

wissen Anzahl von Teilnehmern bereit wäre, die Systemerstellungs- und Implementie-

rungskosten in der veranschlagten Höhe von 100.000 DM zu übernehmen. An dieser 

Stelle muss betont werden, dass die GEIS-Vertreter die SEDAS für den Bestellverkehr 

als Voraussetzung ansahen, um ihre Dienstleistung effizient anbieten zu können. Ohne 

die Standardisierung der Nachrichten wäre es angesichts der Menge und Vielfalt der in-

dividuellen Bestellungen nicht möglich, die Daten wirtschaftlich zu sammeln und zu 

verteilen.1142 Wohl auch aufgrund der positiven Haltung der GEIS zu dem Projekt be-

schloss der Aufsichtsrat im Herbst 1982, dass die SEDAS für den Bestellverkehr „[…] 

nun so schnell wie möglich vollendet und den [CCG-Gesellschafter-, Anmerkung der 

Autorin] Arbeitskreisen der RGH und des Markenverbandes zur Verabschiedung vorge-

legt werden“1143. 

Aber auch in den eigenen Reihen erhöhte sich der Druck auf die CCG, den SDS im Be-

stellverkehr über eine elektronische Übertragung anstelle eines Datenträgeraustausches 

zu realisieren. Insbesondere die Kauf- und Warenhäuser setzten sich für eine schnelle 

Entwicklung ein. So kündigten Karstadt und auch das Lebensmitteleinzelhandelsunter-

nehmen Tengelmann im Frühjahr 1983 sogar an, dass sie im selben Jahr noch eine eige-

ne Bestellkommunikation entwickeln würden, schlimmstenfalls auch ohne die SEDAS. 

Klar ist, dass der Erfolg der CCG-Standards von ihrer flächendeckenden Anwendung 

bestimmt wird. Je mehr Anwender ein Standard hat, umso nützlicher ist er für alle Be-

teiligten (Netzwerkeffekt) und übt ab einer bestimmten Anzahl an Nutzern eine Sogwir-

kung auf potentielle Marktbeteiligte aus (positive Rückkoppe-

lung/Netzwerkexternalität). Inwieweit die „Drohung“ von Tengelmann und Karstadt 

tatsächlich Druck auf die CCG ausübten, kann an dieser Stelle nicht abschließend be-

wertet werden. Deutlich geworden ist aber auf jeden Fall, dass auf Seiten der Waren-

häuser und des Lebensmitteleinzelhandels ein Bedarf nach einem elektronischen Daten-

austausch für den Bestellverkehr bestand.1144 Dies ist nachvollziehbar, hatten diese 

Händler doch einen schnellen Warenumschlag zu bewältigen. 

                                                 
1141 Coorganisation 1/1990, S. 6; Dynamik im Handel 1/1982, S. 43. 
1142 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 31 am 26.10.1982, S. 2. 
1143 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 31 am 26.10.1982, S. 2. 
1144 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 32 am 03.03.1983, S. 6. 
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Trotz der offensichtlichen Bedarfe, die SEDAS und den SDS für den Bestellverkehr 

schnellstmöglich in Kraft treten zu lassen, dauerte es noch bis 1984, bis die CCG die 

SEDAS einführen konnte. Der Grund hierfür war, dass die CCG inzwischen ein Ratio-

nalisierungsverband geworden war und als solcher seine Standards in Einspruchsverfah-

ren verabschieden musste, um ihre rechtliche Gültigkeit zu erlangen.1145 Am 3. März 

1983 beschloss der CCG-Aufsichtsrat, die inzwischen von allen Fachgremien verab-

schiedeten SEDAS für den Bestellverkehr, also die standardisierten Daten(schlüssel) 

und Datenstrukturen, als Entwurf im Sinne der neuen Satzung als Rationalisierungsver-

band zu veröffentlichen. Bei der Entwicklung der SEDAS wurde darauf geachtet, dass 

sie eine möglichst breite Anwenderschicht ermöglichten (niedriges technisches Ein-

stiegsniveau) und dass sie wettbewerbsneutral, also nicht auf eine bestimmte Lösung ei-

nes EDV-Anbieters beschränkt waren. Die ein Jahr zuvor angedachte Lösung über BTX 

wurde nach einem Gespräch mit dem Bundespostministerium wieder verworfen. Einer-

seits eignete sich diese Technik nicht für die großen Datenmengen der Bestellungen. 

Andererseits lehnte es die Deutsche Bundespost ab, die Aufgabe des Datenkonzentra-

tors zu übernehmen, denn sie verstand sich als reines Beförderungsunternehmen – ob-

wohl sie die Integration einer zentralen Datenverarbeitungsstelle im SEDAS-

Bestellverkehr grundsätzlich befürwortete. Die Entscheidung, den SDS tatsächlich zu 

realisieren und die GEIS mit ihm zu betrauen, musste der Aufsichtsrat aber trotzdem 

noch um ein weiteres Mal vertagen. Der Markenverband hatte bislang noch kein grünes 

Licht dafür gegeben. Laut dem entsprechenden Sitzungsprotokoll sollten nun auch die 

bereits fertigen SEDAS für den Zahlungsverkehr als Entwurf veröffentlicht werden.1146 

Nach der Veröffentlichung der SEDAS machten einige Unternehmen der Elektro-, Ei-

sen-, Blech- und Metallbranche von ihrem Einspruchsrecht Gebrauch.1147 In der Auf-

sichtsratssitzung am 21. Juni 1983 konstatierte der CCG-Geschäftsführer Karlheinz Ha-

gen, dass diese Einsprüche keine inhaltliche Kritik übten, sondern „[…] wohl politisch 

zu werten seien“1148. Damit meinte er, dass die Argumente der Einspruchsleistenden da-

zu dienten, die Einführung der SEDAS hinauszuzögern. In erster Linie forderten die 

Einspruch erhebenden Unternehmen die Kompatibilität der SEDAS zu den sich in der 

                                                 
1145 Zur Umwandlung der CCG in einen Rationalisierungsverband siehe ausführlich Kapitel 4.2 der vor-
liegenden Arbeit. 
1146 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 32 am 03.03.1983, S. 5-7.  
1147 Coorganisation 4/1983, S. 10. 
1148 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 33 am 21.06.1983, S. 5. 
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Entwicklung befindenden Standards des Deutschen Ausschusses für die Vereinfachung 

internationaler Handelsverfahren im Bundeswirtschaftsministerium (DEUPRO). Der 

Arbeitskreis „Datenelemente und automatisierter, belegloser Datenaustausch“ dieses 

staatlichen Akteurs hatte bereits im Jahr 1981 in Anlehnung an die von der Wirtschafts-

kommission für Europa der Vereinten Nationen (engl. United Nations Economic Com-

mission for Europe (UNECE), kurz Economic Commission for Europe (ECE)) empfoh-

lenen internationalen Richtlinien Standardisierungen für einen zwischenbetrieblichen 

Datenaustausch (Definitionen von Datenverschlüsselungen, Datenstrukturen, techni-

schen und rechtlichen Voraussetzungen) vorgenommen.1149 

Ein namentlich benannter Kritiker der SEDAS war der ZVEI, der zu jener Zeit sogar 

wie in Kapitel 4.3 erläutert versuchte, ein Konkurrenzartikelnummernsystem (FAN) zur 

EAN zu etablieren. Mit ihm vereinbarte die CCG, die SEDAS-Bestellsätze bis zum 15. 

September 1984 nicht in der Elektrobranche zu empfehlen. Der ZVEI verlangte über 

dieses Zugeständnis der CCG hinaus, dass die CCG die SEDAS nur für die Lebensmit-

tel- und ihr artverwandten Branchen beschloss, dem sich die CCG aber nicht beugte. 

Die CCG erkannte die Kompetenz des ZVEI im Herbst 1984 ausschließlich für die 

Elektrobranche an.1150 Zu dieser Zeit reagierte die CCG bekanntermaßen noch mit Dip-

lomatie und Gesprächsbereitschaft auf die Forderungen des ZVEI und die Gefährdun-

gen, die von FAN ausgingen.  

Wegen der Einsprüche konnte zu diesem Zeitpunkt keine Entscheidung über den SDS 

getroffen werden, für dessen Realisierung sich der Aufsichtsrat grundsätzlich einsetzte. 

Allerdings diskutierten die Vertreter des Handels und der Industrie weiterhin kontrovers 

seine konkrete Ausgestaltung. Die Produzenten befürchteten, dass die Händler ähnlich 

wie beim SDS für den Rechnungsverkehr schlussendlich ihre individuellen Lösungen 

bevorzugten und ihren Zusagen zum SDS keine Taten folgen ließen. Die Hersteller wa-

ren diesbezüglich ein „gebranntes Kind“: Schon bei der gemeinsamen Artikelnummer 

ban hatten sie erleben müssen, dass sich die Händler nicht an die Vereinbarungen hiel-

ten und trotzdem individuelle Nummern verwendeten und forderten. Aus diesem Grund 

wollten die Hersteller ihre Zustimmung davon abhängig machen, ob die Händler eine 
                                                 
1149 ZVEI-Mitteilungen 22/1981, S. 19f. 
1150 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 33 am 21.06.1983, S. 5; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 34 am 
03.11.1983, S. 3; Computerwoche (02.07.1993), „Dedig will deutsches Engagement in Normierungsgre-
mien verstärken. Gesellschaft soll die Popularität von EDI in Deutschland steigern“, online im Internet: 
http://www.computerwoche.de/a/dedig-will-deutsches-engagement-in-normierungsgremien-verstaerken-
gesellschaft-soll-die-popularitaet-von-edi-in-deutschland-steigern,1128796, zuletzt abgerufen am 
01.10.2014. 
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ausreichende Anzahl an Absichtserklärungen zur Einführung des SDS vorlegten. Die 

Händler dagegen argumentierten, dass sich die Prozesse und Bedeutung des Rechnungs- 

und Bestellverkehrs für die Händler wesentlich unterschieden, und alleine deshalb 

schon eine größere Akzeptanz des SDS im Bestellverkehr vorausgesetzt werden könnte. 

Während die Rechnungsdaten oftmals über Großhändler und Handelszentralen 

der -kontore flossen, kommunizierten die bestellenden Händler mit den liefernden Her-

stellern direkt. Dieser unmittelbare, massenhafte Datenaustausch erforderte eine zentra-

le Datensammel- und -verteilstelle wie den SDS, der über eine EDV-Infrastruktur mit 

genügend Speicherkapazitäten und anwendungsspezifischen Datenverarbeitungspro-

grammen verfügte. Bei den Rechnungen dagegen wirkten die Handelszentralen und 

Großhändler etc. als Mediatoren, so dass hier der SDS weniger Berechtigung für die 

Händler hatte. An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass die CCG damals eine von 

insgesamt sechs Organisationen war, die eine zentrale Datensammel- 

und -verteilfunktion in absehbarer Zeit anbieten konnten. Alle Dienstleister mussten das 

Netz der Deutschen Bundespost verwenden, Unterschiede gab es lediglich bei den Re-

chenzentren, an denen die Unternehmen ihren Service outsourcten. Den Vorteil des 

SDS gegenüber den anderen Anbietern sah der Aufsichtsrat in der Tatsache, dass die 

Anwender selbst das Kontrollgremium bildeten. Dies ergab sich bekanntermaßen aus 

der Organisation der CCG.1151 

Zu Beginn des Jahres 1984 war es dann endlich soweit: Die SEDAS für den Bestellver-

kehr hatten das Einspruchsverfahren durchlaufen – vor den SEDAS für den Zahlungs-

verkehr. Aus diesem Grund stellte die CCG in der Aufsichtsratssitzung am 23. Januar 

1984 den Antrag, den SDS einzurichten und die GEIS als Dienstleister damit zu beauf-

tragen. Die CCG begründete ihren Antrag zur Einführung des SDS mit seiner Wirt-

schaftlichkeit in der Realisierung der multilateralen Bestellkommunikation. Die Verga-

be an die GEIS sollte erfolgen, weil sie im Gegensatz zu ihren Mitbewerbern DATEMA 

und Siemens das günstigste Angebot abgab. Darüber hinaus verfügte die GEIS über ei-

nes der größten und weltweit für kommerzielle Zwecke genutzten Telekommunikati-

onsnetzwerkes („MARK III“), über welches bereits mehr als 400 westdeutsche Unter-

nehmen aus der Industrie, dem Handel, dem Bankwesen, der Luftfahrt und dem Ver-

lagswesen kommunizierten. Der Aufsichtsrat nahm den Antrag der CCG an und be-

schloss, den SDS noch im laufenden Jahr zu realisieren. Juristischer Betreiber sollte die 

                                                 
1151 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 33 am 21.06.1983, S. 6; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 34 der CCG 
am 03.11.1983, S.3. 



Kapitel 5 Digitalisierung und Internationalisierung  

 

310

CCG sein.1152 Dadurch, dass die Verhandlungen mit der GEIS schon über zwei Jahre 

währten, konnte der Vertrag mit ihnen nun relativ zügig entworfen werden. Der Auf-

sichtsrat genehmigte ihn am 7. Juni 1984 und erteilte der CCG-Geschäftsführung den 

Auftrag, den Vertrag mit der GEIS zu unterzeichnen. Dies geschah am 18. Juni 

1984.1153 

Diskussionsbedarf bestand im Aufsichtsrat dagegen noch bei der Beitragsordnung, so 

dass die Geschäfts- und Teilnahmebedingungen für die SEDAS im Bestellverkehr noch 

nicht verabschiedet werden konnten. Strittig blieb, wie auch schon bei der Diskussion 

über die Organisation des Datenträgeraustausches Mitte der 1970er Jahre1154, wie die 

Kosten auf die Empfänger und Sender der Bestellungen verteilt werden sollte. Ur-

sprünglich war im März 1983 vereinbart worden, dass beide Anwenderseiten je zur 

Hälfte die Kosten zu tragen hatten. Einige Aufsichtsratsmitglieder von Seiten der In-

dustrie wollten nach dem Verursacherprinzip, dass der Handel als Datenabsender die 

Kosten für den Datenaustausch tragen sollte. Sie verwiesen auf die Gebührenpraxis der 

Deutschen Bundespost. Die Vertreter der ursprünglichen Lösung hielten dem entgegen, 

dass es sich bei dem SDS im Gegensatz zur Post um eine geschlossene Anwendergrup-

pe handelte, die vorab über die Geschäfts- und Teilnahmebedingungen gewisse Rechte 

und Pflichten erworben hatte und deshalb das Verursacherprinzip nicht notwendig wäre. 

In der Sitzung am 07. November 1984 beschloss der Aufsichtsrat schließlich, bei seiner 

ursprünglichen hälftigen Verteilung der Kosten zu bleiben und verabschiedete im glei-

chen Zug die Geschäfts- und Teilnahmebedingungen.1155 

Ein knappes Jahr später konnte die CCG vermelden, dass Karstadt und Osram seit dem 

25. September 1985 einen täglichen Bestelldatenaustausch über SDS betrieben. Mit 

Hertie plante Osram eine entsprechende Kommunikation im Oktober desselben Jahres. 

Die Metro visierte an, zum Jahreswechsel den SEDAS-Bestelldatenaustausch mit ca. 

100 Lieferanten aufzunehmen.1156 Mitte der 1980er Jahre nahm die digitalisierte zwi-

                                                 
1152 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 35 am 23.01.1984, S. 2, 4f; Coorganisation 3/1984, S. 24; Zentes 
1987, S. 45f. 
1153 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 36 am 07.06.1984, S. 4f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 37 der 
CCG am 07.11.1984, S. 5. 
1154 Siehe dazu Kapitel 5.1. 
1155 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 36 am 07.06.1984, S. 4f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 37 am 
07.11.1984, S. 5f. 
1156 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 40 am 08.10.1985, S. 4; Dynamik im Handel 6/1986, S. 39. 
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schenbetriebliche Kommunikation somit Fahrt auf.1157 Was geschah infolgedessen mit 

der materiellen, also papiergebundenen Kommunikation, deren Standardisierungen eine 

Aufgabe der CCG bzw. des ban-L-Zentrums seit dem Anbeginn ihrer Existenz war?  

5.2.3 Der Datenträger und -speicher „Papier“ im Zeitalter der elektronischen Da-

tenkommunikation 

Im Zusammenhang mit der Frage, wie der Datenverarbeitungsservice der CCG im 

Rechnungsverkehr tarifiert werden und wer die Kosten tragen sollte, diskutierte der 

CCG-Aufsichtsrat 1980 einen Aspekt, der zu der in vielen Branchen und Bereichen 

heutzutage immer noch aktuellen Organisationsfrage nach dem „papierlosen Büro“ ge-

hört. Wie hingen die beiden Diskussionen um die SDS-Gebührenordnung und den Weg-

fall der Papierbelege zusammen? Bei den Aushandlungen im Aufsichtsrat ging es um 

die Frage, wer Vorteile durch SEDAS hatte und wie sich diese bemerkbar machten. Die 

Systemkommission des Aufsichtsrats vertrat die Meinung, dass SEDAS-Vorteile vor al-

lem den Händlern als den Datenempfängern zugutekamen. Für die Hersteller würde sich 

nur ein nennenswerter Vorteil ergeben, wenn diese auf die Papierausdrucke, die sie aus 

steuer- und finanzrechtlichen Gründen (zum Beispiel wegen der Ordnungsmäßigkeit der 

Buchführung § 38 HGB, der Beweissicherung von Eigentumsvorbehalten im Zivilpro-

zess, der Abgabenordnung, den Mindestangaben für die urkundliche Dokumentation je-

der Leistungsberechnung § 14 UStG) weiterhin1158 mit den Datenträgern liefern muss-

ten, verzichten könnten. Weil aber die papierlose Kommunikation noch nicht gesetzlich 

geregelt und genehmigt war und Papierbelege noch ausgestellt werden mussten, forder-

ten die Vertreter der Industrie deshalb, dass der Datenservice grundsätzlich von den Da-

tenempfängern über Gebühren für die Sätze (0,25 DM pro Satz) finanziert werden soll-

te. Jeder Teilnehmer aber, also sowohl die Händler als auch die Hersteller, sollte einen 

jährlichen Grundbetrag entrichten (250 DM). Betrachten wir nun eine Modellrechnung 

mit der Edeka und der HKG, um die jeweiligen potentiellen finanziellen Belastungen 

des Vorschlages der Industrie für die Händler transparenter zu machen: Die beiden 

Handelszentralen standen mit 35 Industriebetrieben im Datenträgeraustausch, die mo-

natlich 420.000 Datensätze an die Händler lieferten. Zwei Drittel davon entfielen auf 

die Edeka, ein Drittel auf die HKG. Das Sammeln und Verteilen der Daten durch die 

                                                 
1157 food+nonfood 3/1985, S. 45f; Dynamik im Handel 2/1988, S. 78ff; Dynamik im Handel 6/1988, S. 
32. 
1158 Seit der gesetzlichen Regelung der Umsatzsteuer von 1968 mussten Rechnungen papiergebunden im 
Sinne einer Urkunde gestellt werden. Coorganisation 1/1987, S. 24f. 
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CCG kostete rund 10.000 DM monatlich. Daraus ergab sich ein Bandtarif von 0,25 DM 

pro Datensatz. Gewichtet müsste die Edeka davon 7.000 DM und die HKG 3.500 DM 

entrichten.1159 Die Edeka hatte in diesem Modell nicht nur theoretisch den größeren 

Aufwand, sondern auch praktisch den größeren Nutzen. Im Gegensatz zur HKG konnte 

die Edeka die SEDAS-Daten nämlich artikelspezifisch auswerten, während die HKG 

lediglich die Rechnungssummen EDV-technisch weiterverarbeitete. Im Aufsichtsrat 

entbrannte deshalb eine Diskussion, ob die CCG nicht auch die EDV-

Ablauforganisation standardisieren sollte.1160 Wie beim SEDAS im Bestellverkehr erör-

tert, beeinflusst die Organisationsform des Unternehmens auch die Datenkommunikati-

on. Obwohl die Edeka als Genossenschaft eine weniger straffe Organisation aufwies als 

beispielsweise die Filialunternehmen, so war sie doch zentralisierter strukturiert als die 

Handelskette HKG. In der HKG besaßen die Mitgliedsfirmen eine große sortimentspoli-

tische Freiheit dergestalt, dass sie in dem von der Liefergroßhandlung der HKG angebo-

tenen Waren frei wählen und/oder Produkte von HKG-unabhängigen Lieferanten bezie-

hen konnten. Im Vergleich mit der Edeka besaß die HKG demnach eine weniger zentra-

lisierte Datenkommunikationsstruktur, die entsprechend komplexer zu standardisieren 

und zu digitalisieren war.1161 

Aber wieder zurück zur papierlosen zwischenbetrieblichen Kommunikation: Die grund-

sätzlich Kontroverse bestand darin, ob und wie der digitale Datenträger als ein vollwer-

tiger Ersatz des steuerrechtlichen Papierbelegs gestaltet werden konnte. Denn ein mate-

rieller Beleg, egal ob er von den Herstellern mitgeliefert oder nach Erhalt der Datenträ-

ger von den Händlern ausgedruckt würde, bedeutete, dass das Rationalisierungspotential 

des elektronischen Datenaustausches reduziert werden würde.1162  

Um die Frage nach einer potentiellen papierlosen zwischenbetrieblichen Kommunikati-

on im Rahmen der SEDAS rechtlich zu klärten, trat die CCG 1979 mit dem Ausschuß 

für Wirtschaftliche Verwaltung in Wirtschaft und Öffentlicher Hand (AWV) in Kontakt. 

Der AWV war eine unabhängige Gemeinschaftsorganisation „der Wirtschaft, der öf-

fentlichen Hand und der Wissenschaft zur Rationalisierung von Verwaltungsfunktionen 

in Wirtschaft und öffentlicher Hand“1163. Er wurde Mitte der 1920er Jahre gegründet 

                                                 
1159 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 24 am 07.05.1980, S. 8-11; GS1, Hagen 1998, S. 57. 
1160 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 24 am 07.05.1980, S. 11. 
1161 Vgl. Pfeiffer 1981, S. 79f. 
1162 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 25 am 16.10.1980, S. 7. 
1163 Siepmann 1981, S. 46. 
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und gehörte damals zum RKW. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fand im Jahr 

1950 die Neu- bzw. Wiedergründung des AWV statt. Über Jahrzehnte hatte sich der 

AWV Kompetenzen in der rationellen Büro- und Verwaltungsorganisation angeeignet 

und sich einen Namen gemacht. Deshalb stellte er als ausgewiesener Experte einen ge-

eigneten Kooperationspartner für die CCG dar, um die rechtlichen Fragen in der Orga-

nisation der papierlosen Datenkommunikation zu klären.1164 Nach einem gemeinsamen 

Treffen am 27. Oktober 1980 gründeten die CCG und die AWV einen gemeinsamen 

Arbeitskreis, der eine Verfahrensregelung für die papierlose Kommunikation ausarbei-

ten sollte.1165 Die gemeinsame Arbeit lief fortan unter dem Begriff „Belegwesen im Da-

tenträgeraustausch“. 1981 bestätigte das Bundesministerium für Finanzen (BMF), dass 

der Datenträger grundsätzlich eine „Belegfunktion“ übernehmen könnte. Voraussetzung 

dafür wären eine Kontrollinstanz, die Verfahrensdokumentation sowie die Möglichkeit, 

einen Papierbeleg vom Datenträger her abzuleiten. Die AWV sah diese Bedingungen 

bei den SEDAS gegeben. Um den potentiellen Anwendern die Implementierung der pa-

pierlosen Kommunikation zur ermöglichen, empfahl der AWV der CCG, dass sie eine 

Ablauforganisation für ihre Nutzer entwarf.1166 Auf der Basis dieser grundsätzlich af-

firmativen Haltung der Organisationen auf Bundesebene (BMF, AWV) begann die 

CCG, die Kontroverse mit den Oberfinanzdirektionen zu verhandeln, den damaligen 

Mediatoren zwischen dem Bund und den Ländern auf der Landesebene.1167 

Im Sommer des darauffolgenden Jahres versuchte die CCG Teilnehmer aus der Indust-

rie, den Handelszentralen, dem Großhandel und den Filialzentralen für einen ersten Pra-

xistest zu gewinnen. Die Ergebnisse des Tests sollten bei den zuständigen Oberfinanzdi-

                                                 
1164 ZVEI-Mitteilungen, 1/1981, Beilage: Arbeitsprogramm 1981, S. 7; ZVEI-Mitteilungen, 22/1981, S. 
19f; RKW Magazin 1/2005, „Schmalenbach, die Betriebswirtschaft und das RKW“, S. 25, online im In-
ternet: http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/fileadmin/media/ Doku-mente/Publikationen/RKW-
Magazin_2005-1.pdf, zuletzt abgerufen am 10.08.2015. Vgl. Siepmann 1981, S. 46; Hoffmann 2000, S. 
43, 49f. 
1165 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 25 am 16.10.1980, S. 7; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 26 am 20. 
Januar 1981, S. 2; GS1, Hagen 1998, S. 57. 
1166 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 27 am 14. Mai 1981, S. 11. 
1167 Die Finanzverwaltung ist in der BRD zwischen dem Bund und den Ländern aufgeteilt. Auf Bundes-
ebene ist das Bundesministerium für Finanzen zuständig, auf Landesebene die Landesfinanzministerien. 
Die Oberfinanzdirektionen übernehmen die Mittlerrolle zwischen den Landesministerien und den Finanz-
ämter als Ortsbehörden. Seit der Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes im Jahr 2001 ist die Dreitei-
lung der Finanzverwaltung nicht mehr zwingend vorgeschrieben und einige Bundesländer verzichten 
seitdem auf die Oberfinanzdirektion, zum Beispiel Hamburg. Informationen zur politischen Bildung Nr. 
288 (24.10.2012), Steuern und Finanzen, „Steuerzahler und Finanzverwaltung“, online im Internet: 
http://www.bpb.de/izpb/147100/steuerzahler-und-finanzverwaltung?p=all, zuletzt abgerufen am 
03.09.2015; Die Welt (15.03.2002), „Oberfinanzdirektion steht auf dem Prüfstand“, online im Internet: 
http://www.welt.de/print-welt/article379411/Oberfinanzdirektion-steht-auf-dem-Pruefstand.html, zuletzt 
abgerufen am 04.08.2015. 
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rektionen zu einer „Vorweg-Genehmigung“ des von der CCG empfohlenen und zu er-

probenden Verfahren führen. Die CCG suchte nämlich Handelsunternehmen, die sich 

bereit erklärten, das CCG-Verfahren offiziell in der Praxis zu prüfen. Die vorgezogene 

Genehmigung sollte das Risiko für diese an dem offiziellen Verfahren teilnehmenden 

Betriebe minimieren, dass sie die Steuerprüfungen aufgrund des Datenträgeraustausches 

nicht bestünden. Die CCG plante, dass die Rechnungen ausschließlich von den Han-

delszentralen ausgedruckt würden basierend auf den von den Herstellern gelieferten Da-

tenträgern.1168 Die rechtlich gültige Praxis dagegen sah vor, dass die Hersteller zusätz-

lich zu den digitalisierten Daten auch noch die Originalpapierdokumente (Einzelrech-

nungen und Rechnungsliste/Sammelrechnung) an die Handelszentralen bzw. die zentra-

len Vertragsstellen des jeweiligen Händlers übermitteln. Diese wiederum mussten so-

wohl die Papiere als auch die elektronischen Daten(träger) umsortieren, mit ihren eige-

nen Sammelrechnungen versehen und an ihre assoziierten Unternehmen weiterleiten. 

Dieses Procedere erforderte von den Zentralen einen hohen Aufwand und die Sicher-

stellung, dass die Daten(flüsse) inhaltlich und wertmäßige kohärent waren.1169 

Soweit der rechtliche Rahmen, mit dem die CCG bei ihren Standardisierungsbemühun-

gen konfrontiert wurde. Aber wie gestalteten die betroffenen Unternehmen damals in 

der Praxis ihr Belegwesen in Zusammenhang mit dem digitalisierten Datenaustausch? 

Wie gingen sie in ihrem unternehmerischen Alltag mit der offenen rechtlichen Frage 

um? Im Herbst 1982 arbeiteten beispielsweise die Gedelfi, die HKG und Rewe daran, in 

Abstimmung mit der CCG und der Oberfinanzdirektion Köln Programme zu entwi-

ckeln, um die für die Steuerbehörde erforderlichen Belege auf der Basis der digitalen 

Datenträger ausstellen zu können.1170 1983 testete die Gedelfi ihre Programme in einem 

Praxistest, der von der Oberfinanzdirektion Köln positiv bewertet wurde.1171 Allerdings 

blieb die offizielle Genehmigung des CCG-Verfahrens weiter aus. Im Jahr 1984 prakti-

zierten beispielsweise die Gedelfi und Langnese bilateral die papierlose Kommunikati-

on im Rechnungsverkehr. Laut dem Protokoll der 37. Aufsichtsratssitzung taten sie 

dies, ohne dass die zuständigen Finanzbehörden bis dahin amtlich Stellung zu dem Ver-

                                                 
1168 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 29 am 11.03.1982, S. 2; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 30 am 
14.06.1982, S. 9; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 31 am 26.10.1982, S. 4. 
1169 Coorganisation 1/1987, S. 24f. 
1170 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 31 am 26.10.1982, S. 4. 
1171 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 31 am 26.10.1982, S. 4; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 34 am 
03.11.1983, S. 4. 
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fahren genommen hatten.1172 Auch im darauffolgenden Jahr praktizierten einige Unter-

nehmen, beispielsweise die Gedelfi und Nestlé, weiterhin die papierlose Kommunikati-

on ohne eine offizielle Genehmigung.1173 Erst im Jahr 1987 bekam die CCG einen Ent-

wurf vom BMF vorgestellt, der die papierlose Kommunikation zwar nicht gänzlich um-

setzte, jedoch vorsah, dass die einzelne Rechnung und damit der einzelne Papierbeleg 

wegfiel, der laut CCG ca. 95 Prozent des Papiervolumens im Datenaustausch ausmach-

te.1174 

Die Diskussion um den Wegfall der Papierbelege verdeutlicht, dass die Digitalisierung 

der zwischenbetrieblichen Kommunikation auch im Spannungsfeld zwischen privat-

wirtschaftlicher und staatlicher Koordination stattfand. Darüber hinaus veranschaulicht 

sie, welche Herausforderungen die CCG und die Hersteller und Händler bewältigen 

mussten, um ihre materiellen Datenströme zu digitalisieren. Im vorherigen Abschnitt 

habe ich erörtert, dass die Standardisierung des Zahlungsverkehrs schlussendlich trotz 

anfänglicher Priorisierung durch die CCG hinter dem Bestellverkehr hinterherhinkte. 

Die Kontroverse um den Papierwegfall liefert uns einen Hinweis, wieso sich die Priori-

täten der CCG zulasten des Zahlungsverkehrs geändert hatten. Es ist zu anzunehmen, 

dass die Gestaltung der entsprechenden Abläufe nach rechtlichen Vorschriften auch hier 

ähnlich wie bei der papierlosen Datenkommunikation im Rechnungsverkehr buchhalte-

rische und rechtliche Hürden für die Unternehmen darstellten. Mein Beispiel zeigt je-

doch, dass die Handelszentralen und Industrieunternehmen in der Lebensmittelwirt-

schaft Mitte der 1980er Jahre offenbar gewillt waren, trotz der fehlenden öffentlichen 

Genehmigung elektronisch zu kommunizieren. Dies weist darauf hin, dass die Vorteile, 

die die Unternehmen dadurch erlangten, die Nachteile (Aufwände, Reorganisationen, 

Investitionen, rechtlichen Unschärfen) überwogen. 

Wie in den vorherigen Unterkapiteln erörtert beanspruchte die Entwicklung der SEDAS 

beträchtliche finanzielle und personelle Ressourcen der CCG. Trotz der Bedeutung und 

Zukunftsträchtigkeit der elektronischen zwischenbetrieblichen Datenkommunikation für 

die CCG und die Unternehmen, die sie praktizierten, blieben die Standardisierungen der 

physischen Formulare weiterhin ein konstantes Betätigungsfeld der CCG. So erläutert 

der Projektmanager Kommunikationssysteme der CCG in seinem Vorwort im 1998 

veröffentlichten Handbuch „Vordrucke und ihre Anwendung in der Konsumgüterwirt-
                                                 
1172 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 37 am 07.11.1984, S. 3. 
1173 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 39 am 12. 06.1985, S. 2. 
1174 Coorganisation 1/1987, S. 26, 28. 
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schaft“ laut Karlheinz Hagen: „Trotz EDI [Electronic Data Interchange = Elektronischer 

Datenaustausch, Anmerkung der Autorin] behält das Formularwesen nicht nur für die 

Rechnung, sondern auch für die weiteren hier zusammengefaßten sechs Nachrichtenar-

ten einen hohen und wichtigen Stellenwert. Einmal, weil der Rationalisierungseffekt 

durch den Einsatz von EDI erst ab einem bestimmten Belegvolumen lohnend ist, zum 

anderen, weil ergänzend zu EDI formatierte Ausdrucke auf Papier notwendig werden 

können, etwa bei Reklamationen oder bei der Archivierung. Es geschieht also nicht aus 

Nostalgie, wenn wir die seinerzeit bereits veröffentlichten sieben Nachrichtenarten auf 

Papier überarbeitet haben und neu auflegen.“1175 Das Zitat verweist darauf, dass die 

CCG im Laufe der Jahre ihre Kommunikationsprozesse wie Bestellung, Lieferavis, 

Stammdatenübermittlung, Preisliste, Wareneingangsmeldung und Zahlungsavis nicht 

nur digitalisierte, sondern auch für den Datenträger- und -speicher Papier aktualisierte. 

Die Argumentation hierfür war, dass die papiergebundene Kommunikation aus rechtli-

chen und archivalischen Gründen im EDI-Zeitalter weiterbestand.1176 

Mit den SEDAS und dem SDS über die GEIS (den die CCG Ende 1997 wegen der 

wachsenden Konkurrenz und Diversifikation an Netzwerkanbietern und Datenverarbei-

tungsdienstleistern  – und meines Erachtens der zunehmenden Kommerzialisierung des 

Internets Mitte der 1990er Jahre – auslaufen ließ)1177 digitalisierte die CCG die Daten-

flüsse zwischen den Herstellern und den Händlern (hier vor allem den Großhändlern, 

Handelszentralen und -kontoren). Dies bedeutet, dass die Akteure über die von der CCG 

gestalteten elektronischen Infrastruktur ihre Daten kommunizierten. Die SEDAS betra-

fen sowohl „reine“ Datenflüsse wie Bestellungen, als auch die Kommunikation, die die 

Warenbewegungen begleitete, wie Rechnungen. Da eine Warenwirtschaft sowohl den 

informativen als auch physischen Warenfluss umfasst1178, stellt sich an dieser Stelle die 

Frage, wie die CCG die materiellen Warenflüsse in ihren digitalisierten Strukturen ab-

bildete, integrierte und koordinierte. Die Basis dafür bildete wie bereits erörtert die 

EAN. Sie identifizierte die individuellen Artikel, indem eine Artikelnummer einen spe-

zifischen Endverbraucherartikel eindeutig kennzeichnete. Darüber hinaus verband sie 

den Daten- mit dem Warenfluss, indem sie als Barcode direkt auf den Produkten aufge-

bracht war und automatisch mit Scannern (am POS, aber auch in den vor- und nachge-

                                                 
1175 GS1, Hagen 1998, S. 53. 
1176 GS1, Hagen 1998, S. 58. 
1177 GS1, Hagen 1998, S. 56. 
1178 Dynamik im Handel 10/1983, S. 53. 
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lagerten Prozessen wie dem Wareneingang) gelesen werden konnte. Die EAN kann 

deshalb als digitalisierte Repräsentation eines Artikels verstanden werden, der die Basis 

bildete, um den physischen Artikel in der elektronischen Infrastruktur abzubilden. Da 

die EAN aber nicht die materiellen Eigenschaften des Produktes wie Gewicht, Farbe 

oder auch den Preis repräsentierte, muss an dieser Stelle gefragt werden, wie die CCG 

die Materialität der Waren in ihre elektronische Warenwirtschaft übersetzte. Am Bei-

spiel der Standardisierung der sogenannten Artikelstammdaten, dessen Wurzeln bis weit 

in die 1970er Jahre zurückreichen, erörtere ich, wie die CCG die physischen Eigen-

schaften der Artikel in die digitalisierte Kommunikation integrierte. 

5.3 Die Digitalisierung des Warenstroms 

Bei den Artikelstammdaten handelte es sich um die über die EAN hinausgehenden Ar-

tikeldaten, die zwischen den Herstellern und Händlern ausgetauscht wurden und die die 

CCG standardisieren und über eine allen Teilnehmern zugängliche Datenbank zentrali-

sieren wollte. Am POS wurden mithilfe der EAN beim price-look-up-System der Scan-

nerkassen Artikeldaten aus dem Datenspeicher aufgerufen. Die Scanner lasen die EAN 

und riefen dabei zusätzliche, in (der mit) den Scannerkassen (verbundenen EDV-

Anlage) gespeicherten Daten wie Preis, Gewicht etc. auf, die sogenannten Artikel-

stammdaten. Da jeder Händler individuelle Artikelbezeichnungen für ein und dasselbe 

Produkt und ein und dieselbe EAN verwendete und diese oftmals auch noch manuell in 

Listen und Karteien verwaltete, strebte die CCG danach, auch diese Daten zu verein-

heitlichen und zu digitalisieren.1179 Karlheinz Hagen beschreibt die Situation des „baby-

lonischen Sprachgewirrs“ der Artikelstammdaten wie folgt: „Was der eine als ‚Henkel 

Pritt Stift‘ bezeichnete (weil er nur diese Größe führte), nannte der andere ‚Pritt 40g‘ 

und der dritte ‚Kleber ohne Lösungsmittel‘.“1180 

Bereits im Jahr 1972 hatte das ban-L-Zentrum deshalb den sogenannten „Artikelpass“ 

diskutiert, ein Papierformular, welches über die relevanten Daten verfügen und dem Ar-

tikel im zwischenbetrieblichen Austausch beigelegt werden sollte. Der Artikelpass, auf 

den sich die Mitglieder der Vorgängerinstitution der CCG letztendlich aber nicht hatten 

                                                 
1179 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 43 am 07.10.1986, S. 13. 
1180 GS1, Hagen 1998, S. 67. 
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einigen können und der deswegen auch nie von der CCG realisiert worden war1181, 

wurde im EDI-Zeitalter durch eine digitalisierte Information ersetzt. In der SEDAS-

Satzart „50“, welche aus einer Gruppe zusammenhängender Datenfelder bestand, inte-

grierte die CCG im Jahr 1977 die Stammdaten als einen standardisierten Datensatz, den 

sogenannten „Artikelsatz für Lager- und Streckengeschäft“, auch „SEDAS-

Informations-Satz“ oder kurz „SINFOS“ genannt.1182 Der SINFOS des Jahres 1977 war 

als Zusatzinformation im Rahmen der SEDAS für den Rechnungsverkehr konzipiert 

worden. 1984 wurde SINFOS modifiziert und sollte dann „anwendungsneutral“ und 

„verfahrensunabhängig“ (unter Anwendungen und Verfahren verstanden die Verant-

wortlichen damals den Rechnungs-, Bestell, Marktdatenverkehr etc.) für die gesamte 

digitalisierte zwischenbetriebliche Kommunikation gelten.1183 

Die CCG hatte den SINFOS des Jahres 1977 speziell für das Lager- und Streckenge-

schäft konzipiert, in dem in erster Linie die Hersteller, Großhändler, Handelszentralen 

und -organisationen miteinander kommunizierten. Deshalb umfasste SINFOS bei-

spielsweise die in diesem Daten- und Warenaustausch relevanten Fakturiereinheiten, 

welche bekanntermaßen ja nicht die EAN-Endverbrauchereinheiten, sondern die im 

Großhandel üblichen Verpackungsgrößen der Umkartons oder Paletten waren. Dies 

stellte in der Digitalisierung der zwischenbetrieblichen Kommunikation ein Hindernis 

dar, da bei den anderen Daten- und Warenflüssen des Bestell-, Zahlungs- und Marktda-

tenverkehrs auch andere (einzelhandelsrelevante) Artikelinformationen transportiert 

werden mussten. Für die Geschäftsvorgänge außerhalb des Rechnungsverkehrs war es 

unter anderem wichtig, dass es möglich war, die unterschiedlichen Verpackungsstruktu-

ren (zum Beispiel Gebindeformen) digital abzubilden. Aus diesem Grund modifizierte 

die CCG die SINFOS in der ersten Hälfte der 1980er Jahre. Darüber hinaus wurde diese 

Entwicklung durch veränderte gesetzliche Bestimmungen angetrieben, die inzwischen 

zusätzliche Artikelinformationen in der Kommunikation forderten wie beispielsweise 

das Mindesthaltbarkeitsdatum. So veröffentlichte die CCG in der Dezemberausgabe der 

Coorganisation des Jahres 1984 ihren Entwurf des „SEDAS-Artikel- und Adressenin-

                                                 
1181 Die RGH dagegen veröffentlichte im Jahr 1983 ihren manuell zu führenden „Artikelpaß“, der alle 
wichtigen Kenndaten eines Artikels erfassen konnte. GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 34 am 03.11.1983, 
S. 7; Coorganisation 4/1984, S. 36. 
1182 GS1, Hagen 1998, S. 60f. 
1183 Coorganisation 4/1984, S. 36f. 
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formationssatzes (SINFOS)“ und stellte ihn gemäß ihrer Satzung als Rationalisierungs-

verband bis zum 1. März 1985 zur Diskussion.1184 

Der SINFOS des Jahres 1984 unterschied sich von seinem Vorgänger vor allem 

dadurch, dass er in sich geschlossen und von der Art des jeweiligen Geschäftsverkehrs 

unabhängig war. SINFOS standardisierte die Daten für einen Artikelinformationssatz 

und einen Adresseninformationssatz. Der Artikelinformationssatz konnte alle Artikel-

stammdaten abbilden, die den Händler üblicherweise als Preislisteninformation zur Ver-

fügung stand, also nicht nur die EAN, die Bezeichnung und den Preis, sondern auch 

Maße, Gewichte, Restlaufzeiten, Gefahrenklassen etc. Der Adressenstammsatz konnte 

Daten enthalten wie beispielsweise bbn, bbs, postalische Firmenanschrift, Fernmeldean-

schlüsse, Bankverbindungen, Lieferanschriften etc.1185 

Ungelöst allerdings blieb ein Aspekt, der sich auch bei der Digitalisierung des Austau-

sches der am POS generierten Verkaufsdaten („MArktDAtenKOMmunikation“, 

MADAKOM)  als kritisch erweisen sollte, wie ich im Kapitel 5.4 aufzeigen werde, 

nämlich die Frage nach der Datei- und Datenpflege/-aktualisierung. Den Verantwortli-

chen war zu jener Zeit bewusst, dass die Daten, die die Artikel bezeichneten und beglei-

teten, immer aktuell sein mussten, um einen effizienten Daten- und Warenaustausch zu 

ermöglichen. Angesichts des hohen Warenaufkommens und -umschlags in den Kon-

sumgüterbranchen im Selbstbedienungszeitalter, allen voran im Lebensmittelhandel, 

stellte das „Updating“ deshalb sowohl eine Notwendigkeit als auch eine Herausforde-

rung dar. Am Ende des Jahres 1984 konnte die CCG das Problem der elektronischen 

Datenaktualisierung noch nicht lösen, wohl nicht zuletzt aufgrund der mangelnden prak-

tischen Erfahrung auf diesem Gebiet. Grundsätzlich erachtete sie zwei Verfahren als 

möglich, um die Daten zu aktualisieren: In der einen Variante verschickten die Herstel-

ler Einzelinformationen, die die Händler dann in ihre Dateien integrierten. Dies bedeu-

tete, dass die Hersteller zuvor eine Selektion der Information vornehmen mussten. Eine 

zweite Möglichkeit war, dass die Hersteller einen kompletten Artikelstammdatensatz 

versendeten und die Händler dann die aktualisierten Daten heraussortieren mussten.1186 

In engem Zusammenhang mit der Frage nach der Gestaltung der Datenselektion standen 

auch die Fragen nach der Häufigkeit des Stammdatenaustausches und seiner Übermitt-

lungsmedien sowie die grundsätzliche Überlegung nach der Wirtschaftlichkeit der elekt-
                                                 
1184 Centrale für Coorganisation September 1977, S. 44, 72f; Coorganisation 4/1984, S. 36f. 
1185 Coorganisation 4/1984, S. 36-38. 
1186 Coorganisation 4/1984, S. 38. 
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ronischen Stammdatenkommunikation. Auch hier, wie schon so oft bei der branchen- 

und handelsstufenübergreifenden Gestaltung der digitalisierten Kommunikation, zeich-

nete sich ab, dass ein „coorganisatorischer“ Kompromiss gefunden werden musste. Wie 

versuchte die CCG die Akteure und den Informationsaustausch zu koordinieren? 

Obwohl sich anhand der nicht vorhandenen Einsprüche der (Fach-)Öffentlichkeit zum 

SINFOS-Entwurf ableiten lässt, dass die Regelungen des SINFOS grundsätzlich von 

den potentiellen Anwendern akzeptiert wurden, war die digitalisierte Stammdatenkom-

munikation selbst im bilateralen Austausch weitgehend noch „graue Theorie“.1187 Ihre 

Anwendung setzte – ähnlich wie bei der Digitalisierung der SEDAS-Datenflüsse – or-

ganisatorische Veränderungen und Übereinkünfte bei den Herstellern und den Händlern 

voraus. So mussten sich die Wirtschaftspartner über die Häufigkeit, die Medien, die Ab-

lauforganisation und die Datenorganisation einigen. Hinzu kam, dass die verschiedenen 

Handelsstufen über sehr unterschiedliche EDV-Ausrüstungen verfügten. Einzelhändler, 

die das Scanning am POS anwendeten und deshalb über aktuelle Stammdaten verfügen 

mussten, fehlten aber oft die finanziellen und zeitlichen Ressourcen, um die Kommuni-

kationskette EDV-technisch zu unterhalten oder die Datensätze der Großhändler auf ih-

re Bedarfe hin zu restrukturieren. Auch die CCG gelangte aufgrund der komplexen Vo-

raussetzungen der Stammdatenkommunikation mit ihrer Koordinierung an ihre Gren-

zen. Sie sah zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit, die (bilaterale) Kommunikation 

weitergehend zu standardisieren, denn zu divers waren die Erfordernisse der Akteure 

der Wertschöpfungskette und zu wenige praktische Erfahrungen existierten.1188 Im Jahr 

1987 bekannte die CCG, dass in der Stammdatenkommunikation „[…] die Grenzen der 

Standardisierung erreicht sind“.1189 Die CCG betrachtete damit aber mitnichten das 

SINFOS-Projekt als abgeschlossen. Um auch den multilateralen Stammdatenaustausch 

zu ermöglichen und dabei die Kosten zu minimieren sowie um die Datenselektionsprob-

lematik zu umgehen, erwog die CCG 1987, ähnlich dem SDS einen „neutralen“ 

Stammdatenpool („SINFOS-Pool“) zu errichten. Dies allerdings hätte bedeutet, dass die 

CCG eine große Investition für die Errichtung und die Unterhaltung einer solchen zent-

ralen Stammdatensammel- und -verarbeitungsstelle hätte tätigen müssen, die sie nicht 

zuletzt wegen der mangelnden Erfahrung im bilateralen SINFOS-Austausch noch 

                                                 
1187 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 41 am 19.02.1986, S. 4. 
1188 Coorganisation 2/1987, S. 32-34; Coorganisation 3/1987, S. 22-25; Coorganisation 2/1988, S. 37; 
GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 41 am 19.02.1986, S. 4. 
1189 Coorganisation 2/1987, S. 34. 
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scheute. Darüber hinaus fehlten ihr die personellen Ressourcen.1190 Im Juni 1987 veröf-

fentlichte sie deshalb die seit 1984 überarbeiteten Standardregelungen, ohne die Idee 

der zentralen Datenbank praktisch weiter zu verfolgen.1191 

Wie komplex die Stammdatenkommunikation für die Unternehmen war, soll am Bei-

spiel der Nanz-Unternehmensgruppe verdeutlicht werden: Die Stuttgarter Unterneh-

mensgruppe verfügte über verschiedene Betriebs- und Vertriebsformen (Supermärkte, 

Verbrauchermärkte, Baumärkte, Discounter). Im Jahr 1988 umfasste ihre Stammdaten-

datei 130.000 Artikel. Diese Artikel besaßen Daten, die über alle Betriebsformen hin-

weg gleich waren (Artikelbezeichnung etc.), aber auch Daten, die sich je nach Ver-

triebsweg unterschieden. Ein prominentes Beispiel hierfür ist der Verkaufspreis. So 

musste NANZ letztendlich nicht 130.000 Artikelstämme verwalten und pflegen, son-

dern summa summarum 600.000. Diese 600.000 Artikelstämme mussten dann wiede-

rum nach den jeweiligen Vertriebsformen und Einzelhandelsgeschäften sortiert wer-

den.1192 

Im Frühjahr 1988 gewann die zentrale SINFOS-Datenbank Momentum. Der Aufsichts-

rat beschloss „‘die Aufnahme eines Testbetriebs als Vorstufe eines SINFOS-Datenpools 

für die deutsche Konsumgüterwirtschaft‘“1193. 20 bis 30 Hersteller sowie vier bis fünf 

Handelszentralen (potentielle Teilnehmer des Handels waren Nanz, Rewe-Leibbrand, 

Schaper, Lekkerland, Tengelmann) sollten sich an dem Test beteiligen und die elektro-

nische Stammdatenkommunikation mit ca. 6.000 Artikeldaten erproben.1194 Eine Stu-

dienreise der Systemkommission der CCG in die USA ermutigte die SINFOS-

Verantwortlichen darüber hinaus, das Projekt voranzutreiben, weil sie hier ein positives 

Beispiel erlebten, dass und wie das Problem eines zentralen Datenpools gelöst werden 

konnte.1195 Im Frühjahr 1989 konnte die CCG den potentiellen Teilnehmern eine Test-

version ihrer Dienstleitung „Datenpool“ zur Verfügung stellen, die folgende zentrale 

Aufgaben übernahm: „[…] Einspielen der Artikelstammdaten in die Datenbank mit Prü-

fungslauf; automatische Ausgabe der Artikelstammdaten an die Datenbezieher aufgrund 

                                                 
1190 Coorganisation 2/1987, S. 32-34; Coorganisation 3/1987, S. 22-25; Coorganisation 2/1988, S. 37; 
GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 47 am 02.02.1988, S. 7f. 
1191 Coorganisation 4/1988, S. 17. 
1192 Coorganisation 4/1988, S. 19f. 
1193 GS1, Hagen 1998, S. 63. 
1194 Coorganisation 4/1988, S. 17. 
1195 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 49 am 26.10.1988, S 7. 
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der Listungsreferenzdatei; Einspielen der Listungsdatei; Aufbau einer Teilnehmerad-

reßverwaltung; Programm für das Accounting, das das Bewegungsvolumen der Teil-

nehmer erfaßt.“1196 Bei dem Service der CCG handelte es sich also um die zentralisierte 

Verarbeitung und Speicherung der von den Herstellern gelieferten standardisierten Arti-

kelinformationen, die anschließend von den Händlern elektronisch abgerufen werden 

konnten. Der SINFOS-Test begann im April 1989. Als erster Hersteller hinterlegten die 

Walter Rau Lebensmittelwerke Daten in den SINFOS-Pool. Es folgten unter anderem 

die Daten von Nestlé, Henkel, Colgate-Palmolive, Reemtsma, Kaffee HAG, Kraft, Eli-

da-Gibbs, Maizena, Proctor & Gamble und UDL. Die CCG stellte die Daten den Händ-

lern auf Diskette zur Verfügung. Als Händler, die diese Daten verarbeiteten und nutz-

ten, standen Nanz, Rewe-Leibbrand, Schaper, Tengelmann und Edeka an vorderster 

(EDV-)Front. Der Test brachte ans Tageslicht, dass sich vor allem die Erzeugung der 

SINFOS-Datensätze bei den Herstellern als problematisch erwies, weil die Lebensmit-

telproduzenten ihre internen Datensätze nach den Bestell-, Versand- und Fakturierein-

heiten und nicht nach der EAN-Endverbrauchereinheit organisierten. Zudem fehlten in 

den Stammsätzen Artikeldaten, die beispielsweise bei der Kostenrechnung mithilfe des 

in der BRD seit Anfang der 1980er Jahre zunehmend diskutierten Konzeptes der direk-

ten Produktrentabilität (DPR)1197 sowie für Regaloptimierungsprogramme benötigt 

wurden. Darüber hinaus war es eine organisatorisch-technische Herausforderung, die 

Daten zusammenzuführen, die oftmals örtlich getrennt in den verschiedenen Betriebs-

formen verwaltet wurden.1198 

Um den Informationsbedürfnissen der Teilnehmer gerecht zu werden und alle geforder-

ten Datenelemente in SINFOS zu integrieren, modifizierte die CCG die SINFOS nach 

dem EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and 

Transport)-Syntax der Vereinten Nationen, weil die SINFOS-Datensätze keine Erweite-

rung mehr zuließen.1199 Die Bedeutung des EDIFACT-Standards für die CCG-

Standards wird im Kapitel 5.5.2 der vorliegenden Arbeit weiter erörtert. 

                                                 
1196 Coorganisation 2/1989, S. 6. Das Originalzitat verwendet anstelle der Semikola Aufzählungszeichen, 
um die einzelnen Verarbeitungsschritte abzugrenzen, Anmerkung der Autorin. 
1197 Vgl. Dyckerhoff 1995, S. 173ff. 
1198 Dynamik im Handel 2/1989, S. 36; GS1, Hagen 1998, S. 63; Coorganisation 2/1989, S. 6; Coorgani-
sation 4/1989, S. 38f; Coorganisation 3/1990, S. 46; Hertel 1992, S. 35f. 
1199 Coorganisation 4/1989, S. 38. 
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Nach der Testphase begann am 1. Januar 1991 der Aufbau der Artikeldatenbank laut 

Karlheinz Hagen „zunächst stürmisch, dann immer langsamer“1200. Während die CCG 

und die Händler den Herstellern die Schuld gaben, dass sie die Datenbank nicht speisten 

und pflegten, kritisierten die Produzenten die fehlerhafte und veraltete Technik der 

CCG.1201 

Erst gegen Ende der 1990er Jahre konnte sich der SINFOS-Pool durchsetzen, sowohl 

was seine Akzeptanz als auch Nutzung betraf. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistete 

die CCG, die in eine neue Software und qualifiziertes Personal investierte und das Re-

chenzentrum für den SINFOS-Pool ab 1996/97 selbst betrieb. Die CCG hatte verstan-

den, dass die Stammdatenkommunikation ein „beratungsbedürftiges Dienstleistungsge-

schäft auf Gegenseitigkeit“ war und bleiben würde.1202 Welche Bedeutung hatte 

SINFOS in den 1980er Jahren für die Marktkoordination durch die CCG? 

SINFOS war ähnlich wie die EAN „anwendungsneutral“, das heißt, er konnte in der ge-

samten digitalisierten Warenkommunikation eingesetzt werden bzw. stellte die Basis für 

einen effizienten und rationalisierten Informationsaustausch dar. Besonders bedeutend 

war SINFOS für das Scanning, da aktuelle Stammdaten für die PLU-basierten Waren-

wirtschaftssysteme wichtig waren, um reibungslos zu funktionieren. Veraltete Artikel-

daten stellten einen Engpassfaktor für effiziente Datenflüsse dar. Da die Stammdaten-

pflege organisatorisch und finanziell anspruchsvoll war, vor allem für kleinere und mitt-

lere (Lebensmittel-)Einzelhandelsbetriebe, brachte SINFOS hier eine deutliche Rationa-

lisierung. Dadurch, dass die CCG den Händlern standardisierte und aktuelle Artikel-

stammdaten zur Verfügung stellte, ermöglichte erst der SINFOS-Datenpool die effizien-

te Nutzung des Scannings und erleichterte damit die Verbreitung der scannerbasierten 

Datenerfassung am POS.1203 

Darüber hinaus veranschaulicht SINFOS, wie die CCG die Warenflüsse standardisierte 

und digital abbildete. Die Repräsentation der Waren in der EDV-gestützten Warenwirt-

schaft erfolgte nicht allein durch die EAN. Die EAN bildete die wichtige Voraussetzung 

für die Digitalisierung des Warenflusses, indem sie die Artikel eindeutig identifizierte 

und durch ihre Platzierung direkt auf der Ware den Waren- mit dem Datenstrom ver-

                                                 
1200 GS1, Hagen 1998, S. 63. 
1201 GS1, Hagen 1998, S. 63f. 
1202 GS1, Hagen 1998, S. 64. 
1203 Coorganisation 4/1988, S. 17; Coorganisation 3/1990, S. 48f. 
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band. Die EAN etikettierte die Artikel im wahrsten Sinne des Wortes, sie lieferte jedoch 

keine weiteren Daten zu den Waren. Um die Produkte nicht nur digital zu kennzeich-

nen, sondern abzubilden, mussten weitere Eigenschaften der Waren elektronisch kom-

muniziert werden wie Verpackungsgröße, Gewicht etc. Dies ermöglichte das SINFOS-

Projekt und insbesondere die zentrale CCG-Stammdatenbank und der CCG-

Datensammel-, -speicher- und -verteilservice. SINFOS wirkte sich sowohl betriebs- und 

unternehmensextern als auch -intern aus. Intern konnten die SINFOS-Daten beispiels-

weise zu Auswertungen herangezogen werden (DPR). In der zwischenbetrieblichen 

Kommunikation stellte SINFOS Informationen bereit, die zum Beispiel wichtig für den 

Verbraucherschutz waren wie das Mindesthaltbarkeitsdatum. 

Die Händler benötigten also aktuelle Artikelstammdaten der Hersteller, um ihre Daten- 

und Warenströme digitalisiert zu steuern. Umgekehrt benötigten die Hersteller im Wett-

bewerb die an den Scannerkassen gesammelten Verkaufsdaten der Händler, die soge-

nannten „Marktdaten“.1204 Die Hersteller hatten quasi „naturgemäß“ aus ihrer Funktion 

heraus einen leichteren Zugang zu Artikelstammdaten, da sie alle Daten über ihre Arti-

kel und sich selbst als die Warenproduzenten und -lieferanten besaßen. Die Händler 

wiederum generierten Scannerdaten und verfügten deshalb als Verkaufsstellen einfacher 

über diese Daten. Erschwert war beiden Akteursgruppen der Zugang zu den Daten der 

jeweils anderen Akteursgruppe und den Mitbewerbern, an denen sie aber selbstver-

ständlich ebenfalls Interesse hatten, weil sie diese Daten für eine effiziente zwischenbe-

triebliche Kommunikation und die Gestaltung und Aufrechterhaltung ihrer Wettbe-

werbsfähigkeit benötigten. Die CCG versuchte deshalb, mithilfe von SINFOS den In-

formationsbedürfnissen der Händler nachzukommen, indem sie die Daten(flüsse) stan-

dardisierte, digitalisierte und zentralisierte. Wie unterstützte sie die Hersteller in ihrem 

Datenbedarf? Am Beispiel des MADAKOM (MArktDAtenKOmmunikation)-Projektes 

der CCG, das die Verarbeitung der am POS erfassten Verkaufsdaten umfasste, erörtere 

ich im Folgenden, wie die CCG den physischen Warenrückfluss von den Herstellern 

und Händlern digitalisierte und dadurch den Einzelhandel als Akteur in ihre Warenwirt-

schaft integrierte. Welche Bedeutung hatte die automatische Datenerfassung am POS 

für die Koordinierung des westdeutschen Konsumgütermarktes? 

                                                 
1204 Coorganisation 4/1984, S. 38. 
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5.4 Wurzeln des gläsernen Konsumenten: Das MADAKOM-Projekt 

5.4.1 Die Anfänge des Scannerdatenaustausches in der CCG 

Wie in Kapitel 3.4 der vorliegenden Arbeit ausgeführt unterzeichnete die CCG nach ei-

nigem Zögern im Jahr 1977 die gemeinsame Vereinbarung, mit der die zwölf europäi-

schen Ländervertretungen die EAN verabschiedeten. Eine im CCG-Aufsichtsrat disku-

tierte grundsätzliche Kontroverse im Vorfeld der Unterzeichnung des sogenannten 

„Memorandums of Agreement“ betraf bekanntermaßen das Verhältnis von Leistung und 

Gegenleistung zwischen den Kooperationspartnern Handel und Industrie. Die Händler 

wollten nur in die teuren Scannerkassen investieren, wenn die Hersteller genügend Ar-

tikel mit der EAN ausgezeichnet haben würden. Umgekehrt sahen die Produzenten kei-

nen Grund, ihre Produkte mit der EAN zu etikettieren, wenn nicht auch genügend Kas-

sen die EAN lesen konnten. Die Urheber der EAN versuchten diesen Widerspruch auf-

zulösen, indem sie den Herstellern für ihre Vorleistungen, ergo der zügigen und flä-

chendeckenden Kennzeichnung der Artikel mit der EAN, eine Kompensation boten. So 

sicherten sie ihnen in der Vereinbarung einen Zugang zu den von den Händlern durch 

die Scanner generierten rohen Verkaufsdaten zu ihren Selbstkosten zu: „‘All concerned 

in the manufacture, distribution and retailing of mass consumption articles, shall be able 

to avail themselves of the basic data collected by the automatic cash registers, at cost 

price. Such data acquisition shall be effected in accordance with terms and conditions 

which shall guarantee freedom of action and business confidentiality to each part-

ner.’”1205 [„‘Allen Beteiligten aus Industrie, Groß- und Einzelhandel sollen gegen Kos-

tenerstattung die an den automatischen Kassen anfallenden Basisdaten zur Verfügung 

stehen. Dabei sind Regeln und Verfahren zu entwickeln, die für die Partner die Wahl-

freiheit der Vorgehensweise im einzelnen und die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen 

sicherstellen.‘“1206] Wie wir sehen berücksichtigt der Beschluss die Händler in gleicher 

Weise, auch wenn sich die Verfügbarkeit der Daten für diese Akteursgruppe zwangsläu-

fig aus ihrer Mediatorenfunktion und -stellung ergibt, zumindest für ihren individuellen 

Betrieb bzw. ihre Unternehmensgruppe. Bis die Händler und Hersteller in der BRD aber 

tatsächlich über die Scannerdaten verfügten und diese zudem auch anwenden konnten, 

verging mehr als ein Jahrzehnt seit dem Inkrafttreten der EAN im Jahr 1977. Die Ent-
                                                 
1205 Memorandum of Agreement, zitiert nach Olbrich/Battenfeld/Grünblatt 2001, S. 4. Zitat im Original 
kursiv, Anmerkung der Autorin. 
1206 Memorandum of Agreement, zitiert nach Coorganisation 4/1983, S. 12. Dynamik im Handel 8/1989, 
S. 48. 
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wicklung des sogenannten MADAKOM (MArktDAtenKOMmunikation1207)-Services 

der CCG (in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK)), wel-

cher schließlich im Jahr 1991 kommerziell als Dienstleistung angeboten werden konnte, 

hatte seine Wurzeln in der SEDAS-Voruntersuchung „Andere Kommunikationsbezie-

hungen“ aus dem Jahr 1979. Hier begann die CCG erstmals darüber nachzudenken, den 

sogenannten „Marktdatenverkehr“ ähnlich wie den Rechnungs-, Bestell- und Zahlungs-

verkehr zu standardisieren und zu digitalisieren.1208 

Zunächst jedoch blieb das Projekt „Marktdatenkommunikation“ im Jahr 1979 ein reines 

Vorhaben der CCG-Aufsichtsräte ohne seine praktische Umsetzung. Die CCG unter-

suchte in ihrer Vorstudie „Sonstige Kommunikationsbeziehungen“, anders als ursprüng-

lich angedacht, nur den Bestell- und Zahlungsverkehr. Die Marktdatenkommunikation, 

also den Austausch von an den Scannerkassen erfassten (Verkaufs-)Daten, klammerten 

sie aus, weil die Hersteller und Händler grundsätzlich entgegengesetzte Interessen ver-

folgten und sich bis dato noch nicht einigen hatten können. Die Händler waren (zumin-

dest unternehmungsweit) nicht auf fremde Daten angewiesen, weil sie Verkaufsdaten in 

ihren Verkaufsstellen zu jeder Zeit selbst sammeln konnten. Die Hersteller dagegen 

mussten Scannerdaten extern (über Marktforschungsinstitute) und mit einer zeitlichen 

Verzögerung erwerben. Während die Hersteller deshalb so viele und so detaillierte Da-

ten wie möglich im Rahmen der CCG-Kooperationen zugesprochen bekommen wollten, 

wollten die Händler so wenige anonyme Daten wie möglich zur Verfügung stellen. Die 

Aufsichtsratsprotokolle verweisen darauf, dass die Händler ähnliche Befürchtungen hin-

sichtlich des Austausches von Scannerdaten hegten wie zur Zeit des Entwurfes des 

„Memorandums of Agreement“: Sie befürchteten, dass die Übertragung der Absatzda-

ten sie zu transparent gegenüber den Herstellern machte und ein Wettbewerbshindernis 

für sie darstellten.1209 

Ein Jahr später (1980) gewann die Marktdatenkommunikation in der CCG Momentum. 

Vertreter der Industrie leiteten den Händlern über die CCG ein Konzeptpapier zu, indem 

                                                 
1207 Olbrich/Battenfeld/Grünblatt 2001, S. 3. 
1208 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 20 am 10.05.1979, S. 2; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 22 am 
18.10.1979, S. 4; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 31.01.1980, Anhang: „SEDAS. Vorstudie ‚Sons-
tige Kommunikationsbeziehungen‘. Bestellverkehr. Zahlungsverkehr. Marktdatenkommunikation“, o.S.; 
Coorganisation 1/1999, S. 80f. 
1209 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 20 am 10.05.1979, S. 2; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 22 am 
18.10.1979, S. 4; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 23 am 31.01.1980, S. 7; GS1, Aufsichtsratsprotokoll 
Nr. 24 am 07.05.1980, S. 12. Vgl. Olbrich/Battenfeld/Grünblatt 2001, S. 2f. 
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sie einen Vorschlag über die Organisation des sogenannten „Datenrücklaufes“1210 mach-

ten. Konkret forderten sie, dass in der CCG ein Gesprächskreis gebildet wurde, der sich 

dieser Thematik annahm. Als Quintessenz der Aufsichtsratsprotokolle dazu kann resü-

miert werden, dass die westdeutschen Hersteller nicht zuletzt durch die internationalen 

Entwicklungen motiviert waren, den Austausch von an den POS generierten Sacnnerda-

ten zu realisieren, wie er im Memorandum, aber auch seit 1977 in den CCG-Geschäfts- 

und Teilnahmebedingungen1211 bereits theoretisch verankert war. In den USA tauschten 

Hersteller und Händler schon erfolgreich Scannerdaten über das von dem Marktfor-

schungsinstitut Nielsen eingerichtete „Scantrack-Panel“ miteinander aus. Im Jahr 1982 

partizipierten zum Beispiel im „National Scantrack“ (es gab zu dieser Zeit zudem auch 

zehn lokale Panels) 100 umsatzstarke Supermärkte von mehr als 50 verschiedenen Han-

delsorganisationen.1212 An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass auch 

schon vor der Ära von UPC/EAN und den Scannerkassen Verkaufsdaten erhoben und 

Handelspanels1213, also eine Zusammenfassung von Groß- und Einzelhandelsbetrieben, 

die Auskunft über ihren Absatz etc. geben, eingerichtet wurden. Die GfK beispielsweise 

ermittelte die Absatzdaten indirekt über den Warenbestand (alter Bestand + Einkäufe – 

neuer Bestand = Absatz). Den so errechneten „Marktdaten“ mangelte es aber gegenüber 

den Scannerdaten an Genauigkeit, Aktualität und schneller Verfügbarkeit.1214 Bei der 

von der CCG angestrebten elektronischen Datenkommunikation handelte es sich um 

den Austausch von Scannerdaten, die entweder über physische Datenträger (Magnet-

band, Diskette) oder ein elektronisches Telekommunikationsnetz übertragen werden 

sollten.1215 

                                                 
1210 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 24 am 07.05.1980, S. 12. 
1211 Dazu heißt es in den Geschäfts- und Teilnahmebedingungen unter Punkt 8 des Abschnitts „III. Pflich-
ten der Teilnehmer“: „Das teilnehmende Handelsunternehmen erklärt sich bereit, entsprechend der dafür 
geltenden Standardregelungen [eine Fußnote verweist darauf, dass sie sich in Vorbereitung befinden, 
Anmerkung der Autorin] den teilnehmenden Herstellern Marktdaten über die vom Hersteller strichcodier-
ten Artikel gegen kostendeckende Gebühren zur Verfügung zu stellen. Die Vereinbarungen darüber er-
folgen bilateral und setzen voraus, daß in den betreffenden Handelsunternehmen automatische Kassier-
systeme eingesetzt werden.“ Centrale für Coorganisation Juli 1977, S. 67. 
1212 Coorganisation 1/1982, S. 16. 
1213 Ein Panel ist „[…] ein bestimmter gleichbleibender Kreis von Auskunftssubjekten (Personen, Betrie-
ben), bei denen über einen längeren Zeitraum hinweg Messungen (Beobachtung, Befragung) zu gleichen 
Themen in der gleichen Methode und zu den jeweils gleichen Zeitpunkten vorgenommen werden.“ 
Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Panel, online im Internet: 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/3313/panel-v6.html, zuletzt abgerufen am 18.06.2015. 
1214 Coorganisation 1/1982, S. 14. 
1215 Coorganisation 4/1983, S. 14. 
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Im CCG-Aufsichtsrat konkretisierten sich die Konflikte wie folgt: Eher strategisch-

rhetorisch gewertet werden kann die Nachfrage der Händler bei den Herstellern, ob sie 

denn überhaupt solche Informationen benötigten, und ob angesichts der geringen An-

zahl an Scannerinstallationen eine solches Projekt zu jener Zeit überhaupt sinnvoll wä-

re. Die Hersteller begründeten ihren Bedarf nach einer zwischenbetrieblichen Lösung 

damit, dass sie die von ihnen benötigten Informationen bereits teuer von den Marktfor-

schungsunternehmen beziehen konnten. Dies bedeutete, dass die Daten für sie grund-

sätzlich verfügbar und relevant waren. Im Hinblick auf den „richtigen Zeitpunkt“ argu-

mentierten sie, dass die Entwicklung der SEDAS und einer entsprechenden Software für 

den elektronischen Austausch damals bereits in vollem Gange war und die „Marktda-

tenkommunikation“ aus Kohärenzgründen zeitgleich integriert werden sollte. Letztend-

lich kann konstatiert werden, dass die Händler im Wesentlichen Angst davor hatten, ei-

nen Wettbewerbsnachteil durch diese Art der Datenkommunikation zu erlangen. Im 

Herbst 1980 kanalisierte der CCG-Aufsichtsrat die Diskussion um den Austausch von  

Scannerdaten schließlich und beschloss, eine Aufsichtsratskommission zu bilden, die 

ein Konzept für den Datenträgeraustausch für am POS gesammelte Daten entwickeln 

sollte. In dieses Gremium wurde jeweils ein Vertreter der Kaufhäuser, Lebensmittelfili-

alunternehmen und der den Lebensmittelhandel beliefernden Konsumgüterhersteller 

sowie der Geschäftsführer der CCG berufen.1216 

Die Aufsichtsratskommission kam zu Beginn des Jahres 1981 zum Ergebnis, dass der 

Austausch von Verkaufsdaten grundsätzlich möglich und effizient wäre: „Offenbar sei 

die Kommission darin einig, daß ein solcher Datenaustausch ‚in welcher Form auch 

immer‘, sinnvoll und realisierbar sei.“1217 Die Vertreter des Handels im Aufsichtsrat 

blieben aber weiterhin skeptisch und beriefen sich dabei auf das noch weitverbreitete 

Fehlen von funktionierenden Warenwirtschaftssystemen, die die erforderlichen Daten 

erfassen und weiterverarbeiten konnten. Laut dem ISB wurden als Warenwirtschaftssys-

teme EDV-gestützte Informations- und Kommunikationssysteme verstanden, die auf 

Verfahren zur rationellen Erfassung und Verarbeitung von Warenbewegungsdaten ba-

sierten und der Kontrolle und Steuerung der Warenströme dienten.1218 Warenwirt-

schaftssysteme benötigten ausreichend Speicherkapazitäten und Software, über die zu 

                                                 
1216 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 24 am 07.05.1980, S. 12f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 25 am 
16.10.1980, S. 9f; GS1, Hagen 1998, S. 88f. 
1217 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 26 am 20.01.1981, S. 7. 
1218 Dynamik im Handel 10/1983, S. 53. 
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jener Zeit noch nicht alle Betriebsformen und Unternehmensgrößen verfügten. Die CCG 

als Mediator zwischen den Händlern und den Herstellern (und als Organisation mit dem 

spezifischen Eigeninteresse, als Dienstleister tätig zu werden und den gewinnverspre-

chenden Datenaustausch zu gestalten und zu verwirklichen)1219 sah sich zu jener Zeit 

damit konfrontiert herauszufinden, welche Informationen „des“ Marktes von den Her-

stellern und den Händlern überhaupt gewünscht war. Für meine Argumentation ist diese 

Beobachtung zentral: In der CCG war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt, welche 

Daten grundsätzlich strukturiert und ausgetauscht werden sollten. Die CCG-

„Marktdatenkommunikation“ war zu Beginn der 1980er Jahre noch nicht mehr als ein 

Etikett für Prozesse und Daten, die noch nicht weiter definiert worden waren bzw. wer-

den konnten. Während die Hersteller ihre diesbezüglichen Interessen der CCG bereits 

schriftlich mitgeteilt hatten, tappte die CCG bei den Händlerwünschen noch im Dun-

keln. Die Händler waren die Quelle der Scannerdaten und besaßen deshalb ein Informa-

tionsmonopol – allerdings nur für die Daten, die unternehmensweit an den POS ihrer 

eigenen Betriebe erfasst und verarbeitet wurden. Auf der Ebene des Konsumgütermark-

tes hingegen besaßen auch die Händler ein Interesse an einem Austausch von Marktda-

ten. Aus diesem Grund kam im Aufsichtsrat die Frage auf, ob man eine Umfrage bei 

Marktforschungsinstituten lancieren sollte, um herauszufinden, welche Daten für die 

Hersteller und Händler von Interesse waren. Die externe, unternehmensunabhängige 

Marktforschung war in der BRD seit den 1970er Jahren ein etablierter Akteur in der 

westdeutschen Massenkonsumgesellschaft. So betrachteten die Unternehmen in der kri-

sengebeutelten Wirtschaft der 1970er Jahre die Marktforschung als Kompetenz, um im 

Markt bestehen zu können.1220 Die konsumhistorische Forschung hat aufgezeigt, dass 

das Instrument „Marktforschung“ eng mit der Massenproduktion und -distribution ver-

bunden ist. In ausdifferenzierten Gesellschaften wird das Wissen über die Ware selbst 

zur Ware. In der Nachkriegszeit bestand eine Asymmetrie zwischen dem produzieren-

den und dem absetzenden Sektor, und die Marktforschung sollte dazu beitragen, ein 

Distributionssystem für die massenproduzierten Waren aufzubauen. Dabei musste sich 

die Marktforschung selbst erst entwickeln, professionalisieren und legitimieren. In den 

1980er Jahren, zu der Zeit, als die CCG verstärkt auf externe Dienstleister zurückgriff, 

                                                 
1219 GS1, Hagen 1998, S. 66f. 
1220 Vgl. Fuchs 2010, S. 114-121; Schröter 2004, S. 334; Appadurai 1986, S. 54. Die Markt- und Kons-
umforschung hat ihre Anfänge sowohl in den USA als auch in Europa in den 1920er Jahren. In den 
1950er Jahren entstanden auf dem Nährboden der Selbstbedienung neue wissenschaftliche Ansätze, die 
sich aus der Verbraucherpsychologie und der Rationalisierung im Bereich der Arbeitsorganisation („Ma-
nagement-Marketing-Methoden“) speisten. Vgl. Langer 2013, S. 326-333. 
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um ihre Standards, Infrastruktur und Dienstleistungen hinsichtlich des elektronischen 

Datenaustauschs zu verwirklichen, begann eine zunehmende Konzentration und gegen-

seitige Verflechtung der Akteure der Marktforschung. In der BRD sollte sich die Markt-

forschung erst in den 1990er Jahren ein grundsätzlich positives Image erarbeitet ha-

ben.1221 

Schließlich einigten sich die Aufsichtsräte dann aber doch darauf, dass die CCG selbst 

und ihre Mitgliedsunternehmen und -verbände bei ihren assoziierten Unternehmen die 

bestehenden Informationsbedürfnisse in Erfahrung bringen sollten. Offenbar sah die 

CCG für sich in der „Marktdatenkommunikation“ ein vielversprechendes Betätigungs-

feld, welches sie nicht den Marktforschungsinstituten alleine überlassen wollte.1222 Dar-

über hinaus herrschte im CCG-Aufsichtsrat noch die Maxime, dass sie keine Dienstleis-

ter beschäftigte, die direkt oder indirekt geschäftliche Beziehungen mit EAN-

Anwendern unterhielten.1223 So verfolgte die CCG ihr Projekt ohne die Unterstützung 

der kommerziellen Marktforschung und hatte dann im Frühjahr 1981 von dem Edeka-

Verband, der Rewe, Rewe-Leibbrandt, Hertie und Kaufring ihre sogenannte „Kennzif-

fernwünsche“ ermitteln können.1224 Bei den „Kennziffernwünschen“ handelte es sich 

um die Warengruppen, nach denen die Unternehmen die an den POS gesammelten Da-

ten strukturierten. Bekanntermaßen ist die EAN eine rein identifizierende Artikelnum-

mer. Um Marktdaten zu generieren, mussten die auf der Basis der EAN artikelgenau er-

fassten Scannerdaten zu Warengruppen zusammengefasst werden, d.h. es bedurfte spe-

zieller Artikelnummerndateien, die jeder Artikelnummer eine Warengruppennummer 

zuordneten. Hier wurde die CCG mit Herausforderungen in der Kompromissfindung 

zwischen den Herstellern und Händlern konfrontiert, die auch schon bei der Entwick-

lung der ban aufgetreten waren. Die Hersteller und Händler mussten sich auf eine Sor-

timentsklassifikation einigen. Wie bereits erörtert war dies angesichts der unterschiedli-

chen Sortimente und der verschiedenen Informationsbedürfnisse kein leichtes Unterfan-

gen. Darüber hinaus bedingte diese Strukturierung der Daten, dass Softwareprogramme 

                                                 
1221 Vgl. Schröter 2004b, S. 320, 324, 330, 333f; Schwarzkopf 2012, S. 177. 
1222 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 26 am 20.01.1981, S. 7f. 
1223 Im Jahr 1977 bewarb sich Nielsen bei der CCG, um Rechenzentrums-Arbeiten für die CCG zu über-
nehmen. Die CCG lehnte das Angebot ab, weil sie befürchtete, dass Nielsen über diese Dienstleistung 
versuchen könnte, die CCG-Projekte und Standards zu beeinflussen. GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 14 
am 28.04.1977, S. 3. 
1224 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 27 am 14.05.1981, S. 11. 
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erstellt werden mussten, die die digitale Zuordnung der Waren zu Warengruppen vor-

nahmen.1225 

Im Herbst desselben Jahres beantragte die Aufsichtsratskommission, dass der Aufsichts-

rat einen Arbeitskreis gründen sollte, der sich der „Marktdatenkommunikation“ anneh-

men sollte. Das diesbezügliche Aufsichtsratsprotokoll begründet den Vorschlag der 

Kommission, der in der Sitzung am 12. November 1981 vom Aufsichtsrat angenommen 

und beschlossen wurde, nicht näher.1226 Zwei mögliche Gründe erscheinen jedoch plau-

sibel, um diese Entscheidung zu erklären: Zum einen war der sich abzeichnende Pro-

jektumfang nicht mehr von der fünfköpfigen Aufsichtsratskommission zu bewältigen. 

Zum anderen hatten sich die Hersteller und Händler grundsätzlich einigen können bzw. 

der Handel hatte seine Skepsis abgebaut und angesichts der zu erwartenden Rationali-

sierungspotentiale eine wohlwollende Haltung gegenüber diesem CCG-Projekt entwi-

ckeln können. Der neu gegründete Arbeitskreis Marktdatenkommunikation tagte das 

erste Mal am 9. März 1982 und diente laut dem Aufsichtsratsprotokoll vom 11. März 

1982 „[…] der Abstimmung von Grundsatzfragen, der Definition des Arbeitsziels und 

der Festlegung der Arbeitsverfahren“.1227 

Der Arbeitskreis konnte ein knappes Jahr später erste Ergebnisse vermelden. Die Mitar-

beiter des Gremiums, welches inzwischen mit dem Akronym „MADAKOM“ für 

„MArktDAtenKOmmunikation“ bezeichnet wurde, hatten einen gemeinsamen Daten-

satz für einen bilateralen Austausch von Marktdaten in seinen Grundzügen entworfen. 

Ferner erklärten sie, dass es durchaus möglich wäre, auf der Basis der derzeitigen An-

zahl von Scannermärkten (Stand März 1983: 69 Scannermärkte in der BRD)1228 Aussa-

gen zur Marktdatenkommunikation und ihrer zukünftigen Organisation zu treffen. Wäh-

rend sich das Gremium über die technischen Spezifikationen offenbar relativ schnell ei-

nigen konnte, mangelte es allerdings weiterhin an der „politischen Akzeptanz“ von 

MADAKOM.1229 Diese fehlende Anerkennung bezog sich allerdings nicht nur auf die 

eigenen (Handels-)Reihen, sondern auch auf die Tatsache, dass die CCG mit ihrem 

                                                 
1225 Coorganisation 1/1982, S. 15f. 
1226 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 28 am 12.11.1981, S. 4. 
1227 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 29 am 11.03.1982, S. 3. Nach meinen Recherchen und Quellen arbei-
tete in dem Arbeitskreis Marktdatenkommunikation das erste weibliche Mitglied in der Geschichte der 
CCG-Arbeitskreise mit, nämlich Frau Kortemme von der Firma Dr. August Oetker. GS1, Aufsichts-
ratsprotokoll Nr. 30 am 14.06.1982 in Düsseldorf, Anlage „Teilnehmer des Arbeitskreises ‚Marktdaten-
kommunikation‘“, o.S. 
1228 Coorganisation 1/1983, S. 7. 
1229 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 32 am 03.03.1983, S. 7. 
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MADAKOM-Projekt in Konkurrenz zu den Marktforschungsunternehmen trat und sich 

hier erst eine akzeptierte Position erarbeiten musste. Laut dem Protokoll der Aufsichts-

ratssitzung vom 21. Juni 1983 befand man sich mit MADAKOM in einer „hochpoliti-

schen Szene“1230. Die Brisanz von MADAKOM sahen die Mitglieder des CCG-

Aufsichtsrats in dem Potential von MADAKOM, dass sich die Händler und Hersteller 

durch den CCG-Service unabhängig(er) von den sich in den 1980er Jahren konzentrie-

renden Marktforschungsinstituten machen konnten.1231 Aber nicht nur für das 

MADAKOM-Projekt, sondern auch für die CCG war damals eine politisch brisante 

Zeit: Wie in Kapitel 4.2 dargestellt setzte sich die CCG mit dem BDI über die Standar-

disierung der Palettenhöhe gerichtlich auseinander und reorganisierte sich in einen Ra-

tionalisierungsverband. Mit MADAKOM trat die CCG demnach in Konkurrenz zu den 

Marktforschungsorganisationen in der BRD, die sich als wichtige Akteure der Nach-

kriegskonsumgesellschaft etabliert hatten. An dieser Stelle stellt sich die Frage, wie die 

CCG ihre Dienstleistung konkret zu gestalten dachte, so dass sie die Marktforschungs-

institute obsolet machen hätte können. Welche Daten sollten wie strukturiert werden? 

Wie sollten die Prozesse der zwischenbetrieblichen Scannerdatenkommunikation gestal-

tet werden? 

Zu diesem Zeitpunkt dachte die CCG ausschließlich daran, „Rohdaten“ bereitzustellen  

– im Gegensatz zu den Marktforschungsinstituten, die ihren Kunden Analysen bzw. in-

terpretierte Daten zur Verfügung stellten. Unter „Rohdaten“ verstand die CCG Scanner-

daten, die neutralisiert (also ohne Rückschluss auf das datenliefernde Unternehmen) und 

verdichtet (nach Klassifikationsmerkmalen wie Gebietsschlüssel oder Verkaufsstellen-

typen geordnet) den Teilnehmern der CCG-Marktdatenkommunikation bereitgestellt 

würden.1232 Die CCG-Daten sollten über eine zentrale Datensammel- und verteilstelle 

(„Datenpool“) ähnlich dem SDS organisiert werden, weil dies laut dem MADAKOM-

Arbeitskreis die einzig effiziente Organisation wäre, um eine zwischenbetriebliche 

Kommunikation sowohl bilateral als auch multilateral zu realisieren. Nur über eine 

zentrale Datenverarbeitungsstelle mit hohen Speicherkapazitäten konnte die Menge und 

Komplexität der Daten bewältigt werden. Weiterhin zu diskutieren blieb die Frage, ob 

die Datenlieferer bereits strukturierte, also nach den Informationsbedürfnissen (zum 

Beispiel Warengruppen) sortierte Daten verschicken konnten, oder ob sie die unberei-

                                                 
1230 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 33 am 21.06.1983, S. 4. 
1231 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 33 am 21.06.1983, S. 4. Vgl. Schwarzkopf 2012, S. 177. 
1232 Coorganisation 4/1983, S. 16-19. 
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nigten Datenspeicherungen der Scannerkassen übermittelten.1233 Um die Effizienz eines 

CCG-Datenpools zu ermitteln, plante die CCG im nächsten Schritt, ein Pflichtenheft zu 

verfassen, welches als Basis dienen sollte, um eine Wirtschaftlichkeitsstudie und Ange-

botskalkulation outzusourcen. Als externe Dienstleister waren damals die DTU und 

Lieckfeld im Gespräch. Am 3. November 1983 beschloss der CCG Aufsichtsrat, die Be-

ratungsfirma1234 Lieckfeld mit der Untersuchung zu betrauen, ob ein Datenpool für die 

Kommunikation von Verkaufsdaten wirtschaftlich durchzuführen wäre. Darüber hinaus 

wollte sich die CCG von der Zigarettenindustrie inspirieren lassen, die bereits erfolg-

reich Marktdaten austauschte, und einen Vertreter der Reemtsma-Gruppe als Gast in die 

Aufsichtsratssitzung einladen.1235 

Im Sommer 1984 diskutierte der CCG-Aufsichtsrat die Ergebnisse der Lieckfeld-Studie, 

die ergab, dass die Kommunikation der Verkaufsdaten grundsätzlich über die CCG als 

zentralen Datenpool technisch und organisatorisch realisiert werden konnte. Die Ver-

antwortlichen von Lieckfeld gründeten ihre Aussage auf die bislang im Handel verwen-

deten Scannerinstallationen von IBM, NCR und DTS. Ferner rechneten sie hoch, dass 

ein entsprechender Service die CCG vier bis fünf Millionen DM jährlich kosten würde 

unter der Annahme, dass ab dem Jahr 1990 rund 2.000 Unternehmen Daten an die CCG 

liefern würden. Dies entsprach nach damaligen Schätzungen einer Mindestanzahl von 

8.000 bis 10.000 Scannermärkten. Bis dato verfügte die BRD über 179 Scannermärkte 

(Stand Februar 1984)1236. Die kalkulierten Gesamtkosten teilten sich dabei folgender-

maßen auf: Der Löwenanteil fiel für die Übertragungskosten an (2,5 Millionen DM). 

Die Personalkosten schlugen mit 1,2 Millionen DM zu Buche, während die Hardware 

mit 700.000 DM den kleinsten Posten darstellte. Der MADAKOM-Arbeitskreis und die 

Systemkommission schlugen dem Aufsichtsrat angesichts der Ergebnisse vor, den 

CCG-Service ausführlich im Rahmen einer Pilotanwendung zu testen, an der jeweils 20 

Hersteller- und Händlerbetriebe teilnehmen müssten, um repräsentative Ergebnisse zu 

erhalten. Sie veranschlagten ungefähr 400.000 DM für den Piloten, wovon 100.000 DM 

einmalig für die Erstellung der EDV-Programme anfielen. Daraufhin beschloss der Auf-

                                                 
1233 Coorganisation 4/1983, S. 17f, 22. 
1234 Berater und Beratungsfirmen spielten in den 1970er Jahre als Wissensträger und Experten für das 
„Management-Wissen“ eine bedeutende Rolle in der BRD. Siehe zum Beispiel die Fallstudie über die 
Bedeutung der amerikanischen Beratungsfirma McKinsey für einen westdeutschen Hersteller von Marx 
2014, S. 65-77. 
1235 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 33 am 21.06.1983, S. 4f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 34 am 
03.11.1983, S. 4. 
1236 Coorganisation 2/1984, S. 10, Tabelle „Scannerläden im EAN-System“. 
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sichtsrat, dass die Mitglieder der Industrie mit Hilfe des Markenverbandes 20 Marken-

artikelhersteller anwerben sollten, die sich an dem Projekt und der Finanzierung betei-

ligten. Die CCG-Geschäftsführung sollte versuchen, in Zusammenarbeit mit der RGH 

20 Handelsunternehmen zu finden, die ihre Scannerdaten kostenlos im Pilotprojekt zur 

Verfügung stellten.1237 

Im Herbst 1984 hatte die CCG 20 Hersteller gefunden, die sich inhaltlich und finanziell 

in den MADAKOM-Test einbringen wollten. Auf der Seite des Handels hatten sich bis-

lang nur neun Unternehmen zur Mitarbeit bereit erklärt: Karstadt (2 Betriebsstätten), 

Kaufhof, DM (2 Betriebsstätten), Hertie (2 Betriebsstätten), Allkauf, Tegut (2 Beriebs-

stätten), Primus, Metro und Ratio. Als Ursache für die Verzögerung in der Akquirierung 

der Teilnehmer für das Pilotprojekt nannte die CCG die Beendigung der Zusammenar-

beit mit der Beratungsfirma Lieckfeld. Im Zusammenhang mit einem möglichen Ersatz 

für den ausgeschiedenen Kooperationspartner diskutierte der CCG-Aufsichtsrat an-

schließend, ob die CCG mit den Marktforschungsinstituten Nielsen und der GfK bei der 

Erhebung der Daten kooperieren und aus diesem Grund eine gemeinsame Gesellschaft 

gründen könnte. Zudem wollte der CCG-Aufsichtsrat auch kleineren Marktforschungs-

unternehmen die Möglichkeit geben, als Gesellschafter in einer potentiellen Gemein-

schaftsunternehmung tätig zu werden. Darüber hinaus plante der CCG-Aufsichtsrat, die 

Pilotanwendung auszuschreiben.1238 

Im weiteren Verlauf des Projektes handelten die CCG aber ausschließlich die beiden 

führenden Marktforschungsunternehmen A.C. Nielsen und GfK als mögliche Koopera-

tionspartner für die MADAKOM, da laut CCG nur diese aufgrund ihrer Expertise und 

ihrer Etablierung eine schnelle und verlässliche Umsetzung der MADAKOM gewähr-

leisten konnten. Dies bedeutete aber umgekehrt eine hohe finanzielle Belastung der 

CCG. Die von A.C. Nielsen und der GfK diesbezüglich abgegebenen Angebote für die 

Umsetzung des Piloten führten dazu, dass die CCG im Jahr 1985 das bisherige 

MADAKOM-Konzept für den Praxistest revidierte. Sie reduzierte die Warengruppen, 

für die die Scannerdaten erfasst und gesammelt werden sollten, sowie die Anzahl der 

Verkaufsstätten. 40 Betriebsstätten sollten maximal 30 Artikelgruppen registrieren. 

Darüber hinaus beschränkte die CCG die Testlaufzeit auf acht Monate (entgegen der ur-

sprünglich angedachten 12 Monate) und sah vor, dass die Daten nur alle vier Wochen 

                                                 
1237 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 36 am 07.06.1984, S. 5f. 
1238 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 37 am 07.11.1984, S. 7. 
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anstelle jeder Woche erfasst werden sollte. Auf dieser Basis unterbreiteten A.C. Nielsen 

und GfK der CCG neue Angebote. Der CCG-Aufsichtsrat entschied sich am 8. Oktober 

1985, den MADAKOM-Test in Kooperation mit der GfK durchzuführen.1239 Die GfK 

stellte sich als der reizvollere Kooperationspartner für die CCG heraus, einerseits, weil 

sie den Test zu deutlich geringeren Kosten als A.C. Nielsen offerierte, und andererseits, 

weil A.C. Nielsen laut dem entsprechenden Aufsichtsratsprotokoll „[…] durch innerbe-

triebliche Umstellungen offensichtlich Probleme mit dem MADAKOM-Projekt hat“1240. 

Die Kooperation zwischen der CCG und der GfK entsprach der damaligen Strategie der 

GfK, ein höheres Wachstum durch ihre Internationalisierung und die Ausweitung ihres 

Angebotsportfolios, vor allem durch die Nutzung neuer Techniken, zu erreichen. Dass 

die GfK die Marktforschung basierend auf Scannerdaten als vielversprechende Offerte 

ansah, zeigt sich auch in ihrer Kooperation mit dem amerikanischen Marktforschungs-

unternehmen Information Resources Inc. (IRI). Das aus Chicago stammende Unterneh-

men hatte bereits 1980 erfolgreich die scannerbasierte Testmarktforschung (Behavior-

scan) in den USA eingeführt. Die GFK und IRI gründeten im Jahr 1985 eine Arbeits-

gemeinschaft.1241 

Der Aufsichtsrat sah vor, den Test in der ersten Jahreshälfte 1986 zu verwirklichen. Fi-

nanziert werden sollte er mit einer Gesamtsumme von 500.000 DM, von denen die CCG 

maximal 100.000 DM übernehmen sollte. Zur Deckung der noch offenen 400.000 DM 

hatten sich einige Markenartikelhersteller bereit erklärt, die das Projekt mit jeweils ma-

ximal 30.000 DM fördern sollten. Der Test (= Pilot) sollte übergangslos in die Haupt-

anwendung der MADAKOM im Jahr 1987 übergehen. Zu diesem Zeitpunkt sollten die 

CCG und die GfK zusammen ein Softwareprogramm erstellt haben, welches gegen eine 

Lizenzgebühr an weitere Unternehmen abgegeben werden konnte, die als Betreiber von 

Datenzentralen fungieren wollten. Offenbar hatte die CCG Mitte der 1980er nicht vor, 

ein Monopol mit der GfK zu errichten. Dafür spricht auch, dass sie nicht grundsätzlich 

ausschloss, A.C. Nielsen auf die eine oder andere Art doch noch später in die Testphase 

zu integrieren. Diese Diversifikation lässt darauf schließen, dass die CCG entweder kar-

tellrechtliche Probleme befürchtete, die Mitte der 1980er Jahre aufgrund der Konflikte 

der CCG mit dem BDI und dem ZVEI eine prägende Alltagserfahrung für die CCG dar-

                                                 
1239 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 38 am 01.02.1985, S. 6; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 39 am 
12.06.1985, S. 3; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 40 am 08.10.1985, S. 2f. 
1240 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 40 am 08.10.1985, S. 2. 
1241 Coorganisation 1/1986, S. 29. Vgl. Fuchs 2010, S. 175, 200-204. 
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stellten, oder dass sie eine Abhängigkeit und Monopolstellung der GfK verhindern 

wollte.1242 Darüber hinaus ist anzunehmen, dass die Kooperationen mit den Marktfor-

schungsinstituten auch dadurch zustande kamen, weil sich die Marktforscher zuneh-

mend für die Möglichkeiten interessierten, die durch die Verbreitung der EAN und der 

Scannerkassen entstanden.1243 Die CCG besaß ihrerseits hierbei eine Kompetenz, die für 

die Marktforscher attraktiv war. 

Was die Organisation der Daten angeht, die die CCG zur Verfügung stellen wollte, so 

war sie laut eigener Aussage der CCG „vergleichsweise kompliziert“1244. Im Gegensatz 

zu den anderen EAN-Länderorganisationen mit der Ausnahme von Japan wollte die 

CCG die Marktdaten nach einer Sortimentsklassifikation, idealerweise der CCG-

Standardklassifikation, strukturieren.1245 

Wie erörtert bestand die MADAKOM bis dato vor allem in theoretischen Untersuchun-

gen und Diskussionen. Dabei verhandelten innerhalb der CCG die Vertreter des Han-

dels, tendenziell eher die Kritiker der CCG-MADAKOM, und die Vertreter der Indust-

rie, die MADAKOM- Befürworter, schwerpunktmäßig die folgende Themen: die Struk-

turierung der Daten und damit die Gestaltung der Information sowie die Engpässe bei 

der Organisation des elektronischen Datenaustausches (digitalisiertes und geschlossenes 

Warenwirtschaftssystem, Softwareentwicklung, Speicherkapazitäten der EDV-Anlagen, 

Anzahl der Scannerinstallationen und ihre Integration in die digitalisierte CCG-

Infrastruktur). Mit der zunehmenden Verbreitung der EAN und der Scannerinstallatio-

nen in den Einzelhandelsgeschäften eröffneten sich neue Möglichkeiten der scannerda-

tenbasierten Marktgestaltung, die sich in der MADAKOM, aber auch in den Initiativen 

der Marktforschungsunternehmen zeigten. Um diese neuen Möglichkeiten zu nutzen, 

kooperierten die Akteure, wie das Beispiel über die Zusammenarbeit von CCG und GfK 

zeigt. Mit den Überlegungen, den MADAKOM-Service wie auch schon die elektroni-

sche Bestell- und Rechnungskommunikation zu zentralisieren, übernahm die CCG 

Funktionen der Hersteller und Händler. So zeigt sich in der Aufgabe und Organisation, 

wie die CCG die Daten- und Warenflüsse digitalisierte, nicht nur, wie der westdeutsche 

                                                 
1242 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 38 am 01.02.1985, S. 6; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 39 am 
12.06.1985, S. 3; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 40 am 08.10.1985, S. 2f; GS1, Aufsichtsratsprotokoll 
Nr. 41 am 19.02.1986, S. 5; Coorganisation 1/1986, S. 22, 25f. 
1243 Vgl. Fuchs 2010, S. 201. 
1244 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 39 am 12.06.1985, S. 6. 
1245 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 38 am 01.02.1985, S. 6; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 39 am 
12.06.1985, S. 6. 
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Konsumgütermarkt über die digitalen Standards der CCG koordiniert wurde, sondern 

veranschaulicht auch den durch die digitalen Techniken beeinflussten Wandel von der 

Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft. Mit den neuen technischen Offerten erlangten 

Dienstleister wie Marktforschungs- und Beratungsunternehmen sowie EDV-

Dienstleister für die Hersteller und Händler eine wachsende Bedeutung in den 1980er 

Jahren. Die CCG selbst befand sich damals im Spannungsfeld zwischen Konkurrenz, 

Kooperation und Koexistenz: Zum einen konkurrierte sie mit dem MADAKOM-Projekt 

mit den kommerziellen Marktforschungsinstituten. Zum anderen war sie auf die Exper-

tise der Marktforscher angewiesen, und die Marktforschungsinstitute interessierten sich 

für die Versorgungsinfrastruktur der CCG. Dass die CCG auf die Unterstützung von Be-

ratungsunternehmen und Verbänden und Interessenvertretungen setzte, ist aber nicht 

neu: Seit ihrer Gründung griff die CCG immer auf externe Ressourcen zurück, wie bei-

spielsweise auf die Expertise von McKinsey bei der Umwandlung der ban in die EAN 

und bei der Entwicklung der Konzepte für den elektronischen Datenaustausch im Rech-

nungs- und Bestellverkehr auf das Know-how der RGH und DTU. Darüber hinaus muss 

beachtet werden, dass sich die CCG zu dieser Zeit in der Übergangsphase zu einem Ra-

tionalisierungsverband befand und damit in einer Phase des organisatorischen und insti-

tutionellen Wandels. Als Anbieter von Datenkommunikationsdienstleistungen konnte 

sich die CCG weiter profilieren. 

In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre begann die CCG schließlich, die MADAKOM 

praktisch umzusetzen, wie ich im Folgenden anhand des ersten MADAKOM-

Praxistests zeigen werde. 

5.4.2 MADAKOM im Test 

Die CCG führte ihren Test von Mai 1986 bis Juni 1987 mit 17 Herstellern und 29 Ver-

kaufsstellen im Lebensmittelhandel durch mit dem Ziel, die Technik und die Ablaufor-

ganisation der von der CCG koordinierten und von der GfK technisch realisierten und 

betreuten Marktdatenkommunikation zu erproben. Die Aspekte, die die Marktforschung 

betrafen, standen bei dieser Untersuchung im Hintergrund. Vielmehr ging es um die or-

ganisatorisch-technischen Aspekte als Voraussetzung für die Marktkoordination. Die 

teilnehmenden Hersteller kamen aus den Sortimentsbereichen des Lebensmittelhandels, 

die zu dieser Zeit eine hohe, nahezu 100 prozentige EAN-Auszeichnungsquote besaßen: 

Wasch-, Putz- und Körperpflegemittel, Nahrungsmittel, Tiefkühlgerichte, alkoholfreie 

Getränke und Schokoladen. Waschmittel beispielsweise hatten bereits Ende des Jahres 
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1983 99 Prozent erreicht, Schokolade 96 Prozent. Wie bereits erläutert, waren zu jener 

Zeit vor allem die im Lebensmitteleinzelhandel distribuierten Artikel EAN-

strichcodiert. Bei anderen Warengruppen wie beispielsweise Textilien oder Pressearti-

kel zweifelten die Verantwortlichen teilweise immer noch an, ob die EAN für ihre Arti-

kel grundsätzlich geeignet war. Entsprechend niedrig war die Herstellerauszeichnung 

bei diesen Konsumgütern.1246 Bei der Auswahl der Handelsbetriebe legte die CCG Wert 

darauf, dass die verschiedenen Handelsgruppen, Verkaufsstellentypen und Scannerkas-

sensysteme vertreten waren, um die Ergebnisse des Tests möglichst repräsentativ zu ge-

stalten.1247 Welche Interessen besaßen die an dem Test beteiligten Akteure? 

Die Hersteller hatten das eindeutigste Interesse: Sie wollten als Ausgleich für ihre EAN-

Vorleistungen kostengünstig über die Marktdaten der Händler verfügen, die sie ansons-

ten bei kommerziellen Marktforschungsinstituten teuer einkaufen mussten. Die Händler 

wollten mithilfe von MADAKOM zum einen (unternehmensübergreifende) Marktin-

formationen erhalten. Zum anderen fungierten ihre einzelnen Betriebsstätten als Zulie-

ferer und Dienstleister, da sie die Daten an ihren Scannerkassen sammelten und prozes-

sierten. Die CCG wirkte als Koordinator und Dienstleister. Mit ihrem Service stand sie 

in Konkurrenz mit den kommerziellen Marktforschungsinstituten, die, wie am Beispiel 

der GfK-IRI-Kooperation aufgezeigt, bereits eigene Scannerpanels aufgebaut hatten. 

Die Marktforscher erfüllten vielfältigste Funktionen für die CCG: Sie waren Kunden, 

EDV-Dienstleister, Wissensträger (Experten), Kooperationspartner und Konkurrenten 

zugleich. Umgekehrt aber konnten auch die Marktforschungsinstitute von der Zusam-

menarbeit mit der CCG profitieren. In Anbetracht des zunehmenden Wettbewerbs durch 

die Konzentration und Internationalisierung des Marktes galt es beispielsweise für die 

GfK, sich die Vorteile der POS-Datenerfassung und EDV zunutze zu machen und spe-

zialisierte Produkte zu entwickeln. Dabei war sie auf Kooperationspartner wie die CCG 

und die IRI angewiesen.1248 Diese unterschiedlichen, sich überschneidenden, teilweise 

konträren Interessenlagen beeinflussten die Konzeption des MADAKOM-Tests, wie ich 

im Weiteren explizieren werde. 

                                                 
1246 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 43 am 7.10.1986, S. 11; Coorganisation 2/1987, S. 22; Coorganisati-
on 1/1984, S. 8, Schaubild 2 “Anteil der EAN-Strichcodierung in 16 Warengruppen des Lebensmittelein-
zelhandels im Bundesgebiet und Berlin (West)“, Datenerhebung durch Nielsen. 
1247 Coorganisation 3/1986, S. 36; Coorganisation 2/1987, S. 21. 
1248 Vgl. Fuchs 2010, S. 200-203. 
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Bei der Charakterisierung der Akteure ist deutlich geworden, dass unter ihnen Konkur-

renzbeziehungen vorherrschten. Deshalb sollte durch den MADAKOM-Testlauf sicher-

gestellt werden, dass die jeweiligen Datenschutzbedürfnisse erfüllt werden konnten. 

Denn die Händler fürchteten, dass MADAKOM ihre Umsätze transparent machen 

könnte, und die Hersteller sorgten sich, dass ihre Geschäfts- und Produktpolitik ihren 

Mitbewerbern durch MADAKOM zugänglich gemacht werden könnte. Die Sicherstel-

lung der Vertraulichkeit hatte also einen hohen Stellenwert. Die CCG wollte dies errei-

chen, indem sie die Verkaufsstellen verschlüsselte, so dass zwar bei der Auswertung der 

Daten auf die jeweiligen Betriebstypen geschlossen werden konnte, nicht jedoch auf die 

individuelle Verkaufsstelle. Damit die Hersteller ihre Geschäftspolitik nicht dadurch of-

fenbaren mussten, indem sie spezielle Daten von den Händlern anforderten, schaltete 

sich die CCG als Koordinator und Datensammelstelle wie auch schon beim SDS ein. 

Die Rolle, die der CCG bei der Wahrung des Datenschutzes zukam, ist ersichtlich: Die 

CCG sammelte die Daten, strukturierte und anonymisierte sie und leitete sie weiter, und 

stellte dadurch sicher, dass keine „personalisierten“ Daten im Umlauf waren.1249 

In der Testphase konnte aufgrund der relativ geringen Anzahl an datenliefernden Be-

triebsstätten noch nicht gewährleitet werden, dass die Lebensmitteleinzelhändler ano-

nym blieben. Mit statistisch-mathematischen Methoden konnten sich die Teilnehmer 

theoretisch ausrechnen, wer welche Umsätze generierte. Aus diesem Grund war der 

CCG klar, dass sie, um den MADAKOM-Services „kommerziell“ und auf breiter Basis 

einzuführen, eine ausreichende Anzahl an Betriebsstätten benötigte. Die CCG rechnete 

aus, dass sie mindestens 1.000 Verkaufsstellen in die MADAKOM integrieren mussten, 

um die rechnerische Rückverfolgbarkeit der Daten auszuschließen.1250 Hier verengt sich 

der Flaschenhals weiter, weil zum Zeitpunkt des Testbeginns erst 817 Scannermärkte 

(Stand 30.06.1986) überhaupt in der BRD existierten, von insgesamt 57.603 westdeut-

schen Lebensmittelgeschäften in Selbstbedienung (Stand 01.01.1986).1251 Die verhält-

nismäßig geringe Anzahl an mit Scannerkassen ausgestatteten Lebensmitteleinzelhan-

delsgeschäften erschwerte es darüber hinaus, das MADAKOM-Panel repräsentativ zu 

gestaltet. „Repräsentativ“ heißt, dass die im Panel integrierten vertretenen Handelsgrup-

pen, Verkaufsstellentypen, Scannerkassensysteme, Betriebsgrößen etc. das westdeut-

sche Distributionssystem widerspiegeln mussten. Für den Test wurden wie bereits aus-

                                                 
1249 Coorganisation 1/1986, S. 21, 24f. 
1250 Coorganistation 1/1986, S. 22, 26. 
1251 Coorganisation 3/1986, S. 14-19; Dynamik im Handel 9/1990, S. 2. 
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geführt die verschiedenen Handelsgruppen, Betriebsformen und Scannerkassensysteme 

berücksichtigt, allerdings war diese Auswahl schon aufgrund der geringen Anzahl an 

Teilnehmern nicht repräsentativ für die BRD. Ferner ist davon auszugehen, dass auch 

die Gesamtheit der damals vorhandenen Scannermärkte nicht repräsentativ für den ge-

samten westdeutschen Lebensmitteleinzelhandel war.1252 

In engem Zusammenhang mit der Frage nach der Gestaltung des Datenschutzes stand 

auch die Organisation der auszutauschenden Daten. Wie bereits ausgeführt bestand der 

wesentliche Unterschied zwischen den MADAKOM-Daten und den Daten der Markt-

forschungsinstitute in ihrer Aufbereitung. Die Marktforscher lieferten ihren Kunden in-

dividuelle Datenauswertungen und Analysen, also bereits interpretierte und analytisch 

verdichtete Daten. Die CCG dagegen strebte an, ihren Teilnehmer „Rohdaten“ zu lie-

fern, die diese dann selbst auswerteten. Unter diesem Vorgehen subsumierte die CCG 

aber keineswegs, dass sie vollkommen unbehandelte Daten bereitstellte. „Rohdaten“ 

waren für die CCG durchaus strukturierte Daten. Im Testlauf lieferte sie an die beteilig-

ten Hersteller artikelbezogene Wochenverkaufsdaten, die nach Warengruppen und Ver-

kaufsstellen sortiert waren. Das vorgelagerte Procedere war dabei wie folgt: Die Her-

steller übermittelten die artikelbezogenen Wochenverkaufsdaten (Menge und Wert) je-

der ihrer Verkaufsstellen an den CCG-Datenpool, der von der GfK technisch betreut 

wurde. Die Scannerdaten wurden hier nach der CCG-Warengruppenklassifikation (die 

ja bekanntlich der Wareneinteilung der Binnenhandelsstatistik entspricht) und den Ver-

kaufsstellen reorganisiert.1253 Die Konkurrenz zwischen der CCG und den Marktfor-

schungsunternehmen speiste sich aber weniger aus der Datenaggregation als aus der ihr 

zugrundliegenden Infrastruktur. Die CCG konnte mithilfe und durch ihre Mitglieder ein 

Scannerpanel aufbauen, welches in Konkurrenz zu den kommerziellen Angeboten 

stand. Wie die CCG ihr Scannerpanel in der westdeutschen Konsumgüterwirtschaft in-

stitutionalisierte, soll im Folgenden am Beispiel der ersten Anwendungsphase erläutert 

werden. Dabei widme ich mich insbesondere der Frage, wie die CCG ihren Service im 

Spannungsfeld zwischen Konkurrenz und Kooperation mit den beiden führenden 

Marktforschungsinstituten der damaligen Zeit, A.C. Nielsen und der GfK, aushandelte. 

                                                 
1252 Coorganisation 1/1986, S. 28; Coorganisation 3/1986, S. 36; Coorganisation 2/1987, S. 22. 
1253 Coorganisation 1/1986, S. 24f; Coorganisation 2/1987, S. 21. 
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5.4.3 MADAKOM in der Praxis: Die Rolle der Marktforschungsinstitute als Kon-

kurrenten und Kooperationspartner der CCG 

Im Juli 1987 startete die CCG ihren MADAKOM-Service in der Praxis. Diese von der 

CCG als „Pilotphase“ titulierte erste Anwendungsperiode nach dem Test sollte mindes-

tens bis zum 31. Dezember 1988 dauern.1254 Die Beweggründe der CCG, diese Periode 

als „Pilot“ zu bezeichnen, sind unklar, allerdings erscheint mir die Benennung aus zwei 

Gründen treffend gewählt: Zum einen könnte eine erfolgreiche Anwendung in der Pra-

xis mit repräsentativer Ausgestaltung als Motor für das ganze Projekt dienen. Zum an-

deren beschränkte die CCG diese erste MADAKOM-Anwendung auf die Lebensmit-

telwirtschaft, die ja die Pilotbranche in allen bisherigen CCG-

Standardisierungsprojekten war. Der westdeutsche Lebensmittelhandel und die ihn be-

liefernden Lebensmittel- und Konsumgüterhersteller hatten ja schon bei der Entwick-

lung und Implementierung der EAN und dem POS-Scanning eine Vorreiterrolle einge-

nommen, und offenbar sollten sie diese auch bei MADAKOM ausüben. Wie im voran-

gegangenen Abschnitt erörtert lagen die Gründe, warum die CCG sie als erste Anwen-

derbranche ausgewählt hatte, vor allem in der Tatsache, dass die EAN-

Auszeichnungsquote der Artikel und die Anzahl an Scannerinstallationen in der Le-

bensmittelwirtschaft damals am höchsten waren. 

Aus den in den MADAKOM-Service der CCG integrierten Warengruppen lässt sich 

folgern, dass als Datenempfänger diejenigen Hersteller in Frage kamen, die für das Sor-

timent des Lebensmittelhandels produzierten.1255 Voraussetzung für ihre Integration in 

den MADAKOM-Datenaustausch war, dass die Hersteller eine bbn besaßen und am 

EAN-System teilnahmen. Als Datenlieferer gewann die CCG Kauf- und Warenhäuser, 

Verbrauchermärkte, Supermärkte, Discountmärkte, Drogerie- und sonstige Fachmärk-

te.1256 Im Gegensatz zu den 30 Verkaufsstellen des MADAKOM-Tests beteiligten sich 

rund 20 Handelsorganisationen mit insgesamt über 100 Verkaufsstellen (Scannermärk-

te) am Piloten. Um die Repräsentanz, die im Test bekanntermaßen noch gefehlt hatte, 

                                                 
1254 Coorganisation 2/1987, S. 24; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 46 am 21.10.1987, S. 9. 
1255 Artikelstammdatendateien legte die CCG nämlich für Molkereiwaren, Fette, Öle, Eier (ohne Wiegear-
tikel), Tiefkühlartikel (ohne Geflügel), Nahrungsmittel (ohne Bier, Wein, Frischbackwaren), Wasch-, 
Putz-, Reinigungs- und Pflegemittel, freiverkäufliche Arzneimittel und Tierfutter an. Coorganisation 
2/1987, S. 24. 
1256 Coorganisation 2/1987, S. 24. 
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zu erreichen, plante die CCG, die Gruppe der Datenlieferer bis zu 500 Verkaufsstellen 

auszuweiten.1257 

Die CCG sah sich selbst zu dieser Zeit als reine Datensammel- und -verteilstelle: 

„MADAKOM ist ein System der Datenbeschaffung.“1258 Im wöchentlichen Rhythmus 

sammelte die CCG die Verkaufsstellendaten von den jeweiligen Handelszentralen, die 

sie dann als artikelbezogene Wochendaten je Verkaufsstelle aufbereitete, und im vier-

Wochen-Rhythmus den Teilnehmern aus Handel und Industrie zur Verfügung stellte. 

Ein Datensatz war die Information über den Verkauf eines EAN-Artikels aus einer Wo-

che und einer Verkaufsstelle. Die CCG rechnete zu Beginn des MADAKOM-Piloten 

mit Datenlieferungen, die durchschnittlich 20.000 bis 30.000 Datensätze enthielten. Ein 

Datenbezieher musste beispielsweise für eine Datenlieferung, die 70 Verkaufsstellen 

und 20.000 Datensätze umfasste, 2.920 DM bezahlen. Den Datenlieferern sollten ihre 

Kosten durch die Gebühren weitestgehend erstattet werden, und die CCG als Non-

Profit-Organisation war insgesamt angehalten, ihren Service kostendeckend, aber nicht 

gewinnbringend zu gestalten.1259 Im Vergleich zu den Dienstleistungen der kommerziel-

len Marktforscher war das Angebot der CCG für die Hersteller „günstig“.1260 

Die von der CCG zusammengestellten MADAKOM-Daten enthielten Verkaufsstellen-

informationen und Artikelinformationen. Gegenüber der Testphase inkludierte die CCG 

in der Pilotphase noch Handelsmarken und Daten über Aktionsartikel. Auch die Ver-

kaufsstellen sollten eine Datenlieferung quasi als Kostenerstattung erhalten, die aus ei-

nem Umsatz- und Artikeldaten-Betriebsvergleich zwischen der datenliefernden Ver-

kaufsstelle und dem Durchschnitt aller Verkaufsstellen gleichen Verkaufsstellentyps be-

stand. Die CCG übertrug die Daten je nach Wunsch mithilfe von Datenträgern (Mag-

netband, Diskette, Kassette), der elektronischen Datenfernübertragung mittels Tele-

kommunikationsnetzen und dem Listenausdruck.1261 

Immer wieder betonte die CCG in ihren Publikationen, dass sie als Datenbankbereitstel-

ler und „Datenbeschaffungssystem“1262 keine Auswertung der Daten oder marktforsche-

rische Aufgaben übernahm. Sie begründete dies damit, dass die Datenempfänger selbst 

                                                 
1257 Coorganisation 2/1987, S. 22, 24, 27; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 46 am 21.10.1987, S. 9. 
1258 Coorganisation 2/1987, S. 26. 
1259 Coorganisation 2/1987, S. 24, 26. 
1260 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 44 am 04.02.1987, S. 9. 
1261 Coorganisation 2/1987, S. 24, 26. 
1262 Coorganisation 2/1987, S. 26. 



Kapitel 5 Digitalisierung und Internationalisierung  

 

343

oder die Marktforschungsinstitute hierfür die nötigen Kompetenzen besaßen, „[...] denn 

es ist ihre ureigenste Aufgabe“1263. Mitte des Jahres 1987 schloss die CCG nicht aus, 

Kooperationen mit Marktforschungsinstituten einzugehen, um ihren Mitgliedern Analy-

sen der MADAKOM-Daten anbieten zu können. Auf einen eigenen Auswertungsser-

vice jedoch verzichtete sie zu jener Zeit noch.1264 

Die GfK Handelsforschung Nürnberg hatte sich zu jener Zeit als Wissensträger und 

Kooperationspartner im CCG-Netzwerk etabliert. Hier übernahm sie die technisch-

organisatorische Betreuung des CCG-Services, indem sie die zentrale Datenbank bereit-

stellte.1265 Sie fungierte als Dienstleister für die CCG, die sich damals noch auf die reine 

Mediation der Daten beschränkte. Aufgrund der Bedürfnisse der Anwender ihres 

MADAKOM-Services musste die CCG ihren Service jedoch zukünftig erweitern. 

Im Verlauf der Pilotphase zeigte sich, dass die Mehrheit der Datenempfänger mit der 

selbstständigen Auswertung der MADAKOM-Daten überfordert war. Zahlreiche Arti-

kel in der Coorganisation zeugen davon, dass die Potentiale der Scannerdaten sowohl 

bei den Herstellern als auch den Händlern noch nicht verstanden waren oder ausge-

schöpft werden konnten. So verfügten sie beispielsweise nicht über die erforderliche 

EDV wie über Software zum Prozessieren und Auswerten der Scannerdaten. Zum ande-

ren fehlte ihnen das betriebswirtschaftliche Wissen im Umgang mit den Scannerdaten. 

Insbesondere die Händler konnten während der Pilotphase die Datenqualität wie die 

termingerechte Lieferung der Daten an die zentrale Datenbank nicht sicherstellen.1266 

Da sich das Scanning zu diesem Zeitpunkt ja erst flächendeckend in der BRD ausbreite-

te, besaßen die Scannerdaten Ende der 1980er Jahre noch den Charakter des „Unbe-

kannten“. Aus diesem Grund hatte die CCG Verbundaufträge mit Marktforschungsinsti-

tuten und EDV-Dienstleistern ausgehandelt, die Anfang des Jahres 1988 als Dienstleis-

tungen den MADAKOM-Nutzern zur Verfügung standen. Diese Kooperationen mit der 

CSL Computer-Service Langenbach GmbH, GdP Marktanalysen GmbH, GfK Handels-

forschung GmbH & Co. und A.C. Nielsen GmbH sahen vor, dass die CCG im Auftrag 

                                                 
1263 Coorganisation 2/1987, S. 26. 
1264 Coorganisation 2/1987, S. 26f; Coorganisation 4/1988, S. 14; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 50 am 
17.01.1989, S. 2. 
1265 Coorganisation 2/1987, S. 18, 21, 24. 
1266 Coorganisation 4/1987, S. 14f; Coorganisation 1/1988, S. 18-24; Coorganisation 2/1988, S. 12-19; 
Coorganisation 2/1989, S. 24-31; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 47 am 02.02.1988, S. 8; GS1, Auf-
sichtsratsprotokoll Nr. 48 am 04.05.1988, S. 11; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 51 am 27.04.1989, S.  
6. 
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des jeweiligen Handels- oder Industrieunternehmens MADAKOM-Daten an die Markt-

forscher übermittelte, die diese dann gemäß dem Wunsch des Auftraggebers aus Handel 

und Industrie analysierten.1267 

Weiterhin behaarte die CCG darauf, dass sie selbst nicht die marktforscherische Kom-

petenz besaß. Mit ihrer Betonung als „Datenbeschaffungsstelle“ grenzte sie sich von 

den Marktforschungsinstituten ab und vermied es, sich weiter in Konkurrenz zu ihnen 

zu begeben (das MADAKOM-Panel stellte ja bereits ein Konkurrenzpanel für die GfK 

etc. dar). Die CCG versuchte nun, eine klare Aufgabenverteilung herbeizuführen, in der 

sie für das Sammeln der Daten (auch für die Marktforschungsinstitute) zuständig war, 

und die Marktforscher für deren Interpretation. So versuchte die CCG bei A.C. Nielsen 

und der GfK zu erreichen, dass die CCG als einzige die am POS-generierten Daten auch 

für die Marktforschungsinstitute sammelte. Die Marktforscher sollten sich wie die Her-

steller und Händler aus dem MADAKOM-Datenpool bedienen und keine eigene Panels 

mehr unterhalten. Wie weiter zu zeigen sein wird fand dieser Vorschlag bei der GfK 

und A.C. Nielsen keine Unterstützung.1268 Anhand der Vorstellungen der CCG über ihre 

funktionale Verortung im wachsenden Wettbewerb um die Scannerdaten wird verständ-

lich, weshalb die CCG keine eigenen Versuche unternahm, ihren Mitgliedern Datenana-

lysen anzubieten, sondern dies den Marktforschungsinstituten überließ. Deutlich ge-

worden ist jedoch, dass die CCG in jedem Fall verstanden hatte, dass ihre Mitglieder 

beim Umgang mit POS-Scanning und seinen Daten Unterstützung benötigten. Aus der 

existenziellen Beziehung der EAN als Basis für das Scanning zur CCG kann deshalb 

gefolgert werden, dass die CCG ihren Mitgliedern die Hilfestellung in Form der Koope-

rationen mit den Marktforschern vor allem leistete, weil sie damit ihre eigene Existenz 

sicherte. Die Durchsetzung des Scannings und der EAN und ihrer darauf aufbauenden 

Standards und Services gaben der CCG erst ihre Daseinsberechtigung. Durch die klare 

Aufgabentrennung gepaart mit den Verbundaufträgen bei MADAKOM schaffte sie es, 

in dem Spannungsfeld von Konkurrenz und Kooperation zu bestehen und die Diffusion 

der EAN voranzutreiben. 

Als Dienstleister zur Auswertung der MADAKOM-Daten kamen jedoch nicht nur die 

führenden Marktforschungsinstitute in Frage. Auch kleinere Marktforschungs- und 

EDV-Serviceunternehmen versuchten, sich mit der Datenanalyse durch MADAKOM zu 

                                                 
1267 Coorganisation 4/1987, S. 14f; Coorganisation 1/1988, S. 18, 24. 
1268 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 51 am 27.04.1989, S. 6; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 52 am 
02.10.1989, S. 9; Coorganisation 2/1988, S. 18. 
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profilieren und zu bereichern. So werteten wie aufgezeigt die GdP Marktanalysen 

GmbH und die CSL Computer-Service Langenbach GmbH ebenfalls MADAKOM-

Daten aus. Darüber hinaus wurde auch IBM Deutschland Verbundpartner und bereitete 

mit seinem IBM AS-Systems MADAKOM-Daten auf.1269  

Im ersten Jahr der Pilotphase integrierte MADAKOM ca. 50.000 Artikel. Ungefähr 25 

Millionen Artikeldaten wurden in dem Datenpool gespeichert.1270 

Abschließend lässt sich konstatieren, dass die Pilotphase sich vor allem durch das Be-

mühen der CCG auszeichnete, durch Kooperationen mit den führenden Marktfor-

schungsinstituten die Einzelhändler in die digitalisierte CCG-Infrastruktur zu integrie-

ren und die EAN zu verbreiten. Mit MADAKOM erlangten die stationären Einzelhan-

delsgeschäfte eine größere Bedeutung, weil sie die Quellen für die Scannerdaten dar-

stellten.  Interessanterweise berichtet die Coorganisation nicht über die (gescheiterten) 

Verhandlungen zwischen der CCG und der GfK und Nielsen in den Jahren 1989 und 

1990 über eine gemeinsame Scannerdatenbank. Erst als sich MADAKOM gegen Ende 

der 1990er Jahre zunehmend durchsetzen konnte, erinnern sich Zeitzeugen an den Ver-

such, eine gemeinsame Organisation zu institutionalisieren. Unter dem Arbeitstitel 

„Datapool“ plante die CCG, mit ihren Verbundpartnern eine gemeinsame Gesellschaft 

zu gründen und eine zentralisierte Datenbank aufzubauen, die Artikelstammdaten und 

Scannerdaten vereinte. Das Bundeskartellamt drohte jedoch mit einem Fusionkontroll-

verfahren, sollte die CCG mit dem Duopol GfK – A.C. Nielsen ihr Joint Venture grün-

den, so dass die beiden Marktforschungsinstitute von dem Projekt Abstand nahmen.1271 

Im Fall des Zusammenschusses von der CCG mit zwei der in der BRD und weltweit 

größten Marktforschungsunternehmen GfK und Nielsen hätte eine Wettbewerbsverzer-

rung gedroht.1272 Die entsprechenden Aufsichtsratsprotokolle weisen darüber hinaus da-

rauf hin, dass ein weiterer Grund dafür, dass „Datapool“ nicht zustande kam, die unter-

schiedlichen Auffassungen der beiden Marktforschungsunternehmen im Hinblick auf 

die geographische Reichweite der Datenbank war. Während sich die GfK Ende der 

                                                 
1269 Coorganisation 1/1988, S. 18; Coorganisation 2/1988, S. 20-26; Coorganisation 1/1989, S. 47f, 50-54; 
Coorganisation 2/1991, S. 35-40. 
1270 Coorganisation 2/1988, S. 12. 
1271 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 52 am 02.10.1989, S. 9; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 53 am 
31.01.1990, S. 5; GS1, Hagen 1998, S. 67; Coorganisation 1/1999, S. 80. 
1272 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 53 am 31.01.1990, S. 5. Vgl. Fuchs 2010, S. 173f. 
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1980er Jahre international spezialisieren wollte, auch mit dem geplanten Joint Venture, 

wollte A.C. Nielsen das „Datapool“- Angebot national beschränken.1273 

MADAKOM ließ sich aber auch in Zukunft nicht ohne externe Dienstleister realisieren. 

Nach dem Scheitern von „Datapool“ betrieb die CSL GmbH das Rechenzentrum für 

den CCG-Scannerdatenservice. Am 1. Juli 1993 gründeten die CCG und die GfK ge-

meinsam die MADAKOM Gmbh, dieses Mal offensichtlich ohne kartellrechtliche Ein-

wände, weil nur eines der beiden führenden Marktforschungsinstitute beteiligt war. Ab 

1997 übernahm die GfK auch wieder das Rechenzentrum.1274 

Die vorangegangenen Ausführungen haben aufgezeigt, dass die Marktforschungsunter-

nehmen als externe Dienstleister und etablierte Wissensträger eine konstituierende Rolle 

im MADAKOM-Projekt spielten. Die Verhandlungen und die Zusammenarbeit der 

CCG mit den Marktforschungsinstituten veranschaulicht, dass durch die Digitalisierung 

der Waren- und Datenströme neue Bedarfe an Dienstleistungen entstanden, sowohl bei 

den Herstellern und Händlern als auch bei der CCG. Darüber hinaus wirkte die CCG bei 

MADAKOM wie auch bei der Gestaltung der elektronischen Datenkommunikation im 

Rechnungs- und Bestellverkehr selbst als Dienstleister. Der wesentliche Unterschied 

des CCG-Angebotes zu den kommerziellen Offerten lag einerseits in der elektronischen 

Infrastruktur, also der Gestaltung des Panels, und andererseits in der Datenqualität der 

den Herstellern und Händlern zur Verfügung gestellten Daten. Während die Marktfor-

schungsinstitute ihren Kunden Datenauswertungen anboten, vermittelte die CCG „Roh-

daten“. Es zeigt sich, dass die Händler und Hersteller mit der Scannerdatenverarbeitung 

und -auswertung oftmals noch überfordert waren, so dass die CCG ihnen Unterstützung 

in Form von Kooperationsdienstleistung mit den Marktforschern angedeihen ließ. Im 

Folgenden soll am Beispiel des Kostenrechnungsmodells „Direkte Produktrentabilität“ 

(DPR), welches ab Mitte der 1980er Jahre Einzug in den westdeutschen Handel hielt, 

konkret veranschaulicht werden, welche Herausforderungen die Händler und Hersteller 

meistern mussten, um mithilfe der am POS generierten Verkaufsdaten ihre Warenwirt-

schaften zu steuern. 

                                                 
1273 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 52 am 02.10.1989, S. 9; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 53 am 
31.01.1990, S. 5. Vgl. Fuchs 2010, S. 200. 
1274 GS1, Hagen 1998, S. 67; Coorganisation 1/1999, S. 80f. 
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5.4.4 Die Bedeutung von Software und Scannerdaten für die Marktgestaltung 

In der Dezemberausgabe der Coorganisation des Jahres 1986 diskutierte die CCG ein 

Thema, welches seit 1985 in der wissenschaftlichen Handelsforschung Aufsehen erreg-

te.1275 Zunächst in den USA, aber kurze Zeit später auch in Europa diskutierten Han-

delsverbände und -institute die sogenannte „Direkte Produktrentabilität“ (DPR)1276. Die 

Grundidee des DPR bestand darin, einen möglichsten großen Teil der Gesamtkosten 

den einzelnen Artikeln zuzurechnen. Die DPR war ein Kostenrechnungsmodell speziell 

für den Lebensmitteleinzelhandel entworfen, welches im Gegensatz zur Handelsspanne 

(Verkaufspreis minus Einkaufspreis) erstmals die artikelbezogenen Handlungskosten als 

„direkte Produktkosten“ miteinbezog und demnach den Anspruch hatte, damit eine ge-

nauere und bessere Entscheidungsunterstützung für Distributionsprozesse zu liefern 

(DPR = Handelsspanne minus direkte Produktkosten). Erste Ideen und Ansätze gab es 

in den USA bereits seit den 1930er Jahren. Aber erst mit dem POS-Scanning und der 

wachsenden Leistungsfähigkeit der EDV-Anlagen seit dem Ende der 1970er Jahren 

fand das Konzept Eingang in die Betriebspraxis. Im Jahr 1985 entwickelten die Bera-

tungsfirma McKinsey, der amerikanische Einzelhändler Safeway und das Food Marke-

ting Institute (FMI)1277 ein für alle potentiellen Anwender des amerikanischen Handels 

gemeinsames DPR-Modell. Im selben Jahr begann das ISB, welches ab 1988 als Deut-

sches Handelsinstitut (DHI) firmierte, das amerikanische Modell auf westdeutsche Ver-

hältnisse zu übertragen. Daraus entstand das DHI-DPR-Modell.1278 Die DPR als ein 

Kostenrechnungsmodell, welches offensichtlich vom Handel für den Handel konzipiert 

wurde1279, wirft die Frage auf, weshalb sich die CCG als genuin paritätische Organisati-

                                                 
1275 In den USA herrschte ab Ende der 1950er Jahre ein Bewusstsein, dass eine Methode entwickelt wer-
den sollte, die die artikelgenaue Kostenzurechnung vornehmen konnte. Anfang der 1960er Jahre entwi-
ckelte die Beratungsfirma McKinsey & Co. ein Verfahren, welches später als erstes DPR-Modell in die 
Geschichte einging. Coorganisation 3/1987, S. 34. 
1276 Stephan Dyckerhoff weist darauf hin, dass der englische Ausdruck „Direct Product Profit“ genauer 
ist, weil er kennzeichnet, dass mit der DPR absolute und keine relativen Zahlen ermittelt wurden. Vgl. 
Dyckerhoff 1995, S. 174. 
1277 Das FMI wurde im Jahr 1977 von der National Association of Food Chains (NAFC) und dem Super 
Market Institute (SMI) gegründet. Die beiden Handelsorganisationen waren maßgeblich an der Entwick-
lung des amerikanischen Barcodestandards UPC beteiligt. Vgl. Food Marketing Institute, „History“, onli-
ne im Internet: http://www.fmi.org/about-us/history, zuletzt abgerufen am 29.06.2015. Zur Entwicklung 
des UPC siehe ausführlich Kapitel 3.3.1 der vorliegenden Arbeit. 
1278 Coorganisation 4/1986, S. 4, 30ff; Coorganisation 1/1987, S. 48. Vgl. Dyckerhoff 1995, S. 174ff. 
1279 Der Hauptgeschäftsführer der RGH, Hermann-J. Zellekens, war 1988 anderer Auffassung. Er kenn-
zeichnete die DPR als industriegetriebenes Modell, weil seiner Meinung nach industrieaffine Beratungs-
firmen die DPR entwickelt und einige Markenartikelhersteller zu seiner Verbreitung beigetragen hätten. 
Auch wenn tatsächlich das erste DPR-Modell Anfang der 1960er Jahre von McKinsey entworfen wurde, 
und Procter & Gamble die Entwicklung des amerikanischen DPR-Modells initiiert hatten, so tragen die 
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on der westdeutschen Hersteller und Händler ab 1986 mit dem DPR beschäftigte.1280 

Zumal sich die CCG damals mit dem ISB über ihre Zuständigkeiten auseinandersetzte. 

Im Jahr 1977 vereinbarten die CCG und das ISB, dass die CCG für Themen zuständig 

war, die die Kommunikation zwischen den Herstellern und Händlern betrafen, wohin-

gegen sich das ISB ausschließlich um (Einzel-)Handelsthemen kümmern sollte. Laut 

der CCG hielt sich das ISB Mitte der 1980er Jahre nicht mehr daran und beanspruchte 

auch für die Industrie zu sprechen. Die Situation zwischen der CCG und dem ISB wur-

de zu dieser Zeit darüber hinaus von der drohenden Fusion der RGH mit dem ISB ver-

schärft. Die RGH und das ISB planten, sich zu einer Organisation zusammenzuschlie-

ßen, weil sie über die Jahrzehnte große Überschneidungen in ihren Themengebieten 

entwickelt hatten. Die CCG stand diesem Zusammenschluss ablehnend gegenüber, weil 

sie befürchtete, dass das ISB mehr Einfluss auf die CCG nehmen könnte, wenn die Ge-

sellschafteranteile der RGH an der CCG auf die gemeinsame Organisation RGH-ISB 

übergehen würden.1281 

Laut den Artikeln in der Coorganisation verstand die CCG das Thema damals als „co-

organisatorisch“, weil bei der DPR eine „Sprachverwirrung“ ähnlich der Situation vor 

dem EAN-System und den anderen CCG-Standards herrschte, die man mit vereinten 

Kräften auflösen sollte. Diese Auffassung vertrat die CCG, nachdem sie im Januar 1987 

an einem Workshop des CIES Ausschusses für Informationssysteme und Neue Techno-

logien in Paris zum Thema DPR teilgenommen hatte.1282 Es waren allerdings nicht die 

Händler, sondern die Hersteller, namentlich der Markenverband, die den Antrag an den 

CCG-Aufsichtsrat stellten, sich mit der DPR zu befassen.1283 Dabei sah die  CCG nicht 

vor, ein eigenes DPR-Konzept zu entwickeln, sondern mit dem ISB zusammenzuarbei-

ten und gemäß ihrem Auftrag als Rationalisierungsverband sicherzustellen, dass die In-

teressen sowohl der Händler als auch Hersteller angemessen berücksichtigt wurden.1284 

                                                                                                                                               
DPR-Konzepte der 1980er Jahre deutlich den Herkunftsstempel des Handels. Unbestritten bleibt die Tat-
sache, dass sowohl Hersteller als auch Händler die DPR nutzenbringend anwenden konnten. Coorganisa-
tion 3/1988, S. 23; Dynamik im Handel 1/1985, S. 30f; Zentes 1987, S. 84-88. 
1280 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 44 am 04.02.1987, S. 5. 
1281 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 43 am 07.10.1986, S. 3ff, 15; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 44 am 
04.02.1987, S. 7; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 45 am 06.05.1987, S. 8; GS1, Aufsichtsratsprotokoll 
Nr. 48 am 04.05.1988, S. 7; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 49 am 26.10.1988, S. 3f. 
1282 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 45 am 06.05.1987, S. 10; Coorganisation 1/1987, S. 44-46. 
1283 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 45 am 06.05.1987, S. 10. 
1284 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 48 am 04.05.1988, S. 11f.  
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Wie bereits bei MADAKOM erörtert konnten die am POS gesammelten Verkaufsdaten 

neue Einblicke in das Konsumentenverhalten eröffnen, da erstmals die Verkäufe arti-

kelgenau erfasst werden konnten. Um die Bedürfnisse der Konsumenten transparent zu 

machen, mussten die von den Scannerkassen gespeicherten Datenmengen strukturiert 

und ausgewertet werden. Da die Scannerdaten eine für die Hersteller und Händler neue 

Qualität und Quantität besaßen (die auch nur mit EDV bewältigt werden konnte), konn-

ten sie nicht mit den herkömmlichen ökonomisch-technischen Instrumenten analysiert 

werden.1285 Es mussten zunächst Modelle entwickelt werden, mit denen die Daten struk-

turiert und interpretiert werden konnten. Eine solche theoretische Abbildung war das 

Konzept der DPR. Diese Modellbildung war auch eine Voraussetzung für die Softwa-

rentwicklung. Martin Campbell-Kelly charakterisiert Software als Codierung des orga-

nisatorischen Gedächtnisses.1286 Software war also die digitale Abbildung der DPR in 

der computergestützten Umgebung. Die DPR ihrerseits repräsentierte die materielle 

Welt. Da sie ein Modell der „Realität“ war (und nicht die Wirklichkeit selbst), wirkte 

sie doppelt auf sie zurück. Zum einen, indem die Nutzer der DPR ihre Betriebsabläufe 

gemäß des Konzeptes reorganisierten. Zum anderen steuerten die Ergebnisse der DPR-

Analysen wiederum die Warenwirtschaften.1287 

Wie die einschlägige Forschung aufgezeigt hat, stellten die Softwareerstellung und  

-instandhaltung Engpassfaktoren für die EDV-Nutzung dar.1288 Nathan Ensmenger zeigt 

auf, dass in den frühen 1960er Jahre Nutzer von Computergroßsystemen zu ihrem Er-

staunen entdeckten, dass 50 bis 70 Prozent ihrer EDV-Kosten für die Softwarefehlerbe-

hebung und -instandhaltung ausgegeben wurden.1289 Der BDI spricht zwei Jahrzehnte 

später immer noch von einem „Software-Dilemma“ und beziffert im Jahr 1982 das Kos-

tenverhältnis von Hardware zu Software auf 40:60.1290 Die Berichte über die Diskussio-

nen um die Wartung der Software für den SDS im Rechnungsverkehr im Protokoll der 

35. CCG-Aufsichtsratssitzung am 23. Januar 1984 veranschaulichen die Unsicherheit 

und Unkenntnis der Anwender mit Software Mitte der 1980er Jahre: „Die Frage eines 

Aufsichtsrats-Mitgliedes, ob es notwendig sei, die SEDAS-Software für den SEDAS-

                                                 
1285 Coorganisation 4/1986, S. 4, 30-33; Coorganisation 1/1987, S. 52. 
1286 Vgl. Campbell-Kelly 2001, S. 55. 
1287 Coorganisation 3/1987, S. 36; Coorganisation 4/1987, S. 38-54. 
1288 Vgl. Huisinga 1996, S. 103; Vortrag von Ensmenger 3. Oktober 2014. 
1289 Vgl. Vortrag von Ensmenger 3. Oktober 2014.  
1290 Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. 1982, S. 15. 
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DATEN-SERVICE im Rechnungsverkehr laufend zu warten (Budget DM 20.000, --) 

wird seitens der Geschäftsführung dahingehend beantwortet, daß gerade in diesem Jahr, 

in dem voraussichtlich acht Handelszentralen (Coop, Edeka, Gedelfi, HKG, Rewe, Se-

lex, Spar, Tengelmann) den Rechnungsdatenaustausch aufgenommen haben bzw. auf-

nehmen werden, diese Programme unbedingt à jour gehalten werden müssen, um jeder-

zeit startbereit zu sein.“1291 Angesichts der Komplexität der Softwareerstellung und -

wartung, die sich aus ihrer Charakterisierung als digitale Repräsentation einer model-

lierten materiellen Welt ergibt, und der daraus resultierenden Kosten ist nachvollzieh-

bar, dass die Potentiale der neuen Scannerdaten und ihres Austausches Mitte der 1980er 

Jahre noch nicht vollständig umgesetzt werden konnten. Darüber hinaus bildete sich wie 

bereits an anderer Stelle ausgeführt erst allmählich ein Markt für Softwareanbieter in 

der BRD aus. 

Mitte der 1980er Jahre gab es immer noch große Unterschiede in der Ausstattung der 

einzelnen Unternehmen mit EDV. Je nach Handelsstufe, Größe und Branche differier-

ten die Anlagen und Kapazitäten gewaltig. So zum Beispiel waren es in der zweiten 

Hälfte der 1980er Jahre vor allem die Hersteller, die die DPR anwendeten, weil ihre im 

Vergleich zum Handel kleineren Sortimente den EDV-Gegebenheiten eher entsprachen. 

Mit dem Tabellenkalkulationsprogramms Lotus 1-2-3, welches das DHI zu ihrem DHI-

DPR-Modell anbot, konnten damals nur ungefähr 40 Produkte verglichen werden.1292 

Bei der Darstellung der Entwicklung des DPR-Modells ist deutlich geworden, dass auch 

hier ein internationales, namentlich das amerikanische Vorbild die nationale Konzeption 

der artikelbezogenen Kostenrechnung beeinflussten. Die CCG entwickelte seit dem An-

beginn ihrer Existenz ihre Standards im internationalen Kontext, wie besonders bei der 

Entwicklung der EAN ersichtlich ist. So stellt sich an dieser Stelle anschließend die 

Frage, welchen internationalen Einflüssen und Kontexten die Projekte der CCG ausge-

setzt waren, die die Digitalisierung der Daten- und Warenströme betrafen. 

                                                 
1291 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 35 am 23.01.1984, S. 6. Großschreibung im Original, Anmerkung der 
Autorin. 
1292 Coorganisation 3/1990, S. 37; Zentes 1987, S. 87. 
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5.5 Die Internationalisierung der digitalisierten Kommunikation in den 

1980er Jahren 

5.5.1 Der von der CCG koordinierte elektronische Datenaustausch im internationa-

len Vergleich 

Wie aufgezeigt beschäftigten sich die CCG und ihre Vorgängerorganisation, das ban-L-

Zentrum, seit Ende der 1960er Jahre mit der Standardisierung und Digitalisierung des 

unternehmensübergreifenden Datenaustausches. Angefangen über die Bundeseinheitli-

che Rechnungsliste und das Bundeseinheitliche Rechnungsformular sowie die Standard-

regelungen für das Strecken- und Überweisungsgeschäft zu Beginn der 1970er Jahren 

über die vielfältigen Ausprägungen der SEDAS von Mitte der 1970er Jahre bis Ende der 

1980er Jahre hin zu den SINFOS in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre, war der „coor-

ganisatorische“ (digitalisierte) Fluss der Daten und Waren neben der (Weiter-) Entwick-

lung der Artikelnummernsysteme immer ein oder vielmehr das zentrale Thema der 

CCG. Am Beispiel der CCG-Projekte SEDAS, SINFOS und MADAKOM ist deutlich 

geworden, dass sich die Digitalisierung des nationalen, den Konsumgütermarkt um-

spannenden Datenaustausches voraussetzungsreich, komplex und kontingent gestaltete. 

So erstaunt es nicht, dass es bis Ende der 1980er Jahre dauerte, bis die CCG erwog, 

auch im Bereich der digitalisierten Kommunikation eine europäische Zusammenarbeit 

einzugehen. Ich führe im Kapitel 5.5.2 der vorliegenden Arbeit näher aus, wie dieser als 

EANCOM (EAN + Communication)1293 bezeichnete weltweite EDI-

Nachrichtenstandard für die Konsumgüterbranche in der BRD von der CCG verhandelt 

und mitentwickelt wurde. Aber auch wenn die CCG bis zum EANCOM lange nicht in 

Betracht zog, den Datenaustausch über die (eigenen) Ländergrenzen hinaus zu harmoni-

sieren, so verfolgte sie dennoch aufmerksam, welche Entwicklungen in den (benachbar-

ten) westlichen Wirtschaften stattfanden. Im Folgenden beleuchte ich exemplarisch und 

komprimiert die mit den von der CCG geschaffenen EDI-Standards vergleichbaren in-

ternationalen Kommunikationssysteme und -standards, deren Entwicklung die CCG in-

tensiver beobachtete. Dabei strebe ich weder einen systemischen Vergleich an und noch 

erhebe ich den Anspruch auf Vollständigkeit im Hinblick auf alle damals existierenden 

und entstehenden Standards. Vielmehr geht es mir darum, die CCG-Projekte in ihrer 

zeitlichen und inhaltlichen Entwicklung zu kontextualisieren und aufzuzeigen, dass die 

                                                 
1293 GS1 Germany 2009, S. 6. 
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Standardisierung des elektronischen Datenaustauschs in den 1980er Jahren ein Prozess 

von globaler Bedeutung war. 

Nicht nur bei der Entwicklung des europäischen Barcodestandards EAN, sondern auch 

im Bereich der digitalisierten Kommunikation verfolgte die CCG die Entwicklungen in 

den USA, so zum Beispiel in Form von Studienreisen.1294 Ende des Jahres 1981 berich-

tet das CCG-Aufsichtsratsprotokoll zur Sitzung am 12. November 1981, dass „[…] nun 

auch in [sic!] USA der Datenaustausch zwischen Industrie und Handel nach einem 

Standardsystem geprüft wird. Das System heißt UCS (= Uniform Communication Sys-

tem) und wird z. Zt. in einigen Pilotanwendungen getestet.“1295 Wie auch bei den CCG-

Standards, holten sich die Urheber des UPC externe Unterstützung in Form von Unter-

nehmensberatern. Das Konzept des UCS wurde von Arthur D. Little Inc. ausgearbei-

tet.1296 Schon vor dem UCS betrieben amerikanische Lebensmittelhändler 

und -hersteller den elektronischen Datenaustausch. Dabei handelte es sich aber bei die-

sen Pionieranwendungen nicht um branchenüber-  bzw. -umgreifende Standardisierun-

gen, sondern um den Datenaustausch zwischen individuellen Unternehmen, die ihn 

selbst organisierten.1297 

Der wesentliche Unterschied zum westdeutschen Datenaustausch bestand in den UCS-

Übermittlungsmedien. Da bereits im Jahr 1968 mit der „‘Caterfone‘-Entscheidung“ das 

Telekommunikationsmonopolnetz der AT & T (American Telephone and Telegraph 

Company) aufgebrochen wurde, konnte sich der elektronische Datenaustausch in den 

USA schneller durchsetzen. Durch die Diversifikation der Telekommunikationsbranche 

war ein Wettbewerb entstanden, der dazu geführt hatte, dass die elektronische Informa-

tionsübermittlung früher als in der BRD und günstiger angeboten werden konnte.1298 In 

der BRD ist die Fernmeldehoheit ja bekanntlich eine Aufgabe des Bundes, welche die 

Deutsche Bundespost als Sondervermögen des Bundes bis 1994 monopolistisch ausüb-

te.1299 Wie schon mehrfach in der vorliegenden Arbeit erwähnt waren die Datex-P- und 

                                                 
1294 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 19 am 31.01.1979, S. 7. 
1295  GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 28 am 12.11.1981, S. 3. 
1296 Vgl. Brown 1997, S. 164f. 
1297 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 19 am 31.01.1979 , S. 7; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 24 am 
07.05.1980, S. 12. 
1298 Coorganisation 4/1982, S. 22. 
1299 Post und Telekommunikation Chronik der Entwicklung der Kurier-, Express- und Postdienste und der 
Telekommunikation in Deutschland nach der Postreform 1989, Gastbeitrag von Dieter Kühn, „Die Post-
reform II“, online im Internet: http://www.post-und-telekommunikation.de/PuT/Gastbeitrag_Dieter 
Kuehn.php, zuletzt abgerufen am 13.08.2015. 
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Datex-L-Dienste der Deutschen Bundespost, die Anfang der 1980er Jahre als elektroni-

sche Kommunikationsnetze etabliert wurden, verhältnismäßig teuer.1300 Darüber hinaus 

profitierte das UCS von Entwicklungen anderer Branchen, wie beispielsweise der 

Transportindustrie, indem sie deren Softwarepakete einsetzte. Oder auch von der ameri-

kanischen Automobilersatzteilindustrie, die seit 1975 das EDI-System TRANSNET1301 

für ihre Branche anwendete.1302 Allerdings war das UCS nur für die Lebensmittelwirt-

schaft konzipiert und verbreitete sich schleppend. Momentum gewann es im Jahr 1988, 

als das UCC sein UCS trotz jahrelanger Konkurrenz zu dem amerikanischen Normungs-

institut American National Standards Institute (ANSI) mit dem EDI-Standard des ANSI 

kompatibel gestaltete und somit zu einem nationalen Standard wurde.1303 

Aber die CCG behielt auch die Projekte im Auge, die innerhalb der EAN-Gemeinschaft 

lanciert wurden. Ende der 1970er Jahre beispielsweise gab sie eine Studie in Auftrag, 

die SEDAS-Pendants in Schweden (DAKOM) und Frankreich (Gencod) zu untersu-

chen.1304 

Das schwedische DAKOM-System digitalisierte die Bestellkommunikation bereits seit 

1975 in der Praxis.1305 Interessant ist hier der Befund, dass Schweden den Datenaus-

tausch im Bestellverkehr priorisierte, im Gegensatz zur CCG in der BRD, die ja be-

kanntlich zuerst den Datenaustausch im Rechnungsverkehr standardisierte und digitali-

sierte.1306 Darüber hinaus fand das DAKOM-System bereits Anwendung, bevor die 

EAN als einheitliche Artikelnummer implementiert wurde. Meines Wissens existierte in 

Schweden vor der EAN kein branchen- und handelsstufenübergreifendes Artikelnum-

merierungssystem. Obwohl EAN-Gründungsmitglied, diffundierte das Scanning in 

Schweden zunächst langsam. Im ersten Quartal 1982 gab es beispielsweise nur 14 

schwedische Scannermärkte (im Vergleich dazu besaß die BRD zu jener Zeit 50 Scan-

                                                 
1300 Coorganisation 6/1982, S. 26-32; Telekommunikationstechniken, online im Internet: http://www.uni-
saarland.de/campus/fakultaeten/fachrichtungen/philosophische-fakultaet-
iii/fachrichtungen/informationswissenschaft/infowissthemen/telekommunikation/telekommunikationstech
niken.html, zuletzt abgerufen am 30.06.2015. 
1301 TRANSNET wurde von der Motor and Equipment Manufacturer Association (MEMA) und der GEIS 
entwickelt. Die GEIS war bekanntlich auch der Dienstleister der CCG für den SDS im Bestellverkehr. 
Coorganisation 2/1985, S. 44. Zum SDS siehe Kapitel 5.2.2 der vorliegenden Arbeit. 
1302 Coorganisation 4/1982, S. 23; Coorganisation 2/1985, S. 44. 
1303 Vgl. Brown 1997, S. 168, 171f. 
1304 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 20 am 10.05.1979, S. 6. 
1305 Coorganisation 4/1982, S. 18. 
1306 Coorganisation 4/1982, S. 18. 
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nermärkte). Diese allerdings arbeiteten zu diesem Zeitpunkt noch mit Lesestiften und 

eigenen Artikelnummernsystemen, weil noch nicht genügend Artikel mit der EAN aus-

gezeichnet waren.1307 Die Tatsache, dass die Schweden bereits in den 1970er Jahren den 

Datenaustausch praktizierten, wirft die Frage auf, warum sich die CCG nicht ein Bei-

spiel an dem Konzept genommen hatte. Die CCG begründete ihre „Eigenmächtigkeit“ 

damit, dass sich die Organisation der Wertschöpfungsketten und Distributionssysteme 

in Schweden und der BRD so unterschieden, dass sie das DAKOM-Konzept nicht auf 

westdeutsche Verhältnisse adaptieren konnte. Laut der CCG war vor allem der Handel 

in der BRD so zersplittert, dass im Gegensatz zu Schweden eine viel größere Anzahl an 

Akteuren miteinander kommunizieren musste. Bei DAKOM verhandelten zwei Ver-

bände, die jeweils für ihre Mitglieder insgesamt sprechen konnten. In der CCG standen 

sich bekanntermaßen mehrere Verbände, vor allem auf Handelsseite, mit unterschiedli-

chen und oftmals diametralen Interessen gegenüber.1308 Auf das Dilemma des korpora-

tiven Akteurs CCG habe ich bereits mehrfach hingewiesen. 

Im November 1981 stellte die CCG allerdings fest, dass sich sowohl DAKOM als auch 

Gencod – ähnlich wie SEDAS – eher moderat durchsetzten: „Das französische (Gen-

cod) und schwedische (DAKOM) Pendant zu SEDAS entwickelt sich dort nicht gerade 

stürmisch, aber ebenso stetig wie SEDAS.“1309 

In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass GENCOD nicht – wie dagegen 

die CCG mit dem SDS – den Datenaustausch über eine zentrale Datensammel- 

und -verteilstelle organisierte, sondern über einen Computerverbund. „ALLEGRO“, der 

französische Datenkommunikationsservice, den GENCOD an Bull outsourcte, wurde 

nach einer Testphase im Jahr 1988 am 21. März 1989 in Betrieb genommen.1310 

Wie auch schon bei der ban war die BRD für Österreich auch Vorbild beim elektroni-

schen Datenaustausch. Ihr EDI-Standard „ECODEX“ (=Electronic Commercial Data 

Exchange), welcher am 1. April 1988 in Kraft gesetzt wurde, nutzte SEDAS-

Satzstrukturen.1311 

                                                 
1307 Coorganisation 3/1982, S. 8ff. 
1308 Coorganisation 4/1982, S. 20f. 
1309 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 28 am 12.11.1981, S. 3. 
1310 Coorganisation 3/1989, S. 40f. 
1311 Coorganisation 2/1989, S. 15; Coorganisation 3/1989, S. 46f. 
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Belgien lancierte im Jahr 1988 ihre Datenaustauschstandards namens „ICOM“.1312 

Anfang der 1980er Jahre beschäftigten sich außer der BRD noch folgende EAN-Länder 

mit dem Austausch von Scannerdaten: Österreich, Belgien, Frankreich, die Niederlande, 

Großbritannien, Schweden und die Schweiz.1313 

Die britische Article Number Association (ANA) veröffentlichte ihr SEDAS-Pendant 

„TRADACOMS“ im Jahr 1982. Mitte der 1980er Jahre testete sie die Marktdatenkom-

munikation als ANA Sales Data Service (ASDS).1314 

Relativ zeitgleich zu MADAKOM testete auch die französische Gencod ihr Marktda-

tenkommunikationskonzept im Sommer 1987. Frankreich besaß zu dieser Zeit die meis-

ten Scannermärkte in Europa.1315 

Die holländische EAN-Organisation Stichting Uniforme Artikel Codering (UAC) lan-

cierte ihre EDI-Standardregelungen TRANSCOM (= TRANSactie COMmunicatie) im 

Jahr 1986. Auch die Marktdatenkommunikation testete die UAC Mitte der 1980er Jahre 

unter dem Projekt „CUM“ (= Uitwisseling von Marktgegevens).1316 

Mitte der 1980er Jahre besuchte die CCG ihre japanische Schwesterorganisation Distri-

bution Code Center (DCC) und informierte sich über ihre Kommunikationsstandards. 

Im Vergleich zu SEDAS und MADAKOM gab es in Japan noch keine branchenüber-

greifenden Vereinbarungen. Die Standards, die bislang dort existierten, waren Pilotan-

wendungen von einzelnen Unternehmen, die sich dann in einer Branche als „de facto-

Standardregelungen“ durchgesetzt hatten.1317 Im Bereich der Marktdatenkommunikati-

on testete das DCC im Jahr 1986 den Distribution Data Service (DDS). Ein wesentli-

cher Unterschied zur CCG lag darin, dass das DCC vom Ministerium für Internationa-

len Handel und Industrie (engl. MITI = Ministry of International Trade and Industry) 

getragen wurde. Trotz seines Status als staatliche Organisation musste sich das DCC 

selbst finanzieren, ihm standen keine staatlichen Mittel zur Verfügung. Das DCC trat 

                                                 
1312 Coorganisation 3/1989, S. 44f. 
1313 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 24 am 07.05.1980, S. 4. 
1314 Coorganisation 1/1983, S. 7; Coorganisation 1/1986, S. 21f; Coorganisation 3/1989, S. 38. 
1315 Coorganisation 2/1987, S. 8, 52f. 
1316 Coorganisation 2/1985, S. 34, 36; Coorganisation 1/1986, S. 21f; Coorganisation 3/1989, S. 42f. 
1317 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 39 am 12.06.1985, S. 5f. 
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der EAN 1979 bei und war das erste nichteuropäische Land, welches eine EAN einführ-

te. 1318 

Die CCG testete im Jahr 1989 ihren SINFOS-Stammdatenpool. Zeitgleich entwickelten 

sich auch in den USA und Japan vergleichbare Datenbanken. In den USA konkurrierten 

zwei private Anbieter, IBM mit ihrem Service Quick Response Services (QRS) und 

GEISCO, um die Vorherrschaft im Bereich der Stammdatenpools.1319 In Japan dagegen 

gestaltete, wie auch die CCG in der BRD, die dortige nationale EAN-Organisation DCC 

den zentralen Stammdatenaustauschservice, der sich als Item Code File Service (JICFS) 

einen Namen machen sollte.1320 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die einzelnen Länder trotz des gemein-

samen Artikelnummernsystems EAN ihre Kommunikationssysteme inhaltlich individu-

ell gestalteten. Dabei spiegeln die unterschiedlichen Organisationen den Diffusionsgrad 

der EAN und des POS-Scannings in den einzelnen Ländern sowie die jeweiligen Be-

sonderheiten der nationalen Distributionssysteme wider. So habe ich beispielsweise 

ausgeführt, dass sich der elektronische Informationsaustausch in Schweden früher als in 

der BRD etablierte, weil in Schweden die Akteursgruppen homogener als in der BRD 

waren und die Standardisierungen schneller ausgehandelt werden konnten.  Insgesamt 

aber entwickelten sich die internationalen Pendants zu SEDAS, SINFOS und 

MADAKOM relativ zeitgleich. Einzig zu den USA lässt sich eine größere zeitliche 

Diskrepanz der Entwicklungen feststellen, die sich aber auch durch die dargestellten so-

ziotechnischen Differenzen erklären lässt. Im Gegensatz zur BRD existierten in den 

USA bereits Datenaustauschkonzepte aus anderen Branchen, das Scanning wurde früher 

eingeführt und die technische Infrastruktur konnte kostengünstiger aufgrund der diffe-

renzierteren Wettbewerbssituation angeboten werden. Eine Annäherung der nationalen 

Standards in Form einer Kompatibilität (nicht Vereinheitlichung) erfolgte erst mit dem 

internationalen EDI-Standard Electronic Data Interchange for Administration, Com-

merce and Transport (EDIFACT) der Vereinten Nationen Ende der 1980er Jahre.1321 

Die nun folgenden Ausführungen behandeln die Konflikte bei der Internationalisierung 

der Datenkommunikation durch EDIFACT. 

                                                 
1318 Coorganisation 3/1985, S. 40; Coorganisation 1/1986, S. 21f. 
1319 Coorganisation 4/1988, S. 23f. 
1320 Coorganisation 4/1988, S. 25-28. 
1321 GS1 Germany 2009, S. 6. 
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5.5.2 Die Institutionalisierung des Datenaustausches im internationalen Konsum-

gütermarkt: Von SEDAS zu EACCOM 

Gemäß den Aufsichtsratsprotokollen der CCG dachte die CCG bis Mitte der 1980er 

Jahre nicht über eine Internationalisierung ihrer SEDAS nach. Dennoch verfolgte die 

CCG wie aufgezeigt die Entwicklung der EDI-Standards weltweit, nicht nur innerhalb 

der internationalen EAN-Gemeinschaft, sondern auch bei anderen (staatlichen) Organi-

sationen. So diskutierte der Aufsichtsrat im Jahr 1982, dass das dem Bundeswirt-

schaftsministerium angegliederte DEUPRO1322 (Deutscher Ausschusses für die Verein-

fachung internationaler Handelsverfahren im Bundeswirtschaftsministerium = engl. 

committee for the simplification of international trade PROceedings in DEUtschland) 

anstrebte, eine internationale Norm für den Daten(träger)austausch zu entwickeln. Die 

CCG sah dadurch ihre SEDAS nicht gefährdet, da sie die DEUPRO-Bemühungen in 

erster Linie als technische Standardisierung verstand. Sie suchte aber trotzdem den 

Kontakt zum AWV, den sie als rechtliche Instanz bereits beim papierlosen Datenaus-

tausch konsultierte und der Mitglied des DEUPRO war. Wie in Kapitel 5.2.2 ange-

merkt, verlangten die SEDAS-Kritiker zu jener Zeit, dass SEDAS kompatibel zu den 

sich entwickelnden Standards des DEUPRO und DIN sein sollte.1323 Unter „Kompatibi-

lität“ verstanden sie die Gestaltung der Schnittstellen beim digitalisierten Datenaus-

tausch.1324 Darüber hinaus zeigt das Beispiel der DEUPRO, dass der elektronische Da-

tenaustausch damals nicht nur in der CCG und den Organisationen der EAN-

Gemeinschaft ein bedeutendes Thema war. 

Im Dezember 1987 veröffentlichte die CCG einen Artikel in der Coorganisation, in der 

sie die mögliche Internationalisierung der SEDAS diskutierte. Auch hierbei spielten 

kompatible Lösungen (im Gegensatz zu einer Vereinheitlichung der existierenden Stan-

dards) eine Rolle. Unter dem Titel „SEDAS und EDIFACT. Elektronischer Geschäfts-

verkehr zwischen Ökonomie und Redundanz“ diskutierten zwei CCG-Aufsichtsräte (die 

gleichzeitig auch in Gremien des DIN und des AWV mitarbeiteten) das Verhältnis von 

SEDAS zu dem 1986 von den Vereinten Nationen veröffentlichten EDIFACT. Dieser 

branchenübergreifende, internationale EDI-Standard wurde als ISO Norm 9735 ge-

                                                 
1322 Das DEUPRO setzte sich zusammen aus Mitgliedern dreier Bundesministerien, der Deutschen Bun-
despost, dem DIN, der AWV, dem BDI, dem ZVEI, der BAG und einzelnen Großunternehmen (unter an-
derem Daimler, Grundig, Siemens). GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 31 am 26.10.1982, S. 6. 
1323 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 31 am 26.10.1982, S. 6. 
1324 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 35 am 23.01.1984, S. 3. 
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schützt und hatte den Anspruch, ein neutraler und offener Kommunikationsstandard zu 

sein. Konkret bedeutet dies, dass EDIFACT in allen Branchen und Handelsstufen und 

mit allen EDV-Systemen (neutral gegenüber Hardware und Software) anwendbar sein 

sollte. Zuständig für die Verwaltung des EDIFACT war das UN/CEFACT (= United 

Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business), das der Wirtschafts-

kommission für Europa der Vereinten Nationen angegliedert ist. Das übergeordnete 

Ziel, welches die Gründer von EDIFACT verfolgten, war es, länderübergreifende Han-

delshemmnisse abzubauen.1325 

SEDAS und EDIFACT unterschieden sich in ihrer Benutzergruppe und (damit auch zu-

sammenhängend) in der Organisation der elektronischen Nachrichten. Der angeführte 

Bericht in der Coorganisation vergleicht den EDIFACT mit einem Standard, der quasi 

als „Sprache“ verschiedene Inseln miteinander kommunizieren lässt, während die 

SEDAS die Regeln für eine festgelegte Anwendergruppe auf einer Insel darstellten. 

EDIFACT sollte allen Branchen und Handelsstufen zur Verfügung stehen, egal ob 

Wirtschaft, Verwaltung oder Transport. SEDAS dagegen war bekanntermaßen ein 

Standard für die Konsumgüterbranche. Durch die unterschiedlichen Benutzergruppen 

der Standards mussten sie relativ gesehen diametrale Bedürfnisse erfüllen. Während 

EDIFACT möglichst allgemein gestaltet war, um möglichst viele Anwender und Pro-

zesse der Warenwirtschaft (Bestellung, Rechnung, Lieferabruf, Lieferavis etc.) zu integ-

rieren, regelte SEDAS die zwischenbetriebliche Kommunikation ausschließlich im 

Rechnungs-, Bestell- und Marktdatenverkehr für die Konsumgüterbranche. Die CCG 

kritisierte an EDIFACT, dass der Standard für die Bedürfnisse der CCG-Mitglieder zu 

allgemein wäre und in dieser Anwendergemeinschaft eine redundante und deshalb inef-

fiziente Kommunikation generieren würde. EDIFACT enthielt mehr Datenelemente/ 

-strukturen als nötig und verursachte eine „Aufblähung“ der Datenmenge. Die Erstel-

lung von Softwareprogrammen für den Datenaustausch auf der Basis von EDIFACT 

wäre deshalb zeit- und kostenintensiv.1326 Die CCG resümierte, dass EDIFACT ein ge-

eigneter Kommunikationsstandard für die Schnittstellen (der Branchen, Länder etc.) 

                                                 
1325 Coorganisation 4/1987, S. 24f; GS1 Germany, „EDIFACT- weltweiter Nachrichtenstandard für den 
elektronischen Datenaustausch“, online im Internet: https://www.gs1-germany.de/edi/fact.html, zuletzt 
abgerufen am 03.11.2014; GS1 Germany 2009, S. 6. 
1326 Coorganisation 4/1987, S. 24-29; Coorganisation 2/1989, S. 19. Vgl. Neuburger 1994, S. 20f. 



Kapitel 5 Digitalisierung und Internationalisierung  

 

359

darstellte, SEDAS jedoch nicht ersetzen könnte: „In der Konsumgüterwirtschaft führt 

kein Weg an SEDAS vorbei.“1327 

Für die CCG und ihre Schwesterngesellschaften führte umgekehrt jedoch auch kein 

Weg an EDIFACT vorbei, denn EDIFACT ermöglichte eine branchen- und länderüber-

greifende Kommunikation. Wie in Kapitel 5.5.1 erörtert, verwendeten alle EAN-

Mitgliedsländer bis dato individuelle, nicht abgestimmte EDI-Standards. Somit standen 

alle Organisationen vor der Herausforderung, ihren nationalen Datenaustausch mit dem 

internationalen EDIFACT-Standard abzustimmen. Die EAN-Dachorganisation EAN In-

ternational begann deshalb im Jahr 1988 ein „EDIFACT-Subset“ zu entwickeln, das so-

genannte EANCOM (=EAN + Communication). Unter einem „Subset“ versteht man ei-

ne Untermenge aller EDIFACT-Nachrichten für eine bestimmte Anwendergruppe. 

EANCOM wurde damit anwenderspezifisch, aber vollständig kompatibel mit 

EDIFACT, für die Konsumgüterwirtschaft der internationalen EAN-Gemeinschaft ent-

worfen. Im Jahr 1990 publizierte die EAN International mit dem „EANCOM Manual“ 

ihr erstes offizielles EDI-Handbuch und damit ihren ersten internationalen EAN-EDI-

Standard.1328 

Innerhalb der CCG gab es aber offenbar Widerstände gegen EDIFACT und damit auch 

EANCOM, selbst noch zu jener Zeit, als EANCOM schon für Testanwendungen freige-

geben worden war. Deshalb mahnte Karlheinz Hagen im September 1989 in seinem 

Vorwort in der Coorganisation: „[…] Man sollte sich nämlich jetzt hüten, weitere 

Branchensysteme und -dienste zu initiieren und damit neue Barrieren aufzurichten, die 

entweder auf dem Rücken der Handelspartner ausgetragen werden und/oder unnötige 

weitere Konversionen nötig machen.“1329 Karlheinz Hagen übt meines Erachtens nicht 

nur Kritik an den EANCOM-Kritikern, sondern an allen, die auch immer noch skeptisch 

gegenüber SEDAS waren. Da SEDAS und SDS zu jener Zeit immer noch um Anwen-

der kämpften, schließe ich daraus, dass sich das Eigeninteresse der CCG auch im 

EANCOM-Kontext bemerkbar machte. 

Für die Kurswende hin zu EANCOM in der CCG im Jahr 1989 verantwortlich war der 

von der CCG und dem DIN am 9. Dezember 1988 gegründete „Normenausschuß für 

den Daten- und Warenverkehr in der Konsumgüterwirtschaft“ (NDWK), der der CCG 

                                                 
1327 Coorganisation 4/1987, S. 29. 
1328 Coorganisation 2/1989, S. 19-23; Coorganisation 3/1990, S. 6-8. Vgl. Neuburger 1994, S. 20. 
1329 Coorganisation 3/1989, S. 3. 
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angegliedert war.1330 Der NDWK hatte „die Aufgabe, auf Basis bestehender nationaler, 

europäischer und internationaler Grund- und Fachgrundnormen die Normungsvorhaben 

durchzuführen, die der einheitlichen Anwendung von Festlegungen für den Daten- und 

Warenverkehr im Bereich der Konsumgüterwirtschaft dienen.“1331 Die Entwicklung des 

EDIFACT-Subsets bedeutete demnach zu dieser Zeit das wichtigste Projekt dieses 

Normungsgremiums.1332 Der NDWK argumentierte, dass die CCG als Rationalisie-

rungsverband und Normungsautorität verpflichtete wäre, die internationale Kompatibili-

tät ihrer Standards sicherzustellen, und dass es kein Widerspruch wäre, SEDAS zu be-

treiben und an EDIFACT mitzuarbeiten. Die Aufgabe der CCG in diesem Bereich be-

stünde darin, ihren Mitgliedern die Anpassung an den neuen internationalen Standard zu 

ermöglichen und zu erleichtern.1333 

Am Beispiel der EANCOM zeigt sich die Wirkmächtigkeit des internationalen Wirt-

schafts- und Normenumfeldes auf die CCG und die wachsende Bedeutung der digitalen 

Techniken in der Koordinierung der globalen Märkte. In der Gestaltung des internatio-

nalen Konsumgütermarkts konkurrierten und kooperierten staatliche und privatwirt-

schaftliche Organisationen sowie NGOs und weitere Verbände und Interessenorganisa-

tionen. Als staatlicher Akteur verfolgte die Europäische Kommission seit den 1980er 

Jahren eine aggressive Politik, vor allem gegenüber den USA, mit dem Ziel, europäi-

sche Normen als internationale Normen zu institutionalisieren. So begünstigten die In-

ternationalisierung der CCG-Standards die Bestimmungen des Vertrages von Maas-

tricht, der nationale Normen obsolet machen sollte, die internationalen Normen wider-

sprachen. Neben den staatlichen Akteuren waren es aber insbesondere die Unterneh-

men, die gerade bei der Standardisierung des elektronischen Datenaustausches mitmi-

schen wollten. Sie strebten danach, ihre herstellereigenen Techniken als Standards zu 

etablieren, wie zum Beispiel Microsoft mit Windows. Eine andere Strategie der Unter-

nehmen, Quasi-Standards zu setzen, war über „Open Source“1334, also Software, deren 

Quelltext offen liegt und frei verfügbar ist. Gegenüber den staatlichen und unternehme-

                                                 
1330 Vgl. Kapitel 4.3 der vorliegenden Arbeit. 
1331 GS1, Protokoll des NDWK-Lenkungsausschusses, o.S. Das Zitat beginnt mit einem Aufzählungszei-
chen im Original, Anmerkung der Autorin. 
1332 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 50 am 17.01.1989, S. 4; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 51 am 
27.04.1989, S. 9; GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 52 am 02.10.1989, S. 7.  
1333 Coorganisation 1/1989, S. 7; Coorganisation 3/1989, S. 48-50; GS1, Hagen 1998, S. 58f. 
1334 Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Open Source, online im 
Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/77360/open-source-v8.html, zuletzt abgerufen am 
01.07.2015. 
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rischen Organisationen vertrat die CCG die Anwender der Standards. Dies war zum ei-

nen wie mehrfach dargestellt insofern eine Bürde, als dass die Aushandlungsprozesse 

komplex waren und Entscheidungen reifen mussten. Zum anderen aber besaßen die 

CCG den Vorteil, dass die innerhalb ihrer Gremien mühsam ausgehandelten Kompro-

misse eine größere Chance besaßen, von den Nutzern akzeptiert zu werden, da diese ja 

ein Mitsprachrecht ausüben konnten. Einen wesentlichen Einfluss auf die CCG-EDI-

Standards und ihre Internationalisierung aber übten andere korporative bzw. kollektive 

Akteure wie das DIN (über den NDWK) aus. EDIFACT beinhaltete eine ISO-Norm. 

Das DIN war ein Mitglied der ISO-Gemeinschaft. Ergo war die CCG angehalten, mit 

dem DIN zusammenzuarbeiten, um sich und ihre Standards in dem sich internationali-

sierenden Normen-, Standardisierung- und Konsumgütermarkt zu behaupten.1335 

Für die deutsche Geschichte ist das Jahr 1989/90 von großer Bedeutung, da hier die 

Einheit Deutschlands wiederhergestellt wurde. Die DDR war bereits im Jahr 1987 der 

EAN International beigetreten. Verwaltet wurde die EAN mit dem Länderkennzeichen 

„440“ damals von einer Abteilung der Kammer für Außenhandel. Am 14. Juni 1990 

gründeten in der DDR Neuunternehmer in Berlin die „EAN-Coorganisation Berlin 

e.V.“, die als Übergangsinstitution bis zur Herstellung der Einheit Deutschlands die 

EAN in der DDR betreuen sollte. Nach der Wiedervereinigung war eine Zusammenle-

gung mit der CCG geplant.1336 Eine Untersuchung über die Zusammenarbeit und Fusion 

der beiden Organisationen vor und nach der Einheit verspricht interessante Einblicke 

darüber zu geben, wie der deutsch-deutsche Handel koordiniert wurde und die (ideolo-

gisch) unterschiedlichen Distributionssysteme über die EAN harmonisiert wurden. Dies 

kann jedoch kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht geleistet werden und muss 

an die zukünftige Forschung übergeben werden. 

5.6 Zwischenfazit 

Die in den vorangegangenen Ausführungen erörterten Standards, Standardisierungen 

und Kooperationen stellen wichtige Bausteine des soziotechnischen Systems des digita-

lisierten (internationalen) Konsumgütermarktes dar. Die EDI-Standards (SEDAS, 

EANCOM) ermöglichten, dass die Datenflüsse digital abgebildet und gesteuert wurden. 

                                                 
1335 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 45 am 06.05.1987, S. 7; Coorganisation 3/1990, S. 6-8, Coorganisa-
tion 4/1987, S. 24-29; Coorganisation 2/1989, S. 19; Coorganisation 2/1990, S. 39-42. Vgl. Mur-
phy/Yates 2009, S. 89, 93f, 97f, 100f, 103f. 
1336 Coorganisation 3/1990, S. 6; Coorganisation 4/1990, S. 3. 
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In Ergänzung zur EAN bewirkten zentrale, unternehmensübergreifende Datenbanken, 

dass die physischen Waren in der EDV-gestützten Umgebung repräsentiert wurden. Ich 

zeige auf, dass sich die digitalisierte soziotechnische Infrastruktur kontingent und vo-

raussetzungsreich entwickelte. Die Digitalisierung der Datenflüsse wurde wesentlich 

von dem sich in den 1980er Jahren erst etablierenden kommerziellen, anwendungsorien-

tierten Softwareangebot, den gesetzlichen Rahmenbedingungen (Steuerrecht beim pa-

pierloser Datenaustausch, Kartellgesetz bei den Unternehmenskooperationen), den Dis-

krepanzen in der EDV-Ausstattung (größere versus mittlere und kleinere Unternehmen) 

sowie von den Organisationsstrukturen und Prozessen beeinflusst. Gerade der letztge-

nannte Faktor wirkte sich konstituierend auf die Digitalisierung aus. Je hierarchischer 

und arbeitsteilig organisierter die Unternehmen und Unternehmenszusammenschlüsse 

waren (siehe das Beispiel von HKG und Gedelfi), umso komplexer gestalteten sich die 

Betriebsabläufe und Prozesse und auch die Digitalisierung der Datenflüsse mithilfe von 

EDI.1337 Dies wirkte sich wiederum auch auf die Softwarebedarfe aus, wie bei der Dis-

kussion um die CCG als zentrale Datensammel- und -verteilstelle und der Bedeutung 

und Auswertung der Scannerdaten (MADAKOM, DPR) deutlich geworden ist. 

Die digitalisierte Infrastruktur wuchs zuerst im und ausgehend vom westdeutschen Le-

bensmittelhandel. Obwohl die EDI-Standards der CCG in den 1980er Jahren grundsätz-

lich für die ganze Konsumgüterwirtschaft entworfen wurden, blieben der Lebensmittel-

handel und die ihn beliefernden Hersteller die Pioniere auch in der elektronischen 

Kommunikation. Dies lag zum einen daran, dass sie bereits in die assoziierten Standards 

EDI sowie das CCG-Formularwesen investiert hatten und ihre Prozesse entsprechend 

angepasst hatten. Diese Pfadabhängigkeiten begünstigten die Anwendung der CCG-

Standards im Datenaustausch. Dies zeigt sich insbesondere beim Austausch der Scan-

nerdaten. In der Lebensmittelwirtschaft war der EAN-Diffusionsgrad am höchsten und 

Scannerinstallationen am meisten verbreitet. Darüber hinaus kam die Mehrheit der 

CCG-Aufsichtsräte aus der Lebensmittelwirtschaft, was zusätzlich dazu führte, dass ihre 

Unternehmen die ersten in den Tests und Anwendungen waren. Die Diskrepanz zwi-

schen dem Anspruch (Konsumgüterwirtschaft) und der tatsächlichen Reichweite der 

CCG-Standards zeigt sich auch in den 1980er Jahren und dem EDI. Einen wesentlichen 

Schritt, um ihrem Anspruch gerecht zu werden, ging die CCG mit dem MADAKOM-

Projekt. Hier integrierte sie den Einzelhandel als bedeutende Quelle und Basis des 

Scannerdatenaustausches. 
                                                 
1337 Vgl. Neuburger 1994, S. 129ff. 
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Seit ihren Anfängen beschäftigte sich die CCG bzw. das ban-L-Zentrum mit dem Da-

tenaustausch. Zuerst standardisierte sie die Formulare im zwischenbetrieblichen Daten-

verkehr, dann die Datenträger und ihren Austausch und schließlich die elektronische 

Kommunikation. Spätestens beim EDI war sie nicht mehr nur Normierungsinstanz, 

sondern auch Dienstleister für die Anwender ihrer Standards. Damit zeigt sich anschau-

lich, wie die digitalen Techniken den viel proklamierten Wandel von der Industrie- zur 

Dienstleistungsgesellschaft begünstigten. Bei der Standardisierung und Organisation 

des EDI musste die CCG vermehrt Dienstleistungen anbieten, wie die Daten zu sam-

meln, zu verarbeiten und zu prozessieren. Da sie damals nicht über die personellen Res-

sourcen und technische Infrastruktur verfügte, kooperierte sie mit IT-Dienstleistern, 

EDV-Herstellern, Unternehmensberatungen und Marktforschungsunternehmen. Die 

konsum- und computerhistorische Forschung hat festgestellt, dass diese Akteure in der 

Massenkonsumgesellschaft an Bedeutung gewannen.1338 Das Beispiel der CCG zeigt, 

wie diese funktionellen Veränderungen konkret stattfanden. 

Die Aushandlungsprozesse um die Kooperationen der CCG mit den führenden Markt-

forschungsinstituten und die Internationalisierung der EDI-Standards machen bewusst, 

dass die elektronische Datenkommunikation ein bedeutendes Thema besonders in der 

zweiten Hälfte der 1980er Jahre war, wenn es um die Gestaltung und Koordinierung di-

gitaler Märkte ging. Die CCG war mit unterschiedlichen Akteuren und Eigeninteressen 

konfrontiert, die die Entwicklung, Verbreitung, und Akzeptanz der CCG-Standards we-

sentlich beeinflussten. Privatwirtschaftliche Akteure versuchten, ihre eigen Betriebspra-

xen bzw. ihre technischen Produkte als „Quasi-Standards“ zu etablieren. Die EG ver-

suchte, nationale Standrads zu internationalisieren und dabei europäische Standards als 

internationale durchzusetzen. Auf die CCG wirkten sich insbesondere die Verflechtun-

gen und Abhängigkeiten zwischen den Verbänden, Interessenvertretungen und Standar-

disierungsorganisationen aus. Die Adaption der SEDAS an die EANCOM ist im We-

sentlichen auf die Zugehörigkeit der CCG zur EAN International sowie auf die (mit 

dem NDWK institutionalisierte) Zusammenarbeit mit dem DIN als ISO-Mitglied zu-

rückzuführen. 

Die Aushandlungsprozesse um EANCOM demonstrieren konkret, wie die Internationa-

lisierung der Märkte über die digitalen Techniken erfolgen konnte. Auch hier kann man 

das Phänomen als kontingent charakterisieren. Die CCG (und damit auch ihre Mitglie-

                                                 
1338 Siehe exemplarisch Langer 2013; Schwarzkopf 2012; Borscheid 2009; Schröter 2004b. 
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der) dachte in den 1980er Jahren ihre Standards noch weitestgehend national. Die sich 

erst in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre beschleunigende Diffusion der EAN und des 

POS-Scannings sowie die immer noch geringe Teilnahme der non food-Branchen an 

den CCG-Standards zeigt auf, dass die CCG national noch viele Hindernisse zu bewäl-

tigen hatte; die Digitalisierung des westdeutschen Konsumgütermarktes erwies sich als 

ausreichend komplexe Aufgabe für die CCG. Es waren die Organisationen mit einem 

eindeutig internationalen Auftrag wie die ISO und EAN International, die die internati-

onale elektronische Vernetzung vorantrieben. Darüber hinaus nehme ich an, dass der 

„demokratische“ Charakter des Digitalen auch die Internationalisierung vorzeichnete. 

Die elektronische Infrastruktur einmal verwirklicht, waren digitale Daten schnell und 

ubiquitär verfügbar und verhältnismäßig einfach zu verteilen. 

An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob eine digitalisierte Standardisierung der Daten 

nicht auch zu einer physischen Standardisierung der Waren führte. Dass sich die Daten-

standardisierung und -digitalisierung auf die materiellen Prozesse und Strukturen aus-

wirkte, habe ich mehrfach nachgewiesen. Für die physische Beschaffenheit der Artikel 

könnte man sich das vorstellen, etwa indem die Unternehmen die Artikel standardisier-

ten, weil sie die Aufwände für die Datenpflege der Artikelstammdatenbanken minimie-

ren wollten. Eine Überprüfung dieser Zusammenhänge kann die vorliegende Arbeit je-

doch nicht leisten und muss an die zukünftige Forschung übergeben werden. 
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6 Schlussbetrachtung 

Die technik- und wirtschaftshistorische Forschung charakterisiert die Digitalisierung als 

einen Faktor, der den grundlegenden gesellschaftlichen Wandel in der BRD im letzten 

Drittel des 20. Jahrhunderts wesentlich mit verursacht hat. In der vorliegenden Arbeit 

habe ich den Einfluss digitaler Techniken auf die Gestaltung des westdeutschen Kon-

sumgütermarktes als bedeutende Arena des sozialen Wandels in der spätmodernen Kon-

sumgesellschaft untersucht. Ich habe am Beispiel der Not-for-Profit-Organisation CCG 

und ihrer Standardisierungen analysiert, wie über ein unternehmens-, handelsstufen-, 

branchenübergreifendes und international kompatibles Kommunikationssystem der 

westdeutsche Konsumgütermarkt konstituiert wurde. Die Basis dieser digitalen sozio-

technischen Versorgungsinfrastruktur bildeten die gemeinsamen von den führenden 

Herstellern und Händlern im Selbstbedienungszeitalter entwickelten und angewandten 

Artikelnummernsysteme ban und EAN. Dabei zeigt sich, dass der Lebensmittelhandel 

und die ihn beliefernden Industrien die Pioniere der Digitalisierung waren. 

Die Digitalisierung des westdeutschen Konsumgütermarktes begann Mitte der 1960er 

Jahre, als sich die Selbstbedienung als Verkaufskonzept im Lebensmitteleinzelhandel 

durchsetzte und Computer und EDV vor allem bei den größeren Handelsunternehmen 

verstärkt als attraktive Möglichkeit betrachtet wurden, um die durch die Selbstbedie-

nung hervorgerufene Masse und Vielfalt der Waren und Daten zu bewältigen. Beim 

Einsatz der EDV bei administrativen und abrechnungstechnischen Routinearbeiten 

wurden die Händler mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Das Nadelöhr im Fluss 

der Daten von den Herstellern zu den Händlern waren die individuellen Artikelnum-

mernsysteme der Akteure. 

Aus diesem Grund begann die RGH 1966, ein gemeinsames Artikelnummernsystem für 

die Lebensmittelhändler und -hersteller zu entwerfen. Sie konzentrierte sich auf den Le-

bensmittelhandel, weil dieser ein vergleichsweise tiefes und breites und damit besonders 

rationalisierungsbedürftiges Sortiment besaß. Finanzielle Unterstützung erhielt die RGH 

vom Bundeswirtschaftsministerium, welches zur damaligen Zeit viele RGH-Projekte 

aus Gewerbeförderungsmitteln unterstütze. Es fand aber keine staatliche Einflussnahme 

auf die inhaltliche Gestaltung des Artikelnummernsystems statt. Dies galt auch für alle 

zukünftigen Projekte und Organisationen, die aus der RGH-Initiative in den folgenden 

Jahrzehnten entstehen sollten. Die von der RGH initiierte und von dem Paritätischen 

Arbeitskreis der Händler und Hersteller weiterentwickelte und im Jahr 1969 eingeführte 
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ban sollte als sprechendes Artikelnummernsystem die kommunikativen Schnittstellen 

(„Esperanto des Informationsflusses“) zwischen den Herstellern, Großhändlern und 

Handelszentralen harmonisieren. Für Einzelhändler besaß die ban keine unmittelbare 

Relevanz. 

Das ban-L-Zentrum, die Trägerorganisation der ban, die aus dem Arbeitskreis hervor-

gegangen und der RGH als Kostenstelle angegliedert war, versuchte seit Anfang der 

1970er Jahre, mehr Teilnehmer für die ban sowohl aus der food- als auch den non food-

Branchen zu gewinnen. Die ban war zwar für das Sortiment des Lebensmittelhandels 

eingeführt worden, klassifizierte allerdings auch weitere Konsumgüterbranchen. Spätes-

tens mit der Angleichung der ban-Klassifikation an die Binnenhandelsstatistik im Jahr 

1973 integrierte sie zumindest theoretisch die gesamte westdeutsche Konsumgüterwirt-

schaft. Vor allem die Nichtlebensmittelhersteller und -händler reagierten verhalten auf 

die ban, weil sie ihre branchenspezifischen Anforderungen an ein Artikelnummernsys-

tem durch die ban nicht erfüllt sahen. 

Neben der grundsätzliche Kontroverse um die Einteilung der Sortimente geriet die ban 

seit Anfang der 1970er Jahre zunehmend in die Kritik der Filialisten und Kauf- und Wa-

renhäuser, die ein Artikelnummernsystem präferierten, welches sich zum automatischen 

Kassieren am POS eignete. In den USA wurde damals zeitgleich der Barcodestandard 

UPC für das POS-Scanning entwickelt, und die Schweizer Migros testete erfolgreich ihr 

APOSS. Es waren schließlich internationale Ereignisse, die zum Wandel des westdeut-

schen Artikelnummernsystems führten. Die CIES initiierte im Jahr 1974 eine europäi-

sche Tagung, auf der ein europäischer Artikelnummernrat gegründet wurde. Dieser soll-

te eine europäische Artikelnummer, geeignet für das POS-Scanning, entwickeln und 

damit zugleich die bestehenden nationalen Systeme ban, Gencod und UPC harmonisie-

ren. Die nicht-staatliche Initiative des europäischen Verbandes der Filialbetriebe suchte 

der EG zuvorzukommen, die auch plante, ein europäisches Artikelnummernsystem zu 

entwickeln, um Handelshemmnisse für den expandierenden EU-Binnenmarkt zu ver-

hindern. 

So sah sich CCG, seit 1974 die Nachfolgeorganisation des ban-L-Zentrums mit einer 

eigenen Rechtspersönlichkeit, gezwungen, die ban zu modifizieren. Im Jahr 1977 wurde 

die EAN als dreizehnstellige Artikelnummer, verschlüsselt als Barcode, auf europäi-

scher Ebene von der CCG als Vertretung der BRD und von elf weiteren europäischen 

Ländern verabschiedet. Als Standard, der auf Kompatibilität beruhte, sollte die EAN 
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den internationalen Daten- und Warenfluss ermöglichen. Obwohl als europäische Initia-

tive ins Leben gerufen, war die EAN von Anfang an mit dem amerikanischen UPC 

kompatibel, und kann somit als internationale Standardisierung verstanden werden. Der 

CCG oblag es nun, die EAN national auszugestalten und in der BRD zu verbreiten. 

Dies erforderte, dass die CCG kontinuierlich bis Ende der 1980er Jahre, aber besonders 

in der Zeit von dem Inkrafttreten der EAN im Jahr 1977 bis Mitte der 1980er Jahre viel 

Überzeugungsarbeit bei den westdeutschen Händlern und Herstellern leisten musste. Es 

waren wie auch schon bei der ban vor allem die Akteure der non food-Branchen, die die 

Diffusion der EAN bremsten. Hinzu kamen Konflikte der CCG mit anderen Interessen-

vertretungen der Händler (RGH, ISB) und Hersteller (BDI, ZVEI) sowie dem DIN 

(DGWK), die die Zuständigkeit und den Status der CCG anzweifelten. Mit der Um-

wandlung in einen Rationalisierungsverband im Jahr 1983 etablierte sich die CCG in 

der westdeutschen Konsumgüterwirtschaft, gewann rechtliche Akzeptanz als Standardi-

sierungsorganisation und institutionalisierte das EAN-System und ihr Kooperations-

prinzip der „Coorganisation“. Die EAN verband als Strichcode den Daten- mit dem Wa-

renfluss und integrierte durch ihre Relevanz für das POS-Scanning nun auch die Einzel-

händler in das EAN-System. 

Die EAN diente der Harmonisierung der kommunikativen Verbindungsstellen zwischen 

den Herstellern und Händlern. Sie identifizierte die Artikel eindeutig und etikettierte sie. 

Um Waren in der gemeinsamen digitalisierten Warenwirtschaft abzubilden, erforderte 

es allerdings noch darüber hinaus gehende Standardisierungen, die weitere Eigenschaf-

ten der Produkte digitalisierten, wie die Verpackungsgröße, das Gewicht etc. Aus die-

sem Grund entwarf die CCG den SINFOS, der als zentrale Artikelstammdatenbank ab 

Mitte der 1980er Jahre für alle Kommunikationsprozesse und das POS-Scanning aktuel-

le und standardisierte Artikelstammdaten elektronisch zur Verfügung stellte. EAN und 

SINFOS ermöglichten also die Digitalisierung des Warenflusses. 

Der elektronische Austausch der Daten gewann Mitte der 1970er Jahre Momentum, als 

die CCG sukzessive EDI-Standardregelungen für den Rechnungs- und Bestellverkehr 

sowie für die Marktdatenkommunikation, also den Austausch von am POS generierten 

Scannerdaten, entwickelte. Die Standardisierungen und Digitalisierung der Datenflüsse 

ließen sich im Rechnungsverkehr Mitte der 1980er Jahre am schnellsten verwirklichen, 

weil hier bereits Vorarbeiten geleistet worden waren. Denn seit dem Ende der 1960er 
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Jahre hatte das ban-L-Zentrum bereits begonnen, den „analogen“ Datenaustausch über 

Formulare zu standardisieren. 

In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre setzte die CCG ihre Standardisierung des Scan-

nerdatenaustausches praktisch um, der bereits seit der Verabschiedung der EAN im Jahr 

1977 den Hersteller als Gegenleistung für die Auszeichnung ihrer Produkte mit der 

EAN versprochen worden war. Im Spannungsfeld von Kooperation und Konkurrenz mit 

den führenden Marktforschungsunternehmen koordinierte sie den elektronischen Aus-

tausch der am POS erfassten und gespeicherten digitalen Daten. Mit dem MADAKOM-

Projekt integrierte die CCG auch die Konsumenten(nachfrage) in ihre Warenwirtschaft, 

weil die Scannerdaten artikelgenaue Verkaufsdaten waren. 

Ende der 1980er Jahre internationalisierte sich auch der elektronische Datenaustausch. 

Nach anfänglichem Zögern entschied sich die CCG, die SEDAS an den auf dem UN-

Standard EDIFACT basierenden und von der EAN International für die Konsumgüter-

wirtschaft modifizierten EANCOM anzupassen. Mit dieser Entscheidung sicherte die 

CCG wie auch damals mit der Hinwendung zur EAN die Anschlussfähigkeit der west-

deutschen Konsumgüterwirtschaft an den internationalen Markt. Welche Implikationen 

und Bedeutungen hatte die durch die CCG und ihre assoziierten Unternehmen, Verbän-

de und Organisationen getragene Digitalisierung? 

Ich habe aufgezeigt, dass sich das Kommunikationssystem der CCG kontingent entwi-

ckelte. Die Aushandlungsprozesse um die CCG-Standardisierungen verdeutlichen, dass 

die Standards prinzipiell offen von den potentiellen Anwendern entwickelt wurden. 

Auch die CCG als korporativer Akteur folgte keinem vorgezeichneten Weg, wie ihr 

Wandel in einen Rationalisierungsverband 1983 veranschaulicht. Dabei unterlag die 

Basis des CCG-Kommunikationsnetzes, die EAN, Pfadabhängigkeiten, die durch die 

ban verursacht wurden. Durch den Druck der Einzelhändler und der internationalen Er-

eignisse (UPC, CIES-Initiative) fand 1975 bis 1977 trotzdem ein Pfadwechsel statt und 

das CCG-Artikelnummernsystem blieb dadurch international anschlussfähig. Die inter-

nationalen EAN-Rahmenregelungen wirkten in der Folge stabilisierend und bildeten 

den Pfad für die nationale Ausgestaltung des Standards. 

Die Standardisierungen der CCG dienten nur vordergründig dem effizienten zwischen-

betrieblichen Daten- und Warenfluss. Die Händler und die Hersteller suchten jeweils 

nach einem spezifischen Informationsgewinn durch die Digitalisierung ihrer Kommuni-

kationsprozesse. So beispielsweise bekamen die Händler mit der ban-Klassifikation in 
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den 1970er Jahren die Möglichkeit, Betriebsvergleiche durchzuführen, und dadurch ihre 

Sortimentspolitik besser der Nachfrage anzupassen. Die Hersteller unterstützten die 

Umstellung auf die EAN schließlich, weil sie über artikelgenaue Verkaufsdaten des 

Einzelhandels (Scannerdaten) verfügen wollten. Am deutlichsten zeigt sich die Mannig-

faltigkeit der Interessen an der CCG. Ihre Mission war es, die Digitalisierung in Koope-

ration und an den kommunikativen Verbindungsstellen durchzusetzen. Ihre Standards 

wirkten verbindend und integrierend (Hersteller, Großhändler, Einzelhändler, Konsu-

menten(nachfrage), food- und non food-Branchen), da sie stabile Strukturen für die 

Marktteilnehmer schufen und so deren Interaktionen im Daten- und Warenaustausch er-

leichterten. Damit unterschieden sich die Digitalisierungsprozesse im westdeutschen 

Lebensmitteleinzelhandel von denen in den USA. Während die amerikanischen Händler 

und Hersteller vorrangig die Produktivität an der Kasse erhöhen wollten, ging es den 

Herstellern und Händlern in der BRD um ein Kommunikationssystem, welches die der 

Kasse vor- und nachgelagerten Daten- und Warenströme steuerte. 

Es war dann allerdings das POS-Scanning, welches die „Vision einer zwischenbetriebli-

chen digitalisierten Warenwirtschaft“1339 Ende der 1970er Jahre auch materialisierte. In 

der Praxis wurde die EDV bis dato am häufigsten in der Administration und Buchhal-

tung eingesetzt und die Einsatzgebiete spiegelten noch die konventionellen Deutungen 

der 1950er Jahre wider, die die EDV als Bürohilfe sahen.1340 In den 1960er Jahren ver-

band sich die Computertechnik mit kybernetischen Modellen von Unternehmensfüh-

rung und -organisation1341, die in der BRD aber erst in den 1970er Jahren mit der Ein-

führung der EAN und dem automatischen Kassieren sowohl unternehmensintern als 

auch zwischenbetrieblich praktisch umgesetzt werden konnten. Damit schloss sich die 

Lücke in dem Fluss der Daten und Waren, und der Einzelhandel und die Konsumenten-

nachfrage wurden in die Versorgungsinfrastruktur integriert. Der Einsatz von EDV als 

Managementtechnik in den 1970er Jahren vor der Einführung der EAN blieb einigen 

Pionierunternehmen wie der Doderer Südmarkt vorbehalten.1342 

                                                 
1339 Katja Girschik zeigt auf, dass sich „[…] die zeitgenössischen Vorstellungen eines adäquaten Einsat-
zes der Computertechnik [bei der Migros, Anmerkung der Autorin] in der Vision eines rechnergestützten 
Warenwirtschaftssystems konkretisieren.“ Girschik 2010, S. 20. 
1340 Vgl. Schuhmann 2012, S. 246. 
1341 Vgl. Girschik 2010, S. 90ff. 
1342 Computerwoche (21.11.1975), „Statt Preisen jetzt Artikelnummer“, online im Internet: 
http://www.computerwoche.de/a/statt-preisen-jetzt-artikelnummer,1205443, zuletzt abgerufen am 
07.08.2015. 
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Ich habe aufgezeigt, dass die Digitalisierung ein aufwändiger und voraussetzungsreicher 

Prozess war. Dies lag unter anderem an den Reorganisationen, die die Hersteller und 

Händler vornehmen mussten, wenn sie von den digitalen Techniken und Standardisie-

rungen profitieren wollten. So zum Beispiel ermöglichten die am POS generierten 

Scannerdaten, die Konsumentennachfrage über Auswertungen transparent zu machen. 

Für die Datenverarbeitung benötigte man Speicherkapazitäten und Software, die zu Be-

ginn der 1980er Jahre noch einen Engpassfaktor darstellte. In der BRD bildete sich erst 

in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre allmählich ein Markt für Softwareanbieter aus. 

Davor mussten die Unternehmen auf mit der Hardware mitgelieferte Standardsoftware 

der Computer- und EDV-Hersteller zurückgreifen, die meist nicht den spezifischen An-

forderungen genügte, oder Software personal- und kostenaufwändig selbst erstellen. 

Anhand der Herstellerauszeichnung habe ich die weitreichenden Reorganisationen erör-

tert, die die Hersteller ab 1977 bei der Implementierung der EAN vornehmen mussten, 

und die die funktionellen Beziehungen (Drucker, Designer) und die Materialität der 

Waren (Verpackung) betrafen. 

Am Beispiel der Standardisierung der Palettenhöhe ist deutlich geworden, dass in der 

Massenkonsumgesellschaft die Logistik“revolution“1343 und die Digitalisierung Hand in 

Hand gingen. Die Logistik half, die Warenströme zwischen den Unternehmen zu steu-

ern, die Digitalisierung ermöglichte die Koordinierung der die Waren begleitenden In-

formationsflüsse. Das Kommunikationssystem der CCG verband beide warenwirt-

schaftlichen Aspekte. In der EAN, die den Warenfluss mit dem Datenfluss verband, ma-

terialisierte sich die Aufeinanderbezogenheit der Logistik- und Digitalisierungsprozes-

se. 

Darüber hinaus ist deutlich geworden, dass die Digitalisierung in der Konsumgüterwirt-

schaft in der BRD aus ihrem internationalen Kontext heraus verstanden werden muss. 

So beeinflussten beispielsweise die Einführung des UPC in den USA, die europäische 

Artikelnummerninitiative und die Bestrebungen der EG, den europäischen Binnenmarkt 

zu realisieren, den Wandel von der ban zur EAN Mitte der 1970er Jahre. Obwohl sich 

die CCG dem internationalen Druck beugte und auch versuchte, die internationalen 

Entwicklungen maßgeblich mitzugestalten, bleibt über die Jahrzehnte der Eindruck be-

stehen, dass die CCG eine grundsätzlich bewahrende und auf die BRD ausgerichtete 

Organisation blieb. Dies zeigt sich in der Art und Weise, wie die CCG zu Beginn der 

                                                 
1343 Vgl. Vahrenkamp 2011. 
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1970er Jahre die Internationalisierung der ban dachte, nämlich als Vorbild und Export-

möglichkeit (ban austria, ban-Kongress 1972), und wie sie die Einführung der EAN in 

der BRD verhandelte. Die wirtschaftshistorische Forschung vertritt die These, dass mit 

dem Festhalten an nationalen Standards häufig versucht wurde, die nationalen Ökono-

mien vor ausländischer Konkurrenz zu schützen, obwohl die internationale Lösung die 

„bessere“ war.1344 Der explizite Aufbau von nicht-tarifären Handelshemmnissen durch 

die ban kann für die BRD nicht nachgewiesen werden. Dass solche Gedanken aber bei 

der Artikelnummernstandardisierung grundsätzlich eine Rolle gespielt haben könnten, 

lässt die Aussage der französischen Artikelnummernorganisation Gencod vermuten, die 

der europäischen EG-Initiative im Jahr 1975 kritisch mit den Worten „‘Frankreich den-

ke nicht daran, eine Exportförderung des UPC-Systems zu betreiben.‘“1345, entgegen-

stand. 

Die Berücksichtigung der internationalen Waren- und Datenströme wurde offenbar erst 

mit dem POS-Scanning virulent. Während vor der Einführung der EAN 1977 ausländi-

sche Waren, die seit den 1960er Jahren verstärkt Eingang in die westdeutschen Sorti-

mente gefunden hatten1346, manuell mit dem Preis ausgezeichnet wurden, war es im 

POS-Scanning-Zeitalter nun wichtig, dass sie an den westdeutschen Scannerkassen 

problemlos automatisch gelesen werden konnten. Insofern wirkte sich das POS-Scannig 

selbstreferenziell auf die gesamte Warenwirtschaft aus und stimulierte die Internationa-

lisierung der Daten- und Warenflüsse. Ich habe am Beispiel der EAN und der 

EANCOM aufgezeigt, wie sich Märkte, konstituiert durch Kommunikationssysteme, 

globalisieren. 

Die Digitalisierung in der BRD liefert nicht nur einen Einblick in die Vorgänge, wie 

sich Marktbeziehungen national und international erweiterten und verflochten, sondern 

konkretisiert auch Zusammenhänge, die den Prozess der Tertiarisierung betreffen. Ich 

habe aufgezeigt, dass sich durch die Digitalisierung die Aufgaben, Funktionen und Ver-

antwortlichkeiten zwischen den Herstellern und Händlern veränderten. Mit der Einfüh-

rung der EAN und der Herstellerauszeichnung verlagerte sich die Preisauszeichnungs-

funktion von den Händlern auf die Hersteller. Während die Händler bis dato die Waren 

instore mit den jeweiligen Preisen etikettieren mussten, was eine ausgesprochen perso-

nal- und damit kostenintensive Tätigkeit war, verdruckten im EAN-Zeitalter die Her-
                                                 
1344 Vgl. Baltes 2009, S. 12. 
1345 GS1, Aufsichtsratsprotokoll Nr. 5 am 30.01.1975, S. 10. 
1346 Vgl. Langer 2013, S. 347. 
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steller den digitalisierten Schlüssel zur gespeicherten Preisinformation, den Barcode, 

auf ihre Verpackungen. 

Mit dem funktionellen Wandel änderten sich auch die Handlungsspielräume und 

Machtverhältnisse. In Anlehnung an Jean D. Kinsey können die Veränderungen im Le-

bensmitteleinzelhandel als Wandel von einer angebots- zu einer nachfrageorientierten 

Wirtschaft verstanden werden, die nicht mehr von der Güterproduktion her gesteuert 

wurde, sondern auf der Produktion und Anwendung von Wissen beruhte.1347 Am Bei-

spiel des MADAKOM-Projektes ist deutlich geworden, wie die Händler als Mediatoren 

zwischen den Produzenten und den Konsumenten durch die EAN, die SEDAS und das 

POS-Scanning priorisierte Verfügung über steuerungsrelevante Daten erlangten. Auch 

SINFOS trug dazu bei, dass die Händler über mehr Informationen verfügten und die 

Hersteller ihr „Informationsmonopol“ über ihre Produkte verloren. Die Standardisie-

rungsprojekte der CCG schufen bereits seit Mitte der 1970er Jahre die digitalen Struktu-

ren für informationsgesteuerte Marktbeziehungen. Aber erst in den 1980er Jahren, ins-

besondere in der zweiten Hälfte, bedienten sich die Hersteller und Händler auch in der 

Praxis zunehmend des CCG-Kommunikationsnetzes. 

In den 1980er Jahren baute die CCG ihr Dienstleistungsangebot insofern aus, dass sie 

nicht nur Standards erarbeitet, sondern mit dem SDS für die Datenflüsse des Bestell- 

und Rechnungsverkehrs und der MADAKOM ihren Teilnehmern EDV-Services anbot 

(Datensammlung, -verarbeitung, -auswertung). So stellt die CCG mit ihren EDI-

Angeboten für ihre Teilnehmer selbst schon ein Beispiel für den proklamierten Wandel 

von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft dar. Besonders deutlich aber werden 

diese Veränderungen bei der Betrachtung, wie die CCG ihre Dienstleistungen organi-

sierte. In den 1980er Jahren lagerte sie Aufgaben und Funktionen an Dritte aus und in-

tegrierte Techniken von Dritten in ihre Infrastruktur. Neue Akteure im korporativen 

CCG-System waren EDV-Dienstleister und -hersteller (zum Beispiel GEIS, Siemens) 

und Marktforschungsinstitute (zum Beispiel GfK, A. C. Nielsen). Der wesentliche Un-

terschied zu den Kooperationen mit den Unternehmensberatern bei der Entwicklung der 

EAN in den 1970er Jahren war, dass die CCG bei der Gestaltung des elektronischen Da-

tenaustausches nicht nur auf das betriebswirtschaftliche Know-how der Akteure zu-

rückgriff, sondern auch auf ihre Expertise und ihre Techniken im Hinblick auf die 

EDV-Infrastrukturen. 

                                                 
1347 Vgl. Kinsey 2001, S. 1115. 
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Das vom ban-L-Zentrum bzw. der CCG aufgebaute Kommunikationssystem ermöglich-

te in den 1970er Jahren vor allem den zwischenbetrieblichen Informationsaustausch 

zwischen den Herstellern, Großhändlern und Handelszentralen. Mit der Einführung der 

EAN und des POS-Scannings im Jahr 1977 integrierte die CCG die Einzelhändler in die 

digitale Infrastruktur. Mit MADAKOM gliederte sie am Ende der 1980er Jahre auch die 

Konsumenten ein, insofern, als dass die Scanner mithilfe der EAN artikelgenau die 

Verkäufe erfassten, und aus den so generierten Scannerdaten mithilfe geeigneter Aus-

wertungsmodele (DPR) und des in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre zunehmenden 

Softwareangebotes die Kundennachfrage transparent(er) gemacht werden konnte. In 

MADAKOM wurzelt der gläserne Konsument, der heute durch „Big Data“ gesteuert 

werden soll. EAN, SEDAS, SDS, MADAKOM, getragen von der CCG, schufen digita-

lisierte zwischenbetriebliche Kommunikationsstrukturen bis hin zum Ziel aller Produk-

tions- und Distributionsbemühungen, der Konsumtion, über die der westdeutsche Kon-

sumgütermarkt gestaltet wurde. 
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